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1. Uebersicht über die Verhandlungen - Resume des deliberatlons 

x 72/99.055 n Elektrizitätsmarktgesetz 

Botschaft vom 7. Juni 1999 zum Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
(881 1999 7370) 

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

Siehe Geschäft 99.3576 Mo. UREK-NR (99.055) 

Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 

20.03.2000 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf 
des Bundesrates. 
07.06.2000 Ständerat. Die Beratungen werden ausgesetzt bis 
nach der Volksabstimm_ung vom 24.09.2000 über die Energie
initiativen und die Gegenvorschläge. 
04.10.2000 Ständerat. Abweichend. 
30;11.2000 NationaJrat. Abweichend. 
04.12.2000 Ständerat. Abweichend. 
07.12.2000 Na~ionalrat. Abweichend. 
11.12.2000 Ständerat. Abweichend. 
13.12.2000 Nationalrat. Beschluss gemäss Antrag der Eini-
gungskonferenz. · 
13.12.2000 Ständerat. Beschluss gemäss Antrag der Eini
gungskonferenz. 
15.12.2000 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
15.12.2000 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2000 6189; Ablauf der Referendumsfrist 7. April 
2001 

I 

x 72/99.055 n Loi sur le marche de l'electrlcite 

Message du 7 juin 1999 concemant la loi sur le marche de l'elec
tricite (LME) (FF 1999 6646) 

CN/CE Commission de l'environnement, de l'amenagement du 
territoire et de l'energie 

Voir objet 99.3576 Mo. CEATE-CN (99.055) 

Lai sur le marche de. l'electricite (LME) 

20.03.2000 Conseil national. Decision modifiant le projet du 
Conseil federal. 
07.06.2000 Conseil des Etats. Les deliberatlons sont suspen
dues et ne reprendront qu'apres le 24 septembre 2000, une fois 
que le peuple aura-choisi dans le domaine energetique entre les 
initiatives et les contre-projets. 
04.10.2000 Conseil des Etats. Divergences. 
30.11.2000 Conseil national. Divergences.-
04.12.2000 Conseil des Etats. Divergences. 
07.12.2000 Conseil national. Divergences. 
11.12.2000 Conseil des Etats. Divergences. 
13.12.2000 Conseil national. Decision conforme aux proposi
tions de la Conference de conciliation. · 

. 13.12.2000 Conseil des Etats. Decision conforme aux proposi
tions de la Conference de conciliation. 
1:5.12.2000 Conseil national. La loi est adoptee en votation 
finale; . 
15.12.2000 Conseil des Etats. La loi est adoptee en ·votation 
finale. 
Feuille federale 2000 5761; delai referendaire: 7 avril 2001 
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Banga Boris (S, SO) 
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99.055 Elektrizitätsmarktgesetz 

Legislaturrückblfck 1999-2003 

Botschaft vom 7. Juni 1999 zum Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) (881 1999 7370) 

Ausgangslage 

Der Bundesrat hat im Rahmen des zweiten Massnahmenpakets zur marktwirtschaftlichen Erneuerung 
dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) den Auftrag erteilt, einen 
Bericht über Möglichkeiten einer Marktöffnung im Bereich der leitungsgebundenen Energien zu 
erarbeiten. In der Folge wurde durch eine Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der 
Bundesverwaltung, der Elektrizitätswirtschaft und der industriellen Strom•Grosskonsumenten 
zusammensetzte der Bericht «Öffnung des Elektrizitätsmarktes» und durch eine um die Kantone, die 
Kleinkonsumenten und die Umweltorganisationen erweiterten Arbeitsgruppe der Bericht 
«Marktöffnung im Elektrizitätsbereich» vorgelegt. Der Bundesrat hat am 22. Dezember 1995 bzw. 25. 
Juni 1997 von diesen Berichten Kenntnis genommen und das UVEK beauftragt, einen Entwurf zum 
Elektrizitätsmarktgesetz zu erarbeiten. Am 18. Februar 1998 hat das UVEK den Vorentwurf zu einem 
Elektrizitätsmarktgesetz und den erläuternden Bericht bis zum 15. Mai 1998 in die Vernehmlassung 
gegeben. Die Absicht, den Elektrizitätsmarkt auch in der Schweiz zu öffnen, wurde von praktisch allen 
Vernehmlassungsteilnehmern begrüsst. Auch das vom Vernehmlassungsentwurf anvisierte Ziel, den 
Elektrizitätsmarkt nach Ablauf einer bestimmten Übergangsfrist vollständig zu öffnen, fand breite 
Unterstützung. Bei der Beurteilung der Vorlage als Ganzes gingen die Meinungen jedoch weit 
auseinander: Insbesondere die Fragen betreffend die Errichtung einer schweizerischen 
Netzgesellschaft, die Entschädigung von nicht amortisierbaren Investitionen und des 
Marktöffnungstempos (Zulassung der Verteilwerke bereits von Beginn der Marktöffnung) waren heftig 
umstritten. Am 16. September 1998 hat der Bundesrat vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 
Kenntnis genommen und den Vernehmlassungsbericht veröffentlicht. Das UVEK wurde beauftragt, mit 
den wichtigsten politischen Kräften bilaterale Gespräche über die strittigen Punkte zu führen. In der 
Folge hat der Bundesrat im Herbst 1998 entschieden, an der Errichtung einer nationalen 
Netzgesellschaft festzuhalten, jedoch keine Entschädigung für nicht amortisierbare Investitionen für 
Kernkraftwerke vorzusehen. Die Errichtung einer schweizerischen Netzgesellschaft ist tar die 
Verwirklichung eines echten Marktes im Elektrizitätsbereich bzw. für den diskriminierungsfreien 
Netzzugang notwendig. Anfangs 1999 hat der Bundesrat zudem beschlossen, als Übergangslösung 
zu einer ökologischen Steuerreform eine zeitlich begrenzte Energieabgabe (mit Erträgen zwischen 
300 und 450 Mio. Fr. im Jahr) zu unterstützen. Im März 1999 hat sich der Bundesrat schliesslich für 
eine auf Einzelfälle beschränkte restriktive Entschädigung von nicht amortisierbaren Investitionen bei 
Wasserkraftwerken ausgesprochen. 
Der Entwurf zum Elektrizitätsmarktgesetz ist ein Rahmengesetz, welches dem Prinzip der 
Subsidiarität und Kooperation Rechnung trägt. Mit dem Elektrizitätsmarktgesetz soll der Strommarkt 
über den geregelten Netzzugang auf Vertragsbasis (Regulated Third Party Access) geöffnet werden. 
Das heisst, dass Betreiber von Elektrizitätsnetzen verpflichtet werden, auf nicht diskriminierende 
Weise vertraglich Elektrizität für berechtigte Kunden durch ihr Netz zu leiten. Dafür sollen die Betreiber 
der Elektrizitätsnetze eine an den betriebsnotwendigen Kosten orientierte Vergatung erhalten. Als 
berechtigte Kunden gelten bei Inkrafttreten des Gesetzes die Grosskonsumenten mit einem 
Jahresverbrauch. von mehr als 20 GWh. Das sind in der Schweiz rund 11 0 Unternehmungen. 
Zusätzlich sollen bei Inkrafttreten des Gesetzes auch die Verteilwerke Zugang zum Markt haben, und 
zwar im Umfang der Bezugsmengen für berechtigte Kunden sowie im Umfang von 1 0 Prozent ihres 
Jahresabsatzes an feste Kunden. Insgesamt beträgt damit die Marktöffnungsquote zu Beginn rund 21 
Prozent; die EU verlangt von ihren Mitgliedländern für 2001 eine Marktöffnungsquote von rund 29 
Prozent. Nach drei Jahren soll in der Schweiz der Schwellenwert für Grossverbraucher auf 10 
Gigawattstunden gesenkt werden. Gleichzeitig wird der Umfang des Jahresabsatzes der Verteilwerke 
auf 20 Prozent erhöht. Die Marktöffnungsquote beträgt damit nach drei Jahren rund 34 Prozent. 
Sechs Jahre nach Inkrafttreten des Elektrizitätsmarktgesetzes besteht unbeschränkter Anspruch auf 
Durchleitung für alle Endverbraucher und Verteilwerke. Damit wird der Strommarl<t zu diesem 
Zeitpunkt vollumfänglich geöffnet sein. F0r den Betrieb des Übertragungsnetzes schlägt der 
Gesetzesentwurf die Errichtung einer gesamtschweizerischen Netzgesellschaft vor. Eine solche ist 
besonders aus wettbewerbspolitischen Überlegungen notwendig. Die heutigen Betreiber von 
Übertragungsnetzen können während einer Übergangsfrist von drei Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes eine für sie sachgerechte Lösung treffen. Der Entwurf zum Elektrizitätsmarktgesetz konnte 
im Vergleich zum Vernehmlassungsentwurf vereinfacht werden. Auf Grund der im Parlament 
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hängigen Energieabgaben verzichtet der Entwurf auf verschiedene flankierende Massnahmen. Über 
die Frage der Entschädigung von nicht amortisierbaren Investitionen enthält das 
Elektrizitätsmarktgesetz keine Bestimmungen. Die auf Einzelfälle beschränkte, restriktive 
Entschädigung bei Wasserkraftwerken soll im Rahmen der Ausführungsgesetzgebung zu den 
hängigen Energieabgaben geregelt werden. Der Entwurf zum Elektrizitätsmarktgesetz ist mit 
Ausnahme des Marktöffnungsrhythmus mit der EG-Richtlinie 96/92 vom 19. Dezember 1996 
betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt kompatibel. In den ersten drei 
Jahren nach Inkrafttreten des Elektrizitätsmarktgesetzes wird der Marktöffnungsgrad in der Schweiz 
etwas tiefer als jener der EG-Richtlinie sein. Nachher wird aber der Marktöffnungsgrad in der Schweiz 
auf das Niveau der EG-Richtlinie gehoben und ab dem Jahre 2006 übertroffen. Im Gegensatz zur EG
Richtlinie stipuliert das Elektrizitätsmarktgesetz bereits heute das Ziel einer vollständigen Marktöffnung 
nach sechs Jahren. 

Verhandlungen 

VorlageA 
Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
20.03.2000 NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
07.06.2000 SR Die Beratungen werden ausgesetzt bis nach der Volksabstimmung vom 24.09.2000 
Ober die Energieinitiativen und die Gegenvorschläge. 
04.10.2000 SR Abweichend. 
30.11.2000 NR Abweichend. 
04.12.2000 SR Abweichend. 
07.12.2000 NR Abweichend. 
11.12.2000 SR Abweichend. 
13.12.2000 NR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 
13.12.2000 SR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 
15.12.2000 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen (160:24) 
15.12.2000 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen (36:2) 

Im Nationalrat war Eintreten auf die Vorlage weitgehend unbestritten. Ein Nichteintretens- sowie ein 
Rückweisungsantrag von linker Seite wurden mit 146 zu 2 bzw. 136 zu 19 Stimmen abgelehnt. 
Zahlreiche Änderungs- und Ergänzunganträge lagen vor. Die Mehrheit der vorberatenden 
Kommission beantragte über ein Dutzend Änderungen oder Ergänzungen. Wechselnde Minderheiten 
in Kommission und Rat stellten weitere 53 Änderungsanträge. 
In der Detailberatung lehnte der Nationalrat zunächst alle Minderheitsanträge ab, die eine 
Bevorzugung der erneuerbaren Energie bei der Stromdurchleitung verlangten. Anschliessend 
bereinigte die Grosse Kammer die verschiedenen Anträge zur umstrittenen Frage, ob eine nationale 
Netzgesellschaft vorgeschrieben werden soll und wie diese gegebenenfalls aussehen soll. Nach 
mehreren Abstimmungen siegte der Antrag von Bundesrat und Kommissionsmehrheit mit 104 zu 46 
Stimmen gegen eine bürgerliche Minderheit. Demnach r;nuss das 5000 Kilometer lange 
Übertragungsnetz (Höchstspannungsnetz) von einer „nationalen, privatrechtlichen Netzgesellschaft" 
betrieben werden. Gleichzeitig wies der Nationalrat die Verstaatlichungswünsche der Linken ab. 
Zentral war auch die Diskussion über die Geschwindigkeit der Marktöffnung. Die Mehrheit entschied 
sich schllesslich fOr den Fahrplan von Bundesrat und Kommissionsmehrheit: Sobald das 
Elektrizitätsmarktgesetz in Kraft tritt, erhalten die 11 O grössten Verbraucher Zutritt zum Strommarkt. 
Gleichzeitig können auch die Verteilwerke 10 Prozent ihres Stromes vom Markt beziehen. Drei Jahre 
später dOrfen weitere 140 Grossverbraucher ihre Stromlieferanten frei wählen und die Verteilwerke 20 
Prozent vom Markt beziehen. Nach sechs Jahren öffnet sich der Markt fOr alle übrigen Verbraucher, 
also fOr die Haushalte und die grosse Mehrheit der kleinen und mittleren Betriebe. 
Diverse Minderheitsanträgen wollten die Marktöffnung beschleunigen oder verzögern. Sie wurden alle 
abgelehnt. Ein Teil der Grassen Kammer verlangte, der freie Markt sei bereits innert dreier Jahre voll 
einzuführen. Eine weitere Minderheit forderte in der Übergangsphase eine höhere Marktquote fOr 
Verteilunternehmen, was ebenfalls einen schnelleren Marktprofit für Kleinverbraucher bringen würde. 
Die Minderheit der Bremser, vor allem aus welschen Volksvertretern bestehend, beantragte, die 
Marktöffnung sei vorerst auf Grossverbraucher zu beschränken. Sechs oder sieben Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes soll dann der Bundesrat über die weitere Öffnung neu befinden. 
Auf eine Abgeltung der nicht amortisierbaren Investitionen (NAI) von Wasser- und Atomkraftwerken 
wurde verzichtet. Vor allem Freisinnige und Vertreter der SVP-Fraktion wollten eine finanzielle 
Abgeltung für die NAI von Wasser- und Atomkraftwerken im Elektrizitätsmarktgesetz festschreiben. 

vf 
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Dieser Antrag unterlag aber d~utllch. Und auch der Kompromissantrag von Yves Christen (R, VD), für 
die Wasserkraftwerke allein eine NAI-Abgeltung vorzuschreiben, wurde abgelehnt. Bundesrat und 
Kommissionsmehrheit empfahlen aus zwei Gründen, auf jegliche Abgeltung nicht amortisierbarer 
Investitionen im Strommarktgesetz zu verzichten: Einerseits erlaube die relativ langsame Marktöffnung 
den Elektrizitätsunternehmen, ihre zu teuren Kraftwerke noch unter Monopolbedingungen weitgehend 
zu sanieren. Andererseits sehe der parlamentarische Beschluss über die Energieförderabgabe vor, 
dass ein Teil des Abgabeertrages verwendet werden könne, um unrentable Wasserkraftwerke mittels 
Darlehen zu unterstützen. {Die Energieförderabgabe wurde ein halbes Jahr später - in der 
Volksabstimmung vom 24. September 2000 - abgelehnt). Die inhaltliche Verknüpfung des 
Elektrizitätsmarktgesetzes mit den Vorlagen über die Energieabgaben wurde noch verstärkt durch die 
Bestimmung, dass das Strommarkt-Gesetz nur gemeinsam mit der Energieförderabgabe in Kratt 
gesetzt werden kann. Der Nationalrat befürwortete die Verknüpfung knapp mit 93 zu 88 Stimmen. Den 
Ausschlag für das Resultat gab eine Koalition aus Linken, Grünen und bürgerlichen Vertretern von 
Gebirgskantonen. 
In der Gesamtabstimmung passierte das Elektrizitätsmarktgesetz mit 104 zu 24 Stimmen bei 51 
Enthaltungen. 
Im Ständerat beantragte Simon Eplney {C, VS), die Verhandlungen über die Vorlage bis nach der 
Volksabstimmung über die Energie-Förderabgabe vom 24. September 2000 zu verschieben. Vor 
allem Gegner der Energieabgabe bekämpften im Ständerat diese Verschiebung. Die vom Nationalrat 
beschlossene Verknüpfung der beiden Vorlagen wurde von ihnen als Nötigung und Erpressung 
bezeichnet. Epiney wies seinerseits darauf hin, es lasse sich fundiert über das 
Elektrizitätsmarktgesetz erst beraten, wenn man wisse, ob das Volk die Energieabgabe annehme oder 
ablehne. 
Der Ständerat stimmte dem Verschiebungsantrag mit 23 zu 21 Stimmen zu. Für die Vertagung 
stimmten alle Mitglieder der SP- und der CVP-Fraktion sowie zusätzlich je zwei Vertreter der 
Freisinnigen und der SVP-Fraktlon aus Gebirgskantonen. 
Nach dem Volksnein vom 24. September 2000 zur Energie-Förderabgabe, mit der unter anderem die 
einheimischen Wasserkraftwerke im liberalisierten Strommarkt hätten gestützt werden sollen, nahm 
der Ständerat die Beratung des Elektrizitätsmarktgesetzes auf. Dabei folgte er in den wesentlichen 
Punkten dem Entwurf des Bundesrates und den Entscheiden des Nationalrates. 
Im Unterschied zum Nationalrat gewährte die Kleine Kammer beim Artikel über die 
Marktöffnungsstufen den Strom-Verteilwerken doppelt so hohe Marktquoten. So können die Verteiler 
ab dem Marktstart 20 Prozent und drei Jahre später 40 Prozent ihres Stromes auf dem Markt frei 
beziehen. Wie der Nationalrat beschloss auch der Ständerat {mit 26 gegen 9 Stimmen) die Schaffung 
einer einzigen privatrechtlichen nationalen Netzgesellschaft. HinzugefOgt wurde, diese Gesellschaft 
müsse eine "schweizerische Beherrschung sicherstellen". Bei den Bestimmungen zur 
Stromdurchleitung baute der Ständerat zudem ohne Gegenstimme eine Sicherung zugunsten der 
Randgebiete ein. Um grosse regionale Preisunterschiede bei der Verteilung des Stromes in den 
Kantonen zu verhindern, soll der Bundesrat Massnahmen bis hin zur Schaffung eines 
Ausgleichsfonds anordnen können. • 
Nach der Ablehnung der Förderabgabe durch das Volk versuchten Vertreter der Gebirgskantone 
Schutzmassnahmen für die Wasserkraftwerke festzuschreiben. Ein Antrag von Theo Maissen {C, GA) 
für eine „kostendeckende Verg0tung" für den Strom aus Wasserkraftwerken, die nach einer 
Erneuerung wirtschaftlich nicht mehr rentieren, wurde mit 18 zu 8 Stimmen abgelehnt. Die daraus 
entstehenden Mehrkosten hätten über Durchleitungsgebühren und mithin Ober den Strompreis 
finanziert werden sollen. Ohne Gegenstimmen und gegen den Willen des Bundesrates angenommen 
wurde hingegen ein restriktiver Antrag zur Abgeltung von früheren Investitionen in Wasserkraftwerken, 
die sich nach der Marktöffnung nicht mehr voll amortisieren lassen. Dazu kann der Bund "In 
Ausnahmefällen" und befristet Darlehen ausrichten. Kein Gehör fanden Forderungen von Simon 
Epiney (C, VS) und Theo Maissan {C, GA), Abgaben auf dem Atomstrom zur Deckung der künftig 
anfallenden Kosten zu erheben. 
Bei den restlichen Differenzen folgte der Nationalrat weitgehend der Fassung des Ständerats. So 
beschloss auch er eine raschere Marktöffnung, als vom Bundesrat urspranglich vorgesehen. Mit den 
Stützungsmassnahmen für die Wasserkraft schuf er jedoch eine neue Differenz. Es fand sich eine 
Mehrheit, die im Vergleich zum Ständerat eine Ausdehnung der Stützungsmassnahmen zugunsten 
der Modernisierung von Wasserkraftwerken befürwortete. Dieses Begehren fand danach im 
Ständerat wiederum keine Unterstützung. Die vom Nationalrat vorgeschlagene gebührenfreie 
Durchleitung von Strom aus erneuerbaren Energien wurde vom Ständerat auch abgelehnt. 
Nachdem in der Frage der Förderung der Wasserkraft und anderer erneuerbarer Energien auch im 
zweiten Durchgang der Differenzbereinigung keine Einigkeit erzielt werden konnte, fand eine 
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Einigungskonferenz statt. Folgende zwei Stützungsmassnahmen wurden von beiden Räten 
angenommen: 
Zum einen kann der Bund Wasserkraftwerken, die auf dem freien Mark1 nicht mehr konkurrenzfähig 
sind, nicht amortisierbare Investitionen (NAI) während zehn Jahren mit Darlehen Oberbrücken. 
Darlehen sind auch für die Modernisierung von Wasserkraftwerken erhältlich, wenn sie die 
Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit erhöht. Das Parlament kann die Frist durch einen 
Beschluss, der nicht dem Referendum untersteht, um weitere zehn Jahre verlängern. Als zweite 
Massnahme ist eine gebührenfreie Durchleitung von Strom aus Kleinstwasserkraftwerken während 
zehn Jahren vorgesehen. Die Bestimmung gilt fOr Wasserkraftwerke bis 500 Kilowatt, für andere 
erneuerbare Energien (Solarkraft, Windenergie, Holz, Biomasse) bis ein Megawatt Leistung. 
In der Schlussabstimmung wurde das Elektrizitätsmark1gesetz im Nationalrat mit 160 zu 24 Stimmen 
und im Ständerat mit 36 zu zwei Stimmen angenommen. 
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Message du 7 juin 1999 concernant la loi sur le marche de l'electricite (LME) (FF 1999 6646) 

Situation initiale 

Au titre du deuxieme train de mesures pour la relance economique, le Conseil federal avait charge le 
DETEC de rediger un rapport sur les possibilites d'ouverture du marche des energies de reseau. Un 
premier groupe de travail, reunissant des representants de l'administration federale, de l'industrie de 
l'electricite et des gros consommateurs industriels avait alors presente le rapport «Ouverture du 
marche de l'electricite». Un second groupe, elargi aux cantons, aux petits consommateurs et aux 
organisations ecologistes, a ensuite redige «Ouverture du marche dans le domaine de l'electricite». 
Le Conseil federal a pris acte de ces rapports le 22 decembre 1995 et le 25 juin 1997 et il a charge le 
DETEC d'elaborer un projet de loi sur le marche de l'electricite. Le DETEC a mis en consultation 
l'avant-projet de loi, assorti d'un rapport explicatif, du 18 fevrier au 15 mai 1998. La quasi totalite des 
reactions recueillies est favorable a l'ouverture du marche de l'electricite en Suisse, a l'instar de ce qui 
se fait ailleurs. Un large consensus s'est manifeste aussi pour l'idee d'une ouverture integrale au 
terme d'un delai de transition. Par contre, l'appreciation du projet dans sa totalite est loin d'etre 
unanime. La creation d'une societe nationale pour l'exploitation du reseau, la compensation des 
investissements non amortissables et le rythme d'ouverture du marche (droit d'acces des entreprises 
distributrices des le debut de l'ouverture) ont ete particulierement contestes. Le 16 septembre 1998, le 
Conseil federal a pris acte des resultats de la consultation et publie son rapport. Le DETEC a ete 
charge de conduire, avec les principales forces politiques, des entretiens bilateraux sur les points 
controverses. Au cours de l'automne 1998, le gouvernement a ensuite confirme son intention de voir 
se creer une societe nationale pour l'exploitation du reseau, abandonnant en revanche l'idee de 
compenser les investissements non amortissables des centrales nucleaires. La mise en place d'une 
societe suisse pour l'exploitation du reseau est necessaire a la realisation d'un veritable marche dans 
le domaine de l'electricite et a l'acces non discrimiriatoire au reseau. En outre, au debut de 1999, le 
Conseil federal a decide de soutenir l'introduction d'une taxe temporaire sur l'energie (dont le produit 
se situerait entre 300 et 450 millions de francs par an). Enfin, au mois de mars 1999, il s'est prononce 
en faveur d'une compensation limitee a certains cas: specifiques des investissements non 
amortissables des centrales hydrauliques. Le present projet est celui d'une loi-cadre fondee sur les 
principes de la subsidiarite et de la cooperation. L'intention est d'ouvrir le marche de l'electricite en 
prevoyant l'acces reglemente au reseau («Regulated Third Party Access») sur la base d'un accord. 
Les exploitants de reseaux auront donc l'obligation de prendre en charge sans discrimination et sur 
une base contractuelle le courant des clients eligibles. lls recevront pour cela un dedommagement 
calcule en fonction du coat d'exploitation. A l'entree en vigueur de la loi, les consommateurs dont la 
demande annuelle depasse 20 GWh, soit quelque 11 O entreprises suisses seront consideres eligibles. 
Auront egalement acces au marche a ce moment-la les entreprises de distribution, a hauteur des 
quantites d'electricite acquises pour les clients eligibles,, plus 1 O % de leurs ventes annuelles a des 
clients captifs. Ainsi le marche sera ouvert a 21 % pour commencer; l'UE exige de ses membres un 
degre d'ouverture de 29 % en 2001 (annee ou la LME entrera probablement en vigueur). Apres trois 
ans, le seuil devrait s'abaisser en Suisse a 1 O kWh et la proportion accordee aux antreprises de 
distribution pass.er a 20 %, portant l'ouverture du marche aux alentours de 34 %. Six ans apres 
l'entree en vigueur de la LME, tant les entreprises de distribution que les consommateurs auront 
acces au marche sans restrictions. Celui-ci sera alors integralement ouvert. Le projet prevoit la 
creation d'une societe suisse pour l'exploitation du reseau de transport. C'est un imperatif de la 
politique de concurrence. Les exploitants actuels auront trois ans pour choisir une solution a leur 
convenance. Par rapport a l'avant-projet, le texte est plus simple. On a renonce a diverses mesures 
connexes du fait du projet de taxe energetique dont le Parlament debat presentement. La loi ne regle 
pas la compensation des investissements non amortissables. Le dedommagement limite des 
centrales hydrauliques sera fixe dans la legislation d'execution relative aux taxes sur l'energie. 
Abstraction faite du rythme d'ouverture du marche, le projet est compatible avec la directive CE 96/92 
du 19 decembre 1996 concernant des regles communes pour le marche interieur de l'electricite. Au 
cours des trois annees qui suivront l'entree en vigueur de la loi, l'ouverture en Suisse sera quelque 
peu inferieure au degre prevu par la directive, puis eile atteindra le meme niveau. Des 2006, la 
situation se renversera. A la difference de la directive CE, la loi sur le marche de l'electricite fixe d'ores 
et deja l'ouverture complete apres six ans. Dans l'optique actuelle, les consequences financieres pour 
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la Confederatlon de la loi seront plutöt modestes. Elle ne comporte aucune disposition qui donnerait 
lieu a des contributions federales. Sa mise an oeuvre implique la creation de onze a quatorze emplois 
dans l'administration. La loi aura des consequences financieres indirectes sur las cantons et las 
communes. Outre las pertes subies par les cantons de montagne, les redevances de concession et 
les cessions de benefices dont beneficient les communes et les villes du Plateau pourraient etre 
menacees. 

Deliberations 

20-03-2000 CN Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
07-06-2000 CE Les deliberations sont suspendues et ne reprendront qu'apres le 24 septembre 2000, 
une fois que le peuple aura choisi dans le domaine energetique entre les initiatives et las contre
projets. 
04-10-2000 CE Divergences. 
30-11-2000 CN Divergences. 
04-12-2000 CE Divergences. 
07-12-2000 CN Divergences. 
11-12-2000 CE Divergences. 
13-12-2000 CN Decision conforme aux propositions de la Conference de conciliation. 
13-12-2000 CE Decision conforme aux propositions de la Conference de conciliation. 
15-12-2000 CN La loi est adoptee en votation finale (160 : 24). 
15-12-2000 CE La loi est adoptee en votation finale (36: 2). 

Au Conseil national, l'entree en matiere n'etait que peu contestee. Une propositlon de non entree en 
matiere et une autre de renvoi, emises par les partis de gauche, ont ete rejetees respectivement par 
146 voix contre 2 et 139 voix contre 19. Les propositions de modifications et de complement etaient 
nombreuses ; la majorite de la commission chargee de l'examen prealable a propose, quant a alle, 
plus de douze moditications ; des minorites tant au sein de la commission que du plenum ont depose 
53 propositions d'amendement. 
Au cours de l'examen par articles, le Conseil national a d'abord rejete toutes les propositions des 
minorites qui visaient a ce qua les energies renouvelables soient privilegiees dans le domalne du 
transport de l'electricite. Ensuite, la Chambre du peuple a tranche sur la question de savoir si une 
societe nationale de reseau devait lttre creee et, le cas echeant, sur sa forme. Apres plusieurs votes, 
c'est la proposition du Conseil federal et de la majorite de la commission qul l'a emporte contre une 
mlnorite bourgeoise par 104 voix contre 46. Salon ce texte, le reseau de transmission dont la longueur 
est de 5000 km (le reseau de haute tension) doit etre exploite par une societe nationale de droit prive. 
Le National a rejete par la meme occasion toutes las propositions d'etatisation dans ce secteur. 
Un element majeur de la discussion etait aussi la rapidite avec laquelle le marche doit s'ouvrir : la 
majorite s'est prononcee en faveur de l'echeancier suggere par le Conseil federal et la majorite de la 
commission. 
Des l'entree en vigueur de la loi sur le marche de l'eleqtricite, les 11 O plus gros consommateurs auront 
acces au marche de l'electricite. Au meme moment, les centrales de distribution pourront acheter 10% 
de leur electricite sur le marche. Trois annees plus tard, 140 autres gros consommateurs pourront 
choisir librement leurs fournisseurs de courant electrique et las centrales de distribution se foumir sur 
le marche a concurrence de 20 %. Apres six annees, le marche sera ouvert a tous las clients, donc 
egalement aux rrienages et a la grande majorite des petites et moyennes entreprises. 
Diverses propositions de minorite visaient a accelerer ou a freiner l'ouverture du marche: toutes ont 
ete rejetees. Une partie du National a demande qua le marche libre soit accessible au cours des trois 
prochaines annees deja ; une autre minorite a demande qua dans la phase de transition le quota soit 
plus eleve pour les entreprises de distribution, une mesure qui deboucherait egalement sur un 
benefice plus rapide pour les petits consommateurs. La minorite des parlementaires en faveur d'un 
ralentissement, composee essentiellement de deputes romands, a demande que l'ouverture du 
marche soit limitee tout d'abord aux grands consommateurs. C'est ensuite six ou sept ans apres 
l'entree en vigueur de la loi que le Conseil federal aurait a nouveau a se determiner sur une ouverture 
plus poussee. 
Une compensation des investissements non amortissables des centrales hydro-electriques et 
nucleaires a ete abandonnee. La demande avait emane surtout des rangs radicaux et agrariens, qui 
voulaient que cette compensation soit inscrite dans la loi quant au principe. La proposition a 
cependant ete rejetee massivement. De meme, la proposition de compromis d'Yves Christen (R, VD) 
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visant a instituer une compensation pour las centrales hydrauliques seulement, a ete rejetee. Deux 
raisons ont amene le Conseil federal et la majorite de la commission a recommander la renonciation a 
toute forme de compensation d'investissements non amortissables : d'une part l'ouverture 
relativement lente du marche permettra aux entreprises d'electricite de poursuivre l'assainissement de 
leurs centrates trop cheres pendant que regnent las conditions de monopole. D'autre part, l'arrete sur 
la taxe energetique prevoit qu'une partle du produit de la taxe puisse etre utilisee pour soutenir, par 
voie d'emprunt, des centrales hydo-electriques non rentables (la taxe energetique a ete rejetee en 
votation populaire le 24 septembre 2000, soit six mois plus tard). 
Ce couplage effectue quant a la matiere entre la loi sur le marche de l'electricite et las textes instituant 
une taxe sur l'energie a ete renforce encore par la disposition selon laquelle la loi sur le marche de 
l'alectricite ne peut ätre mise en vigueur qu'en mäme temps que la taxe sur l'energie; Le Conseil 
naional a privilegie ce couplage par 93 voix contre 88. C'est une coalition de parlementaires de 
gauche, d'ecologistes et de deputes bourgeois des cantons de montagne qui a fait pencher la 
balance. 
Dans la votation sur l'ensemble, la loi sur le marche de l'electrlcite a ete acceptee par 104 voix contre 
24 et 51 abstentions. 
Au Conseil des Etats, Simon Epiney (C, VS) a propose qua l'examen du texte soit ajoume jusqu'a la 
votation populaire sur la taxe energetique, soit apres le 24 septembre 2000. Ce report a ete combattu 
surtout par las opposants a la taxe energetique, qui ont qualifie le couplage decide par le Conseil 
national de mesure de chantage et de pression. De son cöte, Simon Epiney a souligna qu'un examen 
serieux de la loi n'est possible qu'une fois connue la reponse du peuple - positive ou negative - sur la 
taxe energetique. 
Le Conseil des Etats a approuve la proposition d'ajournement par 23 voix contre 21 : l'ont votee tous 
les membres des groupes socialiste et democrate-chretien ainsi que deux representants des radlcaux 
et deux de l'UDC. 
Le peuple ayant rejete le 24 septembre 2000 l'introduction de la taxe precitee, destinee a soutenir les 
centrales hydroelectriques suisses dans le contexte d'un marcha de l'electricita liberalise, le Conseil 
des Etats a repris l'examen de la loi, se ralliant pour l'essentiel au projet du Conseil federal et aux 
decisions du Conseil national. 
En ce qui concerne las etapes de l'ouverture du marche, et contrairement au Conseil national, la 
Chambre haute a accorde aux entreprises d'approvislonnement en electrlcite des parts de marche 
deux fois plus importantes: alles pourront ainsi acquerir librement sur le marche 20 % de leur 
electricite a partir de l'entree en vigueur de Ja loi, puis 40 % trois ans plus tard. Comme le Conseil 
national, en revanche, et par 26 voix contre 9, II a approuve la creation d'une societe privee suisse 
unique pour l'exploitatlon du reseau, en precisant que celle-ci devrait "comporter une majorite suisse". 
Concernant l'acheminement en electricite, il a vote sans opposition une disposition en faveur des 
regions peripheriques, prevoyant qua le Consell federal puisse prendre les mesures necessaires, y 
compris en creant un fonds de compensation, pour eviter des differences de coat d'acheminement 
excessives entre les cantons. 
Afin de pallier le rejet de la taxe energetique par le peuple, las representants des cantons de 
montagne ont tente de faire voter des mesures de protection en faveur des centrales hydrauliques: 
Theo Maissen (C, GA) a ainsi propose de faire beneficier d'une "retribution couvrant les co0ts" de 
production des centrales non rentables, qui aurait ete financee au final par le biais du prix de 
l'electricite, mais cet amendement a ete rejete par 18 voix contre 8. S'opposant en cela au Conseil 
federal, le Conseil des Etats a cependant adopte sans opposition une proposition selon laquelle la 
Confederation peut, pendant dlx ans et adans des cas exceptionnels", accorder des prets aux 
exploitants de centrales hydroelectriques que l'ouverture du marche empeche de proceder aux 
amortissements necessaires. Enfin, il a rejete deux propositions deposees par Simon Epiney (C, VS) 
et Theo Maissan (C, GR) visant a prelever sur l'electricite d'origine nuclealre une taxe destinee a 
couvrir las coQts lies a ces centrales et aux dechets qu'elles produisent. 
S'agissant des divergences restantes, le Conseil national s'est rallie pour l'essentiel aux decisions du 
Conseil des Etats. II a ainsi decide que l'ouverture du marche se ferait plus rapidement que ne l'avait 
propose le Conseil federal. II a cependant cree une nouvelle divergence en se pronon'tant en faveur 
d'un elarglssement des mesures d'accompagnement destlnees a assurer la modemisation des 
centrales hydrauliques. 
Cet elargissement a ete rejete par le Conseil des Etats, de meme que la decision du Conseil national 
d'accorder la gratuite a l'acheminement d'electricite produite a partir d'energie renouvelable. 
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La procedure d'elimination des divergences s'etant soldee par un echec, une Conference de 
conciliation a ete convoquee. Elle a abouti a l'adoption par las Chambres de deux mesures 
d'accompagnement. D'une part, l'aide a la modernisation des centrales hydrauliques a ete approuvee 
dans la version du Conseil des Etats. Des prets a prix coOtant seront verses aux centrales qui feront la 
preuve de leur viabilite et de leur conformite avec le droit de l'environnement. Par un arrete non 
soumis au referendum, le Parlament pourra prolonger le delai de ces prets de dix nouvelles annees. 
D'autre part, la gratuite de la distribution d'electricite renouvelable provenant de petites centrales a ete 
acceptee pour dix ans; eile s'appliquera aux centrales hydrauliques de 500 kW au plus, et aux autres 
types de centrales fonctionnant au moyen d'energies renouvelabtes (energie solaire, energie eotienne, 
bois, biomasse} de moins de 1 MW. 
Au vote final, la loi a ete adoptee par te Conseil national par 160 voix contre 24, et par le Conseil des 
Etats, par 36 voix contre 2. 
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Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Erste Bemerkung: 
Dieses Gesetz umfasst 30 Artikel. Wir haben 25 Minder
heitsanträge und 28 Einzelanträge zu behandeln. Das ergibt 
pro Artikel fast zwei Anträge. So kann es später nicht mehr 
weitergehen! Wenn das bei jedem Gesetz der Fall Ist, müs
sen Sie Jedes Jahr eine fünfte oder eine sechste Session 
einplanen. 
Zweite Bemerkung: Was wir hier veranstalten, Ist nicht mehr 
eine Ratsdebatte, sondern eine Kommissionssitzung in ei
nem grösseren Rahmen. Ich bitte die Kommissionssprecher 
sowie alle Rednerinnen und Redner, sich bei Ihren Voten 
möglichst kurz zu halten, sich auf die Sache zu beschränken 
und ohne Umschweife zu reden. Ich bitte insbesondere die 
Kommissionssprecher, sich in der Detailberatung abzuspre
chen, wer zu welchem Artikel spricht. Wir haben eine Simul
tanübersetzung. Diese Institution möchten wir nutzen. 

Antrag dar Kommission 
Eintreten 

Antrag Zisyadis 
Nichteintreten 

Antrag Ma/1/ard 
Rückweisung an die Kommission • 
mit dem Auftrag, die Vorlage nach der Abstimmung vom 
Herbst 2000 über die Energlepolltik zu überprüfen und da
bei: 
1. sicherzustellen, dass beim nationalen Hochspannungs
netz sowie bei den kantonalen und kommunalen Mittel- und 
Niederspannungsnetzen die Elektrlzitätsvertellung nach den 
Prinzipien der Demokratie und des Service publlc erfolgt; 
2. die nationale Wasserkraftindustrie zu erhalten und die auf 
kommunaler Ebene getätigten Investitionen In die Erzeu
gung erneuerbarer Energie zu schatten; 
3. fQr den drohenden Verlust Tausender von Arbeitsplätzen 
im Elektrizitätsbereich eine glaubwürdige und dauerhafte 
Lösung anzubieten. 

Proposition da la commlssion 
Entrer en matiere 

Proposition Zisyadis 
Ne pas entrer en matlere 

Proposition Mail/ard 
Renvoi tl. la commlssion 
avec mandat de revoir le projet apres les votations fedarales 
de l'automne 2000 sur la politique de l'energle, en vue de: 

1 . garantir pour le reseau national de haute tension, comme 
pour las reseaux cantonaux et communaux de moyenne et 
bassa tension la maitrise democratique et le service publlc 
sur la distributlon d'electricite; 
2. preserver !'Industrie hydraulique nationale et les lnvestis
sements des collectivites locales dans Ja productlon d'ener
gie renouvelable; 
3. apporter une reponse credlble et durable ä la menace de 
dlsparltlon de milliers d'emplols dans le domalne de relectri
cita. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Zuerst zur 
Ausgangslage: Die schweizerische Energiewirtschaft steht 
vor dem grössten Umbruch seit ihrem Bestehen. Die bisheri
gen nationalen und regionalen Versorgungsmonopole Im 
Elektrizitätsmarkt werden aufgebrochen. Sie werden durch 
einen liberalisierten Markt abgelöst Dieser Prozess be
schränkt sich nicht auf die Schweiz, nicht auf Europa Es 
gibt Ihn auch in den USA. Es gibt ihn zunehmend In Süd
amerika, In Ozeanlen. Auch dort werden die Märkte geöff
net. Auch in Japan gibt es heute entsprechende Diskussio
nen. 
Die Marktöffnung ist In der Schweiz, als sehr wichtiger Dreh
scheibe des Stromhandels mitten in Europa, bereits in vol
lem Gange. Daran können wir als Parlament nichts ändern. 
Unsere Monopole sind faktisch aufgebrochen, und die Elek
trizitätswirtschaft befindet sich In einem fortschreitenden, 
also dynamischen Umbau. 
Die Frage für den Gesetzgeber kann deshalb nicht mehr lau
ten, ob wir den liberalisierten Markt wollen oder nicht. Es 
geht darum, so schnell als möglich Spielregeln für eine 
kontrollierte Einführung der Strommarktliberalisierung zu 
schaffen und diese nicht den Gesetzen des Dschungels zu 
Obertassen. Es stünde unserem Parlament sicher schlecht 
an, wenn die Liberalisierung aufgrund des Kartellrechtes 
von der Wettbewerbskommission erzwungen werden müss
te, also losgelöst von einem demokratischen Prozess. 
Es steht uns unzweifelhaft eine sehr anspruchsvolle Auf
gabe bevor, die Aufgabe, verschiedene Ziele In Einklang zu 
bringen: die Sicherstellung des freien Zugangs zu den EU
Märkten, die Gewährleistung gleich langer Splesse der in
ländischen Wirtschaft gegenüber Ihrer ausländischen Kon
kurrenz, den möglichst raschen Zugang für alle Konsumen
tinnen und Konsumenten zum freien Strommarkt, die 
Einhaltung der Zielsetzung des Energieartikels der Bundes
verfassung - auch das ist wichtig: die dauernde, sichere, flä
chendeckende, wirtschaftliche Elektrizitätsversorgung für 
das ganze Land - und die Förderung der sparsamen und ra
tionellen Energieverwendung und der erneuerbaren Ener
gien, namentlich auch unserer einheimischen Wasserkraft. 
Es besteht ein klarer Konsens Ober die Notwendigkeit eines 
Elektrizitätsmarktgesetzes. Wie die seit Mitte der Neunziger
Jahre In Fachkreisen und seit Erscheinen der Botschaft nun 
in einer breiten Offentlichkelt geführte Diskussion aber offen
sichtlich macht, gehen die Vorstellungen Ober die inhaltliche 
Ausgestaltung dieses Gesetzes weit auseinander. Wir wur
den noch selten mit so vielen Positionspapieren eingedeckt 
und von Lobbyisten so intensiv umworben wie bei dieser 
Vorlage. Deshalb ist unsere Aufgabe auch so anspruchsvoll. 
Welches sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir 
diese Beratungen aufnehmen und durchziehen? 
Da ist zum einen die EU-Richtlinie 96/92 zu erwähnen: Die 
Schweiz als wichtiges Land innerhalb des europäischen 
Stromverbundes kann ihre Marktöffnung nur in Abstimmung 
mit den Bestrebungen der EU und der EU-Mitgliedstaaten 
vornehmen. Es ist deshalb wichtig, dass wir auch zur Kennt
nis nehmen, was sich in Europa bewegt: Mit dem Inkraft
treten der EU-Richtlinie 96/92 am 19. Februar 1997 ist die 
Grundlage für den EU-Binnenmarkt für Elektrizität geschaf
fen worden. Mit Ausnahme von Irland und Griechenland ha
ben zwischenzeitlich alle EU-Staaten diese Richtlinie bereits 
in nationales Recht umgesetzt. Der Binnenmarkt Ist In der 
EU heute somit politisch und rechtlich bereits Realität. 
Betrachten wir ganz kurz noch die Eckpunkte des europäi
schen Rechtes: 
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Erster Eckpunkt Ist die Schaffung der Rahmenbedingungen 
tar Wettbewerb In der Elektrizitätsversorgung. Die Richtlinie 
sieht da zwei Verfahren vor: das Genehmigungs- und das 
Ausschreibungsverfahren. Mit Ausnahme von Portugal ha
ben sich alle für das Genehmigungsverfahren entschieden. 
zweiter Eckpunkt Ist die Marktöffnung. Die Richtlinie schreibt 
eine Mindestöffnung der nationalen Elektrizitätsmärkte in 
drei Schritten vor. Bis 1999 mussten mindestens 26 Prozent 
geöffnet werden, bis 2002 müssen es mindestens 30 Pro
zent und bis 2005 mindestens 34 Prozent sein. Nun ist die 
Öffnung aber In der Realität vlel schneller vorangeschritten. 
Deutschland, Schweden, Flnnland, England und Wales ha• 
ben ihre Märkte voll geöffnet Die Marktöffnung betrug 1999 
bereits 63 Prozent. Auch andere Länder gehen hier ganz 
klar schneller vor, als sie rechtlich gezwungen wären. 
Dritter Eckpunkt Ist die Frage des Netzzuganges. Da sieht 
die EU-Richtlinie zwei Prinzipien vor: das Prinzip des Allein
abnehmers, des «single buyer», und das des Netzzuganges 
Dritter, des «thlrd party access». Das zweite Prinzip Ist ei
gentlich dasjenige, das sich grossmehrheitlich durchsetzt 
und auch tar uns Im Vordergrund steht. 
Vierter Eckpunkt Ist die Entflechtung von Erzeugung und 
Netz. Da gibt es ganz unterschiedliche Systeme. Es gibt 
EU-Mitgliedstaaten, wie Schweden, Finnland, Dänemark, 
Grossbritannien usw., die In diesem Bereich zum Tell weiter 
gehende Bestimmungen erlassen. Sie sagen ganz klar, dass 
das Netz Im Eigentum anderer, völlig eigenständiger Unter
nehmen sein solle. Diese Art der Abgrenzung ist In verschie
denen anderen europäischen Ländern sehr differenziert 
gelöst. Schllessllch sieht man auch eine Streitschlichtungs
behörde vor. 
Die zweite wichtige Rahmenbedingung, die wir bei dieser 
Diskussion beachten müssen, betrifft einmal mehr den Son
derfall Schweiz, nämlich unsere Elektrizitätswirtschaft: In un
serem kleinen Land versorgen nicht weniger als 1200 Elek
trizitätswerke die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Strom. 
Aus historischen Gründen sind diese Werke bezüglich 
Grösse, Absatzgebiet, Liefermengen und Art der Betriebs
struktur sehr unterschiedlich ausgestaltet, als Erzeuger, als 
Übertragungs- und Verteilungswerke. Sie unterscheiden 
sich aber auch In Ihrer Organisations- und Rechtsform. Es 
gibt Überlandwerke, Kantons- und Gemeindewerke, lokale 
Genossenschaften, private Unternehmen und Partnerwerke. 
In einigen Kantonen und Städten ist ein einziges vertikal in
tegriertes Unternehmen für die ganze Versorgungskette zu
ständig, also von der Produktion bis zur Steckdose. In ande
ren Kantonen wird die Versorgung über die drei Stufen 
Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Jewells unter
schiedlichen Unternehmen wahrgenommen. 
Unsere sechs grossen Überlandwerke, NOK, BKW, EOS, 
CKW, Atel und EGL, sind gemessen an Ul'ljleren schweizeri
schen Dimensionen Riesen, im Vergleich zu den grössten 
europäischen Unternehmungen dagegen verhältnlsmässig 
klein. Alle sechs zusammen entsprechen beispielsweise 
etwa 15 Prozent von Electrlclte de France. Deshalb sind die 
bisherigen struktUren auf europäischer und schweizerischer 
Ebene aus strategischen Gründen Im Hinblick auf die Markt
öffnung stark in Bewegung geraten. Die Überlandwerke ha
ben sich In den Gruppen Ost und West organisiert. Diese 
beiden Gruppen haben Im Hinblick auf die BIidung einer na
tionalen Netzgesellschaft auch Dispositionen getroffen. 
Auch die städtischen Werke beginnen sich zu formieren; 
auch die kleineren Werke können sich letztlich dieser Neu
ausrichtung nicht entziehen. 
Wirtschaftlich müssen wir sehen, dass In der Schweiz rund 
56 Prozent der inländischen Stromerzeugung aus der 
Wasserkraft stammen; die fünf Kernkraftwerke tragen etwa 
40 Prozent bei und die nicht nukleare thermische Produktion 
knapp 4 Prozent Der Umsatz der Endverbraucher beträgt 
ungefähr 8 MIiiiarden Franken, die Bilanzsumme aller Unter
nehmen rund 42 MIiiiarden Franken. Volkswlrtschaftllch ge
sehen Ist also die Elektrlzltätswlrtschaft sehr bedeutungsvoll. 
Ich darf auch die 20 000 Arbeitsplätze erwähnen, die vielen 
öffentlichen Abgaben, Steuern, Wasserrechtsabgaben, die 
KonzessionsgebQhren, die zusammen etwa 650 MIiiionen 
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Franken ergeben. Sie ersehen daraus, dass die schweizeri
sche struktUr sehr komplex ist. Das beeinflusst natürlich 
auch unsere Diskussion. 
Im Elektrizitätsmarkt haben wir analog zur EU-Richtlinie die 
folgenden wesentlichen Punkte zu ordnen: 
1. Beim Netzzugang gehen der Entwurf des Bundesrates 
und auch die Fassung der Mehrheit der Kommission in den 
Artikeln 5 und 6 vom geregelten Netzzugang auf Vertragsba
sis, also vom «regulated thlrd party access», aus. 
2. Bei der Netzgesellschaft schlagen wir mehrheitlich eine 
einzige nationale privatrechtliche Gesellschaft vor. Das Ist 
der erste grosse streitpunkt, den wir im Gesetz haben. Es 
gibt Anträge, die eine staatliche Netzgesellschaft wünschen, 
und Anträge, die auch hier auf eine voll liberale, marktwirt
schaftliche Lösung hin tendieren. 
3. zur Frage des Service publlc: Wenn wir einfach ohne Leit
planken liberalisieren, dann besteht die Gefahr, dass die 
zuverlässige und erschwingliche Versorgung aller Konsu
mentinnen und Konsumenten mit Elektrizität nicht mehr ge
währleistet Ist. Artikel 10 EMG will hier die Rahmenbedin
gungen entsprechend definieren. 
4. Zu den MarktöffnungssMen: Sie können sich erinnern, 
dass sich im Vorfeld der Vernehmlassung, Im laufe der gan
zen Diskussionen während der Vernehmlassung und Jetzt 
auch In der Vorbereitungsphase die Geister darüber ge
schieden haben. Die Fassung des Bundesrates, welcher 
sich die Kommissionsmehrheit anschllesst, sieht die Öffnung 
In drei Stufen Innert sechs Jahren vor. Es gibt auch Bestre
bungen zugunsten einer wesentlich schnelleren Öffnung; 
andere möchten diese Öffnung verzögern. Faktisch schrei
ten der Rhythmus und die Öffnung voran. Das Ganze Ist im 
Kontext mit der Frage der nicht amortisierbaren Investitionen 
zu sehen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Frage des Tempos der ganzen Marktöffnung stehen. 
5. Wie gehen wir mit den nicht amortisierbaren Investitionen 
um? Das Konzept des Bundesrates und der Mehrheit der 
Kommission geht davon aus, dass diese Frage Im Förderab
gabegesetz {FAG) geregelt Ist, dessen Grundnorm - der 
Verfassungsartikel - ja Im Herbst der Volksabstimmung un
terzogen wird. Die Mehrheit der Kommission sieht Im Gesetz 
vor, dass das FAG mit dem EMG, dem Elektrizitätsmarktge
setz, verknüpft werden soll. Ein Scheitern des FAG im 
Herbst würde bedeuten, dass auch das EMG nicht In Kraft 
treten könnte. Das ist die brisante Ausgangslage, die hier zu 
diskutieren und zu klären Ist. Es liegen auch Anträge vor, die 
NAI - die nicht amortisierbaren lnvestltionen - direkt Im 
EMG selber zu regeln; auch das Ist ein politisch äusserst bri
santes Thema 
Die Kommission hat sich nach ausgiebigen Hearings an 
mehreren Sitzungen sehr Intensiv mit dieser Vorlage ausei
nandergesetzt. Ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, dass es 
auch wichtig ist, dass der Rat eine gewisse Dlszlplln übt und 
sich an den Mehrheitsanträgen der Kommission orientiert. 
Die Punkte, wo politischer Bedarf an Diskussion und an ent
sprechender Meinungsbildung besteht, habe ich angespro
chen; sie erfordern dann noch genügend Zeit und auch 
Kraft, um befriedigende Lösungen zu finden. 
In diesem Sinne hoffe Ich, dass Sie auf diese Vorlage eintre
ten werden. 

Dupraz John (R, GE), pour la commlsslon: l..'.entree en vi
gueur de la directlve 96/92 CE le 19 fevrler 1997 a jete les 
bases du marche de l'electrlclte au sein de !'Union euro
peenne. Alnsl, le marche Interieur de cette reglon est devenu 
une realite. La Sulsse, sltuee geographlquement au coeur 
de l'Europe, dont le reseau de transport d'electriclte est deja 
connecte avec celul de l'Union europeenne, ne peut ignorer 
cette evidence. C'est pourquol Ie Conseil federal, apres di
verses etudes et consultatlons, propose, dans son message 
du 7 juin 1999, une loi sur le marche de l'electrlcite. 
Cette ouverture du marche a pour objectif de faire baisser le 
prix de l'electrlcite, surtout pour les gros consommateurs de 
l'industrle et des services. En comparaison europeenne, II 
est plutöt avantageux pour las menages et les petlts con-
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sommateurs en Suisse et desavantageux pour les gros con
sommateurs. 
Dans le systeme actuel, la priorite etalt accordee a la secu
rlte de l'approvislonnement, aux servlces publics, a la pro
duction lndlgene - prlnclpe de l'autarcle -, a la rentabillte a 
fong terme, a la protection de l'envlronnement. Dans le sys
teme liberalise, les criteres prlncipaux deviennent la rentabi
lite a court tenne, la concurrence, la production europeenne 
comme garant de la securlte de l'approvlsionnement. 
Voici un apergu des prlnclpaux points de la lol qul est debat
tue aujourd'hui. 
Acces au reseau: le prlncipe de l'acces reglemente au re
seau sur une base contractuelle est precise aux artlcles 5 et 
6 de la loi. La majorlte des pays de !'Union europeenne a 
adopte ce systeme. II s'articule pour l'essentiel autour de 
deux elements: premierement, les exploitants sont tenus de 
mettre leur reseau a disposition des tiers pour acheminer 
l'electrlclte de manlere non dlscrimlnatolre. Deuxiamement, 
la retrlbution de l'utilisation du reseau est flxee par la lol en 
vertu de l'artlcle 6 de la loi sur le marche de l'electriclte; la 
retrlbutlon de l'achemlnement de l'electrlcite est calculee en 
fonction des coOts Indispensables a une exploltatlon efficace 
du reseau. 
Afin d'eviter les abus lors de l'acces au reseau de tiers, la lol 
prevolt la posslbilite de faire appel a une commission d'arbl
trage en cas de litige. En tant qu'autorlte de regulation, cette 
commisslon remplit des fonctions analogues a celles de la 
Commisslon federale de la communication dans le domalne 
des telecommunlcatlons. La commisslon d'arbltrage est 
chargee de statuer sur les lltlges portant sur l'obligation 
d'acheminer l'electrlclte, ainsl que sur la retributlon. 
Societe suisse pour l'exploltatlon du reseau: selon l'article 8 
de la loi, le reseau de transport est exploite sur tout le terri
tolre par une societe nationale de drolt prive, la societe 
sulsse pour l'exploltatlon du reseau. Le projet du Conseil fe
dera.l ne demande pas la creation d'une societe nationallsee. 
II est question d'une societe de drolt prive dont la forme de
vra ötre definie par les exploitants actuels du reseau d'ache
mlnement. La preference pourrait aller a une societe 
anonyme selon le Code des obllgatlons. En vertu de l'artlcle 
26 alinea 1 er du projet de lol, les exploltants du reseau ont 
un delal de trols ans pour fonder cette societe. La soclete 
sulsse pour l'exploltatlon du reseau ne dolt pas regrouper 
l'ensemble du reseau electrlque, mals seulement le reseau 
de transport Reseau Interconnecte, II s'aglt en principe du 
reseau ayant la tenslon la ptus elevee (380/220 kV). Toute
fois, sl un reseau electrlque d'un nlveau de tenslon lnferleure 
assure aussl des fonctions de transport, il dolt ötre Integre a 
la societe. Cette demiere n'est pas forcement proprletalre 
des reseaux. Un contrat de ball ou une autre formule de ce 
genre seralent sufflsants. ~essential est que la fonction 
transport d'electrlclte soft clairement separee des fonctlons 
production et dlstributlon. La creation d'une teile societe est 
absolument indispensable pour parvenir a mettre en place 
un veritable marche de l'electrlcite. C'est le seul moyen de 
garantlr a. l'ensemble des cllents un acces non discrlmina-
tolre au reseau. · 
Lors du transport d'electriclte, II faudra veiller a ce que les 
exploltants du reseau de transport respectent une strlcte 
neutrallte envers les tlers. Sans la creation de cette soclete, 
les grandes compagnies de production d'electrlclte exploi
tant actuellement le reseau de transport joulralent d'un avan
tage lnjustlfle par rapport a la concurrence. 
Service publlc: conformement au but fixe par la lol, la leglsla
tlon vlse non seulement a. creer les conditions d'un marche 
axe sur la concurrence, mais aussi a garantlr un approvl
slonnement en electriclte flable, et a un prix abordable, de 
tous les consommateurs. 
~artlcle 10 prec!se les obligatlons des entreprises d'approvi
slonnement. Les cantons doivent notamment deslgner les 
aires de desserte des entreprlses operant sur leur territoire. 
Cette disposltlon a pour but de garantlr que des reseaux 
electrlques soient egalement exploites dans les reglons peu 
Interessantes du point de vue economique. ~artlcle 1 o pre
voit par ailleurs une obllgatlon de raccordement. 

Tous les producteurs et tous les consommateurs d'energle 
electrlque ont le droit d'ätre raccordes au reseau de dlstribu
tion de transport Sous certalnes condltions, les cantons 
peuvent mäme obliger les entreprlses d'approvlslonnement 
a. raccorder au reseau des consommateurs situes au-dehors 
de leurs aires de desserte. Les cantons possedent la !'Ins
trument pour eviter que certaines regions solent abandon
nees a. leur sort. 
L'.artlcle 6 alinea 3 de la lol sur le marche de l'electriclte ren
fenne une autre notion lmportante de servlce publlc, le prin
cipe de la solidarlte des prlx pour un niveau donne du 
reseau. II preclse que «sur le reseau d'un d'exploitant, 
l'acheminement d'electrlclte au meme nlveau de tension dolt 
etre facture au meme prbc», lndependamment de la dls
tance. Pour des raisons de polltlque regionale, II taut que 
tous les consommateurs de courant d'une reglon palent le 
mäme prix pour l'achemlnement de l'electriclte. II Importe 
donc d'eviter que des clients peu lnteressants du point de 
vue economlque soient discrlmlnes a. travers des tarifs 
d'acheminement dlfferencles. 
Etape d'ouverture du marche: la loi propose une ouverture 
progressive du marche de l'electriclte, le but etant d'aboutir a 
l'ouverture compläte, c'est-a-dlre a. 100 pour cent dans un 
delal de slx ans. Cette perlode transitolre est partagee en 
deux etapes de trols ans. 
De la premiere a la troisiäme annee, les gros consomma
teurs dont la demande annuelle depasse 20 gigawattheures 
pourront acceder au marche. Quelque 11 0 entreprises sont 
concernees en Sulsse. Au cours de ces trois premieres an
nees, les compagnles de dlstrlbutlon auront egalement ac
ces au marche a. hauteur des quantltes d'electrlclte qu'elles 
livrent a des clients eligibles, alnsi que de 10 pour cent de 
Jeur vente annuelle dlrecte a des cllents captffs. L'.ouverture 
initiale du marche avoisinera 21 pour cent pour 2001. 
!.'.Union europeenne exige de ses Etats membres une ouver
ture de 30 pour cent. Nous aurons donc un leger retard. 
De la quatrleme a la sixieme annee, le seull determinant 
pour les gros consommateurs est abalsse a. 1 o gigawattheu
res. Dans le rnöme temps, le volume des ventes annuelles 
des compagnies de distributlon donnant acces au marche 
passera a. 20 pour cent de leurs ventes a des cllents captifs. 
Durant cette deuxieme etape, l'ouverture du marche sera 
d'environ 34 pour cent, ce qui correspond aux prescriptlons 
de la directive de !'Union europeenne pour la mäme periode. 
En fixant comme obJectif une ouverture complete du mar
che, la loi va plus loln qua la dlrectlve de l'Unlon euro
peenne. En effet, cette dernlare prevoit une pause en 2006, 
afln d'examiner a ce moment les etapes ulterieures de 
l'ouverture. II taut cependant se rappeler que ia dlrectlve ren
ferme des exigences minimales. En falt, l'ouverture du mar
che au sein de !'Union europeenne est d'ores et de]a 
superleure a 60 pour cent: le marche de l'electrlclte est 
meme entierement ouvert en Allemagne depuis avril 1998, 
alnsi qu'en Scandlnavle et en Angleterre. 
Relatioh avec l'arrete sur une taxe d'encouragement en ma
tlere energetlque, lnvestlssements non amortissables (INA): 
le projet de loi du Conseil federal ne comporte aucun lien 
formal avec l'arröte federal sur une taxe d'encouragement 
en matlere energetique. Les deux projets restent toutefols 
fies par leur contenu, meme d'apres le projet du Conseil fe
deral. En effet, la taxe affectee prevue par l'arrete sur une 
taxe d'encouragement en matlere energetlque represente 
une lmportante mesure d'accompagnement dans la liberall
satlon du marche de l'electrlclte. II est prevu d'en affecter les 
recettes, environ 450 milllons de francs par annee, a l'en
couragement des energies renouvelables, a des travaux 
d'assainlssement energetlques ou d'amelioration du rende
ment energetlque, alnsl qu'au maintien et a la renovatlon de 
centrales hydroelectrlque exlstantes, de mäme qu'a la com
pensatlon des investlssements non amortissables de ces 
dernieres annees, dans certalns cas specifiques. 
Sur ce point, la commission du Consell national est allee 
plus loin que le projet du Conseil federal. Elle propose de lier 
formellement l'entree en vigueur de la lol sur le marche de 
l'electricite a celle de l'arräte sur une taxe d'encouragement 
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an mattere energetique. Alnsi, la llberallsation du marche de 
l'electrlclte dependra juridlquement de l'introductlon d'une 
taxe d'encouragement A ce propos, II convlent de rappeler 
qua Ja base constltutlonnelle pour ledlt arräte, contre-projet 
a l'lnltiative solalre, doit d'abord eitre approuvee par le peu
ple et les cantons. La votatlon populaire correspondante 
aura lleu le 24 septembre 2000. Si cette base constltution
nelle etalt rejetee, l'arräte en question ne pourralt pas entrer 
en vigueur. Avec le lien juridique propose, la loi sur le mar
che de l'electrlclte ne pourrait pas non plus entrer en vi
gueur. Dans ce cas, il serait necessaire d'lnscrire dans la loi 
des mesures d'accompagnement supplementalres. II s'agi
rait notamment de mesures pour le maintien et la renovation 
de centrales hydrauliques, ainsi que pour la compensation 
des lnvestlssements non amortissables de ces centrales. 
Durant ses travaux, la commisslon a tout d'abord audltlonne 
des representants des administratlons et des societes 
d'electricite d'Allemagne, d'Autriche, de Norvege, de France 
et de Grande-Bretagne, afln d'avolr un apetyu de ce qui se 
passe dans !'Union europeenne. Puls, eile a r~u des repre
sentants suisses de l'economle, de l'Associatlon des entre
prises electriques sulsses, des cantons, des villes, des 
consommateurs et des associatlons de protection de l'envl
ronnement. C'est donc apres avoir pris connaissance de ca 
qui se passe dans !'Union europeenne et avolr entendu tous 
les milieux suisses concernes que Ja commisslon est entree 
en matlere sur Je projet qul vous est soumis. Le nombre de 
proposltlons de mlnorite et individuelles presentees a notre 
Chambre demontre la senslbilite du dossier et la dlfficulte de 
degager un compromls reunissant tous les partls potltlques 
sur ta liberalisatlon du marche de l'electricite. 
Du raste, les votes furent souvent serres, et la voix du presi
dent, M. Ulrich Ascher excellent president par ailleurs -, 
fut determinante lors de nombreux votes. Au vote sur l'en
semble, la loi a ete acceptee, par 14 voix contre 4 et avec 
5 abstentlons. 
En concluslon, la commisslon vous propose d'accepter une 
loi raisonnable, qul tlent compte de la realite europeenne et 
des exigences de !'Industrie et de l'economie suisses con
cernant la preservatlon de l'outil de productlon lndigene, no
tamment des centrates hydroelectrlques dont l'existence a 
moyen et a long terme garantira au pays une source d'ap
provisionnement electrique flable, propre et renouvelable. 
Dans cette phase de liberalisation, chacun tente de preser
ver ses lnter&ts. Le Gouvernement Italien a libere 12 mll
liards de francs sulsses le 26 janvler 2000 en faveur de la 
compagnle Italienne ENEL. Les Allemands subventlonnent 
la productlon electrlque a base de llgnite. Avec la liberalisa
tlon du marche de l'electricite, les societes electriques suis
ses doivent faire un effort rapide et glgantesque d'adaptatlon 
et de deslnvestlssement. Or, ces socletes sont en malns de 
collectivites publlques, notamment celles de villes importan
tes de plalne. Ne pas trouver de sofution pour les !NA, c'est 
!es preclplter a la failllte et reporter le coat de la llberallsatlon 
du marche de l'electriclte sur les contrlbuables des collectivl
tes concernees. En clair, c'est boucher les trous flnanciers 
avec la manne fiscale. 
La commlsslon vous propose une solutlon qul manage a la 
fois le maintlen et la survle des socletes electrlques et des 
centrales hydroelectrlques de ce pays, avec las exlgences 
d'un marche liberalise du marche de l'electrlclte. 

Zlsyadls Josef (-. VD): Toute la strategie decidee par ie 
Conseil federal repose sur une erreur fondamentale qua 
j'appellerals le masochlsme. La Conseil federal veut faire de 
la Sulsse un pays eurocompatlble avant las autres, en appll
quant a la lettre Ia dlrectlve de la Commisslon europeenne 
concemant le marche Interieur de l'electrlcite. Plre, en vou
lant une llberallsatlon totale avant les autres pays europeens 
qui, eux au moins, ont la sagesse de s'lmposer une pause 
de reflexlon Indispensable apres la premiere phase, avec la 
possibillte mAme de revenir en arriere, vous voulez faire de 
la Sulsse Ie Chili du general Pinochet, qui a ete l'un des pre
miers a liberaliser le marche de l'electrlcite. Etrange modele, 
Monsieur le Conseiller federal. J'lmagine que vous avez etu-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

die le cas du Chili. Dans un premier temps, le prix de la pro
ductlon a baisse fortement, et puis le prix de l'electricite, au 
bout de quelques annees, est revenu a son nlveau d'avant la 
liberaiisation. Cette constatatlon est valable pour d'autres 
pays analogues. 
Un autre exemple de ce fameux reive, reve tres amerlcaln: 
ete 1998 aux Etats-Unis; du fait de la secheresse, des mii
lions de consommateurs ont ete contraints de fimiter leur 
eclairage; des uslnes ont cesse leur activlte; des reseaux 
entlers se sont retrouves au bord de l'effondrement; le cou
rant a ete ratlonne dans plusieurs Etats; les compagnles les 
plus touchees pouvaient, certes, acheter des surplus a 
d'autres plus favorlsees, mais, voila le desastre, l'electrlclte 
s'est vendue d'une entreprlse a l'autre a des tarlfs 100 fois 
plus eleves que la normale. Consequence: la fallllte pour les 
uns et l'enrichissement pour les autres. Volla las effets per
vers de la concurrence. AJoutez a cela la recherche de la 
reductlon des coate au plus court terme, qui aboutlt a delals
ser les nouveaux equipements, a rogner les depenses de 
maintenance, a reduire le personnel technique et a espacer 
les operations de contr0le. SI vous ajoutez encore a cela, 
Monsieur le Conselller federal, le contröle vraisemblable de 
groupes lnternatlonaux sur l'approvisionnement des reglons 
et de pays entlers, vous avez la, Je crols, tous les elements 
d'un cocktall explosif dQ a la llberallsatlon dans ce secteur. 
Est-ce que c'est ca cauchemar qua nous voulons pour la 
Suisse, alors mAme qua nous n'avons nulle obllgatlon de 
courir apres une liberalisatlon extreime? Cette llberalisation 
qul ne fera l'affaire qua de quelques groupes flnanclers lnter
nationaux, au detriment des entreprlses suisses qul seront 
affalblles par l'ouverture preclpitee qul est voulue par le Con
seil federal. SI des prlx exorbitante de l'electrlcite devaient 
contraindre des societes a cesser d'approvlslonner un cer
taln nombre de cllents Juges moins interessante ou n'ayant 
pas les possibllltes de payer, eh bien, nous n'aurons plus de 
garantie, par exemple lorsque nous aurons un hlver tres 
froid. 
La France est, a ce jour, le pays ou la transpositlon des crite
res de la Commisslon europeenne ne s'effectuera pas selon 
des criteres strlctement liberaux. Voila une reallte qul suscite 
l'lnter&t des electriclens et de leurs organlsatlons syndicales 
en Europa, qui demandent une redlscussion de la dlrectlve 
de la Commisslon europeenne et de ses princlpes d'applica
tlon. En France, les syndlcats ont obtenu des llmltatlons du 
champ de l'ouverture a 1a concurrence: renoncement au 
marche speculatif de l'energ!e, duree minimale de trols ans 
des contrats de fourniture aux gros cllents, Instauration d'un 
veritable droit a l'electrlcite, fln des coupures pour ralson de 
pauvrete, tranches sociales de consommation pour les fa
milles las plus modestes, tariflcatlon de l'electrlclte aux coats 
de revient pour les usages domestlques. Volla quelques dls
positlons minimales, assurant la democratlsatlon du servlce 
public et de la politlque energetlque. 
Ah, qu'est-ce que nous souhaiterions qua vous montrlez les 
dents, Monsieur le Conselller federal, et qua vous arrätlez de 
vous couler dans l'air du temps du liberallsme qul est sacca
geur de notre patrlmolnel 
Nous allons avolr un debat assez partlculler dans cet hemi
cycle tout a !'heure. Vous allez volr une drolte ultrallberale, 
UDC, sl soucieuse sur le papier de l'ldentite nationale, qul va 
se retrouver dans la posltion des bradeurs des richesses na
tionales et, comme par hasard, eurocompatible avant la let
tre; puls une gauche rosa, verte, qui, dans sa maJorite 
apparemment, obnubilee par sa rage a l'egard de l'energie 
nucleaire, est prete a accepter un llberalisme pur et dur, 
sans principe. Au raste, je souhaiterais dlre a cette gauche 
qu'elle joue avec le feu. 
Las petlts consommateurs sulsses n'ont rien a retlrer de la li
berallsatlon. Nous sommes deja le deuxieme pays le mleux 
lotl en Europa en fonction du pouvolr d'achat. 
Ce sont unlquement las gros cllents lndustrlels qul pour
ralent en tirer proflt, mals on sait tres blen qua pour ces gros 
cllents, il y a deja maintenant un certain nombre de negocla
tlons tout a falt favorables, comparables aux pays euro
peens. Je le dls encore une fols, cette gauche joue avec Je 
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feu aussi sur la question de l'emploi. Le secteur elec:trlque 
occupe 25 000 personnes sans les emplois indlrects, et 
nous savons deja qua o'est envlron 5000 emplois, au bas 
mot, qul vont dlsparaitre avec cette llberallsatlon. 
l.'.electrlcite n'est pas une marchandlse comme une autre. 
C'est une richesse, c'est un patrimoine national qul dolt etre 
soustrait aux lnteräts prives et qul exlge une ma1trise publi
que de la polltique energetique nationale. 
Je vous invite a ne pas entrer en matiere parce qu'il faut re
tarder maintenant le programme qui a ete mis en place par 
le Conseil federal. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Dans quelques decenn!es, on 
se demandera comment un pays qui dlspose de pres de 
eo pour cent d'energle renouvelable, d'energie propre, qul 
dispose d'une economie tres actlve dans le secteur de 
l'elec:trlcite - il a eta fait etat de 25 ooo travailleurs dans ce 
secteur -, un pays qui dlspose de ressources naturelles im
portantes pour etre actif dans le secteur de l'electrlclte, un 
pays qui dispose dans la plupart de ses regions du d'une 
maltrlse publlque sur la distribution et meme d'une partie de 
la production de ce secteur energetlque, qul garantlt a la fols 
des revenus pour les collectlvites et le contrOle democratl
que, puisque bien souvent les tarifs de l'electriclte sont votes 
dans des espaces democratlques, dans des parlements 
communaux, cantonaux, on se demandera donc dans quel
ques decennies, au peut-etre meme avant «Qu'est-ce qui a 
bien pu arriver a ce pays pour qu'II decide par pur dogma
tlsme de liquider tout ceci en le soumettant a une ouverture 
trop rapide au marche, et a la llberaiisation?" 
Cette lol est une lol d'apprentl-son:::ier. Elle essale de resou
dre par le dogme de la liberalisation et du marche taute une 
serie d'obJectifs differents et parfois meme contradictolres. 
Certalns esperent qu'avec la llberalisation et le marche, 
nous supprimerons l'energle nuclealre. D'autres attendent 
de grosses economles pour les gros consommateurs. Ceux
la sont probablement ceux qul sont le plus dans le vrai. Cer
tains esperent qua les menages en profiteront egalement. 
Enfln, beaucoup voudraient que les energies renouvelables 
soient favorlsees, tout ceci par ia llberallsation et le marche. 
C'est un abandon du polltique que nous programmons. La 
dlsparltion du nuclealre, 1a promotion de l'energle renouvela
ble se font par des decislons politiques, par des taxes cl'ln
cltatlon, par des interdictlons pour ce qul conceme le 
nucleaire, et pas simplement par le marche. 
Le marche consacre la ioi du plus fort et, en ce moment, en 
Europa, le plus fort dans le domalne de l'energle, c'est Elec
tricite de France (EDF), qui est un mammouth dans ce sec
teur et qul prodult essentlellement de l'energie nucleaire. 
EDF, elle-meme, n'ouvre pas son propre marche et va donc 
se permettre de faire des offrps de dumplng tres efflcaces 
sur cette petlte Suisse qui aura fait la falle cl'ouvrir son mar
che beaucoup plus rapldement. 
Au nom d'une mlnorlte du groupe socialiste, mals au nom de 
l'ecrasante maJorlte du Part! socialiste qul, dans un congres, 
a declde de soutenlr une ouverture du marche pas plus ra
pide que celle que prevoit 1a directlve y relative de l'Unlon 
europeenne, je vous demande de reporter l'examen de cette 
loi. Cela afln qu'une serle de consequences soient lirees 
des experiences qul ont d'ores et deja lieu, que nous garan
tissions la maitrlse publlque et democratlque pas seulement 
sur le reseau de haute tension. Sur ce point, j'aimerals re
prendre M. Dupraz: il est effectivement important d'avoir un 
acces non dlscriminatoire pour le reseau de haute tension, 
mals cette preoccupatlon doit egalement avolr lleu pour les 
reseaux de moyenne et de bassa tension. Faire la simple
ment conflance aux .cantons, c'est etre probablement un tout 
petlt peu naTf. 
II faut absolument securiser notre lndustrle hydroelectrique. 
Le systllme propose qui repose sur la taxe sur les energies 
non renouvelables a 0,3 centlme par kilowattheure n'est pas 
suffisant II faut que la commlssion reprenne son travall. II y 
a des milliers cl'emplols concemes. La commisslon dolt ega
lement prendre en campte ce secteur economique porteur. 
Ce ne sont pas des emplois perimes, comme on a pu le dlre. 

Le secteur de Fenergle propre est un veritable secteur d'ave
nir dans lequel la Suisse peut Jouer un rOle extraordlnaire en 
Europa. La loi doit etre revue pour qua les trols obJectifs qua 
f al mentionnes dans ma proposltlon de renvoi solent claire
ment garantls. 
C'est la ralson pour laquelle je vous invlte a repousser rexa
men de ce projet de lol apres la votation populaire sur la taxe 
sur les energies non renouvelables, cela pour evlter toutes 
les «comblnazione» qui sont en train de se preparer. Est-ce 
qu'on peut accepter un dedommagement des INA dans cette 
lol? Est-ce qua ~ ne menace pas la taxe sur les energles 
non renouvelables? Enfin bref, plus personne ne sait exacte
ment quol voter dans un environnement aussi incertaln. II 
taut regler cet automne la questlon de la politlque energe
tlque qua nous voulons dans ce pays; ensulte, sur la base 
d'une declsion democratique claire, ll sera temps de repren
dre l'examen de ce projet de lol sur le marche de l'electriclte. 
Je vous lnvlte a renvoyer ce proJet de loi en commlsslon pour 
un examen approfondl, apres les decislons de cet automne 
sur la polltlque energelique. 

Chevrler Maurice (C, VS): Avec l'etude de ce projet de loi, 
la Suisse dolt demontrer qu'elle est capable de produlre, de 
transporter, de dlstribuer, de valoriser, an un mot de vendre 
son electrlclte au bon endroit, au bon moment et au bon prlx, 
et ca dans le but avoue d'abalsser le coOt de l'energie pour 
sa grande Industrie, sachant effectivement que les prix pratl
ques aux menages sont parmi les plus bas d'Europe. 
Consciente qua l'ouverture des marches represente sans 
doute la seule alternative permettant de parvenlr au but re
cherche, le groupe democrate-chretlen salue cette volonte et 
soutiendra le princlpe d'une llberalisatlon. Neanmolns, une 
teile revolution - car c'est bien de cela qu'II s'agit - ne peut 
lntervenlr qu'a Ja condltion sine qua non de permettre aux 
dlfferents acteurs de la chaine de preparer l'affrontement 
d'une concurrence qui s'annonce effrenee, peut-etre a cer
tains egards predatolre, et de donner ä ces differents ac
teurs du marche de l'elec:trlcite les moyens de lutter dans la 
meme categorie qua leurs concurrents. D'ou la necesslte 
d'adopter des mesures cl'accompagnement, ä l'lnstar de cel
les prevues lots de la liberalisatlon d'autres marches. Nous 
pensons icl ä Swisscom, a la Poste ou encore au marche de 
l'agriculture, ä i'instar egalement de celles qu'ont prevues 
treize pays sur qulnze en Europa alnsi qua les Etats-Unis. 
Au premler rang de ces garde-fous flgure la prise en campte 
de ces desorrnals fameux INA, ou nous avons l'obllgatlon de 
trouver une solutlon economiquement supportable pour les 
producteurs et polltlquement defendable devant le peuple 
sulsse. M. Walker abordera las autres aspects essentlels du 
projet; Je me consacrerai a ces investlssements non amortls
sables. 
A ce propos, rappelons qua le montant des INA fluctue pas
sablement seien la provenance des evaluatlons, mais qu'II 
depasse pour certains les 10 mllllards de francs sulsses. 
Tous admettent qua le rythme d'ouverture a une lncldence 
directe sur la facture finale. Une ouverture ultrarapide ferait 
croitre le montant des INA de manlere exponentielle. 
Premiere concluslon dans ce dossler: la precipltatlon ffave
rerait tres mauvalse conselllere, eile coOterait parliculiere
ment eher et contraindrait les producteurs a brader un 
patrlmolne unique et dejä fort convolte, si l'on senge en par
liculier a l'energle hydraulique. 
La groupe democrate-chretien, a l'unanlmite, a manifeste sa 
volonte de financer las INA II accepte sans voix discordante 
le prlncfpe seien lequel II appartlent au pays de payer, du 
molns partiellement, le coat de la liberalisatlon d'une bran
che de son economie. Par contre, las avls divergent sur las 
moyens a mettre en oeuvre pour attelndre l'objectif fixe. Une 
minorite a ete seduite par ce qua j'appellerai la fausse banne 
idee du systeme des prets qua veut consacrer Ia proposltlon 
de mlnorite a l'article 25ter du projet de loi. 
Neanmoins, la majorlte du groupe democrate-chretien sou
tiendra le principe d'un financement des INA par l'affectatlon 
partielle de la taxe d'lncltatlon sur l'energle vlsant la promo
tion des energles renouvelables. Nous sommes effectlve-
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ment convalncus qu'll s'aglt du systeme le plus fiable a. 
moyen et a lang terme, peut-filre mAme du seul systeme 
credlble permettant de faire passer les INA au chapltre des 
mauvais souvenlrs. Nous souhaitons v!vement que le Parla
ment ne tombe pas dans le plage tendu par la minorite a l'ar
tlcle 25ter. San stratageme, conslstant a couler la taxe 
d'lncltatlon sur l'energie pour ensulte rendre !es producteurs 
d'electrlclte completement dependants du bon voulolr et des 
disponlbllites budgetaires de la Confederatlon, n'echappe 
plus a personne. Nous ne pouvons ralsonnab!ement cau
tlonner cette manoeuvre. 
Au contralre, votons l'artlcle 30 selon la proposition de majo
rlte postuiant le llen entre la loi sur le marche de l'electricite 
et la lol fedarale concernant une taxe d'encouragement de 
l'utlllsation efflcace de l'energle et des agents renouvelables. 
II s'aglt d'un tout, d'un paquet bien ficele, bien equilibra, pre
servant ies lnterAts des uns et des autres, d'une solutlon ele
gante et globale qui, seule, est a mame de sauver l'energie 
hydraullque, laquelle se revelera a tres court terme l'un de 
nos blens les plus precieux. La Suisse a rendez-vous avec 
son avenlr energatlque, eile n'a pas le droit de le manquer. 
Bien entendu, le groupe democrate-chretien accepte d'en
trer en matlere. 

Walker Felix (C, SG): Ich konzentriere mich bei dieser Vor
lage auf zwei meines Erachtens zentrale Frag~n. nämlich 
auf die nationale Netzgesellschaft und auf die Ubergangs
zeit 
Die nationale Netzgesellschaft Ist wahrscheinlich das Rück
grat der ganzen Vorlage und eine unerlässliche Vorausset
zung fOr die Marktöffnung. Sie hat, wie bereits erwähnt 
wurde, nicht Produktions-, nicht Detallvertellungs-, nicht 
Handelsaufgaben, aber Aufgaben betreffend den Transport 
auf lange Distanzen, mit allen technischen Fragen, die dazu
gehören: Spannung, Frequenz, Transformierung usw. Das 
Ist eine relativ anspruchsvolle Aufgabe. 
Zunächst zur Hochspannungsseite, die ja hier eigentlich ge
meint Ist - 380, 220 Kilovolt-, die auch fOr die internationale 
Verbindung Im Zusammenhang mit dieser Marktöffnung sor
gen soll. 
Welche Varianten sind In Diskussion? Man spricht von einer 
staatlichen Netzgesellschaft. Die CVP-Fraktlon lehnt dies 
ab, weil sie der Meinung ist, dass wir nicht auf der einen 
Seite fOr Analoges Privatisierungsbestrebungen und auf der 
anderen Seite eine staatllche Gesellschaft haben sollten. 
Es gibt einen Vorschlag, eine öffentlich-rechtliche, spezlalge
setzliche AG mit der Mehrheit des Aktienkapitals und der 
Stimmen beim Bund zu schaffen. Auch das scheint uns 
keine glückllche Lösung zu sein, insbesondere dann nicht, 
wenn es eine Dauerlösung sein sollte. Zum Einstieg könnte 
man sich so etwas noch vorstellen. 
Viel eher schwebt uns eine private AG vor, damit sich jene 
Leute, die dieses Metier, nämlich die Energiewirtschaft, ver
stehen, dieser Aufgabe besonders annehmen. Was uns 
nicht gefällt, Ist, dass die Energiewirtschaft selber es nicht 
zustande gebracht hat, hier ein eigenes Netz zu konstruie
ren. Wir haben eine Gruppe West, und wir haben eine 
Gruppe Ost, mit der BegrOndung - weil sie sich nicht einigen 
konnten, kommt jetzt die ErsatzbegrOndung -: Wettbewerb 
ist immer gut. 
Aber wir machen diese Liberalisierung ja gerade, damit wir 
Im grossräumigen Markt Wettbewerb haben. Dazu kommt, 
dass die Internationale Elektrlzltätswirtschaft schon für Ver
gleichsmöglichkeiten sorgt Von dieser Warte aus braucht es 
dieses Auseinanderdriften von Ost und West nicht. 
Übrigens hätten wir vor wenigen Jahren die Mögl!chkelt ge
habt, eine starke Einheit der Elektrizitätswirtschaft zu schaf
fen. Sie ist getrennt worden, nicht von der Politik, nicht von 
der Elektrizitätswirtschaft. Es Ist eigentlich schade, dass 
heute die Politik so quasi als «Reparaturwerkstätte» funktio
nieren muss. Es Ist schade wegen unseres grossen Anteils 
an Wasserkraft, wegen unserer Spitzenenergie, wegen un
serer grossen Erfahrung, die wir im internationalen Strom
handel haben. 
Wir sind auch von einer blossen Koordinationsstelle nicht 
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begeistert, wie sie die Elektrizitätswirtschaft heute, so quasi 
im Stil eines Reisebüros, vorschlägt. Einfaches ist rNar im
mer gut, aber es fehlt die Trägerschaft, es fehlt jemand, der 
in dieser sehr wichtigen Frage Verantwortung trägt. Was wir 
vor allem nicht möchten, ist, dass Finanzspezialisten, dass 
Irgendwelche Gewinnmaxlmlerer diese nationale Aufgabe 
wahrnehmen. Ich bin sehr froh, dass in Artikel 6 Absatz 1 bis 
die Monopolrente ausgeschlossen wird. 
Zum Niederspannungsnetz: Beim Niederspannungsnetz be
steht meines Erachtens und auch in den Augen unserer 
Fraktion ein gewisser Handlungsbedarf. Hier Ist nicht so viel 
und nicht so klar geregeH worden wie Im Hochspannungsbe
reich. Wir anerkennen zwar die Aufgaben, die den Kantonen 
übertragen werden, wir anerkennen, dass es eine Anschluss
pflicht gibt, auch fOr Teile, die nicht im eigenen Versorgungs
netz sind. Aber wenn wir wollen, dass im Niederspannungs
bereich die Marktöffnung relativ schnell stattfindet, dann 
müssen hier mehr Koordination und mit der Zelt auch mehr 
Restrukturierungen erfolgen. Das hört man nicht überall 
gerne, aber Ich denke, dass wir von der polltlschen Seite el• 
nlge Leitplanken setzen können, damit wir nicht mit einem 
Llberalisierungsgesetz noch Strukturerhaltung machen. 
Zur Marktöffnung: Wir sind fOr die Variante des Bundesrates, 
weil die Anpassung anspruchsvoll ist, weil wir der Meinung 
sind, dass eine schnellere Marktöffnung auch für Haushalt 
und Gewerbe, die heute gar nicht so schlecht bedient sind, 
vertretbar ist, und Insbesondere weil wir befürchten, dass 
uns bei einer kürzeren Übergangszelt die NAi-Problematlk 
sehr grosse Sorgen machen würde. 
Ich bitte Sie, auf dieses Gesetz einzutreten, und Ich bitte Sie, 
anders lautende Anträge abzulehnen. 

Speck Christian (V, AG): Ich möchte zu Beginn der Ver
handlungen meine Interessenbindung bekannt geben: Ich 
bin Präsident des Verwaltungsrates des Aargauischen Elek
trizitätswerkes, der AEW Energie AG. Wir haben auch Betei
ligungen mit NAI-Problematlk; ich kenne also die Probleme 
der Strombranche aus dieser Sicht. Ich bin aber hauptberuf
lich Bäckermeister und Inhaber eines gewerblichen Kleinbe
triebes. Ich bin fester oder «gefangener» Kunde des örtli
chen Elektrizitätswerkes, kenne also die Situation auch aus 
der Sicht des Klelnbezügers. 
Die SVP-Fraktlon tritt für eine baldige Öffnung des Strom
marktes mit angemessenen Übergangsfristen ein. Wir wol
len ein schlankes Rahmengesetz, das für die Anbieter klare 
Spielregeln festlegt, mit Inkraftsetzung auf den 1. Januar 
2001. Jede weitere Verzögerung - die EU-Richtlinien sind 
seit Anfang 1997 In Kraft - schafft für alle Beteiligten Unsi
cherheiten und für den Wirtschaftsstandort Schweiz erhebli
che Wettbewerbsnachteile. 
Es ist verständlich, dass sich alle mtt einer gesetzlichen Re
gelung des offenen Marktes, der In der Praxis übrigens 
schon weitgehend Tatsache Ist, die beste Ausgangslage für 
die Zukunft sichern wollen. Akteure sind dabei erstens die 
Stromproduzenten; man kann sagen, ohne den europawei
ten StromOberschuss würde die Liberalisierung nicht so 
stark vorangetrieben. Es sind ferner die Verteiler - ausser 
dem Übertragungsnetz auf der höchsten Spannungsebene 
werden die Netze bekanntlich Ihr natürliches Monopol blei
ben -, es sind die Händler, vor allem aber die Konsumenten: 
von den Grosskunden, die europaweit bei uns Spitzenpreise 
bezahlen, bis zum Gewerbe und den Haushatten, die im Ver
gleich zum Ausland eher günstige Tarife erhalten. 
Dass die Strombranche dem Wettbewerb ausgesetzt wird, 
Ist richtig und notwendig. Nicht überraschend Ist, dass der 
Übergang vom Monopol - also den fest zugewiesenen 
Versorgungsgebieten zum freien Markt allen Beteiligten 
schwer fältt. 
Die Stromwirtschaft muss sich an die neue Rolle, an den 
Wechsel vom Versorger zum Verkäufer, zum Dlenstieis-
tungsbetrieb, erst noch gewöhnen. Notwendige Interne 
Strukturmassnahmen sind im Gang. Der Strom als Handels-
ware wird den gleichen wirtschaftlichen Gesetzmässlgkelten 
unterworfen werden wie die Waren anderer Branchen. So 
erstaunt es auch nicht, dass grosse Kunden schon heute 
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Ihre Marktkraft ausspielen und sich bessere Konditionen ver
schaffen. Die vorgezogene Marktöffnung fQr Grosskunden -
mit Kundenbindungen und Preisen, die teilweise unter den 
Selbstkosten Hegen - Ist ein normaler wirtschaftlicher Vor
gang. Wir dürfen uns keine Illusionen machen; auch nach 
der Öffnung werden GrossbezQger bessere Konditionen 
aushandeln als die Kleinkunden. 
Der herrschende Preisdruck wirkt sich Jedoch auch schon 
heute auf KMU und Haushalte aus. ich kann Ihnen sagen, 
dass unsere Unternehmung, die A'2N Energie AG, in den 
letzten zwei Jahren Im Hlnbllck auf die Marktöffnung an die 
Endverteiler schon Preissenkungen zwischen 5 und 1 o Pro
zent vorgenommen hat. 
Die SVP-Fraktion erachtet die Erhaltung unserer hohen Ver
sorgungssicherheit und einen guten Service public als wich
tiger als etwas günstigere Preise pro Kilowattstunde. Als 
Bäckermeister spürte Ich dies - wie viele andere auch -, als 
beim Orkan Lothar Anfang Jahr die Lichter ausgingen. Ohne 
Schlüsselenergie geht eben gar nichts. Diese muss rund um 
die Uhr verfügbar sein. 
Als ebenso wichtig erachten wir die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Wasserkraft. Der schweizerische Mix von 60 Pro
zent Wasserkraft und 40 Prozent Kernkraft macht viele an
dere Länder geradezu neidisch. Mit den in der Vorlage 
vorgesehenen Übergangsfristen von sechs Jahren bis zur 
vollständigen Öffnung werden nach unserer Meinung NAI 
weitgehend ausbleiben. 
Für entstehende Einzelfälle muss Jedoch eine Lösung Im 
EMG selber gefunden werden. 
Die SVP-Fraktlon erachtet die Vorlage des Bundesrates als 
vertretbaren, guten Mittelweg. Einige Bemerkungen zu den 
Hauptpunkten: 
1. Wir unterstatzen das vorgeschlagene Marktöffnungs
tempo mit dem sofortigen Marktzutritt tar feste Kunden von 
1 o respektive 20 Prozent nach drei Jahren. Mit dem unbe
schränkten Anspruch auf Durchleltung nach sechs Jahren 
wird der Elektrlzltätsbranche genügend Zelt eingeräumt. um 
NAI zu vermelden. Sechs Jahre sind aber auch notwendig 
tar die Umsetzung der Messtechnik auf allen Stufen. Ich 
denke da vor allem an die unterste Stufe, an die Haushalte. 
Für eventuelle Härtefälle werden wir die Minderheit bei Arti
kel 25ter respektive den Einzelantrag Christen unterstützen. 
2. Bel der Schweizerischen Netzgesellschaft für das Hoch
spannungsnetz erscheint uns wichtig, dass der privatrechtli
che Status erhalten bleibt. Wie In der Kommission vertritt die 
SVP-Fraktion auch hier die Meinung, dass bereits zwei Netz
gesellschaften einen gewissen Wettbewerb garantieren. Das 
Angebot de Pury/Müller-Möhl für die Schweizerische Netz
gesellschaft, das Insbesondere den Mitgliedern der UREK 
zugestellt wurde, sollte uns eigentlich hellhörig machen, 
dass gewisse Vorbehalte gegenüber der Schweizerischen 
Netzgesellschaft als einziger schweizerischer Netzgesell
schaft angebracht sind. 
3. Die verschiedenen Minderheitsanträge zur zusätzlichen 
BegOnstlgung der erneuerbaren Energien werden von uns 
abgelehnt. Fördermassnahmen gehören Ins Energiegesetz, 
wo sie auch enthalten sind. Das Marktgesetz soll die Spiel
regeln für den Wettbewerb festlegen und nicht neue Wettbe
werbsverzerrungen einführen. Dies betrifft Insbesondere die 
Prlortsierung bei der Netzdurchlettung In Artikel 5. 
4. Aus abstimmungstaktlschen Gründen wurde von der 
Kommissionsmehrheit im letzten Moment die Verbindung 
zwischen EMG und der Volksabstimmung Ober die Förder
abgabe eingebracht. Das EMG kann demnach nur in Kraft 
gesetzt werden, wenn die Stimmbürger den neuen Energie
abgaben zustimmen. Diese auch staatspolitisch äusserst 
fragwürdige Verbindung werden wir entschieden bekämpfen. 
Bekanntlich wird heute der Strom unter verschiedenen Titeln 
pro Jahr mit 2,5 Milliarden Franken an Abgaben, Steuern 
usw. belastet. Es Ist ein Widerspruch, dass der Strom einer
seits dem Wettbewerb ausgesetzt wird, dass man anderer
seits aber an der Abgabenpolitik festhalten will. Hier besteht 
Handlungsbedarf. Wir werden in den nächsten Jahren Kor
rekturen vornehmen müssen; diese werden sich unter Um
ständen auch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der 

beteiligten Werke aufdrängen. 
Die SVP-Fraktlon beantragt Ihnen einstimmig, auf die Vor
lage einzutreten und die Nichteintretens- und ROckwel
sungsanträge abzulehnen. 

Fischer Ulrich (R, AG): Sie haben es gehört: Die Elektrizi
tätsmärkte in ganz Europa werden sukzessive geöffnet; die 
entsprechende EU-Richtlinie Ist seit Februar 1999 in Kraft, 
die Strompreise sinken. In der Schweiz haben wir demge
genüber für die Produktionsbetriebe weltweit die höchsten 
Strompreise: das wirkt sich mehr und mehr als standort
nachtell fQr unsere Wirtschaft aus. Es Ist deshalb höchste 
Zeit, dass der Strommarkt auch in der Schweiz geöffnet 
wird. Ein weiteres Zuwarten im Sinne des Antrages Maillard 
Ist deshalb für unser Land nicht tragbar. Mit dem Elektrizi
tätsmarktgesetz soll eine geordnete Marktöffnung In der 
Schweiz ermöglicht werden. Die Zielsetzung in Artikel 1 ist 
klar: 
1. Das EMG soll die Voraussetzung für einen wettbewerbs
orientierten Strommarkt schaffen. 
2. Das EMG soll die Rahmenbedingungen tar eine zuverläs
sige und erschwingliche Versorgung schaffen. 
3. Das EMG soll die Erhaltung und Stärkung der lntematlo
nalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Elektrizitätswirt
schaft sicherstellen. 
Das sind die Ziele, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb 
wehren wir uns, wenn man diesem Gesetz nun artfremde 
Zielsetzungen unterjubeln will. Wir werden seitens der frei
sinnig-demokratischen Fraktion alle Anträge, welche In diese 
Richtung zielen, ablehnen. 
Die Elektrlzltätswlrtschaft hat bisher aufgrund eines Mono
pols In einem geschützten Raum gewirtschaftet. Dafür hatte 
sie aber die Pflicht, die Bevölkerung zu versorgen, den Ser
vice publlc wahrzunehmen und einen Eigenversorgungsgrad 
von 95 Prozent sicherzustellen. Die Tarife konnten kosten
deckend gestaltet werden, was Abschreibungsdauem bei 
der Wasserkraft von 80 Jahren - so lauten auch die Konzes
sionen - und bei der Kernenergie von 30 bis 40 Jahren er
laubte. All das ist nun in Frage gestellt. 
Die Marktöffnung lässt bei neueren Kraftwerken keine ko
stendeckenden Preise mehr zu. Die Amortisation Ist nur mit 
flankierenden Massnahmen möglich, also entweder mit der 
Anpassung des Öffnungsrhythmus oder/und der Entschädi
gung von nicht amortisierbaren Investitionen. Dem wird das 
Argument entgegengehalten - Sie werden es, so denke ich, 
gleich von Herrn Rechstelner hören -, dass die Investitionen 
der Elektrizitätswirtschaft schon bisher auf eigenes Risiko 
getätigt worden seien und dass deshalb weder eine Über
gangsfrist noch eine NAI-Entschädlgung nötig sei. 
Bleiben wir aber bei der historischen Wahrheit: Die Produkti
onsplanung der Elektrizitätswirtschaft wurde stets mit den 
Behörden abgesprochen. Ich kann mich an eine entspre
chende Aufforderung der bundesrätllchen Energiedelegation 
vom 13. November 1973 erinnern, als man ausdrücklich 
zum raschen Bau weiterer Kernkraftwerke aufgefordert 
wurde. Der Bedarfsnachweis fQr neue Kernkraftwerke wurde 
von den Behörden gefordert und auch anerkannt. und des
halb tragen alle zusammen Mitverantwortung fQr diese ge
meinsamen Bedarfsprognosen. Der Eigenversorgungsgrad 
wurde durch die Behörden definiert, und die ElektriZitätswirt
schaft hatte sich daran zu halten. Daraus ergab sich der In
vestitionsrhythmus. 
Wenn heute die gesetzlichen Grundlagen geändert werden, 
Ist deshalb eine Abfederung sinnvoll und legitim. Diese kann 
ln den Übergangsfristen bestehen, so wie sie auch der 
Swisscom, der Post, den SBB und der Swlssalr zugestan
den werden. Allerdings hätte die ursprOngllche Idee, diese 
Übergangsfrist auf zehn Jahre auszudehnen - der Bundes
rat und die Elektrizitätswirtschaft hatten diesbezüglich In 
etwa eine ähnliche Idee-, zu viele Nachteile. Damit wäre die 
Schweiz deutlich langsamer, und die ungeordnete Liberali
sierung würde sich Intensivieren. Es Ist deshalb richtig, 
wenn man wie der Bundesrat beantragt - die Frist auf 
sechs Jahre beschränkt. 
Die Frage ist nun, ob vor dem letzten Öffnungsschritt eine 
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Überprüfung stattfinden soll, damit die Erfahrungen bis zu 
diesem Zeitpunkt einbezogen werden können. Die Investitio
nen wurden, wie gesagt, gemäss Rechtsordnung und ge
mäss Aufforderungen der Behörden getätigt Wenn nun bei 
wenigen neueren Werken die ordentlichen Abschreibungen 
wegen dieser Änderung der Rechtsordnung nicht mehr mög
lich sind, stellt sich die Frage, ob eine restriktive Abgeltung In 
Form von Darlehen nicht sinnvoll sein könnte. 
Zusammenfassend soll mit dem EMG rasch eine geordnete 
Marktöffnung sichergestellt werden. Mit dem EMG soll eine 
faire Übergangsordnung vom alten zum neuen Recht sicher
gestellt werden. Das EMG soll aber nicht mit anderen ener
giepolitischen Anliegen belastet werden. Ole Frage der 
Energieabgaben soll vom Volk separat und unabhängig vom 
EMG entschieden werden. 
Die FDP-Fraktion Ist klar für Eintreten auf diese Vorlage und 
empfiehlt Ihnen, das Gleiche zu tun. 

Hegetschweller Rolf {R, ZH}: Beim strommarkt Ist die 
Schweiz im Gegensatz zu anderen Bereichen in Europa 
noch keine Insel; der Hauptzweck dieses Gesetzes ist es, 
daffir zu sorgen, dass sie auch keine wird. 
Die Zelt drängt Im Obrlgen Europa Ist die Liberalisierung voll 
im Gang. Die Auswirkungen sind dramatisch. Innert zweier 
Jahren sind in Deutschland die Preise mr Grossverbraucher 
um Ober 25 Prozent gesu_nken. Alles spricht auch in der 
Schweiz fQr eine schnelle Offnung, denn die Vorteile für die 
gesamte Volkswirtschaft werden gegenüber den Nachteilen 
bei weitem überwiegen. Die zentrale Lage der Schweiz und 
ein hoher Anteil an Wasserkraft bieten Chancen, die im 
Wettbewerb zählen und der Schweiz eine ausgezeichnete 
Position verschaffen. 
Auch In der Schweiz müssen Im Elektrizitätsmarkt effizien
tere strukturen und grössere Einheiten geschaffen werden. 
Stromnetze müssen hoch ausgelastet sein, damit sie rentie
ren. Kraftwerke produzieren am wlrtschaftllchsten, wenn sie 
unter Volllast laufen. In grösseren Wirtschaftseinheiten las
sen sich Produktionskapazitäten und Nachfrageschwankun
gen auch besser ausgleichen. 
Ein grundsätzlich guter und schlanker Entwurf des Bundes
rates liegt seit Mitte letzten Jahres vor. Der Strommarkt soll 
stufenweise liberalisiert und nach sechs Jahren vollkommen 
geöffnet werden. Das bedeutet eine komfortable Anpas
sungsfrist - aus meiner Sicht sogar eine zu lange, weil der 
Markt bereits heute zu spielen beginnt Weitere sechs Jahre 
Schonfrist werden es den Unternehmen auf Jeden Fall erlau
ben, die notwendigen Abschreibungen auf nicht amortisier
ten Investitionen vorzunehmen. Eine weitere Abgeltung von 
NAI Ist deshalb weder nötig noch gerechtfertigt. 
Die rasche Behandlung des bundesrätlichen Entwurfs wurde 
von Interessengruppen verzögert, weil zuerst eine Förder
abgabe für erneuerbare Energien und damit auch für die 
angebllch gefährdete Wasserkraft gesichert werden sollte. 
Dies ist diesen Kreisen mit einer Energieabgabe von 
0,3 Rappen pro KIiowattstunde auch gelungen. Gefährlich 
für das Elektrizitätsmarktgesetz ist es, dass diese an die 
Förderabgabe gekoppelt werden soll. Dieser subventlons
polltlsch motivierte Druckversuch auf den Stimmbürger ist 
Inakzeptabel. Kein einziges Wasserkraftwerk wird wegen der 
Liberalisierung in absehbarer Zeit abgeschaltet werden 
müssen. Die bestehenden Werke laufen zu tiefen, konkur
renzfähigen Grenzkosten. Untragbare Übergangskosten 
könnten In Ausnahmefällen mit rückzahlbaren Darlehen des 
Bundes Qberbrückt werden, wie es In Artikel 25ter vorge
schlagen wird. 
Der bundesrätliche Entwurf sieht vor, den Betrieb des Über
tragungsnetzes auf der höchsten Spannungsebene einer 
nationalen privatrechtlichen Gesellschaft zu übertragen. 
Die heutigen Eigentümer dieses Netzes werden gezwungen, 
bis spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten des Elektrizitäts
marktgesetzes diese schweizerische Netzgesellschaft zu 
gründen. Dieser Zwang ist unnötig, unverhältnlsmässig und 
wettbewerbsbehlndernd. Wichtig ist der dlskrlmlnlerungs
frele Zugang zu allen Netzen auf den verschiedenen Span• 
nungsebenen. Die Ertallung dieses Auftrages kann nach 
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bewährter schweizerischer Manier den Netzeigentamern 
Oberlassen werden. Sie selber haben das grösste Interesse 
an effizient betriebenen Netzen und möglichst tiefen Durch
leitungsgebühren. DafQr werden eben gerade die Liberalisie
rung und der Wettbewerb sorgen. Die Art und Weise, wie sie 
den gesetzlichen Auftrag ertallen und wie sie mit ihrem EJ. 
gentum verfahren, soll ihnen hingegen freistehen. 
Der Wettbewerb hat, Elektrizitätsmarktgesetz hin oder her, 
schon längst begonnen. Grosskunden werden bereits mit lu
krativen Rabatten zu langfristigen Abnahmeverträgen ani
miert. FOr die KMU und auch fQr die Kleinabnehmer ist es 
wichtig, dass die Marktllberallsierung auch bei Ihnen zum 
Spielen kommt. Wir von der FDP-Fraktion werden daran ein 
sehr grosses Interesse haben. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le dsbat sur cet objet est lnterrompu 
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Rachstelner Rudolf {S, BS}: Die Strommarktöffnung bringt 
eine epochale Veränderung der strombranche mit sich. Sie 
ist bereits In vollem Gang, ob man das nun gut findet oder 
nicht. 
Die SP-Fraktion spricht sich In Ihrer deutlichen Mehrheit fQr 
Entraten aus und wlll eine volle etapplerte Öffnung, die auch 
den Haushalten und den kleinen und mittleren Betrieben 
frühzeitig eine Wahl der Lieferanten ermöglicht. 
Tiefere Strompreise sind für unsere Fraktion aber kein 
Selbstzweck. Es geht bei der strommarktöffnung um sehr 
viel mehr. Sie Ist eine unabdingbare Voraussetzung fQr eine 
effizientere Stromversorgung in Europa mit weniger Reser
ven und Überkapazitäten. Sie setzt der unerträglichen Quer
subventionierung von Atomkraftwerken aus bllilger Wasser
kraft endlich ein Ende; diese hat uns In den letzten dreisslg 
Jahren über 20 Milliarden Franken gekostet. Sie ermögßcht 
endlich auch, dass dezentrale Produzenten Ihren Strom, z. B. 
aus Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen, selber vermarkten 
können. 
Wir sind mit dem strommonopol In den letzten Jahrzehnten 
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nicht gut gefahren. Die Elektrizitätswirtschaft war ein Staat 
im Staat. Sie hat den Konsum mit verbrauchsfördernden 
Tarifstrukturen stets angeheizt, und sie hat gewaltige Über
kapazitäten von mehr als 50 Prozent des Verbrauches an 
Atomkraftwerken und Strombezugspflichten In Frankreich 
«gepostet». Sie hat mit dieser technologischen Auswahl 
nicht zuletzt die Sicherheit des Landes aufs Spiel gesetzt. 
Aber auch die Marktöffnung alleine bringt nicht den Himmel 
auf Erden. Damit echte ökologische und ökonomische Vor
teile realisiert werden, brauchen wir flankierende Massnah
men. Es braucht die Förderabgabe und die ökologische 
Steuerreform. Eine Verzögerung der Marktöffnung bringt 
meines Erachtens Oberhaupt nichts. Was wir brauchen, ist 
eine Politik, die Kostenwahrheit herstellt, denn In der Markt
wirtschaft soll jede Technologie die Kosten tragen, die sie 
erzeugt. Wir haben bei den nicht erneuerbaren Energien ge
waltige Kosten: Klimaerwärmung, fehlende Haftpflicht bei 
den Atomkraftwerken, Entsorgungskosten, die nicht bezahlt 
sind usw. Jetzt kommt mit Artikel 25ter noch der Griff In die 
Bundeskasse, mit dem man sich so genannte nicht amorti
sierbare Investitionen vergüten lassen will. 
Herr Speck, wir haben schon vor zwanzig Jahren bei der Be
setzung von Kaiseraugst gesagt, dass diese Marschrichtung 
falsch sei, und wir meinen, dass die Branche genug Zelt 
hatte, diese Marschrichtung zu überdenken und eine nach
haltige Versorgung zu verfolgen. 
Was verstehen wir unter nachhaltiger Stromversorgung? Es 
geht erstens um den Schutz und das überleben der Wasser
kraft. Es ist schon richtig, Herr Hegetschweller, dass Jetzt 
keine Wasserkraftwerke geschlossen werden. Aber es wird 
auch kein Centime mehr in sie Investiert, wenn Kohlestrom 
aus Tschechien fQr 3 bis 4 Rappen pro KIiowattstunde er
hältlich ist, und das bleibt noch zwanzig Jahre so. Wir kön
nen die Wasserkraft nicht einfach in den Abgrund schicken. 
Wir brauchen die erneuerbaren Energien, die neuen Tech
nologien, die Energieeffizienz und auch den Schutz der Ar
beitsplätze In dieser Branche, vor allem im Bereich der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen In Städten und Gemein
den, die In diesem Gesetz geschützt sind, wenn die Kantone 
entsprechend leglferieren. 
Stromliberalisierung Ist eben nicht einfach Deregulierung, 
wie uns gewisse «Wurst-und-Brot-Ökonomen» aus dem De
partement Couchepln immer wieder weismachen wollen. 
Sogar Margaret Thatcher In England hat bei der Strom
marktliberalisierung eine Energieabgabe eingeführt und hat 
für die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz et
was getan. Sie hat betont englische Interessen verfolgt und 
die einheimischen Industrien geschützt, und das muss Im 
Sinne einer sauberen und unabhängigen Energieversorgung 
auch für uns eine Zielsetzung sein. 
Zentral ist fOr uns die Schweizerische Netzgesellschaft, die 
allen den nicht diskriminierenden Zutritt gewährleisten soll, 
mit einer Priorisierung der erneuerbaren Energien. Und wir 
wollen auch, dass diese Netzgesellschaft staatlich Ist. Wir 
wollen das Feld nicht den Müller-Möhls und den de Purys 
überlassen, den Spekulanten, die sich In strategische Posi
tionen begeben, nur um Im nächsten Schritt dieses Monopol 
an die Electriclte de France zu verkaufen. Es Ist richtig, wie 
Herr Walker sagte, dass man es verpasst hat, eine eidgenös
sische Gesellschaft zu gründen. Schuld daran sind die Her
ren Gut und Studer von der CS Group und der UBS, die sich 
so sehr hassten, dass sie Ihre Elektrizitätsgesellschaften lie
ber Ins Ausland verkauften, als im Inland eine gemeinsame 
Plattform zu schaffen. Deshalb ist es Aufgabe des Parlamen
tes, für alle den Zutritt zum Strommarkt sicherzustellen. 
Eine Abgeltung der NAI nach dem Antrag Baumbergar wäre 
für uns Inakzeptabel. Bel der Wasserkraft haben wir vorge
sorgt. Bei der Atomenergie, für die die Schulden über 10 Mil
liarden Franken betragen, können wir eine solche Abgeltung 
niemals hinnehmen. Sie wQrde bedeuten, dass das Gesetz 
direkt Ins Referendum laufen warde, weil wir der Meinung 
sind, dass ohne Gegenleistung In Form eines Stllllegungs
planes auf keinen Fall noch irgendein Rappen in diese Tech
nologie fliessen darf. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich glaube, mit einer Illu
sion müssen wir gleich jetzt und sofort aufräumen: Wir dis
kutieren heute nicht darüber, ob wir den Strommarkt öffnen 
wollen oder nicht, der Strommarkt ist längst geöffnet. Jene 
hundert Unternehmen, die wir als erste in die Freiheit entlas
sen wollen, haben heute alle schon Sonderkonditionen, Ra
batte oder Vorauszahlungen. Die Diskussion, die wir heute 
führen, geht darum, wie wir den Strommarkt öffnen. Wenn 
wir einen Elektrizitätsmarkt schaffen wollen, nach dem das 
Gesetz ja genannt wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass 
sich alle am Markt beteiligen können. Deshalb werden wir 
uns dagegen wehren, dass die Konsumentinnen und Konsu
menten - damit meine Ich sowohl die Privathaushalte wie 
die kleinen und mittleren Unternehmen - noch jahrelang am 
Gängelband der Monopolisten hängen, während Grossun
ternehmer sich im Ausland mit billigem Strom eindecken 
können. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Oberall dort, 
wo natürliche Monopole bestehen, keine Diskriminierung 
vorkommt und dass vor allem keine Monopolrenten abge
schöpft werden. 
Damit das Elektrizltätsmarfdgesetz und die Öffnung aber 
nicht zum Alptraum für die Ökologie oder gar zum Klimakiller 
werden, brauchen wir gleichzeitig mit der Öffnung die För
derabgabe. Die SP-Fraktlon verfolgt das Ziel, dass mit der 
~trommarktöffnung die Balance zwischen Ökologie und 
Okonomie nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Sie verfolgt 
das Ziel, dass die kleinen Konsumentinnen und Konsumen
ten, also KIVIU und Privathaushalte, nicht auf Kosten der 
grossen Unternehmen geschröpft werden. 
Ich möchte Ihnen zum Schluss der Transparenz halber offen 
legen, dass in unserer Fraktion die Einschätzungen, wie 
diese Zlele am besten erreicht werden, nicht durchwegs die
selben sind. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): An der Öffnung des Elektrlzl
tätsmarktes kommt unser Land nicht vorbei, auch wenn wir 
uns damit vorerst einmal eher mehr Nachteile als Vorteile 
einhandeln werden. Profitieren werden in erster Linie die 
Grosskunden, die kleinen Stromkonsumenten werden kaum 
etwas davon in ihrem Portemonnaie spüren. Überdies wer
den die erneuerbaren und einheimischen Energien unter 
Druck kommen, wenn es uns nicht gelingt, vernünftige Rah
menbedingungen zu schaffen. 
Das jetzt vorliegende Gesetz löst deshalb bei der evangeli
schen und unabhängigen Fraktion keine grossen Begeiste
rungsstarme aus. Wir werden trotzdem auf das Gesetz 
eintreten, aber alles daran setzen, die notwendigen Schwer
punkte oder Korrekturen doch noch zu erreichen. 
Unser Augenmerk werden wir dabei In der Detailberatung 
vor allem auf folgende Punkte richten: 
1. Eine starke, nicht auf Gewinnmaximierung getrimmte 
Schweizerische Netzgesellschaft. Nur sie verhindert eine 
Diskriminierung der kleinen Anbieter, vor allem aber Jener, 
die erneuerbare Energien produzieren und liefern. 
2. Schutz der erneuerbaren und einheimischen Energien 
durch die Verknüpfung mit dem Förderabgabegesetz; 
3. Eine korrekte Bezeichnung des Stroms aus erneuerbaren 
Energien Im Sinne der Qualitätssicherung und des Konsu
mentenschutzes bzw. der Konsumenteninformation. 
4. Für uns Ist eine Marktöffnung mit angemessenen, aber 
nicht allzu langen Übergangsfristen wichtig, die die nicht 
amortisierbaren und in den sand gesetzten Fehlinvestitio
nen der Energieproduzenten und der Energieverteiler nicht 
mit Steuergeldern abdeckt, wie dies ein Minderheitsantrag 
zu Artikel 25ter vorschlägt. 
5. Für uns Ist eine hohe Versorgungssicherheit mit einem 
guten Service public von Bedeutung. 
zusammengefasst: Wir treten auf die Vorlage ein, werden 
uns aber datar engagieren, dass die Randbedingungen für 
einheimische erneuerbare Energien optimaler gestaltet wer
den, damit nicht nur die Grosskunden, sondern auch die 
breite Bevölkerung von der veränderten Situation auf dem 
Strommarkt profitieren. 
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Teuscher Franziska (G, BE): «Freude herrscht» bei der 
grünen Fraktion sicher nicht Ober die Strommarktliberalisie
rung. Jeder Liberalisierung bei Grundversorgung und Ser
vice publlc stehen wir grundsätzllch skeptisch gegenüber. 
Die Strommarktllberalisierung birgt die Gefahr, dass der 
Markt Innert kurzer Zeit von einigen wenigen beherrscht 
wird. Als Folge davon sind Arbeitsplätze In Gefahr, dies ge
rade In Randregionen der Schweiz, wo Arbeitsplätze grund
sätzlich ein knappes Gut sind. Stromsparprogramme und 
Fördermassnahmen fQr erneuerbare Energien drohen durch 
das grosse Angebot von Billigstrom zu Makulatur zu werden. 
Zum heutigen Zeitpunkt macht es aber keinen Sinn mehr, 
sich der Strommarktliberalisierung grundsätzlich entgegen
zustellen. Die Dampfwalze der Uberalisierung lässt sich 
nicht mehr aufhalten. Deshalb Ist die grüne Fraktion trotz 
dieser grundsätzlichen Bedenken für Eintreten auf die Vor
lage. 
Der Markt ist bereits daran, sich seine eigenen Gesetze und 
Strukturen zu schaffen, noch bevor das Parlament mit der 
Debatte Ober den Strommarkt Oberhaupt begonnen hat. Be
reits heute werben sich die Stromhändler mit unlauteren Mit
teln gegenseitig Grosskunden ab. Die Barnischen Kraft
werke {BKW) beispielsweise warben dem Elektrizitätswerk 
der Stadt Bam {EWB) das Inselspital ab, den grössten 
Stromkunden des EWB. Bis zur Einführung der Liberalisie
rung bezahlen die BKW dem Spital die Differenz zwischen 
dem heutigen Strompreis des städtischen Elektrizitätswer
kes und dem vertraglich vereinbarten zukünftigen Preis der 
BKW. Es Ist klar, auf wessen Kosten solche Verträge finan
ziert werden. Die Rabatte fOr das Inselspital bezahlen die 
Haushalte im Kanton Bern, die Ihren Strom bei den BKW be
ziehen mQssen. Die Quersubventionierung hat in der strom
wirtschaft eine lange Tradition. 
Die grüne Fraktion sieht in der Liberalisierung trotz allem 
auch Chancen, die es zu nutzen gilt. Je schneller der Markt 
geöffnet wird, desto schneller können diese unmöglichen 
Quersubventionen gestoppt werden. Die Atomkraftw,!:lrke, 
welche einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Uber
produktlon leisten, sind im geöffneten Markt wenig konkur
renzfähig. Dies beweisen geöffnete Märkte bei unseren 
Nachbarn. 
Französischer Atomstrom lässt sich nur noch mit Staatssub
ventionen a la Electrlclte de France verhökern; dies darf bei 
uns nicht möglich sein. Die stllllegung von Atomkraftwerken 
wird damit plötzlich wirtschaftlich sinnvoll. 
Das vom Bundesrat vorgeschlagene Tempo der Marktöff
nung stellt einen gutschweizerischen Kompromiss dar. Far 
die Mehrheit der grünen Fraktion könnte der Bundesrat bei 
der Öffnung des Strommarktes allerdings ein forscheres 
Tempo anschlagen, damit auch die Haushalte davon profitie
ren kt>nnen. 
Besonders wichtig Ist es fOr die grone Fraktion, dass eine 
unabhängige, nationale Netzgesellschaft gebildet wird. Far 
uns Ist klar, dass diese Netzgesellschaft in den Besitz der 
Öffentlichkeit gehört. 
~wei äusserst heikle Bereiche der Marktöffnung sind die 
Okologie und die Arbeitsplätze. Hier darf man nicht völlige 
Marktfreiheit walten lassen, hier muss der ökonomische Li
beralisierungsprozess gesteuert und beeinflusst werden, um 
sozial- und umweltverträgllch zu werden. Es besteht die Ge
fahr, dass sich auf dem Markt nicht der beste strom, son
dern der billigste Strom durchsetzt. Auch wird In einem 
absolut freien Markt wenig Anreiz bestehen, den strom effi
zient einzusetzen und erneuerbare Energien, insbesondere 
auch die Wasserkraft, zu verwenden. Deshalb braucht es 
hierzu flankierende Massnahmen. 
Absolut zentral Ist fQr uns die Inhaltliche Verknüpfung zwi
schen dem Elektrizitätsmarktgesetz und dem Förderabga
begesetz. Es ist unbestritten, dass es bei der Marktöffnung 
zu einer strukturbereinlgung Im Stromsektor kommen wird. 
Dabei werden zahlreiche Arbeitsplätze abgebaut werden. 
Dieser Abbau kann nicht verhindert werden, ob wir nun 
schnell oder langsam oder Oberhaupt nicht öffnen. Wir kön
nen aber mit flankierenden Massnahmen zur Förderung der 
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Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern dafOr 
sorgen, dass ein möglichst grosser Teil dieser Arbeitsplätze 
durch neue, hochwertige Arbeitsplätze ersetzt wird. 
Die grüne Fraktion beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutre
ten. Die Mehrheit der Fraktion lehnt den Rückweisungsan
trag Maillard ab. 

Mugny Patrice {G, GE): Le groupe ecologiste est aussi tres 
attache a la notlon de servlce public. En ce sens, le principe 
mime d'une llberallsatlon du marche de relectrlclte nous ap
parait comme un effet de la vague de liberallsme qul deferle 
sur le monde occidental. A court terme, certalns types de 
consommateurs, voire tous les consommateurs, peuvent es
perer de legers gains. A plus long terme, les supermonopo
les commerciaux qul vont tendre a se former tralteront le 
consommateur de maniere plus desagreable, bien plus de
sagreable qu'aujourd'hul, specialement les consommateurs 
qui n'auront pas les moyens de se defendre sur Je marche 
international. Parml ces consommateurs, et c'est evident vu 
la taille des grands consommateurs europeens, presque 
tous les consommateurs sulsses sont des nains, qu'II 
s'aglsse des consommateurs individuels ou des petltes et 
moyennes entreprises. De plus, la securlte d'approvlslonne
ment, constitutlonnellement inscrite par le peuple et las can
tons en 1990 et qui a ete le fer de lance condulsant souvent 
a des investlssements d'allleurs excesslfs de la polltlque 
energetique suisse, est purement et slmplement a ranger 
aux oubllettes, dans le cadre de la llberallsatlon du marche 
de l'electrlclte. 
Malgre cela, le groupe ecologiste, par souci d'eurocompatl
bilite et parce qu'II est favorable a radhesion de la Suisse a 
!'Union europeenne, accepte le principe d'une llberallsatlon 
partielle du marche de l'electricite. II ne peut toutefois soute
nlr des rythmes suicidaires pour la perte de mallrlse des Ins
tallations et le passage de celles-cl a de grands consortiums 
europeens, dont certalns ont un budget annuel comparable 
a celul de la Confederatlon et des cantons reunls. En partl
culler, nous sommes defavorables a l'ldee d'ouvrlr massive
ment et de manlere excessivement rapide Je marche sulsse 
au courant electrique produit par du charbon allemand sub
ventionne largement, ou du nuclealre fram;ais qui ne couvre 
pas ses coats. 
Pour le groupe ecologlste, le projet du Conseil federal, quant 
au rythme d'ouverture pour les six premieres annees, est 
ralsonnable. Des l'entree en vigueur de la loi, on passeralt a 
une ouverture reelle de 21 pour cent environ, et au debut de 
la quatrleme annee, a une ouverture de 34 pour cent 
II y a lieu de rappeler qua la seule dlrective europeenne ac
tuellement en vlgueur impose aux pays de !'Union euro
peenne une ouverture du marche de 33 pour cent d'lci 
fevrler 2003. Nous serions donc parfaltement eurocompatl
bles avec cette mesure. En 2006, l'Unlon europeenne dolt 
decider de la sulte de l'ouverture du marche. II y a lleu de 
rappeler qu'aucune declslon n'est prlse quant a l'ouverture 
totale du marche de l'electrlclte dans !'Union europeenne. Le 
Traite de Rome imposait aux pays europeens de fournlr de 
l'energle bon marche aux grandes compagnies industrielles 
du continent pour concurrencer le Japon et les Etats-Unis. 
C'est sur ce principe qua l'on a reussi a forcer un certaln 
nombre d'Etats retlcents a accepter une dlrective euro
peenne, en les menaQSnt de l'lnterventlon de la Cour euro
peenne de Luxembourg. 
Par contre, le Tralte de Rome ne dlt rlen d'une ouverture to
tale du marche de l'electrlclte. En 2006, les membres de 
!'Union europeenne decideront de la suite. lls peuvent parfai
tement decider d'une ouverture a 100 pour cent dans les 
mois qui suivent, comme du malntien du stahl quo de 2003. 
Or, et c'est un tres grave danger, il apparan en particulier 
qua la France envlsage de suivre le rythme minimal absolu 
de la dlrectlve europeenne. Si nous avons ouvert a cent pour 
cent en 2007 et qua la France ne l'a pas falt, l'EDF pourrait 
pratlquer le dumping sur le marche sulsse, en reportant ses 
coOts sur le petit consommateur franQSls. 
Nous avons sur ce point beaucoup de peine a comprendre 
une partle de nos amis sulsses alemaniques, speclalement 
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dans les milleux antlnuclealres, qui soutiennent une ouver
ture totale rapide, favorlsant manifestement le bradage du 
courant nuclealre framrals sur le marche sulsse; ga creerait 
donc une Suisse toute nucleairel 
Nous pensons donc que la declslon lrrevocable, et quol qu'II 
arrlve, du Conseil federal pour une ouverture totale apres six 
ans est erronee. II nous paralt donc que les proposltions vi
sant a un rythme d'ouverture sur neuf ans, ou plus encore 
celles visant a une pause de reflexion apres six ans seraient 
les plus intelligentes. Pour le moins, il s'aglralt de trouver 
une formulation permettant au Conseil federal de reflechlr et 
de ne pas decider en totale meconnalssance de ce qui se 
passera en Europa en 2006. 
Malheureusement, Je pense que cette proposltlon a bien peu 
de chances de passer aujourd'hui dans ce Conseil national. 
C'est pourquoi, d'une part, la mlnorlte des Verts se rallie a la 
proposltlon Malllard de renvol en commlssion, en esperant 
que des propositlons plus intelllgentes en sortlront. D'autre 
part, alle fait confiance eventuellement au Conseil des Etats 
et a sa commission pour revenir avec une propositlon qui 
permettra de relancer le debat. 

Eymann Christoph (L, BS): Nachdem mein Vorredner das 
Thema mit 100 000 Volt angegangen Ist, werde ich den Reg
ler wieder etwas herunterfahren. 
Die Liberalisierung des Strommarktes hat ja bekanntlich ein
gesetzt. Es fehlen aber noch die gesetzlichen Grundlagen; 
deshalb Ist es sicher richtig, dass wir dieses Gesetz jetzt be
handeln. 
Wir haben bereits zur Kenntnis genommen, dass sich die 
Elektrizitätswirtschaft in unserem Land und auch in andern 
Ländern Europas im Umbruch befindet. Es geht jetzt darum, 
neue Regeln für den Zugang zum Strommarkt zu formulie
ren. Die Folgen unserer heutigen Entscheide treffen sowohl 
die Konsumentinnen und Konsumenten als auch die Elektri
zitätswirtschaft. Dass In einer Zelt, In der die Notwendigkeit 
einer nachhaltigen Entwicklung erkannt Ist, natarlich auch 
ökologische Anliegen das Gesetz charakterisieren, Ist ver
ständlich. Energie ist bekanntlich ein Schlüsselfaktor der 
Nachhaltigkeit. Wir haben es aber auch bei der Elektrizitäts
herstellung und -versorgung mit einem bedeutenden Wirt
schaftsfaktor zu tun. Wir bitten Sie als Liberale, auch an die 
volkswlrtschaftllche Komponente zu denken, und zwar nicht 
nur bei der Behandlung der NAI, sondern auch bei der Be
antwortung der Frage, ob die privaten Haushalte und die 
KMU - insbesondere jene des Gewerbes - rasch In den Ge
nuss tieferer Preise gelangen sollten oder nicht. 
Die Liberalen sind für Eintreten und bitten Sie, die anders
lautenden Anträge abzuweisen. 

Durrer Adalbert (C, OW), fQr die Kommission: Wir haben 
feststt:3llen können, dass die Vorlage des Bundesrates Im 
Plenum wie in der Kommission eine recht gute Aufnahme 
gefunden hat. Aber wir stellen spiegelbildllch zu den Bera
tungen In der UREK auch fest, dass die Meinungen vor al
lem In den Details sehr weit auseinander gehen. 
Herr Zisyadis macht grundsätzliche Opposition, Indem er ei
nen Nlchteintretensantrag stellt und einfach die Realität 
nicht zur Kenntnis nehmen will, dass der Markt bereits da Ist, 
dass es nur noch darum gehen kann, rechtzeitig die Wel
chen richtig zu stellen. Deshalb hat ja der Bundesrat bereits 
im Jahre 1995 diese Aufgabe zu Recht sehr breit angepackt 
und In hoher Verantwortung eine Vorlage ausgearbeitet, die 
wahrschelnllch den grösstmöglichen Konsens darstellt. Inso
fern ist - dies nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Ener
giepolitik - der Vergleich zwischen Pinochet und unserem 
Energieminister Moritz Leuenberger daneben und auch un
anständig. 
Bezogen auf den Antrag Maillard kann Ich noch einmal sa
gen, dass weitere Verzögerungen einfach nicht mehr zu ver
antworten sind. Wir müssen vor allem das Problem der 
Reziprozität sehen. Wir können den stromexport als einen 
der grossen wirtschaftlichen Eckpfeiler bezeichnen. Dieser 
Export wird natllrllch extrem beeinträchtigt, wenn wir nicht 
reziproke Verhältnisse mit dem europäischen Raum schaf-

fen. Die Frage des Service public wird gerade Im Elektrlzl
tätsmarktgesetz gelöst. Sie kann noch diskutiert und In den 
Beratungen In den beiden Kammern optimiert werden. Aber 
grundsätzlich wird diese Frage hier angegangen. Wenn Herr 
Maillard auf allen drei Spannungsebenen In der Elektrizitäts
versorgung Demokratie fordert, dann drehen wir das Rad 
zurück. Das gibt es auch heute nicht; auf den unteren Span
nungsebenen herrscht bei wettern keine Demokratie. Ich 
kann mir auch nicht vorstellen, dass das möglich wäre. 
Selbst bei Werken, die voll im Besitz der öffentlichen Hand 
sind, hat das Volk, haben auch die Parlamente bei der Aus
gestaltung der Tarife nicht im Detail mitzureden, sondern nur 
über die Rechenschaftsberichte und allenfalls auch Ober die 
Wahlen der entsprechenden Organe. 
Der Bundesrat, die UREK und das Parlament haben das An
liegen der Wasserkraft mit dem Konzept des Förderabgabe
gesetzes aufzufangen versucht Die Diskussion wird hier 
noch geführt werden müssen, ob mit einem Link oder allen
falls mit Anträgen im EMG eine bessere Lösung dieser 
Frage gefunden werden kann. Aber sie wird gerade Im Rah
men des Konzeptes, wie es Jetzt unterbreitet wird, und mit 
den bereits verabschiedeten Vorlagen aufgezeigt. 
Deshalb möchte Ich Ihnen beantragen, den Antrag Zlsyadls 
auf Nichteintreten und auch den Antrag Malllard auf Rück
weisung entsprechend klar abzulehnen. 
Zu den Voten der Fraktionssprecher möchte Ich nicht mehr 
Im Einzelnen Stellung nehmen, weil wir In der Detailberatung 
die Möglichkelt haben, auf die einzelnen Argumente einzu
gehen. Vlellelcht wird mir Kollege Rechstelner Rudolf aus
serhalb des Saales höchstens noch die Legaldefinltlon dafür 
liefern, was ein «Wurst-und-Brot-Ökonom» Ist. 

Dupraz John (R, GE), pour la commlsslon: Apres ca debat 
d'entree en matiere, Je voudrals quand mAme apporter une 
precision d'importance puisque c'est le fondement de la lol, 
a savoir que l'ouverture du marche conslste a mettre la pro
duction en concurrence ouverte en donnant la posslblllte au 
client final - le consommateur - de choisir llbrement son 
fournlsseur - le producteur dlrect ou intermedlalre commer
clal. Ce n'est donc que la production qul s'ouvre a la concur
rence, car le transport et la dlstributlon restent des 
monopoles naturels. En effet, on peut dlfficllement lmaglner 
qu'II y alt une double ligne, en ralson d'une concurrence, 
pour approvlslonner des consommateurs, ce qui rencherlrait 
las coats de transport et de dlstrlbution. 
II est lllusoire de croire que la ~lberalisatlon va apporter un 
avantage substantiel pour las petlts consommateurs. La, Je 
constate qua las Verts sont dlvlses, pulsque nous avons, 
d'un cöte, les Verts alemanlques et, de l'autre, les Verts ro
mands. Les Alemaniques veulent une llberallsatlon rapide, 
esperant qua ga va profiter aux petits consommateurs, mals 
c'est un doux r&ve, c;a n'a Jamals exlstel Quand avez-vous 
vu qua la liberallsatlon, au sens !arge du terme, apporte des 
avantages aux plus faibles? 
Mais, an fait, la llberallsatlon est necessaire. Pourquol? 
Parce que nous sommes, geographiquement, au mllieu de 
l'Europe et que, !'Union europeenne langant un tel proces
sus, la Suisse ne peut pas rester en arriere. Ensuite, parce 
que dans notre pays, sl l'electrlclte est a un prix parml Jas 
plus bas d'Europe pour las menages, eile est a un prix parmi 
les plus chers pour l'industrie et l'economie. En vertu de 
l'ouverture des marches, de la concurrence et de la globall
sation de l'economle, II est donc necessalre que l'economie 
proflte rapldement de prix plus bas pour t\tre competltive sur 
les marches lnternatlonaux. 
II est lllusolre de croire qu'en retardant la mise en vlgueur de 
dlspositlons legales en la matiere, on va retarder la llberall
sation du marche. Le marche fonctlonne deJa malntenant, et 
II y a deja des pressions sur les prix et des gros consomma
teurs beneficlent deJa de tarifs preferentlels. C'est pourquol 
la proposltlon de non-entree an mattere Zisyadls ne nous 
etonne pas. Si les Partls communlstes dans l'Europe entlere 
ont evolue, je crois que M. Zisyadls couche sur ses posltlons 
et ne veut rien changer; c'est peut-t\tre le dernler et le seul 
en Sulsse et en Europe. De plus, la proposltlon de renvoi en 
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commlssion est parfaitement inutile et contreproductlve, car 
II y a deja un tong processus qul a permis d'aboutir a ce pro
Jet qui est maintenant devant notre Conseil. 
En effet, le 20 decembre 1995, le Conseil federal prenalt 
acte de deux rapports de groupes de travail concemant 
l'ouverture du marche de l'electricite, groupes de travail 
reunlssant !'Industrie, les consommateurs, les ecologistes, 
l'administration et les cantons. Ensuite, du 18 fevrier au 
15 mai 1998, il y a eu une mise en consultation d'un avant
projet de lol. Le 16 septembre 1998, le Conseil federal a prls 
acta des resultats de la consultatlon. En mars 1999, le Con
seil federal s'est prononce en faveur d'une prise en campte 
des investlssements non amortlssables et a trouve des solu
tlons pour ceux-ci. 
Le 7 juin, le Conseil federal a presente ce message et cette 
loi aux Chambres federales. Donc, malntenant, il est temps 
de declder, II ne taut plus reflechlr. II faut prendre nos res
ponsabllltes et aller de l'avant 
C'est pourquoi je vous invite a entrer en mattere. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ob die Liberalisierung des 
Strommarktes tatsächlich sinnvoll Ist oder nicht, ist eine 
Frage, Ober die man diskutieren kann und die ja auch um
stritten ist. Die Liberalisierung führt einerseits dazu, dass die 
Preise sinken; dies mag positiv sein. Man kann sich aber 
auch fragen, ob dies der richtige Anreiz für den rationellen 
Umgang mit dem Strom, der Energie ist. Man kann sich fra
gen, ob es gerade jetzt, in einer Zeit, wo In ganz Europa 
Stromllberfluss herrscht, richtig Ist, dass die Preise sinken. 
Die einheimische Produktion - nicht nur in der Schweiz, 
auch in anderen Ländern - kommt durch die Liberalisierung 
tatsächlich unter Druck. Bel uns geht es um die Wasserkraft. 
Die Frage zu diskutieren Ist aber deswegen obsolet, weil die 
Liberalisierung in Europa eine Tatsache ist; es ist auch eine 
Tatsache, dass die Schweizer Wirtschaft - die produzieren 
muss und für die die Strompreise auch einen Kostenfaktor 
darstellen - ein Interesse daran hat, dass die Strompreise 
auf das gleiche Niveau kommen wie In ganz Europa Dank 
der heutigen Technologie ist es ja auch so, dass der Markt 
das bestehende Monopol ohnehin brechen bzw. unterwan
dern kann. Dazu kommt, dass bei uns In der Schweiz die Li
beralisierung schon in vollem Gang ist 
Angesichts dieser Tatsachen Ist es Aufgabe des Gesetzge
bers, flankierende Massnahmen zur sich bereits In Gang be
flndlfchen Liberalisierung zu treffen. Die Liberalisierung Ist 
zunächst einmal sozlalverträglich zu gestalten. Bei uns be
trifft das vor allem die Wasserkraft. In den Bergregionen 
hängen Gemeinden, Kantone, Arbeitsplätze von Ihr ab. Es 
geht auch darum, den Service publlc sicherzustellen, indem 
eine wlrtschaftllche und sichere Versorgung aller Konsumen
ten und aller Regionen mit strom gewährleistet sein muss. 
Ferner geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit nicht der Markt die Öffnung ganz alleine vornimmt; er 
muss einzelfallweise durch die Kartellgesetzgebung geöffnet 
werden, damit nicht der Markt des stärkeren an die Stelle ei
nes sozial abgefederten Wettbewerbes tritt. 
Das ist unsere Aufgabe, und dieses Vergehen unterscheidet 
sich denn auch von dem Vorgehen In Chile. Ich sage das 
demjenigen Parlamentarier, der sich nicht entblödete, das 
federfOhrende Mitglied des Bundesrates in die Nähe von 
Diktator Pinochet zu rücken. Die Extreme berühren sich. Die 
VorwOrfe der Nähe zum Faschismus folgen sich mit sehr 
leichter Hand. Mich beleidigt das überhaupt nicht, es kann 
mich nicht beleidigen; aber die Gefahr sehe ich darin, dass 
der Faschismus als solcher durch solch sinnlose Vorwürfe 
verharmlost wlrd.(B!Jifall) 
Gestützt auf diese Uberlegungen präsentieren wir Ihnen fol
genden Inhalt des Elektrizitätsmarktgesetzes: Die Betreiber 
müssen die berechtigten Kunden dlskrimlnierungsfrel zur 
Elektrizität zulassen und diese für sie durch das Netz leiten. 
Es soll eine gesamtschweizerlsche Netzgesellschaft - keine 
staatliche Gesellschaft, Ich möchte das betonen - errichtet 
werden. Es sollen flankierende Massnahmen ergriffen wer
den, welche sicherstellen, dass die peripheren und die dünn 
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besiedelten Gebiete sicher und kostengünstig mit Strom ver
sorgt werden. 
Wichtig Ist auch die schrittweise Öffnung des Marktes: Das 
heisst, die Langsamkeit ist ein wesentliches Element der So
zialverträglichkeit. Diese Langsamkeit haben wir schon In 
anderen Liberalislerungsschritten eingeführt; Ich erinnere an 
die Post und an die Bahnen. Die Langsamkeit ist ein Garant 
dafür, dass die Öffnung sozlalverträglich durchgefOhrt wer
den kann. Hier geht es Im Besonderen um die Abgeltung der 
nicht amortisierbaren lnvestltlonen. Das Ist In diesem Gesetz 
nicht geregelt; daraus ergibt sich der Zusammenhang zum 
Förderabgabegesetz: Im FAG ist die Abgeltung der NAI ge
regelt. Erträge aus einer zweckgebundenen Förderabgabe 
auf nicht erneuerbaren Energien sollen u. a. für die Abgel
tung der NAI in Form von Darlehen verwendet werden kön
nen; das Ist dort vorgesehen. Der Bundesrat unterstlltzt das 
FAG, wie Sie wissen; er wäre aber dagegen, dass die Abgel
tung der NAI Im Elektrlzltätsmarktgesetz geregelt und damit 
aus der Bundeskasse zulasten von Steuergeldern bezahlt 
würden. 
Die Auswirkungen dieses Gesetzes führen dazu, dass die 
Strompreise reduziert werden, und zwar bis zu 30 Prozent 
Es wird auch eine Änderung der Struktur der Elektrizitäts
wirtschaft zur Folge haben; dort wird es :zu Neuordnungen 
kommen mQssen. Die Wasserzinsen sowie die Abgaben und 
Vorzugsleistungen für die standortgemeinden werden unter 
Druck kommen. Deswegen schlagen wir Ihnen In diesem 
Gesetz die flankierenden Massnahmen vor, die Bestandteil 
dieser Marktöffnung sind, und deswegen ersuche Ich Sie, 
auf die Vorlage einzutreten. 

Abstimmung - Vota 
Für Eintreten .... 146 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Wir stimmen nun 
über den Rückweisungsantrag ab. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Malllard .... 19 Stimmen 
Dagegen .... 136 Stimmen 

Elektrizitätsmarktgesetz 
Loi sur le marche de l'electricite 
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Minderheit I 
(Teuscher, Borel, Dupraz, Eplney, Grobet, Herczog, Rech
steiner Rudolf, Semadeni, Strahm, Stump) 
Abs.2 

a. eine zuverlässige, erschwingliche und umweltverträgllche 
Versorgung mlt Elektrizität; 

Minderheit II 
(Semadenl, Berberat, Eplney, Eymann, Grobet, Herczog, 
Rechsteiner Rudolf, Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr) 
Abs. 2 

c. die Erhaltung einer konkurrenzfähigen Elektrlzltätserzeu
gung aus erneuerbaren Energien. 

Minderheit 1/1 
(Grobet, Bore!, Dupraz, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, 
Teuscher) 
Abs. 1 
.... für den Elektrlzltätsmarkt in der Schweiz zu schaffen. 
Abs.2 
Dieser Markt muss den Zielsetzungen von Artikel 24octles 
des Energiegesetzes und den Vollzugsmassnahmen der 
Bundesbehörden gerecht werden. Er muss auf eine Welse 
ausgestaltet sein, dass die Unabhängigkeit des Landes auf 
dem Energiebereich gefördert. die Elektrizität aus Wasser
kraft oder aus erneuerbaren Energien erhalten oder weiter
entwickelt und dabei Ober einen vernünftigen Wettbewerb 
eine möglichst vorteilhafte Stromversorgung gewährleistet 
wird. 

Antrag Robbiani 
Abs.2 

d. die Einhaltung der Grundsätze öffentlicher Versorgungs
betriebe. 

Art.1 
Proposition de la commission 
Maforite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

a un approvlsionnement electrlque sOr et a un prix aborda
ble; 

Minorite I 
(Teuscher, Borel, Dupraz, Eplney, Grobet, Herczog, Rech
stelner RudoH, Semadeni, Strahm, Stump) 
Al.2 

a un approvlsionnement electrique flable, abordable et peu 
polluant; 

Mlnorite II 
(Semadeni, Berberat, Eplney, Eymann, Grobet, Herczog, 
Rechsteiner Rudolf, Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr) 
Al.2 

c. le malntlen d'une productlon d'electrlclte competltlve a 
partlr d'energie renouvelable. 

Mlnorite III 
(Grobet, Borel, Dupraz, Rechstelner Rudolf, Semadenl, 
Teuscher) 
Al. 1 
La presente loi vlse a lnstaurer les condltlons du marche de 
l'electrlclte en Suisse. 
Al.2 
Ce marche doit respecter les objectlfs de l'artlcle 24octles 
sur l'energle et les mesures d'applicatlons prlses par les au
torltes federales. II dolt &tre com;u de manlere a favoriser 

l'independance energetlque du pays alnsi que le malntlen et 
le developpement de l'energie electrique hydraulique ou pro
venant d'agents renouvelables, tout en garantissant un ap
provisionnement electrique aussi favorable que possible 
moyennant une concurrence raisonnable. 

Proposition Robbianf 
Al.2 

d. le respect des princlpes regissant le servlce publlc. 

Teuscher Franziska (G, BE): Das Elektrizitätsmarktgesetz, 
wie es jetzt vorliegt, Ist ein reines Marktgesetz. Die schwei
zerische Strompolitik soll sich im internationalen Wettbewerb 
behaupten können. Dies Ist auch richtig so. Es ist aber nur 
die eine Seite der schweizerischen Energiepolitik. Die an
dere Seite der Medaille ist diejenige der Umweltverträglich
keit Daher müssten wir auch Im Zweckartikel des EMG 
beide Selten berücksichtigen. Deshalb beantragt Ihnen die 
Minderheit 1, auch die «umweltverträgliche Versorgung» im 
Zweckartikel festzuhalten. 
Der mit dem Energieartikel erfolgte Verfassungsauftrag ist 
Grundlage für das Energiegesetz. Sinngemäss muss er 
auch Grundlage für das EMG sein. Es kann nicht angehen, 
dass neben der Effizienzsteigerung der Elektrizitätsversor
gung die anderen energiepolitischen Ziele ausgeblendet 
werden. Die Elektrizitätsversorgung soll darum nicht nur 
wlrtschaftllch und sicher, sondern auch umweltverträgllch 
sein. In der Botschaft des Bundesrates steht explizit, dass 
strom auch In einem offenen Markt sparsam und rationell 
einzusetzen sei und dass die einheimischen und erneuerba
ren Energien nicht unter die Räder kommen dürften. Wenn 
wir die umweltverträgliche Versorgung mit Elektrizität In den 
Zweckartikel des EMG aufnehmen, deklarieren wir ganz 
klar, dass die Wasserkraft für uns auch im liberallslerten 
Markt eine grosse Bedeutung hat Dies ist nicht nur ein um
weltpolltisches, sondern auch ein regionalpolltlsches Anlie
gen. Wir tragen damit der Besonderheit der Schweiz auch 
im EMG Rechnung. 
eo Prozent unser Stromproduktion stammen aus erneuerba
ren Energien. Fllr die Kommissionsminderheit ist die Ergän
zung mit dem Wort «umweltverträgllch» keine Kleinigkeit. 
Der Auftrag dazu liegt aus unserer Sicht in der Bundesver
fassung. Die Formulierung, wle wir sie Ihnen vorschlagen, 
war übrigens im ersten Entwurf des EMG so vorgesehen. Da 
In den folgenden Artikeln noch verschiedentlich auf die 
Wasserkraft und erneuerbare Energien hingewiesen wird, Ist 
die Minderheit I davon Oberzeugt, dass im Zweckartikel auch 
der Begriff «umweltverträgllche Versorgung» enthalten sein 
muss. 
In der Kommission hat Bundesrat Leuenberger gesagt: «Wir 
können diesen Antrag unterstützen.» Im Namen der Minder
heit I bitte Ich Sie, dasselbe zu tun. 

stump Doris (S, AG): Die Minderheit II beantragt In Arti
kel 1, dem Zweckartikel, In Absatz 2 einen zusätzlichen 
Buchstaben c beizufügen. Dieser Zweckartikel soll auch 
«die Erhaltung einer konkurrenzfähigen Bektrlzltätserzeu
gung aus erneuerbaren Energien» festschreiben. 
Wir haben es bereits gehört: Mehr als 60 Prozent der 
schweizerischen Stromproduktion stammen heute aus er
neuerbaren Energien, Insbesondere aus Wasserkraft. Er
neuerbare Energien werden in Zukunft eine Immer wich
tigere Rolle spielen, da die Ressourcen der nicht erneuer
baren Energien nicht grenzenlos und endlos sind. 
Aus umwelt- und regionalpolltlschen Gründen haben wir be
reits in der Bundesverfassung - einerseits im Energieartikel 
und andererseits Im Wasserwirtschaftsartikel - die Förde
rung der erneuerbaren Energien sowie die Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse der Wasserherkunftsgebiete 
festgeschrieben. 
Im EMG sollen nun diese Ziele und später auch entspre
chende Massnahmen zur Umsetzung dieser Grundsätze 
festgehalten werden. Denn das EMG darf nicht einfach ein 
reines Marktgesetz sein; es soll auch die Förderung der die 
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Umwelt schonenden, erneuerbaren Energien unterstützen, 
ermöglichen, fördern. Das soll einerseits Im Zweckartikel 
und andererseits In weiteren Artikeln festgehalten werden, 
wo diese Fördermassnahmen auch konkretisiert sind. 
Absatz 2 Buchstabe c soll unsere Verantwortung gegenüber 
der Umwelt und der einheimischen Energieproduktion fest
halten und den Boden tar konkrete Massnahmen zur Erhal
tung und Förderung der erneuerbaren Energien in den 
folgenden Artikeln bereiten. 
Ich bitte Sie, diesem Zusatz zuzustimmen. 

Grobet Christian (S, GE): Le debat qui s'engage sur le pre
sent projet de loi est certalnement l'un des plus importants 
pour l'avenlr de notre pays. En effet, l'energle est aujourd'hui 
devenue la ressource naturelle la plus lmportante. Las en
jeux sont phenomenaux. Or, l'energle hydroelectrique est la 
seule ressource naturelle de notre pays. Elle joue un röle 
fondamental pour l'avenir economique de notre pays, et 
nous ne pouvons pas prendre le risque de brader ce pre
cleux patrimoine, comme cefa a deja ete dlt. 
Par aifleurs, le grand enjeu de l'avenir de notre societe re• 
pose precisement sur le type d'energles auxquelles II sera 
falt recours. II est vital de promouvolr las energles renouvela
bles et de tourner la page le plus rapldement possible a 
l'energle nucleaire avec tous las risques qu'elle represente. 
Or, en axant las condltions du marche sur la concurrence, 
comme le proclame l'alinea 1er de la loi dont on discute, on 
ouvre taut droit la porte au dumping de l'energle produlte a 
l'etranger, d'origine nuclealre. Certalnes socletes sulsses 
productrices d'energle, qul ont investf de banne fol dans le 
developpement au le renouvellement des uslnes hydroelec
trlques, seront lourdement penallsees et rlsquent d'~tre mi
ses en failllte avec la preclpitatlon de la llberallsatfon du 
marche, ce qul seralt intolerable tant par rapport aux inves
tissements accomplis par las collectivltes publlques, c'est-a
dlre las contribuables, et en taut cas face a l'lncapactte qu'll 
y aura d'lnvestlr pour l'entretien et l'adaptation indispensa
bles de ces usines. 
Cette lol va mettre gravement en perll notre Industrie hydro
electrlque et ouvrir la porte aux predateurs etrangers, qui 
vont faire maln bassa sur un secteur vital pour notre pays. 
Las socletes productrlces d'energie hydroelectrique ne pour
ront pas lutter contre las puissantes societes etrangeres. 
C'est verltablement dramatlque. La politlque environnemen
tale de la Suisse, qul mlse sur las energles renouvelables, 
sera remise en cause. La productlon d'une energie propre 
releve d'une teile importance, non seulement pour notre 
pays, mais pour taute l'humanlte, qu'II est totalement irres
ponsable de la tralter comme un produit de consommatfon. 
Non, Monsieur le Conselller federal, non, Mesdames et Mes
sieurs las Deputes qul voudriez encore accelerer l'ouverture 
du marche au nom d'un dogmatlsme ultraliberal et d'une 
naTvete deconcertante quant au comportement du marche: 
on ne peut pas comparer un prodult vital comme l'energie a 
un produit de consommatlon ordlnaire, tels un poste de tele-
vision ou une savonnette. 
C'est la raison pour taquelle ma propositlon de minorlte III de 
modlflcat!on de l'article 1 er du projet de loi, c'est-a-dlre celui 
qul porte sur le but qua poursult la loi, vise a supprlmer la re
ference a la concurrence comme base aux regles de fonc
tionnement de Ja production et de la dlstribution de l'energle 
en Sulsse. 
Au contraire, la proposltlon de mlnorlte III a pour but qua la lol 
s'lnscrlve clairement dans les objectifs de 1a politique energe
tlque de notre pays, definie dans notre Constltutlon federaie. 
Ace sujet, c'est l'artlcle 89 de la constltutlon qul estvlse dans 
la proposltlon precltee, et non l'artlcle 24octles. La ralson en 
est qua le texte de la propositlon a ete presente en commis
slon avant l'adoption par le peuple de la nouvelle constitutlon. 
Nous proposons qua la polltique decoulant de cette lol dolt 
«favorlser l'independance energetique du pays alnsi qua le 
malntlen et le developpement de l'energie electrlque hydrau
lique ou provenant d'agents renouvelables, tout en garantis
sant un approvlslonnement electrlque aussl favorable qua 
posslble moyennant une concurrence ralsonnable». 
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J'espere que la majorite de notre Conseil acceptera de defi
nir le but de cette lol dans une teile perspective, afin preclse
ment de garantlr las dlfferents objectifs enumeres tout a 
l'heure par un certain nombre d'lntervenants. 

Robblanl Meinrado (C, Tl): Pour le secteur de l'electricite 
qui va s'ouvrir a la llberallsatlon et a la concurrence, II ne me 
paratt pas superflu de soullgner encore plus expllcltement 
qua la nouvelle orlentatlon obeira aux princlpes du service 
public. On est consclent qu'avec l'ouverture du marche, on 
va se trouver de plus en plus sur le terraln des pouvolrs eco
nomiques, soucieux de conquerir et de Jouer un röle cle 
dans le domaine strateglque de l'energie. On asslstera a un 
processus de concentrations et de fusions qul va ouvrlr la 
porte a de nouveaux acteurs, mime etrangers. 
La situatlon actuelle est certes excessivement fragmentee, 
ml!lme un peu desordonnee, avec un nombre tres eleve 
d'entreprises. II s'agit cependant d'acteurs qul ont souvent 
des racines profondes dans la realite locale et qul sont sou
mis, du molns condltlonnes, par le contrOle social et politlque 
du lleu. 
Face a cette perspectlve nouvelle d'une liberalisatlon pro
gressive, il me paratt utlle, volre Indispensable de reaffirmer 
des le debut qua rouverture aux mecanismes du marche 
doit se conclller avec la sauvegarde des aspects constitutifs 
du service publlc. II ne s'aglt pas de refuser l'adaptation du 
systeme. II faut toutefols itre consclent qua le marche de 
l'energle deviendralt vlte une source de disparltes tant au ni
veau des regions qua des individus, s'II etalt trop subor
donne aux simples lois du marche. 
C'est pour ces motifs qua Je souhalte, et qua je n'estime pas 
superflu de soullgner, des l'article 1 er de la loi, qua las prtn
cipes du servlce public restent comme elements de refe
rence clalrs dans la nouvelle orlentation du marche de 
l'electriclte. Taute timidlte au sujet de la reafflrmatlon de l'im
portance du service publlc, en cette perlode de transforma
tion acceleree, serait un signal de falblesse de la polltlque 
face a l'economie et aux lois du marche. 
l.'.approvisionnement du pays en energle peut changer de 
contexte, de systeme d'organlsatlon, il raste toutefols une tä
che centrale de la politique et du service a la populatlon. 
J'espere donc qu'on ne sera pas trop retlcent a lntrodulre 
une reference expllclte au service publlc dans cet artlcle, 
sans avoir peur de clter cette expresslon, Justement, de 
«service publlc». 

Speck Christian (Y, AG): Artikel 1 regelt den Zweck des 
EMG. Mit drei Minderheitsanträgen soll nun die Förderung 
umweltverträgllcher, erneuerbarer Energien darin aufge
nommen werden. Wir mQssen berücksichtigen, was wo ge
regelt Ist Im Energiegesetz ist die Energiepolitlk, sind auch 
die Fördermassnahmen, wie sie vom Energleartlkel der 
Bundesverfassung ausgehen, geregelt. Die technischen 
Vorgaben sind im Elektrizitätsgesetz geregelt. Das Elektrizi
tätsmarktgesetz regelt eben den Markt; es stellt lediglich die 
Regeln fOr den Markt auf. 
Drei Bemerkungen sollen belegen, dass die erneuerbaren 
Energien auf keinen Fall benachteiligt sind: 
1. Wir dQrfen keine neue Marktverzerrung schaffen. Die 
Marktliberalisierung schafft die Möglichkeit einer Direktver
marktung von Strom aus erneuerbaren Energien, nament
lich durch Kleinproduzenten. Es handelt sich dabei um die 
marktkonforme Weiterentwicklung der bereits seit längerem 
bestehenden lokalen und regionalen Börsen und Angebote 
für Strom aus Sonnen-, Wind- und Klelnwasserkraftwerken 
zu kostendeckenden Preisen. Jeder Stromkunde kann auf
grund der Regelung_ des Netzzuganges im EMG vertraglich 
entscheiden, ob er Okostrom beziehen will oder nicht. Eine 
zusätzliche BegQnstlgung der erneuerbaren Energien wQrde 
längerfristig zu Markt- und Preisverzerrungen führen und die 
Marktstellung der Inländischen Stromanbieter Im internatio
nalen Preiskampf letztlich zulasten der Endverbraucher eher 
schwächen. 
2. Gleich lange Spiesse Im Wettbewerb, Vergotungsregelun
gen, die zum Teil zu Missbräuchen führen, überhöhte Rendl-



99.055 Conseil national 266 15 mars 2000 

ten und unabhängige Produzenten zulasten der Stromkon
sumenten waren bereits bei der Beratung des Energiegeset
zes umstritten. Vergütungen von 15 bis 16 Rappen pro 
Kilowattstunde stehen In einem deutlichen Missverhältnis zu 
Marktpreisen von 4 bls 6 Rappen pro Kilowattstunde und be
wirken Wettbewerbsverzerrungen zulasten der wesentlich 
wirtschaftlicheren, ebenfalls C02-freien Schweizer Strom
produktion aus Wasserkraft und Kernkraft. 
Die durch staatliche Abgaben bereits stark belastete inländi
sche Stromproduktion würde dadurch gegenüber ausländi
schen Konkurrenten letztlich zusätzlich benachteiligt. 
3. Die technischen und organisatorischen Anforderungen an 
einen sofortigen Marktzutritt fGr erneuerbare Energien, wie 
ihn die Mehrheit der UREK verlangt, sind beträchtlich. Fak
tisch nicht oder nur mit unverhältnlsmässlgem Aufwand um
setzbare Regelungen, wie sie etwa In Deutschland beste
hen, tragen nicht zur Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der 
Gesetzgebung bei. Eine Oberrissene Subventionierung bzw. 
PrMleglerung nicht wettbewerbsfähiger Technologien steht 
im Widerspruch zur Marktllberallslerung und zur Wahlfreiheit 
der Kunden. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie deshalb, der Mehrheit und dem 
Bundesrat zu folgen und die Minderheitsanträge und den 
Antrag Robblani abzulehnen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Im Namen der FDP-Fraktion emp
fehle ich Ihnen, der Mehrheit und damit dem Bundesrat zu 
folgen. Wie von Herrn Fischer bereits beim Eintreten festge
halten und von Herrn Speck noch bestätigt wurde, soll das 
Elektrizitätsmarktgesetz nicht mit anderen energiepoliti
schen Postulaten belastet werden. 
Wir diskutieren eine Vorlage über den Elektrizitätsmarkt, und 
z:war Ober den Elektrizitätsmarkt allgemein und nicht bezo
gen auf die Art und Weise der Produktion dieser elektri
schen Energie. Die Anliegen der Umwelt, der erneuerbaren 
Energie, der Wasserenergie usw. sind In anderen Gesetzen 
zu regeln bz:w. sind zum Tell bereits geregelt; Ich erinnere an 
das Energiegesetz. Im Elektrizitätsmarktgesetz geht es 
darum, fOr alle Produzenten gleich lange Splesse zu schaf
fen, also für Elektrizität gleich welcher Produktionsart auch 
immer gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Ent
wurf gemäss Bundesrat bzw. der Antrag der Mehrheit erfül
len diese Voraussetzung klar. Entsprechend gibt es keine 
Veranlassung, bestimmte Energieproduktionsarten zu be
vorteilen oder andere zu benachteiligen. 
Jetzt speziell zur Minderheit III (Grobet): Mir persönlich er
scheint deren Formulierung, wie sie im Gesetz festgehalten 
werden soll, ausserordentlich kompliziert Mir graut vor einer 
Umsetzung dieser Vorgaben auf Gesetzesstufe In einer Ver
ordnung. 
Zum Einzelantrag Robblanl: Ich möchte Ihnen Im Namen der 
FDP-Fraktion empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. Es fehlt 
an jeglicher Spezifizierung, was mit «Grundsätze öffentlicher 
Versorgungsbetriebe» gemeint Ist Es gibt keine wissen
schaftliche Definition dieses Begriffes, und zumindest nach 
meinem Wissen sind die Grundsätze öffentlicher Versor
gungsbetriebe örtlich und regional sehr verschieden. Es gibt 
solche, die kostendeckend arbeiten wollen; es gibt solche, 
die Ober Quersubventionierungen noch andere Gebiete 
finanziell unterstützen, und es gibt letztlich öffentliche Ver
sorgungsbetriebe, die gewinnbringend arbeiten wollen. 
Schllessllch verweise Ich in diesem Zusammenhang auf Arti
kel 10, wo wir darüber diskutieren werden, ob Leistungsauf
träge zu erteilen sind oder nicht. Dort Ist dann allenfalls die 
Gelegenheit gegeben, solche Grundsätze, wie sie Herr Rob
blanl will, festzusetzen. 
Ich bitte Sie, die Anträge der Minderheiten I bis III und den 
Einzelantrag Robbiani abzulehnen. 

Schmid Odllo (C, VS): Die CVP-Fraktion will grundsätzlich 
ein schlankes Gesetz. Ich halte fest, dass weder Bundes
verfassung noch Umweltschutzgesetz, noch Energiegesetz 
ausser Kraft gesetzt werden; diese behalten weiterhin Ihre 
GQitlgkelt. Aus diesem Grunde unterstützen wir die Mehr
heit. Für unsere Fraktion Ist es selbstverständlich, dass ge-

rt 

nerell auflagen- und umweltgerecht produziert werden 
muss. Dle Diskussion über die umweltbelastenden Produkti
onsarten hat nicht. Im Rahmen dieses Gesetzes zu erfolgen. 
FOr die CVP-Fraktlon Ist es klar, dass die Konkurrenzfähig
keit der Elektrlzitätserzeugung aus erneuerbaren Energien 
nicht nur erhalten, sondern verstärkt werden muss. FOr uns 
ist ein gut funktionierender Service publlc, der der dezentra
len Siedlungsstruktur unseres Landes Rechnung trägt, Ma
xime allen Handelns. Artikel 1 O dieses Gesetzes setzt hier 
übrigens einige notwendige «Jalons». 
Schliesslich halten wir fest, dass die Minderheit III (Grobet) 
in Alinea 2 rein gar nichts verlangt. was nicht auch mit dem 
Antrag der Mehrheit möglich wäre. 
In diesem Sinne lade Ich Sie im Namen der grossen Mehr
heit der CVP-Fraktion ein, der Kommissionsmehrheit zu fol
gen. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Wir unterstützen hier den An
trag Robbiani. Aber ich muss schon sagen, Herr Speck: Was 
Sie vorher in Sachen Subventionierung der Wasserkraft be
hauptet haben, ist eine Entstellung der Tatsachen! 
Zum einen ist es so, dass das Energiegesetz heute keine 
Differenzialgewinne mehr zulässt, wie es im Ökonomenjar
gon so schön helsst Die Kantone können bei Klelnwasser
kraflwerken die Vergütungen senken, bis sie nur noch 
kostendeckend sind. Das haben wir vor einem Jahr hier drin 
so geändert 
Zum anderen ist es gerade umgekehrt: Die Wasserkraft hat 
fetzt die Atomkraft seit dreissig Jahren Ober den Mischtarif 
quersubventlonlert. Nehmen Sie Lelbstadt: Zu Beginn verur
sachte das Werk Kosten von 12 Rappen pro KIiowattstunde. 
Das wurde mit den Kosten aus alten Wasserkraftwerken -
z. 8. den Magglawerken mit 2 bis 3 Rappen - gemixt;, das 
ergab dann den Mischtarif von 6 Rappen. So wurden alle 
Kernkraftwerke heruntersubventioniert; jetzt kommen Sie 
urid machen der Wasserkraft hier Vorwürfel Es liegt eben in 
der Natur der betriebswlrtschaftllchen Kalkulation dieser 
langfristigen Investitionen, dass zu Beginn des Baus solcher 
Werke zuerst einmal gewisse Verluste erzielt werden. Aber 
wenn Sie sehen, dass diese Werke gefahrlos 80 oder sogar 
100 Jahre produzieren, dann Ist es einfach fahrlässig, diese 
Technologien aufs Spiel zu setzen. 
Ich möchte Sie sehr bitten: Nehmen Sie auch Im Zweckarti
kel die Sicherung der erneuerbaren lnvestltlonen auf. Ich 
empfehle Ihnen im Namen der BP-Fraktion den Antrag der 
Minderheit II (Semadeni). Deregulierung ist kein Selbst
zweck; Liberalisierung ist kein Selbstzweck, wir haben eine 
klare Vorstellung. Die Verfassung sagt ganz klar, dass die er
neuerbaren Energien gestärkt werden müssen. 

Durrer Adalbert (C, OW), fQr die Kommission: Ich möchte 
zu den Ausführungen der Vertreter der Minderheiten ganz 
generell sagen: Die Ziele der Bundesverfassung, Artikel 89 
der neuen Bundesverfassung - das ist der Energieartikel -, 
bleiben natarlich als Uberbau bestehen. Es wurde schon ge
sagt: Weder das Bundesgesetz Ober den Umweltschutz 
noch das Energiegesetz, noch das Raumplanungsgesetz 
oder ein anderes Gesetz werden ausser Kraft gesetzt. 
Bel der Minderheit 1 (Teuscher) geht es ja vor allem darum, 
dass sie den Begriff «umweltverträgllch» noch explizit er
wähnt haben will. Aber in Artikel 89 Absatz 1 der neuen Bun
desverfassung wird ja gesagt. dass es um eine sichere, 
wirtschaftliche und umweltverträgllche Energieversorgung 
geht. Dieser verfassungsmässlge Auftrag gilt auch für dieses 
Elektrizitätsmarktgesetz. 
Zur Minderheit II (Semadeni) will ich festhalten, dass es kei
nen Sinn macht, diese Bestimmung bei den Zielsetzungen 
aufzunehmen. Folgerichtig hätten die Antragsteller dann 
auch bei der Weiterberatung des EMG die entsprechenden 
Bestimmungen schaffen müssen, um diese Aussage zu kon
kretisieren. Wenn diese alleine, isoliert da steht, macht sie 
keinen Sinn. 
Zur Minderheit III (Grobet): Die Erwähnung der Schweiz Ist 
absolut unnötig. Wir machen hier ein Bundesgesetz der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, und es ist selbstre-
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dend so, dass wir die Schweiz nicht explizit erwähnen müs
sen. Mit Absatz 2 wird praktisch die Wiederholung des 
Verfassungsartikels und weiterer Erlasse beantragt. 
Zum Antrag Robblanl muss Ich feststellen, dass es keine all
gemein gültige Definition der «Grundsätze öffentlicher Ver
sorgungsbetriebe» gibt. Ich war in einem Versorgungsbe
trieb öffentllchen Rechtes Verwaltungsrat. Da hless der 
Auftrag Im kantonalen Gesetz nur, wir hätten den Kanton mit 
genügend Strom nach kaufmännischen Grundsätzen zu ver
sorgen. Damit wäre Herr Robbianl wahrscheinlich nicht ein
verstanden: von Umwelt, von Ökologie, von Sicherheit kein 
Wort. So Ist der Auftrag bei vielen Unternehmen sehr unter
schiedlich definiert. Die Auslegung dieser Forml!lierung 
würde Probleme schaffen. Der Service public Ist Im Ubrigen 
in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a grundsätzlich geregelt und 
in Artikel 6 Absatz 3, Artikel 1 o und Artikel 28 ebenfalls an
gesprochen. 
Aus diesen Überlegungen heraus beantrage ich Ihnen, der 
Mehrheit zuzustimmen und alle Minderheitsanträge abzuleh
nen. 

Dupraz John (R, GE), pour la commlsslon: La protession de 
fol de M. Grobet appelle quelques remarques. II est vrai qu'il 
n'est pas genial d'avoir pour but de cette loi la concurrence. 
Mais nous traitons d'une loi sur le marche de l'electricite, et II 
n'y a pas de marche sans concurrence. Et s'II est vral qu'au 
debut, II y aura, pendant quelques annees, des prix de dum
plng, le marche va s'assalnlr. Et ce n'est pas la qu'on va 
regler la questlon du malntlen des sources d'energie hy
droelectrique. C'est en lnscriVant dans la lol un filet de secu
rlte pour las INA: c'est la que nous reglerons le maintien de 
la productlon des centrales hydroelectrlques, et le fait d'avoir 
cette energle renouvelable - que nous avons deja mainte
nant - et d'en malntenlr la production. Donc, ce n'est pas, 
dans cette lol, par des dlspositions du type de celles prevues 
par la minorlte III (Grobet) qu'on va sauver les centrales 
hydroelectriques. Du raste, vous dites dans votre amende
ment que la loi s'applique en Suisse; il n'y a pas besoin de 
preclser qu'il s'agit du «marche de l'electrlcite en Sulsse», 
c'est superfetatolre. Et puls, les objectifs poursulvls par l'artl
cle 24octies de l'anclenne constitution, que cela figure dans 
cette loi ou pas, de taute fa(}On, on ne peut pas y deroger. 
En ce qui conceme les deux autres propositlons de minorlte: 
encore une fois, c'est une lol sur le marche de l'electrlcite, ce 
n'est pas une loi qui doit promouvoir les energles renouvela
bles, ce n'est pas son objectlf. La promotlon des energles re
nouvelables se trouve dans la lol sur l'energle et dans la 
constitutlon, et pas dans une loi sur le marche de l'electri
cite. 
C'est pourquoi nous vous demandons de rejeter les trols 
propositlons de minorlte. 
En ce qul conceme la proposltion Robblanl: cela a ete dit, 
les propositlons faltes la sont reglees dans d'autres disposi
tions de la loi, notamment a l'article 1 er allnea 2, a l'artlcle 6 
alinea 3 et aux artlcles 1 o et 28 de la presente lol. 
C'est pourquoi la proposltlon Robblanl doit aussl Eitre re-
jetee. . 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Weil es In diesem Artikel 
um die Festlegung der eigentlichen Ziele des Gesetzes geht, 
sollen In der Zweck- und Zielnorm keine Versprechen ge
macht werden, die nachher vom materiellen Tell des Geset
zes nicht gehalten werden können. Es sollen aber auch nicht 
Dinge erwähnt werden, die anderswo in diesem Gesetz be
reits erwähnt sind. 
Deswegen beantragen wir Ihnen, der Mehrheit der Kommis
sion und dem Bundesrat zuzustimmen. 
Sämtliche Minderheitsanträge müssen aus gesetzesredak
tionellen Gründen - weil sie Worte gebrauchen, die wo
anders schon vorkommen, die nicht ganz klar sind, die 
ohnehin schon In der Verfassung oder Im Gesetz enthalten 
sind und daher gelten - abgelehnt werden, wie das die bei
den Kommissionssprecher Im Detail und richtlgerwelse ge
sagt haben. 
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Erste Eventualabstimmung - Premier vote prellminaire 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 66 Stimmen 

Zweite Eventua/abstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 64 Stimmen 

Definitiv - Definittvement 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 57 Stimmen 

Prisident (Seiler Hanspeter, Präsident): Wir stimmen nun 
noch Ober den Antrag Robbiani ab. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Robbianl .... 71 Stimmen 
Dagegen .... 85 Stimmen 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Wenn das Bahnstromnetz (16,7 Hz Wechselstrom oder 
Gleichstrom) und deren Anlagen für die Belieferung von 
Endverbraucherinnen und -verbrauchern oder zur Bellefe
rung von Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder für den 
Stromhandel in Anspruch genommen werden, geiten die Be
stimmungen dieses Gesetzes. 

Art.2 
Proposition de /a commiss/on 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
Lorsque Je reseau electrlque des chemins de fer (16,7 Hz 
courant alternatif ou courant continu) et les Installations con
nexes servent a alimenter des consommateurs flnaux au 
des entreprises d'approvlsionnement en elecriclte ou le 
commerce de l'electriclte, !es dlspositlons de cette loi s'ap
pliquent. 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hass/er 
Titel 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und mit anderen betrof
fenen Organisationen 
Abs. 1 
Der Bund und .... Gesetzes mit betroffenen Organisationen, 
Insbesondere solchen der Wirtschaft, zusammen. 
Abs.2 
Vor dem Erlass von Ausführungsvorschriften prüfen sie frei
willige Massnahmen dieser Organisationen. Soweit mögllch 

Art.3 
Proposition de Ja commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federai 

Proposition Hass/er 
Tttre 
Collaboratlon avec l'economle et d'autres organlsatlons con
cernees 
AL 1 
La Confederatlon .... avec les organisatlons concemees, 
notamment celles de l'economle, pour executer la presente 
loi. 
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Al.2 
Avant d'edicter des dispositlons d'execution, ils examlnent 
les mesures volontalres prlses par ces organlsations. Dans 
la mesure oä .... 

Hassler Hansjörg r,t, GR): Mit meinem Antrag möchte Ich 
erreichen, dass beim Vollzug des Elekrlz!tätsmarktgesetzes 
die Zusammenarbeit nicht nur mit Organisationen der Wirt
schaft, sondern auch mit anderen Organisationen möglich 
ist. Das Subsidiar!täts- und Kooperationsprinzip hat mittler
weile in diversen Gesetzen Eingang gefunden. 
Gerade im Bereich der Kooperation darf der Kreis derjeni
gen Organisationen, mit denen zusammengearbeitet wer
den soll, nicht auf Organisationen der Wirtschaft beschränkt 
werden. Ich meine daher, dass die Bestimmung offener zu 
formulieren sei. Dieser Gedanke hat auf Druck der Kantone, 
die durch die Bestimmung Ja auch in die Pflicht genommen 
werden, in Artikel 2 des Energiegesetzes bereits Eingang 
gefunden. Dort wird In der Marginalie von «Zusammenarbeit 
mit den Kantonen, der Wirtschaft und anderen Organisatio
nen» gesprochen. In Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 
1 des Energiegesetzes wird sodann von «betroffenen Orga
nisationen» und In Artikel 16 Absatz 2 von «privaten Organi
sationen» gesprochen, die der Bundesrat zum Vollzug des 
Energiegesetzes beiziehen kann. 
Mein Antrag bezweckt, auch hier den Fächer bezOgllch der
jenigen Organisationen, die gemäss Subsidlaritäts- und 
Kooperationsprlnzip zu berücksichtigen sind, zu öffnen. Die 
Kantone haben In den Beratungen um das Energiegesetz zu 
Recht verlangt, dass eine exklusive Fokussierung auf Orga
nisationen der Wirtschaft sachlich nicht gerechtfertigt sei. 
Vielmehr soll mit jeder fachlich ausgewiesenen Organisation, 
die einen geeigneten Beitrag zum Vollzug des Elektrizitäts
marktgesetzes leisten kann, zusammengearbeitet werden. 
Immerhin, dies wird mit meinem Antrag berQcksichtlgt, wird 
den Organisationen der Wirtschaft In der Rechtswirklichkeit 
eine besondere Bedeutung zukommen, jedoch keine exklu
sive. Andere betroffene Organisationen sollen dasselbe 
Recht geniessen können. Wenn wir schon daran sind, Mo
nopole zu brechen, muss hier nicht unnötigerweise ein 
neues geschaffen werden. 

Schmid Odllo (C, VS): Wenn Sie die Änderung von Ab
satz 1 beantragen, verstehe Ich das noch. Mit welchen Mit
teln wollen Sie aber erreichen, dass diese Organisationen 
freiwllllge Massnahmen treffen? Dies betrifft dann wohl nur 
die Wirtschaft? 

Hassler Hansjörg r,t, GR): Die freiwilligen Massnahmen be
treffen möglicherweise nur die Wirtschaft, aber es bestehen 
ja heute schon Agenturen und auch technische Verbände, 
die am Vollzug des Elektrizitätsmarktgesetzes teilhaben 
können. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Die CVP-Fraktion 
teilt mit, dass sie die Kommission unterstOtzt. 

Durrer Adalbert (C, OW), fOr die Kommission: Wir haben 
diese Frage in der UREK nicht behandeln können. Ich per
sönlich habe festgestellt, dass wir im Elektrizitätsmarktge
setz wortwörtlich die Formulierung 0bernommen haben, wie 
man sie auch In Artikel 2 Absatz 2 des Energiegesetzes fin
det «Der Bund und, im Rahmen Ihrer Zuständigkeit, die 
Kantone arbeiten fOr den Vollzug dieses Gesetzes mit den 
Organisationen der Wirtschaft zusammen.» 
Mit der Zustimmung zum Antrag Hassler hätten wir im EMG 
eine abweichende Formulierung. Damit könnten in der Aus
legung Unterschiede hineininterpretiert werden. Das ist der 
Grund, weshalb ich fOr den Antrag der Kommission stimmen 
werde. Aber ich glaube, das Schicksal des Gesetzes hängt 
nicht von diesem Artikel ab. . 

Dupraz John (R, GE), pour la commlsslon:Non, ya n'a pas 
ete discute en commission, mais II semblerait que ce n'est 
pas prejudlciable ä la lol. Nous ne formulons pas de recom-

mandatlon preclse pour ce vote. Le Conseil federal s'exprl
mera et pourra peut-ätre vous en dire plus. En tous les cas, 
le Conseil des Etats pourra regler ce probleme. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich kann diesem Antrag 
nichts Bekämpfenswertes abgewinnen, so dass ich Herrn 
Hassler dankbar bin, dass er damit etwas öffnet. Ich mag es 
Ihm gönnen, wenn er mit seinem Antrag durchdringen 
könnte. 

Präsident (Seifer Hanspeter, Präsident): Die Glückwünsche 
des Bundesrates wären Herrn Hassler gewiss. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hassler .... 79 stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 50 stimmen 

Art.4 
Antrag der Kommission 

1. Erneuerbare Energien: Wasserkraft, Sonnenenergie, Geo
thermie, Umgebungswärme, Windenergie und Biomasse. 

Arl4 
Proposition de la commlsston 

1. Energies renouvelables: force hydraulique, energle solalre, 
geothermle, chaleur ambiante, energle eollenne et blo
masse. 

Angenommen -Adopte 

Arl5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

d. Stromhandelsunternehmen. 

Abs. 1bis 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Semadeni, Borel, Epiney, Grobet, Herczog, Rechsteiner 
Rudolf, Strahm, stump, Teuscher, Wiederkehr) 
Bei der Durchleitung hat Elektrizität, die aus erneuerbaren 
Energien erzeugt wird, den Vorrang. 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Grobet, Borel, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, stump, Teu~ 
scher, Wiederkehr) 
. ... gefährdet werden oder gegen den Zweck dieses Geset
zes verstossen wird. Die Aufsichtsbehörde wird über Durch
leltungsgesuche Informiert und kann sie ablehnen, falls eine 
dieser Bedingungen erfOllt Ist. 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.4 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Teuscher, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadenl, 
strahm, Stump, Wiederkehr) 
.... nlchtdlskriminierend gilt, wobei er der Prlorlsierung der 
erneuerbaren Energie Rechnung trägt. 

Art.5 
Proposition de fa commission 
Al. 1 

d. Les entreprlses falsant le commerce d'electrlclte. 

Bullettn offlclel de r Assemblee f6därale 
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Al. 1b/s 
Ma}orite 
ReJeter la proposltion de la minorlte 
Minorite 
(Semadeni, Borel, Eplney, Grobet, Herczog, Rechstelner 
Rudolf, Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr) 
Pour l'acheminement, Ja prlorite doit &tre donnee a l'electri
cite produite a partlr d'energie renouvelable. 

Al.2 
Majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Grobet, Borel, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, Stump, Teu
scher, Wiederkehr) 
.••• dans le pays ou contrevient aux obJectlfs de la presente 
loi. l..'.autorlte de surveillance est informee des demandes 
d'acheminement d'electrlclte, qul doivent indlquer son ort
gine, et peut s'y opposer si l'une des conditions precitees est 
reallsee. 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Teuscher, Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, 
Strahm, stump, Wiederkehr) 
.•.. non dlscrlminatolre, sans negllger Ja priorite a. accorder a 
l'energie renouvelable. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es geht beim Antrag der Min
derheit zu Absatz 1 bis von Artikel 5 um die Frage, ob die er
neuerbaren Energien Im Netz eine Priorität erhalten sollen. 
Diese Frage ist strategisch nicht unwichtig, wenn Sie sich 
die grossen Ströme der Elektrizität in Europa vor Augen hal
ten. Es gibt einen zentralen Verkäufer, die Electricite de 
France, und einen zentralen Abnehmer, nämlich ltallen. Die 
Situation, die In Zukunft eintreten kann, Ist die, dass das 
Schweizer Hochspannungsnetz kapazltätsmässlg ausgelas
tet Ist und die eigenen Wasserkraftwerke ihren Strom nicht 
mehr vermarkten können, wenn ausländische Transporteure 
dieses Hochspannungsnetz In Anspruch nehmen. 
Nun Ist es so, dass wir solche Überlastungen des Netzes im 
Ausland in verschiedenen Fällen feststellen können. Wir ha
ben das Im Nordpool zwischen Norwegen und Schweden 
gesehen, und wir haben auch in Deutschland gesehen, dass 
solche speziellen Lastenregelungen notwendig werden. 
Ich denke, dass es im Sinne der einheimischen schweizeri
schen Wasserkraft ist, wenn wir diesen Erzeugern eine Prio
rität im Hochspannungsnetz einräumen, damit nicht auslän
dische Lieferanten dieses Netz blockieren. 
Es Ist Obrigens auch so, dass in der europäischen Richtlinie 
solche Prlorisierungen zugunsten von Strom aus erneuerba
ren Energien und auch von Strom aus Wärme-Kraft-Koppe
lung ausdrücklich zugelassen werden. 
Ich bitte Sie deshalb, diese Regelung, die auch von ver
schiedenen Vertretern der Bergkantone unterzeichnet wor
den ist, anzunehmen, damit unsere Gebirgskantone eine 
Garantie dator erhalten, dass sie Ihren Strom Immer durch
leiten können, auch wenn ausländische Lieferanten auf die 
schweizerischen Netze drängen. 

Grobet Christian (S, GE): L:allnea 2 de l'artlcle 5 prevoit 
qu'il n'y a pas obligatlon d'acheminer sur le reseau de trans
port «si l'exploltant prouve que cela met en danger l'exploita
tlon du reseau et la securlte d'approvlslonnement dans le 
pays». Ce prlnclpe, bien entendu, nol:ls y sommes attaches, 
mais faut-11 encore que ce principe solt respecte. II s'agit, en 
d'autres termes, de s'assurer qu'il y alt une possibllite de 
survelllance. Nous proposons, a. l'alinea 2, que l'autorite de 
surveillance lnstltuea en vertu de la lol doit E'ltre «informee 
des demandes d'achemlnement d'electricite, qui doivent in-
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dlquer son origlne, et peut s'y opposer si l'une des condi
tions precitees est realisee». II s'aglt en definitive de comple
ter l'alinea 2 d'une disposition qul permette concretement de 
s'assurer de son applicatlon, si effectlvement II parait sou
haltable qu'un acheminement sur Je reseau ne sott pas ef
fectue. 

Teuacher Franziska (G, BE): Beim Antrag der Kommissi
onsminderheit zu Absatz 4 geht es darum, dass man bei den 
Kriterien, die der Bundesrat tor die Regelung der Einzelfälle 
vorsieht, berücksichtigen kann, dass die erneuerbaren Ener
gien prlorlslert werden müssen. Absatz 4 kommt Ja nur zum 
Tragen, wenn es Im Rahmen der freien Kapazitäten zu Eng
pässen kommt. Es scheint gerechtfertigt. dass dann ganz 
klar das Kriterium der Umweltverträglichkeit zum Zuge 
kommt. Dies Ist gemäss EU-Richtlinie explizit tor die zwei fol
genden Anwendungsfälle möglich: 
1. Wenn die Kapazitäten im Übertragungsnetz knapp oder 
ungenügend sind, kann der Transport von Strom aus erneu
erbaren Energien gegenüber Strom aus nicht erneuerbaren 
Energieträgern den Vorrang erhalten. Lieferungen aus dem 
In- und Ausland müssen dabei gleichgestellt werden. 
2. Beim Betrieb der Vertellnetze kann der vorrangige Einsatz 
von Erzeugungsanlagen, die erneuerbare Energien nutzen, 
zur Auflage gemacht werden. 
Es wird immer wieder damit argumentiert, es sei schwierig, 
dies zu Oberprüfen. Es ist aber offenbar auch möglich, zu 
kontrollieren, wann das Netz technisch gesehen an seine 
Grenzen stösst. Also müsste es technisch mögßch sein, ab
zuschätzen, was noch möglich Ist, wenn das Netz noch nicht 
ganz an seine Grenzen gestossen ist, und dann den erneu
erbaren Energien den Vorzug zu geben. Wenn uns die EU
Richtlinie schon einen - wenn auch kleinen - Spielraum In 
Bezug auf erneuerbare Energien zur Verfügung stellt, so Ist 
die Kommissionsminderheit der Meinung, dass dieser Spiel
raum auch voll ausgeschöpft werden soll. 

Schmid Odllo (C, VS): Auch hier bitte ich Sie im Namen der 
CVP-Fraktion, den Anträgen der Mehrheit zuzustimmen. 
Beim Antrag der Minderheit Semadenl zu Absatz 1 bis und 
beim Antrag der Minderheit Teuscher zu Absatz 4 bestehen 
aus unserer Sicht rechtliche Probleme. Wenn es helsst, 
Elektrizität müsse man auf «nlchtdlskrlminierende» Welse 
transportieren, dann kann man natOrllch keine Präferenzen 
schaffen; dies geht Irgendwie nicht - oder man müsste mir 
das noch erläutern. Aus rechtlicher Sicht haben wir hier aber 
Bedenken. 
zum Antrag der Minderheit Grobet zu Absatz 2: Dies ist ein 
Gemeinplatz. Ein Gesetz und dessen Zweck muss man eo 
ipso grundsätzlich einhalten, das kann man nicht umgehen. 
Dies Ist ein Pleonasmus, der wenig Sinn ma9hl 
Aus diesem Grund schlägt die CVP-Fraktlon vor, auch bei 
Absatz 2 der Mehrheit zu folgen. 

Leutenegger Hajo {R, ZG): Ich kann mich hier weitgehend 
Herrn Schmid anschllessen. Auf einem Netz «nicht diskrimi
nieren» heisst, niemanden zu benachteiligen. Das kann aber 
nicht helssen, jemanden zu bevorzugen. 
Bel Artikel 5 Absatz 2 ist die Forderung gestellt worden, man 
müsse Ober sämtliche Durchleltungsgesuche informieren. 
Man muss sich einmal vorstellen, was das helsst Das helsst 
doch, dass alle Gesuche geprüft werden müssten. Das Ge
setz hält Ja fest, was im Streitfall zu passieren hat. 
Zu Artikel 5 Absetz 4: «nicht diskriminieren, aber prlorisle
ren» das geht für mich in Richtung «verbale Akrobatik», 
das kann man nicht In sich Immer wieder drehen. 
Die FDP-Fraktion stellt Ihnen deswegen den Antrag, bei al
len drei Absätzen der Kommissionsmehrheit und dem Bun
desrat zu folgen. 

Speck Christian (V, AG): Auch die SVP-Fraktlon empfiehlt 
Ihnen, bei Artikel 5 dem Bundesrat und der Mehrheit zu fol
gen. Die Durchleltungspflicht ist sicher von zentraler Bedeu
tung. Es !st auch klar, dass die schrittweise Öffnung wäh
rend der Ubergangsphase zwangsweise zu gewissen unglel-
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chen Behandlungen für die berechtigten Kunden führen 
wird. Bekanntlich haben die Verteilwerke bereits zu Beginn 
einen Öffnungsgrad von 1 o Prozent. 
Mir erscheint Wichtig, was Dr. Eduard Klener, Direktor des 
Bundesamtes für Energie, in der Kommission zur Problema
tik ausgeführt hat. Er hat festgehalten, dass die Priorlsierung 
der erneuerbaren Energien nicht praktiziert würde, well man 
gar nicht wisse, wie man dies in der Praxis machen müsste. 
Das sind die Ausführungen von Herrn Dr. Kiener; Ich möchte 
Ihnen empfehlen, diesen Beachtung zu schenken. 
Wenn die Priorisierung machbar Wäre, wäre eine derartige 
Bevorzugung, Wie sie Insbesondere Im Antrag der Minder
heit Semadeni enthalten ist, eine krasse Wettbewerbsver
zerrung. Es ist auch fraglich, ob es sich mit den EU
Richtlinien vertragen würde. 
Ich bitte Sie, die Anträge der beiden Minderheiten Grobet 
und Teuscher abzulehnen. 

Dupraz John (R, GE), pour la commisslon: Pour des ralsons 
qui ont deja. ete evoquees, on ne peut pas, d'une part, dlre a. 
l'allnea 1 er: «Qulconque explolte un reseau est tenu d'ache
mlner l'electrlclte sur son reseau de maniere non dlscrimina
tolre» et, d'autre part, dire qu'on doit donner une prlorlte a. 
l'electriclte produlte a partir d'energie renouvelable, a l'ali
nea 1 bis. Ce n'est pas possible, ~ ne tient pasl Du raste, 
caci n'est pratique dans aucun pays de !'Union europeenne. 
Je ne vois pas pourquoi on pratlquerait ainsi chez nous, puls
que c'est en contradictlon avec l'esprlt mäme de la lol. 
En ce qui concerne la proposltlon de mlnorite a l'allnea 2, la 
notion lnvoquee est impreclse. D'allleurs, la lol sur le marche 
de l'electricite ne prevolt aucune autorlte de surveillance 
dans le sens d'un regulateur. La surveillance relevera des 
efforts conjoints de la Commlsslon de la concurrence, de la 
Survelllance des prix et de l'offlce competent. Aucune de 
ces trols autorltes ne peut rejeter des demandes d'acheml
nement, comme le propose la mlnorite Grobel La commls
sion d'arbltrage peut fixer las conditions d'acheminement an 
vertu de l'article 14. 
Nous vous demandons de rejeter la proposition de minorite 
a. l'alinea 2. 
Nous vous demandons egalement de rejeter la proposition 
de minorite a. l'alinea 4 pour les mämes ralsons evoquees a 
propos de la proposition de mlnorlte a l'allnea 1bls. On ne 
peut pas donner une prlorlte a l'electricite produlte a partlr 
d'energle renouvelable, alors qua le prlnclpe general est ce
lul de la non-dlscrlmlnation. 
Au nom de la majorlte de la commission, nous vous deman
dons de rejeter les trois proposltlons de mlnorite. 

Präsident (Seller Hanspeter, Präsident): Herr Remo Galll 
hat heute Geburtstag. Ich habe ihn aber den ganzen Tag 
nicht gesehen. Ich wünsche ihm daher In seiner Abwesen
heit alles Gute. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopt~ 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 82 stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 66 stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 87 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 stimmen 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 77 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit ..•. 68 Stimmen 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Netzes und eines angemessenen Betriebsgewinnes. 
Dazu zählen Insbesondere die Kosten für die Netzregelung, 
Spannungshaltung, Wlrkverluste, Reservehaltung, Unter
halt .... 
Abs. 1bis 
Die Erwirtschaftung einer Monopolrente ist unzulässig. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3bis 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Rechsteiner Rudolf, Grobet, Herczog, Semadenl, stump, 
Teuscher, Wiederkehr) 
Die Durchleltungsvergütungen sind so zu gestalten, dass 
Elektrizität aus erneuerbaren Energien in keiner Welse tarif
lich benachteiligt Wird. 

Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Decurtlns 
Abs. 1 
Die Vergütung für die Durchleltung von Elektrizität richtet 
sich nach den notwendigen Kosten eines effizient betriebe
nen Netzes und eines angemessenen Betriebsgewinnes. 
Dazu zählen Insbesondere die Kosten für die Netzregelung, 
Spannungshaltung, Wlrkverluste, Reservehaltung, Unter
halt, Erneuerung und Ausbau, für die angemessene Verzin
sung und Amortisation des eingesetzten Kapitals soWie eine 
angemessene Abgeltung für die beanspruchten Durchlei
tuilgsrechte an die betroffenen Grundeigentümer. 

Antrag Leutenegger Oberholzer 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schneider 
Abs.3 
Für die Durchleitung .... zu verrechnen. Bel Netzzusammen
schlüssen besteht eine Übergangsfrist von fünf Jahren ab 
dem Zusammenschluss. 

Antrag Eberhard 
Abs.5 
Für die Produktion aus erneuerbaren Energien von Kleln
kraftwerken bis 500 Kilowatt Leistung soll die Durchleltung 
gebührenfrei sein. FOr die Produktion al!ls Kleinkraftwerken 
der Leistung bis 1 o Megawatt sind nur die Kosten der regio
nalen Verteilnetze zu belasten. Für die Produktion aus nicht 
erneuerbaren Energien von kleinen, umweltfreundlichen 
Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen soll nur eine Netzebene 
mehr als bei erneuerbaren Energien belastet werden. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Antrag Schmid Od/lo 
Abs.5 
Die Einspeisung von erneuerbarer Energie und die erneuer
bare Eigenproduktion In tieferen Nutzungsebenen sind ent
sprechend den erbrachten Leistungen und den daraus resul
tierenden Kosteneinsparungen In den höheren Netzebenen 
zu vergüten. 
Abs.6 
Die Produktion elektrischer Energie von industriellen Betrie
ben für den Eigenbedarf Ist entsprechend der Beanspru
chung von Dienst- und Systemlelstungen zu belasten. 

Art.6 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... des coüts indispensables a une exploitation efflcace du 
reseau assortie d'un gain approprle. II s'aglt notamment des 
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coats de gestion du reseau, de malntien de la tenslon et des 
reserves, des pertes au transport, de l'entretlen, du renou
vellement et de l'extenslon du reseau alnsi que de la remu
neration equitable du capltal et de son amortlssement. 
Al. 1bls 
La craation d'une rente de monopole n'est pas admise. 
Al. 2, 3 
Adharer au projet du Conseil federal 

Al. 3bls 
Maforlte 
Rejeter la propositlon de la minorite 
Mlnorlte 
(Rechsteiner Rudolf, Grobet, Herczog, Semadeni, Stump, 
Teuscher, Wiederkehr) 
Les retributions d'acheminement ne doivent en aucun cas 
defavoriser le courant prodult a partir d'energie renouve
lable. 

Al. 4 
Adherer au projet du Conseil faderal 

Proposition Decurtins 
Al. 1 
La ratrlbutlon de l'acheminement d'electrlcite est calculee an 
fonction des coüts indispensables a une exploitatlon efflcace 
du reseau assortle d'un galn approprle. II s'agit notamment 
des coüts de gestlon du reseau, de malntlen de la tension et 
des reserves, des pertes au transport, de l'entretien, du re
nouvellement et de l'extension du reseau, de la remunera
tlon equltable du capital et de son amortlssement ainsi que 
d'une compensatlon equltable pour les drolts d'achemlne
ment reclames par les proprietaires fonclers concernes. 

Proposition Leutenegger Oberho/zer 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil faderal 

Proposition Schneider 
Al. 3 
Sur le reseau .... mAme prix. En cas de fuslons de reseaux, 
un delal transitoire de clnq ans court a partir de la date de la 
fuslon. 

Proposition Eberhard 
Al. 5 
L'.acheminement de l'electrlclte produite a partlr d'energle re
nouvelable dans des centrales d'une pulssance ne depas
sant pas 500 kilowatts est gratult. Pour la production 
emanant de petltes centrales dont Ja pulssance ne depasse 
pas 1 o megawatts, seuls sont factures les coats des reseaux 
de dlstrlbution reglonaux. Pour la production d'electricite ä 
partlr d'energle non renouvelable dans de petites Installati
ons a couplage chaleur-force peu polluantes, le tarlf est celul 
qui s'applique aux energles renouvelables achemlnees au 
nlVeau de tenslon immedlatement superieur. La Conseil 
federal regle les detalls. 

Proposition Schmid Odilo 
Al. 5 
L'.lnjection d'electrlcite produlte a partir d'energles renouve
lables ainsl qua l'autoproductlon a partlr d'energies renouve
lables a des niveaux de tenslon lnferleurs doivent Atre 
retrlbuees proportionnellement aux prestatlons fournies et 
aux economies de coüts qui an resultent pour les nlVeaux de 
tenslon superleurs du reseau. 
Al. 6 
La production d'energle electrique par des entreprlses indu
strielles, pour leurs besolns propres, dolt Atre doit Atre factu
ree proportionnellement a la sollicltatlon des prestations de 
service ou des systemes qu'elle impllque. 

Decurtlns Walter (C, GR): Prezla signur president, stima 
cusseglier federal, preziadas cusseglieras, prezias cus
segliers, Frau Walllmann und Ich müssen schauen, dass die 
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vierte Landessprache, Rumantsch, auch hie und da zu Wort 
kommt - mit Unterstützung von Duri Bezzola und Hansjörg 
Hassler selbstverständlich. 
Zur Sache: Artikel 6 regelt die Vergütung fQr die Durchlel
tung. In Absatz 1 werden die einzelnen Positionen, die ver
gütet werden müssen, aufgeführt. Es sind dies die „Kosten 
für die Netzregelung, Spannungshaltung, Wlrkverluste, Re
servehaltung, Unterhalt, Erneuerung und Ausbau sowie fOr 
die angemessene Verzinsung und Amortisation des einge
setzten Kapitals». 
Es werden also sieben Punkte aufgetahrt. Wu aber meiner 
Ansicht nach fehlt, ist eine angemessene Entschädigung für 
die Bodenbesitzer oder Eigentümer. Meistens sind du die 
Gemeinden, Bürgergemeinden, Korporationen und Private. 
Wenn bis anhin die privaten Bodenbesitzer angemessen für 
die Durchgangsrechte bezahlt worden sind, so ist das beim 
Boden, der Im Besitze der öffentlichen Hand ist, nicht der 
Fall. Da mussten sich die Gemeinden meistens mit einem 
Butterbrot begnügen; 
Wohl kann man hier auf das Obligationenrecht oder auf an
dere Gesetze hinweisen, aber die Sache Ist bis Jetzt völlig 
ungenügend geregelt. Wir kennen die Situation beim Eisen
bahngesetz, wonach die Gemeinden den Boden fOr den Bau 
gratis zur Vertagung stellen müssen. Diese Situation wollen 
wir hier vermeiden. Die Besitzverhältnisse der grossen 
Transportleitungen sind In Zukunft bei den Netzbetreibern 
unklar. Alle sind überall beteiligt. Man kann sich gut vorstel
len, dass die Stromtransportleitungen teilweise Im Besitze 
von internationalen Organisationen sein könnten. Da wäre 
es meines Erachtens falsch, wenn die Durchleltungsrechte 
im Gesetz nicht geregelt wären. 
Darum ersuche ich Sie, meinem Ergänzungsantrag zu Arti
kel 6 zuzustimmen, damit die Entschädigung der Grundei
gentümer für die Durchleitungsrechte Im Gesetz explizit 

. fastgesetzt und geregelt wird. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Tarlfierungs
vorschrift In Artikel 6 ist eine der zentralen Bestimmungen 
dieses Gesetzes, dies umso mehr, als sie fOr die Netze aUer 
Spannungsebenen gilt. 
Der Bundesrat sieht, wenn man vom Wortlaut ausgeht, fOr 
die Durchleitung eine kostenorlentlerte Kalkulation vor. Er 
richtet sich Im Prinzip nach dem Grundsatz der Kostendek
kung. Die Kommission hat zum Grundsatz der Gewlnnregu
llerung gewechselt. Sie sieht neu vor, dass zusätzlich die 
Erzielung eines angemessenen Betriebsgewinnes ermög
licht werden soll, der nach oben durch das Verbot einer Mo
nopolrente begrenzt wird. 
Meines Erachtens sollte festgehalten werden, dass die Netz
gesellschaft nicht gewlnnorientlert arbeitet. Der Tarif der 
Verteilung sollte sich dementsprechend an den Kosten ori
entieren. Auch hier gibt es noch vfele unbekannte Grössen. 
Aus den Kommlsslonsprotokollen wird nicht klar - und dies 
ist auch zuhanden der Materialien festgehalten-, ob von der 
Kommission tatsächlich ein Systemwechsel, nämlich vom 
Prinzip der Kostendeckung zum Prinzip der Gewinnregu
lierung, vorgesehen Ist. Zu klären Ist auch, was mit dem 
Begriff «angemessener Betriebsgewinn» gemeint ist. Ich 
denke, es ist sehr wichtig - auch für die künftige Praxis der 
Schiedskommission und für den Prels0berwacher -, dass 
festgehalten wird, ob man dem Grundsatz nach nach wie vor 
von einer Kostentarifierung ausgehen will oder ob eine Ge
winnorientierung angestrebt wird. Wenn eine Gewinnorien
tierung angestrebt würde, müsste die Frage geklärt werden, 
wie hoch die Eigenkapitalrendite angesetzt werden sollte 
und was Oberhaupt ein «angemessener Betriebsgewinn» 
wäre. 
Ich wäre den Kommissionssprechern und dem Bundesrat 
dankbar, wenn sie das näher erläutern könnten. Gegebe
nenfalls könnte Ich dann meinen Antrag zurückziehen. 

Schneider Johann N. (R, BE): Ich stelle meinen Antrag Im 
Hinblick auf die unteren Spannungsebenen und zwecks 
Schaffung von Anreizen tar die auch auf diesen Ebenen er
forderlichen Restrukturierungen. Anreiz bedeutet Freiwillig-
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keit, Freiwllllgkeit braucht etwas Zeit. Artikel 6 Absatz 3 Ist 
mit einer Übergangsfrist zu ergänzen. 
Wenn die Leistungserbringung Im Netzbereich Im Interesse 
von Standortvorteilen effizienter werden soll, so sind regio
nale ZusammenschlOsse von Netzbetreibern unerlässlich. 
Bei ZusammenschlOssen von Netzbetreibern besteht her
kOmmllch häufig ein unterschiedlicher Netzbenutzungspreis 
der sich zusammenschliessenden Netzbetreiber, weshalb 
diese Bestimmung ZusammenschlOsse von lokalen Netzbe
treibern zu regionalen Unternehmen behindert. 
Netzbetreiber In Agglomerationen verfügen Ober ein kom
paktes Netz mit grossem Energiefluss und damit hoher Aus
nutzung. Sie erzielen daher häufig tiefere Netzbenutzungs
kosten. Netzbetreiber in ländlichen Gebieten haben Netze 
mit geringerer Auslastung und grösserer Ausdehnung zu be
treiben, weshalb ihre Netzbenutzungskosten höher ausfal
len. Die Netzbenutzungspreise können nur mit grossen An
strengungen gesenkt werden. Sie sind vor allem auch durch 
die lnvestltlonskosten bestimmt. 
Bei Netzzusammenschlüssen können Investitionen reduziert 
werden. Netze weisen allerdings eine Lebensdauer von 
'dreissig bis vierzig Jahren auf, weshalb bei einem Netz Sy
nergien nur auf längere Sicht realisiert werden können. FOr 
den Netzbetreiber mit tiefen Netzkosten besteht daher kein 
Anreiz zum Zusammenschluss. weil er sofort einen höheren 
Netzbenutzungspreis verrechnen müsste und die Synergien 
sich erst mit der Zeit realisieren llessen. Die unbedingt nöti
gen NetzzusammenschlQsse auf den unteren Spannungs
ebenen werden mit der Schaffung einer angemessenen 
Übergangsfrist nicht erzwungen; sie werden dadurch aber 
auch nicht behindert, sondern ermöglicht. Es geht um den 
Anreiz zur Umstrukturierung. Dazu benötigen viele Regio
nen eine Ubergangsfrist. 
Ich bitte Sie daher, meinem Antrag auf eine entsprechende 
Ergänzung von Artikel 6 Absatz 3 zuzustimmen. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Meine Frage geht an Herrn 
Bundesrat Leuenberger; ich bitte ihn höflich um seine Auf
merksamkeit Ich habe diesen Minderheitsantrag gestellt, 
obwohl es im Gesetz zwar heisst, dass die Durchleitungsta
rlfe nicht diskriminierend sein dürfen; trotzdem ist aber Im 
Ausland immer wieder festzustellen, dass die erneuerbaren 
Energien bei der Leltungsbenatzung erheblich diskriminiert 
werden. Der Mechanismus, der dabei zum Tragen kommt, 
beinhaltet so genannte Jahreslelstungstarife oder andere 
Leistungstarife, die bewlriken, dass bei erneuerbaren Ener
gien die Höchstlast bezahlt werden muss, auch wenn diese 
vielleicht nur an einem Tag Im Jahr oder während nur einer 
Stunde innert einer Woche erreicht wird. Sie mQssen sich 
das so vorstellen: Wenn bei der Wasserkraft nach einem 
Gewitter oder bei einem Windkraftwerk während eines 
sturms einmal die Höchstlast erreicht wird, Ist es diskrimi
nierend, wenn diese Höchstlast dem Leistungspreis Ober 
eine längere Zeitperiode zugrunde gelegt wird. Leider sind 
solche Praktiken Im Ausland, wo nicht immer sauber regu
liert wird, festzustellen. 
Ich bitte Herrn Bundesrat Leuenberger um eine Klänung die
ser Frage. Ich bin auch bereit, diesen Minderheitsantrag zu
rOckzuzlehen, wenn sichergestellt Ist, dass die erneuerbaren 
Energien Im Durchschnitt pro Kilowattstunde in der Durchlel
tung nicht höher tarifiert werden als Bandenergie zum Bei
spiel aus einem Kohlekraftwerk oder aus einem Atomkraft
werk, das Ja die Leitung die ganze Zelt in Anspruch nimmt 
und wo keine grossen Leistungsschwankungen auftreten. 
Ich bitte Sie um eine Klärung, Herr Bundesrat. 

Schmid Odllo (C, VS): Ich beantrage zwei neue Absätze, 
nämlich die Absätze 5 und 6: der erste gilt der Einspeisung 
von erneuerbarer Energie und erneuerbarer Eigenproduk
tion, der zweite regelt die Produktion elektrischer Energie 
von industriellen Betrieben. 
Zu Absatz 5: Die Einspeisung von Energie auf einer tieferen 
Netzebene bringt Kosteneinsparungen bei den höheren 
Netzebenen. Die EU-Richtlinien verpflichten zu einer nicht
diskriminierenden, verursachergerechten Durchleltung. FOr 

das schweizerische Netzmodell wurde das Anschlusspunkt
modell mit Ausspelseentschädlgung gewählt. Das heisst. 
dass der Herkunft der Energie nicht Rechnung getragen 
wird. Dieses Modell hat den Vorteil, dass es einfach zu 
handhaben und fOr den Verbraucher verständlich Ist. 
Wollte man der Herkunft der Energie Rechnung tragen, so 
müsste man auf ein Zweipunktemodell umsteigen, das in 
Bezug auf Handhabung und administrativen Aufwand viel 
komplizierter und aufwendiger wäre. Zweipunktemodelle 
sind heute in Ländern, wo der Markt bereits geöffnet Ist, Im 
Einsatz. Aber in Deutschland hat man zum Beispiel nach ei
nem Jahr schon entschieden, der Einfachheit halber zu ei
nem Anschlusspunktmodell zu wechseln. Aus ähnlichen 
Granden hat man auch in der Schweiz dieses Modell ausge
wählt. Im Detail können diese Modelle aber noch unter
schiedlich gestaltet werden. So kann die Kostenabwälzung 
von einer höheren auf eine tiefere Netzebene Ober Energie 
und/oder Leistung und nach dem Brutto-- oder Nettoprinzip 
erfolgen. 
Im Schweizer Modell werden 50 Prozent der Kosten entspre
chend dem Nettoenergieverbrauch aller Endkunden und 
50 Prozent der Kosten entsprechend der gemessenen Jah
reshöchstleistung an den Ubergabestellen weiter verrech
net. Nach dem Bruttoenergieprinzip weiter verrechnet 
heisst, dass man der Energie, die auf einer tieferen Netz
ebene eingespiesen wird, zu wenig Rechnung trägt. Das 
ZWeipunktemodell wOrde dem effektiven Energiefluss bes
ser Rechnung tragen und die Einspeisung auf tieferen Ebe
nen richtig vergüten. 
Mein Vorschlag der RQckvergOtung erlaubt es, bei der Ein
fachheit des Anschlusspunktmodells zu bleiben und dem 
Beitrag der Einspeisung auf tieferen Netzebenen Rechnung 
zu tragen. Viele regionale, umweltgerechte Werike speisen 
Energie auf tieferen Netzebenen ein und helfen dadurch bei 
der Spannungs- und Frequenzhaltung mit; sie vermelden 
damit Verluste auf höheren Netzebenen. Sie benutzen daher 
die oberen Spannungsebenen nicht In vollem Umfange wie 
jene Energie, die von den höchsten Spannungsebenen zu 
den Endkunden auf den untersten Spannungsebenen trans
portiert wird. 
Damit entsteht auf den oberen Spannungsebenen Kapazi
tät, die anderweitig genutzt werden kann. Diese regionalen 
Werke sollen daher fOr die erbrachten Leistungen und ent• 
sprechend den ersparten Kosten entschädigt, also vergütet 
werden. 
Ganz kurz zu meinem Antrag zu Absatz 6, der wie folgt lau
tet: «Die Produktion elektrischer Energie von lndustrlellen 
Betrieben tor den Eigenbedarf Ist entsprechend der Bean
spruchung von Dienst- und Systemleistungen zu belasten.» 
Die Produktionskosten der Industrie dQrfen unter keinen Um
ständen mit DurchleitungsgebOhren belastet werden, die 
nicht gerechtfertigt sind, da zum Beispiel die Einspeisung 
von elektrischer Energie aus einer Dampfturbine tor den ei
genen Bedarf _praktisch keine Dienst• und Systemleistungen 
erfordert. Im übrigen werden die Betriebe dazu angehalten, 
die eigene Abwärme zu nutzen. Da macht es natQrllch kei
nen Sinn, wenn man diese sinnvolle Nutzung von Energie 
wieder mit Netzabgaben belastet. 
In diesem Sinn bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen 
und damit die Absätze 5 und 6 anzunehmen. 

Eberhard Toni (C, SZ): Mein Antrag ist ein Anliegen der 
Betreiber von Klelnwasserkraftwerken und geht in eine ähnli
che Richtung wie der Antrag Schmid Odllo. Dia In der Bot
schaft zum Elektrizitätsmarktgesetz festgehaltenen Vorstel
lungen der Elektrlzltätswlrtschaft bezQgllch der Durchlel
tungskosten sind ein grosser Nachteil fOr die dezentrale 
Produktion. Diese Beiträge sind zu hoch, und das Anschluss
punktmodell favorisiert Fernkosten von Billigenergie statt lo-
kale Produktion mit ökol er Qualität. Die Vorstellung 
der Elektrizitätswirtschaft, auch fOr den Eigengebrauch 
sehr hohe Netzkostenbeiträge zu entrichten seien, zerstört 
die Selbstversorgung. Ein Kleinindustrleller wird ein Klein
kraftwerk nicht mehr betreiben, wenn er tor die Eigenproduk
tion Beiträge von mehreren Rappen abliefern muss. Diese 
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Ausnahmeregelung für die Transportkosten fördert zudem 
Kleinkraftwerke Im Besitz der öffentlichen Elektrizitätsunter
nehmen, welche nicht in den Genuss der Vergotungen ge
mäss Elektrizitätsmarktgesetz gelangen, aber genauso 
wertvolle Energie liefern. 
Dia Energiegestahungskosten der Klalnwasserkraftwerke 
sind wirtschaftlich tragbar. Sie produzieren im Vergleich zu 
anderen umweltfreundlichen Altematlvan namhafte Energie
mengen. Das Ausbaupotenzial ist bei günstigen Rahmenbe
dingungen beträchtlich, besonders bei bereits bestehenden 
Rohrleltungen, bei bestehenden Wehren und mit der Er
neuerung der veralteten Anlagen. Die Anlagen schaffen Ar
beitsplätze und eine sehr hohe Wertschöpfung In der 
dezentralen Region. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind 
tragbar, die Energie- und Stoffbilanz Ist sehr gut, und es be
stehen auch keine Sicherheitsrisiken. Die Kleinwasserkraft
werke weisen bezüglich Nachhaltigkeit eine optimale Bilanz 
auf. 
Die kommende Strommarktöffnung kann die gesamte ener
giepolitische Aufbauarbeit der Neunzlgerjahre im Bereich 
der Kleinwasserkraftwerke zunichte machen - oder sie kann 
neue Türen öffnen. Am meisten sorge ich mich um die klei
nen Wasserkraftwerke - obwohl Ich keines besitze - in un
abhängigem privaten Besitz. Diese kleinen Unternehmen 
nutzen die einheimischen Ressourcen jedoch sehr ange
passt und effizient Sie schaffen auf Generationen hinaus 
Wertschöpfung. 
Aus all diesen Gründen bitte Ich Sie, meinen Antrag zu un
terstützen. 

Fischer Ulrich (R, AG): Wir haben Gelegenheit, in aller 
Kürze zu diesem ganzen Paket Stellung zu nehmen. 
Zum Antrag Decurtins zu Absatz 1: Hier rennt Herr Decur
tins offene Türen ein. Die Entschädigung der Durchleitung 
Ist längstens geregelt und nicht infrage gestellt. Im ZMlrecht 
bestehen die nötigen Instrumente. Dieser Antrag ist nicht 
nötig. 
Zum Antrag Schneider zu Absatz 3: Wir sind der Meinung, 
dass der Zusammenschluss von kleineren Netzen zu wett
bewerbsfähigen grossen Netzen sinnvoll ist Er erleichtert 
die StruktUrverbesserung. Diesem Antrag sollte man zustim
men. 
Zum Antrag Eberhard zu Absatz 5: Wir haben die Prlorisie
rung abgelehnt; wir sollten auch hier auf unserer Linie blei
ben. Das Gleiche gilt für den Antrag Schmid Odilo zu diesem 
Absatz. 
Zum Antrag Schmid Odilo zu Absatz 6: Das ist eine Detailre
gelung, die durch den Wortlaut des Gesetzes überhaupt 
nicht ausgeschlossen wird. Aber es Ist ein Detail, das auf die 
Ebene der Verordnung gehört und nicht Ins Gesetz. 
zum Antrag Leutenegger Oberholzar zu Absatz 1: Das ist 
ein Absatz, den wir in der Kommission sehr detallllert be
sprochen haben. Auch die Regierung ist. glaube Ich, damit 
einverstanden. Wir haben Ja keinen Minderheitsantrag. Es 
ist eine sehr ausgewogene Formulierung geworden, die er
dauert und lange diskutiert wurde. Sie wurde mit dem Verbot 
der Monopolrente angereichert Wir sollten diese Einigung 
nun nicht wieder in Frage stellen. 
zum Antrag Rechstelner Rudolf zu Absatz 3bls: Die Beden
ken von Herrn Rechsteiner sind unbegründet. Wir wollen 
keine Priorisierung, wir wollen aber selbstverständlich auch 
keine Benachteiligung der erneuerbaren Energien. Deshalb 
kann er seinen Antrag ruhig zurückziehen. 

Speck Christian (:J, AG): Bei Artikel 6 betreffend Vergütung 
für die Durchleitung bitten wir Sie, der Mehrheit der Kommis
sion zu folgen. 
Das Netz, obschon auch weiterhin ein Monopolbetrieb, wird 
in Zukunft ja ein Marktplatz sein, an dem alle Akteure diskri
minlerungsfrei teilnehmen können. Der Orkan Lothar hat ge
zeigt, wie wichtig es ist, dass wir In unserem Land Ober gut 
ausgebaute Netzinfrastrukturen verfügen. Die beste Gewähr 
dafür, dass das weiterhin so bleibt. Ist, wenn wir bei der Fest
legung der Durchleitungskosten neben technischen Kosten 
und Amortisationen auch einen «angemessenen Betriebs-
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gewinn» festlegen. Der mögliche Betriebsgewinn schafft An
reize und die Gewissheit, auch weiterhin über ein gutes Netz 
zu verfügen. Die Absicherung, dass keine Monopolrente er
wirtschaftet werden kann, Ist ja enthalten. 
Der Antrag der Minderheit Rechstelner Rudolf Ist unserer 
Ansicht nach unnötig, ist doch In Absatz 3 festgehalten, dass 
gleiche Preise auf der gleichen Spannungsebene zu ver
rechnen sind. Herr Bundesrat Leuenberger wird sich noch 
dazu äussern. In Bezug auf Herrn Rechsteiners Vergleich 
mit dem Ausland ist doch darauf hinzuweisen, dass der An
teil erneuerbarer Energien z. B. in Deutschland bei 7 Pro
zent, bei uns aber bei über 60 Prozent llegt. 
Der Antrag Decurtlns will zusätzliche Abgeltungen für 
Grundeigentümer einfahren, was nach unserer Meinung zu 
weit geht. 
Zum Antrag Leutenegger Oberholzer hat Herr FISCher in un
serem Sinn gesprochen. Wir lehnen diesen Antrag ebenfalls 
ab. 
Zustimmung gibt es von unserer Seite für den Antrag 
Schneider. Er erscheint sinnvoll und kann Insbesondere des
halb unterstützt werden, weit er Anreize für örtliche EW-Zu
sammenschlOsse schafft 
Den Antrag Schmid Odllo und den Antrag Eberhard lehnen 
wir ab. Kollege Eberhard will eine neue Kategorie von ge
bOhrenfreiem Durchleitungsrecht schaffen. Auch das Ist eine 
Wettbewerbsverzerrung. 

Durrer Adalbert (C, OW), fOr die Kommission: Zuerst zur 
Frage von Artikel 6 Absatz 1: Da schlägt Ihnen die Mehrheit 
dar Kommission eine neue Regelung vor. Frau Leutenegger 
Oberholzer hat mit ihrem Antrag anbegehrt, dass wir wieder 
auf den Entwurf des Bundesrates zurückgehen sollen. Der 
Unterschied liegt hier darin, dass wir zum einen einen «an
gemessenen Betriebsgewinn» vorsehen. Dies deshalb, weil 
wir meinen, dass keine Organisation den Betrieb des Netzes 
Obernehmen wird, wenn sie nur kostendeckend arbeiten 
kann und nicht die Möglichkeit besteht - nicht Im Sinn von 
Wucher, sondern angemessen -, einen Betriebsgewinn zu 
erwirtschaften. Dieser Ist auch als Motor, als Motivation zu 
sehen, um Investitionen zu tätigen. Denken Sie daran, dass 
wir andererseits darauf angewiesen sind, dass ein Netz un
terhalten, betrieben, erneuert, modernisiert und da und dort 
auch noch ergänzt und ausgebaut wird. Wir haben beim Or
kan Lothar in FraJlkrelch gesehen, was es bedeutet, wenn 
wir vergammelte Ubertragungsleitungen haben. 
Das Gegengewicht, damit diese Frage des Gewinnes nicht 
missbraucht werden kann, haben wir einerseits In Absatz 2, 
wo der Bundesrat Grundsätze für eine transparente und ko
stenorlentlerte Berechnung der Vergütung erlassen kann. 
Andererseits haben wir in Absatz 1 bis, der übrigens aus lh· 
rer Fraktion eingebracht wyrde, Frau Leutenegger Oberhol
zer, ganz klar die Erwlrtschaftung einer Monopolrente 
verboten. Wir schaffen damit fOr die Schiedskommission ei
nen marktordnungspolitlschen Eckwert, welcher es Ihr er
laubt, die Durchleitungstarlfe auch entsprechend beurteilen 
zu können. Wir glauben, mit dlese.m Regime eine gerechte 
Lösung geschaffen zu haben. Im Ubrlgen scheint uns auch 
mit der Ausweitung der Kosten auf die Spannungshaltung 
und auf die Wlrkverluste gemäss dem Antrag der Kommiss!• 
onsmehrhelt eine gute Lösung gelungen zu sein. 
Bel Artikel 6 Absatz 3bls beantrage Ich Ihnen ebenfalls, der 
Mehrheit der Kommission zuzustimmen. Dies aus folgendem 
Grund: Wir haben aufgrund von Artikel 5 Absatz 1 EMG die 
Garantie, dass erneuerbare Energie nicht diskriminiert wer
den darf. Wir haben dort diesen Grundsatz ganz klar festge
legt. Man könnte anders herum betrachtet sogar die Be
fürchtung haben, dass gemäss dem Antrag dar Minderheit 
erneuerbare Energie allenfalls gegenüber nicht erneuerba
rer Energie prMlegiert werden könnte. Wir haben deshalb In 
Artikel 5 Absatz 1 die Grundregelung eingeführt, dass keine 
Diskriminierung entstehen soll. 
Deshalb beantragen wir Ihnen, hier der Mehrheit der Kom
mission zuzustimmen. 
Zu den Einzelanträgen: Die Ausführungen zum Antrag Leu
tenegger Oberholzar habe ich gemacht. Ich hoffe, dass die 
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AuskOnfte ausgereicht haben und Sie allenfalls bereit sind -
so, wie Sie dies In Aussicht gestellt haben -. Ihren Antrag 
zurOckzuziehen. 
zum Antrag Decurtins: Aufgrund unserer Bundesverfas
sung - In der neuen Bundesverfassung ist das jetzt Arti
kel 26 - gilt der Grundsatz: FOr die formelle Inanspruch
nahme von Eigentum, wenn also das Eigentum wechselt, 
oder die materielle Inanspruchnahme, das sind beispiels
weise Nutzungsbeschränkungen In Form von Durchleitungs
rechten, ist unmittelbar aus der Eigentumsgarantie eine 
vollumfängliche Entschädigung geschuldet Kantonal wird 
das In Enteignungsgesetzen konkretisiert soweit Bundes
interessen im Spiel sind, sogar Im Bundesgesetz Ober die 
Enteignung. In diesem Rahmen, Jenem der landesOblichen 
Schätzungsgrundsätze, sollen hier auch die Durchleltungs
rechte entschädigt werden. Das Ist in dieser Konzeption 
mit der Verfassung als Obergeordnetem Rahmen - und in 
dieser Bestimmung, wonach auch Bau, Betrieb und Unter
halt geregelt sind, mit enthalten. Insofern ist diese Ergän
zung nicht unbedingt nötig. 
Zum Antrag Schneider: FOr diesen Antrag habe Ich persön
lich viel Sympathie. Diese Frage haben wir in der Kommis
sion diskutiert - Ich habe es Im Protokoll noch einmal 
kontrolllert -, darauf habe ich sogar hingewiesen. Damals 
haben wir es versäumt oder als nicht nötig erachtet, einen 
entsprechenden Antrag zu formulieren. In der Tat Ist es aber 
ein Problem, dass man nicht per Schalterdruck von Rot auf 
Grün solche Netze bauen und zusammenschliessen kann. 
Hier könnten Ungleichheiten entstehen, und es könnte dann 
die Motivation fehlen, zu solchen NetzzusammenschlOssen 
Hand zu bieten. 
Ich habe aber zwei Vorbehalte - obwohl Ich glaube, dass 
man diesem Antrag ohne ROcksprache mit der Kommission 
zustimmen könnte-: Die Frist scheint mir noch etwas gross
zügig bemessen zu sein, und systematisch müsste man die 
Sache überdenken. Dies ist dann aber eine Frage der Ge
setzesredaktion oder der Chambre de reflexion. Allenfalls 
könnte man diese Regelung den Übergangsbestimmungen 
zuordnen. Dies ist eher ein technischer Vorbehalt. Vielleicht 
sehe ich persönlich das auch falsch; Ich habe dies Jetzt 
spontan beurteilt. 
zum Antrag Eberhard: Bei einer spontanen Beurteilung ist 
darauf hinzuweisen, dass eine gebührenfreie Durchleltung 
fQr Strom aus erneuerbaren Energien dem Verursacherprin
zip widersprechen wOrde. In der Debatte haben wir jetzt 
auch mehrfach darauf hingewiesen, dass die dlskrimlnle
rungsfreie Durchleitung In Artikel 5 Absatz 1 geregelt ist. Es 
Ist auch so, dass wir in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c be
zogen auf die Frage des Marktzuganges den Erzeugern er
neuerbarer Energien eigentlich bereits entgegenkommen. 
In der Kommission schien uns die Frage der dezentralen 
Produzenten noch zu wenig konkret. Diese Frage wollten wir 
deshalb mit der Motion zur Zertifizierung erneuerbarer Ener
gien (99.3576) angehen. 
Noch zum Antrag Schmid Odilo: Die Vergotung der Einspei
sung von Elektrizität haben wir bekanntlich seinerzeit In der 
hitzigen Debatte über Artikel 7 des Energiegesetzes gelöst. 
Eventuell wird diesbezOgllch auch die genannte Kommissi
onsmotion zur Zertifizierung erneuerbarer Energien noch 
Klarheit schaffen. Die von Herrn Schmid vorgeschlagene 
VergOtungsregelung Ist systematisch an sich nicht Im richti
gen Artikel: Artikel 6 EMG regelt die Vergotung für die 
Ourchleitung und nicht für die Einspeisung, die wir bisher Im 
Energiegesetz gehabt haben. Es ist für mich relativ schwie
rig, aus dem Stand heraus abschllessende Wertungen vor
zunehmen; aber es gehört doch zu meiner Pflicht, Unge
reimtheiten oder Widersprüche, die mir aufgefallen sind, hier 
zur Kenntnis zu bringen. 
Ich persönlich beantrage Ihnen, die Mehrheitslinie zu fahren 
und der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst zum Antrag De
curtins: Im Falle von beanspruchtem öffentlichen Grundei
gentum sollte die Erhebung insbesondere von zusätzlichen 
fiskalischen oder paraflskalischen Abgaben vermieden wer-

den. Bei der Beanspruchung privaten Grundeigentums sollte 
das Entgelt fQr die Durchleitung - das ist eine Dienstleis
tung - auf das Minimum beschränkt werden. 
Diesen Rechtsanspruch haben die Betroffenen heute schon. 
Im Notfall könnten sie das mit einem Verfahren betreffend 
materielle Enteignung geltend machen. Aber in aller Regel 
geschieht dies durch ein Servitut, und Gegenstand des Ser
vitutes Ist ein Vertrag, In welchem die Entschädigung festge
legt wird. Die Entschädigung richtet sich danach, in welchem 
Ausmass das Grundstück durch die Durchleltung entwertet 
wird. Das Ist dasselbe Prinzip, das auch tar Flugplätze, 
Bahnanlagen und Natlonalstrassen gllt. 
Beim Antrag Decurtlns wird vorgeschlagen, dass gewisser
massen eine Partizipation an der Durchleltung durch den 
Grundeigentümer stattfinden könnte; das wäre disproportio
nal. Mit welchem Recht soll das hier eingeführt werden, 
nicht aber bei anderen Anlagen wie Nationalstrassen, Bahn
anlagen oder Flugplätzen? 
Ich beantra.9e Ihnen, diesen Antrag abzulehnen. Der Bundes
rat hat Im Ubrlgen speziell dazu Stellung genommen und ei
nen parlamentarischen Vorstoss entsprechend beantwortet. 
Zum Antrag Leutenegger Oberholzer: Frau L.eutenegger hat 
auch eine diesbezügliche Frage gestellt. Es ist so, dass so
wohl die Kosten- als auch die Gewinnorientierung aus
schlaggebend sind. Die oberste Limite ist einfach die, dass 
keine Monopolrente erwirkt werden kann, aber. ein ange
messener Gewinn. Materiell - das kann Ich sagen - besteht 
kein Unterschied zwischen dem Antrag der Mehrheit und 
dem Antrag Leutenegger Oberholzar, aber der Antrag der 
Mehrheit ist Immerhin etwas detaillierter. 
Zum Antrag der Minderheit Rechsteiner Rudolf. Herr Rech
steiner hat auf Deutschland Bezug genommen; es Ist aber 
zu erwähnen, dass dort ein anderes Modell gilt Es bezahlt 
dort auch derjenige, der Strom einspeist, nicht nur derjenige, 
der ihn bezieht. Bel uns bezahlt nur derjenige, der strom be
zieht. Mit dem Anliegen, die erneuerbaren Energien nicht zu 
benachteiligen, sind wir ohne weiteres einverstanden. Aber 
das darf nicht dazu führen, dass eile nicht erneuerbare Ener
gie gegenOber der erneuerbaren benachteiligt wird. Damit 
könnten wir nicht einverstanden sein, falls das der Inhalt des 
Antrages wäre. Ein Lefl;tungspreis, der die erneuerbaren 
Energien überproportional belasten warde, wäre ebenfalls 
als diskriminierend zu betrachten und widerspräche dem 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung in Artikel 5 Absatz 1. 
Jahresleistungspreise oder sonstige Leistungspreise dOrfen 
die erneuerbaren Energien nicht stärker belasten als die 
nicht erneuerbaren Energien. Artikel 5 gibt dafOr bereits eine 
Garantie, und deshalb sind meines Erachtens weitere Vor
kehrungen nicht notwendig. Die Schiedskommission, die 
das zu beurteilen hat, wird sich daran halten mOssen. Mei
nes Erachtens kann man l:;\Uf den Minderheitsantrag Rech
steiner Rudolf verzichten. 
Was den Antrag Eberhard angeht - und das muss Im An
schluss an das zum Minderheitsantrag Rechstelner Rudolf 
Gesagte auch noch erwähnt werden -, so wOrde eine gebOh
renfrele Durchleltung für Strom aus erneuerbaren Energien 
dem Verursacherprinzip zuwider laufen und wäre Ihrerseits 
wieder diskriminierend, weil die anderen Energien diese Ge
bührenfreiheit fOr sich nicht in Anspruch nehmen könnten; 
deshalb muss auch der Antrag Eberhard abgelehnt werden. 
Zum Antrag Schmid Odllo wurde vorher schon zu Recht 
mehrmals gesagt, dass die Formulierung «entsprechend 
den erbrachten Leistungen», wie sie für Absatz 5 vorge
schlagen wird, unklar Ist. Bel der Einspeisung auf tieferen 
Spannungsebenen sind gemäss Artikel 6 Absatz 1 Kosten
einsparungen in den Netzen mit höherer Spannung grund
sätzlich schon berQcksichtigt. Die dazu erforderlichen 
Details sollten auf Verordnungsstufe und nicht Im Gesetz 
festgelegt werden. 
Was Absatz 6 betrifft, so sind beanspruchte Netzsystem
dlenstieistungen auch bei industriellen Eigenproduzenten 
gemäss Absatz 1 bereits In Rechnung gestellt; daher ist die
ser Antrag ebenfalls überflüssig. 
Zum Antrag Schneider: Wir könnten damit einverstanden 
sein, wenn die Frist drei Jahre betragen warde; aber fünf 
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Jahre sind zu lang. Wir schlagen Ihnen ja z. B. vor, dass die 
Schweizerische Netzgesellschaft gemäss Artikel 26 innert 
dreier Jahre gegründet werden muss; deshalb können wir 
hier nicht eine Frist von fünf Jahren festlegen. Entweder än
dern Sie Ihren Antrag noch entsprechend ab; sonst muss Ich 
Ihnen empfehlen, den Antrag abzulehnen. 

Schneider Johann N. (R, BE): Es Ist richtig, dass wir die 
ZusammenschlQsse auf unterer Ebene fördern und dass wir 
die Anreize schaffen. Ich bin natürlich mit dem Bundesrat 
und dem Kommissionssprecher einverstanden, dass wir die 
Frist auf drei Jahre festsetzen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Aufgrund der 
Erklärung von Herrn Bundesrat Leuenberger, wonach mate
riell kein Unterschied zwischen dem Entwurf des Bundesra
tes und dem Antrag der Kommission besteht - demzufolge 
die Kommission nur präzisierend festhält, was eigentlich im 
Entwurf des Bundesrates enthalten ist -, ziehe Ich meinen 
Antrag zurück. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Herr Schneider re
duziert die Frist In seinem Antrag von fünf Jahren auf drei 
Jahre. Der Antrag Leutenegger Oberholzar und der Antrag 
der Minderheit Rechsteiner Rudolf sind zurückgezogen. Der 
Antrag Schmid Odllo Ist mit Bezug auf Absatz 5 zugunsten 
des Antrages Eberhard zurückgezogen. 

Abs. 1-Al. 1 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission •••• 83 Stimmen 
FOr den Antrag Decurtlns .... 57 Stimmen 

Abs. 1 bis, 2 - Al. 1 bis, 2 
Angenommen -Adapte 

Abs. 3-Al. 3 

Abstimmung - Vote 
FOr den modifizierten Antrag Schneider .... 147 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abs. 3bfs -Al. 3bls 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de la majorite 

Abs. 4-Al. 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 5-Al. 5 

Abstimmung - Vate 
FOr den Antrag Eberhard .... 88 Stimmen 
Dagegen .... 59 Stimmen 

Abs. 6-Al. 6 

Abstimmung - Vate 
FOr den Antrag Schmid Odilo .... 88 Stimmen 
Dagegen .... 61 Stimmen 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel, Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abs. 4 
Der Bundesrat legt den Anteil von Elektrizität aus erneuerba
ren Energien fest, den die Gesellschaft fOr den Betrieb des 
Übertragungsnetzes (insbesondere für die Netzregulierung 
und Bereitstellung von Reserveenergie) einsetzen muss. 

Minderheit I 
(Hegetschweiler, Baumberger, Brunner Tonl, Dettllng, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer JOrg, Speck, Stucky, 
Wyss) 
Tttel 
Netzzugang 
Abs. 1 
Der diskriminierungsfreie Zugang zu den Netzen der ver
schiedenen Spannungsebenen ist gewährleistet 
Abs.2 
Die Netzeigentomerlnnen stellen dies durch eine geeignete 
Organisation des Netzbetriebes sicher. 
Abs. 3, 4 
Streichen 

Minderheit II 
(Grobet, Borel) 
Titel 
Nationales Übertragungsnetz 
Abs.1 
Die Elektrizitätsübertragung Im Inland und mit dem Ausland 
erfolgt Ober ein einziges nationales Übertragungsnetz. Des
sen Betrieb, Unterhalt und Ausbau erfolgen durch eine Ge
sellschaft, deren RechtspersOnllchkelt in diesem Gesetz 
geregelt ist 
Abs.2 
Die FOhrung der Gesellschaft wird einem Verwaltungsrat 
Obertragen. Dieser setzt sich aus 15 Mitgliedern zusammen, 
nämlich aus: 
- 3 Vertretern des Bundes, welche vom Bundesrat bezeich
net werden und diesem verpfllchtet sind; 
- 5 Vertretern der Kantone, welche vom Bundesrat auf Vor
schlag der Kantone bezeichnet werden; 
- 4 Vertretern der schweizerischen Elektrizitätserzeuger, 
welche auf deren Vorschlag hin vom Bundesrat bezeichnet 
werden; 
- 3 Vertretern der schweizerischen Elektrizitätsverteiler, wel
che auf deren Vorschlag hin vom Bundesrat bezeichnet wer
den. 
Der Bundesrat sorgt dafQr, dass die fOr eine Dauer von vier 
Jahren gewählten und tor jeweils zwei Jahre wiederwählba
ren Mitglieder des Verwaltungsrates die verschiedenen Lan
desregionen vertreten, und er nimmt bei Mandatserneuerun
gen die hlerfOr notwendigen Wechsel In der personellen 
Zusammensetzung vor. 
Abs.3 
Die jährlichen Voranschläge und Rechnungen, der Ge
schäftsbericht und die kostendeckenden Netzbenutzungs
gebQhren werden dem Bundesrat zur Genehmigung unter
breitet und von diesem veröffentlicht Der nach Abzug der 
Abschreibungskosten und der ROcklagen verbleibende Ge
winn aus dem Netzbetrieb dient der Förderung von Strom
energie durch erneuerbare Energieträger. 
Abs.4 
Die Strombeförderer sind verpflichtet, dem nationalen Netz 
die bestehenden Anlagen, die fOr dessen Betrieb unerläs&
llch sind, Im Rahmen grundbuchamtlich vermerkter Dlenst
barkeiten unentgeltlich zur Vertagung zu stellen. Dem Besit
zer der Anlagen wird eine Entschädigung ausgerichtet, die 
dem nicht abgeschriebenen Teil seiner Anlagen entspricht. 
Diese Entschädigung wird je nach Beschaffenheit der An• 
lage und normaler Abschreibungsfrist befristet. 
Abs.5 
Der Bundesrat kann der netzbetreibenden Gesellschaft zur 
Deckung von deren BedOrfnissen das Enteignungsrecht ein
räumen. 
Abs.6 
Die netzbetreibende Gesellschaft kann keine Tätigkeiten .... 
(Rest wie Abs. 3 der Vorlage des Bundesrates) 
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Antrag Pfister Theophll 
Abs.2 
Der Bundesrat kann der Schweizerischen Netzgesellschaft 
gegebenenfalls unter Auflagen das Enteignungsrecht ein
räumen. 

Antrag Leutenegger Oberho/zer 
Abs. 1 
Der Betrieb des Übertragungsnetzes auf gesamtschwelzeri
scher Ebene obliegt einer öffentllch-rechtllchen spezialge
setzlichen Aktiengesellschaft (Schweizerische Netzgesell
schaft, SNG), In der der Bund die kapital- und stlmmenmäs
sige Mehrheit hält. 
Abs.2 
Die SNG Ist eine nicht gewinnorientierte Gesellschaft. Allfäl
lige Gewinne sind durch eine Anpassung der Übertragungs
tarife auszugleichen. 
Abs.3 
Die Höhe des Aktienkapitals sowie Art. Nennwert und An
zahl der Beteillgungspapiere sind in den Statuten festzule
gen. 
Abs.4 
Die Organisation der SNG richtet sich nach diesem Gesetz, 
den aktlenrechtllchen Vorschriften und den statuten. 
Abs. 5 
Die SNG kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesell
schaftszweck mit sich bringt. Sie kann namentlich Grund
stücke erwerben und veräussem, Mittel am Geld- und 
Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen sowie Gesellschaften 
gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere 
Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie darf jedoch kei
ne Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizitätserzeugung und 
-verteilung aus0ben sowie keine Beteiligungen an Unterneh
men der Elektrlzltätserzeugung und -verteilung besitzen. 
Der Bezug und die Lieferung von Elektrizität aus betriebs
notwendigen Gründen, Insbesondere zur Netzregulierung, 
sind zulässig. 
Abs.6 
Der Bundesrat kann der SNG das Enteignungsrecht einräu
men. 

Art. 8 
Proposition de Ja commission 
Majorlte 
Titre, al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.4 
Le Conseil federal fixe la proportion d'electricite produite a. 
partlr d'energle renouvelable que la societe dolt employer 
pour l'expfoltatlon du reseau (en partlculer pour sa regula
tion et pour la mise a. disposltlon d'energie de reserve). 

Minorite I 
(Hegetschweiler, Baumbergar, Brunner Tonl, Dettling, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer J0rg, Speck, Stucky, 
Wyss) 
Tltre 
Acces au reseau 
Al. 1 
l..'.acces non dlscrimlnatolre aux reseaux des differents nl
veaux de tension est garantl. 
Al.2 
Las proprietaires des reseaux assurent l'acces non discrimi
natoire au moyen d'une organlsation appropriee. 
Al. 3, 4 
Blffer 

Mlnorite II 
(Grobet, BoreQ 
Tltre 
Reseau de transport national 
Al. 1 
Le transport de l'electricite a. travers le pays et avec l'etran
ger est assure par un seul reseau de transport a. l'echelon 
national. Celui-cl est explolte, entretenu et developpe par 

une entreprise ayant la personnallte juridlque dont le statut 
est regl par la presente loi. 
Al.2 
La gestlon de l'entreprise est conflee a un consell d'adminis
tratlon forme de 15 membres, dont 
- 3 representants de la Confederatlon deslgnees par le 
Conseil federal et dependant de ce dernler; 
- 5 representants des cantons, designes par le Conseil 
federal sur proposltion des cantons; 
- 4 representants de producteurs suisses d'electricite de
signes par le Conseil federal sur proposltlon de ceux-cl; 
- 3 representants des distributeurs sulsses d'electrlcite, de
slgnes par le Conseil federal sur proposltlon de ceux-cl. 
Le Conseil federal veille a. ca que las membres du consell 
d'admlnistration, qul sont nommes pour une duree de 4 ans, 
renouvelable pour des periodes de deux ans, solent repre
sentatifs des differentes regions du pays et procede aux ro
tations souhaltables a. cet effet lors des renouvellements de 
mandats. 
Al.3 
Las budgets et comptes annuels, avec le rapport de gestlon, 
de mäme que las tarifs d'utillsation du reseau servant a. cou
vrlr les coats de celui-ci, sont soumis a rapprobatlon du 
Conseil federal, qui las rend publlcs. Le benefice d'explolta• 
tlon, apres amortlssemnt et constltution de reserves, sert a. 
promouvoir l'energie electrlque produlte par des agents re
nouvelables. 
A/.4 
Les transporteurs d'electrlcite sont tenus de mettre gratulte
ment a. disposltion du reseau national las lnsta.llations exls
tantes, qul sont necessaires au bon fonctionnement de 
celul-ci, dans le cadre de servitudes d'usage inscrltes au 
Registre foncler. La proprletaire des Installations refi(lit une 
lndemnlte correspondant a. la part non amortie de celle-cl, 
qul est versee sur une duree de temps fixee selon la nature 
de l'ouvrage et sa duree normale d'amortissemenl 
Al.5 
La Conseil federal peut mettre l'entreprise exploitant le re
seau au benefice du drolt d'exproprlatlon pour repondre aux 
besolns de celul-cl. 
Al. 6 
l..'.entreprise exploltant le reseau ne peut exercer aucune ac
tivite .... (sulte selon al. 3 du Conseil federal) 

Proposition Pfister Theophll 
A/.2 
Le Conseil federal peut accorder, le cas echeant sous condl
tions, a la sochMe sulsse pour l'exploltation du reseau le drolt 
d'exproprlatlon. 

Proposition Leutsnegger Obsrholzer 
Al. 1 ' 
La reseau de transport est explolte sur tout le territolre 
sulsse par une societe anonyme de drolt prlve, pourvue d'un 
statut legal partlculier (Societe sulsse pour l'exploltation du 
reseau, SER), dans laquelle la Confederatlon dlspose de la 
majorlte du capltal et des volx. 
Al.2 
La SER est une soclete a. but non lucratif. D'eventuels bene
flces dolvent ätre compenses par une adaptatlon des tarlfs 
d'acheminement. 
Al.3 
Le montant du capital-actions, de mäme qua la nature, Ja va
leur nominale et le nombre des tltres de partlclpatlon sont 
fixes dans les statuts. 
Al. 4 
L:organisation de la SER est reglee par la lol, par le drolt des 
socletes anonymes et par las statuts. 
Al. 5 
La SER peut passer tous las actes Jurldlquas lmpllques par 
ractlvlte de la soclete. Elle peut en partlculier acquerlr et ca
der des blens fonciers, lever et placer des fonds sur le mar
che monetaire et sur le marche des capltaux, alnsl que fon
der des societes, partlciper a. des socletes ou collaborer 
d'autre maniere avec des tlers. Elle ne peut cependant exer-
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cer aucune aotlvlte se rattachant a la produotion ou a la dls
trlbutlon de courant, nl posseder des parts dans des entre
prises qui s'en chargent. l.'.acquisltion et la tourniture de 
oourant neoessaires a l'exploitatlon, notamment a la gestion 
du reseau, sont admlses. 
Al. 6 
Le Conseil federal peut aooorder a la SER le droit d'expro
prlatlon. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): In Artikel 8 schlägt der Bun
desrat eine Schweizerische Netzgesellschaft vor. In Arti
kel 26 hält er dann fest, dass diese in drei Jahren zu realisie
ren sei. Die Frage Ist, ob wir Oberhaupt eine solche Netzge
sellschaft brauchen oder ob Rahmenbedingungen genügen, 
wie wir sie in Artikel 9 mit den Aufgaben der Netzbetreiberin
nen festhalten. 
Die Minderheit 1 _betrachtet den Zwang, den Betrieb des 
schweizerischen Ubertragungsnetzes an eine einzige natio
nale Netzgesellschaft zu übertragen, als unnötigen, unver
hältnlsmässlgen und wettbewerbshindemden ElnQrlff. Es 
genügt, dass die bisherigen Betreiberinnen des Ubertra
gungsnetzes - wie auch die Betreiberinnen der übrigen 
Netze verpflichtet werden, Elektrizität auf nichtdiskrlminie
rende und kostengünstige Welse durch Ihre Netze zu leiten. 
Die Art und Weise, wie die Elektrizitätsunternehmen diesen 
gesetzlichen Auftrag erfüllen und wie sie mit Ihrem Eigentum 
verfahren, soll Ihnen aber frei stehen. 
In Artikel 5 Absatz 1 EMG werden die Betreiberinnen der 
Netze verpflichtet, Elektrizität für Endverbraucher, Elektrizi
tätserzeuger und Versorgungsunternehmen auf nlchtdlskrl
minierende Welse durohzulelten. Gemäss Artikel 6 haben 
die Netzbetreiberinnen Anspruch auf eine angemessene 
Entschädigung für die Durohleltung. Weiter wird in Artikel 7 
zur Vermeidung von Quersubventionen vorgeschrieben, die 
Bereiche Erzeugung, Übertragung und Verteilung bei den 
Elektrizitätswerken buchhalterisch zu trennen; das ist das so 
genannte Unbundling. 
Zur Vorbereitung auf die Marktöffnung haben die Schweizer 
Elektrizitätsunternehmen verschiedene Massnahmen ergrif
fen und im Bereich Übertragungsnetze und zur Berechnung 
der Durchleitungskosten bereits entsprechende Organe und 
Modelle erarbeitet. Parallel dazu bemQhen sich die Gesell
schaften, durch die Nl_ltzung von Synergien Doppelspurig
kelten im Betrieb ihrer Ubertragungsnetze auszumerzen und 
diese möglichst kostengünstig bereitzustellen. Dazu beab
sichtigen sie auch, eine Koordinationsstelle für den Netz
zugang zu schaffen, welche die Markttellnehmer Ober die 
Netzbenutzung informiert und entsprechend unterstützt. 
Es ist also einiges In Vorbereitung oder bereits realisiert. Ge
mäss den Gepflogenheiten In der Schweiz definiert der 
Gesetzgeber die zu erreichenden Ziele und Spielregeln, 
überlässt aber das Erreichen der Ziele dem freien Wettbe
werb. Auf drei von vier Netzebenen folgt der Bundesrat die
sem Grundsatz, weicht dann ledlgllch Im Übertragungsnetz 
von diesem Gebot der Subsidiarität ab. Weder bei der anste
henden Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs noch bei der 
Öffnung des Telekommunikatlonsmarktes hat der Bund die 
SBB oder die Swlssoom gezwungen, ihr Eigentum am 
Schienennetz oder an den Telefonleitungen abzugeben und 
in Monopolgesellschaften zu überführen. Auch müssen sich 
die Eigentomerinnen der Netze der unteren Spannungsebe
nen keine Beschränkungen Ihres Eigentums gefallen lassen, 
obwohl gerade dort die grössten Kosten anfallen. 
Die vom Bundesrat verordnete nationale - auf das Höchst
spannungsnetz beschränkte - Netzgesellschaft verletzt In 
dieser Hinsicht den Grundsatz des verfassungsmässlgen 
Gleichheitsgebotes. Mit der Schaffung einer neuen Mono
polgesellschaft entsteht die Gefahr, mit dem Übertragungs
netz Energie- und FISkalpolltlk zu betreiben. Zudem besteht 
die Tendenz, Kosten auf den geschützten Bereich der Elek
trlzltätsObertragung zu überwälzen. Monopolmacht wird, wie 
am Beispiel ausländischer Netzgesellschaften gezeigt wer
den kann, gerne dazu benutzt, den Konsumenten mit zu ho
hen DurchleitungsgebOhren zu belasten und den Wettbe
werb durch Obertriebene Reservehaltung zu behindern. 
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Wir schlagen Ihnen deshalb vor, Artikel 8 zu streichen. Dafür 
möchten wir in Artikel 14 Absatz 1 eine zusätzliche Sicher
heit einbauen: Der litel von Artikel 14 lautet Ja «Aufgaben» 
und bezieht sich auf die Schiedskommission. Wenn man von 
einer nationalen Netzgesellschaft absehen würde, könnte 
man dieser Schiedskommission dort auch die Aufgabe Ober
tragen, die Netzbetreiber zu überwachen. Diese Lösung ent
spricht bewährten Modellen In anderen Branchen unseres 
Landes und kommt den Interessen der Stromkunden und 
dem Wettbewerb am meisten entgegen. 

Grobet Christian (S, GE): l.'.artlcle 8 est lndlscutablement 
l'une des principales dispositions de cette loi, pulsqu'il porte 
sur l'entlte qui sera ohargee d'explolter le reseau de trans
port d'eleotricite sur le territoire de notre pays. La Conseil fe
deral prevolt de oonfler cette täche a une societe nationale 
de drolt prive. 
J'avoue qua, devant une täche qul est manlfestement d'lnte
ret publlc, Je suis extremement etonne que l'on propose de 
confler cette täche d'exploitatlon a une sooiete privee. Plus 
grave enoore, l'artlcle 8 n'lndique pas comment oette soclete 
sera organisee, aupres de qul alle fera rapport. Cet artlcle 
est manifestement insuffisant. 
La proposltlon de mlnorite II conslste a oonfler l'exploitatlon 
du reseau a une entreprlse de droit publlc dont le statut se
rait fixe par la presente loi, et qul prevoirait notamment que 
le conseil d'adminlstratlon solt forme, de manlere represen
tative, des dlfferents milieux Interesses et des differentes re
glons du pays. Nous esHmons qua le oonseil d'admlnlstra
Hon de la sooiete d'exploltatlon dolt veritablement etre 
representatlf, et qua le meilleur moyen est de fixer cette re
presentatlon dans la loi. 
D'autre part, nous estimons que las budgets, las comptes 
annuels et le rapport de gestlon, alnsl que las tarifs d'utilisa
tlon du reseau doivent etre soumls a l'approbation du Con
seil federal, qul les rend publlcs. 
Enfin, nous estimons qu'un tel reseau ne devralt pas realiser 
un benefioe, ou plutöt qua le benefice qul pourralt etre rea
lise devralt servlr a promouvoir l'energle produlte au moyen 
d'agents renouvelables, afln qua des partiouliers ne s'enri
chlssent pas a travers un reseau deolare obllgatoire pour 
l'ensemble des produoteurs. 
Volla grosso modo le contenu de oet artlcle. Evldemment, II 
est dlfflcile d'en debattre an seanoe planiere; o'est plus un 
debat d'idees qu'autre chose. 
Pour nous, l'lmportant, c'est qua le reseau, je l'al dlt, solt ex
ploite par une soolete de drolt publlc et qua l'on fixe dans la 
loi !es principes de cette societe. II est evident qua, sl las 
principes sont aoceptes, II convlendralt peut-etre d'examlner 
alors plus en detall les solutions proposees dans le cadre de 
oet artlc~e 8. 

Pfister Theophll (V, SG): Die Formulierung von Artikel 8 Ab
satz 2 gemäss Entwurf des Bundesrates lautet wie folgt: 
«Der Bundesrat kann der Schweizerischen Netzgesellschaft 
das Enteignungsrecht einräumen.» Diese harte Formulie
rung und die daraus entstehenden Konsequenzen sind aus 
der vergangenen Praxis bekannt. Ob es aber richtig ist, in ei
nem Liberallslerungsprojekt das Enteignungsrecht ohne Jeg
liche Auflagen zu erteilen, muss ich bezweifeln. Es Ist doch 
vielmehr der eindeutige und klare WIiie des Gesetzgebers, 
auf allen Stufen marktwlrtschaftllche und einvernehmliche 
Lösungen anzustreben. Dabei ist grundsätzlich davon aus
zugehen, dass sich im Normalfall die Netzgesellschaften mit 
dem Grundeigentomer einigen. Die Formulierung des Absat
zes gemäss dem Entwurf des Bundesrates signalisiert je
doch, dass dem nicht so 1st, sondern Einigung und Enteig
nung quasi gleichwertig und gleich Obllch sind. 
Mit der von mir vorgeschlagenen Ergänzung, «gegebenen
falls unter Auflagen», wQrde dem Bundesrat ermöglicht, dem 
Enteignungsverfahren geeignete Bestimmungen oder Wei
sungen voranzustellen, die eine Einigung auf Verhandlungs
basis begünstigen. Zudem würde damit verdeutlicht, dass es 
lediglich dann zu einer Enteignung kommen soll, wenn eine 
einvernehmliche Einigung nicht möglich Ist. 
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Ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass ein Enteignungs
recht ohne Auflagen an eine Internationale Netzgesellschaft 
vergeben wird. Gerade In der Landwirtschaft sehen sich 
viele Grundeigentümer mit der Problematik konfrontiert, 
dass sie fOr die Duldung der sie während Jahrzehnten be
hindernden strommasten nur sehr ungenügend entschädigt 
werden. Sie erhalten heute z. B. pro Hochspannungsmast 
und Jahr lediglich etwa 50 Franken Im Sinne einer Ertrags
ausfallentschädigung. Immer noch nicht abgegolten sind die 
zunehmenden Behinderungen bei der Bewirtschaftung des 
Agrarlandes und anderweitige Beeinträchtigungen. 
Mit Absatz 2 in der Fassung des Bundesrates wird den 
Grundeigentümern darüber hinaus zu verstehen gegeben, 
dass sie Jederzeit auch enteignet werden können und froh 
sein müssen, wenn sie überhaupt etwas bekommen. Auf der 
anderen Seite wird voraussichtlich der Netzgesellschaft zu
künftig gestattet, Gewinne aus dem Netzbetrieb zu erzielen. 
Diese ungleiche Behandlung kann wohl kaum in unserem 
Sinne sein. 
Es geht mir mit meiner Ergänzung nicht nur um die Interes
sen der Landwirtschaft. Ich bin vor allem der Auffassung, 
dass mit der kleinen Ergänzung der Grundgedanke des Ge
setzes präzisiert werden könnte und die inakzeptable 
Schärfe etwas gemildert würde. Damit würde auch der sinn
gemässen Anwendbarkeit und Akzeptanz des neuen Elektr!• 
zitätsmarktgesetzes ein Dienst erwiesen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zu meinem 
Antrag. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Vorweg eine 
Bemerkung zur Präzisierung. Mein Antrag umfasst Artikel 8 
und Artikel 26. 
Wie Herr Grobet zu Recht bemerkt hat, Ist die Frage, wie die 
Schweizerische Netzgesellschaft organisiert wird, eine der 
zentralen Bestimmungen zur Sicherung des Service public 
In ZUkunfl Die wichtigste Voraussetzung für einen funktio
nierenden Elektrizitätsmarkt ist der nichtdiskriminierende 
Zugang zum Netz. Das Hochspannungsnetz muss unabhän
gig von Produzenten, Händlern und Bezügern als neutraler 
Marktplatz für alle zur VerfOgung stehen. Das Ist eine der 
Grundvoraussetzungen dafOr, dass der Markt überhaupt 
spielen kann. 
Der Bundesrat spricht sich deshalb zu Recht fOr die Schaf
fung einer Netzgesellschaft aus. Allerdings muss diese Ge
sellschaft, anders als dies der Bundesrat und die Mehrheit 
vorschlagen, nicht privatrechtlich, sondern öffentlich-recht
lich, als staatllche Gesellschaft, organisiert sein. 
Das Hochspannungsnetz gehört neu In die staatliche Netz
gesellschaft; für diese Lösung sprechen vier Gründe: 
1. Wettbewerbspolitlsche Gründe: Beim Hochspannungs
netz handelt es sich um ein natürliches Monopol, das nötig 
ist, damit der Wettbewerb Oberhaupt spielen kann. Wenn Sie 
die Netzgesellschaft privatrechtlich organisieren - und dann 
erst noch unter der Betelflgung der bisherigen Netzinhabe
rinnen -, dann ändern Sie an der Monopolsltuatlon Ober
haupt nichts, Herr Hegetschweller. Sie schaffen einfach ein 
privates Monopol. 
Aus diesen Gründen ist es klar, dass Sie neue Wettbewerbs
verzerrungen schaffen, und die wollen wir nicht Deshalb ge
hört diese lnfrastrukturlelstung als zentrale Voraussetzung 
des Service publlc Im strommarkt In die Hand des Bundes; 
mit einer Kapital- und stimmenmehrheit muss garantiert 
werden, dass sie auch da verbleibt. Gerade diese Garantie 
gibt uns aber der Antrag der Minderheit II (Grobet) nicht. 
2. Demokratische Gründe: Nur mit einer staatlichen Netzge
sellschaft haben Sie eine demokratische Kontrolle. Das ist 
auch eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen, damit 
garantiert ist, dass das Hochspannungsnetz nicht in auslän
dlsche Hände kommt. Nur mit der zwingenden Verankerung 
einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes ist garantiert, dass 
übernahmen nicht möglich sind. 
Wie wollen Sie das In einer privatrechtlichen Gesellschaft si
cherstellen? Wer garantiert Ihnen, dass die Netzgesellschaft 
In ein paar Jahren nicht In die Hände von deutschen Gesell
schaften oder der Electricite de France übergeht? Sie haben 

Im Gesetz diesbezüglich keinerlei Garantien verankert. Eine 
wesentliche Voraussetzung dafür, dass das Netz nicht In 
ausländische Hände gerät und zum Spekulationsobjekt wird, 
Ist eine öffentlich-rechtllche, staatlich kontrollierte Gesell
schaft. 
3. Wirtschaftliche Gründe: Ich möchte nochmals Herrn He
getschweiler ansprechen; er hat vorhin behauptet, eine 
staatliche Gesellschaft Würde zu einer Verteuerung der Ta
rife führen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie eine öffent
lich-rechtliche Gesellschaft haben, steht fest, dass sich der 
Bund, als Schuldner mit sehr guter Bonität, das Kapital zu 
wesentlich günstigeren Bedingungen auf dem Kapitalmarkt 
beschaffen kann. Es ist klar, dass eine staatliche Gesell
schaft wesentlich tiefere Finanzierungskosten aufweisen 
wird als eine private Gesellschaft. 
4. strategische Gründ: Es zeichnet sich bereits heute ab, 
dass sich das Hochleistungsnetz In Zukunft auch fOr andere 
Zwecke eignen wird; Ich denke vor allem an die aktuellen 
Diskussionen um die Schaffung einer Datenautobahn auf 
dem Hochlelstungsnetz. Diese strategischen Zukunftsoptio
nen sollten wir uns heute nicht verbauen, sondern wir sollten 
sie der öffentlichen Hand sichern. 
zusammenfassend möchte Ich nochmals Folgendes festhal
ten: Natürliche Monopole gehören nicht in die Hände von 
Privaten, sondern in die öffentliche Hand. Daran haben die 
Wirtschaft wie auch die Konsumenten und Konsumentinnen 
ein Interesse. Nur mit einer öffentlich-rechtlichen Gesell
schaft mit klaren Mehrheltsverhältnissen verhindern Sie, 
dass In Zukunft diese Netzgesellschaft von ausländischen 
Gesellschaften abernommen werden kann; nur damit ge
währleisten Sie auch eine demokratische Kontrolle Ober das 
Hochspannungsnetz in der Schweiz. Dies ist eine ganz zen
trale Voraussetzung fQr die Sicherung des Service public Im 
strommarktberelch. 
lcl:l bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 

Präsident (Hess Peter, erster Vizepräsident): Erste Mlttel
lung: Der Antrag der Minderheit 1 (Hegetschweiler) zu Arti
kel 8 hängt direkt mit dem Antrag der Minderheit Hegetsch
weller zu Artikel 14 Absatz 1 zusammen. Wir werden eine 
gemeinsame Abstimmung vornehmen. 
Zweite Mmeilung: Frau Leutenegger Oberholzar hat uns ge
sagt, dass ihr Antrag zu Artikel 8 mit ihrem Antrag zu Arti
kel 26 zusammenhängt. Wir werden Ober beide Anträge ge
meinsam abstimmen. 

Fischer Ulrich (R, AG): Eine knappe Mehrheit der freisin
nig-demokratischen Fraktion hat sich fOr diese nationale 
Netzgesellschaft Im Sinne von Kommissionsmehrheit und 
Bundesrat ausgesprochen. Eine starke Minderheit erachtet 
sie als 4.nnötlg und erachtet dle Garantie des diskriminie
rungsfreien Netzzuganges als genügend. Man sollte, nach 
Auffassung der Minderheit, die Organisation der Elektrlzl
tätswlrtschaft überlassen. Wenn schon eine Netzgesell
schaft geschaffen werden soll, dann - hier wäre sich die 
Fraktion sicher einig gewesen, wenn der Antrag Leute
negger Oberholzar schon vorgelegen hätte - In der von 
Mehrheit und Bundesrat vorgeschlagenen Form einer privat
rechtlichen Organisation. Was Frau Leutenegger Oberholzer 
vorschlägt, Ist eine Verstaatllchung, gewlssermassen eine 
Enteignung; gegen diese muss man ganz klar antreten. 
Im Weiteren kanf'! Ich Zustimmung zum Antrag Pfister Theo
phil slgnallsleren. Wenn schon eine Enteignung gemacht 
werden soll, dann soll das nicht leichtfertig geschehen. Hier 
gewisse Erschwerungen, gewisse Bedingungen einzu
bauen, scheint uns durchaus richtig zu sein. 
Schllessllch zu Absatz 4: Ich bitte, Ober Absatz 4 separat ab
stimmen zu lassen, weil er eine völllg andere Materie betrifft. 
Es geht hier nämlich um die Priorlslerung von erneuerbaren 
Energien für die Durchleltung. Hier möchten wir konsequent 
bleiben und empfehlen Ihnen, auf die Priorisierung der er
neuerbaren Energie auch In diesem Falle klar zu verzichten. 

Walker Felix (C, SG): Zum Antrag Leutenegger Oberholzar: 
Ich kann Ihre Argumentation weitgehend nachvollziehen, 
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aber die Schlussfolgerung nicht. Ich glaube nicht, dass dl& 
ses rechtliche Konstrukt für Ihre Argumentation notwendig 
ist Wenn wir dem zustimmen, sind wir - wie Herr Fischer 
bereits gesagt hat - In einer verstaatlichten Gesellschaft, wo 
die Aktien- und die Stimmenmehrheit beim Staat liegen. Das 
ist mit der Variante des Bundesrates alles möglich. Nur Ist es 
dann nicht eine spezialgesetzliche Variante. 
Weiter: Ein solche Antrag - das sind statuten. Diese kann 
man ohnehin nicht In Gesetzestext fassen. Man müsste es 
auf eine wesentlich andere Art tun, weil es viel zu detailliert 
ist. 
Ich bin aber grundsätzlich nicht damit einverstanden. 
Monsieur Grobet, vous nous presentez aussi un pro]et d'eta
tlsatlon. Avec Swisscom, la Poste et les CFF, on va tout a fait 
dans l'autre dlrectlon. Pourquol cette etatlsatlon? Et du 
raste, vous nous presentez un reglement administratif au 
lieu d'une lol. II est exclu qu'on vous suive sur ce point. On 
n'a pas besoln d'un reglement administratif. Nous sommes 
la pour faire une lol claire et nette. 
Zur Minderheit 1 (Hegetschweiler}: Sie geht davon aus, dass 
man es den Jetzigen Betreibern, den Elektrizitätswerken, 
überlässt, die Funktion eines nationalen Netzbetriebes si
cherzustellen. Das Ist, wenn Sie wollen, eine «Lex Block 
West» oder eine «Lex Block Ost». Unserer Meinung nach 
geht das zu wenig weit, hier hat Frau Leutenegger Recht 
Wenn Sie eine Gesellschaft machen und offen lassen, wel
che Gesellschaft und wie vlele Gesellschaften diese natio
nale Funktion wahrnehmen, dann kann ich Ihnen am 
Beispiel des so genannten «stern von Laufenburg» zeigen, 
was die Folge sein könnte: Die Elektrizitäts-Gesellschaft 
Laufenburg AG (EGL} hat eine grosse Erfahrung Im interna
tionalen Strommarkt, hat eigene Leitungen nach ltallen, ei
gene Leitungen nach Deutschland und eigene Leitungen zur 
Electrlclte de France nach Frankreich. Wem gehört die 
EGL? Die EGL gehört zur Watt-Gruppe, und ein erhebllcher 
Teil des Aktienpakets ist Im Besitz der Rheinisch-Westfäli
schen Elektrizitätswerke AG in Deutschland. Das, glaube 
Ich, Ist ein grosses Risiko. 
Darum kommen wir zum Schluss, dass der Entwurf des 
Bundesrates mit einer schweizerischen, nationalen privat
rechtlichen Gesellschaft - nicht einer staatlichen Gesell
schaft - einem wesentlichen Tell Ihrer Argumente, Frau 
Leutenegger, entgegenkommt und eigentlich nichts präjudi
ziert. Wenn man dann zum Schluss kommt, dass es auch 
eine öffentliche Betelllgung braucht, Ist alles offen. Das EMG 
Ist ein gutes Gesetz, welches das Zentrale, das Notwendige 
regelt, aber sich nicht verschliesst 
Zum Antrag Pfister Theophll: Hier sind wir sehr offen. Was 
Ich nicht weiss, Ist, ob das Enteignungsrecht an sich eigent
lich schon alles regelt und ob man das Enteignungsrecht im 
Prinzip von der rein formaljuristischen Seite her so auswei
ten kann; aber dazu werden wir ja, glaube ich, Auskunft er
halten. 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Schweizerische Netzge
sellsch_aft ist ein Kernstück Im Elektrizitätsmarktgesetz, denn 
ohne Ubertragungsnetz läuft im strommarkt gar nichts. ZU 
diesem Netz müssen alle Zugang haben. Damit der Markt 
auch wirklich spielen kann, braucht es eine nationale Netz
gesellscha~ Die Netzgesellschaft erbringt für alle Strompro
duzentinnen und Stromkonsumenten eine unabdingbare 
Dienstleistung. Um die Gefahr abzuwenden, welche eine 
solche Monopolstruktur In sich birgt, muss die Netzgesell
schaft für die grüne Fraktion erstens ein öffentlich-rechtli
ches Unternehmen sein, in dem der Bund die Mehrheit 
besitzt, und zweitens darf die Gesellschaft nicht gewinnorl
entlert arbeiten .. Deshalb unterstOtzt die grüne Fraktion den 
Antrag Leutenegger Oberholzer. Nur mit einer staatlichen 
Netzgesellschaft kann der Auftrag für einen guten Service 
publlc gewährleistet werden. 
Dass hier möglichst schnell eine klare gesetzliche Regelung 
notwendig Ist, zeigt die Marktentwicklung. Die Schweizer 
Stromnetz AG, hinter der die Herren de Pury und Müller
Möhl stecken, wäre bereit, die Netze zu erwerben, denn sie 
wittert grosse Gewinne. Der Marktwert des Übertragungs-
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netzes wird auf 3,5 Milliarden Franken geschätzt Man rech
net mit einem Reingewinn von 70 Millionen Franken. Berück
sichtigt man diese Zahlen, so wird deutlich, dass die 
Netzgesellschaft in den Besitz der Öffentlichkeit gehört. Es 
geht nicht an, dass unter dem Deckmantel der Liberalisie
rung kapl1alkräftige Investoren staatlich sanktionierte Mono
polrenten kassieren. 
Die grQne Fraktion lehnt daher den Antrag der Minderheit 1 
ab, ebenso jenen der Minderheit II, weil hier das Konzept der 
Entflechtung von Erzeugung, Ubertragung und Verteilung 
nicht konsequent fertig gedacht wurde. 
Die grüne Fraktion unterstützt aber den Antrag Leutenegger 
Oberholzar zur Schaffung einer öffentlich-rechtlichen AG mit 
Mehrheitsbeteiligung des Bundes. 

Strahm Rudolf (S, BE}: Dies ist ein Schicksalsartikel des 
Gesetzes. Einmal mehr geht es um die Marktordnungspoli
tik. Es ist schon angetönt worden - wer die Elektrizitätswirt
schaft kennt, weiss es -, dass da sehr grosse Interessen Im 
Spiel sind, u. a. auch Interessen der AteL 
Namens der SP-Fraktlon beantrage Ich Ihnen erstens, den 
Einzelantrag Leutenegger Oberholzer zu unterstützen, und 
wenn er nicht durchkommt, für die Mehrheit zu stimmen, 
also gegen die Minderheit 1 (Hegetschweller). Die Minder
heit i lehnt Jede Netzgesellschaft ab. Die Mehrheit will eine 
privat organisierte Netzgesellschaft. Der Antrag Leuten
egger Oberholzer will eine öffentlich-rechtliche Netzgesell
scha~ 
Hier sind folgende Überlegungen am Platz: 
1. Jedes Netz, vor allem das Hochspannungsnetz, ist und 
bleibt auch nach der Liberalisierung ein natürliches bzw. ein 
technisches Monopol. Wenn Sie diese Netze sich selber 
Oberlassen, haben Sie dann Monopolrenten bei den Priva
ten. Denn es welss jede Person in diesem Saal, dass wir 
nicht einfach frei weitere Hochspannungsnetze In der 
Schweiz und durch die Schweiz bauen können. Ein ungere-
gelter Wettbewerb bedeutet Monopolrenten zulasten der Ob
rigen Wirtschaft. Deswegen ist es im Interesse der Wirt
schaft und der Grass- und Klelnkonsumenten, eine national 
geregelte Netzgesellschaft zu kreieren. 
2. Wer das Hochspannungsnetz kontrolllert, kontrolliert die 
strategische Drehscheibe für den gesamten Strommarkt. 
Wer das Hochspannungsnetz besitzt, entscheidet Ober Prio
rislerung, denn der staat und die Behörde können Ja nicht 
jedes technische Detail prüfen, wie zum Beispiel: Wer hat In 
Spitzenzeiten Zugang zum Netz, einheimischer Wasser
strom oder ausländische Durchleitungsenergle? Das Hoch
spannungsnetz Ist die strategische Drehscheibe fQr die zu
künftige Elektrizitätsmarktpolitik in der Schweiz. 
3. Wenn Sie das Netz auftellen, wie das die Minderheit 1 
(f1egetschweiler) will, dann wird - das Ist kein Geheimnis -
das Westnetz sehr bald In privaten Händen oder in den Hän
den der Electricite de France sein und das Ostnetz z. B. von 
der Preussag oder von den Bayern kontrolllert werden. Auf 
Jeden Fall werden es nicht mehr schweizerische Netze sein. 
Es ist kein Geheimnis, dass Herr Müller-Möhl als lnstitutlo
neller Investor der EOS angeboten hat, dieses Netz für 
800 MIiiionen Franken zu kaufen; er hat auch schon In der 
Rnanzpresse angekündigt, der Börsenwert wt1rde dann bald 
3 bis 4 MIiiiarden Franken betragen. 
Die ordnungspolitische Grundsatzfrage lautet Wollen Sie 
jetzt einem Investor diese Monopolgewinne überlassen? 
Das bezahlt die übrige Wlrtscha~ Die übrige Wirtschaft 
muss dann die Erträge erwirtschaften und das bezahlen. 
Niemand - weder die Haushalte noch die KMU, noch die In
dustrie - kann ein Interesse daran haben, dass das Hoch
spannungsnetz als natürliches Monopol In private Hände 
gelangt. 
Entscheidend ist für mich der jetzt stillschweigend beschlos• 
sene Artikel 6 Absatz 1 bis - ich sage das auch an die 
Adresse der Investoren-, wonach Monopolrenten unzuläs
sig sind und von der Schiedskommission abgeschöpft wer
den mQssen. 
zusammenfassend möchte ich Ihnen nochmals unsere Posi
tion darlegen: Wir sind gegen den Antrag der Minderheit 1 
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(Hegetschweiler), der keine Netzgesellschaft will und eigent
llch private Tellmonopole zulässt 
Wir sind für den Elnzelantrag Leutenegger Oberholzer. Ein 
öffentlich-rechtliches Netz würde die Sicherheit geben, dass 
nicht noch Zusatzrenten abgeschöpft werden, weil es in die
sem Antrag explizit heisst, dass die Gesellschaft nicht ge
winnorientlert ist - Investitionen ja, aber nicht Gewinne 
abschöpfen. Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, bitte Ich 
Sie dringend, bei Artikel 8 der Kommissionsmehrheit zuzu. 
stimmen, die dem Bundesrat folgen will. 

Speck Christian ry, AG): Artikel 8 bezieht sich ja auf das 
Höchstspannungsnetz, sozusagen die «Autobahnen» für 
den Strom. Der dlskriminierungsfreie Zugang auch zu dieser 
Ebene Ist bereits In Artikel 5 geregelt. Die Frage stellt sich, 
wer In Zukunft Besitzer der Übertragungsnetze Ist und ob in 
einem regulierten Bereich Oberhaupt Wettbewerb stattfinden 
kann. 
Ich habe Herrn Strahm nicht ganz verstanden; er Ist, glaube 
Ich, noch im Saal. Herr Strahm hat einerseits von Monopol
renten gesprochen, die die Besitzer des Höchstspannungs
netzes haben werden, andererseits hat er zu Recht auf 
Artikel 6 Absatz 1 bis hingewiesen, in dem Monopolrenten 
von uns als unzulässig erklärt worden sind; im Saal ist auch 
so abgestimmt worden. Filr uns ist entscheidend, ob wir der 
staatsgläubigen SP-Fraktion folgen, die natürlich aus ihrer 
Philosophie heraus einer staatlichen Gesellschaft zugeneigt 
ist, oder ob wir letztlich eine privatrechtliche Netzgesell
schaft wollen. Die zweite Frage lautet dann, ob diese privat
rechtliche Gesellschaft so beschaffen sein soll, wie der 
Bundesrat das vorschlägt, oder ob die Elektrizitätswirtschaft 
selber Gesellschaften zum Betrieb des Höchstspannungs
netzes bilden soll, wie es die Minderheit 1 (Hegetschweiler) 
beantragt. 
Die Mehrheit der SVP-Fraktion ist zum Schluss gekommen, 
dass wir dem Antrag der Minderheit 1 (Hegetschweller) zu
stimmen sollten. Das Im Wissen, dass es technisch eigent
lich mehr Sinn macht, wenn es eine Netzgesellschaft gibt -
eine privatrechtliche selbstverständlich. Die Mehrheit ist 
aber der Meinung, dass es zwei Gesellschaften sein soll
ten -vorläufig, wie gesagt worden Ist, werden es ja zwei Ge
sellschaften sein -, damit ein gewisser Wettbewerb ermög
licht wird. 
Die Mehrheit der SVP-Fraktion bittet Sie, der Minderheit 1 
(Hegetschwe!ler) zuzustimmen. 
Auf Ablehnung stless bei uns ganz klar der von der Mehrheit 
der Kommission neu elngetogte Absatz 4 mit der Bestim
mung über den Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien. Das Ist auch wieder eine Frage der Wettbewerbs
verzerrung. 
Sollte das Konzept des Bundesrates bzw. der Mehrheit mit 
einer nationalen Netzgesellschaft obsiegen, so unterstützen 
wir den Antrag Pfister Theophil. 
Zum Antrag Leutenegger Oberholzer haben sich Herr Wal
ker und Herr Fischer geäussert; Ich kann mich dem Gesag
ten anschllessen. 

Dupraz John (R, GE), pour ia commission: C'est un article 
cle de la loi. En effet, sl l'on veut que le marche soft transpa
rent, il faut qua les consommateurs pulssent choisir le pro
ducteur et que le transporteur soit independant et des 
producteurs, et des consommateurs. Dans son message 
(p. 6711), le Conseil federal l'expllque clairement en dlsant 
que «les exploitants actuels de reseaux de transport sont en 
general des entreprises d'approvlslonnement lntegrees ver
tlcalement, ce qui veut dire qu'outre le transport de courant, 
ils en assurent aussi la production et ia distrlbutlon». Des 
lors, la concurrence pourralt &tre taussee. C'est clair que la 
solution proposee par le Conseil federal et la majorite de la 
commlssion est la solutlon la plus adequate ä repondre a la 
problematlque de cette ouverture du marche. 
C'est pourquol la proposition de la mlnorlte I doit ätre reje
tee, car elle ne permet pas une dlstlnctlon nette et claire en
tre la fonctlon de production, celle du transport et celle du 
servlce aux consommateurs. Cette proposition doit donc 
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etre rejetee parce qu'elle ne garantit pas cette transparence 
du marche. 
J'en vlens a la propositlon Leutenegger Oberholzer, qul veut 
une societe d'Etat. Cette proposition doit &tre rejetee parce 
qu'elle va beaucoup plus loin que la version du Conseil fede
ral et de la majorlte, et qu'elle n'amene rlen de plus a la se
curlte de la transparence du marche. Le Conseil federal, 
dans son concept de l'ouverture du marche, appule sa re
flexion et sa propositlon sur le princlpe de Ja subsldlarlte. 
C'est pourquol, c'est aux proprietalres des reseaux de trans
port de s'organlser pour creer cette societe suisse pour l'ex
ploitatlon du reseau. A cet effet, la loi leur donne trois ans 
pour s'organiser. 
La propositlon Leutenegger Oberholzer va beaucoup plus 
loln qua les condltlons qui sont posees et qul reglent ce pro
bleme du transport dans las artlcles 5 a 9 de la loi. En plus, 
si on sulvait une teile propositlon, II faudralt que la Confede
ration detlenne la majorlte du capltal-actlons, ce qui lul pose
ralt des problemes flnanciers considerables. Donc cette 
proposition doit &tre rejetee. 
Quant ä la proposition de mlnorlte II (Grobet), je dirais 
qu'elle est un peu de la mAme eau, bien qu'un peu plus sou
ple. Et, pour les ralsons qua j'al evoquees, eile doit aussi 
etre rejetee, car eile n'amene rien de plus qua ce que peut 
faire une soclete nationale teile que la prevolent la majorlte 
de la commlssion et le projet du Conseil federal. 
Quant ä la propositlon Pfister Theophil, je dois dlre que qa 
n'est que de la redactlon. Pour moi, dlre «le cas echeant, 
sous conditlons», qa ne veut rien dlre en franqals; c'est du 
charabia. Ce sont des problemes de redactlon qul n'ame
nent rlen a la loi et qui sont superfetatoires. 
Je vous prleral d'en rester ä la propositlon de la majorlte et 
au projet du Conseil federal. 

Ci.Irrer Adalbert (C, OW), f0r die Kommission: Ich möchte 
mich sehr kurz fassen und Ihnen beantragen, bezüglich der 
Konzeption der Mehrheit zuzustimmen und die Minderhei
ten I und II abzulehnen. 
Es hat sich In der ganzen Vorbereitung und In der Diskus
sion gezeigt und für mich hat sich diese Überzeugung In 
der Zelt nach der Kommissionssitzung eher noch verstärkt-, 
dass die Bildung einer privatrechtlichen nationalen Netzge
sellschaft die ausgewogenste Lösung darstellt. Sie bietet 
Gewähr f0r die ordnungspolitlsche Komponente, die sehr 
wichtig ist: Wir müssen das Übertragungsnetz ganz klar von 
den Bereichen Erzeugung und Verteilung trennen, um Ge
währ zu haben, dass die Gefahr der Diskriminierung Dritter 
oder umgekehrt die Gefahr von Quersubventionen - das 
hänQ_t zusammen - minimiert werden kann. 
Die Llbertragung von Strom in einem so kleinen Land blebt 
de facto Immer ein Monopol - man spricht in diesem Zusam
menhang auch von einem natOrllchen Monopol-, so dass 
Wettbewerb nicht funktionieren kann. Es Ist eine Illusion zu 
glauben, wenn man anstelle einer privatrechtlichen Gesell
schaft zwei privatrechtliche Gesellschaften bilden WOrde, 
käme Wettbewerb auf. Das wäre mit Sicherheit nicht der 
Fall. Die Erfahrungen in den skandinavischen Ländern ha
ben gezeigt, dass eine grossräumige nationale, aber auf der 
Basis privater Initiative gegründete und getragene Gesell
schaft die adäquate Form Ist. 
Ich bin auch aufgeschreckt worden von Meldungen, wonach 
plötzlich spekulative Interessen Ins Spiel kamen. Aber Ich 
glaube, wir haben mit Artikel 6 Absatz 1 und Insbesondere 
Absatz 1 bis, mit dem Verbot von Monopolrenten, die ent
sprechenden Kautelen geschaffen und Qberrlssenen speku
lativen Interessen einen Riegel vorgeschoben. 
Mit dem Antrag der Minderheit I zementieren wir den Status 
guo. Hier wird insbesondere die Trennung von Produktion, 
Llbertragung und Verteilung nicht realisiert Es besteht we
nig Klarheit über die kilnftlge Ausrichtung wichtiger Aktio
näre. Wir müssen bei diesem Gesetz ohnehin aufpassen, 
dass wir nicht eine der ganz wenigen natilrlichen Ressour
cen unseres Landes leichtfertig ans Ausland verspielen. Mit 
einer solchen Form werden die Risiken dafür - das Ist allen 
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bekannt, die sich Intensiver mltder Frageauseinanderset
zen - erhöht. 
Der Bundesrat hat sich ursprünglich auch mit dem Gedan
ken getragen, uns eine staatliche nationale Netzgesellschaft 
aufzuoktroyieren. Sie wurde schon in der Vernehmlassung 
grossmehrheitlich verworfen, und sie wurde auch in der 
Kommission verworfen. 
Insofern vermag ich, da kann ich auch im Namen einer gros
sen Mehrheit der Kommission sprechen, weder dem Antrag 
der Minderheit II (Grobet) noch dem Antrag Leutenegger 
Oberholzer sehr viel abzugewinnen. 
Bezogen auf den Antrag Leutenegger Oberholzer könnte 
man höchstens noch elnmai die Worte meines Fraktionskol
legen Walker bekräftigen. Die Normendlchte, die hier vorge
schlagen wird, gehört eher In Verordnungen oder In 
Reglemente, aber ganz sicher nicht in ein entsprechendes 
Gesetz - abgesehen vom grundsätzlichen Problem, dass wir 
hier nicht im Zusammenhang mit Marktwirtschaft und mehr 
Wettbewerb wieder planwirtschaftliche Instrumente einfah
ren wollen. 
Zum Antrag Pfister Theophll vielleicht noch so viel: Wir gin
gen In der Kommission davon aus, dass das eine normale 
Delegationsnorm Ist, mit der das Enteignungsrecht erteilt 
wird. Mit diesem Enteignungsrecht, mit der Erteilung im kon
kreten Einzelfall, können jederzeit bei Bedarf Auflagen ver
bunden werden. So Ist es 0bllch und In den Enteignungs
rechten vorgesehen, und so wird es auch in der Praxis 
gehandhabt. Insofern ist dieser Antrag Qberflüssig. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst geht es um die 
Frage, ob verschiedene Netzbetreiber, gemäss dem Antrag 
der Minderheit 1 (Hegetschweiler), oder eine Netzgesell
schaft die Übertragungen durchführen. Der Bundesrat Ist 
gegen verschiedene Netzbetreiber, weil Diskriminierungen 
mögllch sind. Insbesondere kann der Missbrauch von Infor
mationen Ober Lieferanten nicht ausgeschlossen werden; es 
handelt sich hier - wie zu Recht gesagt worden Ist - um die 
Drehscheibe der Stromübertragung. 
Auf die technischen Schwierigkeiten, die entstehen, wenn 
verschiedene Netzgesellschaften diese Übertragung ma
chen, ist ebenfalls aufmerksam gemacht worden. Ich muss 
das nicht wiederholen. Der Bundesrat ist also ganz eindeutig 
der Meinung, dass eine Gesellschaft diese Ubertragungen 
durchfahren soll. 
Es stellt sich die Frage: Soll das eine staatliche oder eine pri
vate Gesellschaft sein? Wenn schon ein Monopol, dann ist 
eigentllch ein staatliches Monopol immer besser als ein pri
vates. Das Ist richtig. 
Abgesehen davon, dass ein staatliches Monopol nicht mehr
heitsfähig Ist, m0ssen Sie an Folgendes denken: Wie soll 
der staat, wenn er sich mehrheitlich oder allein an dies,em 
Monopol beteiligen soll, diesen Betrag aufbringen? Er 
müsste das kaufen. Das geht in die MIiiiarden. Denken Sie 
daran, dass fQr Cablecom ungefähr 4 MIiiiarden Franken be
zahlt werden sollen. Wie soll der Bund dieses Geld aufbrin
gen? Sie sagen jetzt vielleicht, er solle die Mehrheit an 
SWisscom verkaufen, aber dann gibt er dieses Monopol auf. 
Eine Betelllgung des Staates an der Gesellschaft, wie wir sie 
vorschlagen, wäre mögllch. Trotzdem will ich jetzt nicht auf 
das Votum von Herrn Walker bauen und sagen, der Bund 
habe eigentlich Im Sinn, je die Mehrheit dieser Gesellschaft 
zu erwerben. Dem ist nicht so, das Ist nicht die Meinung des 
Bundesrates. Es wäre zwar möglich, rein vom Wortlaut des 
Gesetzes her; aber der Bundesrat hat nicht Im Sinn, hier 
eine Mehrheit zu erwerben. 
'tflr stellen uns daher auf den standpunkt, dass es fQr die 
Ubertragung notwendig Ist, dass die Grundsätze des Ser
vice publlc genügend scharf formuliert sind. Diese Randbe
dingungen stehen Jetzt im Gesetz, und wenn sie gelten, 
dann gelten sie gegenüber einem privaten Betr!)lber genau 
gleich, wie wenn es der Staat wäre, der diese Ubertragung 
vornimmt. · 
Es wurde mehrmals gesagt, das Allerfürchterlichste wäre, 
wenn diese private Gesellschaft In ausländische Hände fal
len würde. Das Ist kein wesentliches Kriterium. Wenn es 
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eine private Gesellschaft Ist, kommt es nicht darauf an, ob 
das jetzt Schweizer Eigentümer sind oder ausländische. 
Denken Sie daran, dass es mehrere schweizerische Unter
nehmungen gibt, die auch Netze Im Ausland haben. In un
mittelbarer Nähe um die Schweiz herum werden Netze 
betrieben, die zum Teil antellsmässlg, zum Tell mehrheitlich 
In schweizerischer Hand sind. Dagegen wehrt sich auch nie
mand, und dagegen kann man nichts einzuwenden haben. 
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen, bei der Lösung 
des Bundesrates zu bleiben. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich möchte ger
ne von Ihnen wissen, Herr Bundesrat Leuenberger, wie ver
hindert werden kann, dass bei einer privatrechtlichen Orga
nisation der Netzgesellschaft das Hochspannungsnetz zum 
reinen Spekulationsobjekt von Anlegern wird. Sie haben ge
sagt, Ihnen sei es eigentlich egal, ob ausländische Unter
nehmungen dieses Netz übernehmen. Mir ist das nicht egal; 
deshalb frage ich Sie, welche Möglichkeiten Sie sehen, um 
zu verhindern, dass das Hochspannungsnetz vollständig 
von ausländischen Verteilwerken übernommen wird. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Es Ist nicht relevant, wel
cher Preis im Falle eines Verkaufes für dieses Netz bezahlt 
wird, sondern relevant Ist, welche Preise diejenigen, die den 
Strom durch das Netz leiten, bezahlen müssten. Wichtig Ist, 
dass ein allenfalls überhöhter Kaufpreis - das Ist durchaus 
möglich - nicht letztlich auf die Kunden überwälzt werden 
kann. Dafar haben wir das Institut der Schiedskommission, 
welche über streitfälle bei der Durchleltungsvergütung zu 
entscheiden hat 
Das ist an und für sich das genau Gleiche wie bei der Cable
com. Ich will mich dort nicht einmischen, aber Ich habe das 
Gefahl, da sei ein satter Betrag bezahlt worden, und die 
Swisscom beteiligt sich am Gewinn. Aber es wird nicht an
gehen, dass die Abonnenten diesen hohen Preis Indirekt be
zahlen müssen. Da wird Preisüberwacher Martl kommen 
und sagen, dieser Preis sei zu hoch und dürfe nicht einfach 
auf die Abonnenten Obertragen werden. Ähnlich verhält es 
sich hier. 
All diese Mechanismen, die eine Nichtdiskriminierung garan
tieren sollen, sind Im Gesetz vorgesehen. Es handelt sich 
um ein Monopol, und wenn es sich um ein Monopol handelt, 
kommt die Schiedskommission zum Zuge. 

Abs. 2-AI. 2 

Erste Eventua/abstimmung - Premier vote prelimlnalre 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag Pfister Theophil .... 52 stimmen 

Titel, Abs. 1-3- Titre, al. 1-3 

zweite Eventualabstimmung - Deux/eme vote prellminalre ~ 
(namentlich - nominatlf: Beilage -Annexe 99.055/368) S f 4 St 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen • 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 46 Stimmen / , 

Abs. 4 - Al. 4 .S i e..ftt e... VO Ir 

Dritte Eventualabstimmung - Trolsieme vote prellminalre 
(namentlich - nomlnatif: Beilage - Annexe 99.065/375) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 120 Stimmen .S / 15"& 
F0r den Antrag der Minderheit 1 .... 31 Stimmen • (' • 

Titel, Abs. 1-6 - Tltre, al. 1-6 

Vierte Eventualabstfmmung - Quatrleme vote prel/mlnalre 
Für den Antrag der Mehrheit .... 107 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .•.. 30 Stimmen 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Oberholzer .••. 55 Stimmen 
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Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Damit sind auch 
der Antrag der Minderheit Hegetschweiler zu Artikel 14 Ab
satz 1 und der Antrag Leutenegger Oberholzer zu Artikel 26 
erledigt 

Arl9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a. .... zuverlässigen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen 
Netzes; 

Abs. tbis 
Sie können weitere Energiedienstleistungen wie Beratun
gen, stromsparmassnahmen und Drittfinanzierungen (Con
tractlng) anbieten. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Arl9 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 

a ..... flable, performant et economique; 

Al. 1bis 
lls peuvent offrir d'autres prestatlons des services energe
tiques telles que le conseil, les mesures d'economies d'en
ergle et le financement lndlrect (contracting). 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

4. Kapitel Titel 
Antrag der Kommission 
Sicherstellung der Anschlüsse und Kennzeichnung von 
Elektrizität 

Chapltre 4 tltre 
Proposition de la commission 
Garantie des raccordements et marque distinctive pour 
l'electricite 

Angenommen -Adopte 

Arl 10 
Antrag der Kommission 
Titel 
Sicherstellung der AnschlGsse 
Abs. 1 
...• Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Die Zuteilung des 
Netzgebietes kann mit einem Leistungsauftrag an die Netz
betreiberin verbunden werden. 
Abs. 2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Bsnga 
Abs.1 
Die Kantone regeln das Verfahren fOr die Zuteilung der Netz
gebiete an die auf ihrem Gebiet tätigen Elektrizitätsversor
gungsunternehmen. Die Zuteilung .... 

Antrag Gendotti 
Abs.2 
.... anzuschllessen und diesen eine zuverlässige und er
schwingliche Versorgung mit Elektrizität zu gewährleisten; 
abweichende .... 

Antrag Robblanl 
Abs. 3 
.•.• Anschlusskosten. Sie können Insbesondere vorsehen, 
dass bei der Festlegung der Endverbrauchertarife Innerhalb 
eines Netzgebietes auf Solidarität mit den äussersten Rand
gebieten geachtet wird. 

Arl 10 
Proposition de la commisslon 
Tltre 
Garantie des raccordements 
Al. 1 
Les cantons designent las alres de desserte des entreprises 
d'approvisionnement en electricite operant sur leur terrltoire. 
L:attrlbution d'une alre peut i3tre assortie d'un mandat de 
prestatlons. 
AJ.2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Banga 
Al. 1 
Les cantons rilglent la procedure d'attributlon des alres de 
desserte aux entreprises d'approvisionnement en electrlclte 
oparant sur leur territolre. t.:attributlon .•.. 

Proposition Gendottl 
Al.2 
.... tout producteur d'electrlclte et de garantlr a ces dernlers 
un approvlsionnement fiable et abordable en electricite; las 
disposltlons .... 

Proposition Robblani 
Al. 3 
.... de raccordement. lls peuvent notamment prevoir, a l'ln
terleur d'une alre de desserte, que les tarlfs a Ja charge des 
consommateurs flnals soient fixes selon des crlteres de so11-
darlte en faveur des zones las plus perlpherlques. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Der Antrag Rob
biani ist zurückgezogen. 

Banga Boris (S, SO): Ich gebe zuerst meine Interessenbin
dungen bekannt Ich bin erstens Verwaltungsratspräsident 
eines kleinen Versorgungsunternehmens und zweitens als 
Stadtpräsident glühender Anhänger des Schweizerischen 
Städteverbandes und des Schweizerischen Gemeindever
bandes. 
Die UREK hat In Artikel 10 Absatz 1 den Satz «Die Kantone 
bezeichnen die Netzgebiete der auf ihrem Gebiet tätigen 
Elekrizltätsversorgungsunternehmen» mit der Bestimmung 
ergänzt, dass die Zuteilung des Netzgebietes mit einem Leis
tungsauftrag verbunden werden kann. Gegen diesen Leis
tungsauftrag Ist im Prinzip nichts einzuwenden. Aber: 
Nachdem die Elektrlzitätsversorgung bisher In vielen Ge
meinden und vor allem auch in den Städten als eine kommu
nale Aufgabe betrachtet wurde, ist es absolut stossend, 
wenn Jetzt die Kantone fOr die Zuteilung der Netzgebiete und 
auch noch für die Formulierung eines Leistungsauftrages 
zuständig sein sollen. Da die Kantone vielfach Ober eigene 
Elektrizitätsunternehmen oder zumindest Ober grosse Betei
ligungen an solchen Unternehmen verfügen, könnten sie in 
Versuchung kommen oder der Versuchung ausgesetzt sein, 
die eigenen oder die ihnen nahe stehenden Unternehmen 
gegenüber den städtischen oder den Gemeindewerken zu 
bevorzugen. 
Leider ist fm Bundesrecht eine direkte Kompetenzdelegation 
an die Gemeinden nicht Oblich. Die Formulierung In Arti
kel 1 O Absatz 1 sollte aber die Möglichkeit zur Weiterdelega
tion an die Gemeinden offen lassen. Deshalb mein Antrag. 

Gendottl Gabriele (R, Tl): Artikel 1 des Elektrizitätsmarkt
gesetzes setzt generell und abstrakt Rahmenbedingungen 
fest, die bei der Umsetzung als Zielsetzung zu betrachten 
sind. Sowohl in diesem Artikel als auch in der BegrQndung in 
der Botschaft des Bundesrates weist man ausdrQcklich auf 
die Notwendigkeit hin, dass eine zuverlässige und er
schwingliche, d. h. finanziell zumutbare, Versorgung gewähr
leistet sein muss. Dieser Begriff, dieses Gebot, diese 
Zielsetzung fehlt aber dann bei der Umsetzung des Geset
zes, wo es um Tatsachen geht und nicht nur um Irrelevante 
Deklamationen. 
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In Artikel 1 O bemOht man sich zwar, die Pflicht der Elektrizl
tätsversorgungsunternehmen, die Slcherstellung der An
schlOsse innerhalb der Netzgebiete zu gewährleisten, Im 
Gesetz festzuhalten. 
Die ZUständlgkelt zur AusfOhrung wird in den Artikeln 23 und 
28 den Kantonen zugeteilt Aber gerade deshalb, weil die 
ZUständigkeit und die Aufsicht den Kantonen zugeteilt wer
den, muss im Gesetz auch ausdrOcklich festgehalten wer
den, dass die Elektrizitätsversorgungsunternehmen Inner
halb der Ihnen zugeteilten Netzgebiete verpflichtet sind, 
nicht nur alle Endverbraucher und Elektrizitätserzeuger an 
das Elektrizitätsnetz anzuschllessen, sondern dies auch zu 
finanziell erträglichen Preisen. 
Es ist klar und wird auch von allen Selten zugegeben, dass 
die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes - dies ist auch 
richtig und wünschenswert - eine Senkung der Preise der 
Elektrizität für die grossen Endkonsumenten der Industrie 
und der grossen wirtschaftlichen Unternehmen zur Folge 
haben wird; das sind ungefähr 33,5 Prozent des schweize.. 
rlschen Gesamtkonsums. Die Endpreise der Privathaus
halte - ungefähr 30,5 Prozent des schweizerischen Gesamt
verbrauches - werden dagegen langfristig wahrscheinlich 
steigen. Was mit den KMU passieren wird, bleibt offen. 
Kommt es aber schlussendßch, wie befürchtet, zu einem 
künstlichen oder natürlichen Monopol, werden meines Er
achtens langfristig die Tarife auch für die KMU erhöht wer
den. 
Ich sehe jetzt schon Probleme für die Lieferung von Elektrizi
tät in die Randgebiete, in die Gemeinden der Gebirgskan
tone, wo niemand mehr ein Interesse haben wird, die Strom
versorgung zu übernehmen - nicht zuletzt deshalb, weil 
gerade In diesen abgelegenen Orten die Netzqualität und 
der Netzunterhalt technisch seit Jahren total vernachlässigt 
wurden. Man müsste nur einmal die «fliegenden Netzan
schlüsse» anschauen, Projekttyp 1945, die den finanziell 
mächtigen Elektrizitätversorgungsunternehmen gehören. 
Zum Tell sind sie völlig Oberholt. Ich habe In den letzten Mo
naten -- vor allem In meinem Kanton - auch von FAiien 
Kenntnis nehmen müssen, wo niemand mehr daran interes
siert war, mit gewissen Gemeinden Lieferungsverträge ab
zuschliessen. 
Nach Ablauf der in Artikel 28 geregelten Übergangsfrist ist 
leicht denkbar, dass die Versorgung von gewissen abgelege
nen Gemeinden mit Elektrizität sogar subventioniert werden 
muss. Das sind paradoxerweise gerade diejenigen Gemein
den, die zum Tell Ihre Wasserkraft der Allgemeinheit zur 
Verfügung gestellt haben. Es Ist deshalb wichtig, dass im 
Gesetz ausdrOckllch festgehalten wird, dass die Sicherstel
lung der Anschlüsse mit der Garantie einer erschwinglichen 
Versorgung verknüpft wird. 
Ich lade Sie deshalb ein, meinem Änderung~ntrag zuzu
stimmen. Die von mir beantragte Präzisierung Ist nicht unnö
tig; sie gewährleistet, dass das Prinzip des Service publlc 
nicht eine unfruchtbare Deklamation bleibt. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Zuerst zum 
Antrag Banga: Er verlangt, dass die Kantone das Verfahren 
für die Zuteilung der Netzgebiete regeln. Der Entwurf des 
Bundesrates lautet: «Die Kantone bezeichnen die Netzge
biete». 
Wir sind der Meinung -- obwohl wir das In der Kommission 
nicht besprechen konnten -, dass der Kanton die Kompe
tenz an die Gemeinden delegiert: via Gesetz, im Einzelfall 
allenfalls via Konzession, durch Gemeindebeschluss oder 
Vertrag. Das Impliziert, dass die Kantone die Kompetenz ha
ben, das Verfahren zu regeln. Das Ist eine Frage des kanto
nalen Organisationsrechtes, das In der Schweiz nicht überall 
gleich Ist Der Entwurf des Bundesrates beinhaltet diese 
Komponente aber unseres Erachtens. Es geht letztlich um 
die konkrete Ausgestaltung zwischen Kanton und Gemein
den. Ich würde eher beantragen, den Antrag Banga abzuleh
nen. 
Zum Antrag Gendotti: Auch In diesem Antrag geht es um 
Fragen des Service publlc. Man muss bei diesem Antrag 
zwei Sachen unterscheiden, die verlangt werden: eine «zu-
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verlässige» und eine «erschwingliche» Versorgung. Die 
Frage der zuverlässigen Versorgung, die sichere Versor
gung, die leistungsfähige Versorgung, eine ausreichende 
Versorgung sind Fragen der Qualität und der Quantität Das 
haben wir In Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a bereits geregelt. 
Die Versorgung soll auch erschwinglich sein. Es Ist aber 
gerade das Wesen der Marktöffnung und -- nach sechs Jah
ren der vollen Öffnung, dass die BezOgerinnen und Bezü
ger die Möglichkeit haben, auf dem freien Markt den Strom 
dort einzukaufen, wo er am günstigsten Ist -- so, wie das 
heute beispielsweise in Norwegen der Fall Ist, wo private 
Haushalte den günstigsten Strom kaufen können. Den Zu
gang zum Netz haben wir mit unserem Konzept ja gerade 
ermöglicht 
Insofern Ist der Antrag Gendotti abzulehnen; er Ist überflüs
sig: Das Wesentliche Ist gemäss Bundesrat und Mehrheit 
gewährleistet. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Mit dem Antrag Banga 
könnten wir leben, well wir davon ausgehen, dass sein Anlie
gen ohnehin In unserer Formulierung enthalten Ist. 
Hingegen beantrage ich Ihnen ebenfalls, den 
dotti abzulehnen, müsste aber fast wortwörtlich d sa
gen, was Herr Durrer gesagt hat Der Ausdruck «zuverläs
sig» Ist bereits In Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a enthalten. 
Für den Bezug «erschwinglicher Elektrizität» Ist der Endver
braucher selber verantwortlich; es geht also nicht an, die Un
ternehmungen fOr eine diesbezOgllche Gewährleistung ge
setzlich zu verpflichten. 

Titel - 17tre 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Banga .•.. 98 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .•.. 39 Stimmen 

Abs. 2-Al.2 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission .... 11 o Stimmen 
Für den Antrag Gendottl .... 24 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen gemlJ.ss Antrag der Kommission 
Adopte selon la propositfon de la commission 

Abs. 4-A/.4 
Angenommen - Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 19.55 Uhr 
La seance est levee a 19 h 55 
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Natlonalrat/Consell natlonal 20.03.00 

Elektrizitätsmarktgesetz 
Lol sur le marche de l'electrlclte 

Art.10bls 
Antrag der Kommission 
Titel 
Kennzeichnung von Elektrizltät 
Wortlaut 
Zum Schutz der Endverbraucherinnen und •Verbraucher 
kann der Bundesrat Vorschriften Ober die Kennzeichnung 
von Elektrizität erlassen, Insbesondere Ober die Art der 
Elektrizitätserzeugung und dle Herkunft der Elektrizltät. Er 
kann eine Kennzeichnungspflicht einführen. 

Antrag Leutenegger Hajo 
Zum Schutz der Endverbraucherinnen und -verbraucher 
kann der Bundesrat Vorschriften über den Herkunftsnach
weis angebotener oder gelieferter Energie erlassen. 

Art 10bis 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Marque distinctive pour l'electricite 
Texte 
Pour la protection des utlllsateurs finals, le Conseil federal 
peut pro er des prescriptions sur des marques distlncti-
ves pour 1' ·ctte, notamment quant au type de produc-
tion du courant et a la provenance de l'electricite. II peut 
introduire une obllgation de marquage distlnctif. 

Proposition Leutenegger Hajo 
Pour la protection des utilisateurs flnals, le Conseil federal 
peut edicter des prescriptions relatives a une attestatlon de 
provenance de l'energle offerte ou foumie. 

Art 10ter 
Antrag der Kommission 
Mehrheft 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Rechstelner Rudolf, Berberat, Eymann, Grobet, Herczog, 
Semadeni, Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr) 
Titel 
Zertifizierung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien 
Abs. 1 
Der Bundesrat kann Bestimmungen erlassen Ober die Aus
gabe, den Handel und den Widerruf von Zertifikaten, aus 
denen hervorgeht, wie viel Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien ein Produzent in einem bestimmten Jahr erzeugt 
hat oder erzeugen wird. 
Abs.2 
Das Bundesamt ror Energie legt periodisch die Anzahl Zerti
fikate fest, die Endverbraucher mlt einem bestimmten mini
malen Jahresverbrauch innerhalb einer bestimmten Frist 
erwerben mossen. 
Abs.3 
Die Anzahl Zertifikate nach Absatz 2 bestimmt sich nach ei
nem vom Bundesrat vorzugebenden Ziel Ober den Anteil der 
erneuerbaren Energien an der gesamten Stromproduktion in 

der Schweiz. Zusätzlich wäre auch die Strafbestimmung Im 
Elektrizitätsmarktgesetz zu ergänzen. 

Art.10ter 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Rejeter _la proposition de la minorlte 

Minortte 
(Rechsteiner Rudolf, Berberat, Eymann, Grobet, Herczog, 
Semadeni, Strahm, Stump, Teuscher, Wiederkehr) 
Tftre 
Certlflcation d'electriclte produite a partlr d'energie renouve
lable 
Al. 1 
Le Conseil federal peut adopter des disposltlons sur la dlstrl
bution, le commerce et la revocatlon de certificats qui men
tionnent la quantlte d'electricite obtenue a partir d'energie 
renouvelable qu'un producteur a prodult, ou produlra, au 
cours d'une annee determinee. 
A/.2 
L:Offlce federal de l'energle fixe periodiquement le nombre 
de certificats que las consommateurs finaux ayant une 
consommatlon annuelle minimale determinee doivent ac
querir dans un delai donne. 
Al. 3 
La nombre de certificats prevus a l'alinea 2 est determine en 
fonction du pourcentage, prealablement fixe comme objectif 
par le Conseil federal, d'energie renouvelable dans l'ensem
ble de la production d'electrlcite an Suisse. En outre, las dis
posltions penales de la loi sur le marche de l'electricite 
devraient egalement lttre completees. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Einerseits wissen wir alle, dass 
wir Strom weder anschreiben noch einfärben können. Weder 
in der Leitung noch an der Steckdose sind Produktionsart 
oder Produktionsort des transportierten Stroms erkennbar. 
Strom wird auch nicht In Packungen geliefert, sondern 
strömt unsichtbar durch die Leitungen. Elektrizität kann auf
grund ihrer physlkallschen Eigenschaften nicht gekennzeich
net werden. Also sollten wir auch keine derartigen Forde
rungen gesetzlich verankern wollen. 
Andererseits ist der Im Antrag der Kommission geforderte 
Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern durchaus 
sinnvoll. Niemand soll behaupten können, er liefere nur 
Strom aus Wasserkraft, obwohl er auch Atomenergie liefert. 
Niemand soll mehr Solarstrom verkaufen, als er produziert 
oder nachweisbar bezieht. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, diesen Artikel abzuändern und 
den Bundesrat zu ermächtigen, Vorschriften Ober den Her
kunftsnachweis und allenfalls dessen Veröffentlichung zu 
erlassen. Unter Herkunftsnachweis verstehe ich eine Infor
mation und Bescheinigung des Produzenten oder des An
bieters Ober Produktionsart und Produktionsort angebotener 
oder gelieferter Energie. Wer keinen besonders spezifizier
ten Strom anbietet oder liefert, braucht natürlich auch keinen 
Nachweis zu erbringen. 
Kein Netzbetreiber wird künftig wohl nur Strom einer einzi
gen Produktionsart Im Netz haben. Der transportierte oder 
verteilte Strom Ist immer ein Mischprodukt. Wenn ein End
kunde nur Strom einer Produktionsart beziehen will, Ist dies 
physikalisch kaum möglich. Er soll aber die Gewissheit ha
ben, dass der Anbieter Ober diese Energie gesamthaft ver
tagt Deshalb genagt der Nachweis. 
Ich darf Sie bitten, meinem Antrag zuzustimmen. Sie sorgen 
damit fOr ein praktikables Gesetz. 

Rechstelner RudoH (S, BS): Es erstaunt ein wenig, wie we
nig in der Schweiz bekannt Ist, dass sehr viele Länder In Eu
ropa und in Übersee die Stromherkunft und -herstellung 
sehr wohl kennzeichnen und kennzeichnen können. Der An
trag Leutenegger Hajo läuft ja darauf hinaus, dass man 
schliesslich einfach nichts mehr kennzeichnen wird. Dies 
verschlechtert massgebllch die Chancen der «sauberen» 
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Stromhersteller, der Nutzen von Wasserkraft, in Konkurrenz 
mit dem Produzenten von Kohle- oder Atomstrom. 
Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele von Bundesstaaten In den 
USA, in denen der Strom zertifiziert wird: Es gibt ausgereifte 
Systeme in Kalifornien, In Pennsylvanla, in Texas, in Wyo
ming, wo jetzt immer mehr Windenergie genutzt wird, und in 
den Staaten des Nordostens. In Europa wird Strom bereits 
in Dänemark. England und Holland zertifiziert, mit dem kla
ren Zweck, damit den «sauberen» Energieherstellern bes
sere Marktchancen zu gewährleisten. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 1 Obis der Kommission zuzustimmen. 
Gleichzeltig möchte Ich Ihnen bellebt machen, bei Arti
kel 1oter der Minderheit Rechstelner Rudolf zuzustimmen 
und die Einführung einer minimalen Quote an erneuerbaren 
Energien im Gesetz festzuschreiben. 
Sie wissen, dass In der Schweiz die Wasserkraft mehr als 
60 Prozent der Stromproduktion ausmacht. Es ist ganz offen
sichtlich, dass diese saubere Produktion im freien Strom
markt eminent gefährdet sein wird, und zwar nicht nur durch 
Atomstrom aus Frankreich, wo die bekannten Quersubven
tionen zu kilnstllch tiefen Preisen führen, sondern z.B. auch 
durch Strom aus Kohlekraftwerken In Tschechien oder ande
ren ehemaligen Ostblockländern. Wir sind deshalb gehalten, 
auch auf lange Sicht etwas für die einheimischen erneuer
baren Energien zu tun. Artikel 1oter Ist vom Bundesamt für 
Energie - In Anlehnung an die holländische und die däni
sche Gesetzgebung, die bereits in Kraft Ist - auf Wunsch ei
ner Kommissionsminderheit formuliert worden. Sie ist vor 
allem fOr den Fall gedacht, wenn die Energieabgabe ausläuft; 
sie ist bekanntlich befristet Wenn die ganzen Modernisierun
gen weitgehend finanziert sind, kann eine solche Quoten
regelung den Absatz erneuerbarer Energien erleichtern. 
Wie gesagt: Es gibt solche Quoten; sie sind bereits In Kraft, 
auch in den Vereinigten Staaten. Sie sind lelcht zu praktizie
ren. Jeder Hersteller bekommt für seine Strommenge eine 
bestimmte Anzahl Zertifikate, und jeder Nachfrager, jede 
Nachfragerln kauft einen bestimmten Teil dieser Zertifikate 
an einer Börse für erneuerbare Energien. Es stellt sich ein 
Marktpreis ein; dies ist von allen heute bekannten Modellen 
Oberhaupt die allerbilllgste Art und Weise, wie man erneuer
bare Energien im Markt verankern kann. Sie wird auch von 
Ländern gepflegt, die sehr stark an marktwirtschaftlichen 
Mechanismen hängen wie z. B. die USA. Im Moment ist 
auch Grossbritannlen daran, eine solche Regelung einzu
fOhren. Dort spielt die Windenergie In Zukunft bekanntlich 
eine grosse Rolle. 
Wenn Sie also etwas für die einheimische Wasserkraft tun 
wollen, das dieser Energiegestehung auf lange Sicht auch 
nach Ablauf des Förderabgabebeschlusses - eine Chance 
einräumt, bitte ich Sie, dem Minderheitsantrag zu Arti
kel 1 ot(;lr zuzustimmen. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Ich möchte begründen, 
weshalb Sie die SP-Fraktion auffordert, den Antrag Leute
negger HaJo zu Artikel 1 Obis abzulehnen. Herr Leutenegger 
stört sich am Wort «Kennzeichnung», das übrigens Identisch 
mit dem Begriff «Deklaration» ist. Herr Leutenegger, Sie sa
gen, man könne Strom nicht anschreiben. Man kann auch 
Milch nicht anschreiben, und trotzdem gibt es bei der MIich 
die Möglichkelt, diese zu deklarieren und zu sagen, woher 
diese Milch kommt und wie sie produziert worden Ist. Das
selbe ist auch beim strom möglich. Sie können auf jeder 
Stromrechnung anschreiben, woher der Strom kommt bzw. 
wo und wie er produziert worden Ist. 
Das Anliegen Ist ernster, als es Jetzt vielleicht scheint. Wir 
müssen dieses Anllegen anschauen, es handelt sich um 
mehr als um einen semantischen Streit. Herr Leutenegger, 
Ihnen genügt offenbar ein Herkunftsnachweis. Sie gehen da
von aus, dass jede Konsumentin, jeder Konsument anrufen 
und sich erkundigen soll, wo und wie der Strom erzeugt wor
den Ist. Ich gehe davon aus, dass es Sinn macht, dass dort, 
wo es notwendig ist, nämlich auf der Stromrechnung, dekla
riert wird, wo und wie der Strom produziert worden Ist. 
Ich gehe auch davon aus, dass es im Interesse der Wasser
wirtschaft Ist, dass sich gerade der Strom aus dieser erneu-
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erbaren Energie mittels Deklaration auch im Internationalen 
Umfeld profilleren kann. Deshalb braucht auch unsere Was
serkraft unbedingt eine klare Deklaration, respektive es 
braucht wenigstens die Möglichkeit, dass der Bundesrat eine 
solche Kennzeichnungspflicht erlassen kann, damit dann 
Strom aus Atomkraft oder aus Kohlekraft effektiv klar unter• 
schieden wird. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der SP-Fraktlon, den Arti
kel 1 Obis gemäss Antrag der Kommission gutzuhelssen und 
den Antrag Leutenegger Hajo abzulehnen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Ich möchte Sie bitten, dem Antrag 
Leutenegger HaJo zuzustimmen. Auch die FDP-Fraktion Ist 
klar der Meinung, dass der geforderte Schutz der Verbrau
cherinnen und der Verbraucher sinnvoll Ist, dass niemand 
behaupten soll, er liefere nur Strom aus Wasserkraft, obwohl 
er auch Atomenergie Ins Netz einspeist. 
Aber wir müssen vernünftig und bei der Sache bleiben, 
wenn wir solche Erkennbarkelten und Merkmale Im Gesetz 
festschreiben wollen. Anders als Frau Sommaruga bin ich 
der Meinung, dass Kennzeichnung nicht mit dem Begriff De
klaration gleichzusetzen ist. Etwas zu kennzeichnen heisst 
ganz klar, etwas erkennbar machen. Dagegen Ist Deklara
tion eine Erklärung, will also etwas erklären, eine Angabe 
machen. Sie können etwas erkennbar machen, das effektiv 
Merkmale aufweist, die Unterschiede erkennen lassen. Aber 
gerade bei der elektrischen Energie, beim sogenannten 
Strom, können Sie bestenfalls eine Deklaration abgeben 
und erklären, dass es sich um Energie aus Solarproduktion, 
aus Wasserproduktion oder aus irgendeiner anderen Pro
duktion handle. 
Das Beispiel von Frau Sommaruga mit dem Hinweis auf die 
Milch kann nicht verfangen, denn bei der Milch können Sie 
untersuchen, woher sie kommt, von welchem Tier, ob und 
wie sie verdünnt Ist und mit was sie vermengt Ist. Aber elek-

. trlsche Energie, die Sie aus dem Stecker beziehen, können 
Sie beim besten Willen nicht untersuchen; das ist physi
kalisch nicht möglich. Es Ist ein Ding der Unmöglichkeit zu 
bestimmen, ob diese KIiowattstunden nun aus einem Atom
kraftwerk oder aus einem Wasserkraftwerk stammen oder 
ob sie mit Solarzellen erzeugt worden sind. Deshalb schrei
ben Sie das bitte nicht ins Gesetz. 
Sie können den Kopf schatteln, Herr Rechstelner Rudolf -
beweisen Sie mir das Gegenteil; das wird Ihnen leider nicht 
möglich sein. 
Die FDP-Fraktion ist ebenfalls überzeugt, dass künftig nie
mand Strom einer Produktionsart will, die Ihm nicht passt. 
Es wird aber nicht mögllch sein, Vermengungen von Strom 
oder Elektrizität, die auf verschiedene Arten produziert wor
den sind, genau zu trennen. Sie werden Immer ein Misch
produkt beziehen, womit nur die Deklarationspflicht bleibt 
respektive das, was der Antrag Leutenegger HaJo verlangt: 
die Herkunftsbezeichnung, mit der der Produzent angibt, 
dass er bestimmte Energie aus Solarerzeugung, aus Was
sererzeugung oder aus anderen Energieproduktionen ver
kauft. Sie sollen als Konsument die Gewissheit haben, dass 
der Anbieter über diese Energien gesamthaft vertagt; aber 
Sie werden beim Bezug der Energie nie die Gewissheit ha
ben, aus welcher Produktionsart sie stammt. 
Ich bitte Sie der Klarheit und der Ehrlichkeit willen, deren wir 
uns als Gesetzgeber beflelsslgen müssen - auch bei der 
Formulierung von Gesetzestexten -, dem klar richtigen An
trag Leutenegger Hajo zuzustimmen. 

Speck Christian (V, AG): Die SVP-Fraktion empfiehlt Ihnen, 
bei Artikel 10bls dem Antrag Leutenegger Hajo zuzustim
men, dagegen den Antrag der Minderheit Rechstelner Ru
dolf für einen Artikel 1 Oter abzulehnen. 
Bereits heute bietet Jedes grössere Elektrizitätswerk Pro
dukte im Bereich Ökostrom an - meist natürlich gegen einen 
entsprechenden Aufpreis. Frelwilllge Modelle der Elektrizi
tätswirtschaft unterstützen diese Entwicklung seit längerem. 
Die Angebote sind mit Bioprodukten bei den Lebensmitteln 
zu vergleichen. Die Anbieter sind Im Interesse Ihres Images 
und der Kundenbindung selbst daran Interessiert, spezielle 
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Produkte zu deklarieren. Hier braucht es deshalb keine neue 
staatlichen Regelung, in der nach ideologischen Kriterien 
Ober «guten» oder «bösen» Strom entschieden wird. Konsu
mentenorganisationen - Jene von Frau Sommaruga etwa -
können hier ein weiteres Tätlgkeltsfeld entwickeln. Der Markt 
wird entscheiden, wie gross die Nachfrage Ist; Im Kanton 
Aargau gibt es bei diesen Modellen ein sehr gutes Echo. 
Eine Deklaratlonspfllcht einzuführen könnte nur gesamteu
ropäisch einen Sinn machen. Trotz staatlicher Überwachung 
könnte sie problemlos umgangen werden; deshalb wäre sie 
gar nicht durchsetzbar. Die Befürworter sollten sich deshalb 
hier nichts vormachen, die Unentschlossenen sich keinen 
Sand In die Augen streuen lassen. 
Unter dem Deckmantel von Zertifikatslösungen will die Min
derheit Rechstelner Rudolf dem Bundesrat die Ermächti
gung geben, Quoten festzulegen. Dies widerspricht ganz 
klar dem Grundprinzip der Nichtdiskriminierung im EMG. 
Bekanntlich haben unsere Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger am vorigen Sonntag Quoten auch auf efner anderen 
Ebene abgelehnt. 
Bel Artikel 1 Obis kann der Antrag Leutenegger Hajo unter
stOtzt werden. Mit der Formulierung «Herkunftsnachweis» 
zeigt er hier eine realistische Möglichkeit auf. Er ergänzt den 
Antrag der Kommission. 
Die SVP-Fraktlon empfiehlt Ihnen, bei Artikel 1 oter dem An
trag der Mehrheit zu folgen und Jenen der Minderheit Rech
steiner Rudolf abzulehnen. 

Fischer Ulrich (R, AG): Ich spreche noch zu Artikel 1oter, 
zum Antrag der Minderheit Rechstelner Rudolf. Das Anlie
gen einer Zertifizierung der Elektrizität ist zweifellos pratens
wert. Wir sind aber In der Kommission mehrheitlich zur 
Auffassung gelangt. dass dies nicht lm Elektrlzltätsmarktge
setz geschehen soll, sondern dass sich allenfalls eine Er
gänzung des Energiegesetzes aufdrängen würde. Deshalb 
schlägt Ihnen die Kommission vor, dass man eine entspre-
chende Motion überweist. Sie finden diese Motion In der 
UREK (99.3576) im Anhang zur Fahne. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag Rechsteiner 
Rudolf an dieser Stelle abzulehnen, hingegen der Motion zu
zustimmen. 

Bader Elvira (C, SO): Im Namen der CVP-Fraktlon kann Ich 
Ihnen mitteilen, dass wir einer Zertifizierung von Elektrizität 
aus erneuerbaren Energien durchaus positiv gegegenüber
stehen. 
Gemäss unseren Grundsätzen, dass wir schlanke Gesetze 
wünschen, In denen nicht Jedes Mal alle Gesetze und Vor
schriften wiederholt werden, die es ja ohnehin zu befolgen 
gilt, und dass wir Gesetze auch nicht mit artfremden Forde
runglln und Wünschen belasten wollen, lehnt die CVP-Frak
tlon den Antrag der Minderheit Rechsteiner Rudolf zu Artikel 
1 oter ab. Dies fällt uns umso leichter, als der Bundesrat be
reit lst, die Motion der UREK vom 23. November 1999 zur 
Zertiflzlerung erneuerbarer Energien entgegenzunehmen. 
Das Ist unserer Ansicht nach der richtige Weg. 
Aus diesen Gründen stimmt die CVP-Fraktlon bei Artikel 
1 Oter für den Antrag der Mehrheit 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Wir konnten 
uns In der Kommission mit dem Antrag Leutenegger Hajo 
nicht befassen; aber er geht wie der Mehrheitsantrag vom 
Konsumentenschutzartlkel, Artikel 97 der Bundesverfassung, 
aus, wonach die Konsumentinnen und Konsumenten beim 
Kauf von Strom über Herkunft und Qualität Informiert werden 
sollen. Das ist insbesondere dort wichtig, wo fOr Elektrizität 
aus erneuerbaren Energien mehr als der Marktpreis bezahlt 
werden soll, wo also andere Konditionen gelten. 
Der massgebende Unterschied liegt darin, dass der Antrag 
Leutenegger Hajo darauf abzielt, die strafrechtliche Sanktion 
gemäss Artikel 21 zu streichen. Er will die Möglichkeit eßml
nieren, dass Verstösse gegen die Konsumentenschutzbe
stlmmungen strafrechtlich geahndet werden können. Das Ist 
der materielle Unterschied, auf den Ich noch einmal hinwei
sen möchte. 

• 

Zum Antrag der Minderheit Rechstelner Rudolf zu Artikel 
1 0ter: Die Mehrheit der Kommission Ist der Auffassung, dass 
dieser Antrag abzulehnen sei - nicht weil sie gegen markt
wirtschaftliche Zertifizierungsmodelle wäre; aber sie ist der 
Auffassung, dass diese Modelle privatwirtschaftlich organi
siert werden können. Der Antrag der Minderheit würde wie
der zu einer Aufblähung der Verwaltung führen. Deshalb hat 
die Kommission auch mit grosser Mehrheit die vorhin schon 
erwähnte Kommissionsmotion formullert; der Bundesrat hat 
seine Bereitschaft erklärt, diese entgegenzunehmen. 
Es sind noch viele Fragen offen, die geklärt werden mOssen; 
unseres Erachtens Ist der Antrag der Minderheit Rechstelner 
Rudolf abzulehnen und dafür die Kommissionsmotion zu 
überweisen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Zunächst zum Antrag Leu
tenegger HaJo: Er hätte gegenüber dem Antrag der Kommis
sion, den der Bundesrat unterstützt, zwei Änderungen zur 
Folge: 
1 . Er will keine Kennzeichnungspflicht, sondern einen Her
kunftsnachweis einführen. 
2. Die strafrechtliche Sanktion würde wegfallen. 
Die Fassung der Kommission ist konsumentenfreundllcher 
und transparenter. Der Bundesrat könnte die Pflicht elnfüh• 
ran, dass auf dem Einzahlungsschein oder auf der Rech
nung vermerkt werden muss, was für Strom geliefert worden 
Ist. Er könnte Insbesondere festlegen, nach welchen Krite
rien solche Angaben gemacht werden müssen. Sonst 
könnte es geschehen, dass die Produzenten behaupten, sie 
lieferten «grünen» Strom oder Biostrom - wie das in der 
Landwirtschaft zum Teil auch der Fall war. Es könnte dann 
zugunsten der Konsumenten verbindlich festgelegt werden, 
was darunter zu verstehen ist und wie das umschrieben wer
den muss. Beachten Sie auch, dass der Bundesrat das 
bloss tun könnte, nicht aber tun müsste. Wir könnten zu
nächst die genauen Kriterien ausloten und mit den Interes
sierten Kreisen darüber verhandeln, wie das umgesetzt 
werden müsste. Jedenfalls Ist die Kennzeichnungspflicht die 
konsumentenfreundllchere Haltung. Wenn schon, hätten wir 
lieber diese im Gesetz. 
Was den Antrag der Minderheit Rechsteiner Rudolf angeht: 
Es wurde schon gesagt, dass der Bundesrat bereit ist, die 
Motion der UREK entgegenzunehmen. Er wählt diesen 
Weg. 

Art 10bls 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 84 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger HaJo .... 72 Stimmen 

Art 1oter 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Art. 11, 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Teuscher, Borel, Grobet, Herczog, Rechstelner Rudolf, Se
madenl, Strahm, Stump, Wiederkehr) 
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Abs. 1 
.... Sachverständige sein. Die Kommission setzt sich paritä
tisch aus Personen mit Erfahrungen in den Bereichen der 
Elektrizltätswirtschaft und der Konsumentinnen und Konsu
menten zusammen. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.13 
Proposition de la commlssion 
Ma]orlte 
Adharer au projet du Conseil federal 

Mlnortte 
(Tauschar, Borel, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Se
madeni, strahm, Stump, Wiederkehr) 
Al. 1 
.... des speclalistes lndependants. La commisslon se com
pose a egallte de personnes ayant l'experlence de l'econo
mie electrique et de la defense des consommateurs. 
Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federat 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Kommissionsminderheit 
beantragt Ihnen, bei Artikel 13 Absatz 1 die Zusammenset
zung der Eidgenössischen Schiedskommission zu präzisie
ren. 
In den AusfQhrungen zu diesem Artikel erwähnt der Bundes
rat in der Botschaft selber, dass es sich bei den Mitgliedern 
der Schiedskommission nicht nur um Sachverständige aus 
einem Bereich handle, sondern dass die Sachverständigen 
aus den Bereichen Produktion, Übertragung und Verteilung 
von Elektrizltät, aber auch aus dem Umfeld der Konsumen
tinnen und Konsumenten kommen müssten. Wir verlangen, 
dass die Kommission paritätisch aus Vertretern all dieser In
teressengruppen zusammengesetzt Ist Der Grundsatz, den 
der Bundesrat in der Botschaft festhält, darf nicht nur Absicht 
sein, sondern er muss auch im Gesetz verbindlich festge
schrieben werden. An verschiedenen Orten sind wir im EMG 
viel präziser: Zum Beispiel wird in Artikel 23 formuliert, wer 
alles beim Vollzug des Gesetzes angehört werden soll. Die 
Schiedskommission ist ein sehr wichtiges Gremium, denn 
sie entscheidet Ober Streitigkeiten Im Zusammenhang mit 
der Durchleitungspfllcht und Vergütung. FOr diese Fälle ist 
es äusserst wichtig, dass die Kommission paritätisch zusam
mengesetzt ist. Es Ist wichtig, dass die Mltglleder verschie
dene HlntergrOnde und Erfahrungen aus den verschiedenen 
Bereichen der Elektrizitätswirtschaft und des Konsums ha
ben, dass sie diese auch einbringen können und dass nicht 
elnzelne Mitglieder der Kommission nur eine Alibifunktion 

, haben. 
Deshalb beantragt Ihnen die Kommissionsminderheit, dass 
die Zusammensetzung der Schiedskommission im Gesetz 
festgelegt wird. 

Stelner Rudolf (R, SO): Im Namen der FDP-Fraktion bitte 
Ich Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen und den An
trag der Minderheit Tauschar abzulehnen. 
Es ist ein absoluter Widerspruch, was nun da aufgrund des 
Minderheitsantrages Im Gesetz festgeschrieben werden soll; 
die Fassung des Bundesrates und der Kommissionsmehr
heit sagt: «Die Mitglieder müssen unabhängige Sachver
ständige sein.» Nun soll eine Ergänzung kommen; die 
unabhängigen Sachverständigen bleiben, aber diese unab
hänglgen Sachverständigen sollen sich nun plötzlich paritä• 
tisch aus Personen mit Erfahrungen In den Bereichen der 
Elektrizitätswirtschaft einerseits und aus Personen aus Kon
sumentinnen- und Konsumentenkreisen andererseits zu
sammensetzen. Entweder wollen wir, was richtig ist, eine 
Schiedskommission von unabhängigen Sachverständigen, 
oder - dann bitte Ich Sie, mit offenen Karten zu spielen -
dann muss der Antrag der Minderheit helssen: Wir wollen 
eine paritätisch nach Interessengruppen besetzte Schieds
kommission. Das ist das, was wir nicht wollen! Deshalb 
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muss dieser ergänzende satz im Antrag der Minderheit Tau
scher zwingend gestrichen werden. 
Ich bitte Sie also, dem Entwurf des Bundesrates bzw. dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit zu folgen. Wir wollen eine 
Schiedskommission aus unabhängigen Sachverständigen. 
Es ist dann Sache des Bundesrates, diese Leute zu bestim
men und Leute zu wählen, die tatsächlich unabhängig sind 
und den nötigen Sachverstand mitbringen. 

Speck Christian (Y, AG); Ich kann es kurz machen. Der 
Bundesrat Sie sehen es in der Vorlage - empfiehlt Ihnen 
eine unabhängige Fachstelle, unabhängige Fachleute. Wenn 
wir die Schiedskommission paritätisch zusammensetzen Ist 
das nicht mehr möglich. ' 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit Teuscher 
abzulehnen. 

Schmid Odllo (C, VS): Auch ich kann es sehr kurz machen . 
Aufgrund der Tatsache, dass der Bundesrat die fünf bis sie
ben Mitglieder der Eidgenössischen Schiedskommission 
wählt, ist unserer Ansicht nach Gewähr geboten, dass diese 
Kommission sach- und fachgerecht entscheiden wird. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, der Mehrheit der Kommis
sion zu folgen. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Es ist noch 
etwas hlnzuzufQgen. Artikel 13, wie er vom Bundesrat und 
der Kommlsionsmehrhelt formuliert ist, entspricht genau der 
Fassung des entsprechenden Artikels 56 im Fernmeldege
setz, wo die Eidgenössische Kommunikationskommission 
geregelt ist. Wir haben bei der Comcom nach den bisherigen 
Erfahrungen weder von der Zusammensetzung noch von 
der ausgewogenen und objektiven Aufgabenerfüllung her ei
nen Grund, von diesem System abzuweichen. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie namens der Mehrheit, den 
Antrag der Minderheit Teuscher abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 41 Stimmen 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Hegetschweiler, Baumberger, Brunner Tonl, Dettllng, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer JQrg, Speck, Stucky; 
Wyss) ' 
Titel 
Aufgaben der Schiedskommission 
Abs. 1 
... • Durchleitungspfllcht, der Vergütung und den Aufgaben 
der Netzbetreiberinnen (Art 5, 6 und 9). Sie kann ...• 
Abs.2-4 ' 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.14 
Proposition de 1a commlsslon 
MaJortte 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Mlnortte 
(Hegetschweiler, Baumbergar, Brunner Tonl, Dettling, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer JOrg, Speck, Stucky, 
Wyss) · 
Titre 
Täches de la commlsslon d'arbitrage 
Al. 1 
.•.. d'achemlner l'electriclte, la ratribution de l'achemlnement 
et les täches des exploltants de reseaux (art. 5, 6 et 9). Elle 
peut decider .... 
Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Präsident (Hass, Peter, erster Vizepräsident): Ich habe Ih
nen letzte Woche gesagt, dass sich eine weitere Diskussion 
und eine Abstimmung Ober diesen Artikel erübrigen warden. 
Herr Hegetschweiler hat darauf bestanden, trotzdem noch 
einmal sprechen zu können. 

Hegetschweiler Rolf (R, ZH): Ich bin überzeugt, dass die
ser Minderheitsantrag auch als selbstständiger Antrag und 
nicht im Zusammenhang mit Artikel 8 eine Bedeutung hat. 
Ich möchte Ihnen beantragen, ihm zuzustimmen. 
Es geht um die Aufgaben der Schiedskommission. Sie ent
scheidet ja über Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 
Durchleltungspfllcht und der Vergütung. Hier hat die Minder
heit noch die Bestimmung dazugenommen, dass diese 
Schiedskommission auch über Aufgaben der Netzbetreibe
rinnen entscheiden würde. Wir haben also quasi eine zu
sätzliche Sicherheit eingebaut. In Artikel 5 wird ja gesagt, 
dass der diskrlmlnlerungsfrele Zugang zu den Netzen der 
verschiedenen Spannungsebenen gewährleistet sein muss. 
Da kann es natürlich Streitigkeiten darQber geben, was dls
krlmlnlerungsfreler Zugang heisst. Es kann auch Streitigkei
ten Im Rahmen von Artikel 9 geben, der neben anderen 
Obliegenheiten die Festlegung der Vergütung beinhaltet. 
Aus diesen Gründen - um das Instrument der Schiedskom
mission auch bei den Aufgaben der Netzbetreiber zum Ein
satz bringen zu können, wenn es notwendig ist - beantrage 
ich Ihnen, hier der Minderheit zuzustimmen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Im Namen der FDP-Fraktion 
bitte Ich Sie, dem Antrag der Minderheit Hegetschweiler zu
zustimmen. Er trägt zur Geschlossenheit des Gesetzes bei. 
Es handelt sich beim Antrag um eine Ergänzung: Die 
Schiedskommission soll sich als Fachgremium auch um 
Streitigkeiten bezüglich der Aufgaben der Netzbetreiberin 
kümmern und nicht nur um die Durchleitung als solche. 
Wir empfehlen Ihnen, dem Antrag der Minderheit Hegetsch
weller zuzustimmen. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Ich weiss nicht, ob allen im 
Saal klar Ist, was der Antrag der Minderheit Hegetschweiler 
eigentlich bedeutet Er bedeutet, dass die Aufgaben der 
Netzbetreiber nicht mehr von den Kantonen festgelegt wer
den dürfen, sondern von der Schiedskommission festgelegt 
werden. Das ist eine völllge Kompetenzänderung gegenüber 
dem, was bisher gesetzessystematlsch beschlossen wurde. 
Damit kommt die Schiedskommission in die Position des 
Vormundes der Kantone. 
In Artikel 9 wird klar gesagt, dass die Kantone definieren, 
was die Netzbetreiber in Ihrem Kantonsgeblet tun dürfen und 
sollen. Wenn wir der Schiedskommission dieses Recht eln-

1 räumen, legen wir den Grundstein für schwere Kompetenz
konflikte, weil dann die Kantone nicht mehr beschliessen 
dürfen, was ein Elektrizitätswerk tun soll und wie der Service 
public wahrgenommen werden kann. 
Ich bitte Sie, diesen Fremdkörper, der auch gesetzessyste
matlsch alles Ober den Haufen wirft, was bisher beschlossen 
wurde, nicht zu akzeptteren und den Antrag der Minderheit 
abzulehnen. 

Präsident (Hass Peter, erster Vizepräsident): Die CVP-Frak
lion lässt mitteilen, dass sie die Mehrheit unterstützt 

Dupraz John (R, GE), pour la commission: Cette proposi
tlon de mlnorlte, contralrement a ce qu'a dlt M. Hegetschwei
ler, a ete presentee en commlsslon par M. Baumbergar qui 
dlsait «Au cas ou on refuserait Ja soclete nationale d'explol
tatlon du reseau, Je fals cette propositlon.» Or, la commls
slon et le Conseil national ont accepte Je prlnclpe de cette 
societe nationale a l'article 8. La proposition de mlnorlte doit 
donc etre rejetee. Elle n'est plus necessaire en ralson de la 
creation d'une soclate de drolt prlve pour l'exploltatlon du re
seau. Du raste, cette proposition ne repond pas a la syste
matique de la lol; c'est l'article 9 qul definit las täches des 
exploitants du reseau. 

Nous estimons la proposltlon de mlnorlte inutlle, et nous 
vous prions d'en rester au texte de la majorlte de la commis
sion. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Nach dem Konzept des 
Bundesrates soll diese Kommission nur richterliche Fragen 
im Zusammenhang mit der Durchleitung behandeln. Aber 
wenn Sie jetzt schauen, was hier anvisiert ist, sehen Sie, 
dass es um die Aufgaben der Netzbetreiberinnen in Artikel 9 
des Gesetzes geht. Das sind Fragen des Service publlc; das 
sind die Fragen, die beim Eintreten als Im Rahmen der Llbe
ralislerung sehr wichtig angesehen worden sind. Es geht um 
die Frage, was die Konsumenten in welchen Regionen und 
zu welchen Bedingungen notwendigerweise erhalten müs
sen. Das sind polltlsche Fragen. Diese politischen Fragen 
wollen wir gerade nicht an eine paritätisch zusammenge
setzte Schiedskommission delegieren. 
Daher beantrage Ich Ihnen, bei der Fassung des Bundesra
tes zu bleiben. 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 118 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 29 Stimmen 

Art.15 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
. ... zuvor die Preisüberwachung an. 
Abs. 2 
Die Preisüberwachung prüft .... bestehen. Sie berücksichtigt 
..•. Stellt sie einen .... trifft sie Massnahmen .... 

Antrag Banga 
Abs.2 
Der Preisüberwacher .... öffentliche Interessen. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Eventualantrag Banga 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
Abs. 1 
Ist die Legislative oder die Exekutive des Bundes, eines 
Kantons oder einer Gemeinde zuständig für die Festsetzung 
oder Genehmigung eines Preises oder einer Preiserhöhung 
für Elektrizität, die von Beteiligten an einer Wettbewerbsab
sprache oder von einer marktmächtlgan Unternehmung be
antragt wird, so untersteht diese Festsetzung oder Geneh
migung den Artikeln 6 bis 11 des Preisüberwachungsgeset
zes vom 20. Dezember 1985. 
Abs.2 
Bei der Prüfung, ob Anhaltspunkte f0r eine missbräuchliche 
Preiserhöhung oder -beibehaltung bestehen, berücksichtigt 
die Preisüberwachung allfälllge übergeordnete öffentliche 
Interessen. 

Art.15 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... l'avls de la surveillance des prlx. 
Al. 2 
La survelllance des prlx determine .... abuslf. Elle tlent •••. 
exister. Lorsqu'elle constate un abus, eile prend .... 

Proposition Banga 
Al.2 
Le Surveillant .... qui peuvent exister. 
(Biffer le raste de l'allnea) 

Proposition subsidlalre Banga 
(au cas ou la proposltlon prlnclpale seralt rejetee) 
Al. 1 
SI une autorita legislative ou executlve de la Confederatlon, 
d'un canton ou d'une commune doit, sur demande des par
tles a une convention ou d'une entreprlse pulssante sur le 
marcha, decider ou approuver le prix ou le rencherlssement 
de l'alectricite, sa decision ou son approbatlon est subordon-
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nee aux artlcles 6 a 11 de la loi du 20 decembre 1985 con
cernant la surveillance des prlx. 
Al.2 
Lorsqu'elle examlne les Indices d'une augmentatlon de prix 
abusive ou du maintlen d'un prix abusif, l'autorite de surveil
lance des prix tient campte des interAts publlcs superleurs 
eventuels. 

Banga Boris (S, SO): Ich stelle Ihnen einen Antrag zu Arti
kel 15, zur Preisüberwachung, und als Notbremse einen 
Eventualantrag. 
Aus der Botschaft geht hervor, dass der Preisüberwacher in 
diesem Gesetzesartikel neu die Kompetenz erhalten soll, 
von Exekutiven und Leglslattven auf Bundes-, Kantons- und 
Gemeindeebene fixierte Prelsbeschlüsse zu korrigieren. 
Folgende Gründe sprechen gegen die obligatorische Unter
stellung dieser Entscheide unter die Preisüberwachung: 
1. Das bisherige System, wonach die Behörden vor der 
Preisfestsetzung den Preisüberwacher konsultieren müs
sen, hat sich bewährt und auch unter Respektierung der de
mokratischen Abläufe die gewünschten Ergebnisse ge
bracht. 
2. Die neu vorgesehene Kompetenz Ist staatspolitisch sehr 
bedenklich, denn damit werden Entscheide der vom Bun
desrat eingesetzten Preisüberwachung wichtiger als diejeni
gen der in der Regel vom Volk gewählten Vertreter. 
Ich habe mir die Mühe genommen und die epischen Diskus
sionen aus den Jahren 1985 und 1990 über das Preisüber
wachungsgesetz angeschaut. Nach langem Ringen ist man 
zur bisherigen Regelung gekommen. 
3. Wir haben im Gesetz, beispielsweise in Artikel 6, diverse 
Vorschriften für die Berechnung, für die Vergütung der 
Durchleltungsrechte. Wir haben die Schiedskommission, wir 
haben die Kompetenz des Bundesrates, Grundsätze für eine 
transparente und kostenorlentierte Berechnung der Durch
leltungsvergütung zu erwarten. Ich meine, dass mit dem 
Qeuen EMG, das ja mehr Wettbewerb bringen sollte, eine 
Ubersteuerung stattfindet. 
Zum Eventualantrag: Ich meine, dass hier ein gesetzgeberi
sches Versehen vorliegt. Mit der von Bundesrat und UREK 
vorgeschlagenen Regelung in Artikel 15 werden die von den 
Behörden festgelegten Elektrizitätspreise auch den Ent
scheiden des Preisüberwachers unterstellt. Unverständllch -
und wirklich unverständlich! - ist aber, dass das Erfordernis 
der vorherigen Anhörung des Preisüberwachers, das für von 
privaten Unternehmungen festgelegte Preise nicht gilt, auf
rechterhalten werden soll. 
D_er vorliegende Antrag hat zum Ziel, diese Benachteiligung 
der Behörden, welche Elektrizitätstarife festlegen oder ge
nehmigen, zu beseitigen. Behandeln Sie also die öffentlich
rechtlichen Körperschaften gemäss dem Eventualantrag zu
mindest gleich wie private Unternehmungen! 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Die Kommis
sion hatte keine Gelegenheit, sich zum Antrag Banga zu 
Artikel 15 Gedanken zu machen. Es geht hier darum, dass 
die Kompetenz des Preisüberwachers, behördlich festge
legte Preise bzw. Preiserhöhungen per Verfügung zu kon
trollieren - also Preissenkungen zu verfügen oder Preiser
höhungen zu verbieten -, gestrichen werden soll. Nach 
Auffassung der Kommission - wir haben uns nicht explizit 
darüber unterhalten - ist es aber klar, dass dieser Kontroll
mechanismus auch bei den durch exekutive Behörden fest
gelegten Tarifen gelten soll, also für Bund, Kantone, Ge
meinden; das war auch bisher schon so. 
Deshalb bin ich der Auffassung, dass man die Fassung von 
Bundesrat und Kommission beibehalten sollte. 
Wenn mal] Artikel 14 des Preisüberwachungsgesetzes 
(PüG) auf Ubereinstlmmung mit dem Eventualantrag Banga 
überprüft, stellt man fest, dass materiell kein Unterschied 
auszumachen Ist. Aber wir sind hier in der gleichen Situation 
wie vorhin, als ich den Vergleich mit dem Fernmeldegesetz 
gemacht habe. Meines Erachtens spricht nichts dagegen, 
dass man Artikel 14 beibehält, der hier ins Elektrizitäts
marktgesetz übertragen wurde. 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Anders herum gesagt: Wenn man anstelle der bewährten 
Formulierung von Artikel 14 PüG den Eventualantrag Banga 
nimmt, kann das zu Auslegungs- und Interpretationsproble
men führen. Insofern sehe ich keinen Grund, hier dem Even
tualantrag Banga zuzustimmen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Der Antrag Banga will, 
dass der Preisüberwacher bei behördlich festgelegten Prei
sen bzw. Preiserhöhungen keine Senkungen bzw. Verbote 
für Erhöhungen vertagen kann. Wir sind aber der Auffas
sung, dass das zum Schutze derjenigen Kunden notwendig 
ist, die nicht auf einen anderen Produzenten ausweichen 
können. Solche Kunden wird es geben. Es besteht sonst die 
Gefahr, dass allfällige Verluste, die die Betreiber Im freien 
Wettbewerb machen, einfach auf diejenigen Kunden über
wälzt werden, die nicht auf einen anderen Produzenten aus
weichen können. Man muss eine Möglichkeit haben, etwas 
dagegen zu tun; dazu braucht es die volle Verfügungskom
petenz der Preisüberwachung. Es darf nicht darauf ankom
men, ob es eine Gemeinde, ein Kanton oder eine exekutive 
Behörde des Bundes ist, die diese Preise festgelegt hat. Es 
geht um die Rechte der Konsumenten, und die sind zu 
schützen. Es gibt keinen Grund, in einem offenen Markt be
hördlich festgelegte oder genehmigte Preise anders zu be
handeln als Preise, die von privaten Betreibern festgelegt 
worden sind. 
Deshalb beantrage ich Ihnen Ablehnung des Hauptantrages 
und Ablehnung des Eventualantrages Banga, auch wenn Ich 
da nicht vlele Unterschiede zu unserem Entwurf feststellen 
kann. Wir haben uns einfach an die Formulierung des Preis
überwachungsgesetzes gehalten und diese übernommen. 
Eine Anhörung der Betroffenen Ist selbstverständlich auch 
mit dieser Formulierung garantiert. 
Ich beantrage Ihnen, bei der Formulierung des Bundesrates 
zu bleiben. 

Banga Boris (S, SO):Herr Bundesrat, wie erklären Sie sich 
die unterschiedliche Behandlung, in dem Sinne, dass öffent
lich-rechtliche Körperschaften vor der Preisfestsetzung den 
Preisüberwacher fragen müssen und die privaten Gesell
schaften erst post festum mit dem Preisüberwacher in Kon
takt kommen? 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Das ist zum Ersten so 
nicht zwingend: Die Privaten können die Preisüberwachung 
auch vorher angehen. Das wird häufig gemacht, um sich ori
entieren zu können, wie man sich nachher verhält Zum 
Zweiten kann im anderen Fall das ganze Verfahren auch 
nachträglich so durchgeführt werden, dass die Mei
nungsäusserungen und die Gleichbehandlung vollkommen 
garantiert sind, unabhängig davon, ob es sich nun um pri
vate oder öffentlich-rechtliche Unternehmen handelt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission ••.• 1 oo Stimmen 
Für den Antrag Banga ...• 53 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission ..•• 89 Stimmen 
Für den Eventualantrag Banga .... 57 Stimmen 

Art.16--20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adoptt§ 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Änderung betriffl nur den französischen Text) 
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Abs.1 

abis. Vorschriften Ober die Kennzeichnung von Elektrizität 
verletzt (Art. 10bis); 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Leutenegger Hajo 
Abs. 1 

abis. Streichen 

Art21 
Proposition de Ja commission 
Tttre 
lnfractions 
AJ.1 

abis. enfrelnt las prescrlptions sur le marquage dlstlnctif de 
l'electrlcite (art. 10bis); 

Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Leutenegger Hajo 
Al.1 

abis. Biffer 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Der Antrag Leu
tenegger Hajo Ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition de Ja commlsslon 

Art22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Consell federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2, 4, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Mehrheit 
.... Elektrizitätswirtschaft, die Arbeitnehmerorganisationen 
der Branche und die Konsumentenorganisationen an. 
Minderheit 
(Brunner Tonl, Baumbergar, Dettling, Ehrler, Fischer-Hägg
llngen, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, Maurer, Stucky, 
Wyss William) -
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 23 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2, 4, 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
Majorite 
.. .. le Consell federal et le departement consultent notam
ment les cantons, l'industrle de l'electrlcite, las organlsatlons 
syndicales de la branche et les organlsations de consomma
teurs. 
Minorite 
(Brunner Toni, Baumbergar, Dettllng, Ehrler, F!scher-Hägg
llngen, FJSCher-Seengen, Hegetschweller, Maurer, Stucky, 
WyssWilliam) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Brunner Tonl (V, SG): Ich bitte Sie, bei Artikel 23 Absatz 3 
dem Antrag der Minderheit zu folgen und diesen bzw. den 
Entwurf des Bundesrates gutzuheissen. 
Absatz 3 verpflichtet Bundesrat und Departement, vor dem 
Erlass von Ausführungsbestimmungen ein Vernehmlas
sungsverfahren durchzutahren. Gemäss dem Willen der 
Kommissionsmehrheit sollen nebst den Kantonen, der Elek
trizitätswirtschaft und den Konsumentenorganisationen auch 
die Arbeitnehmerorganisationen, also die Gewerkschaften, 
der Branche in diese Anhörungspflicht mit einbezogen wer
den. Eine starke Minderheit der Kommission empfiehlt Ih
nen, diese Anhörungspflicht nicht auf die Gewerkschaften 
auszudehnen; es wäre sonst nur logisch, dass sich zum Bei
spiel auch ein Arbeitgeberverband In einem Vernehmlas
sungsverfahren äussern dürfte. 
Ich bitte Sie namens einer starken Kommissionsminderheit, 
unserem Minderheitsantrag zu folgen und Absatz 3 gemäss 
dem Entwurf des Bundesrates gutzuheissen. 
Ich benutze die Gelegenheit auch, um Ihnen mitzuteilen, 
dass die SVP-Fraktion diesen Minderheitsantrag ebenfalls 
unterstützt. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Die FDP-Fraktion 
teilt mit, dass sie die Minderheit unterstützt. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Namens der 
SP-Fraktion ersuche ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 
Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Arbeit
nehmerinnen- und Arbeitnehmerorganisationen ebenfalls 
angehört werden. Sie werden von allfälligen Verordnungen 
sehr stark betroffen; von daher geht es nicht an, dass nur die 
Elektrizitätswirtschaft In das Vernehmlassungsverfahren mH 
einbezogen wird, nicht aber die Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer. 
Ich bitte Sie daher aus Gründen der Parität und des Schut
zes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dem Antrag 
der Mehrheit zuzustimmen. Die Arbeitsplätze werden von 
diesem Gesetz ganz zentral betroffen. Von daher scheint es 
mir unumgänglich - Ich denke, der Bundesrat hat es auch In 
diesem Sinne vorgesehen -, dass die Gewerkschaften vor 
dem Erlass von Ausführungsbestimmungen ebenfalls kon
sultiert werden müssen. 

Dupraz John (R, GE), pour la commission: M. Brunner parle 
d'une lmportante mlnorlte de la commission, mais c'est tout 
de milme une mlnorlte, parce que autrement ce seralt la ma
jorite, 98. va de sol. 
La proposltlon de majorlte corrige un oubll qul a ete falt dans 
le projet de loi, car la consultatlon dans ce cas dolt s'etendre 
aux syndicats de la branche de l'electrlcite qui font partie de 
cette economle au sens large. U n'y a pas de ralson de les 
exclure de la consultatlon. S'il n'etait pas expressement 
mentlonne dans la loi qu'on doit les consulter, on risqueralt 
de ne pas las entendre ou de ne pas avoir la base legale 
pour las entendre. Cela seralt regrettable, car II y a aussl des 
places de travall en Jeu dans les restructuratlons qul vont se 
realiser lors de la mise en place de ce marche. 
II est normal que les syndicats de la branche soient enten
dus, c'est pourquoi nous vous lnvltons a soutenlr la proposl
tlon de majorlte qui ne falt que reprendre les us et coutumes 
pratlques dans les autres secteurs economlques. 

Präsident (Seller Hanspeter, Präsident): Die chrlstllchdemo
kratische Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit 
unterstützt. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Der Bundesrat versteht 
unter Wirtschaft im Allgemeinen sowohl die Arbeitgeberor
ganisationen als auch die Arbeitnehmerorganisationen. 
Beim Ausdruck «Elektrizitätswirtschaft» Ist er bei seiner For
mulierung davon ausgegangen, dass er auch die Gewerk
schaften anhören würde. Die Fassung der Mehrheit hält das 
jetzt noch explizit fest 
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Abs. 1, 2, 4, 5-AJ. 1, 2, 4, 5 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 76 stimmen 
Far den Antrag der Minderheit .... 70 Stimmen 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Eberhard 
Abs.4 
Das Energiegesetz vom 26. Juni 1998 wird wie folgt geän
dert: 
Art. 7 Abs. 7 
Die Mehrkosten der Elektrizitätsverteßunternehmen fQr die 
Übernahme von elektrischer Energie von unabhängigen pri
vaten Produzenten werden von der nationalen Netzgesell
schaft mit einem Zuschlag auf die Übertragungskosten der 
Hochspannungsnetze finanziert. 

Art. 24 
Proposition de /a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Eberhard 
A/.4 
La loi sur l'energie du 26 Juin 1998 est modifiee comme suit: 
Art. 7 al. 7 
Las frais supplementaires encourus par las entreprlses de 
dlstrlbutlon d'electrlcite du fait de la reprlse d'energle elec
trlque fournie par des producteurs prives independants sont 
flnances par la societe nationale d'exploitatlon du reseau au 
moyen d'un supplement applfque aux coats d'acheminement 
des reseaux a haute tension. 

Abs. 1-3 -Al. 1-3 
Angenommen -Adopte 

Abs.4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Eberhard .... 73 Stimmen 
Dagegen ...• 68 Stimmen 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Das ist ein Novum: 
Der Antrag wurde nicht begn1ndet und trotzdem angenom
men. 
Die Fragestellung war klar: Wer dem Antrag zustimmt, 
stimmt Ja, wer Ihn ablehnt, stimmt Nein. Der ständerat hat 
die Mögllchkeit, noch eine Korrektur vorzunehmen. Regen 
Sie sich nicht zu früh auf! 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 

c. Elektrlzltätserzeugerlnnen und -versorgungsunterneh
men zur Belieferung von beliebigen Endverbraucherinnen 
und Endverbrauchern mit Elektrizität, die aus erneuerbaren 
Energien, ausgenommen Wasserkraft Ober 1 MW Bruttoleis
tung, gewonnen wurde. 
Minderheit 
(Semadenl, Baumberger, Dettling, Eymann, Hegetschweiler, 
Herczog, Rechsteiner Rudolf, strahm, Stump, Teuscher, 
Wiederkehr) 

b. Elektrizitätsversorgungsunternehmen Im Umfang: 
1. von 30 Prozent .... 

Amtliches BuUetln der Bundesversammlung 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit I 
(Semadeni, Baumberger, Dettllng, Eymann, Hegetschweller, 
Herczog, Rechstelner Rudolf, strahm, stump, Teuscher, 
Wiederkehr) 

b. Elektrizitätsversorgungsunternehmen Im Umfang von 
60 Prozent .... 
Minderheit II 
(Rechstelner Rudolf, Eymann, Stucky, Teuscher, Wieder
kehr) 
Drei Jahre nach Inkrafttreten des Förderabgabegesetzes 
besteht uneingeschränkter Anspruch auf Durchleitung nach 
Artikel 5. 

Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit/ 
(Dupraz, Eplney) 
Sechs Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes befindet der 
Bundesrat Ober die weitere Öffnung des Marktes, und er be
rQcksichtigt dabei Artikel 1 Absatz 2. Bevor er die weiteren 
Schritte festlegt, legt er dem Parlament einen Bericht Ober 
die Folgen der Elektrizitätsmarktöffnung In der Schweiz und 
Im Ausland vor. 
Minderheit II 
(Berberat, Grobet, Teuscher) 
Streichen 

Antrag Sommaruga 
Abs.1 

a. Endverbraucherinnen und -Verbraucher, deren Jahresver
brauch elnschllesslich der Eigenerzeugung 20 GWh über
steigt; 

Antrag Hass/er 
Abs. 1 

c. Elektrizitätserzeugerinnen und -versorgungsunterneh
men .... dle aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. 

Antrag Speck 
Abs. 1 

c. Streichen 
Abs.2 

c. Elektrizitätserzeugerinnen und -versorgungsunterneh~ 
men zur Belieferung von beliebigen Endverbraucherinnen 
und Endverbrauchern mit Elektrizität, die aus erneuerbaren 
Energien, ausgenommen Wasserkraft Ober 1 MW Bruttoleis
tung, gewonnen wurde. 

Antrag Mugny 
Abs.2 
Im Jahre 2006 befindet der Bundesrat llber die weitere Öff
nung des Marktes, und er berücksichtigt dabei Artikel 1 Ab
satz 2. 

Antrag Schmid Odllo 
Abs.3 
Im Jahre 2005 befindet der Bundesrat Ober die weitere Öff. 
nung des Marktes; er berllckslchtlgt dabei Artikel 1 Absatz 2. 
Bevor er die weiteren Schritte festlegt, legt er dem Parlament 
einen Bericht Ober die Folgen der Elektrizitätsmarktöffnung 
in der Schweiz und im Ausland vor. 

Antrag Meier-Schatz 
Abs. 1 

a ..... deren Jahresverbrauch je Verbrauchsstätte elnschliess
lich der Bgenerzeugung 1 O GWh übersteigt; 
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Abs.2 
Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht unbe
schränkter Anspruch auf Durchleitung nach Artikel 5. 
Abs.3 
Streichen 
Abs.4 
Die In den Absätzen 1 und 2 gewährte Marktöffnung gilt nur 
für Anbieter aus Staaten, die Ihrerseits Schweizer Stromlie
feranten mindestens im gleichen Umfang auf ihrem Markt 
zulassen. 

Art.25 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorlte 

c. las producteurs d'electricite, quel qua solt le consomma
teur final qu'ils alimentent, qui produisent le courant a partir 
d'energle renouvelable, sauf pour les centrales hydrauliques 
de plus de 1 MW de puissance brute. 
Minorlte 
(Semadenl, Baumbergar, Dettllng, Eymann, Hegetschweiler, 
Herczog, Rechsteiner Rudolf, Strahm, Stump, Teuscher, 
Wiederkehr) 

b. las entreprlses d'approvlslonnement en electricite a hau
taur: 
1. da 30 pour cant de leurs ventes .... 

Al.2 
Majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mtnorlte t 
(Semadeni, Baumbergar, Dettling, Eymann, Hegetschweiler, 
Harczog, Rechsteiner Rudolf, Strahm, Stump, Tauschar, 
Wiederkehr) 

b. a hauteur de 60 pour cent de leurs ventes .... 
Minorite li 
(Rechstelner Rudolf, Eymann. Stucky, Teuscher, Wieder
kehr) 
Trols ans apres l'entree an vigueur de l'arrAte federal con
cemant une taxe d'encouragement en matiare energetlque, 
quiconque aura droit a l'acheminement au sens de l'arti
cle 5. 

A/.3 
Majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorlte I 
(Dupraz, Epiney) 
Six ans apras l'entree an vlgueur de la lol, le Conseil federal 
definira la future ouverture du marche en tenant campte de 
l'artlcle 1 er allnea 2. Avant d'en fixer las futures etapes, 11 de
vra au prealable presenter au Parlament un rapport sur las 
consequences de l'ouverture du marche de l'electrlcite an 
Sulsse et a l'etrangar. 
Minorite II 
(Berberat, Grobet, Teuscher) 
Bitter 

Proposition Sommaruga 
Al. 1 

a. tous las consommateurs finaux dont la demande annuelle 
depasse 20 GWh, productlon propre comprise; 

Proposition Hass/er 
Al. 1 

c. las producteurs d'electricite .... a partlr d'energle renouve
lable. 

Proposition Speck 
Al. 1 

c. Bitter 
A/.2 

c. las producteurs d'electricite, quel qua soit le consomma
teur final qu'lls allmentent, qui produisent du courant a partir 
d'energle renouvelable, sauf pour las centrales hydraullques 
de plus de 1 MW de pulssance brute. 

Proposition Mugny 
AJ.2 
En 2006, le Conseil federal definira la future ouverture du 
marche en tenant campte de l'artlcle 1 er alinea 2. 

Proposition Schmid Odllo 
Al.3 
Le Conseil federal se determine an 2005 sur la poursuite de 
l'ouverture du marcM en tenant campte de l'article 1er ali
nea 2. Avant de fixer la sulte des demarches, II presente au 
Parlament un rapport sur las consequences de l'ouverture 
du marche de l'electricite en Suisse et a l'etranger. 

Proposition Meier-Schatz 
Al. 1 

a .... dont la demande annuelle par site de consommatlon 
de passe 1 o GWh, production propre comprlse; 
Al.2 
Trols ans apres l'entree en vigueur de la presente lol, le drolt 
a l'achemlnement selon l'article 5 est illimite. 
Al. 3 
Bitter 
Al. 4 
l.'.ouverture du marche accordee aux alineas 1 er et 2 ne 
s'appllque qu'aux fournlsseurs provenant d'Etats qul autort
sent de leur cöte des fournisseurs suisses sur leur marche 
dans une proportlon egale. 

Hegetschweiler Rolf (R, ZH): Bei Artikel 25 geht es um die 
Marktöffnungsstufen. Auch Bundesrat Leuenberger hat bei 
der Beratung dieses Artikels In der Kommission erklärt. es 
sei etwas merkwürdig, dass wir hier von Jahren ab Inkrafttre
ten des Gesetzes sprechen. Die wichtige Frage Ist ja, wann 
das Gesetz In Kraft tritt Wenn wir davon ausgehen, dass es 
Insgesamt etwa zwei Jahre dauern wird, bis das Gesetz in 
Kratt treten kann, verlieren wir eigentlich wertvolle Zelt. Per
sönlich befQrworte auch Ich eine raschere Gangart. 
Ich spreche hlerfOr die Anträge der Minderheit Semadeni zu 
Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b+ 
Die Minderheit Semadeni unterstützt den Öffnungsrhythmus 
des Bundesrates, möchte aber eine breitere Öffnung des 
strommarktes in den ersten zwei Phasen ermögllchen. Die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen sollen in den ersten 
sechs Jahren einen höheren Prozentsatz erhalten, 30 Pro
zent statt 10 Prozent in den ersten drei Jahren und 60 Pro
zent statt 20 Prozent In den nächsten drei Jahren. Wird der 
Markt so geöffnet, wie es der Entwurf vorsieht, geht das vor 
allem auch auf Kosten der Kleinkonsumenten. Sind die 
Elektrlzltätsversorgungsunternehmungen jedoch in einem 
grösseren Umfang marktberechtigt, kommen die Vorteile der 
Marktöffnung von Anfang an eher auch den Kleinkonsumen
ten zugute. Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen verlie
ren beim Inkrafttreten des Elektrlzltltätsmarktgesetzes mögli
cherweise ja grössere Kunden, die sich auf dem freien Markt 
die besten Angebote aussuchen können. Das hat zur Folge, 
oder birgt mindestens die Gefahr in sich, dass Kleinkon
sumenten bis zur vollständigen Liberalisierung als «gefan
gene» Kunden die Zeche bezahlen. 
Der Bundesrat sagt In der Botschaft, dass mit der anfänglich 
etwas langsameren Öffnung des Strommarktes in der 
Schweiz insbesondere NAI verhindert werden sollen. Die 
vorgesehene Öffnung des Strommarktes geht also klar auf 
Kosten der Kleinkonsumenten. Das Ist problematlsch und fOr 
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die Akzeptanz des Elektrizitätsmarktgesetzes gefährlich. Die 
NAI sollten nur in Ausnahmefällen und auch nur mit rOck
zahlbaren Darlehen OberbrQckt werden. Die Verantwortung 
dafür liegt bei den Eigentamem der Werke. Damit ergibt sich 
Spielraum für eine breitere Öffnung des Marktes, was wir ja 
beabsichtigen. Wie die Entwicklung Im Ausland zeigt. be
stimmt der Markt und weniger die Gesetzgebung das Ge
schehen. 
Mit der vorgeschlagenen Fassung soll auch vermieden wer
den, dass grosse Produzenten ausserhalb ihres Versor
gungsgebietes mit Grosskunden lukrative Lieferverträge 
abschliessen und Im eigenen Versorgungsgebiet die Preise 
hochhalten, weil Versorungsunternehmungen, also Stadt
und Ortsnetze, nur Anspruch auf die Durchleitung von 
10 Prozent bzw. 20 Prozent des Jahresabsatzes an feste 
Kunden haben. Diese Quoten massen erhöht werden, um 
Missbräuche dieser Art zu verhindern, dies im Interesse des 
Marktes und der Konsumenten, besonders der kleineren Be
zager und der KMU, die ebenfalls möglichst rasch vom llbe
rallslerten Markt profitieren sollten. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es ist nicht alltäglich, dass Kol
lege Hegetschweiler und ich in die gleiche Richtung politisie
ren, aber bezOglich des Marktöffnungstempos ist es tatsäch
lich so. Ich vertrete hier die Meinung einer Minderheit, die 
den Elektrizitätsmarkt in drei Jahren öffnen möchte, und ich 
möchte Ihnen auch klar sagen, weshalb. 
Zum einen ist die Entwicklung in Europa ausschlaggebend: 
Es gibt heute fast ein Dutzend Länder, die den Elektrizitäts
markt bereim völlig geöffnet haben, und zwar In sehr kurzer 
Zeit. Dazu gehören Deutschland, Holland, Grossbritannien, 
Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. 
Die Übung, den Markt langsam zu öffnen, mahnt mich an 
den Versuch, von Linksverkehr auf Rechtsverkehr umzustel
len und zu sagen, dass in den ersten sechs Jahren nur die 
Lastwagen rechts fahren dürfen, die anderen Verkehrsteil
nehmer aber weiterhin links fahren massen. Das geht nicht 
auf. Die Konsequenzen einer solchen Politik zeichnen sich 
bereits ab: Die Grassen, z. 8. das Inselspital, bekommen 
Rabatte in Millionenhöhe, und die Kleinen bezahlen dafür, 
denn die Herstellung von Strom erzeugt ja im Wesentlichen 
nur Fixkosten. Wenn Sie fixe Kosten haben und den einen 
Rabatte gewähren, dann müssen Sie selbstverständlich bei 
den anderen die Preise erhöhen. Es sind die Haushalte und 
die so genannt kleinen und mittleren Betriebe, die diesen 
Preis bezahlen. 
Es steilt sich die Frage, welche Betriebe denn klein und mit
telgross sind. Die Grenzen, die das Gesetz laut Fassung des 
Bundesrates diesbezüglich vorsieht, liegen bei 10 bzw. 
20 Gigawattstunden; das sind 20 Millionen Kilowattstunden 
Verbrauch. Wenn Sie schauen, was das für Betriebe sind, 
dann merken Sie schnell: Es sind nur Betriebe, die ungefähr 
10 000 Arbeitsplätze haben, die in der ersten Phase davon 
profitieren. In der zweiten Phase sind es Betriebe, die viel
lelcht Ober 5000 Arbeitsplätze haben - vielleicht abgesehen 
von einigen sehr energlelntenslven Unternehmen mit weni
ger Personal. Das· heisst also, dass die grosse Masse, 
90 Prozent, der kleinen und mittleren Betriebe den Preis für 
die Marktöffnung - die Rabatte und die Altlasten - zahlen 
werden. 
Ich weiss, dass gerade in der Romandia sehr grosse Beden
ken gegenOber einer raschen Öffnung bestehen. Aber Ich 
möchte doch auch feststellen, dass die Gebirgskantone ge
sagt haben: Wenn man die Förderabgabe Installiert, dann 
kann man die rasche Öffnung akzeptieren. Denn sie verbes
sert auch die Marktchancen der Gebirgskantone entschei
dend, weil diese nicht mehr die überteuerten Hochspan
nungsleitungen bezahlen müssen, wenn sie Ins Ausland 
exportieren wollen. 
Vor allem ist Ja das Gesamtkonzept der Förderabgabe so, 
dass man sagt: Ihr bekommt billigeren Strom - Herr Bundes
rat Leuenberger hat gesagt. um 3 bis 5 Rappen, also etwa 
um 30 Prozent billigeren Strom -. und anderseits gibt es die 
kleine Abgabe von 0,5 Rappen bei der Solar-Initiative bzw. 
0,3 Rappen beim Gegenvorschlag. Das ist für die gesamte 
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Bevölkerung und auch für die Unternehmen an sich ein sehr 
gutes Geschäft. 
Vor allem aber hilft es uns nicht, wenn wir die Liberalisierung 
verzögern. Wir lösen damit die Probleme der verschuldeten 
Kraftwerke nicht; diese sind auch noch in fünf Jahren ver
schuldet - und vor allem: Wir haben damit keine Möglichkei
ten, die Modernisierung und die Konkurrenzfähigkeit der 
Wasserkraft Oberhaupt dauerhaft zu verbessern. Das errei
chen wir alfein mit einer ökologischen Strukturpolitik, wie sie 
die Förderabgabe vorsieht. Alle anderen Länder, die liberali
siert haben, haben eine solche Abgabe auch eingeführt. 
Selbst Grossbritannien - die Regierung von Margaret That
cher, die mir nun alles andere als sympathisch Ist - hat bei 
der Marktöffnung eine Energieabgabe eingeführt, um die 
Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien zu fördern. 
Wlr erhalten damit auch die nötigen Geldmittel, um die Ge
wässerschutzmassnahmen durchzuführen, die uns Im ent
sprechenden Gesetz vorgeschrieben sind. 
Zu den Arbeitsplätzen ist zu sagen, dass dle Rationalisie
rung auf der Produktionsebene in vollem Gang Ist. Sie se
hen das am Kraftwerk Vouvry, das bereits geschlossen 
wurde, und Sie sehen es an den Sparmassnahmen, die 
heute In der gesamten Branche der Stromerzeugung durch
geführt werden. Auf der Ebene der Verteilwerke, wo es eben 
sehr viele Arbeitsplätze gibt, handelt es sich um natOrllche 
Monopole. Diese Arbeitsplätze sind in dieser Form an sich 
nicht in Frage gestellt, besonders dann nicht, wenn es ge
lingt, auf der Ebene der Verteitwerke auch neue Aufgaben 
wahrzunehmen - nehmen wir das Contractlng, die Durch
führung von Energlesparmassnahmen. 
Es ist eine historische Ungerechtigkeit, wenn die Grossbe
züger, die Immer Investitionen In die Atomkraftwerke ver
langt haben, nun Rabatte bekommen, und ausgerechnet die 
kleinen Konsumenten, die sich - ungefähr die Hälfte der Be
völkerung - gegen diese Investitionen wehren und gewehrt 
haben„ die Kosten ausbaden massen. Deshalb ist eine ra
sche Offnung gerechtfertigt - unter der Voraussetzung, dass 
auch die Förderabgabe In Kraft tritt, was In meinem Minder
heitsantrag ausdrücklich bereits verankert Ist. Wlr lösen da
mit auch das Problem der nicht amortisierbaren Investitio
nen und haben dann eine Strukturerneuerung, die als 
Gesamtheit, als Konzept, an einen Ort führt, wo wir sagen 
können: Am Ende sind wir billiger für alle, wir sind effizienter, 
und wir haben etwas für die Umwelt getan. 
Deshalb bitte ich Sie: Öffnen Sie den Elektrizitätsmarkt 
rasch, sonst haben wir einen Riesensalat, auch mit den Tari
fen; die Frechen werden Rabatte bekommen, die Dummen 
werden die hohen Tarife zahlen. Das Ist eine Ungerechtig
keit, das sollten wir nicht zulassen; wir sollten die Frist so 
weit wie möglich beschränken! 

Chiffelle Plerre (S, VD): Apparemment, l'argument prlnclpal 
sur lequel vous vous fondez, Monsieur Rechsteiner, pour 
Justifler une llbera!lsatlon ultraraplde du marche, c'est l'avan
tage que vont en tlrer les petits consommateurs. Est-ce que 
vous pensez que la part d'un manage sulsse au budget de 
l'electricite est si lmportante qu'elle Justifle d'aller a grands 
pas comme vous le proposez, et notamment de mettre vlr
tuellement et concretement en danger de grands pans du 
service publlc? 

Rechstelner Rudolf (S, BS): C'est vrai qua pour las mena
ges, le prix n'est peut-ätre pas trop eleve, mals pour les 
PME, c'est quand mäme beaucoup. Ce sont des entreprlses 
qut ont jusqu'a 5000 postes de travall, et cela pese lourd. 
Par exemple, dans mon entreprlse oi'.I on fabrique des appa
reils, qui campte 20 postes de travall, nous payons 21 centi
mes par kllowattheure, et Novartls, par contre, beneflcle du 
prix de 7 centlmes par kilowattheure. C'est une tres grande 
difference d'avolr a payer trols fois plus eher qua las grandes 
usines qui ont deja l'acces au marche ouvert. 

Berberat Didier (S, NE): Je vous demande de soutenlr ma 
proposltlon de minorlte II a l'allnea 3 qui est la sulvante: le 
depart de l'ouverture est te miilme que celui du Conseil fade-
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ral, c'est-a.-dire qu'on ouvre le marche a hauteur de 34 pour 
cent sur six ans. Apres slx ans, et contrairement a ce que 
prevolt le Gouvernement qul veut ouvrlr totalement le mar
che, je demande qu'on fasse une pause de reflexion, qua le 
Conseil federal fasse une etude, puis un rapport sur les con
ditions de l'ouverture du marche de l'electricite an Europa et 
an Suisse. Ensuita, Jas Chambres federales an dlscutant et 
l'ouverture ne paut se faire qu'apres neuf ans. C'est 
d'aillaurs ca qua prevoyait le Conseil federal dans son avant
projat; II ast ravanu an arriera, puisqua la projat actuel pre
voit six ans. 
Les raisons qui militant pour l'ouvartura du marche sont las 
suivantas. Tout d'abord en matlere d'emplois, l'experience 
etrangere montre que l'ouverture du marche coate eher en 
termes d'emplols, puisqu'en Autrtche par axemple, 45 pour 
cant das emplois ont ete supprimes, et an Allamagne, actuel
lemant, 25 pour cent das emplois. En Suissa, si on prend une 
moyenna da ce qua pourraiant &tre les suppresslons dam
plols, on pourralt arrivar a 7000 a. 8000 emplois supprimes. 
Vous me dlrez que, de touta fayon, cas amplois seront per
dus un Jour. Mals une ouverture lente permettrait justemant 
d'eviter la brutalite de ces pertas d'amplols en recyclant ces 
personnes, an las raconvertissant et en pratlquant aussi un 
systeme de retraite antlcipee, ce qul ferait que, du point de 
vue soclal, l'ouverture du marche qui ast lneluctable auralt 
des consequances beaucoup moins dommagaables au 
point da vue social. 
J'ai presante d'ailleurs una proposition de mlnorJte a l'artl
cle 27bls, qul proposa la creatlon d'un fonds structurel qul 
parmettralt au Conseil federal d'aldar cartalnes regions qui 
ont au des problemes avac l'industrle electrlqua pour recon
vertlr les personnes touchees, notamment. 
En matlere d'investlssemants non amortissables, avec une 
ouverture lanta plus une part du produit de la taxe sur l'enar
gie, on peut ancore sauver l'industrie hydrauliqua suisse. En 
effat. si on ouvre trop vite, les INA ne pourront pas &tra cou
varts par la part du produit de ia taxe, qui s'elevera annuelle
mant a peu pres a 115 millions de francs; alors qu'on sait 
que si on ouvre sur six ans, on a des INA hydrauliques pour 
2 mllliards de francs, alors qua si on ouvre sur neuf ans, les 
INA ne seralent plus qua de 1 milliard de francs. 
Donc une ouverture lente permettralt d'absorber les INA 
parce que si on perd de l'argent, sl las INA ne peuvent pas 
.\Ure absorbes, il faudra lnjecter de l'argent publlc, de l'argent 
des communes, des cantons, et aussi de l'argent des cals
ses de pensions - on sait que les caisses de pensions ont 
beaucoup investi en matlere d'lnstallations hydrauliques -
ou, si on n'a pas de posslbllites de payer, ce seront des so
cietas etrangeres qui acheteront les reseaux. II n'est, a mon 
sens, pas acceptable que l'etranger s'empare des reseaux 
sulsses. 
Enfln, j'aimerals qu'on pose aussi le probleme des commu
nes, c'est important parce qu'on sait que beaucoup de cel
les-ci possedent des servlces industriels. C'est vral qu'une 
ouverture rapide du marche causerait des problemes finan
ciers aux coilectMtes publiques, qui ont souvent de gros 
soucis flnanclers, pulsqu'eiles ont les problemes sociaux 
que n'ont pas les campagnes. A Lausanne, on estlme par 
exemple qu'environ 15 mllllons de francs pourralent €Jtre per
dus annuellement du falt Justement d'une ouverture rapide 
du marche; a la Chaux-de-Fonds, on pense que c'est entre 3 
et 4 milllons de francs. II n'est donc pas normal que des 
communes qui ont de]a des difflcultes financieres lmportan
tes doivent encore prendre des mesures en mattere sociale 
pour absorber une perte d'argent. 
En ce qui concerne les petlts consommateurs, II est vral 
qu'on sait que la consommation des menages s'eleve a peu 
pres a. 4 francs par jour. M&me si les prlx balssalent de 
20 pour cent, on seralt ä peu pres a 80 centlmes de moins, 
donc a fr. 3.20 par jour. II ne me semble pas du tout accepta
ble de mettre en perll 8000 amplois pour gagner, a court 
terme, 80 centlmes par jour et par manage. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Es geht bei diesem Arti
kel 25 darum, wie schnell der Markt geöffnet werden soll und 

fQr wen er geöffnet werden soll. Mein Antrag zielt dahin, 
dass wir in Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a den Ausdruck 
«ja Verbrauchsstätte» streichen. Ich möchte Ihnen erklären 
weshalb. 
In einer ersten Phase ist ja vorgesehen, dass Enctverbrau
cher und -Verbraucherinnen mit einem Jahresverbrauch von 
20 GWh inklusive Eigenerzeugung ihren Strom selber aus
wählen können. Ich bin nicht sicher, ob die UBS, die 
SWisscom, Novartls und die Grossverteiler - die als so ge
nannte Bündelkunden heute schon Ober spezielle Abkom
men verfügen sich die Marktöffnung tatsächlich so 
vorgestellt ,haben. Denn etwas müssen Sie wissen: Wenn 
wir das Gesetz in dieser Form annehmen - wenn also der 
Ausdruck «je Verbrauchsstätte» so im Gesetz steht -, dann 
heisst das, dass die Unternehmen, die Ich genannt habe und 
die heute als B0ndelkunden auftreten, ihre Freiheiten -unter 
Umständen wieder verlieren werden. 
Die Aufnahme des Begriffs «Je Verbrauchsstätte„ ist eine 
sehr restriktive Massnahme. Sie verhindert, dass sich Kun
dinnen und Kunden bündeln können, dass eine UBS oder 
ein Grossverteller den Stromverbrauch für die gesamte Un
ternehmung Inklusive Rlialen bQndeln kann und aufgrund 
dieser Bündelung dann auf den Mindestverbrauch von 
20 GWh kommt. Wenn wir den Ausdruck «ja Verbrauchs
stätte» im Gesetz lassen, verhindern wir auch, dass sich 
Mieterinnen und Mieter oder Hauseigentümer und -elgentü
merinnen bündeln können, um allenfalls diesen Bedarf von 
20 GWh zusammenzubringen. 
Ich möchte Ihnen deshalb beantragen, dass wir den Aus
druck «je Verbrauchsstätte» aus dem Gesetz streichen, da
mit sich In Zukunft Kundinnen und Kunden, aber auch 
Unternehmen, die verschiedene Filialen haben, gleich von 
Anfang an b0ndeln können - so wie dies UBS und Grossver
teiler heute bereits tun, damit sie fQr ihr ganzes Fiiiainetz als 
elr:i Kunde auftreten können. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Die Notwendigkeit einer 
Marktöffnung ist - wir haben es bereits gehört - unbestrit
ten. Umstritten ist allein der F!!hrplan. Die Mehrheit der Kom
mission schlägt Ihnen eine Ubergangsfrist in drei Phasen 
vor. 
Mit meinem Antrag schlage Ich Ihnen eine schnellere Markt
öffnung vor. Ich votiere einerseits für eine Straffung der 
Etapplerung, indem ich mit der Inkraftsetzung des EMG be
reits die zweite Phase anlaufen lassen möchte. Andererseits 
will Ich aber der Exportwirtschaft gewisse Abslcherungsbe
helfe fOr den globalen Systemwechsel in die Hand geben. 
Die schnellere Marktöffnung drängt sich meines Erachtens 
aus zwei Gründen auf: 
1. Im Inland haben Liberalisierung und Wettbewerb längst 
begonnen. Seit einiger Zelt werben sich einheiml5Che Pro
duzenten auf aggressive Welse namentlich Grosskunden 
gegenseitig ab. So findet man etwa auf der Homepage der 
BKW massgeschneiderte Offerten fQr Kunden mit einem 
Jahresverbrauch von mehr als 1 0 Glgawatt. Verhandlungsof
ferten fQr Kunden mit dem Schwellenwert von 1 o Glgawatt 
sind per Internet auch bei der NOK oder der ELG zu finden. 
Diese Entwicklung in Richtung Konkurrenzdruck ist grund
sätzlich zu begrüssen. Was indessen fehlt, sind verbindllche 
und transparente Rahmenregeln für diese wettbewerbliche 
Auseinandersetzung. 
2. Ein Blick auf die Entwicklung in den EU-Mltglledstaaten 
liefert ein ähnliches Bild: Wer sich aber auf den Uberallsie
rungsfahrplan der EU gemäss Richtlinie 96/92 bezieht, ver
kennt den Liberallslerungsfortschritt In den einzelnen EU
Ländern; Herr Rechsteiner Rudolf hat darauf hingewiesen. 
Dieser Fahrplan ist in den einzelnen EU-Ländern längst und 
bei weitem überrundet worden. So waren bereits Im Jahre 
1999 rund 66 Prozent des europäischen Elektrlzltätsmarktes 
völlig liberalisiert. Wenn Sie sich davon Oberzeugen wollen, 
werfen Sie doch einen Bllck In die neueste Prlcewaterhouse
Coopers-Studle «Electrlclte sans frontleres». 
Die Auslassung der ersten Phase bringt zwei Vorteile: Die Im 
Gesetz vorgeschlagene Limite von 20 Glgawatt öffnet den 
Markt nur für rund 120 eigentliche Grossunternehmen. Die 
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Senkung der Limite auf 10 Glgawatt schliesst aber auch be
deutende KMU mit hohen Energiekosten ein. Zudem verbes
sert der tiefere Schwellenwert der schweizerischen Elektrizi
tätswirtschaft den Zutritt zu ausländischen Märkten. Zahl
reiche Staaten - darunter die für die Schweiz wichtigen 
Exportmärkte Deutschland und Italien - haben nämlich eine 
Rezlprozitätsklausel_eingetahrt. Sofortige tiefere Schwellen
werte und kürzere Ubergangsfrlsten sind in diesem Lichte 
durchaus auch Im Interesse der schweizerischen Elektrizi
tätsbranche. 
Mit meinem Änderungsantrag wlll ich der Stromindustrie 
aber auch ein Sicherungspfand in die Hand geben. 
Ich beantrage die Einführung eines ReziprozitätsvorbehaJtes 
auch für unser Land. Denn es kann nicht angehen, dass wir 
eine schnellere Gangart der Liberalisierung wählen, von der 
auch ausländische Anbieter profitieren können, ohne dass 
die Schweizer Lieferanten In deren Länder Abnehmer bedie
nen dürfen. Wir müssen den Uberailsierungsfahrplan der 
realen Entwicklung anpassen. 
Daher ersuche Ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. zur 
Klarstellung möchte Ich noch festhalten, dass Literae b und 
c von Absatz 1 selbstverständlich unverändert bleiben. 

Speck Christian r,J, AG): Mein Einzelantrag betrifft nicht die 
Marktöffnungsstufen und die Quoten, sondern die Elektrizi
tätserzeugerinnen und -versorgungsunternehmen, die End
verbraucherinnen und Endverbraucher für Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien - ausgenommen Wasserkraft mit el
ner Bruttoleistung von mehr als einem Megawatt - beliefern 
wollen. 
Mein Antrag bedeutet eine Verschiebung auf die zweite 
Marktöffnungsstufe. Mit der Marktöffnung entsteht schritt
weise die Möglichkeit der Direktvermarktung von Ökostrom, 
insbesondere durch Kleinproduzenten. Dabei handelt es 
sich um eine marktkonforme Weiterentwicklung der schon 
seit längerer Zeit existierenden lokalen und regionalen Bör
sen und Angebote fOr Sonnen- und Windenergie sowie für 
Energie aus kleinen, mit Wasser betriebenen Kraftwerken zu 
kostendeckenden Preisen. Mit der Regelung des Netzzu
ganges Im EMG kann jeder Stromkunde, sobald die techni
schen Systemanforderungen erfüllt sind, auf Vertragsbasis 
entscheiden, ob er bei einem beliebigen Anbieter, meist ge
gen Aufpreis, Ökostrom beziehen wlll oder nicht. 
Der sofortige Marktzutritt der Kleinproduzenten gemäss An
trag der Kommissionsmehrheit zu Artikel 26 Absatz 1 Buch
stabe c ist heute indessen messtechnisch und organisato
risch gar nicht möglich. Das beweist insbesondere auch die 
Situation In Deutschland, wo die Dlrektvennarktung bei den 
Privathaushalten auch heute noch nicht bzw. nur mit unver
hältnismässig hohem Aufwand zum Funktionieren gebracht 
werden kann. Der Zutritt für Kleinproduzenten Ist trahestens 
drei Jahre nach Inkraftsetzen des EMG reallslerbar. 
In diesem Kontext Ist festzuhalten, dass die Kleinproduzen
ten ohnehin schon Ober grosszüglge Marktprivilegien in 
Form von staatlich fixierten Mindestpreisen, den VergQ
tungsregelungen im Energiegesetz, verfügen. Diese Vergü
tungsregelungen von heute 15 bis 16 Rappen pro Kilowatt 
stehen in einem deutlichen Missverhältnis zu den Marktprei
sen von 3 bis 5 Rappen und führen, insbesondere bel regio
naler Häufung solcher Kraftwerke ._ wir alle haben das 
Schreiben aus der Ostschweiz bekommen -, zu unange
messenen Marktverzerrungen zulasten der Kleinkonsumen
ten. 
Die Botschaft zum EMG weist auf den Selten 48 und 49 auf 
diese Problematik hin, ohne jedoch eine taugliche Lösung 
vorzusehen. Ich gehe jedoch davon aus, dass diese Vergü
tungspraxis bei vollständiger Marktöffnung gegenstandslos 
wird. 

Fischer Ulrich (R, AG): Dass eine schrittweise Öffnung er
folgen soll, scheint kaum bestritten zu sein. Es stellt sich ei
gentllch ledlgllch die Frage des Massas. 
Ich darf etwas korrigieren, das im Moment im Raum steht. 
Es geht um die Tatsache, dass die produzierende Industrie 
In der Schweiz heute zusammen mit derjenigen Japans weit-
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weit die höchsten Strompreise hat Die Haushalte profitieren 
demgegenQber heute schon von den günstigsten Stromprei
sen in ganz Europa Von dieser Tatsache ausgehend ist eine 
gewisse Differenzierung gerechtfertigt, und man Ist deswe
gen nicht ungerecht. 
Bundesrat und Mehrheit schlagen Ihnen meines Erachtens 
eine vernünftige Lösung vor, nämlich eine vollständige Öff
nung nach sechs Jahren und eine massvolle BerOcksichtl
gung des Einbezuges fester Kunden. Die Elektrizitätsgesell
schaften haben also die Möglichkeit, eine gewisse Zahl 
fester Kunden bereits profitieren zu lassen. 
In diesem Sinn empfehle Ich Ihnen die Ablehnung des Antra
ges der Minderheit II (Rechsteiner Rudolf), aber auch die 
Ablehnung jenes Teils des Antrages Meier-Schatz, der eine 
raschere Offnung nach bereits drei Jahren erreichen will. 
Demgegenüber empfehle ich Ihnen den Antrag Speck zur 
Annahme. Er wlll keine grundsätzliche Verzögerung der so
fortigen Öffnung tar die kleinen Werke erreichen, sondern 
aus praktischen Gründen eine solche nach drei Jahren. 
Zum Antrag Meier-Schatz bezüglich der Reziprozität: Es ist 
richtig, dass man diese Reziprozität verlangen muss. Wenn 
Sie aber bei Artikel 11 nachsehen, stellen Sie fest, dass die
sem Anliegen dort bereits Rechnung getragen worden Ist. 
Ich stelle Ihnen deshalb den Antrag, bei Artikel 25 auf der Li
nie von Bundesrat und Mehrheit zu bleiben und lediglich 
dem Antrag Speck zuzustimmen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Bei der Frage des Tempos der 
Marktöffnung befinden wir uns In einem Spannnungsfeld: 
Möglichst schnell günstige Strompreise ohne Quersubven
tionierung für alle auf der einen Seite, schneller Arbeitsplatz
abbau, Verminderung der Einnahmen der öffentlichen Hand 
und höhere NAI auf der anderen Seite. 
In dieser Frage gibt es kein Rechts-Links-Schema, das kön
nen Sie der Zusammensetzung der Minderheiten entneh
men; diese Frage Ist sowohl auf linker wie auf rechter Seite 
sehr kontrovers. 
Die Mehrheit der grOnen Fraktion Ist für eine schnelle Markt
öffnung und unterstützt die entsprechenden Anträge. 
Mit dem Konzept des Bundesrates haben mittlere und kleine 
Bezüge bis zur vollständigen Marktöffnung das Nachsehen. 
Dies betrifft In erster Linie die privaten Haushalte und die 
kleinen und mittleren Unternehmen. Sie alleine werden alle 
Fehllnvestltlonen bezahlen müssen, die die Elektrizitäts
werke getätigt haben; sie alleine müssen den teuren Atom
strom berappen; denn die GrossbezOger sind abgesprungen 
und profitieren von den tiefen Strompreisen auf dem euro
päischen Markt. Das Beispiel Inselspital wurde bereits er
wähnt Die Verträge, die die BKW mit dem Inselspital 
abgeschlossen hat. müssen die StrombezOger des Kantons 
Bern, die von der BKW abhängig sind, bqzahlen. 
Das Bundeskonzept mit der langsamen Offnung folgt für die 
Mehrheit der Granen dem Grundsatz «Den Grassen die Ge
winne, den Kleinen die Kosten». Daher sagt die Mehrheit der 
grOnen Fraktion nein zum Vorschlag des Bundesrates In Be
zug auf das Tempo der Marktöffnung. 
Zum Abbau der Arbeitsplätze: Es ist eine Tatsache, dass im 
schweizerischen Elektrizitätsmarkt eine Strukturbereinigung 
stattfinden wird, unabhängig davon, ob wir nun schnell, lang
sam oder Oberhaupt nicht öffnen. Das UVEK rechnet für die 
nächsten Jahre mit einem Abbau von 2000 bis 3000 Arbeits
plätzen. Um diesen Abbau zu kompensieren, beantragt Ih
nen die Minderheit II (Berberat) bei Artikel 27bls, einen 
Strukturfonds einzurichten, der unter anderem zur Schaf
fung von neuen Arbeitsplätzen gebraucht werden kann. 
Die grOne Fraktion bittet Sie, den Antrag der Minderheit II 
(Berberat) zu unterstützen. 
Dass im Bereich der erneuerbaren Energien und der Ener
gieeffizienz viele Arbeitsplätze geschaffen werden können, 
sollten wir bei der Diskussion um die Frage der Arbeitsplätze 
aber nicht vergessen. 
Eine Prognos-Studle, die letzten Sommer publiziert worden 
war, zeigte beisplelsweise, dass allein im Bereich der Wär
medämmung in der Schweiz rund 800 Arbeitsplätze neu ge
schaffen werden könnten, oder - wie das Herr Rechstelner 
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Rudolf erwähnt hat - die Elektrizitätswerke könnten sich in 
Dienstleistungszentren wandeln und so auch neue, innova
tive Arbeitsplätze schaffen. Dieser Umbau von Arbeitsplät
zen wäre nicht nur in Bezug auf die Umwelt zukunftsgertch
tet, sondern davon sind wir überzeugt- auch In Bezug auf 
den Arbeitsmarkt. 
«Wer zu spät kommt, den bestraft der Markt.» Daher Ist die 
Mehrheit der grünen Fraktion für eine raschere Öffnung und 
unterstützt alle Anträge, die gegenüber dem Bundesratskon
zept eine schnellere Offnung bevorzugen. 

Stump Doris (S, AG): Wie Sie den Voten von SP-Mltglie
dem entnehmen konnten, bestehen in der SP-Fraktion In 
dieser Auseinandersetzung unterschiedliche, teilweise sogar 
widersprüchliche Positionen. Trotzdem, eine Mehrheit der 
SP·Fraktion unterstützt ein eher schnelleres Tempo der Öff. 
nung und eine vollständige Öffnung des Elektrizitätsmarktes. 
Eine teilweise Öffnung -wie sie zum Beispiel mit einem ZWi
schenhalt nach fünf oder sechs Jahren erreicht würde bezie
hungsweise mit einem Bericht und einer Neubewertung der 
Situation würde dazu führen, dass gerade die Klelnkonsu
mentlnnen und -konsumenten, das helsst private Haushalte 
und KMU, nicht mehr unbedingt in den Genuss dieser Libe
ralisierung kommen könnten. Sie müssten den Preis für die 
Marktöffnung bezahlen, von der nur die Grassen profitieren 
warden. 
Die Mehrheit der SP-Fraktion unterstützt deshalb vor allem 
den Antrag der Minderheit 1 {Semadeni), aber auch den An
trag der Minderheit II (Rechsteiner Rudolf). Die SP-Fraktion 
kann auch Im Antrag Meier-Schatz diese Richtung beobach
ten und wird teilweise auch ihm folgen. 
Frau Sommaruga beantragt die Möglichkeit eines Zusam
menschlusses von Endverbraucherinnen und Endverbrau
chern. ich denke, dass dies genau der richtige Weg Ist, da 
Kleinverbraucher und Kleinverbraucherinnen so schneller In 
den Genuss der Vorzüge der Liberalisierung kommen kön
nen, als wenn sie bis zuletzt, bis zur totalen Offnung, gebun
dene Kundinnen und Kunden bleiben. 
Den Antrag Speck müssen wir dezidiert ablehnen, denn es 
gibt keinen Grund, die Liberalisierung, den Marktzugang und 
die Marktöffnung für erneuerbare Energien auf eine zweite 
stufe zu verschieben. Die Förderung von erneuerbaren 
Energien Ist ein Auftrag, den die Verfassung bereits enthält. 
Der Antrag Speck würde genau da in die falsche Richtung 
weisen. 
Die Mehrheit der SP-Fraktion will also eine vollständige Öff
nung Innert kürzerer Frist, das heisst mindestens Im Tempo, 
das der Bundesrat vorschlägt, oder noch etwas schneller. 

Speck Christian {V, AG): Eine Vorbemerkung: Es ist be
kannt, dass alle Marktöffnungen von Monopolen bzw. staat
lichen Gesellschaften, die zu privaten Unternehmungen 
werden, eine Übergangsfrist benötigen. Die SVP_ hat sich in 
der Vernehmlassung noch für eine grosszügige Ubergangs
frlst von neun Jahren ausgesprochen, dies im Gedanken an 
eine Vermeidung allfäll_iger NAI. Nachdem wir nun gegen
über den EU-Richtlinien, die am 1. Januar 1999 In Kraft ge
treten sind, das EMG nur mit Verspätung In Kraft setzen 
können, unterstützen wir das Konzept des Bundesrates mit 
einer Übergangsfrist von sechs Jahren. Die Schweiz erreicht 
damit innert nützlicher Frist den in den EU-Richtlinien ange-
strebten Öffnungsgra lieh 34 Prozent im Jahre 2004 
und eine vollständige ng Ende 2006. Im Gegensatz zu 
den EU-Richtlinien enthält die Vorlage eine freie Quote von 
10 bzw. 20 Prozent nach drei Jahren für KMU und Privat
haushalte. Es Ist eben nicht so - das bitte ich Sie doch zu 
beachten -, dass KMU automatisch In den Genuss dieser 
Quote von 1 o, 20 oder, wie beantragt, noch mehr Prozent 
gelangen. Diese Prozente werden den Endverteilern ge
währt, und die Endverteiler sind dann frei, wie sie sie weiter
geben. 
Die SVP-Fraktion unterstützt die Vorlage des Bundesrates 
betreffend Öffnungsgeschwindigkeit und freie Quoten. KMU 
und Privathaushalte erhalten damit sechs Jahre nach In
kraftsetzung des EMG vollständigen Marktzutritt, ohne dass 
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sie benachteiligt sind. Vergleicht man die Preise, die bei uns 
von den Privathaushalten bezahlt werden müssen, so stellt 
man fest, dass unsere Tarife so günstig sind wie z. B. in 
Deutschland, das - wenigstens auf dem Papier - seinen 
Markt voll liberalisiert hat. 
Noch drei Bemerkungen: 
1. Die Vertreter der Bergkantone sollten beachten, dass kür
zere Fristen und höhere Quoten für den freien Einkauf un
weigerlich vermehrte NAI erzeugen, aber auch unweigerlich 
den Druck auf die Abgaben und Wasserzinsen erhöhen wer
den. 
2. Die technische Anpassung bei der Kostenerfassung, bei 
der Rechnungslegung der Energiemessung, die Trennung 
f0r Stromlieferungen und Netzleistungen bis zum Haushalt
anschiuss erfordern Zelt. Auch aus diesen Gründen Ist die 
gestaffelte Marktöffnung sinnvoll. In England, das verschie
dentlich angesprochen wurde, musste aus diesen Gründen 
die Frist der Marktöffnung für Privathaushalte nach acht Jah
ren verlängert werden. 
In Deutschland bestehen grosse Probleme. 
3. Das Folgende geht an die Adresse der Gruppe Rechstei
ner Rudolf der SP: Noch vor wenigen Jahren haben Sie für 
die Haushalte hohe stromprelse als Sparanreiz bei den 
Kleinkonsumenten propagiert. Heute Ist das alles anders. 
Der Grund liegt in Ihrem Kampf gegen die Kernenergie. Das 
Volk soll neu auch mit wirtschaftlichen Argumenten gegen 
die Kernenergie mobilisiert werden. Ihr Fraktlonskollege 
Malllard hat Sie auf den Irrtum in der Eintretensdebatte hin
gewiesen. Wir können einfach wählen, ob wir unsere Kern
kraftwerke weiter betreiben oder ob wir den Strom aus 
ausländischen Kernkraftwerken beziehen. 
Der Durchschnitt fOr eine Tagesration hochwertiger Elektrlzi
tät aus Wasser- oder Kernkraft beträgt pro Schweizer und 
Tag Fr. 1.20. Es besteht also kein Grund, die Kleinkonsu
menten zu mobilisieren. Es schleckt keine Geiss weg, dass 
die Industriepreise in der Schweiz Im europäischen Ver
gleich sehr hoch sind, die Haushaltprelse jedoch im unteren 
Preissegment liegen. 
Die SVP-Fraktion lehnt sämtliche Minderheits• und Einzelan
träge hinsichtlich Marktöffnungsstufen, und zwar Verlänge
rung und Verkürzung, ab und unterstützt den Bundesrat und 
die Mehrheit der Kommission. 
Eine letzte Bemerkung zum Antrag Leutenegger Oberhol
zar: Wir setzen alles daran, dass das EMG am 1. Januar 
2001 In Kraft treten kann. Deshalb lehnen wir auch das 
Junktim mit der Förderabgabe ab. Wir kommen bei Artikel 30 
darauf zurück. Falls daraus eine Verzögerung resultiert, tra
gen diese Kreise die Verantwortung fOr den späteren Öff
nungsbeginn. 
Stimmen Sie bei Artikel 25 der Mehrheit der Kommission 
und dem Bundesrat zu. 

Strahm Rudolf (S, BE): Herr Speck, zur Klärung möchte ich 
Ihnen jetzt doch noch die Frage zur vollständigen Öffnung 
steilen. Sie als Bäckermeister kommen Ja sicher nicht auf 
1 o GWh Stromverbrauch pro Jahr, die meisten anderen 
KMU, die hier vertreten sind, auch nicht. 10 GWh sind näm
lich schon eine ziemlich grosse Menge. 
Sie sind doch auch der Meinung, dass - ungeachtet der 
Jahre, die verstreichen - jetzt eine vollständige Öffnung be
schlossen werden muss? Wenn wir nur teilweise öffnen, Ist 
später der Druck der Grossen, noch zu öffnen, weg. Sonst 
sind es dann Sie, der Bäckermeister Speck, und der kleine 
Haushalt, die als gebundene Konsumenten nicht von der Li
beralisierung profitieren können. 
Konkret: Sind Sie der Meinung, auch der Antrag der Minder
heit 1 (Dupraz) sei abzulehnen? Von Ihnen als Vertreter des 
Gewerbes möchte Ich das klar wissen. 

Speck Christian {V, AG): Kollege Strahm, ich habe mich 
vlellelcht zu wenig deutlich ausgedrückt. Ich habe gesagt, 
dass wir sämtliche Anträge sowohl fOr eine Verkürzung wie 
auch fOr eine Verlängerung der Öffnung ablehnen. Ich bin 
zutiefst davon überzeugt, dass es richtig Ist, dass wir jetzt -
das Ist bei uns gegenüber der EU-Richtlinie wirklich ein Fort-
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schritt auch die Endverteiler mit einer freien Quote bedie
nen. Aber ich bin ebenso der Überzeugung, dass dem 
Gewerbe - den kleinen und mittleren Betrieben - am besten 
gedient Ist, wenn wir einen fixen Öffnungstermin festlegen, 
ohne nachträgliches überdenken. Wenn dieser Termin fest
steht, dann können sie sich nämlich auch entsprechend ein
richten. 

Schmid Odilo (C, VS): Ich kann es vorwegnehmen: Die 
CVP-Fraktion wird grossmehrheltlich immer den Anträgen 
der Mehrheit und des Bundesrates zustimmen. 
Wir sind uns bewusst, dass die Schweizer Industrie heute in 
Europa praktisch die höchsten Energiepreise bezahlt. Wir 
wissen auch, dass die Konsumenten hingegen von relativ 
günstigen Energiepreisen profitieren können, was uns auch 
freut. Wir wissen aber auch, dass gerade die KMU relativ 
hohe Preise zu bezahlen haben und diese auch ein Inter
esse an einer Marktöffnung haben. Ebenso teilen wir die 
Sorgen weiter Kreise, vor allem in der Westschweiz, die bei 
einer zu raschen Öffnung des Elektrizitätsmarktes von ei
nem Ausverkauf gleichsam des «Familiensilbers» sprechen. 
Aus all diesen Gründen möchte ich doch festhalten, dass der 
Rhythmus der Marktöffnung gemlilss Bundesrat in drei Stu
fen bis zum Jahre 2006 diesen Befindlichkeiten am besten 
Rechnung tragen kann. Eine zu rasche Öffnung - es wurde 
schon gesagt - hätte zur Folge, dass wir noch mehr Kosten 
fOr nicht amortisierbare Investitionen hätten. Eine zu lang
same Öffnung würde dazu führen, dass die KMU nicht rela
tiv zügig in den Genuss günstigerer Preise kämen. 
Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, dass in der EU-Richt
linie 96/92 ein Marktöffnungsrhythmus folgender Art vorge
schlagen ist: 29 Prozent In den Jahren 2000 bis 2002, 
33 Prozent in den Jahren 2003 bis 2005. Man geht also auch 
hier sachte vor, und es besteht kein Grund, dass wir hier die 
«Musterknaben» spielen, sondern wir wollen in jenem Rhyth
mus vorangehen, den der Bundesrat vorgeschlagen hat. 
Aus diesem Grunde lehnen wir alle Minderheitsanträge ab. 
Wir lehnen auch den Antrag Speck ab, weil es keinen Sinn 
macht, dass gerade Ökostrom bestraft werden soll. Hier 
praktische Gründe vorzuschieben, Ist nicht relevant. Entwe,. 
der kann man das technisch machen, dann macht man es; 
oder man kann es technisch nicht machen, dann muss man 
es bleiben lassen. Das ist relativ einfach. 
Den Antrag Sommaruga konnten wir in der Fraktion nicht 
diskutieren. Ich teile Ihnen meine persönliche Meinung mit 
Es wäre nicht nachteilig, wenn sich Verbunde seitens kleiner 
und mittlerer Unternehmen bilden könnten, aber auch sei
tens der Konsumentenorganisationen, damit sie in den Ge
nuss günstigerer Preise kämen. Dieser Antrag macht für 
mich durchaus Sinn. 
Alle anderen Anträge lehnen wir ab. Wir werden uns an die 
Anträge der Mehrheit halten. Ich bitte Sie, auch Im Sinne ei
nes transparenten und guten Gesetzes, das Gleiche zu tun. 

Durrer Adalbert (C, OW), fOr die Kommission: Wir haben be
reits in der Eintretensdebatte erklärt, dass auch in der Kom
mission die Frage der Marktöffnungsstufen, insbesondere im 
Verhältnis zu den NAI, eine sehr intensive Diskussion aus
gelöst hat. Auch hier bestätigt sich der Eindruck, dass die 
bundesrätliche Linie mit sechs Jahren richtig Ist, dies Ins
besondere Im Kontext mit der Regelung der NAI im Förder
abgabegesetz, dl:lS schon verabschiedet wurde. 
ZU den Anträgen im Einzelnen: Die Stellungnahme zum Min
derheitsantrag Semadeni zu Absatz 1 Buchstabe b gilt auch 
für andere Anträge: Wenn wir die Marktöffnung entspre
chend auf 30 Prozent erhöhen, dann hat das unmittelbare 
Auswirkungen auf die nicht amortisierbaren Investitionen. 
Der diesbezügliche Druck wird einfach entsprechend erhöht. 
Insofern kann man sagen, dass die bundesrätliche Vorlage 
bei weitem ausgewogener ist und auch Spielraum für die Be
schaffung günstiger Elektrizität fQr die Kleinverbraucherin
nen und Kleinverbraucher lässt. Die analoge Begründung 
lässt sich in Bezug auf den Antrag der Minderheit II (Rech
stelner Rudolf) zu Absatz 2 herbeiziehen, welcher die voll
ständige Öffnung nach drei Jahren will; sie gilt für den 
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Antrag der Mlnderhe~ 1 (Semadenl}, bezogen auf Absatz 2 
Litera b, welcher die Offnung zu 60 Prozent für feste Kundin
nen und Kunden vorschlägt, und sie gilt für den Einzelantrag 
Meier-Schatz. 
Die Mehrheit beantragt Ihnen eine einzige Abweichung von 
der bundesrätlichen Vorlage, und -z.war bei Absatz 1 Litera c: 
Es geht darum, dass man benachteiligte Elektrizitätserzeu
ger den Grossproduzenten gleichsetzen, fOr sie vergleich
bare Voraussetzungen schaffen will, wenn sie hohe Kosten 
haben. Sie haben die Möglichkeit, sich auch auf dem liberali
sierten Markt zu bewegen, wenn es nicht um Wasserkraft 
mit einer Bruttoleistung von über einem Megawatt geht. Die,. 
ser Antrag hat in der Kommission eine überzeugende Mehr
heit gefunden. 
Der Antrag der Minderheit II (Berberat) zu Absatz 3 ist im 
Kontext mit Artikel 25bls zu sehen. Ich kann hier schon anfü
gen, dass dessen Annahme zu einer krassen Benachteili
gung der KMU und auch der Kleinkonsumenten führen 
würde und aus diesem Grund abzulehnen Ist. 
Vielleicht noch einige ganz kurze Hinweise zu Einzelanträ
gen: 
Zum Antrag Sommaruga betreffend Absatz 1 Litera a: Das 
Zulassungskriterium wäre bei diesem Antrag nicht mehr der 
Konsum je Verbrauchsstätte; das würde zur Mögllchkeit füh
ren, dass beispielsweise Einkaufsgenossenschaften oder 
Flllalnetze einzelner Unternehmen zusammengefasst bzw. 
gebündelt werden könnten. Dann könnten auch Banken, 
Grossverteiler und Dienstleistungsunternehmen In hohem 
Masse davon profitieren. Das Ergebnis wäre, dass der Markt 
-z.war schneller geöffnet würde, dass aber andererseits der 
Druck auf die NAl entsprechend erhöht würde. Es ist wichtig, 
dass man sich die Wechselwirkung zwischen der Lösung 
der NAI und dem Zeitraum für die vollumfängliche Marktöff
nung vor Augen hält. 
Zum Antrag Meier-Schatz sei noch erwähnt, dass die Pro
blematik der Rezlprozitätsanforderungen bereits in Artikel 11 
geregelt Ist, den wir schon verabschiedet haben. 
Beim Antrag Speck geht es eigentlich um eine Verschiebung 
bei der erneuerbaren Energie. Es Ist nicht ersichtlich, wel
ches die wahren Motive für diesen Antrag sind. Man würde 
hier die erneuerbaren Energien benachteiligen, ohne dass 
wesentliche Vorteile daraus resultleren worden, z. B. dass 
man durch diese Massnahme NAI entscheidend reduzieren 
könnte. Insofern Ist nicht klar, weshalb Kollege Speck gegen 
den Antrag der Kommission opponiert. 

Dupraz John (R, GE), pour la commlsslon: La llberallsation 
du marche de l'electricite en Sulsse ne depend pas qua de 
la Suisse, mals depend de ce qui se passe autour de nous 
dans !'Union europeenne, pulsque le reseau est deJa con
necte, et qu'auJourcfhui deja de r,1ombreux echanges Import/ 
export d'electrlcite se realisent. 
Je vous supplle de blen voulolr suivre le Conseil federal et 
las proposltlons de la majorite de la commlssion, qul sont 
des propositlons ralsonnables. Le rythme de slx ans est tout 
a fait compatible avec ca qul se passe an Europa, puisque sl 
l'Europe a commence en 1999 a ouvrir le marche, nous al
lons commencer, nous, sur un rythme de slx ans, probable
ment en 2002, car je ne vois pas comment la lol pourralt 
entrer an vigueur avant 2002, plus slx ans, 98 fait 2008. 
C'est a peu pres le terme auquel arrlve l'Unlon europeenne 
pour la liberalisation de son marche. 
Alors, aller plus vite, tel qua le proposent plusleurs lnterve
nants, cela a ete dlt, c'est augmenter les INA pour las entre
prlses electrlques. Or, Je vous rappelte qua la plupart de ces 
soch~tes sont en main de collectivites publlques, et las ac
tionnalres sont des lnstitutlonnels, des calsses de penslons 
par exemple. Et vous mettez en dlfficulte ces collectlvites pu
bliques. C'est grave, d'autant plus qua vous rlsquez, par une 
acceleratlon de la liberalisation, de favoriser l'acces d'entre
prlses de !'Union europeenne au marche sulsse, de leur faci
llter le rachat d'entreprises qua vous mettrez en dlfficulte par 
cette acceleration: et lorsque le marche sera reequillbre, 
dans dlx ou quinze ans, ces gens-la vous vendront l'electri
clte au prix qu'ils voudront. Vous perdrez le contröle et la 
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maltrlse d'energies telles qua celle fournle par les entre
prises hydroelectrlques, energie lndlgene propre et renou
velable. 
Je trouve que vous faites une reflexion a courte vue, qui ne 
tient pas campte de l'lnterAt du pays, des habltants et de 
l'ec:onomie. Dans la llberallsatlon du marche de l'electricite, 
tous las pays cherchent a preserver leurs lnterAts nationaux. 
Et nous Suisses, nous prendrlons des mesures pour les 
mettre en peril ? Je trouve cela vraiment inadequat et Inop
portun. Je trouve qu'il n'est pas de mlse d'aller dans cette 
vole-la. C'est pourquol il vous taut rester sur le rythme pro
pose par le Conseil federal et la majorite de la commission. 
Volla pourquol Je vous demande de suivre las propositions 
de la majorite de la commission. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Der Bundesrat hat Ja in 
der Vernehmlassung noch neun Jahre, nach der Vernehm
lassung aber sechs Jahre vorgeschlagen. Er hat dies einer
seits gestützt auf das Vemehmlassungsergebnls getan, 
dann aber auch in der Erwägung, dass die Beratungszeit 
hier im Parlament auch eine gewisse Dauer in Anspruch 
nehmen wird. Er tut es aber auch wegen der eingetretenen 
Marktentwicklung, die schneller verläuft, als wir das zu
nächst geahnt haben. 
Ich möchte Sie ersuchen, keinen schnelleren Rhythmus zu 
beschllessen, und Z!N8T deswegen, weil diese Liberalisie
rung eine wichtige und fQr viele Betroffene einschneidende 
Umstrukturierung bedeutet Das sind insbesondere diejeni
gen, die mit der Wasserkraft zusammenhängen; Ober die 
NAI wurde In verschiedenen Voten ausführlich gesprochen. 
Die Betroffenen sind die Wasserkraftwerke selbst sowie die
jenigen, die sie tragen und mit jenen zusammenhängen; In 
der Schweiz sind dies eben ganze Regionen, Gemeinden 
und Kantone. Von daher spielt eine ausgewogene Ge
schwindigkeit eine Rolle - Ich würde sagen: die Langsamkeit 
der Liberalisierung als solche-, damit die notwendigen An
passungen gemacht werden können. Ich möchte diejenigen, 
die jetzt vor allem an ein städtisches oder wirtschaftliches 
Publikum gedacht und gesagt haben, dass wir alle möglichst 
rasch In den Genuss dieser Liberalisierung kommen wollen, 
an Folgendes erinnern: Menschen sind nicht einfach nur 
Konsumenten oder Konsumentinnen; niemand hat nur ge
rade diese Funktion, sondern alle sind auch Steuerzahlerin
nen oder Steuerzahler. Wenn eine Gemeinde oder ein 
Kanton wegen einer raschen Umstrukturierung in Schwierig
keiten gerät, dann kommt der Konsument, der einen viel
leicht etwas tieferen Strompreis zahlt, als Steuerzahler 
trotzdem wieder In die Pflicht. Ich bitte Sie, das zu beachten. 
Zudem Ist es so, dass durch diese Etappen nun tatsächlich 
verschiedene Kreise zu verschiedenen Zeitpunkten in den 
Genuss dieser Liberalisierung kommen werden. 
Es Ist richtig, dass die Wirtschaft zuerst In deren Genuss 
kommt. Es Ist aber auch sie, die in direkter Konkurrenz mit 
der Wirtschaft steht, die jenseits der Landesgrenzen produ
ziert. Von daher Ist es nichts als richtig, dass sie zunächst 
einmal In der Produktion gleich lange Splesse erhält. Vor al
lem die energieintensive Wirtschaft ist jene, die auf die effizi
ente Stromverwendung schaut und darauf achtet, dass sie 
keinen Energleverschleiss haL Die kleinen und die privaten 
Verbraucher sparen nicht im gleichen Ausmass. Denn je 
günstiger die Tarife sind, desto eher neigen sie zur Ver
schleuderung. Wenn die Preise jetzt sukzessive sinken, 
nimmt auch diese Sorglosigkeit im Zusammenhang mit der 
Energieeinsparung zu. Immerhin sei aber auch erwähnt, 
dass z. B. die grossen Elektrizitätswerke von Städten bei ih
rem Grosselnkauf ebenfalls billiger einkaufen können und 
sie dadurch den Preisvorteil schon froher an Ihre Klienten 
weitergeben können. Auch jede Konsumentin und Jeder 
Konsument kann also - zwar nicht sofort und in vollem Um
fange - an dieser Liberalisierung tellhaben. 
Wlr haben den Vorschlag auf eine Übergangsfrist von sechs 
Jahren mit drei Stufen nach Abwägen aller eingegangenen 
Vernehmlassungen ausgearbeitet und erachten ihn als kon
sens- und mehrheitsfähig. Deshalb beantragen wir Ihnen, an 
der Linie des Bundesrates festzuhalten. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Der Antrag der Min
derheit 1 (Dupraz) zu Absatz 3 Ist zurockgezogen. Der An
trag Hassler zu Absatz 1, der Antrag Mugny zu Absatz 2 und 
der Antrag Schmid Odllo zu Absatz 3 sind ebenfalls zurock
gezogen. 

Abs. 1 Bst. a -Al. 1 /et. a 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag der Kommission ...• 127 Stimmen 
FQr den Antrag Sommaruga .... 48 Stimmen 

Abs. 1 Bst. b -Al. 1 /et. b 

Abstimmung - Vote 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Diese Abstimmung 
gilt auch für den Antrag der Minderheit 1 (Semadeni) zu Ab
satz 2. 

Abs. 1 Bst. c -Al. 1 /et. c 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 116 Stimmen 
FQr den Antrag Speck .... 61 Stimmen 

Präsident (Salier Hanspeter, Präsident): Diese Abstimmung 
gilt auch für den Antrag Speck zu Absatz 2. 

Abs. 2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 139 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 31 Stimmen 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Über die Anträge 
der Minderheit 1 (Semadenl) und Speck ist bereits entschie
den worden. 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung Vote 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 137 Stimmen 
Far den Antrag der Minderheit II .... 42 Stimmen 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Wir stellen nun das 
so bereinigte Konzept, welches meines Erachtens durch
wegs den Anträgen der Mehrheit entspricht, dem Konzept 
Meier-Schatz gegenüber. • 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 137 Stimmen 
FQr den Antrag Meier-Schatz .... 38 Stimmen 

Art 25bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Berberat, Grobet, Teuscher) 
Der Bundesrat Qberprott nach sieben Jahren die Anwen
dung dieses Gesetzes und erstattet Bericht Ober die Im Elek
trizitätsmarkt gemachten Erfahrungen, um dem Parlament 
zu ermöglichen, Im lichte der neuen Erfahrungen und der 
diesbezüglichen Entwicklung auf europäischer Ebene recht
zeitig die Möglichkeit einer weiteren Marktöffnung zu prQfen, 
die neun Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam 
würde. 

Eventualantrag Mall/ard 
(falls der Antrag der Minderheit angenommen wird) 
Der Bundesrat QberprQft .... dieses Gesetzes wirksam 
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würde. In der Phase der Elektrizitätsmarktöffnung gemäss 
Artikel 25 Absätze 1 und 2 können die den festen Kunden 
und Kundinnen verrechneten Preise nur zur Anpassung an 
die Lebenshaltungskosten oder zur Übertragung der von 
den Bundesbehörden festgelegten Gebühren erhöht wer
den. 

Art 25bis 
Proposiüon de Ja commission 
Majorite 
Rejeter la proposltion de la mlnorite 
Minorlte 
(Berberat, Grobet, Teuscher) 
Le Conseil federal reexamlne l'application de la presente loi 
et soumet apres sept ans un rapport sur l'experience ac
quise dans le fonctionnement du marche de l'electricite, cela 
afln de permettre au Parlament, a la lumiere de l'experience 
acquise et de l'evolution du dossier sur le plan europeen, 
d'examlner, en temps utlle, la posslblllte d'une nouvefle ou
verture du marche, qui devlendralt effective neuf ans apres 
l'entree en vigueur de la presente loi. 

Proposition subs/dlaire Maillard 
(au cas ou la proposition de la mlnorite serait acceptee) 
Le Conseil federal reexamlne .... de la presente loi. Pendant 
la perlode d'ouverture du marche de l'electricite prevue a 
l'article 25 alineas 1 er et 2, les prlx factures aux consomma
teurs captifs ne peuvent etre augmentes qu'en ralson d'une 
adaptation a l'evolutlon du coOt de la vie ou d'un report de 
taxes decidees par les autorites federales. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Dieser Artikel ist 
mit den vorhergehenden Abstimmungen bereinigt. - Herr 
Berberat und Herr Malllard sind damit einverstanden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposiüon de Ja majorite 

Art 25ter 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Baumberger, Dettllng, Fischer-Seengen, Hegetschweller, 
Philipona, Stucky) 
Titel 
Übergangskosten 
Wortlaut 
Während einer Frist von zehn Jahren ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes können in vom Bundesrat zu bezeichnenden Aus
nahmefällen Darlehen des Bundes an Wasserkraft- und 
Kernkraftwerke ausgerichtet werde, deren Träger wegen der 
Öffnung des Elektrizitätsmarktes vorübergehend nicht in der 
Lage sind, die betriebswirtschaftlich notwendigen Amortisa
tionen vorzunehmen. 
Der Bundesrat legt weitere Voraussetzungen und Bedingun
gen für die Gewährung der Darlehen fest. 
Die Darlehen und Darlehenszinsen sind zurückzuzahlen, so
bald die Ertragslage dies ermöglicht. 

Antrag /mhof 
Während einer Frist .•.. Die Darlehen und Darlehenszinsen 
sind zurückzuzahlen. Sie haben eine maximale Laufzeit von 
25 Jahren. 

Antrag Christen 
Während einer Frist .•.. des Bundes an Wasserkraftwerke 
ausgerichtet werden .... 

Art 25ter 
Proposition de Ja commission 
Majorlte 
Rejeter la proposition de la mlnorite 
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Mlnorlte 
(Baumberger, Dettling, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, 
Phillpona, Stucky) 
Titre 
Frais de transltlon 
Texte 
Pendant une periode de dlx ans des l'entree en vlgueur de 
cette loi, des prets peuvent etre consentls, dans des cas ex
ceptlonnels designes par le Conseil federal, pour des centra
les hydrauliques et nuclealres dont l'ouverture du marche de 
l'electricite rend momentanement impossible l'amortlsse
ment seien les regles de l'economie d'entreprise. 
Le Conseil federal fixe les conditions et prealables requls 
pour l'octroi des prets. 
Les prets doivent etre rembourses avec interets des que le 
rendement de l'entreprise le permet. 

Proposition lmhof 
Pendant une periode .... Les prets dolvent etre rembourses. 
lis ont une duree maximale de 25 ans. 

Proposiüon Christen 
Pendant une perlode .•.• pour des centrales hydraullques 
dont rouverture du marche .... 

lmhof Rudolf (C, BL): Ich nehme den Antrag der Minderheit 
Baumberger auf und ergänze ihn. Ich finde es falsch und 
staatspolitisch nicht zu verantworten, wenn eines der wich
tigsten Gesetze der letzten Jahre mit einer umstrittenen 
Massnahme eines anderen Gesetzes verknüpft wird. Das 
vorliegende Elektrizitätsmarktgesetz ist viel zu wichtig, als 
dass man seine Inkraftsetzung durch solche Manipulationen 
aufs Spiel setzen könnte. Ich empfehle Ihnen klar, den An
trag der Minderheit Baumberger anzunehmen, aber mit ei
ner zusätzlich definierten Rückzahlungsfrist. 
Zu den nicht amortisierbaren lnvestltlonen: Ich bin über
zeugt, dass unsere Unternehmen mit der Liberalisierung ge
zwungen werden, Innovativer zu werden, ihre Angebote zu 
diversifizieren und nicht Strom gleich Strom zu behandeln. 
Bel der Wasserkraft handelt es sich dank den Speicher
systemen grösstenteils um hochwertige Energie. Sie steht 
besonders bei Spitzen und möglichen Engpässen zur Verfü
gung. Jede Gesellschaft, die zukünftig Energie anbietet, wird 
darauf angewiesen sein, nebst billiger Grundlastenergie 
auch hochwertige Energie zur Abdeckung der Spitzen zur 
Verfügung zu haben. Durch geschicktes Einkaufen, durch 
vertragliche Abmachungen und vor allem durch Innovative 
Angebote wird die Wasserkraft ihre Spitzentechnologie auch 
kostenmässlg ohne Verluste anbieten können. Dazu braucht 
es ein Umdenken. Natürlich wird dies nicht ohne Manage
mentleistungen über qle Bühne gehen, natürlich braucht es 
dafür einen Lernprozess. Diesem Aspekt wird In diesem Ge
setz durch die eben beschlossenen Übergangsbestimmun
gen Rechnung getragen. 
Die wichtigste Voraussetzung für die Llberallslerung sollte 
nicht die Subventionierung - sprich: Förderabgabe - sein, 
sondern maJktwirtschaftllches Denken, z. B. Angebote an 
Wirtschaft, Offentllchkeit und Private; diese Angebote kön
nen durchaus differenziert sein. So kann ich mir z. B. vorstel
len, dass Verbraucher in Industrie und Gewerbe, bei denen 
die Lieferbereitschaft an oberster Stelle steht und der Ener
giepreis kein starker und einschränkender Kalkulationsfaktor 
ist, durchaus bereit sein werden, saubere Energie, d. h. 
Strom aus einheimischer Wasserkraft, zu beziehen. Aber 
auch private Bezüger werden bereit sein, unterschiedliche 
Preise zu bezahlen, wenn sie sicher sind, dass die Energie 
sauber hergestellt wird. 
Schauen Sie sich den liberalisierten Telekommunikations
markt an: Was Innerhalb von ein bis zwei Jahren auf diesem 
Markt passiert Ist, war doch völlig unvorstellbar. Sie können 
Ober das gleiche Netz die verschiedensten Anbieter berück
sichtigen. Genau gleich muss es auch Im Energiemarkt zu
gehen; ich bin überzeugt, dass nicht Subventionen das 
richtige Mittel sind, um den wirtschaftlichen Druck auf die 
Gesellschaften zu erhöhen. 
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Nur mit wettbewerbsrelevanten Massnahmen wird das Pro
blem der nicht amortisierbaren lnvestltlonen gelöst werden 
können. Damit eine gewisse Abfederung für Grenzfälle und 
kurzfristige Engpässe möglich wird, kann Jedoch mit Arti
kel 25ter eine Darlehensmöglichkeit eingebaut werden. Im 
Gegensatz zum Minderheitsantrag Baumbergar stelle ich je
doch die Forderung nach einer klar definierten Rückzahlung, 
Indem eine verbindliche Zeitdauer der Amortisation oder 
R0ckzahlbarkeit der Darlehen, z. B. 25 Jahre, genannt wird. 
Damit wird sichergestellt, dass die Werke nur dann Ge
brauch von dieser Möglichkeit machen, wenn es unbedingt 
nötig ist. Ich denke, dann spielt es auch keine Rolle, wenn 
die Kernkraftwerke eingeschlossen werden. Ich habe immer 
gehört, dieser Artikel habe keine Chance, wenn die Kern
kraftwerke mit einbezogen worden. Aber indem man die 
Darlehen und Darlehenszinsen definitiv zurückzahlen muss 
und eine maximale Laufzeit vorgibt, Ist dieser Umstand nicht 
mehr relevant. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, diese Formulierung des letz
ten Satzes des Minderheitsantrages anzunehmen. Da wir 
Erstrat sind, meine ich, dass wir die genaue Formulierung 
und vor allem auch die Laufzeit dem Ständerat nochmals zu 
Oberlegen geben können. Unser Rat wird sich dann noch
mals damit befassen können. 
Jedenfalls bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Kollege lmhof, die Was
serkraftwerke haben ja eine Lebenserwartung von 60 bis 
100 Jahren. Dabei sind die ersten 25 Jahre häufig die 
schwierigsten Jahre. Möchten Sie es diesen Kraftwerken 
nicht ermögllchen, die Darlehen dann zurückzuzahlen, wenn 
sie es können - das ist meistens etwas später-, statt Ihnen 
jetzt die Pflicht aufzuerlegen, auch die zinslosen Darlehen 
des Bundes gerade in der schwierigen Zelt zurückzuzahlen? 

lmhof Rudolf (C, BL): Herr Rechsteiner, ich denke, dass die 
meisten Kraftwerke Ja nicht neu sind, dass sie ergo auch 
keine so lange Amortlsatlonszeit haben. Auf der anderen 
Seite müssen Sie sehen: Wenn Ich es richtig berechnet 
habe, würde es 66 Jahre dauern, um die Im Förderabgabe
gesetz enthaltenen rund 1 0 Mllllarden Franken an NAI - von 
so viel spricht man heute - zu amortisieren. Im Grunde ge
nommen Ist der Weg, den Ich hier beschreibe, viel schneller 
und effizienter. 

Christen Yves (R, VD): Ma proposltlon se dlstlngue de la 
proposition de minorite Baumbergar par le fait qu'elle exclut 
les centrales nuclealres de la posslbllite de beneficier des 
!NA. Elles n'en ont plus besoln puisque, apres la recente de
cision du Conseil federal, alles pourront etre exploltees dans 
le cadre de mesures de securite partlculleres pendant plus 
longtemps. 
Les cantons de montagne et les partlsans de la taxe voient, 
dans ma proposltlon plus restrlcäve, un danger de torpillage 
de l'arrete sur une taxe d'encouragement en matlere ener
getlque (ATE) adopte par le Parlament le 8 octobre 1999, et 
qui sera soumis a vota:tion le 24 septembre prochain. Mon 
but n'est pas d'affalbllr las arguments des partlsans de la 
taxe, ll est d'lnscrire dans la lol le principe de compensatlon 
des !NA, qui resulte directement de la llberalisatlon des prix 
du marche et du rythme d'ouverture. Recemment encore, un 
cartain nornbre d'lnvestlssements ont ete consacres a des 
Installations hydraullques, en parfait accord avec Ja polltlque 
energetlque soutenue par las autorltes federales. Ces lnves
tlssements intelligents n'ont pas un retour Immediat, mais ils 
seront rentables a terme. Des lors que rEtat change las ra
gles du Jeu par une llberalisation relativement rapide, II lui 
appartlent de se preoccuper des consequences immediates 
de cette revolutlon, et cecl dans la loL 
Las prets qui pourralent etre accordes pour une periode 
transltolre constltuent en quelque sorte une mesure d'ac
compagnement qu'll parait loglque d'lnscrire dans la loi. 
Nous avons tenu compte egalement des consequences de 
la liberalisation pour La Poste, pour Swisscom, ainsi qua de 
l'ouverture du ciel pour SWlssalr. Las monopoles ont ete 

maintenus pendant une periode transitoire. La quasi-totailte 
des pays de l'Union europeenne ont lntroduit, dans leurs Jois 
de liberalisatlon, des dlsposltions pour ia compensation des 
INA. 
L'.articie 25ter du projet ne regle pas las modalltes du finan
cement des prets, ni las criteres. lls dependront du marche 
lnternatlonal de l'electricite, mais ils devraient etre peu nom
breux et na devralent pas provoquer de problemes de flnan
cemant. Je ne vois donc pas de contradlction entre le fait 
d'inscrlre le principe de la compensation des INA dans la loi 
et l'ATE. Au contraire, ces deux dispositions sont comple
mentairas. Ainsi, dans ia lol sur le marche de l'electrlclte, on 
reglera le probleme des INA accumules avant Ja liberallsa
tion, et ceci pour la periode transitolre. Dans l'ATE, on regle 
le probleme de l'entretlen et de i'ameiloration des Installa
tions de production d'energie renouvelable, et cecl pour le 
futur. 
On ne vous demande pas de choisir entre Je fromage et le 
dessert, mals on vous propose las deux. Car sl nous n'lns
crivons pas cela dans la loi et qua la taxe d'encouragement 
echoue le 24 septembre 2000 devant le peuple, nous falsons 
courir un certain risque a quelques petltes entreprlses, mals 
egalement a de plus grandes, en partlculler an Sulsse ro
mande c'est le cas de Cleuson-Dlxence. Ce sont las collectl
vites publlques - communes et cantons - qul seraient 
touchees, mais egalement des creanciers comme par exem
ple las fonds de placement allmentes par des calsses de 
penslons. II est vrai que si la taxe devalt echouer, il seralt 
toujours possible de revenlr devant le Parlament pour regler 
le probleme, mals cet exercice d'equillbrlsme dependra de 
l'etat des travaux dans las commissions, et J'almerais bien 
entendre las suggestions de la commisslon a ce sujet Quol 
qu'il an soit, il est tellement plus simple de le faire mainte
nant, sans remettre en questlon l'utlllte de la taxe d'encoura
gementl 
J'avertls encore les partlsans de la taxe d'encouragement 
que s'ils entendent construlre leur argumentation sur un 
chantage: «Si vous votez la taxe d'encouragement, vous 
aurez des INA. Si vous ne la votez pas, vous n'en aurez 
pas», ils vont au-devant de grandes desllluslons devant le 
peuple, qui n'est pas aussl bete qu'on croit, comme II en a 
fait la demonstratlon lors du dernier week-end de votations 
federales. 
C'est pour cette raison qua je vous invlte a soutenlr ma pro
positlon d'amendement. 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Granen haben prinzipielle 
Bedenken gegen die Entschädigung von NAI. Verschiedene 
Projekte, die heute als nicht amortisierbar gelten, wurden 
von rotgrOner Seite - leider zum Tell erfolglos - bekämpft, 
wen sie nicht In die schweizerische Stromlandschaft passen. 
Aber wir hatten auch Erfolg. Hätten wir rotgrOnen und Um
weltorganisationen nicht gegen Grimsel-West oder gegen 
Val Curclusa gekämpft, hätten wir heute noch mehr NAI ab
zugelten. Die Opposition der Gegner und Gegnerinnen hat 
sich finanziell für die Elektrizitätswirtschaft ausbezahlt 
Die Granen können sich mit dem Sonderfall Wasserkraft ein
verstanden erklären und damit, dass hier aus reglonaipoll
tlschen, volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Überle
gungen die NAI entschädigt werden. Die Finanzierung 
dieser NAI haben wir bei der Beratung des Förderabgabebe
schlusses diskutiert und dort festgelegt. Daher müssen FAB 
und EMG zwingend miteinander verknüpft werden. 
im Namen der grünen Fraktion beantrage ich Ihnen, bei Arti
kel 30 die Kommissionsmehrheit zu unterstützen. Entschädi
gungen im Bereich der Atomenergie lehnen wir aber klar ab, 
wenn diese Werke noch weiter betrieben werden. Wir haben 
aus unterschiedlichen Granden seit Jahren gegen die ~ 
gekämpft. Die AKW haben der Allgemeinheit bereits viele 
Kosten - zu viele Kosten, würde Ich sagen verursacht, und 
sie werden das auch künftigen Generationen tun; auch wenn 
wir sie heute abstellen würden, müssten wir die Kosten tar 
die Endlagerung finanzieren. Einer Finanzierung der NAI für 
die AKW aus der Bundeskasse könnten wir höchstens dann 
zustimmen, wenn wir einen klaren gesetzlichen Ausstiegs-
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termln festlegen würden. Aber dieser Ausstiegstermin ist 
nicht In Sicht; nicht einmal bei der Revision des Atomgeset
zes wurde von diesem Ausstiegstermin überhaupt gespro
chen. 
Schliessllch ist die grüne Fraktion auch der Meinung, dass 
die Diskussion um die AKW Jetzt nicht beim EMG gefOhrt 
werden soll, sondern bei der Revision des Atomgesetzes. 
Denn wenn wir diese Frage hier bei diesem Gesetz noch 
diskutieren wollen, dann könnte es wohl nicht mehr Innert 
nützlicher Frist In Kraft gesetzt werden. 
Im Namen der grünen Fraktion bitte ich Sie also, den Antrag 
der Minderheit Baumbergar und den Antrag lmhof abzuleh
nen. 

lmhof Rudolf (C, BL): Frau Teuscher, Sie reden Immer von 
Entschädigungen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Kredite, 
die verzinst werden müssen, keine Entschädigungen sind? 

Teuscher Franziska (G, BE): Ich habe den Gesetzestext 
nicht vor mir. Aber so, wie das formuliert ist, helsst es ja, 
dass diese Kredite zurückzuzahlen sind, wenn es die wirt
schaftliche Lage erlaubt. Ich denke, dass es bei den AKW 
ganz klar Ist, dass die wirtschaftliche Lage Im Rahmen der 
strommarktliberallsierung nie mehr zugunsten der Atomkraft 
in der Schweiz sprechen wird. 

Speck Christian N, AG): Wir können über die verschiede
nen Aspekte dieser strommarktllberalislerung unterschiedli
cher Meinung sein, aber eines müsste doch eigentlich allen 
klar sein: Wenn aus dieser Marktöffnung NAI entstehen, 
dann muss fOr diese NAI auch eine Regelung im entspre
chenden Gesetz gefunden werden - und nicht an einem an
deren Ort. 
Nach unserer Auffassung sind die Übergangskosten unter 
der Voraussetzung der bundesrätlichen Marktöffnungs
stufen, die wir jetzt beschlossen haben, von den Unterneh
men selber zu tragen. Wir sind gegen neue Steuern und Ab
gaben. Im Gegenteil, die bestehenden Abgaben müssen im 
Interesse der Konkurrenzfähigkeit der einheimischen strom
versorgung und auch der Wasserkraft reduziert werden. 
Nachdem sich, politisch motiviert, gegen unseren Willen, 
eine NAI-Lösung via Förderabgabe abzeichnet - wir werden 
sie im Abstimmungskampf dezidiert bekämpfen -, sehen wir 
uns hier veranlasst, das kleinere Übel zu wählen. Dies ist ein 
restriktives, zeitlich befristetes Darlehensmodell zur Finan
zierung nicht verkraftbarer Übergangsposten. In der Kom
mission waren wir bei der Mehrheit, die dieses Modell 
ablehnte. Wir haben daraber In der Fraktion ausgiebig disku
tiert und sind übereingekommen, dass wir, ebenfalls weit ge
hend aus taktischen Uberlegungen, der Lösung zustimmen, 
die jetzt im EMG vorgesehen Ist. Ordnungspolltlsch Ist sicher 
die Minderheit Baumbergar, ergänzt durch den Antrag lmhof 
am «saubersten». Wir sind uns aber In unserer Fraktion 
auch bewusst, dass der Antrag Christen am meisten politi
sche Chancen hat, angenommen zu werden. 
Wir beantragen Ihnen also Zustimmung zum Antrag der 
Minderheit Baumbergar sowie zu den Anträgen lmhof und 
Christen. 

Schmid Odilo (C, VS): Es wurde schon angetönt Wenn 
man während einer Vertragsdauer die Regeln ändert, dann 
muss man Gegensteuer geben, Begleitmassnahmen vorse
hen. Dies Ist bei der Amortisation der Wasserkraftwerke der 
Fall; fraher konnte man diese Werke Im Verlaufe von vierzig 
bis achtzig Jahren abschreiben, jetzt muss man das in ei
nem sehr viel schnelleren Rhythmus von zehn, zwanzig oder 
drelsslg Jahren vornehmen. Das Ist so weit nicht mehr ernst
haft bestritten. Man wird bei der Regelung der nicht amorti
sierbaren lnvestltlonen für dieses Problem eine Lösung 
finden. 
Falsch Ist es aber gemäss Mehrheit unserer Fraktion, dass 
man das Problem der NAI Im Elektrlzltätsmarktgesetz lösen 
will. Falsch ist es auch, wenn man hier noch gleich die AKW 
«aufbuttern» will. Letztere gehören im Atomgesetz geregelt; 
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die NAI sind im Förderabgabegesetz, über dessen Norm wir 
Im Herbst abstimmen werden, geregelt. 
Es ist schon erstaunlich, wenn gerade aus jenen Kreisen, 
die vom Staate normalerweise wenig wissen wollen, nun 
vorgeschlagen wird, der Bund solle allenfalls die NAI abstüt
zen. Womit denn? Wo ist das Geld? Wo hat der Bund, der so 
viele Schulden hat, noch flüssige Mittel, um die NAI zu ga
rantieren, abzustOtzen? Das Hohelied der ultraliberalen 
Marktwirtschaft tönt hier falsch, und - das ist eine persönli
che Bemerkung - Im Duett mit der Bekämpfung der Parallel
importe von letzter Woche ist das eine richtige Kakophonie. 
Unsere Fraktion hat sich intensiv mit den verschiedenen An
trägen befasst: Der Antrag der Minderheit wurde dem Antrag 
Christen gegenübergestellt und hatte, aus Granden die ich 
schon erwähnt habe, keine Chance. Aber auch der Antrag 
Christen, die NAI Im Elektrizitätsmarktgesetz zu regeln, 
wurde von einer Mehrheit der Fraktion abgelehnt. 
Aus diesen Gründen beantrage Ich Ihnen, dem Konzept der 
Mehrheit zu folgen, den Antrag der Minderheit sowie die An
träge lmhof und Christen abzulehnen und einen Artikel 25ter 
nicht einzufOgen. 

Strahm Rudolf (S, BE): Wir sind hier an einem Punkt, wo 
uns die Vergangenheit einholt: bei den Überkapazitäten, die 
bei der Atomkraft und bei einigen neueren Wasserkraftwer
ken gebaut wurden. Wir haben jetzt nicht amortisierbare In
vestitionen. Aus einem offiziellen Papier geht hervor, dass 
der VSE die nicht amortisierbaren Investitionen auf 10 MIiii
arden Franken schätzt. Es geht da also um enorme Beträge. 
Deswegen ist es gerechtfertigt, dass eine Abstimmung über 
die Ausgabenbremse mit qualifiziertem Mehr erfolgt, sollte 
der Minderheitsantrag Baumbergar oder der Antrag Christen 
angenommen werden. 
Wir haben jetzt zwei Konzepte - Ich erkläre es noch ein
mal -, um das gleiche Problem zu lösen; nur wird das Prob
lem In zwei verschiedenen Artikeln angegangen: 
Die Kommissionsmehrheit - sie kommt bei Artikel 30 Ab
satz 2 zum Zug - möchte die nicht amortisierbaren Investi
tionen bei der Wasserkraft auch angehen; nur hat sie dabei 
ein Rnanzierungskonzept. Sie möchte nämlich die NAI, so
fern nötig, während zehn plus fOnf Jahren - also während 
maximal fünfzehn Jahren - unter restriktiven Bedingungen 
aus der Förderabgabe entschädigen. Deswegen will die 
Kommissionsmehrheit In Artikel 30 Absatz 2 ein Junktim, 
d. h., sie will die Förderabgabe mit dem Elektrizitätsmarktge
setz verknüpfen. 
Die Minderheit Baumbergar jedoch will hier bei Absatz 25ter 
die NAI aus der Bundeskasse bezahlen. Ich wiederhole: Die 
Minderheit will die Bundeskasse heranziehen, um die frahe
ren Fehlinvestitionen zu entschädigen. Der Antrag Christen 
möchte das aµf die Wasserkraftwerke beschränken und die 
Atomkraftwerke beiseite lassen. Sie müssen doch wissen: 
Es sind gewaltige Investitionen nötig. Ich muss Ihnen die 
Frage stellen - auch den Ordnungspolltikem und den R
nanzpolitikern: Ist jetzt plötzlich alles wieder gut genug, um 
die Bundeskasse heranzuziehen? Jetzt spricht man plötzlich 
nicht mehr vom Sparen. Die Mehrheit hätte Immerhin ein R
nanzlerungskonzept, so dass nicht die Bundeskasse zahlen 
muss. Jetzt muss plötzlich die Bundeskasse geradestehen, 
um den Strommonopolen die früheren Fehlentscheide zu 
entschädigen. Die «NZZ» und die Wirtschaftspresse haben 
elnhelllg geschrieben: Die Energieinvestitionen sind ein be
triebliches Risiko. Dieses hat jetzt nicht der Bund aus seiner 
Kasse zu bezahlen. 
Es Ist schade, dass nur ein einziger Vertreter aus den Berg
gebieten gesprochen hat, obschon das die Berggebiete di
rekt etwas angeht, Herr Schmid. Ich habe hier einen Brief 
der Regierungskonferenz der Gebirgskantone, den die Kom
mlsslonsmitglleder erhalten haben. Diese wlll keine Lösung 
mit einer Entschädigung aus der Bundeskasse, wie das Herr 
Christen oder die Minderheit Baumbergar wollen. Ich 
möchte auch Herrn Christen bitten, sich zu Oberlegen, ob er 
seinen Antrag auf diese Art aufrechterhalten will. 
Die Gebirgskantone fahren aus drei Granden mit der Lösung 
der Mehrheit - mit der Finanzierung Ihrer mögllchen NAI aus 
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der Förderabgabe, über die ja am 24. September 2000 ab
gestimmt wird ...:. besser: 
1. Mit der NAI-Abgeltung über die Förderabgabe ist sicher
gestellt, dass kein Wasserkraftwerk Konkurs geht. Die Unter
stützung muss allerdings betriebswirtschaftlich gerechtfertigt 
sein. 
2. Die Abgeltung aus der Förderabgabe ist nicht nur für die 
NAI vorgesehen, sondern auch für die Sanierung und Er
neuerung der zumeist alten Wasserkraftwerke. Die meisten 
Wasserkraftwerke sind heute vierzig-, fünfzig- oder sechzig
jährig. Hier besteht ein riesiger Sanierungsbedarf, der nicht 
gesichert ist, im Zeichen der Strommarktliberalisierung we
der finanziell noch betriebswirtschaftlich. 
3. Die Förderabgabe gibt natürlich einen kleinen Preisvorteil 
für die erneuerbaren Energien, also für die Wasserkraft, weil 
sie ja nur die nicht erneuerbaren Energien, auch die Atom
kraft, verteuert und damit die relativen Preise zugunsten der 
Wasserkraft verschiebt. 
Aus ordnungspolltischen und flnanzpolltlschen Gründen und 
mit Rücksicht auf die eigentlichen Nutzniesser, die Gebirgs
kantone, bitte Ich Sie dringend, die Anträge zu einem Arti
kel 25ter abzulehnen, sowohl in der Version Baumbergar als 
auch in der Version Christen. Herrn Christen möchte ich na
helegen - wenn er sich schon für dieses Problem einsetzt-, 
seinen Antrag zurückzuziehen. 
Ich möchte Folgendes zusichern: Sollte im Herbst die För
derabgabe in der Volksabstimmung scheitern, kommen wir 
auf eine andere Art auf die Frage der Abgeltung der NAI zu
rück; wir bieten hier Hand für eine Lösung. Aber entscheiden 
Sie jetzt nicht: zuerst Bundeskasse, dann schauen wir wei
ter. 
Ich bitte Sie, alle Anträge zu einem Artikel 25ter abzulehnen. 

Fischer Ulrich (R, AG): Mit dem Elektrizitätsmarktgesetz 
ändern wir die bisher gültigen gesetzlichen Grundlagen. Die 
Folge wird ein Preiszerfall, eine Reduktion der Elektrizitäts
kosten In der Schweiz sein. Wenige neuere Werke können 
damit nicht mehr amortisiert werden, können die Investitio
nen nicht mehr auf dem o~dentlichen Weg vornehmen. 
Nachdem das EMG hier eine Anderung vorsieht und die bis
herige Rechtsordnung über den Haufen wirft, ist es meines 
Erachtens auch sinnvoll, wenn in diesem Gesetz eine Rege
lung für die nicht amortisierbaren Investitionen geschaffen 
wird. Das EMG schafft eine neue Situation, und deshalb hat 
die Abfederung auch hier zu geschehen. 
Wie geschieht diese gemäss dem Antrag der Minderheit 
Baumbergar in Artikel 25ter? Es soll keine Giesskannenlö
sung sein, nein! Die Lösung ist sehr restriktiv; es sollen nur 
Ausnahmefälle vorgesehen werden; die Darlehen sollen 
rückzahlbar und verzinslich sein; es sollen Darlehen, nicht 
einfach Abgeltungen sein, und die Modalitäten können durch 
den Bundesrat festgelegt werden. Es ist also eine sehr mo
derate, sinnvolle Lösung. 
Nun stellt sich die Frage, ob nur die NAI der Wasserkraft
werke oder auch jene der Kernkraftwerke abgegolten wer
den sollen. Die Voraussetzungen sind für beide Arten von 
Kraftwerken grundsätzlich die gleichen: 
1. Die Investitionen wurden im Vertrauen auf die geltende 
Rechtsordnung getätigt. 
2. Die Investitionen wurden gemäss Aufforderung, im Ver
trauen und in Absprache mit den Behörden getätigt. 
3. Die Investitionen wurden Im Sinne der Landesversorgung 
getätigt, die nach Behördenforderungen zu 95 Prozent aus 
schweizerischer Produktion erfolgen musste. 
Die Elektrizitätsgesellschaften haben also nicht aus dem 
hohlen Bauch heraus Investiert, sondern gestützt auf Ab
sprachen mit den Behörden, auf Aufforderung durch die Be
hörden. Deshalb wäre eine solche Abgeltung sowohl bei den 
Kernkraftwerken als auch bei den Wasserkraftwerken er
wünscht, sinnvoll und gerechtfertigt. Wenn Sie diese Abgel
tung aber nur auf die Wasserkraft beschränkten, so wäre 
das ein rein politischer Entscheid. Für polltische Entscheide 
habe Ich natürlich Verständnis, obwohl ich damit nicht ein
verstanden sein kann. 

Dupraz John (R, GE), pour la commission: Je diral qua cet 
artlcle est un casus belll. SI la proposition de minorite et la 
propositlon lmhof devaient ätre acceptees telles quelles, al
les ne manqueraient pas de susclter un referendum chez las 
antinucleaires, et alles rlsqueraient de mettre en perll tout 
l'equillbre qua nous sommes en train d'echafauder dans la 
loi sur le marche de l'electrlcite. 
Quant a la proposltlon Christen, je dlral qu'elle est prematu
ree, parce qua notre Conseil, alnsl qua le Conseil des Etats, 
ont vote une loi federale concernant une taxe d'encourage
ment de l'utilisation efflcace de l'energle et des agents 
renouvelables; taxe qul est incitative et qul repond aux initia
tives populaires solalre et «energie et envlronnement», alnsl 
qu'a la problematique des INA. Ces propositions s'opposent 
au concept elabore par la majorlte de la commission, qul 
vous est presente en fln de loi et qul conslste a lier l'entree 
en vigueur simultanee des deux lois (LTE et LME). 
Quand M. Christen crie au chantage devant une teile propo
sltion, je trouve qua c'est aller un peu vite en besogne, car 
ce qua veut la majorlte de la commlsslon, c'est sensibillser 
l'opinion publlque au llen qua nous avons voulu entre 
l'ouverture du marche de l'electrlclte et las mesures d'ac
compagnements (LTE). Nous trouvons las sources de flnan
cement non seulement pour las INA, mals aussl pour 
l'entretlen et las renovations d'installatfons hydroelectrlques 
exlstantes, ce qua ne prevoit pas la propositlon Christen. En 
fait, celle-ci est comme un coup de polgnard dans le dos du 
concept declde par le Conseil et elabore par la majorite de la 
commisslon. Je regrette qua M. Christen alt fait cette propo
sition, d'autant plus qua nous savons tres blen qua le peuple 
devra se prononcer le 24 septembre prochain sur la taxe ln
citative. A ce moment-la, sl le peuple la refuse, nous aurons 
tout loisir de revenir devant le plenum pour faire des proposi
tions complementalres. C'est alors qua la proposltion Chris
ten pourrait Atre etudiee. Mals eile est actuellement 
prematuree, car eile amene de l'eau au moulln de ceux qui 
veulent deja maintenant tuer la taxe d'encouragement de 
l'utilisation efficace de l'energle et des energies renouvela
bles. Je regrette lnflnlment cette proposition Christen. 
La lol qua vous propose la commlsslon est equilibree. Nous 
vous demandons de rejeter aussl bien la proposition lmhof 
que la propositlon Christen, car les mämes gens, a part M. 
Christen, qui font ces propositions et qul proposent de puiser 
dans la calsse federale, sont aussi ceux qui sont restrlctifs 
pour tous las credits votes par le Parlament. Alors, il faudrait 
ätre une fois coherent. SI l'on veut l'equlllbre des finances de 
la Confederation, on ne peut pas systematlquement refuser 
les credits et demander a la calsse federale de payer quand 
ya nous arrange. Cela, c'est une attitude qui est lncoherente 
et lnacceptable. 
Pour las raisoras evoquees, je vous demande de rejeter a la 
fois la propositlon de minorlte et la propositlon Christen, qui 
est prematuree, de meme que la proposition lmhof. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Nach diesem 
feurigen Votum meines Kollegen Dupraz kann ich es ganz 
kurz machen. Wesentlich ist, dass wir zwei verschiedene 
Konzepte haben: Wir haben das Konzept des Bundesrates 
und der Mehrheit, wonach die NAI nicht im EMG geregelt 
werden, sondern im Förderabgabegesetz, und wir haben 
das Gegenkonzept gemäss Antrag der Minderheit Baumber
gar und den daraus weiterentwickelten Anträgen, wonach 
die NAI-Entschädlgung Im EMG festgelegt werden soll. 
Die Argumente wurden beim Antrag der Minderheit Baum
bergar genannt; diese Argumente haben auch für die An
träge lmhof und Christen Gültigkeit: Diese Lösungen werden 
sehr viel Geld kosten. Wir haben ja keine Garantie dafür, 
dass die Kredite auch fristgerecht zurückbezahlt werden 
können. Die hohen Summen, die aufzubringen sind, laufen 
auch dem Sanierungsziel bezüglich der Bundesfinanzen zu
wider. 
Beim Minderheitsantrag Baumbergar und beim Antrag lmhof 
haben wir die Problematik, dass auch die Atomkraftwerke 
einbezogen sind. Es Ist bereits angekündigt worden, dass 
das ein Casus Belll für die AKW-Gegner sein werde. Wenn 
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wir diesem Antrag zustimmten, wäre die Referendumsgefahr 
offenkundig. 
Der Antrag Christen mag gegenüber dem Antrag der Min
derheit Baumberger und dem Antrag lmhof den Vorteil ha
ben, dass er die Atomkraft ausnimmt. ty:,er Insgesamt sind 
die Argumente die gleichen. Das gilt im Ubrigen auch tar die 
hohe Belastung für die Bundesfinanzen. Insofern habe ich 
keine überzeugenden Argumente gehört, weshalb von der 
Meinung der Mehrheit der Kommission abzurücken sei. 
Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass für den Fall, 
dass Sie dem Konzept Baumberger/lmhof/Chrlsten zustimm
ten, die Ausgabenbremse zum Tragen kommen würde. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat 1. Es handelt sich um Gel
der fQr Darlehen, die aus der allgemeinen Bundeskasse be
zahlt werden sollen. Wir wissen nicht genau, welchen Betrag 
dies ausmachen wird. Aber es sind Immerhin mehrere 
1 oo Millionen Franken, und es sind neue Ausgaben. Sie 
müssen sich das also schon überlegen, bevor Sie diesem 
Konzept zustimmen; deswegen ist ja auch die Abstimmung 
Ober die Ausgabenbremse notwendig. 
2. Eine zweite Überlegung ist die, dass im Förderabgabege
setz vorgesehen Ist, dass für den Erhalt und die Erneuerung 
bestehender Wasserkraftwerke Finanzhilfe gewährt werden 
kann. Mit dem Minderheitsantrag Baumbergar warde das 
entfallen, wenn im Gegenzug das Förderabgabegesetz nicht 
durchkommt. Auf solche Unterstützungen sind die bestehen
den Wasserkraftwerke Im kommenden, sich öffnenden 
Markt aber angewiesen. 
3. Zu den Kernkraftwerken: Der Bundesrat hat den Kraftwer
ken Mühleberg und Leibstadt eine Leistungserhöhung bzw. 
eine Betriebsverlängerung gewährt - dies In der Meinung, 
dass sie das NAI-Problem damit selbst lösen können und 
keinen solchen Zustupf via Darlehen benötigen. 
Wie Sie zu Recht sagten, geht es auch um das Förderabga
begesetz. Das Parlament hat diesem zugestimmt, der Bun
desrat hat positiv dazu Stellung genommen. Dabei wollen 
wir es bleiben lassen. 
Ich ersuche Sie daher, alle vorliegenden Anträge abzuleh
nen. 

Erste Eventua/abstlmmung - Premier vote prellmlna/re 
Für den Antrag Christen .... 126 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 stimmen 

zweite Eventualabstlmmung - Deuxieme vote prelimlna/re 
Für den Antrag lmhof •..• 111 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 56 stimmen 

Deflnitlv-Deflnltlvement -s,i:.l,e..{v-11ir &Ir A 51 
(namentlich - nomlnatlt Beilage -Annexe 99.065/402) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 111 stimmen 
FOr den Antrag der Mlnderheit/Christen/lmhof .... 70 Stim
men 

Art. 25quater 
Antrag Leutenegget Oberholzer 
Titel 
Fristenlauf der Marktöffnung 
Wortlaut 
Tritt das Elektrizitätsmarktgesetz nach dem 1. Januar 2001 
in Kraft, so beginnt der Lauf der Fristen gemäss Artikel 25 ab 
dem 1. Januar 2001. 

Art. 25quater 
Proposition Leutenegger Oberholzer 
Titre 
Debut du delai d'ouverture du marche 
Texte 
Si la loi sur le marche de l'electriclte entre en vigueur apres 
le 1 er Janvier 2001, les delais enumeres a l'article 25 courent 
a partlr du 1 er Janvier 2001 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Marktöff
nung ist, wie bereits mehrfach gesagt wurde, voll Im Gang. 

Amdlches Bulletin der BundesVetsammlung 

Die Grosskundlnnen und Grosskunden sichern sich durch 
privilegierte Abnahmebedingungen günstige Konditionen 
und profitieren von der Liberalisierung. Mit dem Beschluss 
bei Artikel 25 haben Sie nun festgelegt, dass die kleinen Ver
braucherinnen und Verbraucher und die kleinen und mittle
ren Unternehmen weiterhin gefangen bleiben; sie bezahlen 
während sechs Jahren die verfehlten Investitionen der Ver
gangenheit; es geht vor allem um die Fehlinvestltlonen in die 
Atomkraftwerke .. 
Aus diesem Grund wäre Ich auch fQr eine rasche und glelch
zeitlge Öffnung gewesen. Es ist nun nicht abzusehen, wie 
lange die parlamentarische Beratung zum EMG dauert. Mit 
der Differenzbereinigung kann sie sicherlich noch bis zum 
nächsten Sommer dauern. Mit jeder Verzögerung ver
schlechtern sich aber die Bedingungen fOr die kleinen Ver
braucher und die KMU. Deshalb muss sichergestellt werden, 
dass eine Verzögerung in der parlamentarischen Beratung 
die Marktzutrittsbedingungen der kleinen Verbraucherinnen 
und Verbraucher nicht zusätzlich erschwert. 
Ich ersuche Sie deshalb mit einem Zusatzantrag, festzuhal• 
ten, dass der Frlstenlauf gemäss Artikel 25 auf Jeden Fall be
reits am 1. Januar 2001 zu laufen beginnt. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen und damit weitere 
Verzögerungen in der Gesetzesberatung zulasten der klei
nen Verbraucherinnen und Verbraucher und der KMU zu 
verhindern. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Als wir Ober die Öffnungs
geschwindigkeit diskutierten, habe Ich Ihnen gesagt, dass 
der Bundesrat zunächst neun Jahre vorgeschlagen hat. Er 
ist aber unter anderem auch deswegen auf sechs Jahre ge
kommen, weil er die Dauer der parlamentarischen Beratung 
mit In Betracht zieht. Bel diesen sechs Jahren sind wir schon 
davon ausgegangen, dass das Gesetz nicht unbedingt 
schon auf den 1. Januar 2001 In Kraft gesetzt werden kann. 
Das kann auch gar nicht sein, selbst wenn der ständerat 
Jetzt sehr schnell handelt. Es wird Differenzen geben. Die In
kraftsetzung ist kaum auf den 1. Januar 2001 möglich, aber 
sie dürfte schätzungsweise während des Jahres 2001 erfol
gen. 
Ich ersuche Sie also, bei der Obllchen Regelung zu bleiben, 
wonach all diese Fristen ab formeller Inkraftsetzung des Ge
setzes zu laufen beginnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Leutenegger Oberholzar .... 45 Stimmen 
Dagegen .... 113 stimmen 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Mehrhqlt 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Hegetschweiler, Baumbergar, Brunner Toni, Dettling, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer JOrg, Speck, Stucky, Wyss 
WIiiiam) 
Streichen 

Antrag Leutenegger Oberholzer 
Abs. 1 
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlangt die SNG 
Rechtspersönlichkeit. 
Abs.2 
Der Bundesrat trifft auf diesen Zeitpunkt hin namentlich die 
folgenden Massnahmen: Er 
a. beschliesst die ersten Statuten; 
b. beschliesst die Eröffnungsbilanz; 
c. bestimmt die kapitalmässlge Beteiligung des Bundes; 
d. wählt den Verwaltungsrat und bezeichnet dessen Präsi
denten oder Präsidentin; 
e. bestimmt die Revisionsstelle. 
Abs.3 
Der Verwaltungsrat ernennt auf den gleichen Zeitpunkt hin 
die Geschäftsführung, genehmigt das Budget und erlässt 
das Organisationsreglement. 
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Art26 
Proposition de la commission 
Maforite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Hegetschweiler, Baumberger, Brunner Tonl, Dettllng, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer JQrg, Speck, Stucky, Wyss 
William) 
Biffer 

Proposition Leutenegger Oberholzer 
Al. 1 
A l'entree en vlgueur de la presente loi, la soclete suisse 
pour l'exploitation du reseau acquiert sa personnalite Juri
dique. 
Al.2 
A 1a meme date, le Conseil federal prend en partfculier les 
mesures suivantes: il 
a fixe les premiers statuts; 
b. fixe le bilan initial; 
c. fixe la partlcipatlon de la Confederation au capltal; 
d. ellt le consell d'administration et en designe la presldente 
ou le presldent; 
e. determine l'organe de verification des comptes. 
Al. 3 
A cette meme date, le conseil d'adminlstration nomme la dl
rection de l'entreprlse, approuve le budget et edlcte le regle
ment d'organisation. 

Präsident (Salier Hanspeter, Präsident): Über den Antrag 
der Minderheit Hegetschweiler Ist bei Artikel 8 abgestimmt 
worden. Der Antrag Leutenegger Oberholzar ist ebenfalls er
ledigt. - Frau Leutenegger Oberholzar Ist damit einverstan
den. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seion la proposition de la majorite 

Art.27 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Hegetschweiler, Baumbergar, Brunner Tonl, Dettling, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer Jürg, Speck, Stucky, Wyss 
WIiiiam) 
Streichen 

Art27 
Proposition de la commfsslon 
Mafarite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
{Hegetschweiler, Baumbergar, Brunner Ton!, Dettllng, Fi
scher-Seengen, Maurer, Scharrer Jürg, Speck, Stucky, Wyss 
Wllllam) 
Biffer 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Auch Ober den An
trag der Minderheit Hegetschweiler ist bei Artikel 8 abge
stimmt worden. 

I 
A/l_genommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposltion de la majorite 

Art.27bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Berberat, Grobet, Herczog, Rechstelner Rudolf, Semadeni, 
strahm, Stump, Teuscher) 
77tel 
Strukturfonds 

Abs. 1 
Der Bund errichtet einen Strukturfonds zur Finanzierung: 
a. von Sozialplänen in Fällen, wo ein Arbeitsplatzabbau im 
Elektrizitätssektor nicht ohne Entlassungen möglich Ist; 
b. der Schaffung neuer Arbeitsplätze Insbesondere Im Ener
giesektor, um In den betroffenen Regionen die mit der Libe
ralisierung des Elektrizitätsmarktes verbundenen Arbeits
platzverluste zu kompensieren. 
Abs.2 
Der Fonds wird über eine Abgabe gespiesen, deren Höhe 
vom Bundesrat festgesetzt und zusätzlich zur Vergütung für 
die Durchleitung von Elektrizität erhoben wird. 

Art. 27bis 
Proposition da la commlssion 
Majarite 
Rejeter la proposition de la minorite 

Mlnorfte 
(Berberat, Grobet, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, 
strahm, Stump, Teuscher) 
77tra 
Fonds structurel 
Al. 1 
La Confederation cree un fonds structurel, dont l'objectif est 
de financer: 
a. des plans sociaux lorsque des diminutlons d'emplols dans 
le secteur de l'electricite ne peuvent se faire sans llcencie
ments; 
b. la creation de nouveaux emplois, notamment dans le sec
teur de l'energle, compensant dans les reglons las pertes 
d'emplois llees a la liberalisatlon du man:::he de l'electrlcite. 
Al.2 
Le fonds ast alimente par une taxe, dont te montant est fixe 
par le Conseil federal, prelevee an sus de la retribution due 
pour l'acheminement d'electricite. 

Berberat Didier (S, NE): Nous avons vu aux articles 25 et 
25bis que le rythme d'ouverture se fera sur six ans. Je le re
grette, mais je me plle a la declsion de la majorite. Slmple
ment, le fonds structurel qua la minorite propose a l'arti
cle 27bls prend encore plus d'importance, pulsqu'II est fait 
pour aider les reconversions an matiere d'emplols. Comme 
l'ouverture se fera sur six ans. le choc an matlere d'emplois 
sera plus rude. La fonds structurel qua je propose sera la 
pour amortir le choc. 
Comme je l'al slgnale tout a l'heure, on peut cralndre entre 
6000 et,8000 suppressions d'emplois dans la branche.11 taut 
donc des masures sociales d'accompagnement. C'est la ral
son de la proposltion de minorite, qui preclse que la Conf&
deratlon cree un fonds structurel dont l'objectlf est double: 
tout d'abord de financer «des plans sociaux lorsque las dimi
nutions d'emplois dans le secteur de l'electricite ne peuvent 
se faire sans licenciements»; ensuite de creer «de nouveaux 
emplols, notamment dans le secteur de l'energie, compen
sant dans las reglons les pertes d'emplois liees a la llberall
sation du marche de l'electrlcltä». 
II est precise a l'allnea 2 qua le fonds est allmente par une 
taxe. La mlnorite propose que ca sott le Conseil federal qul 
fixe cette taxe, qui sera prelevee en sus de la retribution due 
pour l'acheminement d'eiectricite. Vous constaterez que Je 
n'al pas prevu de chlffre pour le montant de cette taxe. Mals 
par exemple, si on prälevait une mlnlme taxe de o, 1 cen
time - donc pas 1 centime, mals 0,1 centlmel - par kllowat
theure, avec 50 milllards de kilowattheure, puisque c'est la 
consommation globale d'electricite en Suisse, on arrlverait a 
une somme de 50 milllons de francs par annee, ce qui per
mettrait de creer ca fonds et d'essayer d'atterrir le plus dou
cement possible pour eviter las licenciements, pour 
permettre aux gens de se reconvertir et pour permettre la 
creation d'emplois dans des reglons qul seront lourdement 
touchees par la liberalisatlon. 
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Steiner Rudolf (R, SO): Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen, 
der Mehrheit zu folgen und den Minderheitsantrag Berberat 
abzulehnen. 
Es ist ein wenig erstaunlich, aber doch bezeichnend, dass 
zum Teil aus dem Kreise der Leute, die eine einzige Netzge
sellschaft wollten und die am liebsten eine staatliche Mono
polgesellschaft gehabt hätten, nunmehr diese Vorbehalte, 
diese Angst geäussert werden bezüglich des Verhaltens ei
ner solchen einzigen Netzgesellschaft gegenüber den Ar
beitnehmern. Ich möchte diesen Leuten zurufen: Schenken 
Sie doch Ihrem Kind, das Sie haben wollten und das Sie In 
diesem Rat geboren haben, Vertrauen. Das ist das eine. 
Das andere ist, dass arbeitsrechtliche Bestimmungen in die
sem Gesetz ohnehin keinen Platz haben. Wir beraten hier 
das Elektrlzltätsmarktgesetz und nicht ein Arbeitsgesetz. Wir 
haben keinen Platz in diesem Gesetz fOr spezifische arbeits
rechtliche Bestimmungen. Die Konsequenz wäre ja, dass 
letztlich bei jeder Branche - wenn immer etwas Spezielles 
beraten wird - jedes Produkt mit einem Zuschlag bedacht 
werden m0sste: einen Batzen in einen Fonds für die Käse
hersteller, wenn diese Strukturschwierigkeiten haben; einen 
Batzen für den Schuhmacher, fOr den Fahrradhändler. Auch 
diese Leute, die ganze Wirtschaft, haben StruktUrprobleme; 
es sind strukturelle Umorganisationen im Gang. Es Ist nicht 
einzusehen, warum jetzt ausgerechnet bei der UmstruktUrle
rung Im Elektrfzitätsmarkt solche arbeitsrechtliche Bestim
mungen im Elektrfzltätsmarktgesetz Eingang finden sollten, 
wenn wir anderweitig spezielle arbeitsrechtliche Bestimmun
gen haben. 
Die FDP-Fraktion will keine staatlichen Eingriffe, keine lnter
ventlonen in den Arbeitsmarkt an sich und schon gar nicht 
Im Speziellen in Form von Bestimmungen Im Elektrizitäts
marktgesetz, das ganz anderes zu regeln hat. 
Ich muss Ihnen also beliebt machen und bitte Sie eindring
lich: Öffnen Sie hier nicht ein Tor, das dann in anderen spe
ziellen Gesetzgebungen erneut geöffnet wird und Eintritt 
gewährt, damit Jeder und jede lnstltutlon nach Belieben 
Anträge einbringen und seine bzw. Ihre persönlichen Inter
essen, auch arbeitsmarktllche Interessen, durchzusetzen 
versuchen kann. Denken Sie nochmals daran: Es geht hier 
um den Elektrizitätsmarkt, den wir öffnen wollen, für den wir 
vernünftige Rahmenbedingungen haben wollen. Es geht 
erstens nicht um arbeitsrechtliche Bestimmungen, und zwei
tens ist für solche auch kein Bedarf, weil diese Grundsätze 
anderswo bereits geregelt sind. 

Keller Robert (V, ZH): Namens der SVP-Fraktlon beantrage 
Ich Ihnen, den Minderheitsantrag Berberat abzulehnen. 
zur Begründung: Ein StruktUrfonds ist für die Finanzierung 
von Sozialplänen nicht geeignet. Arbeitsplatzverluste im 
Berggebiet sind bedauerlich; aber ich habe in den Protokol
len nachgelesen: Es sollten im Maximum 600 Arbeitsplätze 
betroffen sein. 
Die Abgabe hätte Steuercharakter. Diese Steuer müsste 
durch die Netzbetreiber erhoben werden; es wäre also eine 
Umverteilung. Das !:MG bietet mit neuen Arbeitsplätzen für 
die Arbeitnehmer doch auch Chancen. Es ist schwierig, mit 
Abgaben im Elektrfzltätssektor StruktUrprobleme zu lösen. 
Wir haben Bundesbeschlüsse oder -gesetze zugunsten die
ser Anliegen: die Unterstützung von StruktUren im ländlichen 
Raum, die Investitionshilfe in den Berggebieten oder die Un
terstützung für wirtschaftliche Erneuerungsgebiete. Struktur
wandel In der Stromwirtschaft Ist nicht eine Frage dieses 
neuen Gesetzes, sondern des Marktes. Wir dürfen nicht 
noch mehr In den Markt eingreifen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Berberat abzulehnen. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Gegen den 
Antrag der Minderheit Berberat gibt es ordnungspollt!sche 
Einwände. Wir können nicht auf der einen Seite den Markt 11-
berallsleren, wirtschaftliche Grundsätze einführen, auf der 
anderen Seite aber wieder staatliche Organisationen auf
bauen. 
Diese Zlele werden im Übrigen auch mit Artikel 7 des För
derabgabegesetzes erreicht. Dort gibt es ein ganzes Re-
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gime von Förderungsmöglichkeiten bei Alternativenergien; 
mit diesen Abgaben können auch Arbeitsplätze generiert 
werden. Da gibt es nicht nur die Möglichkeit, die NAI Im Be
reich der Wasserkraftwerke zu regeln, sondern eben auch, 
die Wasserkraftwerke zu fördern. Ich denke hier an die sa
nlerung von Wasserkraftanlagen, die Erneuerung, die Erhö
hung des Wirkungsgrades. 
Was bei diesem Antrag für eine neue Abgabe, die in Absatz 
2 vorgesehen ist, aber wesentlich Ist Es fehlt die verfas
sungsrechtliche Grundlage. In unserem Rechtssystem d0r
fen wir auf Gesetzesstufe nicht neue Abgaben einführen, 
ohne dass es dafür explizit eine Verfassungsgrundlage gibt. 
Um dieses Problem ging es Ja beim Förderabgabegesetz 
unlängst; dies haben wir miteinander durchgespielt Für die 
Förderabgabe mussten wir nachträglich die berühmte 
Grundnorm kreieren; sie kommt im Herbst In die eidgenössi
sche Abstimmung. 
Eine Zustimmung zu diesem Minderheitsantrag wäre also 
auch ganz klar verfassungswidrig. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Die CVP-Fraktlon 
teilt mit, dass sie die Mehrheit unterstützt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Der Minderheitsantrag Bar
berat wäre erst dann verfassungsmässig, wenn es sich bei 
dieser Abgabe gemäss Absatz 2 um eine Lenkungsabgabe 
handeln würde. Das ist nicht der Fall; diese Abgabe will kein 
bestimmtes Verhalten herbeiführen. Daher Ist die verfas
sungsmässige Grundlage nicht gegeben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 60 Stimmen 

. Art. 28 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Teuscher, Grobet, Stump) 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Der Bundesrat legt die Grundsätze für eine einheitliche und 
transparente Tarifierung fest. Zudem legt er die Bedingun
gen fest, unter denen festen Kundinnen und Kunden in Aus
nahmefällen unterschiedliche Anschlussgeb0hren verrech
net warden dürfen. 

Art. 28 
Proposition de fa commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorlte 
(Teuscher, Grobet, Stump) 
Af.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Af.2 
Le Conseil federal formule les principes reglssant la forma
tlon de tarifs uniformes et transparents. II fixe en outre les 
condltions sous lesquelles les cllents captlfs peuvent excep
tlonnellement se volr facturer des taxes de raccordement dif
ferentes. 

Teuscher Franziska (G, BE): Bei diesem Minderheitsan
trag geht es um die Übergan.9sfrist, um die Tarffe, die die 
festen Kunden während der Ubergangsfrist bezahlen mOs
sen, die wir vorhin auf sechs Jahre festgelegt haben. Hier Ist 
es besonders wichtig, dass Transparenz bei den Preisen 
herrscht. Generell bin Ich der Meinung, dass die Tarlflerung 
grundsätzlich einheitlich und transparent gestaltet sein soll; 
das hat auch die Verwaltung In ihren diversen Berichten, die 
wir erhalten haben, Immer wieder betont. 



99.055 Conseil national 

BezQgllch Einheitlichkeit Ist es nötig, dass der Bundesrat In 
der Übergangsfrist die Preise festlegt und nicht die Kantone, 
denn sonst haben wir fQr die sechs Jahre bis zur vollständi
gen Marktöffnung 26 Varianten der Tariflerung. 
Es ist auch nicht einsichtig, warum z. B. einem festen Kun
den der BKW im Kanton Bern ein fixer Preis verrechnet wird, 
und Im Kanton Freiburg ein ähnlicher fester Kunde einen 
ganz anderen Preis bezahlt. 
Neben dieser Forderung nach Einheitlichkeit der Tar~e ist 
auch die Forderung nach Transparenz der Tarife In der Uber
gangsfrlst sehr wichtig. Der feste Kunde hat ein Anrecht, zu 
wissen, was ihm geliefert wird und wie sich dieser Preis zu
sammensetzt. 
Mit der Bundeskompetenz fQr die elnheltllchen und transpa
renten Tarife während der Übergangszeit haben wir wenig
stens ein bisschen Gewähr, dass die Werke nicht einfach 
alle ihre nicht amortisierbaren Kosten undurchsichtig auf die 
Kleinkonsumentinnen und Kleinkonsumenten überwälzen 
können. 
Deshalb beantragt Ihnen die Minderheit, diese Kompeten
zen dem Bundesrat zu geben. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Die FDP-Fraktion unterstützt 
auch hier den Antrag der Mehrheit der Kommission und da
mit den Bundesrat. 
In Artikel 28 Absatz 2 versucht die Minderheit Teuscher, dem 
Bund eine landesweite Tarifhoheit gegenüber festen Kundin
nen und Kunden zuzusprechen. Diese Hoheit hat der Bund 
bis heute nicht - im noch nicht geöffneten Markt -, und er 
braucht sie auch nicht. Es macht auch keinen Sinn, für die 
sechs Jahre bis zur Marktöffnung noch ein solches Einheits
system aufbauen und einführen zu wollen. Wir haben viel 
mehr als 26 verschiedene Tarife, wie Frau Teuscher gesagt 
hat. Bekanntllch haben wir In der Schweiz recht unterschied
liche Elektrlzltätsnetze: ländliche und städtische Netze zur 
Versorgung von Berg und Tal, Netze, die die Industrie ver
sorgen, und solche, die keine Industrie zu versorgen haben. 
Entsprechend resultieren daraus unterschiedliche Kosten, 
welche sich heute in unterschiedlichen Tarifen äussern. Da
bei werden heute bei der Tarifstruktur die Tarifempfehlungen 
des Bundes weitgehend befolgt. Würde sich der Minder
heitsantrag durchsetzen, wurden Netze mit tiefen Kosten 
oder mit gQnstiger Eigenproduktion Qbermässlg profitieren; 
Netze mit weniger attraktivem Versorgungsgebiet - zum Bel
spiel Jene in Randregionen oder jene mit wenig Eigenpro
duktion und somit höheren Kosten - würden hingegen 
unzulässig belastet Wir müssten wohl sehr bald eine Netz
ausgleichskasse schaffen, was unserer föderalistischen 
Struktur widerspricht. 
Mit dem Minderheitsantrag werden die Interessen von Kan
tonen und Gemeinden massiv tangiert. Die bestehenden 
Konstenunterschlede, die von Produktion und Netzdichte 
herrQhren, müssten wir national ausgleichen, wenn wir nicht 
die weniger attraktiven Netze gefährden wollten. Die Markt
öffnung wird eine Vielzahl von Angeboten hervorbringen. Im 
Monopolbereich, Im N13tzbereich, werden die Tarife aber 
nach einheitlichem Schema berechnet werden müssen, wo
mit auch die Transparen:zforderung erfüllt wird. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb auch hier, dem Bundesrat und 
der Kommissionsmehrheit zu folgen und den Minderheitsan
trag abzulehnen. 

Dupraz John (R, GE), pour la commlsslon: C'est le genre 
de propositlon de mlnorlte dont on auralt bien pu se passer, 
d'autant plus qua le proJet de loi sur le marche de l'electrlcite 
ne dit rien des structures tarlfalres. Celles-cl relevant tou
jours des autorites cantonales et communales. Las cantons 
dolvent garder la competence de fixer, dans des cas excep
tlonnels, des taxes de raccordement inegales, ce qul leur 
permet de prendre en compte leurs speclflcltes propres. De 
plus, il faut eviter de formuler a l'echelon federal, pour la pe
rlode transitoire de six ans, des dlsposltlons qul contredisent 
l'artlcle 10 alinea 3 selon lequel II appartlent aux cantons de 
prescrire ce qui determlne les coOts de raccordement. 
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Pour ces raisons, je vous demanderal de soutenir la proposl
tion de majorite. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Sie haben in Artikel 10 
dieses Gesetzes festgelegt, dass es die Kantone und die 
Gemeinden sein sollen, welche die Tarifstruktur festlegen. 
Diese sollen auch die Kompetenz haben, in Ausnahmefällen 
unterschiedliche Anschlussgebühren festzulegen. Es macht 
keinen Sinn, dass für die Ubergangszeit nun eine andere 
Regelung gewählt wird. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.• 50 Stimmen 

Art.29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.30 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Dieses Gesetz kann nur gemeinsam mit dem Bundesgesetz 
vom 8. Oktober 1999 über eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuerba
ren Energien (Förderabgabegesetz) in Kraft gesetzt werden. 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Minderheit 
(Speck, Baumberger, Brunner Tonl, Dettllng, Fischer-Seen
gen, Hegetschweiler, Maurer, Phlllpona, Stucky, Wyss Wil
liam) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art 30 
Proposition de la commisslon 
MaJorite 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Cette loi ne peut &tre mlse en vlgueur que conjolntement 
avec la lol federale du 8 octobre 1999 concernant une taxe 
d'encouragement de l'utlllsatlon efficace de l'energie et des 
agents renouvelables. Le Conseil federal fixe la date de 
l'entree en vlgueur. 

Minorite 
(Speck, Baumbergar, Brunner Tonl, Dettllng, Fischer-Seen
gen, Hegetschweller, Maurer, Phllipona, Stucky, Wyss WIi
iiam) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Speck Christian (V, AG): Ich vertrete die Kommisslonsmln• 
derheit bei Artikel 30. Das Abhänglgmachen der lnkraftset• 
zung eines Gesetzes von der Annahme einer neuen Abgabe 
Ist eine an und für sich schon merkWilrdige Art und Weise, 
Politik zu betreiben. Bekanntlich hat die UREK mit einer 
Stimme Mehrheit beschlossen, dass das EMG nur in Kraft 
gesetzt werden kann, wenn die Stimmbargerinnen und 
Stimmbürger Im Herbst der Fördera von 0,3 Rappen 
zustimmen. Diese Koppelung ist z undemokratisch, 
und sie ist auch staatspolitisch bedenklich. Ohne zusätzliche 
Subventionen keine Marktöffnung - so einfach Ist das. 
Was passiert, wenn das Gesetz Ober die Strommarktliberali
sierung nicht in Kraft gesetzt werden kann? Die Marktöff
nung wird sich dennoch durchsetzen, dies aber vor allem für 
die Grossverbraucher. Für die Durchleitungsrechte wird es 
einen Entscheid der Wettbewerbskommission geben, wie er 
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ja bereits angekündigt worden Ist. Nachteile werden vor al
lem die Kleinkonsumenten, die festen Kunden der Endvertei
ler haben. 
Amtsdirektor Eduard Klener sagte dazu In der Kommission: 
«Rechtlich Ist eine Verknüpfung möglich.» Politisch läuft die 
Marktöffnung ohnehin. Sie vom Förderabgabegesetz direkt 
abhängig zu machen, bedeutet, dass wir im Fall einer Ableh
nung weiterhin einen WIidwuchs haben. 
Wir haben heute vernünftige Marktöffnungsstufen beschlos
sen. Dies wird dazu führen, dass NAI nur in Ausnahmefällen 
entstehen werden. Obwohl die Antrage zu Artikel 25ter ab
gelehnt wurden, besteht keine Veranlassung, die Inkraftset
zung des EMG davon abhängig zu machen, dass sie mit 
einer neuen Subventionsmaschinerie verbunden wird. Sollte 
die Förderabgabe In der Volksabstimmung abgelehnt wer
den, so müssten punktuelle Lösungen gefunden werden. 
Im Übrigen bin ich überzeugt, dass sich der Markt mittelfris
tig erholen dürfte, wovon auch die Wasserkraft profitieren 
wird. Die Kröte Marktöffnung aber muss nun einmal ohne 
Wenn und Aber geschluckt werden. Jede Verbindung mit 
neuen Subventionen ist da fehl am Platz. 
Ich bitte Sie Im Namen der starken Minderheit um Zustim
mung zur Fassung des Bundesrates. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Bezüglich der Koppelung der 
Förderabgabe mit dem Elektrizitätsmarktgesetz beantrage 
Ich Ihnen, der Minderheit und dem Bundesrat zu folgen. 
Die rasc;he Behandlung des bundesrätlichen Entwurfes zum 
EMG wurde von Interessengruppen in der Absicht verzögert, 
zuerst eine Förderabgabe für erneuerbare Energien und da
mit auch für die angebllch gefährdete Wasserkraft zu si
chern. Das Ist mit einer Energieabgabe von 0,3 Rappen pro 
KIiowattstunde auch gelungen. 
Im Gegensatz zum Bundesrat beschloss die Mehrheit der 
LIREK ganz knapp, dass das EMG nur in Kraft treten soll, 
wenn auch das Förderabgabegesetz In Kraft gesetzt werden 
kann. Fällt die Förderabgabe als Gegenvorschlag zur Solar
Initiative beim Souverän durch, würde sich demnach der 
Startschuss für die Strommarktöffnung nochmals verzögern. 
Das können wir uns nicht leisten. 
Diese von der Kommissionsmehrheit vorgenommene und 
äusserst problematische Koppelung der Förderabgabe mit 
dem EMG ist nicht akzeptabel und auch nicht zu rechtferti
gen. Dieser subventionspolitlsch motivierte Druckversuch 
auf den Stimmbürger ist politisch problematisch und darf In 
einem Marktöffnungsgesetz keinen Platz haben. 
Kein einziges Wasserkraftwerk wird wegen der Liberalisie
rung In absehbarer Zeit abgeschaltet warden müssen. Die 
Frage, ob zukünftige Instandhaltungskosten für Wasserkraft
werke nicht aufgebracht werden könnten, kann heute nicht 
schlüssig beantwortet warden. Es ist Jedoch sehr unwahr
scheinlich. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der FDP-Fraktion, dieser pro
blematischen Verknüpfung nicht zuzustimmen und bei der 
Fassung des Bundesrates und der Minderheit zu bleiben. 

Schmid Odilo (C, VS): Auch wir In der CVP-Fraktlon haben 
über diesen Artikel 30 sehr intensiv diskutiert. Ich kann Ih
nen vorweg sagen, dass wir eine Mehrheit dafür gefunden 
haben, aber nicht eine sehr, sehr starke; Teile unserer Frak
tion haben darauf hingewiesen, dass eine Koppelung unde
mokratisch sei und ein Druckversuch auf die Stimmenden 
wäre. 
Eine Mehrheit ist allerdings der Meinung, dass eine Ver
knüpfung - ein Junktim - zwischen Förderabgabegesetz 
und EMG durchaus Sinn mache; vor allem, wenn man be
denkt, wie die Debatte über das Förderabgabegesetz hier im 
Parlament gelaufen Ist. Jene Kreise, die nun diesem Junktim 
FAG/EMG ablehnend gegenüberstehen, waren es, die den 
Beschluss mit grosser Hartnäckigkeit bekämpft haben, die 
nicht einmal dem sehr bescheidenen Kompromiss von 
0,3 Rappen zugestimmt haben. Immer nach dem Motto «dl
vide et impera» -teile und herrsche! - wollen sie verhindern, 
dass dieses Junktim gesprochen wird, um allenfalls das För
derabgabegesetz oder die rechtliche Basis, die Grundnorm, 
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bekämpfen zu können. Das wäre dann ein eleganter Weg, 
wie man diese verhasste Energieförderungsabgabe wieder 
umgehen könnte. 
Aus diesem Grunde - es ist ein bisschen Misstrauen dabei, 
weil man diese Debatten hier erlebt hat - sind wir mehrhelt
lich für eine Koppelung FAG/EMG. NAI braucht es, weil die 
Spielregeln geändert werden. Ich habe es schon mal ge
sagt: Die Fraktion ist auch grossmehrheitllch dieser Mei
nung. Diese NAI sollten aber im Förderabgabegesetz 
geregelt werden. Auch als Vertreter eines Wasserschloss
kantones muss ich sagen: Das Elntrlttsbillet zu einem libera
llslerten Strommarkt ist die Förderabgabe. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktlon wird somit der Kommissions
mehrheit bei Artikel 30 zustimmen; aber ich verheimliche 
nicht, dass eine starke Mlndherheit anders stimmen wird. 

Brunner Toni N, SG): Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich 
Sie, bei Artlkel 30 der Minderheit zu folgen. Diese will, dass 
der Bundesrat den Zeitpunkt für die Inkraftsetzung des Elek
trizitätsmarktgesetzes bestimmt. Dies ist auch recht so. Was 
aber weniger logisch erscheint, ist das Vorhaben der Kom
missionsmehrheit, die das Elektrizitätsmarktgesetz nur ge
meinsam mit dem Förderabgabegesetz In Kraft setzen wlll. 
Bekanntlich muss die Förderabgabe In der zweiten Hälfte 
dieses Jahres vor das Volk gebracht werden; der Entscheid 
des Volkes wird zu akzeptieren sein. Wenn er zugunsten der 
Förderabgabe ausfällt, ist das ebenso zu akzeptieren, wie 
wenn der Entscheid negativ ausfällt. In diesem Falle auch 
auf die Einführung des EMG zu verzichten, wäre unredlich. 
Dadurch würde zwar die Inkraftsetzung dieses Gesetzes auf 
den 1. Januar des nächsten Jahres gänzlich verunmöglicht; 
die ganze Strommarktliberalisierung würde vom Parlament 
wieder auf die lange Bank geschoben. Aber aufgrund der 
Bedingungen des Umfeldes wäre in der Realität sicher nicht 

. zu verhindern, dass die Strommarktliberalisierung weiter 
fortschreitet Die Grossen hätten dann mit ihren günstigen 
Tarifen wieder einmal davon profitiert; die Kleinkunden wä
ren bei dieser Vorgehensweise aber einmal mehr die Be
nachteiligten und daher auch die Geprellten. Die Polltlk 
würde also einmal mehr der wirtschaftlichen Entwicklung 
hinterherhinken. Dies ist zu vermelden und mit der klaren 
Unterstützung der Minderheit auch zu postulieren. 
Ich bitte Sie daher, die starke Minderheit zu unterstützen, 
wonach der Bundesrat das Inkrafttreten des Gesetzes selber 
bestimmen kann. 

Strahm Rudolf (S, BE): Im Namen der SP-Fraktlon bitte Ich 
Sie, Artikel 30 Absatz 2 in der Fassung der Mehrheit zuzu
stimmen. Die Zustimmung zu dieser Art von Abgeltung von 
NAI ist die logische Folgerung aus der sehr deutlichen Ab
lehnung von Artikel 25ter. Etwas muss man ja tun, um vor al
lem mit R0ckslcht auf die Gebirgskantone Sicherheiten zu 
bieten, dass die NAi-Abgeltung gewährleistet Ist. 
Herr Speck hat gesagt, die Verknüpfung sei undemokratisch 
und staatspolitisch bedenklich. Ich glaube, dass das die logl
sche Verknüpfung - sie ist rechtllch übrigens möglich; wir 
haben ein Gutachten dazu - zwischen der Förderabgabe 
und der Strommarktllberallslerung Ist: 
Erstens Ist ein Slcherungselement gegen Ängste die viel
leicht subjektiv sind - im Zusammenhang mit der Strom
marktllberallsierung, und zwar ein Sicherungselement ge
genüber den Gebirgskantonen, die Angst davor haben, dass 
vor allem bei den neueren Kraftwerken plötzllch llliquiditäten 
und Konkursfälle auftreten könnten. 
zweitens ist es ein psychologisches Sicherungselement ge
genüber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen vor al
lem auch der Kraftwerke. 
Drittens Ist es ein Sicherungselement gegenüber der EOS 
und der Romandia. Wir wissen, dass die Ostschweizer Kan
tone ihre Hausaufgaben besser gemacht haben; sie haben 
Abschreibungen vorgenommen. In der Westschweiz Ist man 
damit im Rückstand. Es ist ein Sicherungselement, wenn 
eine gewisse Gewähr geboten wird, dass aus der Förder
abgabe allenfalls, unter restriktiven Bedingungen, auch die 
Abgeltung der NAI möglich Ist. 
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Ich muss hier noch auf das Argument eingehen, das sei ein 
neuer Subventionsmechanismus. Ich höre auch von Freun
den aus dem bürgerlichen Lager, wir wollten eine neue Kä
seunion schaffen. Wir gehören nicht zu denjenigen, die eine 
Verewigung eines Subventionsmechanismus elnfOhren wol
len. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Artikel 7 und 9 
des Förderabgabegesetzes sagen, dass nur unter drei ku
mulativen, restriktiven Bedingungen Oberhaupt ein Franken 
fOr die NAI-Abgeitung ausbezahlt werden kann: 
1. Es muss betriebswirtschaftlich gerechtfertigt sein und darf 
nur in Ausnahmefällen vorkommen, d. h., wenn damit kon
kret ein Konkurs oder der Verkauf des Werkes ins Ausland 
verhindert werden kann. 
2. Es handelt sich um rückzahlbare Darlehen. 
3. Es ist nur gegen Sicherheiten, z. B. gegen die Verpfän
dung des Werkes, wie bei einem Hypothekardartehen, mög
lich, dass der Bund aus der Förderabgabe solche Darlehen 
oder B0rgschaften leistet. 
Es geht hier - reden wir Klartext - schon um ein Vorgeplän
kel im Hinblick auf die Abstimmung im Herbst. Die Förderab
gabe - ich spreche nur vom Gegenvorschlag der Bundes
versammlung - bringt eine Verteuerung der Energie von 
0,3 Rappen. Mit der strommarktllberallslerung aber können 
Sie sehr rasch - die Erfahrungen im übrigen Europa, vor al
lem in Deutschland, haben das gezeigt - mit einer Strom
preissenkung um 3 bis 5 Rappen rechnen. Das ist also um 
3 Rappen billigerer Strom mit dem Preis einer zeitlich befris
teten Abgabe von 0,3 Rappen. 
Ich möchte Sie sehr bitten: Bedenken Sie, ob dieser Preis 
fQr die Absicherung der Strommarktliberalisierung nicht be
zahlt werden sollte. Diese Förderabgabe ist sozusagen das 
Schmiermittel tar die Liberalisierung. Sie nimmt Ängste und 
gibt Sicherheiten. 
Gerade aus diesen zum Tell auch psychologischen Gründen 
bitte ich Sie, dieses Junktim, diese Verknüpfung vorzuneh
men und Artikel 30 Absatz 2 in der Fassung der Mehrheit 
anzunehmen. 

Dupraz John (R, GE), pour la commlsslon: Ce n'est pas 
une mesure antidemocratlque qua de ller l'entree an vlgueur 
de la lol sur le marche de l'electricite a celle de la loi con
carnant une taxe d'encouragement de l'utilisation efficace de 
l'energle et des agents renouvelables. Comme Je l'al dit tout 
a l'heure, las Chambres ont elabore un concept qul repond 
aux Initiatives populalres solaire et «Energie et environ
nement», alnsl qu'ä la problematique des lnvestissements 
non amortlssables lles a l'ouverture du marche de l'electri
clte. 
En politique, on dit touJours qu'II taut se mefler de ses amis. 
Je constate que las personnes qul sont cosignatalres de,,la 
proposition de mlnorlte sont mes amis politiques, qul sont 
las ennemls de la taxe sur las energies non renouvelables. 
Je dirai qu'en fait, la proposltlon de minorite est le debut de 
la campagne pour un non aux contre-projets des initiatives 
precitees. Je vous rappelleral que le peuple sulsse a ac
cepte une taxe poids 1o·urds qul va engendrer un prodult de 
1,5 milllard de francs dans quelques annees, alors que le 
produit de la taxe sur l'energie ne sera qua de 450 mlllions 
de francs par annee. Avec la baisse du prix de l'electricite 
qu'on attend apres l'ouverture du marche, cette taxe sera 
quasiment lndolore. Si on prend par exemple le coQt du car
burant pour les voltures, la taxe represente a peu pres 2 cen
times par lltre d'essence; une volture consomme environ 
1 o litres aux 1 oo kilometres, c;a fait 20 centlmes pour 1 oo kl
lometres, 2 francs pour 1 ooo kllometres. SI une volture fait 
20 ooo kllometres par an, i;a falt 40 francs par annee et par 
voiture. Pour un proprietalre d'automobile, 40 francs par an 
de taxe pour regler le probleme des energles renouvelables 
et des INA, i;a represente un cafe par mois. 
Voila un peu a comblen s'eleve cette taxe qui ne met en perl! 
nl l'economle nl le pouvolr d'achat des consommateurs, c'est 
une solution intelligente, raisonnable, ratlonnelle, suppor
table, qul permet de regler les problemes qul se posent face 
a l'ouverture du marche de l'electrlcite. Ce llen que nous 

avons voulu est loglque, car il falt partle d'un concept voulu 
et daclde par notre Conseil. 
Je vous invite a soutenir la propositlon de majorlte. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Wir haben 
während dieser Debatte schon mehrfach erwähnt, dass die 
Energieabgabe, die im FAG festgelegt ist, gemäss Meinung 
der Mehrheitder viel genannte Eintrittspreis fOr die Strom
marktöffnung ist. Es geht um die Frage, ob man diesen ver
bindlichen Link machen wlll. Die Kommission hat dies mit 
einer Stimme Mehrheit beschlossen. Demgegenüber war 
eine starke Minderheit - wie das zum Teil auch in Fraktions
erklärungen zum Ausdruck gekommen Ist - der Auffassung, 
dass dieser Link nicht nötig sei. 
Unabhängig von der Frage des Links - das wurde heute mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen und beispielsweise 
auch von Kollege Speck gesagt - sei die Minderheit Im Falle 
des Worst-Case-,Szenarios, wenn beispielsweise im Herbst 
diese Abgabe in der Volksabstimmung scheitern wGrde, be
reit, im Parlament auf diese Frage beim EMG zurückzukom
men. Der Zeitplan wGrde das an sich noch zulassen. 
Trotzdem hat die Mehrheit der Kommission beschlossen, 
diese Verbindung im rechtlichen Sinne vorzunehmen. 

Leuenberger Morttz, Bundesrat Die Strommarktöffnung soll 
nach der Meinung des Bundesrates nicht ohne flankierende 
Massnahmen erfolgen. Die zentrale flankierende Mass
nahme Ist tatsächlich das Förderabgabegesetz. Der Bun
desrat hat das vor einem Jahr in der Stellungnahme zum 
Förderabgabebeschluss, wie er damals noch genannt 
wurde, geschrieben, und es geht auch aus der Botschaft zu 
diesem Gesetz hervor. · 
Die Frage ist allerdings, ob die Verkn0pfung rechtlich oder 
eher argumentativ gemacht werden soll. Es Ist auch denk
bar, bei der Abstimmung am 24. September 2000 argumen
tativ darauf aufmerksam zu machen, dass dieser ZUsam
menhang besteht Es könnte Ja Immerhin sonst die Gefahr 
bestehen, dass jemand, der gegen die Bek:trlzitätsmarktöff
nung ist, am 24. September deswegen Nein stimmt, weil die
ser Zusammenhang rechtlich gemacht wurde. Wenn Im Sep
tember 2000 die Neinstimmen übeiwlegen, wird es Immer 
noch möglich sein, dass die Positionen zum Elektrizitäts
marktgesetz neu bezogen werden, denn zu diesem Zeit
punkt wird es hier im Parlament noch nicht zu Ende beraten 
sein. , I, / • 

Ste e. YDt r 
Abstimmung - Vote 
(namentUch - nominatif: Benage Annexe 99.055/406) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen / 1, 
F0r den Antrag der Minderheit .... 88 Stimmen S · 1 r · 'f • 0 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage Annexe 99.055/408) 
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Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(Eplney, Bleri, Escher, Gentil, lnderkum, Lombardi) 
Aussetzen der Verhandlungen bis nach der Volksabstim
mung vom 24. September 2000 über die Energie-Initiativen 
und die Gegenvorschläge 

Proposition de 1a commission 
Majorlte 
Entrer en matlere 
Minorita 
(Epiney, Bier!, Escher, Gentil, lnderkum, Lombard!) 
Les negoclatlons sont suspendues et ne reprendront 
qu'apres Je 24 septembre 2000, une fois que Je peuple aura 
choisi dans le domaine energetlque entre les Initiatives et les 
contre-projets 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Es geht um den Ord
nungsantrag der Minderheit, die Verhandlungen bis zur 
Herbstsession auszusetzen, also bis nach der Volksabstim
mung vom 24. September 2000 über die Solar-Initiative, die 
Energie-Umwelt-Initiative und die entsprechenden ~egen
vorschläge. 

Eplney Simon (C, VS): Certains d'entre vous ont peut-ätre 
ralson de penser qu'II faut etre lnconscient, masochiste ou 
sulcidaire pour defendre l'introductlon d'une taxe, lorsque 
vous etes precisemenftributalre des energles v!sees dans 
votre via quotidienne. La questlon est en effet loin d'etre 
saugrenue. Las Alpins. dont Je suls, sommes en effet inter
pelles et touches par une taxe sur les energies polluantes. 
Nous dependons de la benzine pour nous deplacer, nous 
nous chauffons au mazout qui est plus eher a cause des 
transports, nous consommons davantage a cause du cllmat, 
l'alimentation au gaz n'est guere posslble a cause de Ja to
pographle des lleux et Je manque de populatlon, les revenus 
y sont plus bas, les lmpöts plus eleves. En outre, Ja taxe sur 
les polds lourds greve injustement le seul moyen de trans
port de marchandlses et de materiaux. Enfin, comment envl
sager serelnement l'avenir quand la houille blanche et le 
tourlsme sont menaces, qua le desengagement de Ja Confe
deration dans le servlce publlc fait que la dlverslficatlon eco
nomique est deflnltlvement un leurre en montagne. 
Soyez rassuresl Nous ne sombrerons ni dans l'autoflagella
tion nl dans Je fatallsme. SI nous soutenons cette taxe sur 
les energies polluantes, c'est parce que nous defendons des 

valeurs, et non pas des interets purement materlels, des prl
vileges ou des principes. L:ouverture du marche de l'electri
cite est ineluctable. Autant des lors s'y preparer, mais sans 
precipitation. Le marche europeen est deja lnterconnecte, 
gräce au dlspatchlng de Laufenbourg notammenl L'.electri
clte n'est toutefols pas une marchandlse comme une autre. 
Elle obeit a des lois physiques speciflques. L'.electron suit en 
effet le chemin le plus court en direction du consommateur.11 
n'a ni couleur ni odeur. On ne peut guere stocker l'energle et 
il taut veiller a ce qua la production corresponde toujours a la 
consommatlon. Les professlonnels de la branche sont una
nimes. Produire de l'electricite, c'est relativement facile. 
Mals Ja transporter, la dlstribuer, malntenlr la tension, regler 
les frequences, avoir des reserves d'energie, ne pas sur
charger les lignes, vendre au bon moment et au dernier mo
ment, c'est beaucoup plus complexe, d'autant plus que le 
reseau su!sse est extremement decentralise avec 1200 so
cietes de distribution. II n'y a, des lors, pas peril en la de
meure pour ouvrir le marche, meme sl nous y sommes 
favorables rapidement. Le degre d'ouverture dans !'Union 
europeenne n'est pas slgnlflcatif. La Grande-Bretagne et les 
pays scandlnaves n'ont guere pris de r!sques en llberalisant 
ie marche. lls ne disposent pas de llgnes de transport a 
haute tension ou tres peu de Hgnes disponibles avec leurs 
propres voisins, la Grande-Bretagne etant par exemple une 
ile. l.'.Allemagne a llberallse le marche certes, mals l'accou
chement est chaotique. C'est peut-etre de leur part une ma
nlere de se soustraire au syndlcat du charbon, lequel reste 
fortement subventionne. Quant a la France, reine du mono
pole, eile n'ouvrlra le marche qu'au compte-gouttes et au 
dernier moment, car les syndlcats ne sauraient renoncer au 
subventionnement annuel d'EDF de plus de 120 milllons de 
francs suisses par annee, alnsl qu'a l'assainissement de Ja 
caisse de penslons qul est prevu. Les syndlcats fran~ls ont 
tout a craindre d'une llberalisation qui va se tradulre par la 
perte de mllllers d'emplois et de membres cotlsants. 
La Suisse doit donc preparer cette llberallsatlon, mals en 
veillant a amortir le choc de l'ouverture. Dans ce contexte, 
on ne peut pas dissocler l'ouverture de l'adoption des taxes 
energetlques prevue le 24 septembre. l.'.ouverture du mar
che n'est pas envlsageable sans une mesure d'accompa
gnement teile que l'introduction de la taxe qul est prevue. 
Cette philosophle n'est d'ailleurs pas nouvelle. Nous avons 
applique cette theraple a Kaiseraugst, a Swissair, a Swiss
com, aux CFF, a l'agriculture et bien s0r a tous les accords 
bilateraux. 
Marne notre industrle en malns des chantres du neollbera
lisme s'est accommodee des garantles contre les risques a 
l'exportatlon et, depuis hier, d'une loi subsidlant indirecte
ment les exportations. Les valeurs que nous defendons sont 
au nombre de quatre. ,,-, 
D'abord, le patrimoine hydraullque. Chäteau d'eau de l'Eu
rope, la Suisse prodult de l'electrlclte a partlr de l'energie hy
draullque a ralson de 60 pour cent. Cette energle propre et 
renouvelable constitue l'une des seules ressources de l'Arc 
alpin, comme d'autres ont le sei et d'autres le petrole. Sans 
une taxe meme modlque a 0,3 centime le kilowattheure, l'hy
draullque n'a aucune chance de concurrencer l'energie _nu
clealre, bradee et subventlonnee par Ja France, ou produlte 
a bas prlx dans les pays de l'Est dans des centrales nucleai
res a haut risque qul sont de veritables bombes a retarde
ment. 
Les nouveaux amenagements comme Cleuson-Grande 
Dlxence, qui sont en mains des collectlvites publiques roman
des et des calsses de pensions, produlsent a plus de 10 cen
times, alors que le prlx de reference du marche se sltue aux 
alentours de 4 centlmes le kllowattheure. De tels amenage
ments ne peuvent redulre leur endettement sans le prodult 
de la taxe. De surcrolt, lls sont objet de convoltlse de grands 
groupes etrangers comme EDF, qul pese 50 mllllards de 
francs de chiffre d'affaires, contre 7 mllllards de francs envi
ron pour les sept exploitants sulsses, les Überlandwerke. 
Sans assainissement de la dette, de telles socletes seront 
avalees par la premlere OPA. D'autre part, l'entretlen et la 
modernisation des ouvrages hydroelectriques necessftera 
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environ 3,5 milliards de francs sur 25 ans, les INA 1,8 mil
liard de francs, et l'assainissement des cours d'eau environ 
8 milliards de francs. 
Ces sommes conslderables ne peuvent pas etre reunies par 
la Contederatlon, les cantons ou les communes qui sont pro
prietaires des eaux, ni par les concessionnaires. C'est pour
quoi les prets sans lnteret, soumls de surcroit aux fourches 
Caudines du budget, qui figureraient dans la lol sur l'ouver
ture du marche electrique, ne seraient qu'un emplätre sur 
une jambe de bols. 
Pour amener ä 4 centlmes le prlx du kllowattheure, un verita
ble assainissement lle avec des mesures de modernisatfon 
des ouvrages est indispensable. Des prets sans interet ne 
sont que des promesses qul rendent les fous joyeux. 
Deuxleme valeur a defendre: un minimum d'independance 
anergatlque. La prochaine guerre sera vraisemblablement 
purement economlque. Or, l'anergie est le moteur de l'eco
nomie. Une resolutlon de l'OPEP, la rupture d'un olaoduc, 
une fuite de gaz, la chute de pylönes a haute tension sont 
autant de parametres qui peuvent provoquer une crlse 
economlque ou generer des pannes graves. Or, la Sulsse, 
sans matieres premieres, depend deja aujourd'hui de 
l'etranger, pour son approvlslonnement energetique, a pres 
de 80 pour cent. En bradant l'hydraulique, a l'lnstar de ce 
qu'ont fait les banques, a des groupes etrangers, la Suisse 
pourralt rapldement encaisser un autogoal et perdre son 
autonomie dans la productlon de l'energie de pointe - qui 
nous a permis jusqu'a aujourd'hui de vendre l'energie nu
cleaire dans la corbeille de la marlee -, perdre les centres de 
decision avec leur savoir-falre, se separer des llgnes ä haute 
tension qui sont un atout strateglque lorsque vous posse
dez las lignes a haute tension, vous avez la priorite de trans
porter votre propre courant. Puls, dans une deuxieme etape, 
les reseaux de dlstrlbution seront evidemment menaces. 
La Suisse seralt donc contrainte de renoncer a la martrise 
dans la production, dans le transport. Elle serait l'otage de 
l'etranger qui decideralt du genre d'energie qul passeralt a 
travers les lignes, de son prix bien sQr, du nlveau de securite 
des lnstallatlons, de la fiabilite des reseaux et de la qualite 
des prestations offertes. 
Le marche pourrait tomber, comme cela se fait deja a 
l'etranger, rapldement en mains de deux ou trois grands 
operateurs qui, apres avoir perdu des milliards de francs 
pour casser les prix, imposeraient rapldement de nouveaux 
prlx, a la hausse blen s0r, ainsl que leur polltique pulsqu'ils 
seralent les seuls aux commandes. On a tu en 1999 le 
rapport du departement federal de l'energle amerlcain qui 
lance un veritable cri d'alarme, vu la menace qui pese sur le 
marche de l'electriclte, notamment sur la sacurite des Instal
lations. 
Troisieme valeur ä defendre: le service public. La Suisse 
raste une mosaique fragile, a la beige. Gräce au fedara
llsme, dont le service publlc est une des composantes, la 
Suisse a preserve a la fois la cohesion nationale et sociale. 
Chaque raglon est alimentee, gräce a ce systeme, a des prlx 
comparables. Une liberalisatfon penalisant egalement las 
societas de distrlbutlon qui ont fait l'effort d'acquerlr de la 
productfon rendralt fragile ces memes societes qui appar
tiennent essentiellement a des collectlvites publiques. Des 
lors, alles seralent obllgees de fusionner. Ce ne serait pas 
un mal dans beaucoup de cas, mais alles seraient egale
ment contralntes de supprlmer des emplois et surtout de de
volr, en fln de compte, se vendre. Las regions peripheriques 
pourralent a nouveau faire les frais de cette llberalisatlon, 
puisqu"un rapport d'Ecoplan nous apprend que des ecarts 
au niveau regional de l'ordre de 4,5 centimes a 13 centimes 
pourralent affecter le drolt d'utilisation des llgnes, avec des 
pointes d'envlron 20 centlmes le kllowattheure au niveau des 
communes. 
Salon le sort qui sera reserve aux tax:es il y aura donc lieu 
d'adapter la lol sur le marche de l'electricite avec des me
sures contralgnantes, notamment en mattere de services 
publics, conformement ä l'artlcle 103 de la Constltutfon fade
rale qui tralte des mesures en faveur des regions economl
quement menacees. 
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Quatrieme valeur a defendre: le developpement durable. Le 
rechauffement de la planete est une evidence. Les pays en 
emergence, comme la China et l'lnde, vont a leur tour pol
luer de maniere dramatique l'atmosphere, alors que les res
sources petrolieres s'amenulsent Sans la taxe, la Sulsse 
renonce a faire ecole et ne repond plus a l'exlgence constitu
tfonnelle de soutenlr les energies renouvelables.. En outre, 
alle pousseralt l'hypocrlsie jusqu'a s'approvlsionner dans las 
centrales nucleaires franc;alses et dans les pays de l'Est, 
alors qu'a i'lnterieur du pays, alle pröne un moratoire nu
cleaire. Elle contrlbuerait, cela est d'autant plus lnquiatant, a 
la mlse en place de centrales a. gaz polluantes sur tout le ter
r!tolre suisse, avec pour consequence une augmentatlon 
des excedents sur le marche. La Sulsse pourralt en revan
che craer des milliers d'emplols dans le developpement du 
renouvelable, comme l'ont fait notamment las pays scandl
naves. 
Le programme «Energie 2000» est signiflcatff a cet egard. II 
a damontre l'efflcacite d'un soutlen du secteur du renouvela
ble, dont les potentialites sont importantes en Sulsse dans le 
domalne du bois, du solaire, des petites centrales hydraull
ques ou de la biomasse. En defendant ces valeurs, nous ne 
meprlsons pas le souci legitime de l'economie qul veut pou
voir contlnuer a concurrencer l'etranger a armes egales. 
A ce propos, j'aimerals vous rappeler qua las lndustries qui 
dependent de l'energie pour produire un bien seront exona
rees jusqu'a 100 pour cent de la taxe, qua les PME qui con
somment de l'electriclte renouvelable ne seront pas 
concernees par cette taxe, que certalnes PME beneficient 
dejä aujourd'hul de prlx concurrentlels, seien les cantons ou 
les distributeurs qui les desservent, car certains operateurs 
ont intaret a fldellser, avant l'ouverture du marche, ces dltes 
PME. 
On constate egalement que les grandes socletes de dlstribu
tfon ont deja antlclpe le marche, pulsqu'elles concluent des 
contrats avec des cllents captlfs, qul sont d'lmportants con
sommateurs pour alles, mais qui ne rempllssent pas les con
dltions de l'ouverture de l'acces au reseau. De ravis m~me 
des PME, le facteur energetfque est souvent marginal dans 
une entreprise. On peut redulre les coOts par des mesures 
d'economies, d'isolatlon ou de modemlsation des Installa
tions. ME)me avec la liberalisation, il restera un monopole sur 
deux des trols composantes du prlx, a savoir le transport et 
ia dlstribution qui ne seront pas llberallsees, parce qu'on ne 
peut pas multiplier a l'inflnl le nombre de llgnes electriques. 
La llberailsatlon provoquera sans doute des prix plus bas, 
mals ces prlx seront l'objet d'une speculation boursiere, lls 
seront donc source d'imprevisibilite. Un entrepreneur pru
dent fera vraisemblablement un panachage entre des con
trats de fourniture a moyen et a long terme, et un 
approvislonnement sur le marche «spot». Certaines PME, 
au lleu de se lamenter, devralent saislr cette opportunlte de 
jouer un r0le de plonnleres dans le developpement des 
energles renouvelables, car le marche est porteur en termes 
d'emploi et de galn. II faut des lors aviter d'encalsser un 
autogoal car, a force de llberallser, on va creer inevitable
ment, comme cela s'est vu a l'atranger, de nouveaux mono
poles qul, apres avoir cassa le marche, vont evidemment 
voulolr racuperer leurs billes en augmentant tres rapidement 
les prlx, une fois qu'ils auront conquls le marche. 
Pour toutes ces raisons, Je vous !nvite a discuter, en taute 
connalssance de cause, des chances et des rlsques d'une 11-
beralisatfon et aussi de la necesslte d'lncorporer des mesu
res d'accompagnement apres le 24 septembre. 
La report de l'examen de la lol en septembre n'apportera 
aucun retard, bien au contralre. En effet, sl nous n'entrons 
pas en matlere sur la motlon d'ordre et sl nous supprlmons 
le lien formal entre las deux dlsposltions legales, nous allons 
creer automatiquement une divergence profonde avec le 
Conseil national, qul va necessiter des navettes. Nous allons 
empoisonner le cllmat autour des votatlons de septembre, 
parce qua certains vont contlnuer a crler au chantage, alors 
qu'il y a un llen natural entre l'ouverture du marche et l'lntro
ductlon des taxes energetlques. Nous allons surtout craer 
un nouveau front contre le nuclealre dont le camp bourgeois 
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ressortira tres affaibll dans le futur. La commlsslon du Con
seil national ne pourra traiter, en tout etat de cause, las di
vergences qu'au mois de deoembre au plus töt. 
En revanche, si nous examlnons la loi sur le marche de 
l'electricite apres le 24 septembre, nous serons au clalr sur 
las taxes energetlques. Et, en cas de refus par le peuple, 
nous pourrons, en toute connalssance de cause, incorporer 
dans la loi deux ou trois articles supplementalres en faveur 
du service public, de la solidarite tarifaire, des INA. de l'en
tretien et de la modemisation des ouvrages hydraullques. 
II est des lors sage d'accepter la motlon d'ordre de la mino
rite et de repousser au 25 septembre l'examen de la loi sur 
le marche de l'electricite, dont, je le rappelle, nous recom
mandons l'adoption. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Sie ha
ben von Herrn Eplney gehört, dass die Beratung des Elek
trizitätsmarktgesetzes in unserem Rat erst nach der 
Volksabstimmung zu den drei Energievorlagen stattfinden 
soll. 
Um diese Frage geht es Jetzt und hier, und um nichts ande
res. Dies, obwohl wir in der Kommission dank einem zusätz
lichen Sitzungstag, der Disziplin aller Beteiligten und der 
Effizienz der Verwaltung das Gesetz durchberaten haben 
und es Ihnen zur Beratung vorliegt. Sämtliche Fragen wur
den uns postwendend beantwortet und alle verlangten Zu
satzberichte lagen der Kommission innert weniger Stunden 
vor, wofOr ich mich ausdrQcklich bedanken möchte. 
Ich bitte Sie Folgendes zu bedenken: Wenn wir In dieser 
Session das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) nicht beraten, 
können wir auch zu dem vom Nationalrat eingefügten Artikel 
30 Absatz 2 nicht stellung nehmen. Dieser besagt: «Dieses 
Gesetz kann nur gemeinsam mit dem Bundesgesetz vom 
8. Oktober 1999 Ober eine Energieabgabe zur Förderung 
des wirksamen Energieeinsatzes und erneuerbarer Ener
gien (Förderabgabegesetz) in Kraft gesetzt werden. Der 
Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.» 
Der Nationalrat hat Artikel 30 Absatz 2 mit 93 zu 88 Stimmen 
zugestimmt. 
Das bedeutet im Klartext nichts anderes, als dass die 
Elektrizitätsmarktöffnung erst dann stattlinden kann, wenn 
die StimmbOrgerlnnen und StlmmbOrger dem Förder
abgabegesetz zugestimmt haben. Sollte diese Vorlage Im 
September vor dem Volk keine Gnade finden, findet auch 
keine Marktöffnung statt. Oder zutreffender formuliert: Dann 
hängt die vom Nationalrat verabschiedete Form des EMG in 
der Luft. 
Sie hängt wohl noch länger In der Luft, falls es erstmals zu 
einer Stichfrage kommt, wenn sowohl die Solar-Initiative wie 
das Förderabgabegesetz vom Volk angenommen warden. 
zur Erinnerung: Das Förderabgabegesetz sieht vor, dass 
während zehn bis maximal fünfzehn Jahren unter restrikti
ven Bedingungen nichtamortisierbare Investitionen aus der 
Förderabgabe entschädigt worden. Damit wäre sicherge
stellt, dass kein Wasserkraftwerk zufolge von Abschrei
bungsproblemen in Schwierigkeiten gerät. Die Förder
abgabe will aber darüber hinaus noch mehr, sie will Ober die 
bilanzmässlge Sanierung auch die Erneuerung der Wasser
kraft fördern. Vlele Wasserkraftwerke seien zwecks Erhal
tung der Konkurrenzfähigkeit auf solche Unterstützung 
angewiesen, wurde argumentiert. Deswegen hat der Natio
nalrat letztendlich die Verknüpfung mit dem Förderabgabe
gesetz In die Vorlage aufgenommen. 
Zugegeben, aus Sicht der Befürworter der Förderabgabe ist 
die Verknüpfung des EMG mit dem Förderabgabegesetz 
verlockend. Die Frage aber stellt sich, ob mit einem solchen 
Vorgehen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht 
überfordert, wenn nicht gar manipuliert werden. Es stellt sich 
weiter die Frage, ob die wichtigste Voraussetzung für die Li
beralisierung des Strommarktes eine Subventionsordnung 
sein soll, wie sie mit der Förderabgabe eingeführt wird. Soll 
derjenige, der für eine marktwirtschaftliche Regelung auf 
dem strommarkt ist, gezwungen werden, die Liberalisierung 
mit Subventionen zu erkaufen? 

Es stellt sich weiter die Frage, ob eine allfällige Problematik 
bezüglich der nichtamortlslerbaren Investitionen als Folge 
der Marktöffnung - wir erhielten In der Kommission Unterla
gen, welche die Existenz dieses Problems sehr stark relati
vieren - nicht besser Im EMG geregelt werden müsste, z. B. 
mit einem zeitlich befristeten Darlehensmodell. 
Es Ist aber auch die Frage zu stellen, was geschieht, wenn 
die Förderabgabe abgelehnt wird. Mit Ihrem Entscheid zum 
Ordnungsantrag müssen Sie auch diese Frage beantworten 
auch wenn die Antwort nur heisst: Dann sehen wir zu, d~ 
wir im Rahmen der Beratungen zum EMG eine Ersatzlösung 
suchen. Dabei wissen wir, dass flnanzlelle Massnahmen zur 
Erhaltung und Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke 
nur dann - hören Sie mir bitte gut zu: nur dann - eine Ver
fassungsgrundlage haben, wenn Massnahmen an umwelt
rechtliche Vorgaben geknüpft sind, d. h., wenn eine spürbare 
Verbesserung der Umweltqualität resultiert. Weiter gehende 
Lösungen bedürfen einer Verfassungsnorm, was ein Hinaus
schieben der Marktöffnung auf längere Zelt bewirken würde. 
Mit dem Ordnungsantrag, die Beratung zu verschieben, stel
len wir uns als Rat all diesen Fragen nicht. Wir stimmen aber 
einer Lösung zu, die - so meine Ich - vermeintlich den Inter
essen der Gebirgskantone und der Wasserkraft entgegen
kommt, die aber andererseits keine saubere Melnungs
blldung Im Abstimmungskampf ertaubt und mehr Verwirrung 
stiftet a_ls Klarheit In der Entscheidungsfindung ermöglicht. 
Die Vorlagen, über die am 24. September abgestimmt wer
den wird, sind meines Erachtens komplex genug. Sie mas
sen nicht durch ein Junktim noch komplexer gemacht 
werden. 
Gerade aus diesem Grund schaut man jetzt besonders auf 
unseren Rat. Denn Interessengruppen und aUgemeln die Öf. 
fentllchkeit haben nach meinem Demokratieverständnis ein 
Recht darauf, klare Entscheide fällen zu können. Sie müs
sen aber auch wissen, aufgrund welcher Überlegungen un
ser Rat die Verknüpfung beurteilt. Dieses Recht kann aber 
nur eingelöst werden, wenn wir hier in aller Offenheit da
rQber debattieren. 
Wenn wir die Beratung verschieben, nehmen wir keine Stel
lung zu dieser Frage, und damit suggerieren wir wohl unaus
gesprochen, dass wir uns hinter die Verknüpfung stellen. 
Das findet die Mehrheit der Kommission Im Hinblick auf die 
Abstimmung Im September - wegen der Komplexität der 
Vorlagen und der Unmöglichkelt für viele Stimmbürgerinnen 
und stimmbOrger, In Kenntnis aller Facetten Stellung zu neh
men - schlicht nicht in Ordnung. Deshalb erfolgte auch mein 
stichentscheid in der Kommission gegen den Ordnungsan
trag. 
Dabei Ist uns bewusst, dass das EMG noch nicht abschlles
send beraten ist, sondern sich Im September erst in der Dif
ferenzbereinigung befindet. Das heisst, dass nach der 
Abstimmung im September zuerst wieder der Nationalrat 
zum Zuge kommt. 
Uns ist auch bewusst, dass unsere Kommission damit ei
gentllch das Heft vorerst aus der Hand gibt. Dies nehmen wir 
aber gerne in Kauf, weil wir unserem Rat zutrauen, auch In 
der Differenzbereinigung ordnend einwirken zu können. 
In diesem Sinn bitte Ich Sie im Namen einer Mehrheit der 
Kommission, den Ordnungsantrag der Minderheit Epiney ab
zulehnen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Auch Ich bitte Sie, das Elektrizitäts
marktgesetz (EMG) in dieser Session zu behandeln und den 
Verschlebungsantrag _ der Minderheit Epiney nicht zu unter
stOtzen. Es ist Herrn Eplney zuzustimmen: Der Übergang 
von einem Gebiets- und Preismonopol zu einem freien 
Markt in der Stromwirtschaft Ist ohne Zweifel ein schmerzli
cher Prozess. Es ist aber Ja gerade das erklärte Ziel des 
EMG, diesen Prozess für die Betroffenen abzufedern - zum 
Beispiel durch die etappierte Zulassung der verschiedenen 
Kundenkategorien zum Markt und damit durch eine Etappie
rung des Preisrockganges; die Kommission möchte zudem 
auch ein paar neue Bestimmungen zum Schutz des Service 
public einführen. 
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Den Verschlebungsantrag kann man wortreich begründen 
und mit schönen Argumenten erklären; man kann aber nicht 
verstecken, dass er zwei ganz wesentliche Schwächen hat: 
1. Er entspringt handfesten abstimmungstaktlschen Motiven. 
2. Er enthält eine ernsthafte Gefährdung des ganzen EMG. 
Im Klartext will der Antrag der Minderheit Eplney nichts an
deres als die vom Nationalrat beschlossene Koppelung zwi
schen EMG und Förderabgabegesetz In die Septem
berabstimmung hinOberretten, ohne dass in unserem Rat 
eine Diskussion darüber stattgefunden hat. Dies erachte ich 
als ein des ständerates unwordlges Vorgehen. Viele von 
uns - wird der Ständerat doch oft als rechtliches Gewissen 
des Parlamentes bezeichnet - wissen nämlich sehr genau, 
dass die Verknüpfung von EMG und Förderabgabegesetz 
verfassungsrechtlich wie auch staatspolitisch fragwQrdig ist 
Sie stellt einen Druckversuch gegenüber den Stimmbürge
rinnen und Stimmbürgern dar, der an Nötigung grenzt. Also 
zieht es die Minderheit vor, darüber nicht zu diskutieren und 
nicht zu entscheiden. Ohne In dieser Session selbst offen 
Stellung beziehen zu mQssen, kann man dann Im Abstim
mungskampf darauf hinweisen, dass gemäss Nationalrats
beschluss bei einer Ablehnung des Förderabgabegesetzes 
auch das EMG gefährdet sei. Das ist dann tatsächlich auch 
der Fall. Warum? 
Wenn die Minderheit Epiney den Entscheid des Nationalra
tes mit allen Mitteln stehen lassen will und damit zum Aus
druck bringt, dass das EMG ohne Förderabgabe aus Ihrer 
Sicht nicht möglich sei, dann ist es Ja wohl undenkbar, dass 
sie das EMG bei einem negativen Entscheid zum Förderab
gabegesetz ohne eine tiefgreifende Überarbeitung plötzlich 
akzeptieren WOrde. Wir müssten also In diesem Fall beim 
EMG mehr oder weniger wieder bei Adam und Eva begin
nen. 
Aus diesem Grunde kommt die heutige Absetzung des EMG 
von der Traktandenliste Im Falle einer Ablehnung des För
derabgabegesetzes einer massiven Verzögerung, wenn 
nicht sogar einer Gefährdung des EMG gleich. Die knappe 
Kommissionsmehrheit will dies nicht verantworten, weil die 
Marktöffnung im Gang ist und weiter Ihren Lauf nimmt Aber 
ohne EMG erfolgt sie ohne Leitplanken, also chaotisch, und 
die Verlierer wären die schweizerische Volkswirtschaft und 
die Bergkantone. Ich muss Sie fragen: Wollen Sie das wirk
lich? 
Die Mehrheit schlägt Ihnen einen anderen Weg vor: Behan
deln wir in dieser Session das dringend notwendige EMG 
und bestreiten wir die Volksabstimmung im September mit 
Argumenten und nicht mit taktischen Spielen. Gelingt es den 
Betarwortern der Förderabgabe, den Souverän von dieser 
neuen Steuer zu Oberzeugen, so werden die NAI sowie all
fällige Investitionen in die Erneuerung der Wasserkraft aus 
diesen Mitteln bezahlt. Die Minderheit hat damit ihr optima
les Zlel demokratisch erreicht. 
Sollte jedoch der Souverän nicht bereit sein, eine neue 
Steuer zu akzeptieren, von der ohnehin nur ein Bruchteil fQr 
die Wasserkraft reserviert ist, so käme unser Konzept zum 
Tragen. Dieses besteht aus einer raschen Inkraftsetzung 
des EMG und damlt aus einem geordneten Ablauf für die 
Marktöffnung und zusätzlich aus einer Auffanglösung Ober 
rückzahlbare Darlehen für die wenigen Härtefälle bei den 
NAI. 
Für uns ist das die einzig richtige Lösung, und für die Min
derheit müsste es zumindest die zweitbeste Lösung sein. 
Jedenfalls Ist sie besser als eine Gefährdung des EMG. 
Die Fragen Im Zusammenhang mit Erneuerungsinvestitio
nen fQr die Wasserkraft stellen sich ohnehin nicht In den 
nächsten zehn Jahren, sondern nach Aussage der Branche 
frühestens zum Zeitpunkt des Heimfalls. Die grosse «Heim
fallswelle» steht Jedoch erst In dreissig bis vierzig Jahren an. 
Bis dann Ist die Wasserkraft längst wieder konkurrenzfähig 
und profitabel geworden und in der Lage, Ihren Investitions
bedarf ohne Subventionen abzudecken. 
Ich bitte Sie deshalb nochmals, den Ordnungsantrag der 
Minderheit Epiney abzulehnen. Sie ermöglichen damit eine 
offene Auseinandersetzung Ober die umstrittene Frage der 
Koppelung der beiden Erlasse und eine faire Diskussion des 
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Vorschlages, für die NAI bei Bedarf und falls das Förderab
gabegesetz abgelehnt werden sollte im Rahmen des EMG 
eine Darlehenslösung anzubieten. 
Damit schaffen Sie zugunsten der Stimmberechtigten für 
den Herbst eine klare Ausgangslage und ermöglichen Ihnen 
den Entscheid in Kenntnis der PositionsbezOge zum EMG in 
beiden Kammern. Darauf haben die Stimmberechtigten das 
Recht, das Sie ihnen nicht vorenthalten sollten. 

lnderkum Hansheirl (C, UR): Nach dem sehr engagierten 
Votum von Frau Spoerry möchte Ich Ihnen beantragen, dem 
Ordnungsantrag der Minderheit Eplney zuzustimmen. 
Ich versuche, dies wie folgt sachlich zu begründen: Der 
Zweck des EMG diesbezüglich besteht zwischen dem Na
tionalrat und unserer Kommission volle Einigkeit - besteht 
darin, Voraussetzungen für einen wettbewerbsorientierten 
Elektrizitätsmarkt zu schaffen. Wettbewerb für den Elektrizi
tätsmarkt bedeutet nicht einfach und kann nicht nur zum Ziel 
haben, für die Wirtschaft möglichst tiefe Strompreise zu ha
ben, so wichtig dies fQr unser Land auch ist. Wettbewerbs
orientiert sein helsst auch und Insbesondere, die übrigen 
energiepolitischen Ziele und Grundsätze einzubeziehen, wie 
sie in unserer Bundesverfassung, Insbesondere Im Energie
artikel, aber auch im Umweltschutzartikel, enthalten sind. 
Unsere Energieversorgung soll nämlich nicht nur möglichst 
kostengünstig, sondern auch breit gefächert sowie umwelt
verträgllch sein, und der Energieverbrauch soll sparsam und 
rationell erfolgen. 
Das bedeutet, dass auch die soeben erwähnten weiteren 
Ziele und Grundsätze zu den Spielregeln des Wettbewerbs 
gehören. Wenn dem aber so ist, besteht zwischen dem 
EMG und dem Förderabgabegesetz (FAG) und seiner ver
fassungsrechtlichen Grundlage ein sehr enger Zusammen
hang. 
Im Weiteren: Das FAG Ist ja nicht wie Phönix aus der Asche 
entstanden, sondern stellt den Indirekten Gegenvorschlag 
zu einer Volkslnitlatlve dar, nämlich zur Solar-Initiative, Ober 
welche aufgrund des gesetzlichen Rahmens nunmehr abzu
stimmen Ist. 
Wesentlicher Bestandteil des FAG ist die Förderung der 
Wasserkraft Es besteht, darauf möchte Ich klar hinweisen, 
allseits Einigkeit darüber - Ich nehme an, dass das nicht nur 
Lippenbekenntnisse waren, Frau Spoerry -, dass die Was
serkraft Im Zuge der Marktöffnung kurz- und womöglich 
auch mittelfristig unter Druck gerät, dass sie aber In jedem 
Falle langfristig die EnerQje der ZUkunft Ist und dass sie 
demzufolge während der Ubergangszelt der Förderung be
darf. Die Förderung der Wasserkraft liegt somit Im überge
ordneten Interesse unseres Landes. 
Nun kann man, auf den ersten Blick jedenfalls, durchaus 
verschiedener Ansicht darüber sein, wo denn die Förderung 
der Wasserkraft gesetzgeberisch zu verankern sei: Im FAG 
oder im EMG. Allein, es gilt eben zu bedenken, dass sich die 
Förderung der Wasserkraft nicht nur auf die Lösung der NAI
Problematlk beschränken könnte. Für eine effiziente Förde
rung der Wasserkraft Ist das Bereitstellen von Mitteln 
~benso wichtig, damit die Wasserkraftanlagen während der 
Ubergangsphase gebührend erhalten und modernisiert 
werden können - nicht zuletzt deshalb, damit sie nicht in 
fremde Hände geraten. Daher ist das FAG ein durchaus 
sinnvolles Gefäss für die Förderung der Wasserkraft und 
zudem ein Gefass mit einer sauberen verfassungsrecht
lichen Grundlage. Das FAG - das möchte Ich schon sagen, 
Frau Spoerry - entstammt nicht einfach einer Zwängerel der 
Gebirgskantone, sondern bedeutet im Hinblick auf eine 
kohärente Wettbewerbsordnung eine wichtige Konkretisie
rung der verfassungsmässlgen Ziele und Grundsätze unse
rer Energiepolitik. 
Dass dem FAG bereits unerblttllch der Kampf angesagt wor
den ist, haben wir zur Kenntnis genommen. Ich meine aber: 
Es dürfte erwartet werden, dass das FAG wenigstens In dem 
Sinne ernst genommen wird, als mit einer Weiterbehandlung 
jetzt zugewartet wird, bis Ober das Schicksal des FAG Klar
heit besteht Wir können doch nicht nur einen Schnellschuss 
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in Form Ihres Eventualantrages machen! Wir müssen allen
falls, wenn die Abstimmung vom 24. September für uns ne
gativ verläuft, Ober die Bücher gehen und sehen, wie wir das 
EMG entsprechend anreichern müssen. 
Sie haben gesagt, wir würden in Taktik machen. Dieser Vor
wurf Ist wirklich nicht gerechtfertigt. Man könnte auch sagen, 
es sei Taktik, wenn jetzt versucht wird, mit einem Eventual
antrag einen Artikel aufzunehmen, der die Wasserkraft för
dert - beschränkt auf die NAI -, damit man dann im 
Abstimmungskampf sagen kann: Wir brauchen das FAG gar 
nicht, wir haben dieses Problem ja schon gelöst. 
Der Ordnungsantrag der Minderheit Eplney zielt Ja gerade 
darauf ab, dass au{ die unselige Koppelung des EMG mit 
dem FAG verzichtet werden kann. Hier sage Ich deutlich: 
Diese Bestimmung geht auch mir gegen den Strich. Sie ist 
sowohl rechtlich als auch politisch gesehen problematisch. 
Rechtlich, weil sie mindestens potenziell einen unmöglichen 
Inhalt hat; denn auch wenn das FAG abgelehnt würde, Ist 
doch klar, dass das EMG kommen müsste. Das Ist auch po
litisch nicht unproblematisch, das gebe ich zu. Darum haben 
wir nach einem Ausweg gesucht. Uns geht es nur aber Im
merhin - darum, dass man das ElektriZltätsmarktgesetz In 
Kenntnis der Abstimmung vom 24. September bereinigen 
kann. 
Es bleibt die Frage, ob ein Aussetzen der Beratungen aus 
zeitlichen Gründen verantwortbar Ist. Im übergeordneten In
teresse, das ich Ihnen darzulegen versucht habe, ist diese 
zeitliche Verzögerung zu verantworten. 
Ich bitte Sie nochmals um Zustimmung zum Ordnungsan
trag der Minderheit Epiney. 

Büttlker Rolf (R, SO): Die Liberalisierung des Strommark
tes ist bereits heute europaweit in Gang und hat eine Dyna
mik ausgelöst, dle nicht mehr gebremst werden kann. 
Tatsache ist: Die Strommarktliberalisierung findet statt, 
heute schon, mit oder ohne uns. Daran ändert auch der Ord
nungsantrag der Minderheit Epiney auf Verschiebung nichts. 
Die schweizerische Stromwirtschaft befindet sich als euro
päische Drehscheibe mitten in diesem Prozess und hat ein 
doppeltes volkswlrtschaftliches Interesse: erstens nicht ab
gekoppelt und zweitens nicht überrumpelt zu werden. Des
halb Ist jetzt ein doppeltes Ja zu einem politisch 
weitsichtigen Vorgehen angesagt, also ein Ja zu einer klu
gen Marktöffnung und ein Ja zu einer klaren Marktordnung. 
Der Entwurf des Bundesrates für eine schweizerische 
Strommarktordnung setzt In etwa die richtigen Akzente: 
1. Das Stromnetz wird zum nicht diskriminierenden, transpa
renten Marktplatz. 
2. Die Marktöffnung soll in vernünftigen Etappen erfolgen, 
mit Priorität für die GrossverbraucJ,er und einem klaren Zeit
punkt für den freien Marktzutritt für alle Stromkonsumenten. 
3. Die schweizerische Stromproduf<!ion, Insbesondere die 
Wasserkraft, soll mit Darlehen eine Uberbrückungsfinanzie
rung fQr die nichtamortlsiarbaren Investitionen erhalten. 
Damit sind die wichtigsten Ecksteine das EMG gesetzt. In 
der Konsequenz machf es nun wirklich keinen Sinn, die Ge
setzgebung zu verzögern. Die taktischen Manöver sind nicht 
nur falsch, sie können sich auch als Bumerang für die 
schweizerischen Wasserkraftwerke erweisen. Der Ord
nungsantrag der Minderheit Epinay ist durch eine defensive, 
opportunistische Verknüpfungsmentalität in Bezug auf EMG 
und FAG geprägt. 
Dieser Link Ist sowohl fachlich wie namentlich staatspoli
tisch problematisch und bedeutet Im Grunde eine Bevor
mundung bzw. Nötigung des Stimmvolkes. Was machen Sie 
mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die wie Ich 
das EMG befürworten, aber den FAG ablehnen? Diese wer
den am 24. September klar erpresst. 
Hinsichtlich des Ausgangs der Volksabstimmung vom 24. Sep
tember über die Energievorlagen wird durch eine Annahme 
das Ordnungsantrages dar Minderheit Epiney nichts gewon
nen. Im Falle einer Ablehnung der Rechtsgrundlage für das 
Förderabgabegesetz am 24. September wird durch den An
trag der Minderheit Spoerry zu Artikel 25bls und Artikel 30 

Absatz 3 gen~u gleich Gewähr für eine befriedigende Finan
zierung dar Ubergangskosten dar NAI geboten, und 'ZWar 
ohne Zeitverzug. 
Auch die Gebirgskantone können letztlich kein Interesse an 
einer Aussetzung der Verhandlungen gemäss Ordnungsan
trag der Minderheit Eplney haben. Weder die Wahrschein
lichkeit einer Annahme dar Energievorlagen in der 
Volksabstimmung noch die ZUstlmmung zu zusätzlichen Mit
teln, namentlich zur Förderung dar Wasserkraft, wird da
durch vergrössart. Enarglewlrtschaftlich wie politisch liegt 
der beste Weg In der ordnungsgemässen Behandlung des 
EMG durch den Ständerat in der Sommersession und der 
Aufnahme des Differenzbereinigungsverfahrens in der 
Herbstsession 2000. Eine gleichzeitige Annahme des Antra
ges der Minderheit Spoerry zu Artikel 25bls und Artikel 30 
Absatz 3 bietet auch Im Falle einer Ablehnung der Rechts
grundlage für den FAG bzw. einer teilweisen Finanzierung 
durch die Energieabgabe Gewähr für eine befriedigende 
NAI-Flnanzierung. 
Der Ständerat hat sich in unsicheren politischen Stimmungs
lagen Immer wieder durch kluge Entscheidungen ausge
zeichnet. Angesichts der irreversiblen und sich weiter 
beschleunigenden Uberallslerungstandanzan würde eine 
unnötige Verzögerung des politischen Entscheidungspro
zesses zu zusätzlichen Verunsicherungen führen und auf 
wenig Verständnis In der Öffentlichkeit stossen. Soll sich der 
Ständerat In dieser Situation ausgerechnet als Bremser der 
Nation profllleren? Selbst wann das EMG durch den Stände
rat in der Sommersession behandelt wird, was zu wünschen 
ist, wird der noch bevorstehende politische Entscheidungs
prozess bis zum Abschluss der Differenzbereinigung und bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes Im besten Fall noch ein Jahr 
dauern. Jade zusätzliche Verzögerung würde somit die Zeit
dauer bis zur Inkraftsetzung der gesetzlichen Spielregeln für 
den Strommarkt unnötig verlängern. 
Ich appelliere an Sie, sich durch die Überlegungen der Min
derheit Epiney nicht verunsichern zu lassen. 
Zeigen wir Mut, machen wir mit der Marktöffnung In der 
Stromversorgung Ernst! 
Es ist eine Tatsache, dass die Produzenten durch den 
Kostendruck Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb arg In 
Bedrängnis kommen können. Verzögerungstaktik oder 
Schalmeienklänge an die Adresse dar Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger führen nicht weiter. Die Produktionswerke 
müssen eigenständig werden. 
Mit den geplanten Steuern machen wir die Kraftwerke zu 
Subventionssüchtigen. Wohin das führt, wissen wir zur Ge
nüge. Dagegen sind eine massvolle, schrittweise Marktöff
nung und im Notfall Darlehen zur Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen wegen Preiseinbrüchen und zur Stüt
zung der BIianz die richtigen Lösungen. 
Eine schnelle Marktöffnung mit den zu erwartenden Preis
einbrüchen und dem dadurch bedingten Wertberlchtlgungs
badarf wird eine ganze Anzahl Wasserkraftwerke in den 
Ruin treiben. Davon werden letztlich nur dle grossen auslän
dischen Stromunternehmer, allen voran die Electriclte de 
France, die bereits auf diese Chance wartet, profitieren. 
Wir benötigen jetzt die Spielregeln für die Marktöffnung. 
Darum bitte Ich Sie, den Ordnungsantrag der Minderheit Epl
ney klar abzulehnen und noch In dieser Session auf das 
EMG einzutreten, gemäss der ausgewogenen Linie des 
Bundesrates und dar Kommissionsmehrheit. 

Schweiger Rolf (R, ZG): Ich gehöre nun diesem Rat seit 
knapp einem Jahr an. In dieser Zeit hat sich f0r mich bestä
tigt, dass dar Ständerat zu Recht den Ruf genlesst, Pro
bleme sachlich, rechtlich fundiert, vor allem aber offen 
anzugehen, und dass politisches Taktieren mit verdeckten 
Karten nicht sein Stil Ist. Dieses BIid WOrde angekratzt, wenn 
dem Verschiebungsantrag entsprochen WOrde. Warum? 
Ich bin überzeugt, dass dar überwiegende Teil derjenigen, 
die die Strommarktliberalisierung von der Einführung einer 
Förderabgabe abhängig machen, Im Grunde genommen 
überzeugt sind und anerkennen müssen, dass die Öffnung 
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des strommarktes auch dann kommen wird und kommen 
müsste, wenn die Förderabgabe vom Volk abgelehnt würde. 
Deshalb ist es nach meiner Beurteilung mit einer offenen Po
litik nicht vereinbar, wenn man nicht heute schon dazu steht. 
Eine Verschiebung der Beratung aber würde genau das be
deuten. Sie kann nämlich nur und ausschliesslich den einen 
Zweck haben, im Vorfeld der Volksabstimmung über das 
Förderabgabegesetz auf die nationalrätliche Verknüpfung 
der Förderabgabe mit der Martkliberalisierung verweisen 
und argumentieren zu können, die Möglichkeit, dass ein 
Nein zur Förderabgabe die Strommarktliberalisierung ver
hindere, sei eben doch vorhanden und politisch real. 
Ich glaube Herrn inderkum absolut, wenn er heute sagt, 
dass dies im Abstimmungskampf nicht seine Argumentation 
sein werde. Aber auch Herr lnderkum kann nicht verhindern, 
dass weite Teile der Befürworter einer Förderabgabe eben 
doch von dieser Argumentationsweise Gebrauch machen 
wollen, und dies erachten wir als nicht richtig und lehnen es 
ab. 
Nach meinem Verständnis einer offenen Politik sollen auch 
die Anhänger einer Förderabgabe dazu stehen, dass richtig 
und realistisch betrachtet ein Kausalzusammenhang zwi
schen Förderabgabe und strommarktliberalisierung als sol
cher schlicht nicht besteht. Sie können zwar durchaus 
darauf hinweisen, dass ihres Erachtens eine Förderabgabe 
die Position der Wasserkraft im geöffneten Elektrizitätsmarkt 
stärken würde. Mehr aber kann der FAG für die strommarkt
liberalisierung nicht bedeuten. Deshalb hat auch dessen 
Verknüpfung weder sachlich noch politisch eine Berechti
gung, da die Richtigkeit bzw. Unrichtigkeit des Argumentes 
der Stärkung der Wasserkraft durch ein FAG nicht mit der 
Strommarktöffnung als solcher zusammenhängt. 
Im Übrigen vertrete auch Ich die Auffassung, dass die Befür
worter des Verschiebungsantrages hoch, sehr hoch pokern. 
Wird nämlich die Förderabgabe vom Volk abgelehnt und hat 
der Ständerat nicht vorher Gelegenheit zu befinden, er wolle 
die NAI-Problematik eventualiter im EMG regeln, werden mit 
einem gewissen Recht jene Oberwasser bekommen, welche 
überhaupt keine staatliche Hilfe für NAI wollen. Sie könnten 
sich nämlich darauf berufen, dass das Volk dies abgelehnt 
habe. Dieses Argument zu verwenden, wäre zumindest 
schwieriger, wenn der Ständerat - wahrscheinlich mit gros
sem Mehr - schon vorher formell zum Ausdruck bringen 
würde, dass die NAI-Frage im EMG geregelt werden könne. 
Es läge deshalb Im wohlverstandenen Interesse auch der 
potenziellen NAI-Opfer, dem Verschiebungsantrag nicht zu
zustimmen. 

Brändll Chrlstoffel (V, GR): Hier ist sehr viel von Würde des 
Parlamentes, Taktik und anderem gesprochen worden. Ich 
glaube, wir sollten uns doch auf zwei, drei Fakten besinnen. 
Ich möchte drei Punkte anführen: 
1. Das Parlament hat jetzt Energievorlagen und eine NAI-Lö
sung erarbeitet; ob diese einem passen oder nicht, sei da
hingestellt. Das Parlament hat diese Vorlagen jetzt dem Volk 
zum Entscheid zugewiesen. Wir können nichts dafür, dass 
das Volk bisher noch nicht entscheiden konnte. Die Volksab
stimmung Ist nun auf den September festgesetzt worden. 
Dann wissen wir, ob das Volk diesen Entscheid des Parla
mentes akzeptiert - oder nicht. Nun scheint es mir schon 
sehr fragwürdig zu sein, wenn das gleiche Parlament, das 
einen Volksentscheid will, beschllesst, Alternativlösungen zu 
diskutieren, noch bevor dieser Entscheid vorliegt. Hier sind, 
so meine ich, taktische Gründe verständlich, wenn man dem 
Volk mit Blick auf die Abstimmung sagen will, wir hätten 
dann auch noch Alternativlösungen. Wir sollten, so glaube 
ich, jetzt bei unserem Entscheid bleiben und den Volksent
scheid abwarten. 
2. Ich widerspreche Frau Forstar nicht gerne, denn meist 
argumentiert sie gut und richtig. Sie hat aber darauf hinge
wiesen, man bringe diesen Koppelungsentscheid des Natio
nalrates eigentlich nur weg, wenn man die Vorlage jetzt 
behandle - hier vereinfache ich ihre Argumentation ein biss
chen. Dies ist natürlich nicht richtig. Dieser Koppelungsent-
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scheid des Nationalrates ist an und für sich ein Unsinn und 
hat keine Bedeutung. Gehen wir also davon aus, das Volk 
stimme im September zu oder lehne ab, und danach beraten 
wir das Gesetz weiter. Es Ist doch selbstverständlich, dass 
dieser vom Nationalrat eingefügte Passus dann verschwin
det! Es nimmt doch niemand Im Ernst an, dass das Parla
ment diese unsinnige Bestimmung danach belässt, das 
Gesetz bis im März weiterbehandelt, die ganze Arbeit dann 
mit der Schlussabstimmung dahinfällt und eine neue Bot
schaft erarbeitet werden muss! Dies Ist keine Argumenta
tion; die Koppelung bzw. Verknüpfung suchen wir nicht, 
eigentlich fällt sie dahin. 
3. Aber es geht um etwas Wesentlicheres. Behandeln wir 
das Gesetz Jetzt, dann gibt es In verschiedenen Punkten 
auch keine Differenzen zum Nationalrat. Dann müssen wir in 
einem Verfahren wieder Differenzen schaffen, die Themen 
wieder aufnehmen. Die Beratung unter Berücksichtigung 
des Volksentscheides geht dann an die Kommission des Na
tionalrates, bleibt also nicht bei uns. Hier geht es natürlich 
auch um die Frage, ob wir dieses Geschäft nicht bei uns be
halten und es schlussendlich in Kenntnis des Volksentschei
des weiterberaten sollten. 
Auch aus diesem Grund, so meine ich, sollten wir dem Ord
nungsantrag der Minderheit Epiney auf Verschiebung zu
stimmen. In Kenntnis des Volksentscheides sollten wir dann 
sehen, was wir bei der strommarktliberallsierung umsetzen 
müssen, wobei es bei einem Ja oder einem Nein unter
schiedliche Lösungsansätze gibt. Die Vorlage sollte jetzt 
beim Ständerat bleiben. Ich bin auch überzeugt, dass wir so 
mit diesem Gesetz über die Strommarktllberallslerung 
schneller vorankommen. 
Ich bitte Sie, dem Ordnungsantrag der Minderheit Eplney zu
zustimmen. 

Gentil Pierre-Aialn (S, JU): Comme, de maniere taut a fait 
exceptionnelle, je partage absolument l'avls qul vlent d'ätre 
exprlme par M. Brändli, je renonce a prendre la parole. 

David Eugen (C, SG): Dem bisher Gesagten entnehme ich, 
dass die Gegner des Ordnungsantrages der Minderheit Epi
ney zugestehen - darüber sind wir uns im Rat offenbar alle 
einig -, dass wir die Wasserkraft in der Schweiz nicht unter
gehen lassen wollen. Wir wollen also in Zukunft eine Markt
ordnung haben, die unserer eigenen Energie, die erst noch 
wertvoll, nämlich erneuerbar ist, In der Zukunft eine echte 
Marktchance gibt Das ist eine ganz wichtige Prämisse, und 
ich bin froh, dass wir uns darüber alle einig sind. 
Nun wissen wir aber nicht - das Ist das Problem -, wie wir 
die Marktchance der Wasserkraft für die Zukunft im liberali
sierten Markt sichern können, bevor das Volk abgestimmt 
hat. Wir haben in diesem Parlament eine Lösung ausgear
beitet, um der Wasserkraft eine echte Chance zu geben. 
Wie es bei solchen Prozessen so ist, dauert es längere Zeit, 
bis der Entscheid am 24. September gefällt wird. Dann wer
den wir wissen, ob die Lösung, die wir jetzt erarbeitet haben, 
vom Volk akzeptiert wird oder nicht. 
ich finde es unlogisch, dass wir in Unkenntnis des Ergebnis
ses dieses demokratischen Verfahrens heute eine Diskus
sion Ober Irgendwelche allenfalls mögliche Alternativen 
führen wollen. Wir müssen doch den demokratischen Pro
zess jetzt laufen lassen. Wir haben dem Volk eine Lösung 
vorgelegt. Es soll uns sagen, ob es sie akzeptiert, bevor wir 
eine neue diskutieren. 
Ich möchte noch eine zweite Überlegung anschliessen. Ich 
bin mit vielen andern, die sich hier geäussert haben, der 
Meinung, dass der Strommarkt so oder so liberalisiert wird. 
Aber ganz sicher spielt es eine Rolle, wie schnell das geht 
und wer die Lasten trägt. 
Ich bin eigentlich der Meinung: Die Liberalisierung sollte 
durchaus zügig erfolgen, und es sollten alle davon profitie
ren. Wenn wir aber die Alternativen ansehen, die jetzt im 
EMG für die Sicherung der Marktchancen der Wasserkraft 
vorgeschlagen werden, sehen wir, dass die Lasten doch ein
seitig verteilt werden: Es sind die kleinen und mittleren Un-
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ternehmungen (KMU) und die Haushalte, die die Lasten der 
Strommarktöffnung tragen sollen. Die Grossunternehmen 
sollen sofort In den freien Markt entlassen werden und billi
gen Strom haben, und die Haushalte und die KMU sollen 
noch sechs Jahre für die Sicherung der Wasserkraft bezah
len. Das Ist eine Lösung, die nach meiner Überzeugung zu 
einseitig ist und keine echte Altemative darstellt zur Lösung, 
die die Energievorlagen bringen. 
Wenn also das Volk diese Energievorlagen ablehnt, werden 
wir im EMG eine neue Lösung diskutieren mOssen. Aber es 
kann nach meiner Überzeugung nicht die Lösung sein, die 
jetzt die Befürworter von Artikel 25bis und Artikel 30 Ab
satz 3 vorschlagen. 
Schliesslich ein Letztes: Ich bin auch der Meinung, dass die 
Koppelung in jedem Fall entfällt Denn es ist ganz klar, dass 
dieses Gesetz in beiden Räten nicht vor der Volksabstim
mung zu Ende beraten wird. Dieser Koppelungsbeschluss 
des Nationalrates hätte nur dann einen Sinn, wenn das EMG 
vor der Volksabstimmung in Kraft treten WOrde. 
Diese Bestimmung ist somit hinfäillg; aber das Problem, das 
wir lösen mQssen, können wir sachlich und logisch erst lö
sen, wenn wir wissen, wie sich das Volk zur Frage der Ener
gievorlagen stellt. Diese Tatsache fahrt dazu, dass wir die 
Diskussion leider nicht jetzt, sondern erst in Kenntnis des 
Volksentscheides vom 24. September fahren können. 
Ich bitte Sie daher, den Verschiebungsantrag der Minderheit 
Epiney zu unterstützen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Herr Epiney hat ein Problem an
gesprochen, das unbestrittenermassen besteht, und Herr 
David hat das jetzt auch eindringlich geschildert. Ich möchte 
das ja nicht bestreiten. Er tut das vor allem auch mit Blick auf 
die Kraftwerkstandorte. Da muss man sich natarllch als Ver
treter eines Kantons, der 25 Wasserkraftwerke und 3 Kern
kraftwerke auf seinem Gebiet hat, die Frage stellen, ob sich 
eine Zusdmmung zur Behandlung des EMG nicht doch auf
dränge. 
Was wollen wir der Bevölkerung vor dem 24. September zu 
dieser Frage erklären? Ich habe mit dem Antrag der Minder
heit Eplney einige Probleme: Ich glaube - anders als Herr 
David -, es sei sachwidrlg, wenn wir nicht zuerst das EMG 
bereinigen und dann Im EMG oder später in einem zweiten 
Erlass die Folgen der Liberalisierung abfedern. Ist das nicht 
irgendwie das Pferd am Schwanz aufgezäumt? Müssten wir 
nicht zuallererst wissen, ob diese Marktöffnung wirklich 
kommt und wie sie kommt? 
Ich frage mich, ob wir uns mit einer ZUstimmung zu diesem 
Ordnungsantrag nicht letztlich In den Kreis der Liberalisie
rungsgegner, der Marktgegner stellen. Diese Verantwortung 
kann Ich nicht mittragen, qerade mit Blick auf die vielen Was
serkraftwerke und Kernkraftwerke Im Aargau. Den Weg kön
nen wir nur mit dem EMG und nicht gegen das EMG 
einschlagen. 
Die Mängel, die Sie aufgezeigt haben, Herr David, kann man 
Innerhalb des EMG beheben. So oder anders wird der Ge
setzgebungsprozess Ober den 24. September hinaus dau
ern. So kann dann der Nationalrat oder wiederum der 
Ständerat die entsprechenden Korrekturen vornehmen. 
Mir scheint, der Antrag der Minderheit Epiney gibt ein fal
sches Signal an unsere Wirtschaft, ein falsches Signal an 
die ausländischen Investoren, ein falsches Signal an die Po
litik Oberhaupt. Es Ist vielleicht sogar erlaubt, zu sagen, es 
sei ein Stack weit ein Abdanken der Politik, wenn wir diese 
Verzögerung In Kauf nehmen. Es geht dann letztlich auf 
Kosten der Kantone. Kraftwerke bilden belsplelswelse fQr 
den Aargau den grössten Teil seines Volksvermögens, und 
wenn wir die Ungewissheit, was damit geschieht, nicht end
lich ausräumen - und zwar rasch -, dann provozieren wir 
wahrschelnllch In sehr vielen Kantonen ein weiteres Problem. 
Die Rahmenbedingungen sind selbstverständllch zu setzen; 
selbstverständlich sind die Mängel und Härten auszuglei
chen; selbstverständlich besteht auch für mich ein Problem 
der Kohäsion im Lende, mit dem wir uns ernsthaft auseinan
der setzen müssen. Ich befürchte aber, dass der Druck ge-

rade der ausländischen Investoren wächst, und ebenso wird 
die Versuchung fOr Kantone und Gemeinden andauern, ihre 
Werke abzustossen oder fremde Beteiligungen zu Oberneh
men. 
Ich komme um den Eindruck nicht herum, dass eine Verzö
gerung dem Volk gegenüber nicht sauber wäre. Die Bevölke
rung muss dann letztlich elne Katze im Sack kaufen, ohne 
zu wissen, was mit der Uberailslerung auf sie zukommt. 
Wir haben doch die Aufgabe, eine mögllchst klare Aus
gangssituation und klare Voraussetzungen für den Volksent
scheid vom 24. September 2000 zu schaffen. Wir dürfen uns 
nicht als Oberinstanz Ober das Volk aufspielen, die hinterher 
dann schon etwas Gescheites aus dem Volksentscheid 
macht Wir müssen die Karten auf den llsch legen, und die 
StimmbQrgerinnen und Stimmbürger sollen dann entschei
den. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass 
eine Verzögerung sachwldrlg wäre, dass sie marktwldrig 
wäre, dass sie «kantonswldrig» wäre. Aus Sicht der Demo
kratie und aus Respekt dem Volk gegenüber wäre dies nicht 
der richtige Weg. 
Ich bitte Sie, den Ordnungsantrag der Minderheit Eplney ab
zulehnen. 

Leumann-Wursch Helen (R, LU): Ich bin der Meinung, 
dass die Öffnung des Elektrizitätsmarktes klare und vernünf
tige Rahmenbedingungen braucht. Die EU hat Ihre Regeln 
beschlossen, und erstes Ziel Ist die Förderung der Wettbe
werbsfähigkeit ihrer Wirtschaft. Das heisst, dass wir, mitten 
im offenen Strommarkt und mitten Im globalen Wettbewerb, 
für unsere exportorientierte Wirtschaft gleich lange Splesse 
schaffen mQssen. Deshalb darf die Behandlung des EMG 
nicht weiter verzögert werden. Eine Verschiebung macht kei
nen Sinn und ist auch taktisch falsch, selbst wenn die Betar
worter des FAG meinen, damit eine Trumpfkarte In den 
Händen zu halten. 
Das EMG Ist nicht in erster Linie ein Gesetz zur Förderung 
der Wasserkraft, sondern es Ist ein Gesetz zur Öffnung des 
Elektrizitätsmarktes zugunsten der Schweizer Wirtschaft. 
Offensichtlich rOhren die Überlegungen bezüglich der Ver
schiebung der Beratung von der Sorge um die Erhaltung der 
Wasserkraft und des Service public her. Diese Überlegun
gen greifen aber zu kurz, Ist doch die Wasserkraft für uns 
alle ein Anliegen. Hingegen dürfen die Wasserwerke nicht In 
erster Linie auf Subventionen durch Energieabgaben hoffen, 
sondern sie mQssen sich durch gute Rahmenbedingungen 
aus eigener Kraft wettbewerbsfähig machen. Diese Rah
menbedingungen haben sich primär auf eine etappierte 
Marktöffnung und sekundär auf Darlehen fQr nichtverkraft
bare Wertberichtigungsnotwendigkeiten zu grOnden. Die 
entsprechenden Regeln - darüber sind wir uns einig - sind 
im EMG festzulegen. 
Markt und Preisdruck sind da Der Markt bewegt sich auch 
ohne Gesetze, dann aber wahrscheinllch chaotisch und Im
mer schneller weiter. Die Hauptlast werden in jedem Fall un
sere flxkostenorientierten Wasserwerke tragen mQssen. In 
diesem Kontext ist das Abhängigmachen vom EMG und von 
Energieabgaben der falsche Weg. Er fahrt nicht nur In eine 
wirtschaftliche Backgasse, sondern wird auch als politische 
Zwängerei und Bevormundung beurteilt werden. 
Die gute Stromversorgung der Schweiz beruht auf einer 
starken, gut organisierten Struktur, das helsst aus einer gu
ten Mischung von stromwlrtschaft und Polltlk. Der Markt 
wird diese Mischung in grossem Masse trennen. Darum Ist 
es wichtig, im EMG Regeln zu erlassen, welche weiterhin 
starke schweizerische Elektrizitätsunternehmen ermögli
chen. Mit dem Stromnetz muss ein transparenter, nicht dis
kriminierender Markt geschaffen werden, wobei die Ent
schädigung so sein muss, dass weiterhin In die Versor
gungsinfrastruktur Investiert werden kann. Damit sichern wir 
den Service public marktwirtschaftlich korrekt. Wir haben es 
jetzt In der Hand, klare Verhältnisse zu schaffen, welche 
auch von den stimmbQrgern richtig eingestuft werden. Ich 
meine: Niemand verliert mit dem materiellen Eintreten auf 
das EMG In dieser Session seine Position - im Gegenteil. 
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Deshalb bitte ich Sie, den Ordnungsantrag der Minderheit 
Epiney abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ein Zusammenhang zwi
schen dem Elektrizitätsmarktgesetz und den Energievorla
gen ist offensichtlich. Inhaltlich geht es darum, dass die 
Förderabgabe, Ober die am 24. September 2000 abge
stimmt wird, eine Milliarde Franken fOr Wasserkraft zur Ver
fügung stellt, und zwar fOr die Abgeltung dar NAI und die 
Modernisierung und Erneuerung dar Wasserkraftwerke. Dia 
Enargielenkungsabgabe wird den erneuerbaren Energien 
inklusive Wasserkraft einen Konkurrenzvorteil gewähren. 
Der Natlonalrat hat es jedoch abgelehnt, die NAI-Frage im 
EMG zu behandeln. Es besteht, soviel ich weiss, auch hier 
im Ständerat ein Minderheitsantrag, dies zu tun, was bei dar 
materiellen Behandlung des Gesetzes dann zur Diskussion 
kommen wird. Aber es geht dort nur um NAI, es geht nicht 
um die Erneuerung und Modernisierung der Wasserkraft
werke. Formell hat der Nationalrat versucht, die beiden 
Dinge zu verknüpfen, Indem er das Inkrafttreten des EMG in
direkt von der Abstimmung vom 24. September abhängig 
macht; es geht jetzt bei der Behandlung dieses Ordnungs
antrages auch um diese Frage. 
Der Bundesrat hat formell dazu nicht stellung genommen, 
es ist ihm jedoch daran gelegen, dass das EMG rasch be
handelt wird. Sie haben es vorher gesagt: Der Markt geht 
voran. Ich kann die Auffassung nicht teilen, es spiele eigent
lich gar keine Rolle, was wir da beschllessen, der Markt 
regle das ohnehin, die Öffnung komme, es brauche das Ge
setz eigentlich gar nicht. Wir warden tatsächlich in ein Chaos 
geraten, wie Frau Spoerry gesagt hat, wenn wir diese Fra
gen nicht im Rahmen des EMG regeln. 
Damit das EMG rasch in Kraft treten kann, ist jedoch die Ab
stimmung Im September wichtiger. Wenn sie nämlich nega
tiv ausfällt, wird die Diskussion um die flankierenden 
Massnahmen wieder von vorne beginnen. Dann kann das 
EMG eben nicht so rasch in Kraft treten, wie es notwendig 
wäre. In welchem Stadium sich die Beratungen des EMG 
dann auch Immer befinden - ob Sie es hier schon materiell 
behandelt haben oder nicht -, die ganze Diskussion beginnt 
wieder von vorne. Deswegen ist viel wichtiger, dass Ihre Be
schlüsse, die Sie gefasst haben und die der Bundesrat un
terstatzt, dann im September auch durchkommen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 23 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
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Forster-Vannini Erika (R, SG), für die Kommission: Ihre 
Kommission hat sich an insgesamt viereinhalb Tagen Inten
siv mit der Thematik auseinander gesetzt. Vorerst lless sie 
sich durch verschiedenste Experten In das Thema einfüh
ren. Bereits das Hearing machte deutlich, dass sich die 
Marktöffnung im Bereich der Elektrizität Im Widerstreit der 
Meinungen befindet. Während die einen einer möglichst ra
schen Marktöffnung positiv gegenüberstehen und einer ein
zigen Netzgesellschaft das Wort redeten, baten uns andere, 
die Öffnung zeitlich gestaffelt über die Bühne zu bringen und 
aus system- und ordnungspolitlschen Gründen lediglich den 
diskriminlerungsfreien Netzzugang zu gewährleisten. Im 
lichte des Hearings erstarkte die Meinung In der Kommis
sion, dass der Entwurf des Bundesrates wohl in der Mitte der 
verschiedenen Ansichten zu platzieren sei und als gute 
Grundlage qualifiziert werden könne. Doch zuerst zur Aus
gangslage: 
Uberall auf der Welt - In den USA, in Japan, Südamerika 
und auch in Europa - ist die Öffnung des Elektrizitätsmark
tes in vollem Gang. Diesem Trend kann sich die Schweiz als 
wichtige Drehscheibe des Stromhandeis mitten In Europa 
nicht entziehen. Die Einbindung der schweizerischen Elektri
zitätswirtschaft in den neu entstandenen europäischen Bin
nenmarkt, zu gleichen Bedingungen wie ihre EU-Konkurren
ten, erfordert eine weit gehende Angleichung an europäi
sche Regelungen. 
Betrachten wir deshalb kurz die Eckpunkte des europäi
schen Rechtes: 
1. Die Schaffung von Rahmenbedingungen für den Wettbe
werb In der Elektrizitätsversorgung. 
2. Die Marktöffnung: Die EU-Richtlinie schreibt eine Minde
stöffnung der nationalen Elektrizltätsmärkte In drei Schritten 
vor. Bis 1999 mussten mindestens 26 Prozent des Marktes 
geöffnet werden. Bis 2002 massen mindestens 30 Prozent 
und bis 2005 mindestens 34 Prozent geöffnet werden. Die 
Öffnung, das wissen Sie, ist aber In Tat und Wahrheit viel 
schneller vorangeschrltten. Deutschland, Schweden, Finn
land und England haben ihre Märkte voll geöffnet Die effek
tive Marktöffnung geht denn auch weit Ober die Anforderun
gen der Richtlinie hinaus. Zwei Drittel des Stromverbrauchs 
In der Europäischen Union sind bereits liberalisiert. Aus ei
ner Mitteilung der Europäischen Kommission vom 16. Mal 
2000 geht zudem hervor, dass sich die Kommission keines
wegs mit 15 liberalisierten nationalen Märkten zufrieden ge
ben will. 
Der Gestaltung der Übergangsphase vom Monopol In den 
freien Markt kommt denn auch eine eminent wichtige Be
deutung zu. Dadurch kann u. a. der auf die Versorgungsun
ternehmen entstehende Marktdruck beeinflusst werden. In 
diesem Spannungsfeld plädiert die Stromversorgungsindu
strie aus verständlichen Gründen für eine schrittweise, eher 
langsame Einführung des freien Marktes, während sich End
verbraucherorganisationen sowie einzelne politische Par
teien für eine raschere Liberalisierung aussprechen. 
Wir hier im Rat sind deshalb gefordert, tar alle Teilnehmer 
am Strommarkt eine möglichst gute Lösung zu finden. Dabei 
müssen wir uns bewusst sein, dass im Strommarkt aufseiten 
der Erzeugung in der Schweiz heute ein Sonderfall besteht. 
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In unserem Land versorgen nicht weniger als 1200 Elektrizi
tätsgesellschaften Bevölkerung und Wirtschaft mit Strom. 
Aus historischen Granden sind diese Werke bez0glich 
Grösse, Art der Betriebsstruktur, Absatzgebiet und Liefer
menge sehr unterschiedlich ausgestaltet. Weiter gibt es In 
der Rechtsform.und In der Organisation Unterschiede. Wir 
finden sechs Uberlandwerke, Kantons- und Gemeinde
werke, lokale Genossenschaften, private Unternehmen und 
Partnerwerke. Die Versorgung wird Ober drei Stufen - Erzeu
gung, Ubertragung und Verteilung - oder von der Produktion 
bis zur Verteilung wahrgenommen. 
Im Unterschied zum Ausland spielt In unserem Land zudem 
die Wasserkraft eine zentrale Rolle. 56 Prozent des Inländi
schen Stroms stammen aus der Wasserkraft. Die fOnf Kern
kraftwerke tragen etwa 40 Prozent dazu bei. 
So gesehen Ist die Struktur ä.usserst komplex. Notwendige 
Strukturanpassungen und Effizienzsteigerungen auf allen 
Stufen der Elektrizitä.tsversorgung sind daher unumgänglich. 
Aufgrund der Eigentumsverhältnisse Ist der Handlungsbe
darf bei den mehrheitUch politisch gefOhrten Unternehmun
gen gross. 
Mit der zunehmenden Marktöffnung wird sich der Druck auf 
die fein gegliederte schweizerische Elektrizitätswirtschaft er
höhen, und es wird zu Verkäufen, Kooperationen und Fusio
nen kommen. Im Gegensatz zum Telekom-Markt haben wir 
es Im Bereich der Elektrizität aber mit einem stagnierenden, 
bestenfalls schwach wachsenden Markt zu tun. Das helsst, 
Marktvolumen kann nur auf Kosten eines Mitbewerbers er
rungen werden. 
Diese Ausgangslage lässt erwarten, dass der Wettbewerb 
im Elektrizitätsmarkt sehr Intensiv wird und nur relatlv we
nige unabhängige Teilnehmer die Marktbereinigung überle
ben werden. Verschärft wird die Lage durch Überkapazitäten 
sowie durch die Stagnation auf der Seite der Verbraucher, 
die europaweit zu einem Käufermarkt führt. 
Die Marktöffnung Im Bereich Strom bringt wohl die weitest 
reichenden Veränderungen, die die Branche seit den Plo
nierjahren der industriellen Stromerzeugung zu bewältigen 
hat. Die Einführung von Wettbewerb verlangt von den ehe
maligen Monopolunternehmen ein grundlegendes Umden
ken und ein ungewohntes Mass an unternehmerischer Flexl
bllltä.t. 
Die Botschaft des Bundesrates vom 7. Juni 1999 zum Elek
trlzitä.tsmarktgesetz stellt Im Vergleich zum Vernehmlas
sungsentwurf eine deutliche Verschärfung dar. Insbeson
dere der Zeitplan bis zur vollständigen Marktöffnung Ist von 
n~un auf sechs Jahre gestaffelt worden. Diese Verschärfung 
wird von der vorberatenden Kommission einstimmig unter
stotzt. DarQber hinaus spiegeln die gesetzlichen Rahmenbe
dingungen des EMG die Absicht des Gesetzgebers wider 
einen.geordneten Übergang In den Wettbewerb zu gewähr: 
leisten. 
Die heutige Marktsituation, also ein bis zwei Jahre vor In
krafttreten der Gesetzesvorlage, zeigt jedoch - und dessen 
müssen wir uns bewusst sein - eine ganz andere Realität: 
Unabhängig von gesetzlichen Vorgaben fordern und erhal
ten heute schon Grosskunden und Wiederverkäufer Preis
nachlässe in Millionenhöhe und wählen neue Versorger. 
Haushaltkunden hingegen müssen sich bis zur gesetzlichen 
Öffnung gedulden. Dass sich der Gesetzgeber angesichts 
dieser Tatsache nicht noch lange Zelt lassen kann, ist offen
sichtlich. Nach meiner Meinung sind National- und Ständerat 
Jetzt gefordert, das Elektrizitätsmarktgesetz so rasch als 
möglich zu beraten und die Marktöffnung nicht weiter auf die 
lange Bank zu schieben. 
Im Elektrizitä.tsmarktgesetz haben wir folgende Punkte einer 
Lösung zuzufOhren: Netzzugang, Netzgesellschaft und de
ren Organisation, Service publlc und Marktöffnungsstufen. 
Nach der Ablehnung der Förderabgabe durch den Souverän 
hat die Frage der Erneuerung der Wasserkraft die Kommis
sion ebenso beschäftigt wie die Frage der Erhaltung der 
Wasserkraft. Aus zeltökonomischen Granden möchte Ich 
mich beim Eintreten zu diesen Aspekten nicht äussern. Ich 
möchte nur vorwegnehmen, dass die Kommission der Mei
nung war, dass Energiepolitik und Strommarktliberalisierung 
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auch nach der Ablehnung der Förderabgabe nicht zu ver
knüpfen seien. 
Zu jenen Punkten, bei denen Bedarf an. Meinungsbildung 
und Diskussion vorhanden ist, werde Ich mich in der Detail
beratung äussern. 
Ich bitte Sie im Namen der einstimmigen Kommission auf 
die Vorlage einzutreten. ' 

Escher Rolf (C, VS): Ich will vorerst meine Interessenbin
dungen offenlegen: Ich bin Präsident einer Verteilgesell
schaft, welche für die Versorgung im Oberwallis - von Brlg 
bis Goms - verantwortlich Ist sowie von zwei Tochtergesell
schaften, welche Strom produzieren; dazu bin Ich Vorsitzen
der der Oberwalllser Energiepartner, der Verteilgesellschaf
ten Im Oberwallls; weiter bin ich Walllser und vertrete die 
Gebirgsregion. 
Wie bei Jeder Liberallslerung werden auch bei der Strom
marktllberallslerung die d0nn besiedelten Gebiete, nament
lich die Gebirgsregionen, vorerst und wohl auch während 
einer Durststrecke von rund einem Dutzend Jahren die Ze
che auf dem Altar des Vaterlandes zu bezahlen haben. Die 
Wasserzinsen der Gemeinden sind schon unter Druck. Die 
Vorzugsleistungen wie Gratisstrom für die öffentliche Hand 
werden spürbar reduziert werden. Die steuern vonseiten der 
Elektrizitätsunternehmen werden sich erheblich vermin
dern, die Rationalisierungen werden bald Jeden vierten Ar
beitsplatz Im Elektrizitätssektor ernsthaft gefährden. Was In 
meinen Augen noch schwerer wiegt: Wir werden einen un
serer letzten Standortvorteile verlieren, nämlich den so ge
nannten Gebirgstarif - bei uns der cctarlf valaisan» - und 
damit jenen Vorteil der Im Vergleich zum schweizerischen 
Durchschnitt massgeblich tieferen Strompreise f0r Industrie, 
Gewerbe und Haushalt. Wir hätten also allen Grund, dieses 
Elektrizitätsmarktgesetz zu verzögern oder gar zu verhin
dern. 
Ein solcher Vorwurf ist uns in der Sommersession hier In die
sem Saal gemacht worden - zu Unrecht, wir haben den Ge
genbeweis erbracht. Wenn unsere Kommission bereits am 
Montagmorgen nach der Volksabstimmung Ober die Ener
gievorlagen getagt hat, geht dies auf einen Antrag des spre
chenden zurack. Die Energievorlagen wurden vom Volk 
verworfen; die Solar-Initiative mit exemplarischer Deutlich
keit, die Förderabgabe und die Grundnorm vom Volk eher 
knapp, von den Ständen aber doch sehr deutlich. Diese Ab
lehnung hat uns eigentlich .nicht überrascht. überrascht hat 
mich die Ablehnung in den Gebirgskantonen, in den Wasser
kraftkantonen. Dort hat einzig der Kanton Graubünden die 
Vorlagen angenommen - und, das darf Ich auch sagen zu-
sätzlich noch «mein Halbkanton». ' 
Da wir mit der Ablehnung rechnen mussten, sprachen wir 
uns bereits vor der Abstimmung mit der Energledelegatlon 
der Regierungskonferenz der Gebirgskantone ab. Drei 
Schwerpunkte standen Im Zentrum: 
1. Es ging um den Artikel betreffend den Service public, also 
um die Angleichung der markant höheren Durchleltungsko
sten In den d0nn besiedelten Gebieten Im Vergleich zu den 
Agglomerationen. 
2. Es ging uns darum, dass die Vertellgesellschaften auch 
bei den zwei ersten Marktöffnungsstufen spürbar an der Li
beralisierung teilnehmen können, also Im ersten und vierten 
Jahr nicht nur f0r 1 O bzw. 20 Prozent Ihres Energiebedarfes 
frei werden und damit günstiger einkaufen können, sondern 
für das Doppelte, also für 20 bzw. 40 Prozent. 
3. Es ging uns darum, dass nicht nur die bereits bestehen
den NAI, sondern auch die zukünftige Erhaltung und Er
neuerung der Wasserkraftwerke In den notwendigen 
Ausnahmefällen durch Bundesdarlehen unterstützt werden. 
Die ersten beiden Punkte wurden In den vorliegenden Ent
wurf aufgenommen; die dritte Forderung - Bundesdarlehen 
für die Erhaltung und Erneuerung flnanzschwacher Wasser
kraftwerke - war nicht durchsetzbar. Warum das? Erstens 
natorlich aufgrund des Abstimmungsresultates, Insbeson
dere In den Wasserkraftkantonen, und zweitens, well wir bei 
der Suche nach einem Kompromiss - und das ist die vorlle-
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gende Fassung - nicht auf allen Forderungen beharren kön
nen; es war also ein Geben und ein Nehmen. 
In der Kommission haben wir die Sorgen der Jeweils anderen 
Seite gegenseitig ernsthaft mitbedacht. Ich stehe darum zu 
diesem Entwurf des Elektrlzltätsmarktgesetzes, wie er von 
der Kommission erarbeitet wurde: well er eben ein tragfähi
ger Kompromiss ist Es können nun nicht wichtige Bausteine 
dieses Kompromisses herausgebrochen oder neue aufge
mauert werden. Wenn das geschieht, ist der erarbeitete 
Kompromiss nicht mehr tragfählg. Davon möchte Ich abra
ten, und das gilt tor beide Selten. 

Hofmann Hans ,Y,, ZH): Ich möchte gleich zu Beginn meine 
lnteressenblndung offen legen: Ich bin Mitglied des Verwal
tungsrates der Nordostschweizerischen Kraftwerke. 
Selbstverständllch bin auch Ich für Eintreten auf den Entwurf 
zum Elektrizitätsmarktgesetz. Trotzdem erlaube ich mir, 
noch einige grundsätzliche Überlegungen zur schweizeri
schen Elektrizitätswirtschaft anzubringen: 
Europawelt findet zurzeit die grösste Veränderung In der gut 
hundertjährigen Geschichte des Elektrizitätswesens statt -
der Wechsel vom Monopol zum Markt Das Ziel dieser 
Marktöffnung ist einfach: Erhöhung der Effizienz durch mehr 
Wettbewerb und damit tiefere Strompreise für die Verbrau
cher. Damit fängt ein neues Stromzeitalter an, nämlich das
jenige des Wettbewerbs. Entscheidend, um nicht zu sagen 
von existenzieller Bedeutung für die gesamte schweizeri
sche Elektrizitätswirtschaft, ist, dass für die Marktöffnung 
faire polltlsche Rahmenbedingungen gesetzt werden. 
Wir müssen mit dem EMG ausgegllchene Startbedingungen 
für alle Marktteilnehmer schaffen. Insbesondere braucht es 
eine angemessene Übergangsregelung für den Wechsel 
von der Maxime der Versorgungssicherheit zur Maxime der 
Kostenminimierung. Die wichtigsten Parameter sind dabei 
das Tempo der Marktöffnung sowie der Kreis der Marktzu
gangsberechtlgten. Konkret heisst das, dass der strommarkt 
in der Schweiz schrittweise geöffnet werden muss. Nur so 
bleibt der Elektrizitätswirtschaft die nötige Zelt, um die erfor
derllchen strukturanpassungen vorzunehmen. 
Damit sollte auch der viele MIiiiarden Franken umfassende 
Eigenkapitalwert der Strombranche erhalten werden kön
nen. Es sind übrigens Werte, die sich mehrheitlich In der 
Hand von Kantonen und Gemeinden befinden. Durch ein 
schrittweises Vorgehen können auch Massnahmen für nicht 
amortisierbare lnvestlttonen weitgehend vermieden werden. 
Die Liberalisierung Im Elektrizitätssektor wird die Elektrizl
tätsbranche grundlegend verändern. Die stromkunden wer
den ja etappenweise, letztlich bis hin zum kleinen Haushalt
kunden, freien Zugang zum Markt haben. Die Produktions
sfljte wird durch diese Wettbewerbssituation unter einen ge
waltigen Preisdruck geraten. Dieser Preisdruck wird noch 
weiter verschärft, weil für die nächsten Jahre europaweit 
noch ein stromüberschuss besteht. 
Mit der gleichzeitigen Aufhebung der MonopolVersorgungs
gebiete werden aber auch die stromverteller unter Druck ge
raten. Die Kosten der Stromverteilung sind In der Schweiz im 
Vergleich mit Europa zu hoch; dies einerseits als Folge der 
vielen Klein- und Kleinstverteiler - In der Schweiz gibt es 
heute rund 1200 Elektrlzltätsversorgungs-Unternehmen; Im 
Vergleich dazu wird Holland mit rund 14 Millionen Einwoh
nern ledlgllch von zehn Elektrizitätsunternehmen versorgt. 
Andrerseits wird bei uns In der Verteilung auf den verschie
densten stufen über Indirekte steuern mltverdient. Für finan
zielle Abschöpfungen bleibt aber im geöffneten Markt mit 
seinem harten Preiskampf nur wenig Platz. Mit der Marktöff
nung bläst nicht nur den Stromproduzenten, sondern auch 
den Stromverteilern ein rauer Wind Ins Gesicht In allen drei 
Bereichen - in der Produktion, beim Handel und in der Ver
teilung -wird es zu grossen Umbrüchen kommen. 
gleser Umstrukturlerungsprozess - Zusammenschlüsse, 
Ubernahmen, ausländische Betelllgungen, Verdrängungs
prozesse Im Markt usw. - hat schon längst begonnen. Wohin 
die Reise führt, Ist nicht nur den jOngsten Entwicklungen zu 
entnehmen, sondern das zeigen auch die bereits llberallsier-

ten strommärkte Im Ausland. Es wird ein unaufhaltsamer 
Konzentrationsprozess stattfinden. Die extreme Zerstücke
lung der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft wird auf die 
Dauer keinen Bestand haben. Nur wer Ober starke horizon
tale und vertikale ZusammenschlOsse die kritische Grösse 
erreicht, kann Im geöffneten Markt erfolgreich bestehen. 
Chancen im Wettbewerb haben nur diejenigen Unterneh
men, die zu konkurrenzfähigen Preisen Strom anbieten kön
nen. 
Der Wechsel vom Monopol zum Markt bedingt darum von 
den Beteiligten auf allen stufen eine grundlegende Neuori
entierung. In diesem Zusammenhang hat die schweizeri
sche Elektrizitätswirtschaft vler zentrale Massnahmen zu 
ergreifen und teilweise auch bereits ergriffen: 
1. Neustrukturierung der einzelnen Unternehmen, bis hin zu 
den Stadt- und Gemeindewerken, z. B. als privatrechtliche 
Aktiengesellschaften; dies zur Erlangung der nötigen unter
nehmerischen Flexibilität; 
2. Zusammenschlüsse und BeteUlgungen mit dem Ziel, die 
kritische Grösse und damit eine genügende Ertragskraft zu 
erreichen; 
3. konsequente Kundenorientierung im Rahmen von vertika
len Vertriebspartnerschaften; 
4. intensives Kostenmanagement zur Erreichung von kon
kurrenzfähigen stromprelsen. 
Dieser Kurswechsel braucht seine Zelt Die teilweise noch in 
der Monopolsituation verhaftete Elektrizitätswirtschaft kann, 
gerade auch wegen unseren föderalistischen Strukturen, 
nicht von einem Tag auf den andern auf ein neues Geleise 
gebracht werden. Aber die Zelt drängt, denn der Markt war
tet nicht. Die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingun
gen für diese Prozesse müssen jetzt mit dem EMG so 
schnell wie möglich erlassen werden; denn wenn wir nicht 
rasch agieren, können wir ln ZUkunft Im besten Fall noch 
reagieren, und dann Ist es allerdings vielfach zu spät. 
Die erfolgreiche Behauptung unserer einheimischen Elektri
zitätswirtschaft als Ganzes, vor allem auch der Wasserkraft, 
muss bei der Marktöffnung über alle bisherigen Grenzen 
hinweg das Ziel von uns allen sein. Das vorliegende Gesetz 
ermöglicht die erforderlichen Umstrukturierungen und 
schafft für die schweizerische Elektrizitätswirtschaft, vom 
Produzenten bis hin zum Verbraucher, faire und ausgewo
gene Rahmenbedingungen. 
In der Detailberatung werden wir zwar noch das eine oder 
andere Problem zu bereinigen haben. Aber alles In allem 
kann man sicher sagen, dass das EMG ein gutes und 
zweckmässlges Gesetz darstellt. Wir schaffen damit eine 
gute AUsgangslage für den freien Wettbewerb, und wir kön
nen damit, so hoffe Ich, die Versorgung unseres Landes mit 
kostengünstiger und einheimischer Energie nachhaltig si
cherstellen. 

lnderkum Hansheiri (C, UR): Das Gesetz, das wir beraten, 
hat nach seiner Zweckbestimmung In erster Linie die Vor
aussetzungen für einen wettbewerbsorientierten Elektrizi
tätsmarkt zu schaffen. FOr die Versorgung unseres Landes 
mit Elektrizität soll mithin inskünftig Wettbewerb anstelle von 
Monopolwirtschaft treten. Das Ist zweifelsohne zu begrüs
sen. 
Es ist aber Immer wieder In Erinnerung zu rufen, dass Wett
bewerb In der Elektrizitätsversorgung nicht einfach bedeutet 
und dazu führen darf, dass vor allem billiger Strom, unge
achtet dessen, wie er erzeugt wird, marktbeherrschend ist 
Natürlich ist die Wirtschaftlichkeit, d. h. möglichst kostengün
stige Energie, ein wichtiges Kriterium unserer Energiever
sorgung und vor allem tar unsere Wirtschaft im Hinblick auf 
die Internationale Konkurrenz von wesentlicher Bedeutung. 
Unsere Energlepolltlk - und es geht um Energiepolitik-, de
ren Leitplanken sich bekanntlich In der Bundesverfassung, 
insbesondere im Energieartikel (Art. 89), finden, hat auch 
dafür zu sorgen, dass die Energieversorgung ausreichend, 
breit gefächert und sicher sowie umweltverträglich ist Was 
den Energieverbrauch anbetrifft, so hat dieser sparsam und 
rationell zu sein. 
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Diese Kriterien und Grundsätze fassen sich mit den Stich
worten zusammenfassen: Ökonomie, Sicherheit. Soziales 
und Ökologie. Es ist klar darauf hinzuweisen, dass dieser 
verfassungsmässlge Auftrag auch nach dem 24. September 
2000 weiterhin gilt Allerdings möchte ich ebenso klar darauf 
hinweisen: Das kann natürlich nicht bedeuten, dass alle 
diese Kriterien und Grundsätze im Elektrizitätsmarktgesetz 
verankert sein oder zum Ausdruck kommen müssen. Auch 
die übrigen energiepolitisch relevanten Erlasse, wie bei
spielsweise das Energiegesetz und das C02-Gesetz, sind in 
diese Beurteilung mit einzubeziehen. Sie alle zusammen 
sollen als gesetzgeberischer «Kranz» eine kohärente Wett
bewerbsordnung für den Strommarkt bilden. 
Was bedeutet dies nun für das Eleklrizltätsmarktgesetz? Zu
nächst zum Stichwort Ökonomie. Wirtschaftlich gesehen 
dürfte es unbestreitbar sein, dass Insbesondere unsere Un
ternehmen die gleichen Chancen haben sollen wie ihre Kon
kurrenz Im Ausland. Vor allem für die energlelntenslven 
Betriebe mit Energiebelastungen zwischen 30 und 60 Pro
zent sind die Energiekosten von geradezu existenzieller Be
deutung, schon kleinere Teuerungen können Ihre Wettbe
werbsfähigkeit entscheidend beeinträchtigen. 
Zum Stichwort Sicherheit Ist namentlich darauf hinzuweisen, 
dass es auch In der heutigen Zelt - die bekanntlich durch 
eine stetig zunehmende Internationale Verflechtung geprägt 
ist - im Lichte einer zu Recht weit verstandenen Slcherhelts
polHlk durchaus Sinn macht, bestimmte Infrastrukturen, aber 
auch gewisse Unternehmen mit Zweckbestimmungen, wel
che von existenzieller Bedeutung sind, ausschllesslich oder 
jedenfalls mehrheitlich in eigenen Händen zu behalten. Un
ter diesem A!3pekt erscheint es durchaus richtig und wichtig, 
dass das Ubertragungsnetz auf gesamtschwelzerlscher 
Ebene von einer nationalen privatrechtlichen Gesellschaft 
betrieben wird, wie es die Kommission vorschlägt. 
~us dieser Optik ist aber nach meiner ganz bestimmten 
Uberzeugung auch von Bedeutung, dass die Wasserkraft
werke In schweizerischer Hand bleiben. Leider Ist diesbe
züglich mit der Verwerfung der Förderabgabe eine Chance 
verpasst worden, denn diese Abgabe hätte ja die Kraftwerk
unternehmen gerade In die Lage versetzen sollen, die erfor
derlichen lnvestltlonen für die Erhaltung und Erneuerung der 
Anlagen zu tätigen. Aus diesem Grund - Kollege Escher hat 
es bereits gesagt- haben wir darauf verzichtet, das Moment 
der Erhaltung und der Erneuerung ebenfalls in das Elektrizi
tätsmarktgesetz aufzunehmen beziehungsweise zu versu
chen, es aufzunehmen. Ich möchte aber In diesem 
Zusammenhang an das Postulat UREK-SR 00.3477 erin
nern. 
Was das Stichwort Soziales betrifft, so Ist In dieser Hinsicht 
von Bedeutung, dass der Service publlc gewährleistet sein 
muss. Konkret bedeutet dies, dass die Liberalisierung des 
Strommarktes nicht zulasten entlegener und dünn besiedel
ter Gebiete gehen darf. Die Kommission hat diesbezQgllch In 
Artikel 6 mit den Absätzen 3 und namentlich 3bls zusätzliche 
Instrumente eingebaut. Im Zusammenhang mit dem Bereich 
soziales möchte Ich aber auch an die Arbeitsplätze erin
nern. Es waren ja gerade die Eleklrizitätsunternehmen sel
ber, die zum Teil · sehr heftig mit dem Argument, die 
Unternehmen seien für den Strommarkt bestens gerüstet, 
gegen die Förderabgabe gekämpft haben. Ich möchte hier 
klar nicht nur meiner Hoffnung, sondern auch meiner Erwar
tung Ausdruck geben, dass jetzt nicht Arbeitsplätze zuhauf, 
vor allem In unseren Gebieten, abgebaut werden! 
Schllessllch verbleibt das Stichwort Ökologie. ökologische 
Anliegen darüber besteht kein Zweifel - hatten es auch 
schon einfacher. Auch hier Ist das Abstimmungsresultat, na
mentllch mit Blick auf die Grundnorm, zu bedauern. Auch 
hier ist natürlich der Spielraum nun recht eng geworden. Ins
besondere erscheint es mir nicht unproblematisch zu sein, 
die erneuerbare Energie bei der Durchleitung zu favorisie
ren, denn eine Favorislerung hat als Kehrseite stets eine 
Diskriminierung zur Folge. Diese Diskriminierung bezieht 
sich nicht notwendigerweise auf andere Energien, Insbeson
dere auf nichterneuerbare Energien, sondern sie geht natar
llch auch zulasten der Allgemeinheit. 
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Auch ich möchte Ihnen beantragen, auf die Vorlage einzutre
ten und den Anträgen der Kommission bzw. der Kommissi
onsmehrheit zuzustimmen. 

Schwelger Rolf (R, ZG): In der UREK war grundsätzlich un
bestritten, dass eine umfassende strommarktllberallsierung 
vor allem unausweichlich ist, um die Konkurrenzfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Schweiz zu festigen und, wo gefähr
det, zumindest erhalten zu können. Weniger einig war man 
sich In der Frage, wie umfassend - qualitativ und zeitlich -
diese Liberalisierung auszugestalten Ist oder, anders ge
sagt, welche Einschränkungen und Beschränkungen zu sti
pulieren sind. Es war jedermann klar. dass ein bestimmtes 
Mass an Regeln auch für das Funktionieren eines llberall
slerten Marktes notwendig Ist Differenzen bestanden dar
über, welche Ziele mit solchen Regulierungen erreicht 
werden sollen und ob solche Ziele wirklich eine Einschrän
kung der Liberalisierung zu rechtfertigen vermögen. 
Vor allem zwei Fragen standen Im Vordergrund: 
1. Bedarf die Wasserkraft eines speziellen Schutzes bezie
hungsweise einer besonderen Privileglerung? 
2. Verlangen unsere föderalistischen und topographisch 
sehr unterschiedlichen Strukturen gewisse Ausglelchsme
chanlsmen, ein Angleichen der Preise fQr das Nutzen lokaler 
und regionaler Netze? 
Vorab zu den Netzpreisen: Eine direkte oder Indirekte Sub
ventionierung der Netzkosten birgt tendenziell die Gefahr, 
dass unausweichliche Strukturbereinigungen behindert oder 
zumindest verlangsamt und verzögert werden. Wohl kaum 
irgendwo auf der Welt gibt es eine vergleichbare Falle von 
Netzen und Netzeigentümern wie bei uns in der Schweiz. 
Dies führt zu relativ hohen Admlnlstrierungskosten, die vor 
allem die kleinen und mittleren Strombezüger zu bezahlen 
haben und auf die ohne Not verzichtet werden könnte. 
Im Grunde genommen soll ein kostenmässlg optimaler Netz
betrieb teilweise x-mal mehr Kunden versorgen, als dies 
heute In der Schweiz bei den meisten Versorgungsunterneh
men der Fall ist. Dessen ungeachtet lässt es sich rechtferti
gen, aus regionalpolitlschen Gründen den Pfad liberaler 
Tugend geringfügig zu verlassen und zumindest die Möglich
keit vorzusehen, dass der Bundesrat einen gewissen Aus
gleich zwischen unterschiedlichen Durchleitungsprelsen 
veranlassen kann. Dies darf Jedoch nur subsidiär und erst 
dann geschehen, wenn auf.lokalen, kantonalen und regiona
len Ebenen die möglichen und zumutbaren Strukturbereini
gungen vorgenommen worden sind bzw. In Aussicht stehen. 
Zur Wasserkraft: Mit immerhin abnehmender Intensität wur
den vorab die Mitglieder der UREK Immer wieder mit Be
fürchtungen konfrontiert, eine zu Intensive und zu schnelle 
Marktöffnung gefährde unsere Wasserkraft. Ich teile diese 
Befürchtung nicht und bin eher der Auffassung, dass die eu
ropaweite Stromliberallslerung für die Wasserkraft letztlich 
positiv ist und Ihr grosse Chancen eröffnet. Diese Beurtei
lung stütze Ich auf folgende Überlegungen: 
1. Die Marktöffnung hat elngestandenermassen nicht nur bei 
uns Gefühle der Unsicherheit ausgelöst, mit der Folge, dass 
In letzter Zelt überall relativ wenig in den Bau neuer Produk
tlonsanlagen Investiert wurde. Ursache hierfür war und Ist 
auch eine gewisse Überproduktion an elektrischer Energie. 
Als Folge der noch vor kurzem nicht für möglich gehaltenen 
positiven Wirtschaftsentwicklung nicht nur in Zentral-, son
dern auch in Osteuropa hat der Strombedarf entsprechend 
dieser Entwicklung zugenommen; ich meine, dass wir uns -
Ober den gesamten Kontinent hinweg betrachtet - einem 
Gleichgewicht zwischen Stromangebot und Stromnachfrage 
annähern. 
2. Dazu kommt, dass die Produktionskosten fossilbetrlebe
ner Kraftwerke nicht unerhebllch steigen werden, dies einer
seits wegen der massiv gestiegenen Öl- und Gaspreise und 
andererseits deshalb, weil die Subvention der Kohle - in 
Deutschland beispielsweise werden für Jeden Arbeitsplatz In 
der Kohlenindustrie 1 o ooo Mark pro Jahr aufgewendet 
nicht beliebig lange aufrechterhalten werden dürfte. 



~ 
99.055 Conseil des Etats 666 4 octobre 2000 

3. Ist aber kein Stromüberfluss mehr zu verzeichnen - was 
nicht mehr lange dauern wird -, so erhöht sich die AttraktM• 
tät der in unseren Bergen gewonnenen Wasserkraft schlag
artig. Grund hierfür Ist, dass der überwiegende Teil des in 
Europa produzierten Stromes Bandenergie ist, somit also 
während täglich 24 Stunden mehr oder weniger glelchmäs
slg anfällt So produzierter Strom vermag zwar noch einige 
Zelt ohne weiteres den glelchmässlg anfallenden Bedarf zu 
regeln. Nicht mehr zu gewährleisten vermag er aber die Ab
deckung des Spitzenbedarles, somit also desjenigen Mehr
stromes, der beispielsweise Ober die Mittagsstunden ge- und 
verbraucht wird. Diese Lücke vermag europaweit die Pro
duktion von Spitzenenergie, Insbesondere somit diejenige 
der In den Bergen gelegenen Wasserkraftwerke, zu tollen, 
da es diesen Kraftwerken möglich Ist, gleichsam mlnutenge
nau mit der Produktion zu beginnen und wieder aufzuhören. 
Dass nun fOr Spitzenenergie weit höhere Preise als fOr Ban
denergie verlangt werden können und auch tatsächlich be
zahlt werden, Ist eine ökonomische Binsenwahrheit. Dies gilt 
selbst dann, wenn uns die Bandenergie, hergestellt bel
splelswelse In französischen Atomkraftwerken, immer noch 
recht bllllg angeboten werden sollte. 
4. Ein allfälliger Einwand - ein solcher durch die Wasserkraft 
abzudeckender Spitzenstrombedarf werde zwar sicher ein
mal anfallen, aber kaum schon In den nächsten Jahren; das 
NAI-Problem stelle sich deshalb In unmittelbarer Zukunft 
und mQsse darum in den nächsten Jahren gelöst werden, 
doch die private schweizerische Wirtschaft sei dazu nicht 
bereit und nicht in der Lage - liesse sich In dieser Absolut
heit nicht hören. 
Gerade die kOrzllchen Erfahrungen bei Internetgesellschaf
ten haben gezeigt, dass der Kapitalmarkt durchaus bereit 
ist, sich auch da zu engagieren, wo der finanzielle Erfolg erst 
in einigen Jahren zu erwarten Ist Ich bin optimistisch, dass 
dann, wenn sich bei uns in der Schweiz Im Einzelfall NAI
Probleme ergeben sollten, der schweizerische Kapitalmarkt 
auch bezüglich der Wasserkraft bereit wäre, so zu denken 
und zu handeln. 
Die immer wieder gehörte Meinung, NAI-Probleme warden 
vor allem vom Ausland benutzt, um sich der schweizeri
schen Wasserkraft zu bemächtigen, wäre dann und nur 
dann richtig, wenn der schweizerische Kapitalmarkt - salopp 
ausgedrückt - weniger clever und weniger rlsikoberelt wäre. 
als der europäische. In der Vergangenheit haben zwar 
Schweizer Banken bezüglich der Elektrlzltätswlrtschaft un
verständliche Fehlentscheide getroffen. Ich bin aber optimi
stisch, ja Qberzeugt, dass Gleiches nicht mehr vorkommt 
und unsere NAI-Angst deshalb verfehlt Ist. Eher glaube ich, 
dass der schweizerische Elektrizitäts- und der schweizeri
sche Finanzmarkt sich künftig nicht nur bei uns, sondern 
auch Ober unsere Grenzen hinweg Im Strommarkt engagie
ren werden. 
Ich räume allerdings ein, dass meine optimistische Beurtei
lung nicht so weit geht, dass sie für sich schon eine hundert
prozentige Sicherheit beanspruchen kann. Dieses Minimum 
an Unsicherheit hat mich denn auch bewogen, der grund
sätzlichen Mögllchkelt einer Darlehensgewährung für NAI 
durch den Bund zuzustimmen. Umgekehrt ist aber mein Op
timismus hinsichtlich einer positiven Entwicklung der schwei
zerischen Wasserkraft so gross, dass Ich fOr eine schnellere 
Marktöffnung votieren werde, als sie Bundesrat und Natio
nalrat vorsehen. Gegebenenfalls werde ich hierauf In der 
Detailberatung zurückkommen. 
vorerst beschränke ich mich darauf, Ihnen zu beantragen, 
auf die Vorlage einzutreten. 

Gentll Pierre-Alaln (S, JU): Au moment d'aborder cette loi 
sur Je marche de l'electrlclte, trois elements dolvent Atre pre
sents a notre esprlt. 
Le premler, ce sont les contralntes europeennes. Le 
deuxleme, ce sont les caracterlstiques du paysage energetl
que sulsse apres les recentes votations. Le dernier element, 
c'est la forte decentrallsation du marche electrique suisse. 

S'agissant du contexte europeen, il me sembie revlvre, en 
entendant mon preoplnant, le debat qul a prevalu dans ce 
Conseil lorsqu'il s'est agl de dlscuter du statut de la Poste, 
de Swlsscom et des CFF. Chacun salt qu'II y a un mouve
ment de fond en faveur de la liberallsation et de la mlse en 
concurrence qui vlent de l'Europe, mals II est toujours sur
prenant de voir certains milieux, pourtant par allleurs tres 
fortement retlcents a tout rapprochement avec l'Europe, 
jouer a tout prix las bons eleves et s'entäter a vouloir tou
jours faire plus vite et plus fort que les Europeens eux-me
mes, füt-ce au detriment des lnterllts stra~lques de notre 
pays. II est tout a falt Interessant de volr que certalns pays 
europeens prennent leur temps pour appilquer ces m&mes 
dlrectlves et prennent aussl en consideratlon leurs inter&ts 
strategiques nationaux. Dans ca domaine, comme dans 
d'autres, II est illusolre de penser que la simple et seule lol 
du marche va assurer l'efflcience et l'efflcaclte. Un encadre
ment de ce marche est legltlme, si l'on pense an termes de 
souverainete nationale: dans cette affaire du marche de 
l'electrlclte, notre souveralnete me paratt bien plus menacee 
par la dlsparition de centres de competence dans notre pays 
que par l'envoi de quelques soldats, mäme s'lls sont armes, 
a l'etranger. 
Le deuxleme element qu'il taut prendre en conslderation, 
c'est le paysage actuel energetlque sulsse. La reforme dont 
nous allons discuter tout a l'heure s'inscrlt dans un contexte 
national difficile: on peut mäme parfer de champ de rulnes. 
Le peuple a rejete tres clalrement la polltique energetlque 
elaboree par le Conseil federal, par les Chambres et notam
ment par notre Chambre. La campagne qul a pracede la Vo
tation n'a pas permis de dlscerner tres clairement quelle 
etalt la politique alternative preconisee par les pourfendeurs 
des trois projets soumls au vote. On salt qu'ils etalent contre 
tout, on sait qu'lls etalent contre toute nouvelle taxe, on at
tend encore de savolr comment lls entendent a la fois res
pecter las engagements lnternatlonaux de notre pays et 
assurer dans las falts une independance energetique ao
crue. 
La troisieme caracteristique, c'est la tres forte decentrallsa
tlon de notre marche suisse. Comme plusieurs autres colle
gues, j'annonce lcl mes lnter&ts: 1e preslde une locallte qul 
possede un reseau de distributlon d'electrlclte et qui sera 
fortement touchee par la loi que nous nous apprätons a exa
miner. La caracterlstlque du marche sulsse de l'electrlclte, 
cela a ete dlt tout a l'heure et II n'est pas necessalre d'insis
ter, c'est la forte decentrallsatlon. La lol qua nous nous ap
prätons a adopter aura des lncldences tres importantes pour 
les socletes electrlques detenues par las pouvolrs publlcs, 
qu'lls solent locaux ou regionaux. En ce domaine, II me pa
ratt egalement qu'une certaine prudence doit ätre de mlse. 
S'll est vral, et non contestable, que certalnes reglons et 
communes ont utlllse le marche de l'electrlclte comme Ins
trument paraflscal, Jusqu'a en abuser, il est vral aussl que 
dans la majorite des cas, les pouvolrs publics locaux et re
gionaux ont contribue a. mettre an place un reseau electrlque 
moderne, flable et bien entretenu. Ce reseau a bien sOr une 
valeur economlque, mals II constltue egalement une condl
tlon du bien-ätre et de la prosperlte economlque de reglons 
entieres de notre pays. Les lols du marche auront--elles le 
mäme effet qua cet entretien par ies collectivites locales? 
Rien n'est sQr et des exemples recents montrent bien qua 
l'obsession du rendement a court terme prlme sur toute 
autre conslderatlon, notamment celle sur las equllibres re
gionaux en termes d'emplols. 
Toutes ces considerations dolvent donc nous condulre non 
pas au refus d'entrer an mattere, qul paratt tout a falt lnevita
ble, mals a la volonte de mesurer soigneusement les effets 
de la liberallsation du marche de l'electrlclte sur l'economie 
generale de notre pays et a l'adoption d'un prlncipe general 
de precaution. 

Lombard! Flllppo (C, Tl}: Je partage las oplnlons qul ont ete 
exprimees au sujet de la necesslte de la liberallsatlon du 
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marche de l'energla elactrlque et de la necessite d'adopter 
cette loi dans las delals las plus brefs possibles. Mals je 
pensa qua nous ne devons pas proceder a une llberalisatlon 
las yeux fermes, sans penser aux consequencas et aux ef
fets sacondalres ou accassolres qua cette liberallsation 
aura. Nous avons quelques examples dans fhistoire recente 
de notre Confederatlon de llberallsatlons qul ont ete benefi
quas pour certains aspects, mals negatives pour d'autres, et 
tous las aspects negatifs n'avalent pas ete suffisamment 
evalues auparavanl Donc, un peu de prudance dans cette 
llberallsatlon, qul est en sol blenvanue. 
Deuxleme remarque: nous devons nous conformar a ce qui 
se declde et sa falt au nlveau auropeen, pn le dit toujours et 
on le repete sans cesse. ll n'ast pas necessalra toutafois 
qua nous jouions las premlers de la classe an Europa ou 
qua nous davions aller dans cartalns domaines mäme plus 
vite qua l'Union auropeenna, la ou calle-ci edlcte peut-ätre 
des lignes dlrectrlces, mais ou las pays membres se reser
vent toujours un espaca d'appreciation et des amortlssaurs 
lorsqu'ils considerent qua laurs lnterets vitaux sont touches. 
Ja ne vols pas pourquol nous devrions renoncar plus qua 
d'autres a la protectlon de nos lnteräts vltaux et jouer juste
ment las pramlars de la classe sur le plan auropean. 
Troisieme remarque: nous devons tenir compta des resultats 
de la votation populalre du 24 septambre dernier, c'est evi
dent, mais nous ne davons pas non plus en tirer des conclu
sions absolues qui lralent au-dela de ca qua ca vote a voulu 
dire. Ce vote a ete condltlonne notamment, a. mon avls, par 
una arreur tactlque qui a ete le non-retralt de !'initiative so
lalre, retrait qui aurait peut-ätre permls au contra-projet 
d'ätre accepte. A part cette erreur tactlque, le vote a quand 
mime montre l'interät, la volonte d'une partie considerabla 
de felectorat de tenir campte de la necessite de soutenir, 
d'une part, las energles renouvelables et, d'autre part, 
l'energle hydraullqua qul fait la force de certaines regions de . 
notre pays. 
Quand blen meme le resultat de la votation ne correspond 
pas aux attentes, II convlent de ne pas pratiquer maintenant 
la polltlque du plre et de ne pas dlre: «Bon, de toute tac;on il 
ne faut absolument rlen faire, liberalisons tout le plus vlte 
posslble sans aucune mesure d'accompagnement et sans 
aucune protectlon. » Un minimum de mesure et de sens des 
proportions, tout en tenant compte du resultat de cette Vota
tion populaire, est de mise. 
Je voudrals conclure en disant qua notre liberallsatlon de
vrait sulvre deux objectifs prioritalres, au-dela evidemment 
de l'objectlf maitre qui est celui de creer une concurrence 
qui aille a tout avantage de l'economle, des consommateurs 
et du dynamlsme de ce pays. Au-dela. de cet objectlf, qul est 
celul meme de la liberallsatlon, II nous faut donc malntenlr 
deux autres objectifs prlorltalres: d'une part, le malntlen 
d'une forte production suisse d'energle renouvelable, avec 
las amortlsseurs necessalres pqur eviter qu'elle soit mlse 
sous une pression teile qu"elle seralt appelee a dlsparaitre, a 
ätre vendue a l'etranger ou a ätre fortement redlmension
nee; d'autre part, la sauvegarde des reglons de montagne, 
des regions peripheriques de ce pays. 
Ce sont une fois encore ces reglons qui rlsquent de faire las 
frals d'une politique qui vise l'amelloration du bien commun 
de toute la Suisse realisee pourtant au detriment de la perl
pherle. Las reglons peripheriques rlsquent en effet de se 
voir, d'une part, prlvees d'un certain nombre de ressources 
et, d'autre part, frappees de nouvelles charges financleres 
en ralson des coats de dlstrlbutlon qul peuvent les penallser. 
Dans ca domaine, Je pense qu'il est lmportant qu'on se dlse 
qua la liberallsatlon ne doit pas condulre en etapes succes
slves a une mise en dlscusslon des redevances hydraull
ques qul sont fondamentales pour les cantons de montagne, 
et qul ne peuvent pas etre soumlses a une presslon une fols 
que cette lol sur la llberallsatlon du marche aura ete adop
tee. 
Dans cet esprlt, nous allons soutenlr las amendements qul 
vont dans la dlrectlon que j'ai indiquee, mals nous soutien
drons aussl le concept meme de llberallsatlon et la loi en 
tant que telle. 

Amtliches BuUelln der Bundesversammlung 

Büttiker Rolf (R, SO): Ich bin selbstverständlich fQr Eintra
ten. Das Volk hat am 24. September entschieden; ich meine, 
es hat In Bezug auf das EMG fQr Klarheit gesorgt. Wir ste
hen aber unter Zeitdruck; wir haben uns zum Teil selber un
ter Zeitdruck gesetzt. Wir m0ssen vorwärts machen; wer zu 
spät kommt, den bestraft der Marktdruck vonseiten des Aus
landes. Es ist auch politisch nicht länger vertretbar, dass die 
Grassen bereits heute - zum Teil wenigstens - einen weit
gehend liberalisierten Strommarkt vorfinden und davon auch 
profitieren können, während die Kleinen warten müssen und 
von der Llberallsierung weniger profitieren, also auf der Zeit
achse nach hinten geschoben werden. 
Ich habe mich gefragt: Was wollen wir eigentlich mit dem 
EMG? Das Hauptziel der Liberalisierung des Strommarktes 
Ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
durch eine Senkung des Strompreises. Das EMG schafft da
für die nötigen Voraussetzungen. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir auf der Zeltachse vorwärts machen. 
Darüber hinaus sollen mit dem EMG Rahmenbedingungen 
für eine zuverlässige und kostengünstige stromversorgung 
wie auch fQr den Erhalt und die Stärkung der lntematlonalen 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Elektrizltätswlrtschaft 
erarbeitet werden. 
Die Debatten Ober die Ausgestaltung des EMG waren bis 
anhin stark geprägt - n die Diskussionen in der 
Kommission und die he tensdebatte - von ener-
giepolitischen, strukturerhaltenden und regionalen Anliegen. 
Die Frage der Netzorganisation hier sind wir als politische 
Behörde gefordert, weil ja bei der Elektrizitätsproduktion und 
beim Elektrizitätsverkauf Markt herrschen soll - wird wenig 
diskutiert und auf den Aspekt der politischen Kontrolle des 
Übertragungsnetzes reduziert. Dies, obwohl der Zugang zu 
den verschiedenen Netzebenen und die Durchsetzung das 
Anspruchs auf Durchleltung zum Endkunden die eigentli
chen SchlOsselbereiche eines funktionierenden Elektrizitäts
marktes sind. Von deren Regelung hängt es nun ab, ob die 
mit der Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes verfolgten 
Ziele tatsächllch erreicht werden. 
Aber auch den Entwicklungen im benachbarten Ausland ist 
Rechnung zu tragen. Die Europäische Kommission will sich 
nicht mit 15 einzelnen liberalisierten Märkten zufrieden ge
ben, sondern strebt einen Integrierten Elektrlzltäts-Binnen
markt Europa an. Dies bekräftigte die zuständige 
Kommlssärin Loyola de Palaclo gegenüber dem Rat und 
dem Europäischen Parlament. Innerhalb von wenigen Jah
ren - es wird schneller gehen, als wir jetzt meinen - werden 
In Europa rund 400 Millionen Menschen Ihren Strom vom 
Anbieter ihrer Wahl beziehen können. 
Hier gilt es, die Chancen der Schweizer Elektrizitätswirt
schaft mit ihren Tausenden von Arbeitsplätzen zu nutzen. 
Um die Position als Stromdrehscheibe und Produzentin von 
Spitzenenergie - Speicherkraft; ich bin In Bezug auf die 
Wasserkraft nicht so skeptisch wie Herr Escher - fOr den eu
ropäischen Markt mittel- und langfristig zu halten, ist die 
Schweiz gefordert, ihre Netzorganisation bereits heute euro
pakompatibel auszugestalten. Eine rasche Integration In den 
sich abzeichnenden europäischen Elektrizitätsmarkt Ist an
zustreben, ohne dabei die Substanz der eigenen Elektrizi
tätsgesellschaften und die Versorgungssicherheit aufs Spiel 
zu setzen. 
Ich meine, Herr Bundesrat Leuenberger, der Vorschlag des 
Bundesrates trage eben im Bereich der Netzorganisation 
dieser Einbindung in den europäischen Verbund nicht Rech
nung. Deshalb müssen wir in der Detailberatung bei der 
Netzorganisation die Weichen etwas anders stellen, als uns 
das der Bundesrat beantragt hat. 

Eplney Simon (C, VS}: C'est a mon tour, en preambule, 
d'annoncer mes interets: je suis membre du conseil d'adml
nistratlon d'une soclete modeste, regionale, de dlstributlon 
d'electrlclte et qul est en mAme temps partenalre dans des 
amenagements hydraullques, mals aussl nucleaires. 
L'.ouverture du marche est lneluctable, autant des lors ffY re
soudre. D'allleurs, le marche est depuis tres longtemps 
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ouvert, pulsque le reseau europeen est interconnecte, qua 
les operateurs ont conclu, deja a ce Jour, de nombreux con
trats d'achat d'energle nuclealre a l'etranger, et que d'autres 
operateurs ont conclu, daja aujourd'hui, des contrats de 
fourniture du courant avec des cllents captlfs. Enfin, la dlrec
tive europeenne CE 96/92 nous insplre dans ce domaine 
comme dans d'autres. 
La commlsslon a travallla avec celerite, comme alle l'avait 
promis au mois de juln, et eile a voulu respecter ia volonte 
populalre. Le 24 septembre, le peuple a dlt non a une taxe, 
mals il n'a pas dlt non a des mesures d'accompagnement 
face a l'ouverture du marche qui, comme chacun le sait, pre
occupe nos concitoyennes et nos concitoyens. La commis
sion a donc propose des mesures raisonnables, modestes -
on peut le dire - et approprlees, pulsqu'elle a reprls la pro-
position Spoerry, sur les INA, sous forme de präts non amor
tissables en faveur des amenagements hydrauliques qui, du 
fait l'ouverture, se trouveraient en difflculte flnanciere, et eile 
a introduit egalement une mesure raisonnable de soutlen 
aux services publlcs, afin de redulre, dans des cas excep
tlonnels et en cas de besoin, la dlsparite des coüts d'ache
minement entre les differentes regions du pays. 
l.'.economle veut ouvrir le marche: ouvrons-lel Mals en res
pectant, bien sür, les regles du llberallsme economlque et en 
particuller le princlpe de non-dlstorsion de la concurrence. 
l.'.ouverture du marche - on l'a evoque en filigrane Jusqu'a 
present - est en fait une veritable bombe a retardement pour 
apprentls sorciers. 
lmaglnons le scenario sulvant. Premlerement, au nlveau de 
la production, la France contlnue a subventionner le nu
cleaire, r Allemagne contlnue a. subventlonner le charbon, 
parallelement les prlx du petrole dlminuent Que va faire l'ln
dustrle hydraullque? Que va faire !'Industrie nuclealre suisse 
face a. des concurrents qui sont aides par leur propre gou
vernement? Autre cas de figure, les pays de l'Est ont besoin 
de devises et mettent sur ie marche de nouvelles quantites 
d'energle qui, forcement, vont faire augmenter les excedents 
deja. conslderables sur le marche et faire chuter les prlx. 
Deuxiemement, au nlveau des transports. lmaglnons des 
guerres dans des reglons productrlces de petrole et de gaz, 
des ruptures de pylönes a tres haute tenslon, des fultes de 
gaz, des ruptures d'oleoducs, des crises dans certalnes ra
gions dues notamment au grand bandltlsme, et surtout des 
etranglements du reseau. Qua va faire l'economle, qui ade 
!'{mergle a. transporter, et sl nous nous trouvons dans une sl
tuatlon d'etranglement, s'II y a un manque de capaclte sur le 
reseau et de reserves d'anergle dans le pays? 
Troislemement, au niveau de la dlstributlon. Les 1200 socie
tes electriques en majorlte en malns publiques se seront re
groupees; la plupart d'entre alles se sont constituees en 
societes anonymes de drolt prlve. Elles sont rachetees par 
dlfferents operateurs, qul supprlment des emplols tres rapl
dement, redulsent leur baneflce, paient les impöts a l'exta
rieur et, finalement, accaparent le marche et Imposant leurs 
prlx apres avoir pratlque ce qu'on appelle la politique de la 
baignolre, c'est-a-dire que, dans un premier temps, on casse 
les prix, on absorbe las concurrents, on elabore une entente 
cartellalre, et, une fols le marche gagne, on augmente les 
prix. 
Ce scenario n'est pas tout a falt de la sclence-fictlon puis
que, par exemple en Californle, le Senat callfomlen vient de 
decreter un moratolre sur l'ouverture du marche de l'electrl
clte parce qua les prlx, en pres d'une annee, ont augmenta 
de 400 pour cent, resultat de la llberalisation du marche, qua 
le reseau n'est plus entretenu, qu'il n'y a plus de reserves 
d'energle dans le pays. Le gouvernement americaln s'ln
qulete a. son tour: le probleme energetlque est aux Etats
Unis vralsemblablement le probleme Interieur le plus difficlle 
a resoudre en ce moment 
l.'.economie qul revendlque la llberallsation du marche, mais 
qui refuse un certaln nombre de mesures d'accompagne
ment, a-t-elle mesure tout le risque que comporte une llbera
llsatlon du marche? La Sulsse est deja dependante a plus 
de 80 pour cent de l'etranger pour son approvislonnement 
energetlque; eile risque - et les falts malheureusement sont 

tätus - de voir un certaln nombre d'entreprlses helvetlques 
~tre vendues a des operateurs etrangers qui ont, pour cer
tains, besoln des lignes a tres haute tension ou, pour 
d'autres, qul ont besoin d'energle de polnte pour pouvoir 
completer leur approvisionnement en nuclealre dont ils dis
posent en suffisance. Et qua va faire l'economle le Jour ou 
solt le transport, soit la dlstributlon, solt la productlon se trou
veront en mains etrangeres et notamment en malns de leurs 
propres concurrents? C'est avec cette Image qui ne consiste 
pas du tout a. pelndre le diable sur la muraille, mais a imagi
ner un scenarlo catastrophique que nous sommes appeles a. 
examiner cette loi sur l'ouverture du marche electrique. La 
commlssion l'a falt dans la seranlte, mais avec celerite, 
comme je l'ai dit tout a !'heure, parce que nous tenons a res
pecter la volonte populaire et l'engagement qua nous avons 
prls d'ouvrir le marche, mals pas a n'lmporte quelles condi
tlons. 

Brändli Chrlstoffel 01, GA): Wegen der Volksabstimmun
gen vom 24. September 2000 hatten wir dieses Geschäft ja 
seinerzeit verschoben; fOr einige sind sie günstig, für andere 
weniger günstig ausgefallen. Was fOr uns klar Ist - auch In 
der Kommission ist das, so glaube Ich, zum Ausdruck ge
kommen -: Wir müssen dieses Ergebnis respektieren und 
diese Strommarktllberallslerung jetzt auch vorantreiben und 
zeitgerecht abschliessen; Verzögerungen machen hier also 
keinen Sinn. 
Aus der Sicht der Berg- und Randregionen gibt es aber ei
gentlich zwei Themen, die zentral sind - auch wenn es dann 
am Schluss darum geht, dieser Vorlage zuzustimmen-: 
Das erste Thema betrifft die ganze Frage des Service public. 
Ich glaube, die Kommission hat jetzt hierzu eine Möglichkeit 
vorgeschlagen, die dieses Problem lösen hilft. Wir haben 
eine Dreistuflgkeit, auch eine Priorlslerung vorgesehen. Ich 
glaube, das macht Sinn und Ist natürlich eine Schlüsselbe
stimmung In der vorliegenden Vorlage. 
Das zweite Thema, das uns natürlich sehr beschäftigt hat, 
Ist die Stellung der Wasserkraft als Rückgrat der schweizeri
schen Energieversorgung. Es ist natürlich schon so, dass es 
wahrscheinlich nicht möglich Ist, hier - In diesem Strom
marktllberallslerungsgesetz - irgendwelche Abgabemöglich
keiten zu Integrieren. Ich glaube, der Volksentscheid war In 
dieser Frage eindeutig - leider, muss ich sagen, auch in ein
zelnen Bergregionen. 
Die Kommission hat sich dann. zu einem Postulat bezüglich 
der Stellung der Wasserkraft durchgerungen. Ich wäre Herrn 
Bundesrat Leuenberger sehr dankbar, wenn er zu dieser 
stellung der Wasserkraft doch einige Aussagen machen 
könnte. Es Ist mir klar, dass das Postulat heute eingereicht 
und dann Im Dezember behandelt wird. Nach wie vor sind 
wir der Meinung, dass eine Liberalisierung nur dann in Frage 
kommen kann, wenn man diese Positionierung der Wasser
kraft auch sicherstellen kann. Dass dies Jetzt allenfalls eben 
etappenweise erfolgen muss, ist auch uns In der Kommis
sion bewusst gewesen. Ich wäre froh, wenn zu dieser Frage 
hier doch einige Ausführungen gemacht warden. 
Für die Berg-, die Randkantone ist also klar: Der Service pu
blic und auch die Position der Wasserkraft - zumindest mit
telfristig - müssen sichergestellt sein. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Leumann-Wilrsch Helen (R, LU): Selbstverständlich bin 
auch Ich, wie alle meine Vorredner, für Eintreten und für Zu
stimmung zur Vorlage. Durch das «Gschtarm» mit der Ver
knüpfung der Förderabgabe mit dem EMG haben wir 
unnötig zusätzliche Zeit verloren; ich bin froh, dass nun die 
UREK speditiv vorangegangen Ist und wir das EMG heute 
beraten können. Da innerhalb Europas die Liberalisierung 
bereits in vollem Gange Ist, braucht es Regelungen, welche 
der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft die gleichen Be
dingungen gewährt wie Ihren europäischen Konkurrenten. 
Ich kann hier auch gleich meine Interessenbindung darle
gen: Ich bin Mitglied des Verwaltungsrates der Cen
tralschwelzerischen Kraftwerke. 
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Es braucht aber auch Regelungen, damit die Industrie von 
den tiefen Preisen ebenso wie ihre Konkurrenten Im Ausland 
profitieren kann. Es wäre nun blauäugig zu glauben, Strom
wirtschaft und Industrie hätten gewartet, bis wir mit der Ge
setzgebung fertig sind. Die Bektrlzltätswirtschaft hat einer
seits grOsstes Interesse, Ihre Kunden vor der offiziellen 
Marktöffnung einzubinden, und die Industrie anderseits hat 
grösstes Interesse, möglichst bald von tiefen Preisen zu pro
fitieren, da wir In Europa die höchsten Tarife bezahlen. Be
reits wurden die neuen Verträge aufgrund des Druckes vom 
Markt ausgehandelt, und es wird keinen Grossabnehmer 
mehr geben, der nicht bereits von den tiefen Preisen profi
tiert. Einmal mehr hinkt leider die Politik den Realitäten der 
Wirtschaft hinterher. 
Es gibt nun zwei Problemkreise, deretwegen Ich Oberhaupt 
das Wort ergreife und die mich veranlasst haben, einen An
trag einzureichen, obwohl Ich mir der Schwierigkeiten be
wusst bin, auf die Einzelanträge stossen: 
1. Mein Antrag betrifft Artikel 25 Absatz 1 Litera c. Im Glau
ben, die erneuerbare Energie im EMG zu unterstützen, hat 
der Nationalrat diese Litera c eingeführt Diese Bestimmung 
führt jedoch praktisch zwingend zu einer sofortigen Marktöff
nung mit allen Nachteilen und als Folge davon zu einem un
erw0nscht hohen Wettbewerbsdruck auf die betroffenen 
kleinen Kraftwerke. Hier wurde ein eigentlicher Systembruch 
eingeführt. Die Unterstatzung der Kleinkraftwerke bis zu ei
nem Megawatt für Wasserkraft Ist Im Energiegesetz gere
gelt Im Sinne der Strommarktliberallslerung Ist aber ein ent
sprechendes Marketing durch die Produktlonsuntemehmen 
viel wichtiger, um den KundenWOnschen nach Ökostrom 
nachzukommen. Das aktuelle Bestreben, mit Markennamen 
den Ökostrom zu fördern, geht in die richtige Richtung. Da
für braucht es aber keinen Gesetzesartikel, sondern Unter
nehmergeist Wie die Erfahrungen In Deutschland mit seiner 
sofortigen Marktöffnung drastisch zeigen, kann ein solches 
Anliegen In der ersten Phase einer Marktöffnung messtech
nisch und organisatorisch gar nicht bewältigt werden. Bald 
drei Jahre nach der Marktöffnung steht die Mess- und Da
tenverarbeitungstechnologie In Deutschland für die Verrech
nung der Stromlleferungsgeschäfte Immer noch am Anfang. 
Auch In Grossbrltannlen und In den nordischen Ländern 
brauchte es fOr die Entwicklung der notwendigen Mess- und 
Datenverarbeitungstechnologie elne ganze Anzahl Jahre. 
Dem Missbrauch wären also Tür und Tor geöffnet; deshalb 
habe Ich den Antrag gestellt, diesen Artikel zu streichen oder 
zumindest In die zweite Phase der Marktöffnung zu ver
schieben. 
2. Der zweite Bereich beschäftigt mich noch mehr: Ich 
meine, die stromlntensiven KMU wurden vergessen. Wir li
beralisieren in diesem Gesetz zuerst die Grossbetriebe, was 
richtig Ist. Aber: In meinem Kanton zum Beispiel gibt es 
wahrscheinlich keine Handvoll Firmen, die jährlich Ober 10 
MIilionen KIiowattstunden konsumieren und damit vorzeitig 
In den Genuss der Marktöffnung kommen. 
Gerade unser Kanton, wie viele andere Kantone in der 
Schweiz, lebt aber von den mittelgrossen Unternehmen, die 
oft In zukunftsträchtigen Bereichen sowohl Im Inland wie im 
Export tätig sind. Das Beispiel eines Kunststoffproduzenten 
in unserem Kanton, dessen wichtigste Märkte In Holland und 
Deutschland liegen, zeigt, dass sein Konkurrent In Holland 
für den Strom 45 Prozent weniger bezahlen muss. Das 
Schweizer Unternehmen muss noch einige Jahre warten, 
bis es ebenso profitieren kann. 
Es geht mir nun darum, diesen zwingend energielntenslven 
Firmen, die sich In der Regel Im Export behaupten müssen, 
nicht unnötig wettbewerbsverzerrende Hindernisse In den 
Weg zu stellen, Ich finde es schade, dass die UREK nur 
Ober die Grosse der Unternehmen, nicht aber Ober die Ener
gieintensität gesprochen hat Es scheint mir wichtig, dass für 
die exportierenden KMU, welche Im Vergleich zum Umsatz 
hohe Energiekosten ausweisen, eine Mögllchkait geschaffen 
wird, dass auch sie von der ersten Uberallslerungsphase 
profitieren können. 
Meinen Antrag ziehe Ich zurück, weil Ich erkennen musste, 
dass er In Artikel 28 und In dieser allgemeinen Formulierung 
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dem Anliegen zu wenig gerecht wird. Ich möchte aber mein 
Anliegen dem Nationalrat weitergeben und Ihn bitten, diese 
Thematik nochmals ausführlich zu diskutieren und einen 
Weg zu suchen, wie auch kleinere energlelntenslve Betriebe 
schneller an der Marktöffnung teilhaben können. 

Beguelin Michel (S, VD): J'enchatne sur ce qu'a dit M. Epl
ney a propos de l'achec de la liberallsation du marche de 
!'electricite aux Etats-Unis. Devant cet achec, l'Etat ameri
caln se donne malntenant les moyens de rereguler le mar
che. J'ai a ce propos une questlon pracise pour le Conseil 
federal. 
La Sulsse n'est qu'un tout petit marche et lorsqu'il aura ete 
digere par les grands groupes europeens, las chances que 
la petlte Sulsse puisse lmposer une reregulatlon, semblent 
apparemment faibles. D'ou ma question concrete: si la libe
ralisation du marche de l'electrlclte devait aboutlr a un echec 
dans cinq ou dlx ans, de quels moyens disposerait le Conseil 
federal pour rereguler le marche et preserver l'lnterät public 
superleur? 

Malssen Theo (C, GR): Ich bin Realist genug, um zu sehen, 
dass der Weg in Richtung Stromliberallslerung, wie er vorge
zeichnet ist, zu gehen ist. Nur kann ich nicht so recht in die 
Lobeshymnen einstimmen, die auf dle Liberalisierung mit 
mehr Wettbewerb gesungen werden. Wenn man derartige 
Angelegenheiten In anderen Bereichen rückbllckand be
trachtet. stellt man fast, dass die Erwartungen auch höher 
waren. Die Entwicklung hat eben auch Schattenseiten, die 
nach meinem Dafürhalten Im Moment zu wenig zum Aus
druck kommen. Ich denke, wir können In etwa zehn Jahren 
einmal zurQckblicken und schauen, ob diese Lobeshymnen 
und Erwartungen gerechtfertigt waren. 
Wir wissen, dass nach der Volksabstimmung vom 24. Sep
tember 2000 die notwendige Abfederung fQr diese Gesetz
gebung gegenüber jenen Teilen des Landes und der Ener
gieproduktion fehlt, die diese Abfederung gebraucht hätten. 
Zudem fehlt natürlich auch eine Zukunftsorientierung. Wir 
regeln die Fragen gest0tzt auf die Strukturen, wie wir sie 
heute In der Energieproduktion haben, und setzen zu wenig 
auf das, was die Zukunft erfordert, nämllch eine Verstärkung 
Im Bereich der Produktion erneuerbarer Energien. 
Wenn von den Kommissionsvertretern gesagt wird, es sei 
hier ein austarierter Kompromiss gefunden worden, kann Ich 
diese Meinung nicht teilen. Ich glaube, dass wir unter dem 
Eindruck der Abstimmung vom 24. September möglicher
weise etwas verpassen. Die geltende Gesetzgebung wird 
nämlich mit der Volksabstimmung nicht ausgehebelt; das 
Energiegesetz mit seinen Zielsetzungen besteht und gilt 
nach wie vor. Was wir vom Volk nicht erhalten haben, ist die 
Kompetenz, besondere Abgaben zu erheben, um hier ge
wisse Zleie zu erreichen. Aber die Ziele, die wir gemäss Ver
fassung und Energiegesetz haben, sind nach wie vor gOltlg. 
Ich denke, dass es Möglichkeiten gibt. die Ziele der Verfas
sung und des Energiegesetzes Im EMG noch besser und 
griffiger umzusetzen, als es der vorliegende Entwurf vor
sieht 
Bezüglich des Kompromisses möchte Ich Immerhin darauf 
hinweisen, dass die Vorlage gemäss den Beschlüssen des 
Nationalrates eine Bestimmung enthält, die zwar formal
rechtlich problematisch Ist - Ich welss das -; aber dennoch: 
Der Nationalrat hat das EMG direkt mit der Annahme der 
Fö e verkn0p~ Wir haben ja den Gesetzentwurf u. 
a. des zurückgestellt, weil wir fanden, das sei formal-
rechtlich nicht korrekt. Wenn wir Jetzt von einem Kompro
miss sprechen, mOssen wir sehen, dass der Nationalrat Im 
Grunde genommen der Auffassung war, dass bei einem ne
gativen Ausgang der Abstimmung vom 24. September Ober 
die Förderabgabe das EMG nicht komme. Hier befindet sich 
der Nationalrat, von der politischen Haltung her, In einer 
«null zu eins»-Sltuatlon, also ein EMG mit Förderabgabe 
oder kein EMG. Darum müssen wir den Kompromiss an und 
fOr sich darin sehen, dass wir hier Im Ständerat Oberhaupt 
den Weg gesucht haben, das EMG trotzdem zu realisieren. 
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Ich möchte nun konkret auf einen Punkt kommen und dann 
Im Rahmen der Eintretensdebatte eine Frage an Herrn Bun
desrat Leuenberger richten. Es gibt eine Studie «Service pu
blic Im Uberallsierten Strommarkt», die Im Auftrag des 
Bundesamtes für Energie, der Regierungskonferenz der Ge
birgskantone und der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion 
des Kantons Bam erarbeitet wurde. In dieser Studie wurden 
u. a. die Kernelemente des Service pubflc im Elektrizitätsba
relch definiert, auf der einen Seite vor allem der Versor
gungsauftrag, auf der anderen Seite annehmbare Preise, 
vor allem auch im Sinne der Realisierung reglonalpolltischer 
AUsglelchsziele. Nun weiss man aufgrund von Annahmen, 
dass die Strompreisverbllligung mit der zusätzlichen Markt
effizienz durch den spielenden Wettbewerb etwa 3 Rappen 
pro Kilowattstunde ausmachen könnte. 
In der Studie wurde etwas Interessantes festgestellt, nämlich 
dass diese möglfchen Einsparungen durch eine Kostensen
kung um 3 Rappen vergieichswelse klein sind gegenüber 
dem, was an Kosten durch die Verteilung entsteht. Hier 
wurde eine Spannbreite In der Preisdifferenz der Verteilung 
von 4,8 Rappen pro KIiowattstunde In den ganstigsten Net
zen bis zu 23, 1 Rappen pro Kilowattstunde In den teuersten 
Netzen festgestellt. Diese Spannbreite ist also bedeutend 
höher als der mögliche Effizienzgewinn der Marktöffnung. 
Ich weiss, dass man sich dieses Problems angenommen 
hat Man hat hier Im Elektrlzltätsmarktgesetz gewisse Re
geln eingeführt, um das mögllchst aufzufangen. Ich bin Im 
Moment noch nicht Oberzeugt, dass die vorgesehenen 
Massnahmen Im Elektrizitätsmarktgesetz genagen, um 
diese doch unerträglichen Ungleichheiten und Ungerechtig
keiten bei der Verteilung der Kosten auf die Konsumenten -
dazu gehören Betriebe und Haushalte, auch KMU - genü
gend auszugleichen. 
Ich stelle damit Herrn Bundesrat Leuenberger die Frage vor
weg und nicht erst, wie bei anderen Uberalislerungsberei
chen, hintendrein. Ich stelle sie heute und hier: Was hat der 
Bundesrat für Absichten, wenn die Erwartungen bezaglich 
annehmbarer Preise In diesem ganzen Handel mit Strom mit 
den Regelungen, wie sie Jetzt im Elektrizitätsmarktgesetz 
vorgesehen sind, nicht realisiert werden? Was wird der Bun
desrat tun, wenn die Preise vor allem wegen der Verteilungs
kosten unerträglich unterschiedlich werden? Hat man sich 
bereits Oberlegt - damit wir nicht wieder zu spät kommen -, 
welche Handlungen und Massnahmen notwendig sind? Das 
WOrde mich noch Interessieren. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Sie sind alle zu Recht tar 
Eintreten auf die Vorlage; wir sind froh, dass dem so ist. Der 
Markt öffnet sich - Sie haben es gesagt -, und durch Ver
träge wird die Öffnung des Marktes schon vorweggenom
men. Ich kann mir nicht vorstellen, was geschehen warde, 
wenn wir kein solches Gesetz erlassen worden, nachdem 
Grossbetrlebe bereits In grosser Zahl Verträge haben, die 
sich auf die Marktöffnung beziehen. 
Es wurde die Frage gestellt, ob wir hier nicht päpstlicher als 
der Papst, also europäischer als die Europäische Union, 
seien. Das Ist nicht unsere Auffassung. Die Europäische 
Richtlinie sieht Im heutigen Zeitpunkt eine Öffnung des 
Strommarktes zu einem Drittel vor. In Tat und Wahrheit Ist 
die Öffnung faktisch schon im Umfang von 65 Prozent voran
geschritten. Die Europäische Union hat also den Markt im 
Vergleich zur entsprechenden Vorgabe, die sie sich gegeben 
hat, sehr viel weiter geöffnet. 
Was wir nicht möchten - diese Gefahr würde bestehen -, Ist, 
dass der Markt einzelfallwelse durch das Kartellgesetz, 
durch einzelne Entscheide der Wettbewerbskommission, ge
öffnet WOrde. Wir wären dann vor zahlreiche Probleme ge
stellt, denn z. B. die Frage, was dann mit dem Netz 
passierte, bliebe unbeantwortet. Wir müssen also eine Re
gelung haben. Deshalb Ist Eintreten auf die Vorlage zu 
Recht unbestritten. 
Gewiss wird die Marktöffnung Auswirkungen haben; das ha
ben Sie zu Recht festgestellt. Die Auswirkungen schätzen 
wir - ganz generell, statistisch, allgemein gesehen - als po-

sltiv ein, und zwar deshalb, weil sich die Preise reduzieren 
werden. Aber wir haben nie verhehlt, dass es regionalpoliti
sche Schwierigkeiten geben könnte, vor allem deswegen, 
weil die Wasserkraft unter Druck kommt. 
Deswegen haben wir Abfederungen vorgesehen, die Sie 
jetzt noch verfeinert haben. Zum Teil haben Sie andere 
Massnahmen getroffen. Wir werden In der Debatte darauf 
zurückkommen. Im Grossen und Ganzen sind wir mit Ihren 
Vorschlägen einverstanden. Diese Abfederungen bestehen 
zunächst In der schrittweisen Öffnung. Man öffnet also nicht 
«auf einen Klapf»; das Ist ein erster wichtiger Unterschied zu 
dem In Kalifornien gewählten Vo • Die Abfederung be-
steht darin, dass der Service pu ergestellt wird. Eine 
Abfederung hätte In der Förderabgabe bestanden, die der 
Bundesrat unterstützt hat. Diese Ist nun abgelehnt worden. 
Welche Alternativen haben wir dlesbezOgllch zur Verta
gung? Dazu wurden verschiedene Fragen gestellt, vorab 
von Herrn Beguelin, aber auch von Herrn Brändli und von 
Herrn Malssen. DlesbezOgllch Folgendes: Wir sind nicht der 
Ansicht, dass der Fall Kalifornien mit der Schweiz verglichen 
werden kann. AUs zwei Granden sind wir nicht dieser An
sicht: 
1. Wie gesagt: Wir öffnen schrittweise und nicht einfach auf 
einen einzigen «Klapf». 
2. Wir stehen mit unserer Öffnung nicht Isoliert da, ganz im 
Gegenteil: ganz Europa öffnet. Das war In Kalifornien nicht 
so; Kalifornien hat als Bundesstaat gewlssermassen isoliert 
bei sich geöffnet und ist dann In Schwierigkeiten geraten. 
Wir nehmen diese Öffnung nlcht Im Gleichschritt vor, son
dern im Vergleich mit der Offnung In der Europäischen 
Union eigentlich retardiert. Dazu kommt auch, dass wir ein 
ganz anderes Netz zur VerfQgung haben; schon heute ist 
unser Netz nicht mit demjenigen In Kalifornien zu verglei
chen. Das Netz in Kalifornien war nur rudimentär. Deswegen 
sind wir nicht der AUffassung, dass es zu ähnlichen Folgen 
kommen werde. Es wurde von Preisexplosionen bis zu 400 
Prozent gesprochen. Wir sehen nicht. dass sich «am Hori
zont» so etwas abspielt. Das war die Vorbemerkung. 
Das zweite Ist die Stellung der Wasserkraft, nach der mehr
fach gefragt wurde. Der Bundesrat hat stets unterstrichen, 
wie wichtig Ihm die Wasserkraft Ist. Er hat den Tatbeweis da
fQr erbracht, indem er In der Abstimmung fOr eine Vorlage, 
die dieses Parlament ausgearbeitet hat, herumgerannt ist 
und In der Folge auch alle Insignien des Verlierers auf sich 
vereinen musste. Er hat dies getan, obwohl nicht alle Parla
mentarier, die an dieser Arbeit beteiligt waren, sich im Ab
stimmungskampf derrnassen engagiert haben. Das ist kein 
Vorwurf. Ich wlll nur sagen: Wenn Sie jetzt wollen, dass der 
Bundesrat beschwöre, er sei immer fOr die Wasserkraft ge
wesen - er hat dies unter Beweis gestellt. 
Welches sind nun die Folgen der Ablehnung? Wir hp.ben 
durchaus ein Interesse, dass die Kraftwerke In schwelzerl
scher Hand bleiben. Wir sagen nicht: Nun wird halt liberall
slert, und vielleicht werden die Kraftwerke dann von 
französischen Gesellschaften aufgekauft. Diese Laisser
faire-Mentalltät haben wir nicht Wir müssen aber sagen: Die 
Verantwortung liegt jetzt bei den Kantonen, Gemeinden und 
Regionen, die zum Teil mehrheitlich Eigentamer dieser Anla
gen sind. Sie können hier jetzt nicht sagen: Bme, Bundesrat, 
hllf uns jetztl Es Ist auch an Ihnen, dafOr zu sorgen, dass sie 
Eigentümer bleiben. Sie können vielleicht mit anderen Ge
sellschaften In der Schweiz koalieren und dafür sorgen, dass 
das In schweizerischen Händen bleibt. Es gibt also auch 
eine gewisse Eigenverantwortung der öffentlichen Hand, 
und diese liegt in diesem Falle eben nicht beim Bund. Die
sen Appell möchte ich immerhin gemacht und auch Folgen
des gesagt haben: 
Wenn der Bund helfen kann - bei Vertragsverhandlungen, 
Vermittlungen usw. -, so wird er dies tun, aber er hat keine 
Handhabe; es sei denn, Sie geben sie uns nachher In der 
Detailberatung, zum Beispiel In Bezug auf Subventionen. 
Der Bundesrat hat gesagt, er sei nicht bereit, diese NAI mit 
Steuergeldern zu finanzieren. Es liegt jetzt ein Antrag vor; 
wir kommen nachher darauf zurack. Solche Darlehen - da 
sind wir uns einig - sind Darlehen ad Infinitum. Ich wüsste 
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nicht, wann dieses Geld je wieder zurückgezahlt wurde. Et
was anderes wäre es - der Bundesrat hat einfach immer ge
sagt, er wolle nicht, dass Beträge aus Steuergeldem 
gesprochen werden -, wenn diese Beträge aus einem Äqui
valent kämen, zum Beispiel aus einer anderen Energie oder 
aus dem Netz. Es liegt aber kein entsprechender Antrag vor. 
Wenn Sie eine solche Lösung entwickeln, wollen wir uns die
ser nicht verschllessen. Aber der Bundesrat hat entschie
den, er wolle es nicht aus Steuergeldern bezahlt haben. 
Was geschähe - Herr Beguelin und Herr Maissen -, wenn 
trotz aller Voraussicht die Preise jetzt wieder stiegen? Zu
nächst muss Ich sagen, dass wir uns Jetzt dem Markt anver
trauen wollen, und wenn wir uns dem Markt anvertrauen, 
dann hoffen wir, dass die Preise sinken. Sie können auch 
steigen, wenn auch nicht gerade um 400 Prozent wie in Kali
fornien. Was hier bleibt, sind das Kartellgesetz und die 
PreisOberwachung. Diese Instrumente haben wir immer 
noch, und sie werden auch spielen. Aber wenn die Preise 
dann halt leicht steigen - bitte, wenn man nach dem Markt 
ruft, dann soll man dann nicht sofort wieder sagen: Aber jetzt 
bitte, Vater Staat, komm und subventioniere uns die Diffe
renz! 
Diese Rahmenbedingungen - Kartellgesetz, Preisüberwa
chung - bleiben. Etwas anderes bleibt auch; dafür schaffen 
wir die Grundlagen: Das sind der Service publlc - da geht es 
um die Versorgung, wir wollen garantiert haben, dass alle 
Regionen zu gleichen Bedingungen versorgt werden - und 
die Sicherheit. Das sind die beiden Elemente, die wir hier 
garantieren wollen. 
Auf die NAI kommen wir nachher In der Detailberatung zu
rOck. 
Es wurde auch gefragt: Wäre denn der Bundesrat parat, das 
alles wieder rückgängig zu machen? Nein, das sehen wir 
jetzt sicher nicht vor. Aber wir sind alle Gesetzgeber, das 
Parlament und die Exekutive auch. Sollte da Irgendetwas . 
geschehen, dann hätten wir verschiedene Möglichkeiten. 
Wir haben beispielsweise flankierende Massnahmen in der 
Höhe von 80 Millionen Franken für die Randregionen be
schlossen, die durch die Liberalisierungen - nicht nur In die
sem Bereich, sondern auch In anderen Bereichen -
betroffen sind. Es liegt jetzt In den Händen der entsprechen
den Kommissionen und des Parlamentes, ob es sich mit die
sen 80 Millionen Franken zufrieden gibt, ob es die Summe 
senken oder erhöhen will. Ich sage hier gar nichts. Ich ver
trete Immer nur die Haltung des Bundesrates. Aber Sie ha
ben hier die entsprechenden Möglichkeiten. 
Von daher bin Ich froh, dass Sie jetzt auf die Vorlage eintre
ten und das Gesetz beraten. 

Eintreten wfrd ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matfere est d~ldee sans opposltlon 

Elektrizltätsmarktgesetz 
Lol sur le marche de l'electrlclte 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commission 
Adhärer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 

a .... Elektrizität In allen Landesteilen; 
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Art.1 
Proposition de 1a commission 
Al. 1 
Adhärer a la declslon du Conseil national 
Al.2 

a ..... abordable dans toutes les parties du pays; 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Mit 6 
zu 5 Stimmen beantragt Ihnen die Kommission In der Ziel
norm einen Einschub, wie es aus der Fahne ersichtlich ist, 
nämlich «Elektrizität In allen Landestellen». Dabei wurde vor 
allem geltend gemacht, dass es von der politischen Zielset
zung und von der normativen Bedeutung her notwendig sei, 
bereits Im Zweckartikel festzuhalten, dass Elektrizität In allen 
Landestellen zuverlässig und erschwinglich anzubieten sei. 
Eine Minderheit machte geltend, dass In der Zlelnorm nur 
die wesentlichsten dieser Stossrichtungen und keine Details 
und Massnahmen festzulegen sind. Zudem wäre dem Be
gehren ln Artikel 6, Vergütung für die Durchleitung, mit dem 
Einschub eines neuen Absatzes 3bls Rechnung getragen. 
Die Kommission hat sich mit 6 zu 5 Stimmen fOr diesen Ein
schub ausgesprochen, und ich bitte Sie, dem zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Das Bahnstromnetz (16,7 Hz Wechselstrom oder Gleich
strom) und dessen Anlagen können für die Belieferung von 
Endverbraucherinnen und -verbrauchern oder zur Beliefe
rung von Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder fOr den 
Stromhandel in Anspruch genommen werden, wobei die An
forderungen des Bahnbetriebes Vorrang haben. In diesem 
Fall gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Art.2 
Proposition de la commission 
Al.1 
Adherer a la decislon du Conseil national 
Al.2 
Le reseau älectrique des chemins de fer (courant alternatlf 
16,7 Hz ou courant contlnu) et [es Installations connexes 
peuvent servlr a alimenter des consommateurs flnaux, des 
entreprlses d'approvisionnement en electrlcite ou le com
merce de l'electrlclte, les exigences de l'exploita.tlon ferrovi
alre restent toutefois prloritaires. En pareil cas, les 
dlspositions de la presente lol sont appllcables. 

Forster-Vannlni Erika (R, SG), fOr die Kommission: Auch 
hier beantragen wir eine Ergänzung zum Beschluss des Na
tionalrates Im ersten Satz, und zwar um die Worte «wobei 
die Anforderungen des Bahnbetriebes Vorrang haben». Der 
Beschluss des Nationalrates verlangt, dass das Bahnstrom
netz nicht von der Marktöffnung ausgeschlossen wird. Die 
Unterstellung des Bahnstromnetzes unter das EMG dlent 
dabei vor allem den PriVatbahnen. Soweit die Belieferung 
der Privatbahnen Ober das Bahnnetz der SBB möglich Ist, 
soll das EMG auch fOr das Bahnstromnetz, das vor allem 
den SBB gehört, gelten. Den KTU soll dadurch der Zugang 
zum freien Markt ebenfalls gewährt werden. Dabei gelten 
auch fOr sie die Grundsätze der Nichtdlskrlminierung und 
der Kostenorientierung. 
Die Ergänzung richtet sich an diejenigen, die das Bahn
stromnetz beanspruchen wollen. Sie stellt auch klar, dass 
die SBB ihre Überkapazitäten immer zuerst den Privatbah
nen zur Vertagung stellen mOssen. Erst wenn die Bedürf
nisse der Bahnen nach Bahnstrom erfüllt sind, dürfen die 
SBB noch vorhandene Oberkapazitäten an Dritte, zum Bei
spiel an Industriebetriebe, vermieten. Dabei Ist klar festzu-
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halten, dass das Bahnstromnetz grundsätzlich als Verteil
netz zu betrachten Ist Es dient vor allem dazu, die 16,7-
Hertz-Bahnstrom-Verbraucher SBB und KTU mit Energie zu 
versorgen. Vor diesem Hintergrund ist auch klar, dass das 
Bahnstromnetz nicht in eine schweizerische Netzgesell
schaft Integriert werden darf. 
Die von der vorberatenden Kommission gewählte Ergän
zung trägt diesen Tatsachen und Besonderheiten des Bahn
stromnetzes Rechnung. Wir stellen damit auch sicher, dass 
unsere Bahnen Ihre Aufgabe Im Interesse Ihrer Kunden, der 
Verkehrspolltlk und der Volkswirtschaft weiterhin wahrneh
men können. 
Ich bitte Sie im Namen der einstimmigen Kommission, die
ser Ergänzung zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposmon de la commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 

cbls. Stromhandelsunternehmen: NatOrliche oder Juristische 
Personen, die Bektrlzität kaufen oder verkaufen, ohne sel
ber Bektrlzität zu produzieren, zu übertragen oder zu vertei
len; 

Art.4 
Proposition de /a commlssion 

cbis. Entreprises du commerce de l'electrlcite: personnes 
naturelles ou juridiques qul achetent ou vendent de l'electri
cite sans en produlre, en transporter ou en repartlr elles-mö
mes; 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Nur 
kurz zu Buchstabe cbis: In der Begriffsdefinition gemäss den 
Buchstaben a bis l folgen wir dem Nationalrat Die Definition 
der Stromhandelsunternehmen in Buchstabe cbls wird not
wendig, weil der Nationalrat In Artikel 5 Absatz t Buchstabe 
d bei der DurchleltungspfHcht den Begriff «Stromhandelsun
ternehmen» eingefügt, Ihn aber unter Artikel 4 nicht definiert 
hat Deswegen Ist er hier notwendig. 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja comm/sslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 
Mehrheft 
..•. Vergütung erlassen. Dabei ist der Einspeisung von Ener
gie auf unteren Ebenen angemessen Rechnung zu tragen. 
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Minderheit 
(Escher, Epiney, Gentil, Lombard!) 
.... Vergütung erlassen. Dabei entfällt für die Einspeisung 
von erneuerbarer Energie und die Eigenproduktion von In
dustriebetrieben auf den unteren Netzebenen die Durchlei
tungsgebOhr der oberen Netzebenen. Die erbrachten 
Systemdienstlelstungen der oberen Netzebenen werden 
verrechnet. 

Abs.3 
.... zu verrechnen. Bei ?usammenschlQssen von Netzgesell
schaften besteht eine Ubergangsfrlst von fOnf Jahren .... 
Abs. 3bis 
Die Kantone treffen die geeigneten Massnahmen zur Anglei
chung unverhältnismässiger Unterschiede der Durchlei
tungskosten auf Ihrem Territorium. Falls diese Massnahmen 
zur Angleichung nicht genügen, ordnet der Bundesrat über
regionale Netzgesellschaften an oder trifft subsidiär andere 
geeignete Massnahmen. Er kann Insbesondere auch einen 
Ausglelchsfc>nds mit obligatorlscher Beteiligung aller Netzge
sellschaften anordnen. Die Effizienz der Durchleltung muss 
gewahrt bleiben. 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 5 
Mehrheft 
Streichen 
Minderheit 
(David, Escher, Lombard!) 
Für die Durchleltung von Elektrizität aus erneuerbaren Ener
gien und aus effizient betriebenen kleinen, umweltfreundli
chen Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen sind nur die bean
spruchten Netzdienstleistungen zu belasten. Bel Wasser
kraftwerken gilt dies nur für Anlagen mit einer Leistung bis 
zu 1 MW. 

Abs.6 
Streichen 

Antrag Malssen 
Abs. 1 
.... Insbesondere die Kosten für die Netzregulierung, Span
nungshaltung, Wirkverluste, Reservehaltung, Unterhalt, 
Durchleltungsrechte, Erneuerung und Ausbau sowie .... 
Abs. 7 
Sofern die umweltgerechte Entsorgung von Nuklearanlagen 
und der aus diesen stammenden radioaktiven Abfällen fi
nanziell nicht sichergestellt Ist, erhebt der Bund auf Elektrizi
tät von Nuklearanlagen eine kostendeckende Eotsorgungs
abgabe zur Finanzierung der Nuklearentsorgungskosten. 

Antrag Epiney 
Abs.2 
Der Bundesrat kann Grundsätze fOr die Berechnung der Ver
gütung erlassen. Diese erfolgt nach den Prinzipien der 
Transparenz, der Kostenorientierung, des Verursacher- und 
Solidarftätsprlnzlps. 
Abs. 7 
Der Bund erhebt eine Abgabe fOr Strom aus nuklearen Quel
len zur Deckung: 
a der Kosten für die Aufhebung und den Abbau von nuklea
ren Anlagen; 
b. der Kosten ror den Unterhalt und die Lagerung von radio
aktiven Abfällen; 
c. der Kosten für die Übernahme von Schäden Im Falle eines 
nuklearen Unfalles. 

Art.& 
Proposition de Ja commiss/on 
Al. 1, 1bis 
Adherer a la decislon du Conseil national 
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A/.2 
Maforite 
.... des co0ts. Dans ce contexte, il convlent d'accorder suffi
samment d'lmportance a l'alimentatlon en energie aux ni
veaux lnferleurs. 
Mlnorite 
(Escher, Epiney, Gentil, Lombardi) 
.•.. des co0ts. De plus tombe la retributlon des nlveaux de rll
seau superleurs pour une lnjectlon d'energie renouvelable 
ou l'autoproductlon des industries sur un niveau inferleur. 
Les services•systemes des niveaux superieurs seront retrl
bues. 

A/.3 
.•.. au mäme prlx. En cas de fusions de societes exploltantes 
de reseaux, un delal transitoire de cinq ans court .... 
Al. Sbis 
Les cantons prennent les mesures qul s'imposent pour com
penser d'excessives dlfferences de coOts d'acheminement 
sur leur terrltoire. SI ces mesures ne sufflsent pas, le Conseil 
federal ordonne la creation d'une soclete supraregionale 
d'exploltation ou prend subsidiairement d'autres mesures 
appropriees. II peut en particulier aussl instituer un fonds de 
compensatlon avec afflllatlon obllgatolre de toutes les socle
tes partlcipant au reseau. l..'.acheminement dolt ätre assure. 
A/.4 
Adherer a la decision du Conseil national 

A/.5 
Maforlte 
Bitter 
Minorite 
(David, Escher, Lombardi) 
Pour l'achemlnement d'electrlcite produite a partlr d'ener
gies renouvelables et de petltes Installations a couplage 
chaleur-force exploltees de manlere efflcace et ecologlque, 
seuls sont factures les coOts des reseaux solllcites. En ce 
qui concerne !es centrales hydraullques, cette regle ne vaut 
que pour les installatlons dont la puissance est Interieure ou 
egaleä 1 MW. 

Al. 6 
Bitter 

Proposition Maissen 
Al. 1 
... . notamment de coOts de gestlon du reseau, de malntlen 
de 1a tenslon et des reserves, des pertes au transport, de 
l'entretlen, des droits d'achemlnement, du renouvellement et 
de l'extension du reseau .... 
Al. 7 
Aussl longtemps que la desaffectatlon peu polluante des 
centrales nucleaires et la gestlon des dechets radloactifs qul 
en emanent ne sont pas garantles flnanclerement, la Con
federatlon preleve · sur l'electrlclte d'origlne nuclealre une 
taxe destlnee a couvrir ces coOts. 

Proposition Eplney 
A/.2 
Le Conseil federal peut edicter les prlnclpes de calcul ser
vant ä fixer la retributlon de manlere transparente, en 
fonctlon des couts et selon les princlpes de causalite et de 
solldarlte. 
A/.7 
La Confederatlon preleve sur l'electrlclte d'origlne nuclealre 
une taxe destlnee a couvrlr: 
a. les coüts de desaffectatlon et de demantelement des In
stallations nucleaires hors service; 
b. les coüts de gestlon et de stockage des dechets radloac
tifs; 
c. les coOts de prise en charge des dommages en cas d'ac
cldent nuclealre. 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

Abs. 1-AI. 1 

Forster-Vannlni Erika (R, SG), f0r die Kommission: Ich 
möchte Ihnen vorerst einmal erklären, wie sich hier die Kom
mission verhält, und würde dann beliebt machen, dass Herr 
Maissan seinen Antrag begründet und Ich anschliessend 
kurz dazu Stellung nehme . 
Ich empfehle Ihnen namens der Kommission Zustimmung 
zur Ergänzung des Nationalrates, und zwar zum «angemes
senen Betriebsgewinn» und zur «Erwirtschaftung der Mono
polrente». Mit dem Einschub, der vom Nationalrat vorge
nommen worden Ist, soll sichergestellt werden, dass das 
Netz weiterhin wirtschaftlich betrieben werden kann. F0r den 
konkreten Fall Ist entscheidend, welche Befugnisse die Be
hörden haben, die darOber befinden müssen, was «ange
messen» heisst. Dabei Ist vom Nationalrat die Grenze mit 
dem Einschub von Absatz 1 bis, wonach Monopolrenten un
zulässig sind, gesetzt worden. Dieser marktwirtschaftliche 
Eckwert macht eine Beurteilung des Durchleitungstarifs 
durch die Schiedskommission möglich; der Rechtsweg kann 
dabei Ober die Schiedskommission oder mit einer Verwal
tungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht beschritten 
werden. 
Die Kommission hat, wie Sie auf der Fahne sehen, dem Na
tionalrat zugestimmt. 

Malssen Theo (C, GR): Ich möchte Sie zu diesem Thema 
auf Seite 7432, Ziffer 202.2, der Botschaft verweisen. Hier 
werden die Grundsätze Ober die Vergütung fQr die Durchlel
tung erläutert. 
In Artikel 6 Absatz 1 werden verschiedene Kostenelemente, 
die herangezogen werden mQssen, berOckslchtigt, um diese 
Vergatung festzulegen. In der Botschaft wird aber ausdrOck
llch festgehalten, dass nur die wichtigsten Kostenelemente 
aufgefQhrt seien, dass die Aufzählung nicht abschllessend 
sei und es noch weitere zu berOcksichtlgende Kostenele
mente gebe. In der Botschaft helsst es: «Die In Absatz 1 ent
haltene Aufzählung der zu berOcksichtlgenden Kosten ist 
nicht abschllessend. Insbesondere zählen zu den betrlebs
notwendlgen Kosten auch durch den kantonalen oder kom
munalen Gesetzgeber vorgeschriebene Abgaben wie 
belsplels-welse Konzesslonsgeb0hren fQr die Benutzung 
des öffentßchen Grundes, Beiträge an einen kantonalen 
Ausgleichsfonds nach Artikel 7 Absatz 7 des Energiegeset
zes oder Abgaben zur Finanzierung energiepolltischer 
Massnahmen wie Energieberatung usw.» 
Ich denke allerdings: Auch wenn diese Aufzählung nicht ab
schllessend ist, so hat man doch eine Aufzählung gemacht, 
und Ich finde, dass man deshalb die wichtigsten Elemente 
der Kosten, die hier in Betracht zu ziehen sind, erwähnen 
sollte. Zu diesen Kosten - denke Ich -- gehören auch die Ko
sten für die Durchleitungsrechte. 
Wir massen bedenken, dass diese Durchleltungsrechte sei
nerzeit unter Monopolstrukturen erteilt wurden und dass 
man die Versorgung mit Elektrizität als öffentliche Aufgabe 
betrachtete. Deshalb entsprachen die erbrachten Abgeltun
gen nicht einem Marktpreis. Das Interesse an der öffentli
chen Nutzung hat dazu geführt, dass die 
Durchleltungsrechte vor allem von den Gemeinden, den 
Kantonen, aber auch von Privaten Im öffentlichen Interesse 
häufig unentgeltlich oder sonst selbstverständlich Immer 
weit unter dem Verkehrswert abgegeben wurden. Dazu 
kommt, dass diese Durchleltungsrechte vorwiegend Gebiete 
im ländllchen Raum und Berg- und Randgebiete betreffen. 
Diese stellen Trassen für den Stromtransport zur Vertagung, 
und dies unentgeltlich oder zu Preisen, die weit unter dem 
Verkehrswert liegen. 
Wir massen nun sehen, wie diese Trassen heute benutzt 
werden. Als Beispiel: 1999 wurden 37 Milliarden Kilowatt
stunden importiert und 47,3 Mllllarden exportiert. Damit man 
diese Zahlenverhältnisse sieht Die schweizerischen Haus
halte haben Im gleichen Jahr etwa 15 Milllarden Kilowatt
stunden verbraucht. Allein der Export über das Leitungsnetz 
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ist also mehr als dreimal so gross wie der Verbrauch in den 
schweizerischen Haushalten. 
Nun Ist es so, dass die Nutzung dieser Stromtrassen, dieser 
Durchleltungsrechte, eben In jenen Gebieten stattfindet, die 
gleichzeitig wegen ihrer Lage vermutlich höhere Preise ha
ben, und gleichzeitig sind es oft die Produktionsgebiete. 
Wenn wir damit diese DurchleltUngsrechte nicht als Kosten 
erwähnen und aufrechnen, dann geht hier, so denke Ich, et
was Wesentliches verloren. Es wäre nicht in Ordnung, wenn 
jenen Gebieten, welche die Trassen für diese Stromge
schäfte zur Verfügung stellen und gleichzeitig erhöhte Ko
sten für die eigene Versorgung haben, nicht die Durch
leltungsrechte als anrechenbare Kosten zugesprochen wür
den, und 'Z!Nar explizit Im Gesetz. Wenn wir das entspre
chend meinem Antrag machen, vermeiden wir eine neue 
Form von Kolonlallslerungsverhältnlssen: Man zieht einen 
Nutzen daraus, dass ein Gebiet Nachteile hat. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen, und mache Sie 
gleichzeitig darauf aufmerksam, dass Ich in Anlehnung an 
den Entwurf des Bundesrates noch eine Änderung eines Be
griffes vorgenommen habe. In meinem Antrag Ist nicht von 
«Netzregelung» die Rede, sondern - wie in der Botschaft 
des Bundesrates -von «Netzregulierung». Das Ist aber ein 
Detail. Wichtig ist mir, dass die Bestll'l1.mung betreffend 
DurchleltUngsrechte aus den erwähnten Uberlegungen Ins 
Gesetz aufgenommen wird. 

Forster-Vannlnl Erika {R, SG), tOr die Kommission: Wir 
konnten diesen Antrag in der Kommission nicht besprechen, 
ich gebe also meine eigene Meinung wieder. 
Es gibt verschiedene Fragen. Die eine betrifft die «Netzregu
lierung» oder «Netzregelung». Hier stimme Ich Herrn Mais
sen zu. « Netzregulierung» Ist eher der juristische Begriff, 
«Netzregelung» der technische; ich denke, es Ist richtig, 
wenn wir den Begriff «Netzregulierung», der ja auch in der 
Fassung des Bundesrates gebraucht wird, wieder aufneh
men. 
Zur Frage der DurchleltUngsrechte: Sie haben selber gesagt, 
Herr Maissen, dass es eine Aufzählung ist, die nicht ab
schllessend ist. Der Bundesrat war der Meinung, dass diese 
DurchleltUngsrechte hier nicht explizit zu erwähnen sind. Es 
Ist letztlich eine Frage der Angemessenheit Sie haben auch 
gesagt, dass Im Falle von Beanspruchung öffentlichen Grun
des die Erhebung von zusätzlichen fiskalischen Abgaben ei
gentlich vermieden werden sollte. Bel Beanspruchung pri
vaten Grundeigentums sollten Abgaben auf ein Minimum 
beschränkt werden. Aus meiner Sicht Ist es nicht notwendig, 
Durchleltungsrechte explizit zu erwähnen. Viellelcht äussert 
sich Herr Bundesrat Leuenberger noch dazu. 
Dann haben Sie noch die Formulierung «Erneuerung und 
Ausbau»; sie hängt auch mit Ihren weiteren Anträgen zu
sammen. 
Ich bitte Sie· aus meiner Sicht, «NetzreguUerung» hier aufzu
nehmen und die Aufnahme der Obrlgen Begriffe - «Durchlel
tungsrechte, Erneuerung und Ausbau» - abzulehnen. 

Malssen Theo (C, GR): Es gibt ein Missverständnis bezüg
lich der Worte «Erneuerung und Ausbau». Im Entwurf des 
Bundesrates sind sie enthalten. Der Nationalrat setzte nach 
dem Wort «Unterhalt» ein Komma, das von Punkten gefolgt 
wird. Das heisst, dass die Worte «Erneuerung und Ausbau» 
stehen bleiben. Die Nennung dieser Elemente Ist kein Zu
satzantrag von meiner Seite; sie dürfen aber nicht verloren 
gehen. 
Mein Antrag betrifft lediglich die Durchleltungsrechte und 
den Begriff «Netzregullerung», der hier angebrachter lsl 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: In der Tat würde der bishe
rige Text- «Die Vergatung fQr die DurchleltUng von Elektrizi
tät richtet sich nach den notwendigen Kosten» - diese 
Durchlettungsrechte unseres Erachtens schon enthalten. 
Sie massten nicht unbedingt nochmals genannt werden. Wir 
haben etwas die BefQrchtung, diese spezielle Erwähnung 
könnte dann bei den privaten Eigentümern zu Entschädl-

gungsgelQsten fOhren, obwohl wir eigentlich nicht abgelten 
möchten. Ich möchte auf jeden Fall - wie immer Sie ent
scheiden - festhalten, dass wir In der Botschaft unter Ziffer 
202.2, also in den Erläuterungen zu Artikel 6, ausdrücklich 
beschrieben haben, In welchem Umfang die privaten Grund
eigentümer entschädigt werden können und in welchem 
eben nicht Da möchte Ich nicht, dass das hier - falls der An
trag Maissen angenommen würde - zu Mehrforderungen 
führen könnte. Tendenziell würde Ich Ihnen eher raten, den 
Antrag nicht anzunehmen. 

Abstimmung - Vote 
FQr den Antrag Maissan .... 19 Stimmen 
FOr den Antrag der Kommission ..•. 18 Stimmen 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 
Angenommen - Adopte 

Abs.2-AJ.2 

Forster-Vanninl Erika (R, SG), tor die Kommission: Ich 
werde Ihnen vorerst die Meinung der Mehrheit erläutern. Die 
Kommission hat mit 7 zu 4 Stimmen der Ergänzung In Artikel 
6 Absatz 2 zugestimmt, die verlangt, dass bei der Berech
nung der VergOtung tor die DurchleltUng der Einspeisung 
von Energie auf unteren Ebenen angemessen Rechnung zu 
tragen sei. Sie will dabei der dezentralen Einspeisung entge
genkommen. Mit der Formulierung der Mehrheit werden der 
Einspeisung von erneuerbarer Energie und der Eigenpro
duktion kelne weiteren Privilegien gewährt, dies eben im Ge
gensatz zur Minderheit, die mit Ihrer Formulierung 
erneuerbare Energien und Eigenproduktion priorlsleren will. 
Mit dem Zusatz, wie ihn die Mehrheit vorsieht, soll sicherge
stellt werden, dass kleineren Kraftwerken, die eigene Netze 
haben, bei der Einspeisung auf unteren Ebenen nur die ver
ursachergerechten Kosten übertragen werden. Die Kosten 
der verschiedenen Netzebenen sind nach dem Verursacher
prinzip den Netzbetreiberinnen und damit den Kunden ent
sprechend ihrer Netzbenutzung zuzuordnen. Dabei wird der 
Forderung Rechnung getragen, dass Produzenten, die ihre 
Produktion auf unteren Netzebenen auf eigene Leitungen 
einspeisen, nicht auch noch die Abgeltung für die oberen 
Netzebenen belasten. Die Vorgaben dieser Ergänzung mQs
sen In der Verordnung geregelt werden. Die Verordnung soll 
gemäss Bundesrat Leuenberger mit den interessierten Krei
sen noch abgesprochen werden. Die Schiedskommission 
muss diesen Vorgaben bei den DurchleltUngsentscheldun
gen Im Einzelfall ebenfalls Rechnung tragen. 
Dieser Absatz steht in engem Zusammenhang mit den Strei
chungsanträgen der Mehrheit der Kommission zu den Ab
sätzen 5 und 6. Ich begründe diese auch noch gleich. 
Die Fassung des Nationalrates und ln etwas bescheidene
rem Umfang auch die Anträge der Minderheit unserer Kom
mission zlelen darauf ab, dass Kleinproduzenten tor die 
Durchlettung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien gar 
nichts bis wenig bezahlen mOssen. Das könnte gravierende 
Auswirkungen haben. Wenn z. B. die vielen dezentralen 
Kleinwasserkraftwerke Im Kanton Glarus das Netz gratis be
nutzen könnten, müssten die paar wenigen Grosskunden 
entsprechend stärker belastet werden. Das widerspricht 
dem Grundsatz der Kostenorientierung und der Nichtdiskri
minierung. Das Netz muss wettbewerbsneutral ausgestaltet 
sein. Deshalb Ist es nicht statthaft, beim Transport die eine 
Energiesorte bevorzugt zu behandeln und die andere zu dis
kriminieren. 
Die Mehrheit der Kommission ist hier der Meinung, dass sich 
eine weitere PrMlegierung erneuerbarer Energien erübrigt. 
Deshalb beantragen wir Ihnen die Streichung der Absätze 5 
und 6. 

Escher Rolf (C, VS): Nach Absprache und mit der Zustim
mung der drei Mitunterzeichner ziehe Ich den Minderheits
antrag zurück. Der Antrag Epiney zu Absatz 2 ist moderater, 
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ich erachte es, auch als Kommissionsmitglied, als akzepta
bel, dass wir den moderateren Antrag unterstützen. 

Eplney Simon (C, VS): Vous l'avez constate, ma propositlon 
a. l'allnea 2 correspond a calle du Conseil federal, ainsl qu'a 
la phllosophle de la loi, pulsqu'elle met an exergue les princl
pes de causalite et de solldarlte qua je developperai tout a 
!'heure. 
Avec l'ouverture du marche electrlque, les veritables benefl
clalres, las veritables gagnants seront les commerya.nts en 
kilowattheures, et non pas las entreprlses qui ont prls le ris
que d'investlr dans la production. En effet, le secteur de la 
productlon est menace par la llberalisatlon a des degres di
vers, parce qu'en Suisse, las collts de construction sont ele
ves, las normes sont exjgeantes, et an particuller las 
contraintes envlronnementales et la fiscalite rencherlssent le 
prix du courant lndigene. II convient, des lors, de ne pas pe
nallser, au moment ou on ouvre le marche, ceux qul ont fait 
l'effort et pris le rtsque d'lnvestir dans la production. C'est 
pourquoi nous vous proposons de retribuer !es collts d'ache
mlnement du courant an tenant campte notamment de ces 
deux princlpes de causallte et de solldarlte. 
Alors, qu'est-ce qu'on entend par le princlpe de causalite? 
Actuellement, le reseau a tres haute tension (380/220 kllo
volts) est flnance par moitle par l'energle en translt et, pour 
l'autre moltle, par l'energle soutiree de ca reseau. C'est ca 
qu'on appelle le prlnclpe de causalite. Dans la sltuatlon fu
ture, II pourrait Atre envlsage le scenarlo sulvant: d'une part, 
le tlmbre pourralt ätre fixe non pas par las pays concernes, 
mals directement par !'Union europeenne pour ca qul con
cerne ie transit, et la particlpatlon aux collts pour le transit 
sera vraisemblablement moins elevee qu'actuellement. En 
d'autres termes, il appartlendra aux consommateurs suisses 
de payer plus qua ya. n'est le cas aujourd'hui. 
D'autre part, las lndustries ou las reglons qul injectent de 
l'energle sur un reseau de nlveau inferleur deVraient suppor
ter las coots an fonction de l'energie consommee sur tous 
ies nlveaux, y compris sur des nlveaux a. haute ou tres haute 
tension qu'elles n'utlllsent pas. Ce seralt inacceptable sur le 
plan de l'egallte de traitement: las producteurs seralent de
savantages parce qu'lls supporteralent des coats pour des 
niveaux qu'ils n'utlllsent pas. De surcrolt, on salt qua plus le 
nlveau de tenslon est eleve, plus las co0ts du tlmbre ou du 
drolt de timbre pour J'utlllsatlon seront eleves. On va donc, 
d'une part, penallser par des mesures lnequitables las pro
ducteurs qul ont fait l'effort d'lnvestir dans la production et, 
d'autre part, avantager las seuls commerya.nts en energle 
qul pourralent Atre d'allleurs des soclates etrangeres. 
Concemant le prlncipe de solldarlte, on malntient le statut 
actuel, c'est-ä.-dire qua, dans une reglon donnee, les con
sommateurs de plaine payent la mäme chose qua ceux de la 
montagne, ceux de la ville qua caux de la campagne. Pour 
las reglons ä. falbie denslte de populatlon, las cllents ont un 
tarif d'energie comparable a celui des cllents des zones plus 
peuplees. On ancrerait a cet allnea de la lol des prlncipes 
qu'on retrouve plus tard a d'autres alineas ou a d'autres artl
cles. 
C'est pour cette ralson qu'en lalssant au Conseil federal la 
competence de fixer dans une ordonnance le detail - mals 
par contre la lol fixe la phllosophle -, il nous a paru beau
coup plus coherent de modifier le texte a la fols de la majo
rite et de la mlnorite Escher. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Wir ersuchen Sie, der 
Mehrheit zu folgen. Bel der Einspeisung auf unteren Netze
benen und der damit zusammenhängenden Eigenproduk
tion soll nicht die volle Vergotung verrechnet werden können, 
da mit der Eigenproduktion ein nicht unbedeutender Beitrag 
zur Entlastung der obliegenden Netze erfolgt. Die VergOtung 
der Netzbenützung soll daher nach dem so genannten Net
toprinzip und nicht nach dem Bruttoprinzip erfolgen. Das 
Nettoprinzip sieht vor, dass nur die tatsächlich beanspruchte 
Durchleitung angerechnet wird und nicht zusätzlich die Ei
genproduktion, welche gar nicht In das Netz eingespeist 
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wird. Es ist zwar richtig, dass der Minderheitsantrag auch 
vom Nettoprinzip ausgeht, aber er will nur die erneuerbaren 
Energien und dle industrielle Eigenproduktion begünstigen. 
Energieeffiziente fossile Kleinanlagen ausserhalb der Indu
strie, also Wärme-Kraft-Koppelung und später dann auch 
Brennstoffzellen, wären davon ausgenommen. 
Deshalb bitte Ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Der Antrag der Min
derheit Ist zurOckgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 20 stimmen 
F0r den Antrag Eplney .... 14 stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Forster-Vanninl Erika (R, SG), für die Kommission: Vorerst 
drängt sich eine Präzisierung des zweiten Satzes auf. Der 
Nationalrat hat sich hier fOr eine Übergangsfrist bei Unter
nehmenszusammenschlüssen entschieden. Der Begriff 
«Netzzusammenschluss» ist In diesem Zusammenhang Irre
führend, weil die Netze physisch schon zusammengeschlos
sen sind. Entsprechend muss hier auch die Formulierung 
«bei ZUsammenschlüssen von Netzgesellschaften» gewählt 
werden. 
Dann hat sich der Nationalrat für eine Übergangsfrist von 
drei Jahren ~sgesprochen. Nach Ansicht unserer Kommis
sion Ist die Ubergangsfrist bei Unternehmenszusammen
schlOssen von Netzbetreibern des Vertellnetzes von drei 
Jahren auf fünf Jahre ab dem Zusammenschluss zu erhö
hen. 
Weshalb? Bel Zusammenschlüssen von Netzbetreibern be
steht herkömmllcherwelse häufig ein unterschiedlicher Netz
benutzungspreis der sich zusammenschllessenden Netz
betreiber. Netzbetreiber In Agglomerationen verfügen über 
ein kompaktes Netz mit grossem Energiefluss und damit ho
her Ausnutzung. Sie erzielen daher häufig tiefere Netzbenut
zungskosten. Netzbetreiber In ländlichen Gebieten haben 
Netze mit geringerer Auslastung und grösserer Ausdehnung 
zu betreiben, weshalb ihre Netzbenutzungskosten höher 
ausfallen. Für den Netzbetreiber mit tiefen Netzbenutzungs
kosten besteht daher kein Anreiz zum Zusammenschluss, 
weil er sofort einen höheren Netzbenutzungspreis berech
nen müsste. 
Die unbedingt notwendigen Zusammenschlüsse von Netz
gesellschaften werden nicht realisiert, wenn die Übergangs
frist ab dem ZUsammenschluss zu· kurz gewählt wird, weil 
dann die grossen Preisdifferenzen nicht Innert nützlicher 
Frist ausgeglichen werden können. Wenn schon in Absatz 3 
die Preissolidarität verlangt wird, muss nach Ansicht der 
Kommission die Übergangsfrist länger sein, nämlich fünf 
Jahre, um einen minimalen Anreiz für Zusammenschlusse 
zu realisieren. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen und filnf Jahre fest
zusetzen. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 3bls - Al. 3bis 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Das 
war einer der zentralsten Artikel. Sie haben es bereits ge
hört: Wir haben uns nach der Energieabstimmung noch ein
mal Ober diesen Artikel gebeugt. Sie sehen, dass wir einen 
Absatz 3bls eingefügt haben, der dem Service public ver
mehrt Rechnung tragen wird. 
Artikel 6 Absatz 3 sieht vor, dass auf gleicher Spannungs
ebene im Netz einer Netzbetreiberin gleiche Preise zu ver
rechnen sind. Da es in der Schweiz rund 900 Netzbetrelbe
rlnnen gibt, gibt es demzufolge auch 900 Preise, die zum Tell 
stark auseinander fallen. Dabei setzt sich der Preis für die 
Elektrizität aus den Erzeugungskosten, der Übertragung 
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oder dem Transport, der Feinverteilung sowie den allenfalls 
darauf erhobenen Abgaben an den kommunalen Rnanz
haushalt zusammen. Bel der Übertragung und dem Trans
port spielen die Netzlänge, die Topographie, der durch die 
klimatischen Verhältnisse verursachte Unterhaltsaufwand 
und insbesondere die Anschlussdichte und der Energie
umsatz eine grosse Rolle. Bisher wurden in ein und demsel
ben Netz Einheitspreise verrechnet. In einem liberalisierten 
Strommarkt sind die Betreiberinnen des Elektrizitätsnetzes 
in der Preisfestsetzung unter Vorbehalt der Kostenorientie
rung und li'ansparenz gemass Artikel 6 Absätze 1 und 2 
grundsätzlich frei. Lokale Kostenunterschiede können nur 
bei grossen kantonalen und städtischen Verteilern aufgefan
gen werden, während dies bei kleineren Vertellunternehmen 
mit geringer Anschlussdichte und kleinem Durchschnittsver
brauch pro Anschluss in der Regel kaum möglfch ist, ohne 
dass deren Autonomie aufgegeben werden muss. 
Die Kantone können die Netzbetreiberinnen gemäss Artikel 
10 zu grösseren Einheiten zusammenfassen, aber selbst 
dann werden massgebliche Preisunterschiede bleiben. Nach 
empirischen studien liegen die Kosten desto günstiger, je 
mehr Kunden vorhanden sind. Eine Strukturbereinigung ist 
deshalb zwingend. Bekanntlich verhindern oder verlangsa
men staatliche Subventionen notwendige Strukturanpassun
gen; deshalb sind Subventionsmodelle Im Durchleltungsba
relch mit Vorsicht anzugehen. Die Gesellschaften müssen 
sich primär nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen bil
den und sich selbst das Gebiet optimieren. Aus staats- und 
reglonalpolitlscher Sicht stellt sich trotzdem die Frage, ob die 
Kostenunterschiede bei der Durchleitung nicht doch gewis
ser verstärkter Leitplanken bedürfen. 
Der Entwurf des EMG sieht zur Lösung dieses Problems 
keine unmittelbar wirkenden Massnahmen vor. Vielmehr 
sollten Kantone und Gemeinden im Rahmen der Kompeten
zen gemäss Artikel 1 O gemeinsame Lösungen finden, die 
den Aufgaben des Service publlc unter Wahrung der Han
dels- und Gewerbefreiheit gerecht werden. 
Die vom Nationalrat verabschiedete Ergänzung bei Artikel 6 
Absatz 3 Ist sicher eine sinnvolle Lösung. Was aber, wenn 
sich die Branche nicht zu einer tragfähigen Lösung durchrin
gen kann? Der Kommission schien eine entsprechende Er
gänzung im EMG unerlässlich, wenn neue Verfälschungen 
im ohnehin verschärften Standortwettbewerb innerhalb un
seres Landes vermieden werden sollen. 
Mit unserem Antrag soll das Problem in erster Linie Ober Zu
sammenschlüsse von Netzgesellschaften und nicht Ober fi
nanzielle Abgeltungen gelöst werden. Vorerst sind die 
Gesellschaften gefordert, dann haben die Kantone geeig
nete Massnahmen zu treffen. Erst wenn diese Massnahmen 
nicht genügen, soll der Bundesrat überregionale Netzgesell
schaften anordnen oder subsidiär andere Massnahmen tref
fen können. Er kann - wiederum subsidiär - einen Aus
gleichsfonds mit obligatorischer Beteiligung aller Netzgesell
schaften anordnen. 
Ich gebe zu, dass diesem Fonds ein gewisser Abgabecha
rakter zugrunde liegt. Zudem muss auch noch Ober die Aus
gestaltung de!! Fonds diskutiert werden. Insbesondere 
müssen noch Uberlegungen angestellt werden, ob diese mit 
einer Verordnung der Bundesversammlung oder des Bun
desrates erfolgen soll. Dort ist festzuhalten, wer die Pfllchtl
gen und die Empfänger sind und welches die Höhe des 
Fonds sein soll; es ist also noch nicht alles auf dem Papier. 
Ich gehe davon aus, dass sich der Nationalrat dieser Fragen 
annehmen wird, wenn Sie unserem Antrag zu Absatz 3bis 
zustimmen. 
Nach Meinung der Kommission es nun aber darum, 
eine Lösung mr den Ausgleich zu . Es geht darum, po-
lltlsch unverantwortliche Kostenunterschiede bei der Durch
leltung auszugleichen, das helsst, extrem hohe Preise mr 
eine kleine Gruppe von Energieverbrauchern In abgelege
nen, dann besiedelten Berg- und Randgebieten zu vermel
den. 
Die Kommission hat dem Absatz 3bls mit 11 zu 1 Stimmen 
bei 1 Enthaltung zugestimmt. Ich empfehle Ihnen ebenfalls 
Zustimmung. 

Escher Rolf (C, VS): Mit der Strommarktliberalisierung var
iieren die Gebirgsregionen einen Ihrer letzten Standortvor
teile. Ich möchte Ihnen kurz ein Beispiel aus meinem Kanton 
geben. Wir haben heute den so genannten «tarlf valalsan». 
Was bedeutet das? Bei uns kostet die KIiowattstunde mr die 
Haushalte und das Gewerbe gegenwärtig rund 5 Rappen 
weniger als Im schweizerischen Durchschnitt. Die KIiowatt
stunde ist also praktisch ein Viertel billiger. Auch die Indu
strien sind im Wallls gut gehalten. Alusulsse beispielsweise 
kostet die KIiowattstunde 4 Rappen - in anderen Regionen 
Ist es teilweise ein Mehrfaches. Natürlich zahlt der Kanton 
Wallis auch mit Die ordnungspolitlschen GralshQter an der 
Spitze der Alusulsse-Lonza stört das in diesem Falle Jedoch 
nicht. 
Mit der Uberallslerung werden sich in der Schweiz die 
Preise ffir den Strom, die «mattere brute», angleichen. Es 
wird keine sparbaren Unterschiede mehr geben. Beispiels
weise werden die Preise mr die Haushalte im Mittelland wohl 
etwa auf das heutige Niveau des «tarlf valalsan» sinken. Wir 
verlieren also Im Wettbewerb einen Standortvorteil - einen 
der letzten. Diesen Verlust haben wir zu akzeptieren. Wenn 
die Energie als «matlere brute» in Zukunft in der gesamten 
Schweiz gleich vlel kosten wird, so gilt dies jedoch nicht für 
die Vertellkosten. Die Verteilung kostet in den dünn besie
delten Gebieten spürbar mehr - nicht nur in den Gebirgsre
gionen, sondern beispielsweise auch im Jura, Im Napfgeblet 
oder Im Toggenburg. Es geht um Mehrkosten von etwa 3 bis 
5 Rappen pro Kilowattstunde. Das geht ins «gute Tuch». Ein 
Beispiel: Für ein mittleres Hotel mit etwa 50 Betten, das für 
die KIiowattstunde 4 Rappen mehr bezahlt, macht das Im 
Jahr rund 1 O 000 Franken aus. Das ist nicht akzeptabel; das 
Ist wettbewerbsverzerrend. Wir müssen den Verlust eines 
Standortvorteiles schweren Herzens akzeptieren; aber die 
Umwandlung eines Standortvorteiles in einen weiteren 
Standortnachteil können Sie den dann besiedelten Gebieten 
nicht zumuten. Das ist staatspolitisch nicht zu verantworten. 
Darum bin Ich froh, dass Ihnen die Kommission bei Artikel 6 
praktisch einstimmig die Einffigung von Absatz 3bls bean
tragt. Damit entsteht eine Differenz zum Nationalrat. Wie die 
Kommissionspräsidentin dargelegt hat, werden wir Im Diffe
renzbereinigungsverfahren vielleicht einen noch besseren 
Text erhalten. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat ist mit dem 
Antrag der Kommission einverstanden. Wenn Ich mich so 
kurz halte, will ich mich davon nicht irgendwie distanzieren. 
Es Ist ein wichtiger Antrag, den wir unterstützen. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 4-A/. 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 5-AI. 5 

David Eugen (C, SG): Dieser Minderheitsantrag Ist im Rah
men der Diskussion zu Absatz 2, den Sie bereits behandelt 
haben, gestellt worden. In Absatz 2 von Artikel 6 gemäss 
dem Antrag der Mehrheit steht der Satz, dass der ccEinspei
sung von Energie auf unteren Ebenen angemessen Rech
nung zu tragen» Ist. 
Diese Formulierung tönt recht unbestimmt. Nun hat der Bun
desrat heute ganz klar gesagt, dass grundsätzlich das Net
toprinzip gelte, dass also In Anwendung dieses Absatzes 2 
das Nettoprinzip umgesetzt werde. Es wird also überall, In 
allen Fällen, nur die beanspruchte Netzdienstleistung ver
rechnet, mit anderen Worten: Es wird den dezentralen Eln
speisern bei der Berechnung dieser Vergütung nicht brutto 
auch noch das verrechnet, was sie selbst produzieren und 
verbrauchen. 
Damit ist dieses Prinzip, das die Minderheit mr einen spezifi
schen Fall vorgesehen hat, nämlich mr die erneuerbaren En
ergien, jetzt zum Grundprinzip erklärt worden. Da dies so Ist, 
kann die Minderheit ihren Antrag zurückziehen. 
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Mir ist es aber auch wichtig, dass Herr BOttiker, der das An
liegen seinerzeit zu Absatz 2 in der Kommission elngebrac~t 
hat, damit einverstanden Ist nämlich dass er auch die Mei
nung teilt, dass die Formulierung «angemessen Rechnung 
zu tragen» bedeutet, dass das Nettoprinzip umgesetzt wird. 
Der Verband Schweizerischer ElektrlZltätsunternehmen ver
trat seinerzeit, als diese Bestimmung in der Kommission be
raten wurde, eine andere Meinung; er wollte das Brutto
prinzip umsetzen. Daher bin ich froh, wenn uns Kollege BCrt
tlker zur Klärung und Auslegung dieser Bestimmung auch 
noch bestätigt, dass es auch in seinem Sinne ist - nachdem 
wir es schon vom Bundesrat gehört haben -, dass dieses 
«angemessen Rechnung tragen» bedeutet, dass nur die be
anspruchte Netzdienstleistung verrechnet wird. 
Wenn das so Ist, dann zieht die Minderheit ihren Antrag zu
rOck. 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Ich gehe nicht so weit 
zu sagen, Herr BOttlker sei aufgerufen, eine authentische In
terpretation von Artikel 6 Absatz 2 zu geben. 

Büttlker Rolf (R, SO): Ich bin froh, dass aufgrund des zwei
ten Satzes von Artikel 6 Absatz 2 der Minderheitsantrag zu
rückgezogen werden kann, denn er gehört nicht In dieses 
Gesetz hinein. Bei der Dreiteilung Produktion/Netz/Markt ha
ben wir bestimmt, dass bei der Produktion und beim Markt 
Wettbewerb herrschen solle, nicht aber beim Netz. Dieses 
muss wettbewerbsneutral sein. Wenn das so ist, kann man 
systembedingt nicht gewisse Energien mit dem Netz bevor
zugen. Das Ist - so glaube Ich - der entscheidende Punkt. 
Die erneuerbare Energie kann z. B. Im Energiegesetz oder 
im Umweltschutzgesetz oder wo auch Immer bevorzugt wer
den, aber nicht hier In Artikel 6. 
Dass es in Bezug auf Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen, in
dustrielle Betriebe für den Eigenbedarf oder erneuerbare 
Energien zu gewissen Problemen führen kann, die Im Detail 
angeschaut werden müssen, Ist unbestritten. Deshalb habe 
Ich mich dafür eingesetzt, dass der Bundesrat für diese spe
ziellen Fälle, Situationen und Ausgangslagen eine Lösung 
treffen kann, wozu er durch den zweiten Satz von Artikel 6 
Absatz 2 autorisiert wird. 
Ich habe gegen die Interpretation von Herrn David nichts 
einzuwenden. Der Bundesrat hat ja auch erklärt, dass_man 
gedenke, hier das Nettoprinzip anzuwen~en und den Uber
legungen von Herrn David in den Detailregelungen Rech
nung zu tragen. 
Ich bin froh, wenn die Minderheit ihren Antrag zurOckzleht, 
im Sinne eines Ersatzes durch Artikel 6 Absatz 2. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Zur authentischen Inter
pretation von Artikel 6 Absatz 2 verweise Ich auf meine Aus
führungen und betrachte die Erklärung von Herrn B0ttlker 
als willkommene Unterstützung des Bundesrates, damit die 
Ordnung auf dieser Welt wieder in Erinnerung gerufen ist 
(Heiterkeit) 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Der Antrag der Min
derheit ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de /a ma/orite 

Abs. 8-AI. 8 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich gehe davon aus, dass 
die Anträge Eplney und Maissan eigentlich Absatz 7 betref
fen. Sonst gibt es ein Durcheinander, es geht nämllch um 
eine neue Materie. 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Das ist richtig. Der 
Absatz 6 steht jetzt In der Fassung des Nationalrates zur 
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Diskussion. Die Anträge Eplney und Maissan werden nach
her behandelt. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 7-AI. 7 

Eplney Simon (C, VS): Dans le concept liberal, l'Etat doit se 
contenter de ballser le marche et de fixer les regles du jeu. II 
doit, an partlculler, velller a ca que chacun soit tralte sur un 
pied d'egallte et que des mesures entratnant une distorsion 
de ia concurrence ne viennent pas perturber le fonctlonne
ment du marche. Dans ca contexte, chaque source d'aner
gie doit supporter les coOts qu'elle gen~re. C'esJ ce qua 
nous avons d'ailleurs falt sur demande de I econom1e avec la 
lol sur le C02 qui frappera les energles fossiles si le taux de 
C02 ne pouvait Atre radult, a partir de 2004, pour aboutlr a 
molns de 10 pour cent an 2010. 
Personnellement, je n'ai jamais diabolise le nuclealre. Cette 
energle Joue un rOle lmportant encore dans notre pays, 
pulsqu'elle prodult envlron 40 pour cent de l'electriclte. Tou
tefois, eile dolt Atre traltee comme las autres anergles, c'est
a-dire sans dlscrlminatlon, mals aussi sans faveurs et sans 
avantages partlcullers. Dans un systeme liberal, ouvert, tou
tes les anergles dolvent Atre mises au mAme niveau d'exl
gence. Or, nous constatons qu'a ce jour Je secteur atomlqu~ 
est l'enfant gäte du systeme. Les centrales atomlques contn
buent certes au fonds pour dommages nuclealres, '!'~is l'as
surance-responsabllite civile ne s'eleve qu'a 1 mdllard de 
francs; 700 millions de francs sont assures aupres de com
pagnles privees et 300 milllons de francs sont pris an charge 
par la Confederatlon. Or, si l'on admet, avec la «NZZ» du 9 
mai 1996, que le seul dommage cause par Tc~emobyl an 
Bielorussie, a l'exception des autres provlnces, s est eleve a 
320 mllllards de francs suisses, II saute aux yeux qu'en cas 
de dommage, la Confederation devra supporter e~ .realite la 
reparatlon quasi totale des consequences d'un sinistre qua 
l'on ne peut malheureusement jamais ecarter. 
De plus, avec l'ouverture du marche, il est douteux que les 
centrales nucleaires, comme Leibstadt, par exemple, qul 
prodult a pres de 7 centlmes le kliowattheure, pourront contr
nuer a allmenter ca fonds, parce qu'elles seront en concur
rence dlrecte avec du nuclealre fram;:ais, subventlonne et 
brade. De plus, comme ces centrales nuclealres s?nt des 
socletes anonymes il n'y a donc pas de responsab1llte per
sonnelle des membres -, nous n'avons aucune garantle an 
cas de fermeture d'une centrale pour des raisons technlques 
ou pour des raisons economiques. Nous n'avons egalement 
aucune garantie contre las rlsques d'lnsolvablllte, d'lnsuffl
sance de fonds. Des lors nous devons nous premunir contre . . 
de tels risques. 
Et nous ne voulons pas introdulre une taxe supplementalre, 
nous voulons simplement utillser l'article constltutlonnel qul 
permet a la Confederatlon de prelever une taxe qul sert a fi
nancer les rlsques ou les dommages potentiels, ou tout slm
plement les mesures qu'II y aura lieu de prendre lorsque las 
cantrales nucleaires seront hors servica. Ce prelevement 
s'lmpose d'autant plus qua las soclates sulsses peuvent 
tomber en malns etrangeres, comme on l'a vu avec Atel ou 
WATT. Las fonds actuels pour la desaffectation des centrales 
s'elevent entre 800 et 900 milllons de francs, alors qua le 
fonds necessalre pour la desattectatlon est estlme a 2,5 mil
llards de francs; chlffre qul est d'allleurs, de l'avls das con
naisseurs, extrtlmement bas, volre rldlculement bas. 
Ensulte, pour l'eliminatlon des dechets, les centrales nu
cleaires ont constitUe a ca Jour un fonds d'envlron 7 mllllards 
de francs, alors que les proprietalres des centrales nucleal
res estiment que l'ellmlnatlon des dechets s'elevera a 13,7 
mllllards de francs. On sait que la aussl les besolns sont 
sous-estlmes mals malheureusement dans ca domaine il 
est assez dlfflcile de trouver des d'experts independants 
parce qu'lls sont en prlnclpe tres proches des mllleux con
cernes, ca qul est tout a falt normal. Alors, ca qua nou~ vou
lons faire, c'est ne pas discrlminer le nucleaire, qu1 dolt 
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beneflcler de condltlons generales comparables a celles qul 
sont consenties aux autres formes d'energie, mals qui n'a 
pas drolt a. des avantages. De la sorte, nous pourrons beau
coup mieux combattre les deux Initiatives populaires «Sortlr 
du nucleaire» et «Moratolre-Plus», si nous adoptons un 
comportement conforme a. l'economle de marche. 
En revanche, s'il y a maintien d'une distorsion de la concur
rence, II est probable que de nouveaux partlsans des Initiati
ves apparaitront et que tous ceux qul seroht les perdants de 
la taxe sur le C02 ou taut simplement les partlsans des 
energies renouvelables rejolndront la troupe des partisans 
de l'lnltlatlve. 
Comme l'a rappele le Tribunal federal dans un arrät (ATF 
111 IA 176), le marche de l'energle ne peut ätre consldere 
comme equltable et soumis aux lols du marche que s'il est 
regl par la libre concurrence, sans aucune dlstorslon due a 
des mesures etatlques. Or aujourd'hul, c'est Je cas dans le 
domalne nuclealre puisque la Confederatlon assume en rea
llte l'essentiel du rlsque en cas de dommages et qu'elle as
sume egalement le rlsque evident de l'insuttlsance des 
fonds lors des mises hors servlce des centrales. 
Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de dlre: 
«Coherence. On ouvre le marche, mais chaque energie dolt 
supporter las coOts qu'elle genere de maniere a. ce qu'II n'y 
alt pas de dlstorslon de la concurrence entre les differentes 
sources d'energle.» 

Malssen Theo (C, GR): Ich möchte vorweg auch festhalten, 
dass fQr mich die Bedeutung der Kernkraftwerke In der 
Schweiz unbestritten Ist. Gleichzeitig Ist es In verschiedenen 
Bereichen, vor allem des Umweltschutzes, politisch aber an
erkannt, dass das Verursacherprinzip gilt. Das helsst Bel 
Aktivitäten mit Umweltbelastungen müssen die vollen Ko
sten finanziert werden, und zwar durch die Verursacher oder 
Nutzer. Ich habe hier manchmal den Eindruck, dass wir et
was In Verhältnisblödslnn machen, wenn Ich daran denke, 
was fClr einen Aufwand wir betreiben, um Kehrlchtsackge
bühren durchzusetzen, damit da jeder seine Fr. 1.80 für die 
Kehrichtentsorgung bezahlt, und es daneben - ich werde es 
zeigen - um MIiiiarden von Franken fQr bevorstehende Ent
sorgungsaufgaben geht, die nicht finanziert sind. Darum er
laube ich mir, dies In diesem Zusammenhang zur Diskussion 
zu stellen, und zwar auch deshalb, weil es hier ja um direkt 
nachweisbare Kosten geht. Es gibt Bereiche Ich denke da 
an den Verkehr -, bei denen wir zusätzlich Ober externe Ko
sten diskutieren, die man au1rechnet und dem Verursacher 
Oberbinden will. Ich denke, wir müssen uns überlegen, min
destens dort, wo es direkt nachweisbare Kosten gibt, diese 
zur Diskussion zu stellen - auch wenn sie In Zukunft anfal
len. 
In letzter Zelt haben wir uns vor allem mit der Wasserkraft 
befasst. Wir haben dort Ober Kosten, lnvestltlonsbedürfnlsse 
geredet Wir haben gesagt. die Produktion sei zu teuer, die 
Marktchancen seien mindestens In nächster Zukunft 
schlecht. Dabei übersehen wir eben, dass die Elektrizität 
aus Nuklearanlagen bereits sehr viele Mittel von der öffentli
chen Hand erhalten hat Ich habe einmal die Zahl gelesen: 
Vom Bund her wurden, Im Zusammenhang mit Nuklear- und 
Fusionsenergie, 3,2 Mllllarden Franken ausgegeben. Ich 
möchte doch daran erinnern, dass die Lösung der Auseinan
dersetzungen, der Geschichten um Kalseraugst und Gra
ben, den Bund damals auch 577 Mllllonen Franken gekostet 
hat. 
Es gibt auch immer wieder Diskussionen um die Quersub
ventionierung von der Wasserkraft hin zu den Nuklearanla
gen. Im «Cash» vom 3. März 2000 las Ich, dass diese 
Quersubventionierung In den letzten Jahren Insgesamt 25 
bis 30 Milliarden Franken betragen habe. Das wird mögli
cherweise bestritten; ich lasse diese Frage offen. Ich möchte 
jedoch einfach aufzeigen, dass es hier, In Bezug auf die Be
deutung dieser- ganzen Rechnungen, doch auch noch Be
lange gibt, die nicht ganz klar sind. Was mir nun wichtig 
erscheint, Ist, dass wir diese Entsorgungskosten Im vorlie
genden Zusammenhang zur Diskussion stellen. 

Es gibt eine Berechnung des Bundesamtes fQr Energie; sie 
sagt aus, dass die Stilllegung und die Entsorgung der Nu
klearanlagen 16,2 MIiiiarden Franken kosten werden. Mir ist 
bekannt, dass es seit dem 1. Januar 1984 einen Stlllle
gungsfonds der Kernkraftwerke gibt. In einer Mitteilung des 
UVEK vom August dieses Jahres konnte man lesen, in den 
vergangenen 15 Jahren seien 903 Millionen Franken in den 
Fonds elnbezahlt worden. Über 16 Milllarden Franken 
braucht es aber; das heisst, es ginge Immerhin 250 Jahre, 
bis der Stilllegungstonds den Betrag erreichen würde, der ei
gentlich notwendig wäre. Und wenn wir die Lebensdauer der 
Anlagen betrachten und vor allem auch die Problematik der 
radioaktiven Abfälle, dann sehen wir: Da stimmt irgendetwas 
nicht, so lange können wir nicht warten. 
Für mich Ist also klar, dass hier zwingend Regelungsbedarf 
besteht. Nun kann man sich die Frage stellen, wo wir das re
geln sollen. Ist das Elektrizitätsmarktgesetz der richtige Ort? 
Ich denke, darüber könne man mindestens diskutieren. Wir 
sprechen ja von Markt und transparenten Preisen. Und zu 
transparenten Preisen gehört auch, dass die effektiven Ko
sten, die die Produktion eines Wirtschaftsproduktes verur
sacht, Im Preis erscheinen. 
Ich mache hier den Vergleich zum Verkehr. Wir haben beim 
Verkehr über die unterschiedliche ökologische und wirt
schaftliche Ausrichtung von Schiene und Strasse diskutiert 
Wir haben gesagt: Um die Preise in ein richtiges Verhältnis 
zu setzen, müssen wir beim Strassenverkehr Abgaben erhe
ben. Damit zeigen wir auf: Hier werden Kosten verursacht, 
die bezahlt werden, die Im Preis zum Ausdruck kommen 
müssen. Ich denke dabei u. a. an die leistungsabhänglge 
Schwerverkehrsabgabe. 
Nur ist man beim Verkehr gar noch weiter gegangen. In Zu
sammenhang mit dem Bau der Neat-Tunnels hat man zula
sten des Strassenverkehrs - die Strassen sind hier Ja mit 
d~n Stromleitungen vergleichbar - sogar noch Abgaben er
hoben, die dem Schienenverkehr zukommen. Da Ist man 
also weiter gegangen. Hier ginge es nur darum, dass wir bei 
den Marktpreisen Transparenz schaffen würden, dass wir 
sagten: Was bei diesem Produkt effektiv an Kosten anfällt, 
muss Ober den Markt bezahlt werden. Das kann man bei der 
Benutzung der Trassen machen. 
Es gibt auch im Bereich des Umweltschutzes noch ganz an
dere Abgaben, die In der Konsequenz von mir aus gesehen 
bezüglich Zusammenhang viel weiter auseinander liegen als 
diese Idee. Ich denke an die Deponieabgaben im Umwelt
schutzgesetz. Da haben wir · Im Parlament beschlossen, 
dass der Bund Deponieabgaben fQr die Finanzierung der 
Entsorgung von Altlasten von aufgehobenen Deponien erhe
ben könne. Dies läuft nun konkret so ab, dass heute auf De
ponien, die umweltschutzkontorm eingerichtet sind und wo 
keine Altlasten ~tehen sollten, Abgaben erhoben werden, 
um in anderen Deponien Irgendwo in diesem Land die Ent
sorgungskosten fQr die Altlasten zu bezahlen. Auch hier an
erkennt man solche zusammenhänge - aber eben In einem 
weiter auseinander liegenden Zusammenhang als jetzt vor
geschlagen und die Begründung fOr solche Abgaben. 
Für mich ist es klar, dass man Jetzt etwas machen muss; 
wenn man findet, dieses Gesetz sei nicht der richtige Ort da
für, dann würde Ich Folgendes erwidern: Setzen wir die mit 
meinem Antrag vorgesehene Regelung einmal in das Ge
setz ein, dann kann sich der Nationalrat noch einmal damit 
befassen - aber wir müssen hier eine Regelung finden. 
Nun noch ganz kurz zum Unterschied zwischen meinem An
trag und demjenigen von Kollege Epiney: Kollege Epiney hat 
auch die Haftpflichtfrage mit eingeschlossen. Ich habe das 
bewusst nicht gemacht, weil ich denke, beZOgllch der Markt
transparenz sei es wichtig, dass die effektiv anfallenden Ko
sten, die im Zusammenhang mit der Produktion - nicht mit 
einem möglichen Schadenfall - stehen, mit benlckslchtlgt 
werden. Darum schlage ich vor, dass wir diese beiden An
träge einander gegenüberstellen; dann können Sie gewich
ten, ob Sie die Sicherheit, die Haftpflichtfrage, mit ein
schliessen wollen oder ob Sie nur die Entsorgungsfrage re
geln wollen. Der obsiegende Antrag kann dann dem Antrag 
der Kommission gegenübergestellt werden. 
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Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Die An• 
träge Maissan und Eplney haben der Kommission nicht vor• 
gelegen, und die ganze Frage war In der Kommission auch 
nie ein Thema - Ich denke zu Recht, denn nach meiner Mel• 
nung gehört dieses Thema nicht ins EMG, sondern Ins 
Atomgesetz. Sie haben Jetzt einige Male Zahlen gehört, ich 
möchte sie doch noch einmal repetieren. 
Die Stilllegungs• und Entsorgung_skosten fOr die Kernkraft· 
werke betragen nach der letzten UberprOfung etwa 14,6 MIi• 
liarden Franken. Die Stllllegungskosten In der Höhe von 1,5 
Milllarden Franken werden durch den Stilllegungsfonds si
chergestellt, der durch Beiträge der Kernkraftwerke gespie
sen wird. Im Moment sind im Fonds etwa 900 Millionen 
Franken. Für die Entsorgungskosten von 13, 1 MIiiiarden 
Franken nehmen die Betrelbergesellschaften R0ckstellun• 
gen vor. Hier beträgt der Betrag, der zurOckgesteilt Ist, etwa 
a Mllllarden Franken. 
Bis 1999 hat der Bundesrat von seiner Kompetenz keinen 
Gebrauch gemacht, die Erzeuger der radioaktiven Abfälle 
zur Leistung angemessener Beiträge an die Slcherstellung 
der Entsorgungskosten zu verpflichten. Das hat sich aber 
geändert. Der Bundesrat hat die Schaffung eines Entsor• 
gungsfonds beschlossen. Teile davon sind bereits In Kraft, 
und der Rest wird ab dem 1. Januar 2001 operabel. Ich 
denke, mit diesem Entsorgungsfonds sei das Problem ange
messen gelöst. Die Finanzierung der Kosten ist sicherge• 
stellt. 
Ich bitte Sie, die Anträge Maissan und Eplney abzulehnen, 
denn das Problem gehört, wenn Oberhaupt, ganz sicher 
nicht Ins EMG. 

Pfisterer Thomas (R, AG): Ich habe keinerlei lnteressenbin• 
dung bekannt zu geben - und Insbesondere nicht solche In 
der Kernenergiebranche -, aber ich bin Ober diese Anträge 
schon etwas erschrocken. Ich habe gemeint, wir seien in 
Richtung des sicheren Hafens des Kompromisses unter• 
wegs. Ich befürchte, dass das nun in Frage gestellt werden 
soll, und das bedaure Ich: Es ist sachllch falsch, es ist insti
tutionell falsch, und es Ist politisch falsch. 
Es Ist sachllch falsch - meines Erachtens -, weil wir die 
Kernenergie einfach noch brauchen, Herr Maissen hat das 
unterstrichen; wir brauchen diese 40 Prozent, das Ist auch 
Service publlc. Die KKW sind unterwegs zu konkurrenzfähi
gen Preisen, die Kosten sinken. Wir wissen, dass das die 
umweltmässlg vernünftige Lösung ist. Wenn Ich richtig ori• 
entlert bin, hat dies Herr Bundesrat Leuenberger am Montag 
wieder betont 
Es geht wirklich nicht darum, jetzt wieder einen Graben zwi
schen Wasserkraft und Kernenergie aufzureissen. Das ist 
offensichtlich der Nebenzweck dieser Anträge; das bedaure 
Ich. Ich sage das aus der Sicht eines Kantons, der sich nicht 
zuletzt wegen der Wasserkraftproduktion von einem sehr ar• 
man Agrarland zur dritt- oder vlertstärksten Kraft in diesem 
Land entwickeln konnte. Ich welss, dass auch bei uns derar• 
tige Anlagen stehen. Die Frage Ist nat0rtlch schon, ob wir 
diese Anlagen nun mit neuen NAI fördern wollen. 
Schliesslich sei noch angemerkt, dass es etwa um 2000 Ar
beitsplätze - nur schon unmittelbar bei diesen Anlagen -
geht; davon befinden sich etwa 1000 Im Kanton Aargau. 
Es Ist aber auch lnstltutionell falsch, meine sehr verehrten 
Kollegen, die diese Anträge gestallt haben: Wo Ist die Ver• 
fassungsgrundlage für das, was Sie uns vorgeschlagen ha
ben? Wenn Sie Ihren Vorschlag schon bringen wollen: 
warum hier und nicht Im Rahmen der Atomgesetzgebung? 
Dort haben wir Ja eine entsprechende gesetzliche Regelung, 
auch eine entsprechende Verordnung. Wir haben zudem die 
Haftpflichtgesetzgebung. Wenn sie nicht genügen sollte, 
müsste dort angesetzt werden und nicht hier. 
Aber auch vom Text her sind es mehr als seltsame Anträge. 
Der Text kommt daher, gleichsam wie wenn es eine Verlas• 
sungsbestlmmung wäre. Er ist wie eine Verfassungsbestim
mung formullert. Man erinnere sich an den letzten Sonntag. 
Was Ist eigentllch gemeint? Der Bundesgesetzgeber gibt 
dem Bundesgesetzgeber einen Auftrag, in einem weiteren 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Bundesgesetz etwas zu machen. Das Ist etwas seltsam. 
Schon Institutionell scheint das nicht aufzugehen, und 
rechtsstaatlich geht es ohnehin nicht auf. 
Zum dritten Grund: Der Vorschlag ist politisch problema
tisch. Ich möchte die Auffassung vertraten, dass Sie damit 
den Kompromiss, den die Kommission uns beantragt hat 
und dem der Rat bisher gefolgt ist, gefährden. Ich möchte lh• 
nen die eindringliche Frage stellen, ob Sie das beabsichti
gea. Das kann ja nicht der Sinn sein, das kann sicher nicht 
in Ihrem Sinn sein, ganz sicher nicht! Jedenfalls laufen diese 
Anträge nach meinem Verständnis genau in die umgekehrte 
Richtung dessen; das hat uns auch Herr Kollege Escher 
heute Morgen sehr eindringlich vorgetragen. Ganz offen• 
sichtlich weht Im Oberwallls ein anderer Wind als im Unter• 
wallis. 
Schliesslich hat das auch mit den KKW•lnltlativen nichts zu 
tun. Diese werden wir dann Im Frühjahr behandeln; es 
nimmt ja wohl niemand an, dass dieser Absatz dann ein Indi
rekter Gegenvorschlag zu diesen Volksinitiativen sein 
könnte. 
Ich möchte Sie darum einladen, diese beiden Anträge abzu
lehnen, und zwar auch den Antrag Maissen, obwohl er Im 
Ansatz an sich eine Frage stellt: «Sofern .... nicht sicherge
stellt Ist, erhebt .... » Diese Sicherstellung ist ja gewährleistet, 
und darum ist der Antrag ohnehin nicht nötig. Wenn sie nicht 
gewährleistet wäre, wäre er gleich problematisch wie der 
Antrag Epiney. 
Ich möchte Sie bitten, diesen Kompromiss nun nicht zu ge
fährden. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich glaube, mein Votum erObrlgt 
sich, nachdem sowohl die Kommissionspräsidentin wie jetzt 
auch Kollege Pfisterer das Wesentliche gesagt haben. 
Herr Epiney Ist Mitglied der Kommission. In den langen, ein
gehenden Beratungen der Kommission Ist diese Frage nie 
thematisiert worden. Wir sind Zweitrat Diese Frage Ist beim 
Elektrizitätsmarktgesetz nie Thema gewesen - absolut zu 
Recht, wie das vorhin ausgeführt worden Ist Ich kann mir ei
gentlich nur vorstellen, dass dieser Antrag Ausfluss der Ent
täuschung Ober die Ablehnung der Förderabgabe vor einer 
Woche Ist. 
Auch wenn man dafür subjektiv Verständnis haben mag, 
muss ich sagen, dass hier versucht wird, Ober die Hintertüre 
etwas einzuführen, das Jetzt vertassungsrechtllch einfach 
nicht mehr abgestützt Ist. Und wle es deutlich gesagt worden 
Ist: Es ist auch nicht notwendig, weil das Kernenergiegesetz 
mit seinen entsprechenden Verordnungen sowohl den Ent• 
sorgungsfonds wie auch den Stllllegungsfonds sicherstellt. 
Dia Haftpflicht ist geregelt. Auch in diesem Sinne ist dieser 
Antrag nicht nötig - und ganz sicher gehört er nicht In dieses 
Gesetz! 
Es gibt Gutachten von bedeutenden Unternehmen, die be
stätigen, dass das bislang vorhandene Geld und das noch 
anfallende Geld bei einer Laufzeit von 40 Jahren - und der 
Bundesrat hat Ja eben entschieden, dass die 40 Jahre nicht 
in Stein gemelsselt sind, sondern dass die Sicherheit der 
Kernenergieanlagen die entscheidende Rolle spielen soll -
Im notwendigen Ausmass vorhanden sind. 
In diesem Sinne sind diese Anträge als unnötig, als am fal
schen Ort eingereicht und als politischer Sprengstoff, wie 
das Herr Pffsterer ausgeführt hat - abzulehnen. 

Malssen Theo (C, GR): Ich möchte nur zwei, drei Punkte 
aufgreifen. Ich habe ja nicht den Ruf, politischen Sprengstoff 
einzubringen und gegen Kompromisse zu sein. Wir diskutie
ren hier, mindestens zu meinem Antrag, die falsche Thema
tik. 
Der von mir beantragte Absatz 7 beginnt mit «Sofern». Es 
geht mir darum, dass man Jetzt sicherstellt, was von den Kol• 
leginnen und Kollegen, die gesprochen haben, Immer wie
der hochgejubelt wird: den Markt und transparente Preise. 
1. Da wir Ober Preise, Markt und Transparenz sprechen: Es 
ist nun einmal in Gottes Namen so, dass in einem Preis ent• 
halten sein soll, was das Produkt effektiv kostet; sonst kann 
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man nicht von Markt sprechen. Das ist einfach eine ökono
mische Tatsache. 
2. Das Verursacherprinzip ist in der Bundesverfassung und 
Im Umweltschutzgesetz verankert. Mein Antrag will nichts 
anderes, als das vorliegende Gesetz auf das Verursacher
prinzip festzunageln: jetzt, an diesem Ort. Im Verkehrsbe
reich macht man es Ja auch nicht bei der Produktion oder 
beim Verkauf, sondern bei den Strassen: dort, wo die 
Strasse mit einem bestimmten Produkt benutzt wird. Diese 
Logik Ist Inhärent. 
3. Zur Kompetenz: Gemäss Artikel 90 der Bundesverfas
sung Ist die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kernenergie 
Sache des Bundes. Wir haben hier also die entsprechenden 
Mögllchkelten. Ich sehe höchstens einen Haken: Man 
könnte sich fragen, ob dies der richtige Ort sei oder ob eine 
solche Regelung in ein anderes Gesetz gehöre. 
Aber die Sache als solche ist zentral: Hier die entspre
chende Möglichkeit zu schaffen, wenn die anderen Mass
nahmen nicht genügen, um die Entsorgung nach dem Verur
sacherprinzip finanziell sicherzustellen. So gesehen ist mein 
Antrag so welch formuliert, dass er wirklich nur dann greift, 
wenn all das, was gesagt worden Ist und was ich gehört 
habe - was Ich so aber nicht ganz glaube -, nicht genügt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Auch ich ersuche Sie, der 
Kommission zu folgen. In der Tat haben wir diese Entsor
gungskosten ja schon heute durch eine Verordnung sicher
gestellt. Das haben wir dieses Jahr neu gemacht, gestützt 
übrigens auch auf Anregungen aus dem Parlament. 
Es geht einerseits um die Entsorgungskosten, andererseits 
um die Stllllegungskosten. Bei beiden geht man davon aus, 
dass ein Kernkraftwerk eine Betriebsdauer von 40 Jahren 
hat. Das hat mit der gesetzlichen Betriebsdauer nichts zu 
tun. 
Für den Stilllegungsfonds streben wir eine Summe von 1,5 
MIiiiarden Franken an, wovon 903 Mllllonen Franken bereits 
heute sichergestellt sind. Der Fonds wird nun sukzessive 
weiter gefüllt, bis die 1,5 MIiiiarden Franken erreicht sein 
werden. Beim Entsorgungsfonds geht es um angestrebte 
13,1 Milliarden Franken. Sie sind noch nicht Im Fonds, aber 
zu einem grossen Tell bereits durch Rückstellungen der 
Werke sichergestellt 
Die Verordnung, die diese beiden Fonds regelt, stützt sich 
direkt auf das Atomgesetz und dort direkt auf das Verursa
cherprinzip. Wir wählen also das Verursacherprinzip und si
chern das Geld so. 
So, wie das Herr Malssen vorsieht, stellt sich schon die 
Frage, ob das nicht eher eine Zwecksteuer, eine Abgabe, 
wäre, die schon im Gesetz in der notwendigen Höhe ge
nannt werden müsste. Aber das ist obsolet, weil wir In der 
Sache schon entschieden haben. Ganz abgesehen davon, 
dass das In die Atomgesetzgebung und nicht in die Strom
marktllberallsierung gehört. 

Malssen Theo (C, GR): Nachdem Herr Bundesrat Leuen
berger versichert hat, dass das Verursacherprinzip gelte und 
dass das so umgesetzt werde, ziehe Ich meinen Antrag zu
rück - im Glauben daran, dass das so Ist. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich möchte noch etwas 
zum Antrag Eplney sagen, was ich vergessen hatte: Er un
terschied sich ja noch durch seinen Buchstaben c vom An
trag Malssen, und da geht es um die Haftungsfrage. Diese 
ist im Kernenerglehaftpfllchtgesetz geregelt. Dort sind Ja 
eine unbeschränkte Haftung sowie eine obligatorische Versi
cherung Im Umfang von einer Mllllarde Franken vorgesehen; 
das wollte Ich auch noch gesagt haben. 

Präsident {Schmid Carlo, Präsident): Herr Malssen hat sei
nen Antrag zurückgezogen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Epiney .... 9 Stimmen 
Dagegen .... 25 Stimmen 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... enthalten; die Jahresrechnungen fOr Übertragung oder 
Verteilung sind zu veröffentlichen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 
Proposition de /a commisslon 
Al. 1 
.... les comptes des resultats; les comptes annuels relatlfs 
au transport ou a. la distribution sont publies. 
Al.2 
Adherer a. la declslon du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr dfe Kommission: Nur 
eine kurze Erklärung: Die Kommission stellt sich geschlos
sen hinter die Veröffentlichungspflicht In den Bereichen 
«Übertragung» und «Verteilung»; hingegen ist sie der Mei
nung, dass die Veröffentlichungspfllcht der Jahresrechnung 
Im Bereich «Erzeugung» eine unnötige, wenn nicht schädli
che Einschränkung darstellt. Deshalb hat sie diesen Begriff 
In ihrem Antrag auch gestrichen und schränkt die Veröffentli
chung der Jahresrechnung auf «Übertragung oder Vertei
lung» ein. 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Netzzugang 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Der Bundesrat kann einen Anteil von Elektrizität aus erneu
erbaren Energien festlegen, den die Gesellschaft fQr den Be
trieb des Übertragungsnetzes zur Erfüllung der Aufgaben 
nach Artikel 9 einsetzen muss. 

Minderheit 
(Battlker, Dettllng, Hofmann Hans, Schwelger, Spoerry) 
Titel 
Netzzugang 
Abs.1 
Der dlskrlminlerungsfrele Zugang zu den Netzen der ver
schiedenen Spannungsebenen ist gewährleistet. 
Abs.'2 
Die Netzelgentomerlnnen stellen dies durch eine geeignete 
Organisation des Netzbetriebes sicher. 
Abs.3,4 
Streichen 

Art. 8 
Proposition de /a commission 
Majorlte 
Tltre 
Acces au reseau 
Al. 1-3 
Adherer a. la doolsion du Conseil national 
Al.4 
Le Conseil federal peut fixer la proportion d'ölectrlcite pro
venant d'önergies renouvelables que la societe pour l'ex
ploltation du reseau doit utlllser pour s'acquitter des täches 
selon l'article 9. 

Mlnorite 
(BQttiker, Dettling, Hofmann Hans, Schweiger, Spoerry) 
Tltre 
Acces au reseau 
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Al.1 
l.'.acces non dlscrimlnatoire aux reseaux des differents ni
veaux de tenslon est garanti. 
AJ.2 
Las proprietaires des reseaux assurent l'acces non discrimi
natoire au moyen d'une organlsatlon appropriee. 
Al. 3, 4 
Biffer 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Als 
zentrales Element wird Im EMG der freie Zugang festgelegt, 
das heisst. dass die Benutzung des Übertragungs- und Ver
teilnetzes in Zukunft allen Marktteilnehmern offen steht Die 
Spielregeln des Zuganges mt:lssen aber klar festgelegt wer
den, um eine Marktverzerrung zu vermeiden. Die betreffen
den Vorschriften des EMG verlangen, dass das Übertra
gungsnetz auf gesamtschwelzerlscher Ebene von einer ein
zigen nationalen privatrechtlichen Gesellschaft betrieben 
wird, die von den Bereichen Stromproduktion und Stromver
teilung strikt getrennt Ist. Damit hat das Übertragungsnetz 
eine zentrale Funktton ft:lr die schweizerische Versorgung ei
nerseits und für die Einbettung der schweizerischen Elektri
zitätswirtschaft In den Internationalen Verbund andererseits. 
in der Konzeption des Bundesrates entspricht die Netzge
sellschaft einer Dienstleistungsfunktion. Sie hat wichtige 
technische Aufgaben wie Frequenzhaltung, Spannungshal
tung und ReservehaltUng. 
Der Bundesrat, der Nationalrat und die Mehrheit Ihrer Kom
mission sind der Meinung, dass die BIidung einer privat
rechtlichen schweizerischen Netzgesellschaft die ausgewo
genste Lösung darstellt. Sie bietet Gewähr für die ordnungs
polltlsche Komponente, die sehr wichtig Ist. Wichtig ist, dass 
das Übertragungsnetz klar von den Bereichen Erzeugung 
und Verteilung getrennt Ist. Nur so haben wir Gewähr, dass 
die Gefahr der Diskriminierung Dritter und - umgekehrt - die 
Gefahr der Quersubventionierung minimiert werden können. 
Nach Meinung der Mehrheit ist es eine llluslon zu glauben, 
dass In einem so kleinen Land wie der Schweiz Oberhaupt 
Wettbewerb zwischen verschiedenen Gesellschaften auf
kommen könnte. Das zeigen auch die Erfahrungen In ande
ren Ländern. 
Im Namen der Mehrheit bitte Ich Sie, sich bei den Absätzen 
1 bis 3 dem Beschluss des Nationalrates anzuschllessen. 

BQttlker Rolf (R, SO): Herr Bundesrat Leuenberger, Ich 
kann Ihre Phllosophie In diesem Gesetz In den meisten 
Punkten nachvollziehen; sie Ist auch richtig. Im Punkt des 
Netzzugangs bin Ich mit Ihnen nicht einverstanden, auch mit 
der Philosophie in Artikel 8 nicht. Ich kann nicht verstehen, • 
warum man jetzt hier unbedingt nur eine schweizerische 
Netzgesellschaft im Übertragungsnetz auf oberer Ebene 
durchdrt:lcken will, die dann noch mit einem Enteignungs
recht ausgestattet wird usw. Ich meine: Wir müssen eine 
bessere Lösung, eine schlankere Lösung, eine eurokompatl
ble Lösung haben; die ganz einfach den dlskriminlerungs
freien Zugang zulässt und den Netzeigentümerinnen 
vorschreibt, dass sie die entsprechende Organisation wäh
len müssen, damit der entscheidende dlskriminlerungsfreie 
Zugang gewährt wird. Ich meine, dass diese Lösung die 
bessere Lösung ist. Es Ist auch eine Lösung, die besser In 
die strategle und Philosophie dieses Gesetzes passt. Ich 
meine, der Entwurf des Bundesrates bzw. der Antrag der 
Mehrheit sei ein bisschen ein etatlstlscher Murks. 
Ich möchte Ihnen sagen, warum ich fQr mehrere Netzgesell
schaften eintrete. Die Schweiz als stromwirtschaftlich eng 
mit den europäischen Nachbarn verflochtenes Land, Im Zen
trum des europäischen Verbundnetzes, muss ein vitales In
teresse daran haben, eine den europäischen Anforderungen 
genügende eigene Netzorganisation aufzubauen. ZUdem 
sollte sie trotz Ihrer Nicht-EU-Mitgliedschaft In den wichtigen 
Gremien vertreten sein, damit sie mltspracheberechtlgt ist. 
Nur so kann sie Ihre historisch gewachsene Stellung im 
Strom-Europa der Zukunft halten und ausbauen. 
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Eine selbstständige schweizerische Netzorganisation, die 
auf dem europäischen Muster beruht, muss verschiedene 
Akteure umfassen: 
1. Wie der Telekommunikationsmarkt benötigt auch ein funk
tionierender Strommarkt einen Regulator, um den Durchlel
tungsanspruch vom Produzenten zum Endverbraucher zu 
gewährleisten und auch durchzusetzen. Dies bedeutet, dass 
im Elektrizitätsmarktgesetz eine staatliche Behörde zu defi
nieren ist, welcher nach dem Vorbild von Bakom und Com
com die Aufgabe der Festlegung der grundlegenden 
Spielregeln auf allen Netzebenen und die Überwachung von 
deren Einhaltung übertragen werden. Diese Behörde hat die 
Verantwortung für die Festlegung und die Überwachung der 
wichtigen Grundspielregeln des Marktes, die Festsetzung 
von Rahmenbedingungen fQr die Netzentschädigungen und 
Netzerträge sowie Aufgaben der Preisüberwachung und 
Schiedsfunktionen zu übernehmen. Eine weitere wichtige 
Funktion Ist die Vertretung der nationalen Interessen unse
res Landes als gleichberechtigter Partner innerhalb der be
stimmenden europäischen Gremien. 
2. Im Bereich des 380/220-Kllovolt-Obertragungsnetzes ist 
die Schaffung eines Übertragungsnetzbetreibers not}Yendlg. 
Dieser Gesellschaft obliegt die F0hrung des Ubertra
gungsnetzes inklusive seiner Einbindung in den Verbund, 
die kurz-, mittel- und langfristige Betriebsplanung, die Fest
legung von Anforderungen an die Netzausbauplanung, die 
Ermittlung, Fakturierung und Abrechnung der Netzbenut
zung - also die «Briefmarke» - und der Systemdienstlei
stungen, das BIianzmanagement - also die Netzregelung -
sowie das Engpassmanagement. Al..!fgrund der In der 
Schweiz eigentumsmässlg besonders stark zersplitterten 
Struktur des Übertragungsnetzes sollte die Gesellschaft des 
Schweizer Übertragungsnetzbetreibers getrennt von Netzei
gentums- und Netzbewertungsfragen aufgebaut werden. 
Eine Bewertungszelt würde viel zu lange dauern und würde 
auch zu grossen Schwierigkeiten ft:lhren; da kann Ich Herrn 
Bundesrat Leuenberger sicher zustimmen. Ziel muss es 
sein, rechtzeitig bis zur Marktöffnung in der Schweiz die not
wendigen Geschäftsprozesse, mindestens In einer Grund
form, aufzubauen. Die zügige Schaffung eines 
schweizerischen Übertragungsnetzbetreibers Ist auch 
darum wichtig, damit die Schweiz in der aktuellen, entschei
denden Phase der ErarbeltUng europäischer Netzspielre
geln - Netztarife, Engpassmanagement - aus einer Position 
der Stärke heraus operieren kann. 
3. Als dritter Akteur wird eine beliebige Anzahl von Netzei
gentümern auf allen Netzebenen funktionieren. Diese kön
nen sich frei organisieren und sich beispielsweise zu Netz
gesellschaften zusammenschliessen. Ihre Aufgaben umfas
sen Management der gesam!en Netzinfrastruktur, Leitun
gen, Schaltanlagen, Betrieb, Uberwachung und Steuerung 
der jeweiligen Netze sowie deren Wartung, Instandhaltung 
und Ausbau. Nun haben wir, wenn wir das wollen, auf ver
schiedenen Ebenen Handlungsbedarf, Herr Bundesrat. In 
der laufenden Beratung des EMG In den eidgenössischen 
Räten - ich habe das schon beim Eintreten gesagt- wurden 
die Frage der Netzorganisation und die Aufgabe der ver
schiedenen Akteure bis anhin wenig differenziert bearbeitet 
Unter dem Begriff «Netzgesellschaft» wurden Ansprüche 
von Politik, Konsumenten und Netzelgentomern so miteinan
der vermischt, dass sämtliche Konturen und Abgrenzungen 
verwischt wurden. Notwendig Ist es nun, die Fäden zu ent
wirren und die verschiedenen Aufgaben und Funktionen zu 
trennen. 
Der Politlk obllegt die Aufgabe, einen Regulator zu schaffen, 
der die Spielregeln definiert und die Einhaltung der Interes
sen aller Marktteilnehmer einschliesslich des Service public 
effizient durchsetzt. Die Jetzigen Betreiber von Übertra
gungsnetzen haben die Aufgabe, einen gemeinsamen Be
treiber (TSO) aufzubauen und diesem Innerhalb der 
nOtztlchen Frist die entsprechenden Funktionen zu Obertra
gen. Die Eigent0mer der verschiedenen Netze haben die 
Aufgabe, Ihre Netze möglichst effizient und kostengt:lnstig zu 
betreiben. Mit der richtigen Netzorganisation und der Durch
setzung des diskriminlerungsfrelen Netzzuganges vom 



99.055 Conseil des Etats 

Übertragungsnetz bis zur Steckdose - das ist eigentlich al
les, was wir Im Gesetz regeln müssen - können die Ziele der 
Liberalisierung des schweizerischen Elektrizitätsmarktes er
reicht und die Voraussetzungen fQr eine erfolgreiche Integra
tion In das europäische Strommarktnetz geschaffen werden. 
Der Ständerat hat es nun In der Hand, der Frage der Netzor
ganisation nochmals die notwendige Aufmerksamkeit zu 
schenken. 
Ich bin aufgrund von fQnf zentralen Argumenten der Auffas
sung, dass es nicht unbedingt notwendig ist, hier mittels 
«Zwangsjacke» nur eine schweizerische Netzgesellschaft 
aufzubauen: 
1. Zwei oder auch mehrere Hochspannungs-Übertragungs
netze garantieren den dlskriminlerungsfreien Netzzugang, 
d. h., es Ist Gesetz des Marktes, dass die Netzelgentllmerin
nen mögllchst grosse Transportkapazitäten zu geringen 
Preisen schaffen wollen. 
2. Der Gesetzgeber hat daher Jedes Interesse, eine funktio
nierende Marktorganisation aufzubauen, welche die optima
le Bewirtschaftung des Hochspannungsnetzes sicherstellt. 
ZWel Übertragungsnetze schaffen zusätzlichen Wettbewerb, 
eines nicht. Da kann man ohne weiteres das Benchmarklng
Prinzlp als Vergleich beiziehen. 
3. Den Alpenkantonen sollte die Netzfrage nicht gleichgQltlg 
sein. Zur mittel- und langfristigen Sicherung der Speicher
kraftwerke im Alpenraum Ist es entscheidend, ob die 
Schweizer Elektrizität Im Ausland verkauft werden kann oder 
nicht. Dies geschieht Ober den Preis. Konkurrenz bei den 
Hochspannungsleitungen senkt den Preis zusätzlich. 
4. Mit einem Anteil von 33 Prozent Speicherkraft ist die 
Sch"!9izer Stromproduktion auf den Export ausgerichtet 
Der Uberschuss aus dem Stromhandel mit dem Ausland be
lief sich 1999 Immerhin auf 500 MIiiionen Schweizerfranken. 
5. Der möglichst kostengllnstlge Transport der Energie von 
der Schweiz in die umliegenden europäischen Länder hat 
daher herausragende Bedeutung. 
Aus diesen Gründen möchte Ich Ihnen beliebt machen, der 
Minderheit zuzustimmen; die Möglichkeit zu schaffen, meh
rere Netzgesellschaften zuzulassen; auch In diesem Bereich 
Wettbewerb zu schaffen, damit wir auch Im Netzbereich 
möglichst tiefe Preise haben. Davon können schlussendllch 
alle profitieren: die Wirtschaft und die Konsumentinnen und 
Konsumenten. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dem Antrag der Minder
heit folgen und der liberaleren Fassung zustimmen warden. 

Gentil Plerre-Alaln (S, JU): J'aimerais vous lnvlter a accep
ter la formuiatlon de la majorite, qui est egalement celle rete
nue par le Conseil national, pour deux ralsons princlpales. 
La premiere est que, contralrement a ce que vlent de dir~ le 
representant de la mlnorlte, cette formulatlon est parfalte
ment compatible avec la reglementation europeenne, qu'elle 
ne heurte pas. 
La deuxleme ralson, qul me paralt plus lmportant encore, est 
que cette soclete d'exploltatlon constitue un element fonda
rnental de la regulatlon du marche de l'energle au plan natio
nal. A mes yeux, comme ä. ceux de la majorlte, il est 
impensable qua cet element strateglque ne solt pas place 
sous le contröle direct ou rapproche de rEtat. II y a un rlsque 
tres real, sl vous sulvez la proposltlon de la minorite, qu'ä. 
court terme, les pouvoirs publics n'alent plus rien a dlre sur 
le reseau de transport de l'energie dans notre pays. C'est un 
exemple, de mon point de vue, taut a falt clair et manifeste 
d'une situation dans laquelle l'lnterllit public doit etre afflrme 
avec vlgueur par rapport aux seules forces du marche. 
Je dirai encore que tout a l'heure M. Pfisterer, avec des ac
cents emouvants, nous a parle de l'equillbre du projet, et je 
ne vous cache pas que cet artlcle 8 et le statut de la soclete 
suisse pour l'exploitatlon du reseau constituent aussi un ele
ment cle du projet. La formulatlon du Conseil federal aux all
neas 1-3 adoptee par le Conseil national est un element cle 
d'acceptatlon pour les milieux que je represente. II va de soi 
que si la solutlon ultraliberale de la minorlte devait etre ac-
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ceptee, notre vote final serait negatlf; l'esprlt du projet ne se
ralt pas preserve. 
C'est pour cette raison que je vous prle de soutenir la propo
sltlon de la majorite. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte den Antrag der Mehrheit 
unterst0tzen und auf einige Bemerkungen el en, die 
Herr Kollege Bottlker zum Antrag der Mlnde gemacht 
hat. 
Es wird herausgestrichen, hier gehe es um den Wettbewerb. 
Wir alle wissen, dass es hier, beim Netz und insbesondere 
beim obersten Netz. dem schweizerischen Hochspannungs
netz, um ein natürliches Monopol geht Eigentlich geht es 
darum: Wer soll dieses natürliche Monopol besitzen und 
auswerten dllrfen? Herr Bottlker ist der Meinung, man solle 
es Privaten Oberlassen, dieses Monopol auszunatzen. Es ist 
ihm auch gieichgllltig - und das macht mich betroffen -, 
dass das dann irgendwo im Ausland geschehen soll. Man ist 
also bereit, irgendwo in ausländischen Konzernzentralen 
entscheiden zu lassen, was mit dem schweizerischen Hoch
spannungsnetz, das das Rllckgrat unserer Stromversorgung 
und ein Hauptelement der baullchen Infrastruktur dieses 
Landes darstellt, geschehen soll. Das ist eigentlich die 
Frage, die sich stellt - nicht jene des Wettbewerbs. Denn 
derjenige, der das einmal besitzt, wird nicht mehr unter Wett
bewerb stehen, sondern dieses Monopol dann ausbeuten 
können. 
Ich bin der Ansicht, dass es hier nicht nur um privatwirt
schaftliche Interessen geht. Hier geht es auch um nationale, 
um Landesinteressen, und dies auf lange Sicht. Ich bin dezi
diert ein Vertreter der Meinung, dass wir die wichtigsten ln
frastrukturbauten dieses Landes auch auf lange Sicht In 
unseren Händen behalten müssen. Ich teile die Ansicht 
ntcht, dass man dies hier alles den grösseren ökonomischen 
Einheiten, die sich Im Ausland bilden, preisgeben soll. In die
sem Fall wllrden es insbesondere deutsche oder auch italie
nische Interessenten sein, die dieses Hochspannungsnetz 
natürlich fQr sich In Anspruch nehmen wollten. Warum? Si
cher, um ihre eigenen Interessen zu realisieren, nämlich den 
Strom durch die Schweiz hlndurchzulelten. Die Interessen 
der Schweiz und der schweizerischen Stromversorgung 
wllrden da sicher In den Hintergrund treten, denn diese sind 
nicht das Hauptinteresse, das diese potenzlellen Käufer des 
Netzes an den Hochspannungsanlagen haben. Mit anderen 
Worten: Bel diesem Entscheid geht es um die Frage, ob wir 
dle öffentlichen Interessen der Schweiz mehr gewichten als 
die privaten Interessen der möglichen Verwerter dieser Anla
gen. 
Ich stehe ganz klar auf dem Standpunkt, dass wir hier, beim 
Hochspannungsleitungsnetz, bei der obersten Ebene, die ln
frastrukturinteressen der Schweiz In den Vordergrund stellen 
massen. lch möchte nlcht verhehlen, dass Ich es auch be
daure, dass es Schweizer Unternehmen waren, die in den 
vergangenen zehn Jahren wichtige Teile unserer Infrastruk
tur bereits aufgespaltet und auch nach aussen verkauft ha
ben. obwohl es ohne weiteres auch möglich gewesen wäre, 
In der Schweiz eine starke Gesellschaft zu bilden, die nach
her auch europäische Bedeutung gewonnen hätte. Davon 
redet heute gar niemand mehr. Heute geht es nur noch 
darum, das zu verkaufen, was wir haben. Diese Position 
kann Ich nicht teilen. Ich bin der Meinung, dass wir gerade In 
diesem Punkt als Gesetzgeber zu dieser wichtigen lnfra
strukturaufgabe, die wir Im Landesinteresse erfQllen mas
sen, jetzt auch klar Farbe bekennen müssen. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zu folgen. Sie sehen auch, 
dass die Mehrheit diese Zielrichtung mit dem Antrag zu Arti
kel 8bls - man muss das zusammen lesen - auch noch klar 
zum Ausdruck gebracht hat, Indem sie sagt, wie diese Netz
gesellschaft strukturiert sein soll: Auch Bund und Kantone 
sollen in dieser Netzgesellschaft Sitz und Stimme haben, 
und - das Ist richtig - laut Artikel 8bls Absatz 4 muss die Ge
sellschaft «eine schweizerische Beherrschung sicherstel
len». 
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Wenn Sie der Minderheit folgen, können Sie all dies nicht si
cherstellen. Ich bitte Sie daher, dies nicht zu tun. 

BQttlker Rolf (R, SO}: Ein Wort zum Votum von Herrn Da
vid: Er hat Artikel 8 wahrscheinlich nicht richtig verstanden. 
Wenn er ihn richtig lesen würde, könnte er feststellen, dass 
es nicht um Eigentumsrechte geht. Die Eigentumsrechte 
sind In Artikel 8 nicht angesprochen. Es geht um Netzgesell
schaften, die ihre Netze einbringen können, und es geht um 
die Organisation, nicht um die Eigentumsrechte. Deshalb 
kann Herr David hier nicht behaupten, dass unser Minder
heitsantrag einen Verkauf irgendwohin in eine europäische 
Zentrale bedinge und dass die Netzlösung mit einer einzigen 
Gesellschaft, wie sie der Bundesrat vorschlägt, das nicht be
inhalten würde. Es geht bei Artikel 8 nicht um Eigentum, 
sondern um die Organisation der Netzgesellschaften; Sie 
finden weder Im Antrag der Mehrheit noch Im Antrag der 
Minderheit irgendwelche Eigentumsrechte. Deshalb kann 
Herr David mir nicht vorwerfen, dass Ich die schweizerischen 
Netzgesellschaften Ins Ausland verkaufen wolle. Ich will da
für sorgen, dass es nicht nur eine Netzgesellschaft gibt. Das 
Ist der Ansatz. 

Pflsterer Thomas (R, AG}: Wenn sonst niemand antwortet, 
darf vielleicht ein Mitglied des Rates doch noch darauf hin
weisen, dass es meines Erachtens nicht um die Frage Libe
ralismus oder Etatlsmus geht. Das Ist nicht das Thema hier. 
Das ist eine Oberspitzung der Auseinandersetzung. 
Hier geht es schlicht um die Frage: Was funktioniert Ober
haupt? Wenn der privatisierte, liberalisierte Markt funktionie
ren soll, braucht es - in meinem Verständnis, bitte belehren 
Sie mich, wenn Ich das falsch verstehe - eine landesweite 
Plattform; das ist mindestens vernünftig. Wie Herr Büttiker 
gesagt hat, geht es nicht um die Übertragung des Eigen
tums, sondern nur um den Betrieb. Das Eigentum kann de
zentral bleiben. Es geht darum, dass man das Aufgeben der 
Benutzung gegen Entschädigung zentral löst. 
Gegenüber dem Ausland sind wir ohnehin ein Zwerg. Wollen 
wir uns jetzt M0he geben, aus dem ZWerg noch kleine Zwer
glein zu machen? Im Ausland gibt es In viel grösseren Län
dern eine einzige Netzgesellschaft, und mit solchen Netzge
sellschaften muss unsere Netzgesellschaft dann Verträge 
abschllessen. Sie hat eine noch schlechtere Position, wenn 
sie Innerhalb des Landes noch aufgeteilt Ist. 
Der Wettbewerb unter den verschiedenen Netzgesellschaf
ten funktioniert gar nicht, weil die Dinge nicht räumlich ge
trennt sind: Auf demselben Netz transportieren verschie
dene Unternehmen ihren Strom. Das kann man nicht aus
einander nehmen. Insofern Ist die Wettbewerbsidee meines 
Wissens sachlich nicht reafisierbar. Es geht nicht um Libera
lisierung oder Etatlsmus, sondern schlicht um die Frage, wie 
der liberalisierte Markt Oberhaupt funktionieren kann. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Auch Ich ersuche Sie, der 
Mehrheit zu folgen: Zunächst die politische Bemerkung: Es 
steht ja nicht nur die Frage betreffend die schweizerische 
Netzgesellschaft einerseits und die liberalisierte Übertra
gung andererseits zur Diskussion. Vielmehr stand im Natio
nalrat auch noch die dritte Variante zur Diskussion, nämlich 
dass der Staat selbst diese nationale Gesellschaft erwerben 
solle. Auch das steht noch im Raum, so dass allein schon 
der Antrag der Kommissionsmehrheit einen Kompromiss 
zwischen diesen polltlschen Vorstellungen bedeutet. 
De facto ist die Übertragung von strom ein Monopol, ein na
türliches Monopol, wo wir nicht sehen, wie der Wettbewerb 
funktionieren könnte - wie gesagt nicht der Wettbewerb des 
strommarktes, sondern der Wettbewerb der Übertragung. 
Wenn wir wollen, dass der Wettbewerb im Strommarkt funk
tioniert, dann Ist es auch notwendig, dass eine Trennung des 
Übertragungsnetzes von den Bereichen Erzeugung und Ver
teilung gewährleistet ist und dass die Gefahr der Diskriminie
rung Dritter auf ein Minimum reduziert wird. Die Gefahr der 
Diskriminierung Dritter besteht eben in einer Quersubventio-
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nlerung mit erhöhten Tarifen. Das ist dann der Fall, wenn 
derjenige, der Strom produziert, auch gleichzeitig auf sei
nem Netz den Strom Obertragen kann . 
. Der Minderheitsantrag bedeutet eine Zementierung dieses 
Status quo mit den heutigen Eigentümern der Netze. Das 
schauen wir als problematisch an. Da diese sowohl im Be
reich der stromerzeugung als auch des Handels tätig sind, 
sind die Diskriminierung von Dritten und der Missbrauch von 
Informationen Ober die Lieferung an die Kunden einfach 
nicht ausgeschlossen. 
Daher ersuche Ich Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Wir 
übernehmen die Konzeption des Nationalrates, schlagen 
aber eine Kann-Formulierung vor. Damit Hegt es am Bundes
rat zu entscheiden, ob er «einen Anteil von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien festlegen» will, «den die Gesell
schaft f0r den Betrieb des Übertragungsnetzes zur ErfOllung 
der Aufgaben nach Artikel 9 einsetzen muss». 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 26 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art. 8bls 
Antrag der Kommission 
Titel 
Organisation der schweizerischen Netzgesellschaft 
Abs. 1 
Die schweizerische Netzgesellschaft Ist als Aktiengesell
schaft mit Sitz in der Schweiz zu organisieren. 
Abs.2 
Bund und Kantonen Ist In den Statuten das Recht einzuräu
men, je einen Vertreter in den Verwaltungsrat abzuordnen. 
Abs.3 
Mehr als die Hälfte der Aktien sind als vinkulierte Namenak
tien auszugeben. 
Abs.4 
Die Gesellschaft muss eine schweizerische Beherrschung 
sicherstellen. 
Abs.5 
Die Statuten und deren Abänderung bedürfen der Genehmi
gung durch den Bundesrat. 

Art. 8bls 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Organisation de la sochMe sulsse pour l'exploltatlon du re
seau 
Al. 1 
La societe sulsse pour l'exploltatlon du reseau doit ätre or
ganlsee comme une societe anonyme ayant son siege en 
Suisse. 
Al.2 
Les statuts de la soclete donneront a la Confederatlon et 
aux cantons le droit de deleguer un representant de chaque 
echelon au consell d'admlnlstration. 
Al. 3 
Plus de la moltle des actlons doivent ätre des actlons noml
natlves llees. 
Al. 4 
La soclete doit comporter une majorlte suisse. 
Al.5 
Les statuts et leur modlflcation requierent l'approbatlon du 
Conseil federal. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG}. fOr die Kommission: Der 
Bundesrat hat in seinem Entwurf bewusst von einem Natlo
nalltätsvorbehalt für die schweizerische Netzgesellschaft ab
gesehen. Nebst der allgemeinen Tendenz zur Beseitigung 
gesetzlicher Nationalltätsvorbehalte spielte dabei sicher die 
Uberlegung tnit, dass das Interesse ausländischer Investo
ren an der Ubernahme einer schweizerischen Netzgesell
schaft eher gering sein dürfte. 
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Demgegenüber vertrat eine Mehrheit der Kommission die 
Meinung, dass das Rückgrat des schweizerischen Netzes 
von eminent nationaler Bedeutung sei; deshalb sei ein so 
genannter Natlonalitätsvorbehalt durch den Gesetzgeber 
gerechtfertigt. Dies selbst im Wissen darum, dass die Ge
sellschaft, auch ohne rechtsverbindliche Vorgaben durch 
den Gesetzgeber, auf freiwilliger Basis gewisse Vorgaben In 
die statuten aufnehmen könnte. Nach Meinung der Kommis
sion wäre es aber fatal, wenn z. B. Deutschland und Italien 
die Leitung übernähmen und wenn deren Interessen am 
Stromhandel den Schweizer Interessen vorgingen. Damit 
WOrde die Leitung In erster Linie als Handels- und nicht mehr 
als Versorgungslinie fOr unser Land vorgesehen. Deshalb 
rechtfertige es sich, im Gesetz Schranken einzubauen, die 
eine Veräusserung Ins Ausland erheblich erschweren. 
Artikel 8bls Absatz 3 bezieht sich auf Artikel 762 Absatz 1 
des Obligatlonenrechtes (Betell!gung von Körperschaften); 
Artikel 8bis Absatz 4 bezieht sich auf Artikel 686 Absatz 2 
(Verweigerung der Eintragung). In Artikel 8bis Absatz 3 wird 
festgehalten, dass mehr als die Hälfte der Aktien als vlnku
lierte Namenaktlen auszugeben sind. Damit wird erstens si
chergestellt, dass die Stimmrechtsmehrheit in schweize
rischen Händen liegt, und zweitens, dass sich Ausländer am 
Kapital beteiligen können. 
Es Ist festzuhalten, dass die Formulierung In Bezug auf das 
Gatt-Recht nicht beanstandet werden kann, da In Hinsicht 
auf das Kapital kein Nationalitätsvorbehalt beantragt wird. 
Das Kriterium der schweizerischen Beherrschung des Ver
waltungsrates ist unserElr Meinung nach ebenfalls Gatt-kom
patibel. Wir sehen Im Ubrlgen auch keine Unvereinbarkeit 
mit dem EU-Recht bzw. mit den bilateralen Verträgen. 
Die Kommission hat Artikel 8bis mit 8 zu 2 Stimmen bei 2 
Enthaltungen zugestimmt. 

Angenommen - Adopte 

Art9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Kantone regeln die Zuteilung der Netzgebiete an die auf 
ihrem Gebiet tätigen Elektrizitätsversorgungsunternehmen. 
Die Zuteilung des Netzgebietes kann mit einem Leistungs
auftrag zur Sicherstellung der Versorgung verbdnden wer
den. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art10 
Proposition de Ja commisslon 
Al.1 
Les cantons reglent l'attrlbutlon des aires de desserte .... de 
prestatlons afln de garantlr l'approvlsionnement. 
Al.2-4 
Adherer a la decislon du Consell national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Der 
Nationalrat verlangt mit der Formulierung des ersten Satzes, 
dass die Kantone die Zuteilung der Netzgebiete regeln. Da
mit soll die Möglichkeit einer Weiterdelegation der Leistungs
aufträge an Gemeinden oder Städte offen gelassen werden. 
Es soll also nicht das Verfahren geregelt werden, sondern 
die Zuteilung der Netzgebiete. Zudem beantragt Ihnen die 
Kommission auch noch eine notwendige Ergänzung: «die 
auf Ihrem Gebiet tätigen Elektrizitätsversorgungsunterneh
men». Das ist in der Fassung des Nationalrates untergegan
gen. 

., 

Im zweiten Satz hat der Nationalrat eine Ergänzung vorge
nommen, die den Kantonen die Kompetenz erteilt, die Zutei
lung von Netzen von gewissen Leistungserbringern abhän
gig zu machen. Die Kantone erhalten dadurch zum Beispiel 
die Mögllchkeft, Netzgebiete zur Sicherstellung der Versor
gung eines sonst kaum zu erschliessenden Gebietes auszu
weiten. Um klarzustellen, dass der Leistungsauftrag aus
schliessllch zur Sicherstellung der Versorgung dient und an
dere Leistungsaufträge keinen Platz finden, hat sich die 
Kommission mit 6 zu 4 Stimmen zur entsprechenden Ergän
zung entschieden. 

Angenommen -Adopte 

Art.10bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Schwelger, Battlker, Dettling, Spoerry) 
Zum Schutz der Endverbraucherinnen und -verbraucher 
kann der Bundesrat Vorschriften über den Herkunftsnach
weis angebotener oder gelieferter Energie erlassen. 

Art 10bls 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
Adherer a la decislon du Conseil national 
Mlnorite 
(Schweiger, Bottlker, Dettllng, Spoerry) 
Pour la protectlon des utilisateurs finals, le Conseil federal 
peut edicter des prescriptions relatives a une attestation de 
provenance de l'energie offerte ou fournie. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Der 
Nationalrat hat mit Artikel 10bis eine Ermächtigungsnorm an 
den Bundesrat zur Aufstellung von Vorschriften zum Schutz 
der Konsumentinnen und Konsumenten eingefügt. Damit will 
er dem Bedürfnis ökologisch bewusster Konsumenten ent
gegenkommen, Ober zusätzliche Informationen zu vertagen. 
Dank Zusatzinformationen soll es den Konsumentinnen und 
Konsumenten möglich sein, umfassende Vergleiche anzu
stellen, Vergleiche, die sich nicht auf die Preise allein be
schränken. 
Diesem Ansinnen des Nationalrates widersetzt sich die 
Kommission nicht. Die Meinungen gingen aber bei der Frage 
auseinander, ob die Kennzeichnung als Pflicht vertagt wer
den soll. 
Die Mehrheit hat dem Nationalrat zugestimmt Ich empfehle 
Ihnen, dies ebenso zu tun. 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Als Nichtphysiker 
nimmt es mich dann wunder, wie man den Strom kennzeich
net 

Schwelger Rolf (R, ZG): Der Nationalrat und die Kommissi
onsmehrheit sind der Auffassung, es müsse im EMG eine 
Art Konsumentenschutz vorgesehen werden. Ansatzweise 
kann dem in der Tat so sein. Der dlesbezOgllche Vorschlag 
der Mehrheit geht jedoch zu weil Dazu Folgendes: Wenn 
beispielsweise Im Foodberelch eine Kennzeichnung der Pro
dukte vorgeschrieben ist, geschieht dies deshalb, um den 
Kundinnen und Kunden zu erlauben, sich ein BIid Ober die 
Qualität, die Zusammensetzung und die Herkunft solcher 
Produkte machen zu können. So ist beispielsweise die Infor
mation, ob ein Poulet aus Brasse oder Lappland kommt, für 
eine Qualitätsbeurteilung des Poulets als solchem wichtig 
und unter Konsumentenschutzaspekten somit gerechtfertigt. 
Völlig anders Ist die Situation beim Strom. Dieser Ist bei der 
Steckdose Immer gleich, und zwar unabhängig davon, wie 
und wo er erzeugt wurde. Eine Kennzeichnung, was immer 
auch das heissen mag, hilft deshalb nicht, die Qualität und 
die ZUsammensetzung des Stromes beurteilen zu können. 
Unter dem Aspekt des eigentlichen Konsumentenschutzes 

Bulletin ofllclel de r Assembl4e 14d6rale 



s, 
4. Oktober 2000 685 ständerat 99.055 

bedarf es deshalb einer Kennzeichnungspflicht nicht. Dazu 
kommt, dass eine Kennzeichnung in der umfassenden Art 
und Weise, wie sie der Antrag der Kommlssionsmehrh~it 
vorsieht, technisch nicht mögllch ist. Der Grund hlerfOr ISt 
vor allem, dass während jeden Tages in ein bestimmtes N~tz 
strom aus den verschiedensten Quellen elngesplesen wird. 
Vor allem beim strom ausländischer Herkunft ist die Art von 
dessen Produktion (Atom, fossile Kraftwerke) nicht oder 
dann nur sehr beschränkt und unsicher beurteilbar. Müsste 
deshalb ein Stromverteilungsunternehmen künftig bezüg
lich des gesamten von Ihm verkauften stromes die Kund
schaft Ober die Art der Erzeugung und die Herkunft 
orientieren, müsste Jeweils ehrlicherwelse gesagt werden, 
dass dies für einen nicht unerheblichen Prozentsatz der ge
samten Liefermenge schlechterdings nicht möglich Ist. 
Wenn überhaupt, braucht es unter dem Aspekt des Kunden
interesses nur eine Schutznorm, nämllch diejenige, welche 
Ihnen die Kommissionsminderheit vorschlägt. Es wird - und 
dies Ist zu hoffen - in Zukunft vermehrt vorkommen, dass 
umweitbewusste Kunden Strom aus Solar- oder Wasser
kraftwerken kaufen wollen und bereit sind, hierfür allenfalls 
einen höheren Preis zu bezahlen. 
Da wie erwähnt, der Strom bei der Steckdose hinsichtlich 
de; Art, wie er produziert wurde, nicht beurteilbar Ist - dies 
eben, weil er immer gleich ist-, muss der Konsument das 
Recht haben zu wissen, dass ein stromlieferant, Obers 
Ganze betrachtet, tatsächlich Ober diejenige Menge von 
Spezialstrom verfOgt hat, die von Ihm verkauft wurde. Hierfür 
aber genügt ein Herkunftsnachweis, der gegenüber denjeni
gen zu erbringen Ist, welche solchen Spezialstrom gekauft 
haben. Dies ist das einzig rechtlich relevante Kundeninter
esse, das eine entsprechende gesetzliche Regelung zu 
rechtfertigen vermag. 
Ein letzter Punkt: Eine umfassende Kennzeichnungspflicht 
gemäss dem Antrag der Kommissionsmehrheit wäre - ob
wohl eine hundertprozentige Information so oder so nicht 
möglich ist - adminlstratiV äusserst aufwändig. Dieser Auf. 
wand steht nun In keinem Verhältnis zum Effekt, den man er
reichen will, nämlich der Propagierung umweltgerecht 
produzierten Stromes. Dessen Förderung geschieht deshalb 
- so meine Meinung - besser durch Marketlngmassnahmen, 
welche die Versorgungsunternehmen freiwillig und gemäss 
ihren Ideen und Vorstellungen durchführen. Ich bin über
zeugt davon, dass solche Anstrengungen erfolgreich sein 
werden. Die Erfahrung hat uns doch gelehrt, dass prtvates 
Marketing effizienter, vielfältiger und damit erfolgreicher als 
staatlich verordnetes Zwangsmarketing Ist. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, der Kommissionsminderheit 
zuzustimmen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Weiln der Endverbrau
cher aus der Steckdose Strom bezieht, kann er natürlich 
nicht wissen, was das jetzt für Strom Ist; der berühmte «Ast• 
rosep» - das wäre der Atomstromseparator - wurde noch 
nicht erfunden. (Heiterkeit) Das Ganze ist eigentlich eine 
buchhalterische Angelegenheit. Der Verkäufer von Energie 
kann z. B. einfach sagen, er biete 10 Prozent Sonnenener
gie 20 Prozent Windenergie, die aus dem Neuenburger Jura 
stamme, und 60 Prozent Energie aus Wasserkraft an. Die 
Garantie, wohin dieser Strom geht und zu wieviel Prozent er 
aus welcher Steckdose herauskommt, gibt es nicht. Aber es 
wäre die Garantie, dass dieser Strom eingekauft und ins 
Netz elngesplesen worden Ist Darum geht es eigentlich. 
Wenn die Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, 
fQr Windenergie, Sonnenenergie, Kompostenergie, Erdener
gie und was es sonst noch gibt einen höheren Preis zu be
zahlen, kann es für sie langfristig schon von Interesse sein 
zu wissen und die Garantie zu haben, dass so und so viel 
Energie dann auch tatsächlich auf dem Netz ist, wenn sie 
dafQr schon mehr bezahlen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 26 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit .... 9 stimmen 

Amtllohes Bulletin dEl!' Bundesversammlung 

Art. 11-13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Kommission kann von sich aus die DurchleitungsvergO
tungen prüfen und entscheidet ..•. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 14 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
La commission a un pouvoir de verificatlon des prix de 
l'achemlnement et statue sur las .... 
Al. 2-4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.15 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Preisüberwachung erfolgt gestOtzt auf das Preisüberwa
chungsgesetz. Dabei gelangt auch bei behördlich festge
setzten oder genehmigten Preisen für Elektrizität das 
Verfahren nach den Artikeln 9 bis 11 des PrelsOberwa
chungsgesetzes zur Anwendung. Die Preisüberwachung be
rücksichtigt allfällige öffentliche Interessen. 
Abs.2 
Streichen 

Art.15 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
La surveillance des prix est regle par la loi federale en la ma
ti~re. La procedure visee aux articles 9 a 11 de cette lol est 
egalement applicable lorsque les prlx de l'electrlclte sont ap
prouves ou fixes par une autorite. La surveillance des prlx ti
ent aussi campte d'eventuels lnterets publics. 
Al.2 
Bitter 

Forster-Vannlni Erika (R, SG), fQr die Kommission: Hier 
geht es darum, dem PrelsOberwacher mehr Kompetenzen 
zu geben, und zwar dort, wo die Strompreise durch exeku
tive oder legislative Behörden genehmigt werden. Nach dem 
geltenden PreisOberwachungsgesetz kann der PrelsOberwa
cher bei solchen Preisen lediglfch Empfehlungen abgeben. 
Er hat keine VerfOgungskompetenz; er kann weder behörd
lich festgelegte Preiserhöhungen verbieten noch Preissen
kungen verfügen. 
Mit Artikel 15 soll eine derartige Verfügungskompetenz ge
schaffen werden. Der ursprüngliche Entwurf des Bundesra
tes fQhrt aber zu einer Ungleichbehandlung insofern, als die 
genehmigenden Behörden, d. h. öffentlich-rechtliche Körper
schaften, vor der Preisfestsetzung den Preisüberwacher an
hören müssen, die prtvaten Gesellschaften aber nicht. Da 
dies bei anderen Preisen nicht der Fall ist, hat Artikel 15 Im 
Nationalrat zu Diskussionen, aber zu keinem Antrag geführt. 
Deshalb wurde nach der Debatte Im Nationalrat vonseiten 
des Departementes mit dem Preisüberwacher Rücksprache 
genommen, um das Problem zu lösen bzw. Klarheit zu 
schaffen. 
Der vorliegende Antrag, der vom Departement eingebracht 
worden ist, zielt darauf ab, den ursprünglichen Antrag, eine 
verstärkte Kompetenz für den Preisüberwacher, belzubehal-
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ten, ellmlnlert aber die im Nationalrat kritisierte Ungleichbe
handlung gegen0ber privaten Unternehmungen. 

Angenommen -Adopte 

Art.16-22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer a. la decision du Conseil national 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Artikel 21 Absatz 1 
Buchstabe abis steht lm Zusammenhang mit Artikel 1 Obis. 

Angenommen -AdopM 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Kantone vollziehen Artikel 6 Absatz 3bis Satz 1, Artikel 
1 o und Artikel 28. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4,5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 23 
Proposition da Ja commission 
Al. 1 
.••• l'artlcle 6 allnea 3bis premlere phrase, les articles 1 o et 
28. 
A/.2 
Adherer a. Ja decislon du Conseil national 
AL3 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al.4,5 
Adherer a. la declsion du Conseil national 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Die Bestimmung In 
Absatz 1 hängt mit Artikel 6 Absatz 3bis zusammen und Ist 
damit bereinigt 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Die 
Kommission Ist der Meinung, dass In Absatz 3 der etwas 
schlankeren Fassung des Bundesrates zuzustimmen sei. 
Unter «Wirtschaft» sind Im Allgemeinen sowohl die Arbeitge
berorganisationen als auch die Arbeitnehmerorganisationen 
zu subsumieren. Mit dem Ausdruck «Elektrizitätswirtschaft» 
sind demzufolge beide Organisationen gemeint 

Angenommen -Adopte 

Art 24 Zlff. 1 
Antrag dar Kommission 
Einleitung 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Art8 
Aufgehoben 

Art. 24 ch.1 
Proposftlon de la commlsslon 
lntroductlon 
Adherer a. la decislon du Conseil national 
Art B 
Abrege 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Die 
Kommission ist der Meinung, dass dieser Artikel aufgehoben 
werden kann. Nach nochmallger Analyse des Problems 
kann festgestellt werden, dass die bestehenden Instrumente 
gemäss Gewässerschutz- und Fischereigesetz ausreichen, 
um nachteillge Auswirkungen einer allfälllgen Ableitung von 

Wasser Ins Ausland abzuwenden. Deshalb kann sich auch 
das Bundesamt für Wasser und Geologie hinter diese Auf
fassung stellen. 
Wir beantragen Ihnen deshalb, diesen Artikel aufzuheben. 

Angenommen -- Adopte 

Art 24 Zlff. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 24 eh. 2, 3 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -- Adopte 

Art 24 Zlff. 4 
Antrag dar Kommission 
Einleitung 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Art 7 Abs. 7 
Unternehmungen nach Absatz 1 können unverhältnlsmäs
slge Abnahmemengen an die 0bergeordnete Netzbetreibe
rin weiterleiten. Die Abnahmemenge Ist unverhältn!smässig, 
wenn sie 2 Prozent der jährlich durchgeleiteten Energie
menge überschreitet. 

Antrag Jenny 
Art 7 Abs. 7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Maissen 
Art 7bls Titel 
Erhaltung und Erneuerung van Wasserkraftwerken 
Art 7bls Wortlaut 
In vom Bundesrat festzulegenden Ausnahmefällen erhalten 
Wasserkraftwerke, die aus wlrtschaftllchen Gründen nicht 
erhalten oder erneuert werden können, während einer Lauf
zeit von höchstens 15 Jahren eine kostendeckende Vergü
tung nach den Bestimmungen von Artikel 7 Absätze 1 und 3. 
Die Inanspruchnahme gilt fflr unabhängige Produzenten 
gleichermassen wie für Unternehmen der öffentlichen Ener
gieversorgung, soweit die wirtschaftliche Situation des Wer
kes die Vergütung begründet. Der Bundesrat legt die 
Bedingungen im Einzelnen fest. Die Bestimmungen von Arti
kel 7 Absatz 7 sind sinngemäss anwendbar. 

Art24ch.4 
Proposition de 1a commisslon 
lntroductlon 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Art 7al. 7 
Las entreprises visees a. l'allnea 1 er peuvent llvrer des exce
dents d'electrlclte a. l'exploitant du reseau auquel alles sont 
subordonnees. Sont considerees comme excedentaires les 
quantltes qui depassent de 2 pour cent celles qul sont ache
mlnees chaque annee. 

Proposition Jenny 
Art. 7 al. 7 
Adherer a. la declslon du Conseil national 

Proposition Maissen 
Art 7bls tltre 
Maintien et renovation des centrales hydraullques 
Art 7bis taxte 
Dans des cas exceptlonnels a determiner par le Conseil 
federal, las centrales hydrauliques qui, pour des raisons eco
nomiques, ne peuvent etre entretenues ou renovees bene
flclent, pour une duree de 15 ans au maxlmum, d'une 
retribution couvrant las coerts, conformernent aux dlsposltl
ons de l'article 7 allneas 1 et 3. La presente disposltlon s'ap
pllque aussl bien aux producteurs independants qu'aux 
entreprlses d'approvlslonnement energ1Ulque de la collectl-
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vlte, pour autant que la situatlon economique de l'entlte justl
fle la retrlbutlon. Le Conseil federal fixe les conditions 
particulieres. Les dlspositions de l'artlcle 7 alinea 7 s'appli
quent par analogie. 

Einleitung - lntroduction 
Angenommen -Adopte 

Art. 7 Abs. 7 -Art. 7 a/. 7 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier 
hat der Nationalrat eine Änderung des Energiegesetzes In 
Artikel 7 Absatz 7 beschlossen. Diese Änderung Ist im Na
tionalrat mit 73 zu 68 Stimmen ohne Diskussion und ohne 
Begründung vonseiten des Antragstellers angenommen 
worden. Das veranlasste den Präsidenten des Nationalrates 
zur Bemerkung, dass der Ständerat ja immer noch die Mög
lichkeit habe, eine Korrektur vorzunehmen. Eine solche be
antragen wir Ihnen nun nach ausgiebiger Diskussion. 
Worum geht es? 
Mit dem Inkrafttreten des EMG sind verschiedene neue Re
gelungen bezüglich der Anschlussbedlngungen für unab
hängige Produzenten eingeführt worden, unter anderem In 
Absatz 1 eine Abnahmepflicht für angebotene Überschus
senergie, und zwar für rund 16 Rappen, das heisst weit Ober 
dem Marktpreis und Ober den eigenen Gestehungskosten. 
Dadurch erfahren die Gemeinden, die in grösseren Mengen 
Strom aus Kleinkraftwerken abnehmen müssen, erhebliche 
finanzielle Nachtelle. In aller Regel handelt es sich um Ener
gie, die nicht benötigt wird, well sie den Gemeindewerken 
aus eigenen Bezugsquellen relchllch und zu ungleich besse
ren Bedingungen zur Verfügung steht. Die Lage für die Ge
meinden hat sich noch zusätzlich verschärft, nachdem die 
Beschränkung dieser Abnahmepflicht auf 5 Prozent des En
ergieumsatzes, wie sie Artikel 15 der Verordnung noch 
kannte, entfallen Ist. 
Gleichzeitig Ist eine kantonale Kompetenz zur Errichtung ei
nes Ausgleichsfonds zugunsten jener Verteilunternehmen 
festgelegt worden, die überproportional Energie von unab
hängigen Produzenten abnehmen müssen. Die neuen Be
stimmungen des EMG haben zwar zu einer Reduktion der 
Lasten bei der öffentlichen Energieversorgung geführt, aller
dings haben die Kantone bis dato noch keinen Ausgleichs
fonds eingerichtet. Dies führt wiederum zu Schwierigkeiten 
bei jenen Unternehmungen, die Überschussenergie von un
abhängigen Produzenten abnehmen, die damit verbunde
nen Zusatzkosten aber nun alleine tragen müssen. Kleine 
kommunale und regionale Vertellunternehmen sehen sich 
deshalb gezwungen, die Zusatzkosten auf die von ihnen be
lieferten Kunden abzuwälzen. 
Dem versucht der Nationalrat mit seinem Beschluss abzu
helfen. Er hat eirien Ausgleich aus der Durchleitungsverg0-
tung durch das Ubertragungsnetz beschlossen. So, wie der 
Beschluss formuliert Ist, wurde es sich nach Meinung der 
Kommission aber um eine neue Zwecksteuer handeln, weil 
der Ausgleich a_us der Durchleltungsverg0tung mit einem Zu
schlag auf die Ubertragungskosten des Hochspannungsnet
zes finanziert wurde. 
Die Kommission hat In der Folge nach einem Ersatz für den 
Ausgleichsfonds gemäss Energiegesetz gesucht. Sie ist fün
dig geworden In einer Lösung, die sich auf die frühere Rege
lung Im Rahmen des Energienutzungsbeschlusses abstützt, 
den dortigen Ansatz von 5 Prozent aber auf 2 Prozent senkt. 
Dem neuen Satz von 2 Prozent soll die Jährlich durchgelel
tete Energiemenge zugrunde gelegt werden. So werden sich 
die Kosten auf eine vlel grössere Menge von Anschlüssen 
verteilen, so dass der proportionale Antell dank dieser Ab
wälzungsmögllchkeit wesentlich geringer ausfallen wird. 
Wir waren der Meinung, dass wir damit der Problematik ge
recht werden. Ich möchte dann vielleicht noch einmal darauf 
zurückkommen, wenn Herr Jenny seine Argumente darge
legt hat. 
Im Moment bitte ich Sie, dem Antrag der Kommission zuzu
stimmen. 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Jenny This (V, GL): Mit dem Elektrizitätsmarktgesetz sollen 
bekanntlich der Elektrizitätsmarkt für alle Anbieter geöffnet 
und dem Konsumenten die freie Ueferwahl ermöglicht wer
den. Wenn nun der Bund die Unternehmer In den freien 
Wettbewerb entlässt, ist es unabdingbar und ein Gebot der 
Gleichbehandlung, dass er nicht einzelne Unternehmen im 
Wettbewerb unangemessen benachteiligt. 
Genau das wird mit Artikel 7 des Energiegesetzes gemacht. 
Gemäss diesem Artikel muss der Strom von Kleinkraftwer
ken von den Gemeinden zu weit Ober dem Markt liegenden 
Preisen übernommen werden. Das führt dazu, dass jene 
Gemeinden, welche grössere Mengen Strom aus Kleinkraft
werken abnehmen müssen, erhebliche finanzielle Nachteile 
haben. In der Regel handelt es sich um Energie, die gar 
nicht benötigt wird, weil den Gemeinden aus eigenen Be
zugsquellen reichlich Energie zur Verfügung stehen wurde. 
Was helsst das nun konkret für den Kanton Glarus? Anstatt 
8,5 Rappen pro KIiowattstunde müssen viele Gemeinden für 
Strom aus Kleinkraftwerken, den sie gar nicht benötigen, 
sage und schreibe 14,5 Rappen bezahlen. Unserem Kanton 
erwachsen dadurch Mehrkosten von 2 Millionen Franken pro 
Jahr. Die Gemeinde Glarus war, als ich noch Mitglied der 
Exekutive war, wegen dieses leidigen Gesetzes sogar ge
zwungen, für eine Million Franken ein Kleinkraftwerk zu kau
fen - obwohl wir das Kraftwerk gar nicht benötigen -, nur 
damit wir den teuren Strom nicht mehr abkaufen müssen. 
Mit der vom Nationalrat beschlossenen. Änderung könnte 
der finanzielle Druck, der auf einigen wenigen Kantonen 
bzw. Energieunternehmen lastet, gesamtschwelzerlsch ver
teilt und ausgeglichen werden. Es geht hier nicht etwa um 
Subventionen für einzelne Kantone. Die diskriminierende 
und marktverzerrende Gesetzgebung, die hier vorherrscht, 
stammt auch nicht etwa von den Kantonen, sondern wurde 
vom Bund, von diesem Parlament erlassen. 
Wenn etwas untauglich und gegen alle Regeln der Markt
wirtschaft ist, muss man auch bereit sein, es bei der näch
sten sich bietenden Gelegenheit zu korrigieren. Genau diese 
Gelegenheit haben wir heute. Oder wollen Sie mitschuldig 
daran sein, dass die wenigen zurzeit finanziell noch gut ste
henden Bergkantone längerfristig ebenfalls zu Armenhäus
lern verkommen, die laufend auf Hilfe von aussen 
angewiesen sind? Immerhin gehört der kleine Kanton Gla
rus mit 37 000 Einwohnern noch zu den Nettozahlern in der 
Schweiz und liefert der Bundeskasse aus eigener Kraft 13 
Millionen Franken pro Jahr In den Finanzausgleich ab, wäh
rend andere, grössere Kantone daraus Jedes Jahr Gelder 
beziehen. 
Sofern Artikel 7 des Energiegesetzes nicht gemäss Natio
nalrat abgeändert wird, sind wir, nebst allen anderen Nach
teilen, die ein Gebirgskanton nun einmal hat, auf dem freien 
Markt zusätzlich benachtelllgt; und zwar nicht selbstver
schuldet, weil wir die Hausaufgaben nicht gemacht oder weil 
wir verkrustete Strukturen hätten, sondern weil dieses Parla
ment uns Gesetze auferlegt, die schlichtweg nicht nachvoll
ziehbar sind. 
Auch die neue 2-Prozent-Regel, wie sie die Kommission vor
sieht, natzt uns nicht viel und ist deshalb abzulehnen. 
Der grundsätzliche Widerspruch zur Marktöffnung bleibt be
stehen. Die Elektrizitätswerke warden -zwar entlastet, aller
dings auf Kosten der übergeordneten Werke, was wiederum 
zu Ungerechtigkeiten führen wurde. Die regional produzie
renden Werke wären damit auf dem freien Markt klar be
nachteiligt. Konsequent Ist daher, die Übernahme von 
Rücklieferungen aus Kleinkraftwerken nicht auf einzelne Un
ternehmen abzuwälzen, sondern auf nationaler Ebene zu 
verteilen. Nur so Ist das Gebiet gross genug, damit sicherge
stellt Ist, dass sich innerhalb der Schweiz keine Wettbe
werbsverzerrungen ergeben. Zudem hat dies den Vorteil, 
dass der aus dem Ausland stammende Strom gleich behan
delt wird wie derjenige aus der Schweizer Produktion. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, dem Nationalrat zuzustim
men. Wenn der Bund schon solche Auflagen macht, dann 
sollen nicht einzelne Betroffene die Leidtragenden sein, son
dern, wenn schon, die gesamte Elektrizitätswirtschaft. Die-
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sem Anliegen kommt der vom Nationalrat beschlossene 
Artikel 7 Absatz 7 am besten entgegen, denn letztHch mas
sen diese Mehrkosten auf die Steuerzahler und die so viel 
gerahmten kleinen und mittleren Unternehmen verteilt wer
den. 
Konsequent wäre es, mit der Marktöffnung Artikel 7 ganz zu 
streichen; hier wäre ein zusätzllcher Antrag notwendig. Hin
gegen ist unsere polltlsche Stabilität ffir internationale Unter
nehmen bei der Standortevaluation ein wichtiger Faktor. 
Wenn wir nun hingehen und ein Gesetz, das vor fünf, sechs 
Jahren erlassen wurde, einfach ausradieren, dann sagen 
uns diejenigen Dankeschön, die in den letzten Jahren zlg 
MIiiionen in diese Klelnkreftwerke investiert haben. Deshalb 
können wir diesen Artikel nicht einfach ausradieren, sondern 
mOssen eine Frist von 20 Jahren setzen. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dem Beschluss des 
Nationalrates zustimmen. 

David Eugen (C, SG): Ich glaube, die Kommission und Kol
lege Jenny sind sich einig, dass eine Korrektur notwendig 
Ist, denn die jetzige Lösung Ist eindeutig wettbewerbsverzer
rend. Das helsst, es muss jemand die Kosten einer Regulie
rung tragen, der nach einem ziemlich willkQrllchen Kriterium 
ausgewählt wird. 
Ich möchte durchaus auch offen legen, warum Ich hierzu 
spreche: Es Ist auch die Stadt St. Gallen betroffen, die ja zu
sammen mit Glarner Kraftwerken in einem Verbund steht. 
Die Kosten, die Im Kanton Glarus anfallen - aus der Regu
lierung, die wir in Artikel 7 des Energiegesetzes haben -, be
zahlt zu einem ganz erheblichen Teil das Elektrizitätswerk 
st. Gallen - und damit die Bevölkerung der Stadt St. Gallen. 
Es ist sicher nicht der Zweck der Lösung, die man in Ar
tikel 7 des Energiegesetzes getroffen hat, dass nur be
stimmte, relativ willkürliche Gruppen die Kosten dieser 
Massnahme tragen müssen. Wir mOssen also für die Kosten 
eine neue Lösung finden. 
Ich selbst habe In der Kommission - Ich sage das hier - der 
Fassung der Kommission zugestimmt, und z.war In der Mei
nung, dass der z.weite Satz, der in Artikel 7 Absatz 7 des En
ergiegesetzes steht: «Die Abnahmemenge ist unver
hältnismässig, wenn sie 2 Prozent .... überschreitet», eine 
angemessene Lösung sei. Leider habe ich mich inz.wlschen 
durch unsere Stadtwerke belehren lassen müssen, dass 
diese 2 Prozent ein Betrag sind, der noch viel zu hoch ist. 
Man mQsste diesen Betrag also noch wesentlich senken, 
weil die Lastenverteilung mit 2 Prozent immer noch sehr ein
seitig zulasten bestimmter kleiner Gruppen von Konsumen
ten ausfällt. 
Die Lösung als Grundansatz kann man durchaus befolgen, 
abQr man mOsste dann korrigieren und diesen Prozentsatz 
noch wesentlich senken. Ich kann auch nicht angeben, wie 
hoch dieser Prozentsatz wäre. Daher muss ich Ihnen sagen, 
dass der Antrag Jenny der richtige ist. Die Lösung, die wir 
von der Kommission als Ersatz für die Korrektur vorschla
gen, taugt so eben nicht. Wir mOssen auf jene Lösung zu
rOckkommen, die Im Nationalrat beschlossen worden ist und 
die die Kosten auf das ganze Netz, auf sämtliche Konsu
mentinnen und Konsumenten, Oberwälzt Das ist an sich si
cher die gerechteste Lösung. 
Es kann auch sein, dass Im Zeitablauf- nämlich dann, wenn 
sich in der Schweiz aufgrund der Vorschriften, die hier ge
schaffen werden, grosse Netzgebilde bilden - das Problem 
Immer kleiner wird und am Schluss wegfällt, weil aufgrund 
der Bildung der Netzgesellschaften die Verteliung ohnehin 
einlgermassen glelchmässlg wird. Wir haben vorhin bei Arti
kel 6 EMG ein ähnliches Problem angesprochen; aufgrund 
des Beschlusses der Mehrheit der Kommission wurde letzt
endlich dieser Ausgleichsfonds als Instrument bereitgestellt 
Bel Artikel 7 Absatz 7 des Energiegesetzes in der Fassung, 
wie sie Kollege Jenny vorschlägt - Zustimmung zum Be
schluss des Nationalrates -, geht es um dasselbe Instru
ment. 
Ich bin also der Meinung, man sollte jetzt dem Antrag Jenny 
folgen, weil der Antrag der Kommission - das Ist vielleicht 

eine späte Erkenntnis, aber es lst so - nicht dazu taugt, das 
Problem, das besteht, zu lösen. 

Bürgi Hermann ,Y, TG): Ich ersuche Sie ebenfalls, dem An
trag Jenny zuzustimmen. Ich äussere mich insbesondere 
noch deshalb, well es mir nicht sinnvoll erscheint, in Betracht 
zu ziehen, Artikel 7 des Energiegesetzes Oberhaupt zu strei
chen. Das steht Jetzt nicht zur Diskussion, könnte aber allen
falls bei einer Differenzbereinigung noch zur Diskussion 
kommen. 
Wir stehen jetzt vor der Tatsache, dass wir in einem echten 
Zielkonflikt sind. Auf der einen Seite haben wir das Elektrizi
tätsmarktgesetz, das wettbewerbsorientiert Ist. Auf der an
deren Seite haben wir das Energiegesetz, das die 
Zielsetzung hat, zu einer ausreichenden, breit gefächerten, 
wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung 
beizutragen; es Ist also ein Fördergesetz. Aufgrund der Tat
sache, dass die Kleinkraftwerke In einem freien Markt nicht 
zu einem konkurrenzfähigen Preis produzieren können, 
muss es Jetzt darum gehen, dass diese Mehrkosten, die ge
mäss Energiegesetz für die Abnahmeverpfllchteten anfallen, 
breit getragen werden. Es kann nicht angehen, dass die Ab
nahmeverpfllchteten, die mit einem solchen Kleinkraftwerk 
sozusagen «beglQckt» sind, umgekehrt bestraft werden. Das 
kann nicht der Sinn sein; deshalb mOssen wir eine Regelung 
suchen. Ich bin der Meinung, dass der Beschluss des Natio
nalrates richtig Ist. 
Ich möchte Ihnen noch Folgendes sagen: Unterschätzen Sie 
den Stellenwert der Klelnkreftwerke nicht! Herr Jenny hat 
darauf hingewiesen. Ich habe heute Morgen zufälllgerweise 
in der « Thurgauer Zeitung» genau zu diesem Thema einen 
Artikel gelesen. Darin wird darauf hingewiesen, dass im 
Kanton Thurgau rund zwanzig solcher Kleinkraftwerke be
stehen, die 30 MIiiionen Kilowattstunden produzieren und 1 o 
000 Haushalte versorgen. Man kann sagen, das seien ge
messen am grossen Rest Peanuts. Aber Immerhin ist es et
was, und es entspricht dem Sinn des Energiegesetzes. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass wir hier diesem Förder
auftrag gerecht werden mOssen, aber so, dass nicht die ei
nen quasi bestraft werden. Wenn Sie dem Beschluss des 
Nationalrates zustimmen, schaffen Sie diesen Ausgleich und 
diese Gerechtigkeit. 
Ich habe von Frau Forstar noch den Begriff der «neuen 
Zwecksteuer» gehört. Ich habe zwar keinen Verfassungs
kommentar vor mir, bin aber nicht der Meinung, dass wir das 
als neue Zwecksteuer bezeichnen können. Ich möchte Sie 
schlicht und einfach auf Artikel 89 Absatz 2 der Bundesver
fassung hinweisen; gestotzt darauf können Sie diese Ände
rung in Artikel 7 des Energiegesetzes problemlos be
schllessen, umso mehr, als das Energiegesetz selbst ja 
auch auf der Verfassung beruht; es wird ja niemand behaup
ten, es stehe ausserhalb der Verfassung. Wir haben also 
meines Erachtens damit keinerlei Probleme. 
Ich ersuche Sie deshalb, dem Antrag Jenny zuzustimmen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), ffir die Kommission: Ich 
gebe zu, dass wir vielleicht der Argumentation, wie sie von 
Herrn Jenny und Herrn David vorgetragen worden Ist, zu we
nig Rechnung getragen haben. Aber Ich bin nach wie vor der 
Meinung, dass Artikel 7 Absatz 7 des Energiegesetzes, wie 
ihn die Kommission vorschlägt, die richtige Schiene ist. Mög
licherweise könnten wir Herrn Jenny entgegenkommen, 
wenn wir die 2-Prozent-Grenze senken warden, sodass die 
Jährlich durchgefeitete Energiemenge anstatt um 2 Prozent 
um 1 oder um o,s Prozent Oberschritten werden könnte. Ich 
bin der Meinung, wir sollten diesen ganzen Fragenkomplex 
noch einmal diskutieren. Das können wir nur, wenn wir der 
Kommission zustimmen und damit eine Differenz schaffen. 
Denn die ganze Frage wurde z.war hier und jetzt andiskutiert, 
aber Im Nationalrat wurde Oberhaupt nicht daraber disku
tiert. 
In dem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der Kommission zu
zustimmen. 

BuUetln offlclel de r Assemblee fl§derale 
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Leuenberger Mo ritz, Bundesrat: Der Bundesrat hat ja kelne 
Änderung des Energiegesetzes vorgeschlagen. Ich bin nicht 
legltlmlert, nun Im Namen des Bundesrates zugunsten der 
einen oder der anderen Fassung Stellung zu nehmen - wir 
hatten ja gar nichts vorgesehen. Wir möchten das also Ihnen 
überlassen. Wir können mlt beiden Lösungen leben, und 
das Ist ja auc_h ein ganz wichtiges Kriterium fQr die Gesetz
gebung. Im Ubrigen nehmen wir zur Kenntnis, dass Herr 
B0rgi heute zufälligerweise diesen Artikel In der « Thurgauer 
Zeitung» gelesen hat; aber wir nehmen nicht an, dass der 
Artikel zufälligerweise heute In der « Thurgauer Zeitung» er
schienen Ist. (Heiterkeit) 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Ich frage Herrn Bun
desrat Leuenberger an, ob er an der ursprünglichen Fas
sung von Artikel 7 Absatz 7 des Energiegesetzes festhält. 

Leuenberger Morltz. Bundesrat: Wir möchten Sie ermun
tern, einer der beiden Parlamentslösungen zu folgen. (Hei
terkeit) 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Jenny ..•• 20 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 17 Stimmen 

Art. lbis 

Malssen Theo (C, GA): Aus der Volksabstimmung vom 24. 
September 2000 kann man natürlich verschiedene Erkennt
nisse gewinnen. Wir wissen, dass die Gegner dieser Vorla
gen, vor allem die Gegner der Förderabgabe, diese 
bekämpft haben mit der Begründung, dass es eine neue Ab
gabe sei; sie haben dann auch die Förderung der verschie
denen erneuerbaren Energien zum Tell kritisiert. 
Ich welss, es Ist schwierig, bei dieser Materie einen Einzel
antrag einzubringen. Ich mache es trotzdem. Eine Erkennt
nis aus dieser Abstimmung vom 24. September Ist die, dass 
es unbestritten Ist, dass die Wasserkraftwerke erhalten und 
erneuert werden sollen. Ich glaube, es wurde von den Geg
nern nle gesagt, dass man das nicht tun solle. Darum glaube 
Ich, dass wir Gründe genug haben, uns nochmals mit dieser 
Frage - das ist eine andere Frage als die der NAI - zu befas
sen. 
Es sind vor allem zwei Gründe, die hier eine Rolle spielen: 
1. Es geht hier um die Erhaltung von volkswirtschaftlichen 
Werten Insofern, als wir hier eine ökologische Energiepro
duktion haben mit den Werten, die mit den Wasserkraftwer
ken geschaffen wurden. Das ist auch etwas, was wir In der 
letzten Zelt gesehen haben: die Abhängigkeit in der Energie
versorgung, der wir weitgehend ausgesetzt sind. Wenn man 
an die Ölpreise denkt, dann sieht man, dass wir wenigstens 
mit den Wasserkraftwerken eine weit gehende Unabhängig
keit haben. 
2. Es geht um die Frage der Zuverlässigkeit der Politik. Im
merhin haben wir Im Bereich der Wasserkraftwerke nun die 
Regeln zwei Mal während des Spiels geändert. Wir müssen 
sehen, dass die Ausgangslage bei den Wasserkraftwerken 
sehr schwierig ist; fOr den Bau und den Betrieb sind sehr 
langfristige Investitionen nötig. Das sieht man bei den Kon
zessionsdauern, die für dle Nutzung der Wasserkraft erteilt 
werden. Diese liegen Im Bereich von neunzig Jahren, und 
wenn man noch zehn Jahre für die Projektierung und Pla
nung dazu nimmt, so muss man sehen, dass solche Investi
tionen eine Zeitdauer von einem Jahrhundert betreffen. 
Dann Ist klar, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
solche Investitionen entscheidend sind: Wenn man sich 
dazu entschliesst, etwas zu machen. Und wenn sich nun 
diese rechtlichen Rahmenbedingungen im laufe der Zeit än
dern - wenn die Regeln während des Spiels geändert wer
den -, so hat das Konsequenzen. Wir sind Im Begriff, diese 
Regeln zum zweiten Mal gravierend zu ändern. Das erste 
Mal war dies beim Gewässersch etz der Fall. Da wur-
den mit entsprechenden Auflage Regeln zum Nachteil 
der Wasserkraftwerkbetrelber geändert. Jetzt ändern wir sie 
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zum zweiten Mal in einem wichtigen Bereich. Wenn der Ge
setzgeber die Regeln während des Spiels ändert, dann hat 
er auch die Verantwortung, die daraus entstehenden Konse
quenzen mitzutragen. Wenn wir nun wlssenL dass es bei den 
Wasserkraftwerken mindestens In einer Ubergangsphase 
Probleme gibt, dann denke Ich, dass es ein unbestrittenes 
Postulat Ist, dass wir in dieser Übergangsphase etwas zur 
Erhaltung und Erneuerung der Wasserkraftwerke beitra
gen - und zwar jetzt; jetzt, wo wir diese Spielregeln ändern, 
Ist es eine Frage der politischen Fairness. 
Wir können das ändern. Wir können die Konsequenzen mit
tragen, Indem wir die vorhandene Gesetzgebung, nämllch 
das Energiegesetz, anpassen. Sie haben Artikel 7 des Ener
giegesetzes wahrscheinlich nicht vor sich, auf den sich nun 
mein Antrag bezieht Ich kann Ihnen kurz sagen, worum es 
hier geht: 
In Artikel 7 Absatz 1 des Energiegesetzes wird festgehalten, 
dass die Unternehmungen der öffentlichen Energieversor
gung verpfllc~tet sind, die von unabhängigen Produzenten 
angebotene Uberschussenergie, die regelmässlg produziert 
wird, in einer fOr das Netz geeigneten Form abzunehmen. In 
Absatz 3 helsst es - das Ist der noch entscheidendere Ab
satz -: «Wird elektrische Energie angeboten, die durch Nut
zung erneuerbarer Energien» - was die Wasserkraft ja auch 
Ist - «gewonnen wird, Ist auch die nicht regelmässig produ
zierte Uberschussenergie abzunehmen. Die Vergütung rich
tet sich in diesem Fall nach den Kosten für die Beschaffung 
glelchwertlger Energie aus neuen inländischen Produktions
anlagen.» Damit hätten wir Im Energiegesetz einen Ansatz
punkt, um mit meinem Antrag bei der Erneuerung und Erhal
tung der Wasserkraftwerke die Konsequenzen mindestens 
teilweise mitzutragen. Die rechtliche Zulässigkeit meines An
trages Ist vom Rechtsdienst des BFE überprüft worden. 
Der Antrag hat noch weitere Merkmale. Er hat keine finanzi
elle Belastung des Bundes zur Konsequenz und unterliegt 
demzufolge auch nicht der Ausgabenbremse. Die Finanzie
rung erfolgt durch das Verursacherprinzip. Wir haben einen 
breiten Kostenteil, d. h. über das Hochspannungsnetz; wenn 
die Franzosen bei diesen Exporten und Importen, wie Ich 
Sie Ihnen geschildert habe, z. B. Ober unser Netz Strom 
nach Italien liefern, tragen sie diese Problematik mit 
Ein letzter wichtiger Punkt scheint mir hier erwähnenswert 
zu sein: Es ist eine international erprobte Lösung; diese Fra
gen werden z. B. In der Bundesrepublik Deutschland, In Dä
nemark und In Spanien Im Zusammenhang mit der 
Strommarktliberallslerung gleich oder ähnlich geregelt 
In politischer Hinsicht bin ich 0berzeugt, dass wir damit nicht 
in Widerspruch zum Ergebnis der Volksabstimmung vom 24. 
September dieses Jahres stehen. Wir setzen nun einfach 
den bestehenden Artikel 7 des Ene etzes konkret auf 
die Problematik der erneuerbaren len, der Wasser-
kraftwerke, um. 
Ich weiss natarllch sehr wohl, dass die Kommissionspräsi
dentin, Frau Forstar, sagen wird, dass das in der Kommis
sion nicht beraten worden sei und Sie darum hier Nein 
sagen müssten. Ich möchte Ihnen aber eine Bitte unterbrei
ten. Wir stehen vor dem Differenzbereinigungsverfahren. Ich 
meine, dass die Frage politisch so brisant und von so gros
ser Bedeutung Ist, dass wir es dem Nationalrat ermögllchen 
sollten, das anzusehen. Das machen wir, Indem wir diesem 
Antrag zustimmen. Wenn er wirklich völlig verfehlt Ist, bin 
ich - das kann ich Ihnen versichern - das nächste Mal be
reit, diesen Gedanken wieder zu beerdigen. Aber weil es für 
uns von den Wasserkraftwerk-Kantonen ein wichtiges Anlie
gen Ist, bitte ich darum, dass auch die Kommlssionsmltglle
der den Schritt machen und diese Diskussion ermöglichen. 
stimmen Sie meinem Antrag zu. Wenn er tatsächlich verfehlt 
Ist, kippt er, wie gesagt, im Differenzbereinigungsverfahren 
so oder so. Ich danke Ihnen für die Zustimmung. 

Forster-Vanninl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Ich ma
che es ganz kurz: Herr Kollege Malssen, Ich sage nicht, 
dass Ich dem nicht zustimmen kann, weil wir das in der Kom
mission nicht beraten haben, sondern weil die Kommission 
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der Überzeugung ist, dass die Erneuerung der Wasserkraft
werke nicht ins EMG gehört. Ich bin auch der Überzeugung, 
dass energiepolitische Fragen nicht mit der strommarktlibe
ralisierung zu verknüpfen sind. Das sind die Argumente, die 
Ich Ihnen entgegenhalte. 
Noch etwas, Herr Kollege Maissen: Wir stehen den ganzen 
Fragen rund um die Erneuerung von Wasserkraftwerken 
nicht einfach a priori negativ gegenüber, sind aber der Mei
nung, dass diese Fragen noch einmal vertieft geprOft werden 
sollen. Deshalb wird heute ein Kommissionspostulat einge
reicht: Der Bundesrat wird darin eingeladen, mittel- und 
langfristig die stellung der einheimischen Wasserkraft zu 
prüfen und Bericht zu erstatten. 
Ich bin der Meinung, dass der Weg der Kommission der we
sentlich bessere ist. 
Aus diesen Gründen bitte Ich Sie, den Antrag Maissen abzu
lehnen. 

Spoerry Vrenl (R, ZH): Herr Malssen hat Artikel 7 des Ener
giegesetzes teilweise zitiert, aber eben nur teilweise. Arti
kel 7 des Energiegesetzes regelt die Anschlussbedlngungen 
für unabhängige Produzenten, und gemäss Absatz 4 - die
sen Absatz hat Herr Malssen nicht zitiert - schränkt Artikel 7 
dle Vergütung auf Anlagen mit einer Leistung bis zu 1 Mega
watt ein. Der Antrag Malssen würde deshalb das geltende 
Recht in zwei Punkten massiv abändern: 
Zum Ersten würde sich der neue Artikel nicht nur an unab
hängige Produzenten wenden, sondern würde für sämtliche 
Wasserkraftwerke gelten, so gross sie auch immer sein mö
gen, well Herr Malssen in seinem Antrag den erwähnten Ab
satz 4, wo die Beschränkung auf 1 Megawatt verankert Ist, 
wegfallen lässt. Das heisst, dass diese Lösung für die Ge
meinden, wie wir vorher besprochen haben, massive Mehr
kosten bedeuten würde. Die Gemeinden oder die Kantone, 
die zum Tell heute schon durch Artikel 7 zusätzlich belastet 
werden, kämen nochmals massiv zur Kasse. Die Netzbetrei
berin müsste ja dieses Geld Irgendwie aufbringen, und das 
müsste sie Ober die Konsumenten hereinholen. Damit wären 
wit mit einem Umweg Ober das Elektrizitätsmarktgesetz ge
nau bei der Lösung, die wir jetzt aufgrund der gehabten Ab
stimmungen im Marktöffnungsgesetz klar ablehnen 
mussten: dass neue Abgaben der Konsumenten für die Er
neuerung der Wasserkraftwerke nach der Ablehnung des 
Förderabgabebeschlusses nicht möglich sind. 
Dazu kommt ja auch noch, dass Herr Malssen diese Förde
rungen auf fünfzehn Jahre begrenzen will. In diesen fünf
zehn Jahren Ist das Problem im Grunde genommen gar 
nicht so virulent. Denn die Frage der Erneuerung der Was
serkraft - das sagen alle Experten, und das wurde uns in 
der Kommission Immer wieder versichert - Ist nicht so akut 
wie das Problem der nlchtamortlslerbaren Investitionen, das 
wir Ja mit dem nächsten Artikel lösen wollen, sondern diese 
Kosten fallen In fünfzehn, zwanzig Jahren, vielleicht noch 
später an. Ich bin restlos überzeugt, dass die Wasserkraft 
dann wieder eine ganz starke Position als saubere Spitzen
energie hat, die Europa beliefern kann, und dass die Was
serkraft dann in der Lage sein wird, den Erneuerungsbedarf 
selbst zu bezahlen. 
Aus diesem Grund, weil dieser Antrag einfach eine Umge
hung des Grundsatzes ist, den wir im ElektrlzHätsmarktge
setz beschlossen haben - aufgrund der gehabten 
Abstimmungen keine Subventionen auszurichten und keine 
neuen Abgaben der Konsumenten für die Erneuerung der 
Wasserkraft erheben zu können, und weil das Im Moment 
auch nicht notwendig ist -, können wir den Entscheid Im 
Elektrlzltätsmarktgesetz nicht Ober diesen Umweg unterlau
fen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ich möchte Sie auch ersu
chen, dem Weg der Kommission zu folgen, nämlich diese 
ganze Problematik mit dem von der Kommission entworfe
nen Postulat zu prüfen. Wir sehen Im Moment keine kon
krete Lösungsmöglichkeit; wir glauben auch, dass der 
vorgeschlagene Weg kein tauglicher Weg ist. Wir würden 

diese Problematik lieber umfassend prüfen, so, wie Sie es 
uns am Schluss der Beratungen in Auftrag geben werden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Maissen •••• 8 Stimmen 
Dagegen .... 18 Stimmen 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 

b ..... 
1. von 20 Prozent .... 

Abs.2 

b ...•. von 40 Prozent .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Hofmann, Büttlker, Dettling) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Leumann 
Abs. 1 ßst. C 

Streichen 

Eventualantrag Leumann 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c wird zu Artikel 25 Absatz 2 
Buchstabe c 

Art. 25 
Proposition de la commisslon 
Majorlte 
Al. 1 

b ..•.. 
1. de 20 pour cent .... 

Al.2 

b ..... de 40 pour cent .... 
Al.3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mlnorfte 
(Hofmann, BOttlker, Dettllng) 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Proposition Leumann 
Al. 1 let c 
Biffer 

Proposition subsidiaire Leumann 
(au cas oil la proposltion prlncipale seraH rejetee) 
Artlcle 25 allnea 1 lettre c devlent artlcle 25 alinea 2 lettre c 

Forster-Vannini Erika (R, SG), für die Kommission: Die 
Frage der Marktöffnung hat in der Kommission eine inten
sive Diskussion ausgelöst. Einig war man sich vorerst dar
über, dass eine Übergangsfrist von sechs Jahren mit drei 
Stufen konsens- und mehrheitsfähig ist. Ebenfalls Einigkeit 
herrschte darüber, dass zuerst Jene Grossbetrlebe, die Ener
gie als Prozessenergie benötigen und die in direkter Konkur
renz mit der Wirtschaft Im Ausland stehen, zuerst In den 
Genuss von Preisreduktionen kommen sollen. 
Einig war man sich auch, dass der Offnungsrhythmus so zu 
gestalten Ist, dass er mit dem technisch Machbaren überein
stimmt. Es wäre den Kunden gegenüber unehrlich, eine so
fortige Marktöffnung zu beschllessen im Wissen darum, 
dass erst neue strukturen geschaffen werden massen und 
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neue Messtechniken wohl entwickelt, aber noch nicht voll
ständig erprobt sind. Technlsc~. so sagte man uns, seien wir 
noch nicht so weit, dass die Uberwachung des viel kompli
zierteren Systems a~erhaupt zum Tragen kommen könne. 
Es geht darum, die Offnungsstufen mit der Realität In Ein
klang zu bringen. ZU guter Letzt Ist auch noch die ganze 
Problematik der NAI zu beachten. 
Unter Beachtung all dieser Vorgaben stimmte die Kommis
sion Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b zu. Sie beantragt hin
gegen in einer Mehrheit eine Änderung des Prozentsatzes, 
in welchem Umfang der eigenständige Anspruch auf Durch
leitung des direkten Jahresabsatzes an feste Kundinnen und 
Kunden für Elektrizitätsversorgungsunternehmen besteht. 
Unter «Absatz an feste Kundinnen und Kunden» wird die un
mittelbare Lieferung von Elektrizität aber das eigene Netz an 
marktberechtigte Endverbraucher verstanden. 
Die Kommission begrQndet Ihren Antrag damit, dass keines 
der Länder der EU den Marktzugang so zögerlich gestaltet 
wie die Schweiz. Gemäss Entwurf des Bundesrates beträgt 
die Marktöffnung zu Beginn rund 21 Prozent. Wenn wir in 
Absatz 1 Buchstabe a 20 Gigawattstunden gemäss Entwurf 
beschliessen und in Buchstabe b 20 Prozent gemäss dem 
Antrag der Kommission, lägen wir bei der Öffnungsge
schwindigkeit ln etwa ln der Grössenordnung der uns umge
benden Staaten, das heisst bei rund 30 Prozent. Zudem liegt 
es im Interesse der gefangenen Kunden, dass wir hler eine 
bescheidene Korrektur vornehmen. Da die Erhöhung von 10 
auf 20 Prozent relativ bescheiden Ist, lässt sich die Erhö
hung selbst Im Hinblick auf die NAI-Problematik nach Mei
nung der Kommission rechtfertigen. 
Um sicherzustellen, dass die tieferen MarktPrelse an die 
Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, beantragen 
wir Ihnen zusätzlich eine Ergänzung In Artikel 28 Absatz 1 
Buchstabe c, wonach Preisvorteile an die Kundinnen und 
Kunden weiterzugeben sind. 
Gleichzeitlg bitten wir Sie um Zustimmung zum Antrag be
treffend Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe b, nach drei Jahren 
den massgebenden Anteil des direkten Jahresabsatzes von 
Elektrizitätsunternehmen an feste Kundinnen und Kunden 
auf 40 Prozent zu erhöhen. 

Hofmann Hans (>/, ZH): Ich möehte Sie bitten, hier der Min
derheit und damit Bundesrat und Nationalrat zu folgen. Die 
Kommission hat in der ersten Lesung am 10. Mal 2000 mit 7 
zu 6 Stimmen beschlossen, die Quoten far die Endverteiler 
von 10 auf 20 Prozent und nach drei Jahren von 20 auf 40 
Prozent zu erhöhen. Ich habe es damals unterlassen, direkt 
einen Minderheitsantrag zu stellen, weshalb er erst jetzt auf 
der zweiten Fahne erschienen Ist. 
Die Absicht dieser damals knappen Mehrheit war, nach den 
Verzögerungen, die es beim Er1ass des EMG nun gegeben 
hat, den Markt etwas schneller zu öffnen. Das tönt Ja gut. 
Aber wenn wir das wirklich wollen, dann mQssen wir nicht 
dem Endverteiler, sondern dem Endverbraucher, also dem 
Kunden, den Zugang zum freien Markt schneller ermögli
chen. Dann m0ssten wir In Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a 
den Markt Mr die Endverbraucher schneller öffnen, dann 
massten wir dort die massgebenden Gigawattstunden redu
zieren, damit der Kunde - die Wirtschaft, das Gewerbe, die 
KMU - schneller vom freien Markt profitieren und seinen 
strom dort kaufen könnte, wo er wollte. 
Wenn wir es den Endvertellem - da denke Ich vor allem an 
die grossen Stadt- und Gemeindewerke - ermöglichen, sich 
von allem Anfang an In grösserem Umfang auf dem freien 
Markt einzudecken, dann kaufen diese den strom dort, wo 
er am bllllgsten Ist, und das Ist sicher nicht die einheimische 
Wasserkraft. 
Diese von der Kommissionsmehrheit gegenüber Bundesrat 
und Nationalrat elngeMhrte · Änderung stärkt keineswegs 
den freien Markt, sondern schatzt den Monopolbereich der 
Endverteiler zulasten der Produzenten. Die Erfahrungen in 
den bereits llberallslerten Märkten, Insbesondere in 
Deutschland, zeigen, dass am Anfang vor allem die Elektrlzi
tätsproduzenten im Wettbewerb stehen. In Deutschland gibt 
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es beim mittlerweile erreichten tiefen Preisniveau wohl kaum 
ein Kraftwerk, das seine Vollkosten noch decken kann. Das 
muss uns aufhorchen lassen. 
Demgegenaber gehören die Stadt- und Gemeindewerke, die 
keine aben, zu den Gewinnern der anfängli-
chen Sie profitieren vom ganstigen Stromein-
kauf, ohne die erzielten Preisnachlässe vollständig - das 
wäre auch schwierig zu kontrollieren - an die Kunden weiter
zugeben. 
Die Bundesrats- und Nationalratslösung, also die Quoten 
von 1 0 Prozent respektive, nach drei Jahren, 20 Prozent, 
stellt einen akzeptablen helvetischen Kompromiss zwischen 
den Interessen der Kunden und dem Schutz der einheimi
schen Stromproduktion dar. Es ist ein Kompromiss, dem ab
rigens alle Beteiligten - Bund, Kantone, aber auch der Ver
band Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen - zuge
stimmt haben. 
Die von unserer Kommission beschlossene Verdoppelung 
der Quoten von 10 auf 20 Prozent- natürlich macht das am 
Schluss nicht das Doppelte aus - gefährdet diesen Kompro
miss und f0hrt zu Wettbewerbsverzerrungen. Eine weiter ge
hende Öffnung durch höhere Quoten Mr die Endverteiler, 
also eine Erhöhung von 20 auf 40 Prozent, erhöht substanzi
ell auch die nicht verkraftbaren Übergangskosten bei der 
einheimischen Produktion, insbesondere bei den Wasser
kraftwerken. Die höheren Marktöffnungsquoten für die End
verteiler warden in erster Linie ausländischen Bllliganbletern 
Wettbewerbsvorteile bringen. Die schweizerischen Kraft
werke und deren standortreglonen warden einseitig und un
nötig benachteiligt 
Ich bitte Sie deshalb, hier dem Minderheitsantrag zu folgen. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Ich befOrworte eine schnelle 
Marktöffnung, und zwar eine solche, wie sie Ihnen die Kom
missionsmehrheit beantragt. 
Nebst Jenen Granden, die bereits genannt wurden, erwähne 
ich noch Folgendes: Wir alle haben erfahren und realisiert, 
dass eine faktische Teilöffnung des strommarktes schon 
lange vor dem Zeitpunkt begonnen hat, da sie von Gesetzes 
wegen geschehen soll. Insbesondere wissen wir, dass z. 
B.alle energielntenslven Grossbetriebe Mr Ihren Strom 
schon längst weniger bezahlen müssen oder dass ihnen an
dere finanzielle Vorteile eingeräumt werden. Für solche Be
triebe ist der Strommarkt faktisch bereits liberalisiert. 
Es wäre nun unrealistisch anzunehmen, nach einer ersten 
Marktöffnungsstufe würde diese Entwicklung aufhören; Im 
Gegenteil. Wenn fQr die Strom-Grossverbraucher und vor
erst fQr eine erste Tranche von wahrscheinlich vor allem ge
werblichen Endverbrauchern der Markt offen Ist, werden sicp 
vorab die finanziell potenten Versorgungsunternehmen be
mühen, weitere Kunden - und vorab solche ausserhalb Ihrer 
Versorgungsgebiete - an sich zu binden. Es werden dies 
hauptsächlich die Interessanten Grosskunden sein, die zu
meist als B0ndelkunden auftraten, wie Grossverteller, 
Grossbanken sowie Firmen mit einem grossen lmmoblllen
portefeullle. Der für die Bindung solcher Kunden erforderli
che finanzielle Aufwand wird nun gross sein; das wird zur 
Folge haben, dass tendenzlell die gefangenen Kunden bela
stet oder zusätzliche Abschreibungen unterlassen werden. 
So oder so birgt das vorzeitige Akquirieren gefangener Kun
den die Gefahr einer gewissen Mark\Verzerrung In sich, sind 
es doch belsplelswelse und In der Regel vorab die produzie
renden Unternehmen, welche Ober die Mr eine solche Kun
denakquisfflon nötigen Mittel vertagen. 
Grössere Marköffnungsschrltte bewirken nun, dass Zahl und 
Umfang jener Kunden, denen zum Zwecke einer späteren 
Bindung finanzielle Vortelle eingeräumt werden massen, 
kleiner werden. Damit sinken auch das Interesse und der 
Geldbedarf der Elektrizitätsunternehmungen, sich In der vor
zeitigen Kundenakquisition zu engagieren. Generell kann 
gesagt werden, dass beim Tempo der Marktöffnung die fakti
schen Zwänge jegliche gesetzliche Regelung überlagern 
und teilweise Illusorisch machen. Deshalb ist anzustreben, 
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dass die gesetzlichen Marktöffnungsschritte sich möglichst 
den faktischen annähern. 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit geht in dieser Rich
tung, weshalb Ihm zuzustimmen Ist. 

David Eugen (C, SG): Das Votum von Kollege Hofmann 
wirft schon Fragen auf. Ich meine, es wurde jetzt sehr oft fOr 
Wettbewerb gekämpft, fOr freien Markt, fQr das Sich-Bewäh
ren am Markt. Kollege Hofmann hat es auch so schön ge
sagt: Es besteht die Gefahr, dass die Leute den strom dort 
kaufen, wo er am billigsten ist. In dem Sinne wird es jetzt 
plötzlich, wenn es dann kommt, als Gefahr verstanden. 
Ich finde, die Abstimmung, die wir am 24. September 2000 
durchgeführt haben, ging dahin, gewisse Schutzmechanis
men fOr die Wasserkraft einzubauen. Aber es ging nicht 
darum, jene Strukturen zu schützen und am Leben zu erhal
ten, die existieren und die eigentlich über gute Preispolster 
verfOgen. Wenn gesagt wurde, was hier von der Kommission 
vorgeschlagen werde, komme nicht den Endverbrauchern 
zugute, stimmt das nicht. Das helsst, diese schnellere 
Marktöffnung kommt auch den Kleinen zugute, nämlich den 
KMU und auch den Haushalten. Mich hat es Immer gestört, 
dass man im Prinzip unterschiedliche Geschwindigkeiten 
vorsieht: Die Grossen sollen sofort von den tiefen Preisen 
profitieren können, und die Kleinen will man zuerst noch et
was «melken», bis die strukturen bereinigt sind. Diese sol
len noch die Kosten bezahlen. Wenn dann die Strukturen 
bereinigt sind, dürfen auch die kleinen Bezüger an diese 
besseren Preise herankommen. 
Wir müssen jetzt auch hier In diesem Punkt konsequent sein 
und den kleineren Bezügern, Insbesondere den KMU, den 
Markt öffnen. Ich möchte daran erinnern, dass beispiels
weise von der Lösung, die ursprünglich vorgeschlagen 
wurde, kein einziger Betrieb Im Kanton St. Gallen profitiert 
hätte - das hat mich selber überrascht-, weil sich diese alle 
unter der Grössenordnung befinden, um von diesem PrMleg 
der sofortigen Marktöffnung zu profitieren. 
Daher sind diese sehr massvollen Vorschläge, wie Kollege 
Schwelger gesagt hat, auch entsprechend dem Marktrhyth
mus, wie er automatisch abläuft, richtig. Wenn wir etwas an
deres machen würden, würden wir gerade das Gegenteil 
tun: Wir würden Sperren einbauen und den Markt, wie er 
sich jetzt entwickelt, behindern; dies würde vor allem zula
sten der Klelnbezüger und der KMU erfolgen. 
Ich bitte Sie also, für diese sehr massvollen Verbesserungs
vorschläge betreffend die Öffnung des Marktes zu stimmen 
und somit der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Escher Rolf (C, VS): Ich verstehe die Welt nicht mehr, was 
bei mir bei meiner Bescheidenheit eigentlich höchst selten 
vorkommt. (Heiterkeit) 
Wir liberalisieren und öffnen, was das Zeug hält, aber plötz
lich wollen die gleichen Llberallslerer und Öffner wieder 
schliessen bzw. einengen. Diese wollen nun, dass die Ver
tellgesellschaften bei den ersten beiden Marktöffnungsstu
fen zurückgebunden werden. Sie sollen gebundene Kunden 
bleiben, nur frei für mickrige 10 Prozent im ersten und 20 
Prozent Im vierten Jahr. Warum sollen die Vertellgesell
schaften gestaffelt einen spürbaren Anteil des Stromes frei 
einkaufen können? Damit sie den Preisvorteil an die Elnzel
kunden weitergeben können. Sie müssen das auch tun - die 
Kommissionspräsidentin hat vorhin Artikel 28 Absatz 1 
Buchstabe c vorgelesen. 
Ich habe am letzten Montagabend mit der Direktion der Ver
tellgesellschaft, der Ich als Präsident vorstehe, eine ausführ
liche Tarifdiskussion gefOhrt. Wir sind davon ausgegangen, 
dass wir 20 Prozent frei einkaufen können, und diese 20 
Prozent sind aufgrund der Offerten, die wir eingeholt haben, 
massgebend günstiger als die übrigen 80 Prozent; es sind 
Offerten von schweizerischen Überlandwerken. Wenn wir 20 
Prozent frei einkaufen können, können wir bereits am 1. Ja
nuar 2001, also in drei Monaten, die Tarife für das gesamte 
Gewerbe - vom Kleingewerbe über die Seilbahnen und das 

Spital bis zur Sprengstofffabrik - je nach Kategorie zwischen 
4 und 12 Prozent senken. In vier Jahren können wir den Ra
batt verdoppeln; das macht dann bereits einen Viertel des 
jetzigen Preises aus. Wenn nur 10 Prozent freigegeben wer
den, bedeutet das eine unwesentliche Senkung zwischen 2 
und 6 Prozent, und damit können wir unsere Kunden nicht 
binden. Und genau hier liegt eben ein Schlüssel, damit die 
KMU schon bald von der Liberalisierung profitieren können, 
wie dies Kollegin Leumann In der Eintretensdebatte verlangt 
hat. 
Welche Kreise wehren_slch gegen diese 20 und 40 Prozent? 
Es sind vor allem die Uberlandwerke, die In den letzten Ta
gen gewaltig lobbylert haben. Es sind jene Werke, welche 
die Verteiler beliefern, also diejenigen, welche jetzt den von 
Ihnen belieferten Vertellgesellschaften die grösseren Kun
den abjagen - die Seilbahnen, das Spital, die mittleren Un
ternehmungen. Das Ist meines Erachtens nicht mehr 
anständig. Dann geben diese noch vor, dass sie mit dieser 
Restriktion_ die Wasserkraftwerke schützen wollen. Es geht 
doch den Uberlandwerken darum, dass sie Ihren strom halt 
noch länger teurer verkaufen können. 
Wenn Sie wollen, dass das Gewerbe - die KMU - umge
hend tiefere Tarife erhält, müssen Sie mit der Mehrheit für 
den Prozentsatz von 20 bzw. 40 Prozent stimmen. 

Hofmann Hans (V, ZH): Gestatten Sie, dass Ich noch ganz 
kurz etwas erwidere: Ich habe hier kein Problem. Ich ver
stehe die Welt auch noch mit diesem Minderheitsantrag. Ich 
bin fQr die Marktöffnung, für den freien Markt. Ich habe ge
sagt Wenn Sie den kleinen Unternehmen schneller günsti
gere Preise geben wollen, dann lassen Sie doch den 
Kunden den strom dort kaufen, wo es Ihm beliebt, und ver
längern Sie nicht das Monopol des Endverteilers. 
Ich gebe zu: Diese kleineren Marktöffnungsschritte sind am 
Anfang ein Schutz für die Stromproduzenten, weil die Strom
produzenten von Anfang an unter Druck geraten. Wenn wir 
grossen stadtwerken die Möglichkeit geben, den strom In 
einem grösseren Umfang auf dem freien Markt einzukaufen, 
dann leiden die Überlandwerke. Aber die Überlandwerke 
sind Besitzer von vielen Wasserkraftwerken und bleiben 
dann auf dem strom sitzen, und am Schluss sind wir alle die 
Leidtragenden. 
Die vom Bundesrat beschlossenen Marktöffnungsschritte, 
die einen Kompromiss darstellen, der ausgehandelt worden 
Ist, sind der richtige, der pragmatische Weg; denn niemand 
In Europa will oder macht das, was jetzt die Mehrheit unse
rer UREK will. 
Ich bitte Sie daher noch einmal, dem Antrag der Minderheit 
zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Minderheit unterstützt 
den Bundesrat. Das ruft vonseiten des Bundesrates nach 
Solidarität und Treue. Der Bundesrat unterstützt formal die 
Minderheit. Wenn Ich dennoch ein gewisses Verständnis für 
die Mehrheit signalisiere, so nur, um einen Diskussionsbei
trag zu leisten. 
Der Bundesrat wollte auch eine rasche Marktöffnung, und es 
Ist zu beobachten, dass das Ganze durch die parlamentari
sche Beratung, wegen des Wartens auf die Volksabstim
mung, doch eine gewisse Verzögerung erfahren hat. Diese 
zeitliche Verzögerung versucht der Antrag der Mehrheit et
was wettzumachen. Es ist ja auch so, dass wir In einem all
fälligen Abstimmungskampf nicht unglücklich wären, wenn 
Konsumentenkreise das Gesetz auch unterstützen würden. 
Das tun sie, wenn sie davon profitieren. 
Was den Vollzug angeht, haben wir etwas Mühe mit diesen 
Bündelkunden, mit Kunden, die sich zu Genossenschaften 
zusammenschllessen. Das ist nicht unbedingt leicht zu voll
zlehen. 
Das war nur das Tansparentrnachen einer mentalen Sympa
thie. Ich mache den Deckel gleich wieder zu. Auf der forma
len Ebene bleibe Ich Herrn Hofmann treu wie ein Nibelunge. 
(Heiterkeit) 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .•.. 13 Stimmen 

Prisldent (Schmid Carlo, Präsident): Wir kommen nun zu 
den Anträgen von Frau Leumann. 

Leumann-WOrsch Helen (R, LU): Ich kann mich sehr kurz 
halten, ich habe ja In der Eintretensdebatte bereits erklärt, 
worum es geht Um Sie stichwortartig noch einmal daran zu 
erinnern: Die Bestimmung Ist ein Systembruch, der zwin
gend zur sofortigen Marktöffnung führt. Das öffnet dem 
Missbrauch Tür und Tor, weil die notwendigen Mess- und 
Datenverarbeltungstechnologien noch gar nicht in der Lage 
sind, diese sofortige Liberalisierung zu verarbeiten. 
Ich möchte Sie also bitten, sich wieder dem Bundesrat anzu
schllessen und den Buchstaben c zu streichen. Wenn Sie 
dem nicht zustimmen können und meinen, der Buchstabe 
gehöre in dieses Gesetz hinein, dann müsste er zumindest 
In die zweite Phase zurückgeschoben und unter Absatz 2 
als neue Litera c aufgeführt werden. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Das 
Problem hat sich auch in unserer Kommission gestellt. Es 
wurde allerdings nur ein Antrag auf Verschiebung In die 
zweite Phase eingebracht. Es geht dabei um die Frage der 
technischen Machbarkeit Das ist offenbar eine Glaubens
frage. Während die Werke die Meinung vertreten, das sei 
technisch nicht machbar, war die Verwaltung der Meinung, 
dass es technisch sehr wohl machbar sei. Probleme ergä
ben sich nur, wenn es sich um riesige Mengen handeln 
würde; aber da zum heutigen Zeitpunkt etwa 1 bis 2 Prozent 
des lnlandverbrauches aus solchen dezentralen Anlagen 
stammten, seien die Probleme durchaus zu lösen. Zurzeit 
befänden sich zudem verschiedene technisch-administrative 
Vorhaben In Planung oder seien fast ausgereift. Diese Aus
sagen haben die Kommission davon überzeugt, dass wir 
den Buchstaben c sowohl Im Gesetz als auch in der ersten 
Stufe belassen können. 
Ich bitte Sie, den Antrag Leumann abzulehnen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Wir unterstützen den Kom
missionsantrag. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Leumann .... 7 Stimmen 
Dagegen .••• 16 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Eventualantrag Leumann .... 8 Stimmen 
Dagegen .... 14 Stimmen 

Art 25bis 
Antrag der Kommission 
Titel 
Darlehen an Wasserkraftwerke 
Abs. 1 
Der Bund kann während 10 Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in Ausnahmefällen Darlehen an Wasserkraftwerke 
ausrichten, deren Träger wegen der Öffnung des Elektrizi
tätsmarktes vorübergehend nicht in der Lage sind, die be
triebswirtschaftlich notwendigen Amortisationen 
vorzunehmen. 
Abs.2 
Der Bundesrat bezeichnet die Ausnahmefälle und legt wei
tere Voraussetzungen und Bedingungen für die Gewährung 
der Darlehen fest. 
Abs. 3 
Das Darlehen wird gewährt, wenn der Darlehensnehmer 
eine genügende Sicherheit anbieten kann. 
Abs.4 
Darlehen und Darlehenszinsen sind zurückzuzahlen, sobald 
die Ertragslage dies ermöglicht 
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Art. 25bls 
Proposiüon de Ja commission 
Titre 
Prets aux centrales hydroelectrlques 
Al. 1 

Ständerat 99.055 

Pendant 10 annees a compter de l'entree en vigueur de 
cette lol, la Confederation peut accorder, dans de cas excep
tionnels, des prets aux exploltants de centrales hydroelec
triques que l'ouverture du marche de l'electrlcite empäche 
temporalrement de proceder aux amortissements neces
salres a l'exploitatlon. 
A/.2 
Le Conseil federal deslgne les cas exceptionnels et fixe les 
autres conditlons et prealables du pret. 
Al. 3 
Le prät est accorde lorsque le beneflcialre offre une securlte 
sufflsante. 
Al.4 
Les präts dolvent ätre rembourses avec interäts des que la 
sltuation de l'entreprlse le permet 

Forster-Vanninl Erika (R, SG), fQr die Kommission: Darle
hen für NAI, wie sie von der Kommission mit 12 zu o Stim
men gefordert werden, sind durch Artikel 103 der 
Bundesverfassung, durch den Strukturartikel, abgedeckt. Er 
lautet «Der Bund kann wirtschaftlich bedrohte Landesge
genden unterstützen sowie Wirtschaftszweige und Berufe 
fördern, wenn zumutbare Selbsthiltemassnahmen zur Siche
rung ihrer Existenz nicht ausreichen.» Er kann nötigenfalls 
vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. 
Demgegenüber geht es bei den Massnahmen zur Erhaltung 
und Erneuerung der bestehenden Wasserkraftwerke um an
dere Aspekte. Gemäss Artikel 25bls Absatz 1 des Kommissi
onsantrages kann der Bundesrat «während 10 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes In Ausnahmefällen Darlehen 
an Wasserkraftwerke ausrichten». Mit dieser Formulierung 
wird sichergestellt, dass nur jene Werke, welche die NAI 
nicht aus eigener Kraft überbrOcken können, Darlehen erhal
ten sollen. Die Formulierung darf aber nicht so verstanden 
werden, dass In Ausnahmefällen auch Darlehen für andere 
Zwecke, wie z. B. für die Erhaltung und Erneuerung der 
Wasserkraftwerke, ausgerichtet werden d0rfen. Die Ausnah
mefälle beziehen sich nicht auf den Verwendungszweck der 
Gelder, sondern auf die anspruchsberechtigten Wasserkraft
werke. Absatz 2 bezeichnet die Voraussetzungen und Be
dingungen für die Gewährung der Darlehen. Absatz 3 
bestimmt, dass Darlehen nur gewährt werden dürfen, «wenn 
der Darlehensnehmer eine genügende Sicherheit anbieten 
kann». Absatz 4 bestimmt zudem ausdrücklich: «Darlehen 
und Darlehenszinsen sind zurQckzuzahlen, sobald die Er
tragslage dies ermöglicht» Es handelt sich demzufolge in 
keiner Welse um Geschenke aus der Staatskasse, wie ich 
auch schon habe munkeln hören, sondern um verzinsliche, 
rückzahlbare Darlehen. 
Ich bitte Sie Im Namen der einstimmigen Kommission - wir 
haben diesem Artikel mit 12 zu o Stimmen zugestimmt -, 
den Artikel hier aufzunehmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Als Vertreter des Bundes
rates möchte Ich darauf aufmerksam machen, dass der Bun
desrat eine solche Lösung immer bestritten hat und das 
auch heute tut. 
Es Ist auf das Abstimmungsresultat vom 24. September 
2000 zu verweisen. Gerade die betroffenen Gebirgskantone, 
ausser einem Kanton, haben die Förderabgabe deutlich ab
gelehnt. Im Abstimmungskampf habe wenigstens ich Immer 
darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns In diesem Fall ei
ner solchen Lösung widersetzen würden. 
Die Darlehen führen zunächst zu einer Erhöhung der Ausga
ben in der Finanzrechnung des Bundes und damit zu einer 
entsprechenden Mehrbelastung. Die Zinsen und späteren 
Rückzahlungen werden in der Finanzrechnung dann als Ein
nahmen erfasst und entlasten den Bund - wenn sie Je kom
men. Die dem Bund effektiv verbleibenden Belastungen 
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hängen von der Verzinsung der Darlehen ab und davon, ob 
die Darlehen vollständig zurückbezahlt werden oder ob der 
Bund allenfalls aufgrund von nicht mehr einbringlichen Dar
lehen Verluste zu tragen hat. Durch Erfahrungen gewitzigt, 
glauben wir när.nllch, das sei der Fall. Das ist die Stellung
nahme des Bundesrates. 

Angenommen -Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 28 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr Ist erreicht 
La majorite qualiflea est acquise 

Art.26,27 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Büttlker, Dettling, Hofmann Hans, Schwelger, Spoerry) 
Streichen 

Art. 26, 27 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Minorite 
(Büttlker, Dettllng, Hofmann Hans, Schweiger, Spoerry) 
Biffer 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Über diese Artikel 
wurde mit Artikel 8 entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de la majorite 

Art.28 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

c. Preisvorteile aufgrund Ihres Anspruchs auf Durchleitung 
nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 und Absatz 2 
Buchstabe b festen Kundinnen und Kunden weiterzugeben. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Leumann 
Abs.1 

c ..... Ziffer 1 und Absatz 2 Buchstabe b an KMU weiterzuge
ben. 

Art. 28 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 

c. de faire beneflcler leurs cllents captifs des reductions de 
prix obtenues en vertu de leur drolt a l'acheminement au 
sens de l'artlcle 25 allnea 1er lettre b chiffre 1er et alinea 2 
lettre b. 
Al.2 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Proposition Leumann 
Al. 1 

c. de faire btlneflcier les PME des reductions .... 

Abs. 1-Al. 1 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Frau Leumann hat ih
ren Antrag zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposftion de la commission 

Abs. 2-Al. 2 
Angenommen - Adopte 

Art29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Büttlker Rolf (R, SO): Zu Artikel 29 habe Ich bezüglich der 
Auslegung eine Frage an Herrn Bundesrat Leuenberger. Ich 
bin der Meinung, dass In Artikel 29 der Ausdruck "ange
passt werden» - gemeint sind die Vertragsverhältnisse - In 
der Praxis zu Auslegungsproblemen führen könnte. Ich habe 
eine Frage aus der Praxis: Wenn ich von Artikel 25 EMG 
ausgehe, sollen die Elektrlzltätsversorgungsunternehmen Im 
Umfang der Ihnen zustehenden Marktöffnungsquote berech
tigt sein, ihren Vorlieferanten frei zu wählen. Artikel 29 Ab
satz 1 spricht nun aber nicht davon, dass die 
Elektrizitätsversorger im Umfang Ihrer Durchleltungsberech
tlgung die Auflösung ihrer Verträge mit Lieferanten verlan
gen können, sondern ledigllch davon, dass die 
Elektrizitätsbezugsverträge angepasst werden sollen. Nun 
die Frage: Ist dies nun als Recht für den «last call» zu ver
stehen, oder hat das Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
tatsächlich das Recht - davon gehe Ich aufgrund der Zielset
zung dieses Gesetzes aus -, den Vertrag mit seinem Vorlie
feranten im Umfang seiner Marktzutrittsberechtigung 
aufzulösen? Das Ist die Frage. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Ich weigere mich - das 
klingt etwas hart, aber Sie dQrfen es nicht falsch verstehen -
' hier_ eine Interpretation eines Vertragsverhältnisses aus 
dem Armei zu schütteln, die dann In den Materialien stünde 
und für zwei Parteien verbindlich wäre. Das will Ich nicht tun, 
ohne es rechtlich genau angeschaut zu haben. Man müsste 
auf eine solche Frage auch unvorbereitet spontan und kom
petent antworten können, ich welss; aber ich habe auch eine 
gewisse Verantwortung zu tragen. Hätten Sie diese Frage 
früher gestellt, hätte ich das abgeklärt Wenn ich jetzt etwas 
zu Protokoll gebe, das von anderen, die noch bessere Juri
sten sind als wir beide, etwas anders Interpretiert Yllrd, kann 
das zu Schwierigkeiten führen. Das müssen Sie verstehen. 
Aber wir sind Ja noch nicht am Ende aller Tage. Ich werde 
dazu Im Nationalrat und das nächste Mal auch hier im stän
derat Stellung nehmen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Ich 
habe in der Kommission versprochen, zuhanden der Mate
rialien noch eine Aussage zu machen. Nur deshalb wurde 
ein zusätzlicher Antrag zurackgezogen; ich möchte das 
gerne noch wahrnehmen. 
Ich möchte festhalten, dass es bei der Anpassung bestehen
der Verträge um Konzessionsverträge geht Parallel dazu 
sind abgeschlossene Zusatzverträge, In denen beispiels
weise die Wasserkraftgesellschaften den konzedierenden 
Gemeinden Leistungen vertraglich zugesichert haben, nicht 
eingeschlossen. Solche Verträge fallen nicht unter Artikel 
29. Eine Veränderung dieser Verträge mQsste dem Willen 
beider Parteien entsprechen. Es hat also keinen Zusam
menhang. Nur, damit das zuhanden der Materialien festge
halten Ist. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 30 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 30 
Proposition de Ja commisslon 
Al. 1 
Adherer a la decislon du Conseil national 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes •••• 28 Stimmen 
(Bnstimmlgkelt) 

Abschreibung- C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federa.J 
Classer les Interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopts 

Schluss der Sitzung um 13.30 Uhr 
La ssa.nce est Jevse a 13 h 30 
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Elektrlzltätsmarktgesetz 

Nationalrat 

Loi sur le marche de l'electrictte 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 07.06.99 (BBI 1999 7370) 
Message du Consefl flkl~ral 07.00.99 (FF 1999 6646) 
Nationalrat/Conseil national 15.03.00 (Erstrat- Premier Conseil) 

Natlonalrat/Conseil national 15.03.00 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/Conseil natlonal 20.03.00 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Bats 07.08.00 (Zweitrat- Deuxl~me Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.00 (Fortsetzung - Suite) 
NatlonalrattConseß national 29 .11 .00 (Differenzen - Dlvargences) 
Nationalrat/Conseil national 29.11.00 (Fortse1zung - Suite) 
Natlonalratteonsell national 30.11.00 (Fortsetzung - Suite) 
Stlinderal/Consell des Bats 04.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalral/Consell natlonal 07.12.00 (Differenzen- Dlvergences) 
Natlonalral/Consell national 11 .12.00 (For1Betzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.00 (Dlffere1121:111- Dlvergences} 
Elnlgungskonferenz/Conlerence de conclllatlon 13.12.00 
NatlonalrattConseß national 13.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
NatlonalrattConseil national 15.12.00 (Schlussabstimmung- Vota flnal) 
StänderattConsell des Etats 15.12.00 (Schlussabstimmung-Vota final) 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Ich halssa als einzigen 
Kommissionssprechar Herrn Adalbert Otmar willkommen. 
Harr John Dupraz, der für diese Aufgabe vorgesehen gewe
sen wäre, hat sich für die ganze Woche entschuldigen las
sen. Es ist offenbar nicht gelungen, innert Frist einen 
«Ersatzromand» zu finden. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Gerne schil
dere ich noch einmal ganz kurz die Ausgangslage. Das Elek
trizitätsmarktgesetz (EMG) wurde in unserem Rat als Erstrat 
in der Frühjahrssesslon 2000 behandelt Der Ständerat hat 
rlchtlgerweise im Sommer die Verhandlungen ausgesetzt Er 
wollte zuerst die Abstimmungen über die Energievorlagen 
wm 24. September abwarten. Er hat dann in der Herbstses
sion die Vorlage durchberaten. Er ist der Linie des National
rates Im Grossen und Ganzen gefolgt und hat einige 
Korrekturen sowie Ergänzungen angebracht, mit denen wir 
uns heute auch auseinander setzen müssen. Die UREK des 
Nationalrates hat sich in der Folge an mehreren Sitzungen 
intensiv mit der Vorlage auseinander gesetzt 
Heute haben wir uns mit 13 Differenzen und einer Vielzahl 
von Minderheitsanträgen sowie einigen Einzelanträgen zu 
befassen. In der Sache haben wir die Beratung vor dem Hin
tergrund zu führen, dass am 24. September alle drei Ener
gievorlagen von Volk und Ständen abgelehnt wurden. Wir 
haben sie auch im W1SSen zu führen, dass die Öffnung des 
Marktes real Tag für Tag voranschreitet Die Erwartungen 
der Wirtschaft im Bereich der KMU, aber auch die der Kon
sumentinnen und Konsumenten im Privatbereich sind sehr 
gross, dass die Marktöffnung nun auch gesetzgeberisch er
folgen wird. Wir haben die Diskussion vor dem Hintergrund 
zu führen, dass sich der Öffnungsrhythmus in den umliegen
den europäischen Ländern beschleunigt, also schneller ab
läuft. als es das EU-Recht vorgibt. Deutschland - das Ist 
schon länger bekannt hat bereits voll geöffnet, und Oster
reich hat In der Zwischenzeit seine Strategie geändert, in
dem es anstelle einer schrittweisen Einführung nun sehr 
schnell die volle Öffnung ansteuert 
Wir müssen uns in dieser Debatte auch bewusst sein, dass 
in der Schweiz eine zunehmende Sensibilität der Bevölke
rung gegenüber den Folgen aller Liberalisierungsprozesse 
besteht. Es gibt vor allem Ängste im ländlichen Raum; ich 
glaube, die Angste sind zum Teil im lateinischen Raum der 
Schweiz noch stärker spürbar. Man hat Angst vor Abbau des 
Service public, vor Arbeitsplatzverlusten, vor Verlusten auch 
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im Bereich der Berufsbildung. Grosse Sorgen haben auch 
die Bergkantone, die der Inbegriff der Wasserschlosskan
tone sind, dass die wichtige Energie, die Wasserkraft, eben
falls Schaden nehmen könnte. All diese Aspekte haben wir 
In der Diskussion mit Sorgfalt zu behandeln. 
Es geht also darum, dass wir auf der einen Seite den Erwar
tungen gerecht werden, dieses Gesetz in der Wintersession 
durchzuberaten und nach Möglichkeit zu verabschieden, 
und dass wir auf der anderen Seite die Diskussion trotzdem 
mit der nötigen Sorgfalt führen. 

Elektrizl1ätsmarktgesetz 
Lol sur le marche de l'electrlclt6 

Art. 1 Abs. 2 Bst. a; Art. 2 Abs. 2; Art. 4 Bst. cbis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 1 al. 2 let. a; art. 2 al. 2; art. 4 let. cbls 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 5, 6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
••.• Vergütung erlassen. Die Vergütung richtet sich in jedem 
Fall nach den effektiv aus dem Dritt-Leitungsnetz bezoge
nen Energiemengen und Leistungen. Dabei ist .... 
Minderheit 
(Leutenegger Hajo, Brunner Toni, Dupraz, Fischer, Keller, 
Speck) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 3bis 
Mehrheit 
.... Territorium. Falls diese Massnahmen nicht genügen, 
kann der Bundesrat subsidiär einen Ausgleichsfonds mit ob
ligatorischer Beteiligung aller Netzbetreiberinnen anordnen, 
um Unterschiede in den Durchleitungskosten zu begrenzen. 
Die Effizienz .... 
Minderheit I 
(Hämmerle, Bader Elvira, Decurtins, Durrer, Leutenegger 
Oberheizer, Lustenberger, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit II 
(Maillard, Eymann, Hämmerle, Leutenegger Oberheizer, 
Rechstelner Rudolf, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Gemäss Beschluss des Ständerates, aber: 
.... überregionale öffentlich-rechtliche Netzgesellschaften an 

Antrag Grobet 
Abs.2 
Der Bundesrat erlässt Grundsätze für eine transparente und 
kostenorientlerte Berechnung der Vergütung; dabei sorgt er 
mittels Anrechnung dafür, dass die Einspeisung von Energie 
auf unteren Ebenen zu vernünftigen Tarifen gewährleistet 
Ist. 
Abs.5,6 
Festhalten 

AntragC/na 
Abs.5 
Der Bund «fördert die Entwicklung von Energietechniken, 
insbesondere in den Bereichen des Energiesparens und der 
erneuerbaren Energien» (Art. 89 Abs. 3 BV), indem die 
nationale Netzgesellschaft 80 Prozent der ausgewiesenen 
Produktionsmehrkosten der ins Netz eingesplesenen einhei-

mischen erneuerbaren Energien den Eigentümern und Be
sitzern von Energieanlagen vergütet Diese Vergütung wird 
nur ausgerichtet, sofern sie zur ökologischen und techni
schen Sanierung bestehender Wasserkraftwerke, zur sola
ren Energieversorgung auf überbauten Flächen und unter 
Wahrung des Ortsbildschutzes oder zur umweltverträgllchen 
Förderung der Holz- und Biomasse-Energienutzung beiträgt. 

Antrag Suter 
Abs.6 
Zur Wiederherstellung des marktwirtschaftlichen Wettbe
werbs im Energiebereich wird die Einspeisungsgarantle für 
einheimische erneuerbare Energien gemäss Artikel 6 Ab
satz 5 mindestens so lange gewährleistet, bis sie den Betrag 
erreicht, den der Bund bisher für die nicht erneuerbaren 
Energien aufgewendet hat. Der Bundesrat erlässt für die 
Absätze 5 und 6 die notwendigen Ausnahme- und Ausfüh
rungsbestimmungen auf Verordnungsebene. 

Art.6 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 3, 5, 6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

A/.2 
Majorite 
.... des coüts. Dans tous las cas, la retrlbution est fonction 
des quantites d'energie et des prestations effectivement 
fournies par le reseau d'un tlers. Dans ce contexte .... 
Minorite 
(Leutenegger Hajo, Brunner Toni, Dupraz, Fischer, Keller, 
Speck) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al. 3bis 
Majorite 
.... le Conseil federal peut ordonner subsidialrement la crea
tion d'un fonds de compensation avec affiliatlon obligatoire 
de toutes las societes exploitantes de reseaux, afin de limi
ter las ecarts de coüts d'acheminement. l.'.efficacite de 
l'acheminement doit neanmoins etre garantie. 
Minorite I 
(Hämmerle, Bader Elvira, Decurtins, Durrer, Leutenegger 
Oberheizer, Lustenberger, Schmid Odilo, Sommaruga, 
Stump, Teuscher, Wyss) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Minorite II 
(Maillard, Eymann, Hämmerte, Leutenegger Oberheizer, 
Rechsteiner Rudolf, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Selen la decision du Conseil des Etats, mais: 
.... d'une societe de droit public suP(Bl'egionale .... 

Proposition Grobet 
A/.2 
Le Conseil federal edlcte las principes qui permettront de fi
xer la retribution de maniere transparente et en fonctlon des 
couts, tout en veillant, par voie de compensation, que l'ali
mentation en energie aux niveaux Interieurs seit garantie a 
des tarifs raisonnables. 
A/.5, 6 
Maintenir 

Proposition Gina 
Al.5 
La Confederation «favorise le developpement des tech
niques energetiques, en particulier dans las domaines des 
economies d'energie et des energies renouvelables» (art 89 
al. 3 cst.) en exigeant de la societe nationale pour l'exploita
tion du reseau qu'elle versa aux proprietaires et posses
seurs d'lnstallations productrices 80 pour cent des surcoüts 
etablis de la production d'energle indigene renouvelable in
jectee dans le reseau. Ce dedommagement n'est versa qua 
s'il contribue a l'assainissement ecologlque et technique de 
centrales hydraullques existantes, a la reallsation d'equipe
ments solaires sur des surfaces construites et sans atteinte 
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au cachet local, ou a la promotion de l'energie du bois et de 
la biomasse dans le respect des imperatifs environnemen
taux. 

Proposition Suter 
AJ.6 
En vue de retabllr 1a concurrence dans le domaine de l'ener
gle, on maintiendra la garantie d'acheminement de l'energie 
indlgene renouvelabie au sens de l'article 6 alinea 5 au 
moins jusqu'a ce qu'elle atteigne le montant qua la Con
federatlon a consacre jusqu'ici aux energies non renouvela
bles. Le Conseil faderal fixera par voie d'ordonnance les 
prescriptions regissant rapplication des alineas 5 et 6 et les 
derogations. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Der Ständerat hat in Artikel 6 
Absatz 2 die Fassung des Bundesrates um einen wesent
lichen Punkt ergänzt. Es ist für den Netzzugang in der 
Schweiz ein so genanntes Ausspeisemodell vorgesehen. 
Das heisst, die Bezügerin oder der Bezüger bezahlt die ge
samte durch ihren Bezug verursachte Netzbenutzung. Damit 
wird an die Kosten der überlagerten Netzebenen beigetra
gen. Alle lokalen Produzenten brauchen diese überlagerten 
Netze. Diese überlagerten Netze liefern die Ausgleichsener
gie; sie regeln die Frequenz, damit alles geordnet läuft; sie 
halten die Spannung, damit das Licht nicht flackert. Die Er
gänzung des Ständerates bewirkt, dass für die Einspeisung 
lokaler Erzeuger nicht mehr alle Kosten des überlagerten 
Netzes mitzubezahlen sind. Hier wird also teilweise das so· 
genannte Nettoprinzip anzuwenden sein. 
In unserer Kommission hat nun eine weitere Ergänzung Ein
gang gefunden. Diese Ergänzung geht aber einen gefährli
chen Schritt weiter. Auch wenn ein Energieerzeuger effektiv 
keine Energie bezieht, nimmt er dennoch die Bereitschaft 
des Netzes, seine Spannung und die Frequenz dauernd in 
Anspruch. Mit der Formulierung der Kommissionsmehrheit 
müsste nicht mehr für die Bereitstellung des Netzes, für die 
Bereitstellung von Spannung, Frequenz, bezahlt werden. 
Bn Spital z. B., das mit einem Blockhelzkraftwerk genügend 
eigenen Strom erzeugt, würde während Monaten nichts 
mehr ans Netz beitragen, bis es einmal während einer 
Panne dann doch Strom beziehen würde. In Ferienwohnun
gen wird bekanntlich während Monaten nichts bezogen. Der 
Besitzer rechnet aber jederzeit damit, hineingehen und das 
Licht einschalten zu können. 
Die Netzbetreiberin ihrerseits kann mit diesem Zusatz der 
Kommission keinerlei Kosten einsparen. Es ist schnell klar, 
wer hier zu bezahlen hat: Es sind die anderen Verbraucher. 
Die Netzsolidarität wird damit infrage gestellt. Es geht mit 
dieser Formulierung nicht nur um die Einspeisefrage, es 
werden vor allem auch Bezüger unterschiedlich behandelt 
Der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung ist infrage gestellt. 
Die Kommissionsminderheit und die FDP-Fraktion stellen Ih
nen den Antrag, dem Ständerat zu folgen und keine Detail
formulierungen, welche in eine Verordnung gehören, Ins 
Gesetz aufzunehmen. 

Hämmerte Andrea (S, GR): Der Antrag der Minderheit I be
trifft Artikel 6 Absatz 3bis, und die Minderheit I bittet Sie, hier 
dem Ständerat zu folgen. 
Dieser Absatz wurde vom Ständerat zu Recht ins Gesetz 
eingefügt. Das Ziel der Bestimmung Ist die Verhinderung un
varhältnlsmässiger Unterschiede bei den Durchleitungskos
ten innerhalb eines Kantons. Der Ständerat hat ein dreistu
figes Vorgehen mit Massnahmen in drei verschiedenen 
Intensitäten beschlossen. 
In der ersten Stufe sorgen die Kantone mit geeigneten 
Massnahmen für die Angleichung der Kosten. Falls dies 
nicht genügt, wird die zweite Stute aktuell, indem der Bun
desrat überregionale Netzgesellschaften anordnet oder an
dere Massnahmen trifft. Als dritte Stufe kann der Bundesrat 
einen Ausgleichsfonds anordnen. 
Die knappe Mehrheit der Kommission will nun die zweite 
Stufe streichen. Dies hat aus der Sicht der starken Minder-
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helt keine Logik. Wenn schon der Ständerat, also die Kam
mer der Kantone, den Kantonen selber den Ausgleich nicht 
zweifelsfrei zutraut, ist nicht einzusehen, weshalb der Natio
nalrat nun auf diese Stufe verzichten und die Regulierungs
kompetenz allein bei den Kantonen belassen will. Es ist 
sinnvoll, das gesamte Repertoire einzuführen, so, wie es der 
Ständerat beschlossen hat. Selbstverständlich soll immer 
die schwächste Massnahme getroffen werden, die zum Ziel 
führt. Aber wir sollten nicht ohne Not auf eine Massnahme, 
auf die mittlere nämlich, verzichten. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit I zuzustimmen, dem 
Ständerat zu folgen und damit auch eine Differenz auszuräu
men. 

Malllard Plerre-Yves (S, VD): Cette questlon de savoir sl le 
Conseil faderal a le droit d'exproprier certalns proprietaires 
de reseau pour creer des socletes de reseau supraregiona
les peut etre a la fois une bonne et une mauvaise chose. La 
minorite II a essaye de vous proposer d'en faire une bonne 
chose et d'evlter ainsi le danger qul y reside. 
Dans toute une serle de communes et de cantons, des pro
positions sont faites pour desetatlser ou privatlser partielle
ment ou completement les societes des services industriels, 
qui maitrisent des reseaux et parfois aussi la production de 
l'electrlcite. Les citoyennes et les citoyens sont tres concer
nes par C8S projets de privatisatlon complete ou partielle et 
souvent s'y opposent. Or, l'argument qul leur est propose en 
faveur de ces projets est toujours celui qul affirme qu'il ne 
s'agit pas d'une privatlsation, mais d'un agrandissement de 
la societe poussee a trouver une plus grande masse critique. 
Dans certains cas, il peut Atre effectlvement utile pour une 
societe electrique qui maitrise un reseau de trouver des par
tenaires, de s'agrandir et d'assurer un meilleur service publlc 
en offrant des tarifs uniformes sur une region plus grande. II 
n'est pas question, pour la minorlte II, de s'opposer fonda
mentalement a cette Idee, mais il est absolument clair pour 
alle qu'il s'agit de s'opposer a toute tentative qui seralt de 
vouioir forcer des collectivltes ä privatlser leur reseau, a pri
vatlser leur societe, et surtout quand alles ne le veulent pas 
ou quand leur populatlon s'y est clairement opposee. 
Or, la varsion du Conseil des Etats ne donne aucune garan
tle sur ce point. Avec cette version, une collectivlte qui auralt 
refuse la constitution en soclete anonyme de drolt prive de 
son entreprise electrique pourralt se volr forcee par le Con
seil federal - envers lequel f al une conflance tres relative sur 
ces questions-la - de vendre son entreprise ou d'accepter 
sa fusion dans une societe sur laquelle n n'y auralt aucune 
garantie que ce solt une societe publlque. 
La gauche est favorable a ce que les reseaux soient en main 
publique: eile veut qu'II y alt des garanties sur ce point. C'est 
un des points centraux de ce dossier. 
Si vous acceptez la propositlon de minorlte II, vous acceptez 
qu'il fallle d'abord clarffler cela: est-ce que les societes su
praregionales seront des societes de drolt public? Auquel 
cas nous pourrions entrer en mattere. Si ces societes ne 
sont pas de drolt public, alors une proportion importante du 
groupe sociallste refuse cette faculte donnee au Conseil f&
deral de creer des societes suprareglonales. Cecl signifierait 
lul permettre d'exproprier des collectivltes et les forcer ä ce
der leur reseau a des societes qui pourralent etre des socl&
tes privees. 
J'aurals l'occasion de m'exprimer plus loin sur la societe na
tionale de droit public. J'al eu l'occasion de participer hier a 
un debat avec une personnalite eminente de la politlque 
suisse, un certaln M. Blocher, qui reconnaissait lui-meme 
que les monopoles devalent etre des monopoles en pro
priete de la collectlvite. Eh blen, je souhalte qua vous fassiez 
ici preuve de la meme ralson, a savoir qua pour !es reseaux 
il s'agit de monopoles: ces monopoles dolvent donc apparte
nlr a la collectivite. 
Je vous invite donc a approuver la proposition de minorite II 
et, si celle-cl n'est pas acceptee, a refuser la decision du 
Conseil des Etats. 
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Schmid Odilo (C, VS): Im Namen der CVP-Fraktlon schlage 
ich Ihnen vor, in Artikel 6 Absatz 2 der Mehrheit zu folgen 
und In Absatz 3bis der Minderheit 1 (Hämmerle) und somit 
dem Ständerat zuzustimmen. 
Zu Absatz 2: Die heutigen Kosten des Übertragungsnetzes 
werden etwa zur Hälfte von der Transitenergie und zur Hälfte 
von denjenigen getragen, die effektiv das Netz nutzen -
mehr oder weniger verursachergerecht also. 
Das vorgesehene Netzkostenmodell mit den Prinzipien des 
Anschlusspunktes und der Einspeiseentschädigung wird mit 
grosser Sicherheit folgende Änderungen bringen: 
Die "Briefmarke» für den Transit wird mit an Sicherheit gren
zender Wahrscheinlichkeit In Brüssel bestimmt und nicht bei 
uns, und der entsprechende Kostendeckungsbeitrag wird 
nach den ersten Berechnungen nur noch einen kleinen Tell 
der effektiven Kosten decken. 
Der Rest der Jahreskosten, das heisst nach Abzug des 
Beitrages für den Transit, wird gemäss dem Bruttoprinzip 
verteilt Damit werden einerseits alle Verbraucher in der 
Schweiz die nicht gedeckten Kosten des Transits zu tragen 
haben, andererseits aber auch die Verbraucher jener Regio
nen, in denen Energie auf tieferen Ebenen eingespiesen 
wird. 
Diese Kosten wurden bis jetzt von allen Verbrauchern getra
gen. Viele kleinere und mittlere Kraftwerke, die bis heute er
neuerbare Energie produzierten, haben keine Chance, wenn 
ihre Produktionskosten höher sind als die von Kleinkraftwer
ken, die Energie aus nichterneuerbaren Rohstoffen produ
zieren. Sie würden ihren Standortvorteil verlieren. 
Lassen Sie mich das an einem Beispiel aufzeigen: Die ge
setzlichen Bestimmungen schreiben vor, dass die Kehricht
verbrennungsanlagen ihre Abwärme nutzen. Das helsst, sie 
können mittels Wärme-Kraft-Koppelung oder mit Verstro
mung diesem Gebot nachkommen. Viele KVA haben das 
schon installiert. Ich kann meine Interessen offen legen: Ich 
bin Präsident einer solchen Anlage im Oberwallis. Im Ober
wallis lebt ungefähr ein Prozent der Einwohner der Schweiz. 
Fur uns hiesse das: Wenn das Bruttoprinzip hier eingeführt 
würde, würde unsere Stromproduktion indirekt benachteiligt. 
weil uns der Abnehmer auf höherer Ebene - bei uns sind 
dies das Elektrizltä1swerk Naters-Brig oder die Walliser Elek
trizitätsgesellschaft - für die Durchleitungsrechte auf allen 
Ebenen die Entschädigungen kürzen müsste. Das hiesse für 
uns eine Minderentschädigung für die Verstromung von 
etwa 100 000 Franken. Wenn Sie das auf die gesamte 
Schweiz aufrechnen, hlesse das, man würde über die Keh
richtgebühren die Netzkosten mit 1 o Millionen Franken quer
subventionieren. Das macht doch auch keinen Sinn, und die 
Netzsolidarität, Kollege Leutenegger, ist somit auch nicht ge
geben. Ich kann auch für die Industrie sprechen: Wenn die 
Industrie die jährliche Viertelstundenspitze abdecken muss, 
nur weil sie ab und zu Betriebsausfälle hat, trägt das auch 
nicht zur Sicherung der Arbeitsplätze bei und das nicht nur 
im Berggebiet, sondem in der ganzen Schweiz. Auch hier ist 
die Netzsolldarltät nicht gegeben. 
Aus diesen Grunden lade ich Sie ein, der Mehrheit zu folgen 
und in Absatz 2 dem Nachsatz zuzustimmen, wonach sich 
die Vergütung In jedem Falle nach den effektiv aus dem je
weiligen Netz bezogenen Energiemengen und Leistungen 
zu richten hat 
Nur ein Wort zu Absatz 3bls: Der Ständerat hat hier mit Blick 
auf die Erhaltung einer gewissen schweizerischen Kohäsion 
eine dreistufige, subsidiäre, solidarische Lösung vorgeschla
gen, die von der CVP-Fraktion voll mitgetragen wird. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Die SVP-Fraktlon lässt 
mitteilen, dass sie bei Absatz 2 die Minderheit Leutenegger 
Hejo und bei Absatz 3bis die Mehrheit unterstützt 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es geht hier um eine wichtige 
Frage. Es besteht etwelche Verunsicherung bei den Strom
produzenten, Insbesondere bei den Inhabern von Kleinkraft
werken, Gemeinden, Kehrichtverbrennungsanlagen mit Ver
stromung usw., Ober die Belastung mit Durchleitungsgebüh
ren, wenn ein Grossteil des Stromes selber konsumiert oder 
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auf einer unteren Netzebene verbraucht wird. Zur Beunruhi
gung beigetragen hat der Verband Schweizerischer Elektrizi
tätswerke mit seiner Kalkulation, dass die Netzgeb0hr auf 
diesen Ebenen für diese Art von Produktion zwischen 9 und 
17 Rappen pro Kilowattstunde betragen könne. 
Dies hat die Kommission veranlasst, hier im Gesetz einige 
Präzisierungen anzubringen, wonach nur die effektiv bean
spruchten Netze verrechnet werden dürfen, und zwar im 
Verhältnis zu den effektiven Strommengen und zu den bean
spruchten Leistungen. Herr Leutenegger hat diesen Antrag 
bekämpft und gesagt, auch die Nlchtbezüger müssten zur 
Bereitstellung beitragen und Kosten decken. Wir sind auch 
der Ansicht, dass Leistungsbereitstellung verrechnet werden 
darf. Aber ich denke, der Antrag der Mehrheit zielt eben da
rauf, dass hier die Verrechnung in einem Verhältnis zur effek
tiv beanspruchten Leistung und zu den effektiv durchgelelte
ten Strommengen stehen muss. Das heisst, es geht nicht 
an, eine ganzjährige Leistung zu verrechnen, wenn diese 
Leistung effektiv vielleicht nur während weniger Stunden pro 
Jahr beansprucht wird. 
Wir möchten festhalten, dass bei der dezentralen Einspei
sung aus verschiedenen Quellen - die Wärme-Kraft-Koppe
lung wurde genannt, es geht aber auch um Kleinwasser
kraftwerke, Windkraftwerke, Solarkraftwerke - all diese An
lagen tendenziell zur Versorgungssicherheit und zur Netz
stabilität beitragen. Sie führen auch zu einer Entlastung der 
Hoch- und Höchstspannungsnetze. Sie sorgen damit neben
bei auch für eine Reduktion der Stromverluste im Höchst
spannungsnetz, weil bei kleinerer Beanspruchung dieser 
Leitungen die Verluste sinken. 
Es ist so, dass im Ausland die dezentralen Elnspeiser eine 
Abgeltung dafür bekommen, dass sie die Netze entlasten 
und die Durchleitungskapazitäten schonen. Dies ist zweifel
los auch In der Schweiz angebracht, muss dann aber in der 
Verordnung vom Bundesrat geregelt werden; dazu geht un
ser Gesetzesvorschlag nicht ins Detail. 
Wir bitten Sie also, in Absatz 2 der Mehrheit zu folgen. Bei 
Absatz 3bis ist unsere Fraktion nicht einhelliger Meinung. 
Eine Minderheit befürchtet, dass die Enteignung von städti
schen Werken durch überregionale Netze auf Anordnung 
des Bundes etwas zu weit gehl Aber der Grundsatz der 
Harmonisierung der Netzgebühren, auch überregional, ist 
bei uns unbestritten. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Zu Artikel 6 Absatz 2 nur noch 
ein Wort Herr Rechsteiner-Basel hat gesagt, dass man die 
Leistungsbeanspruchung berücksichtigen soll. So steht es 
eben nicht im Antrag der Mehrheit, sondem dort ist von be
zogenen Leistungen die Rede. Sie müssen sich im Klaren 
sein: Wenn die Leistung jederzeit beansprucht werden kann, 
muss sie bereit gesteUt werden, und das kostet auch Geld. 
Mit Absatz 3bls hat der Ständerat einen neuen Absatz ein
gefügt, um das Problem der unter Umständen sehr unter
schiedlichen Kosten von ländlichen und städtischen Netzen 
zu lösen. Der Kommissionsmehrheit geht die Formulierung 
des Ständerates aber zu weit, erhält der Bundesrat doch 
faktisch ein Enteignungsrecht sowie die Befugnis zu einem 
beliebigen Massnahmenkatalog. Die sicherlich durchaus 
notwendige Strukturbereinigung der vielen kleinen Verteiler 
sollte dem Markt überlassen werden; wenn wir sie erzwin
gen, wird sie zu teuer. Wir sind aber einverstanden damit, 
dass subsidiär ein Ausgleichsfonds geschaffen werden 
kann; allerdings nicht zum völligen Ausgleich, sondern zur 
Begrenzung der Kostenunterschiede. Andemfalls würde ja 
der Druck auf die Strukturbereinigung wieder entfallen. 
Die FDP-Fraktion stimmt dem Mehrheitsantrag zu und emp
fiehlt Ihnen, dasselbe zu tun. Die Minderheitsanträge mit 
ihren mehr oder weniger ausgeprägten Verstaatlichungsab
sichten sind abzulehnen. Wir wollen ja den Strommarkt 
liberalisieren und nicht verstaatlichen! Die öffentlichen Inter
essen sind im Gesetz und in lokalen Konzessionsverträgen 
wahrzunehmen, ohne dass wir deswegen die ganze Strom
versorgung verstaatlichen müssen. Es gibt genügend gute 
Beispiele dafür. 
Wir bitten Sie also, hier die Mehrheit zu unterstützen. 
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Grobet Christian (S, GE): Je m'associe a celles et ceux qui, 
dans cette enceinte, eprouvent de tres grandes inquietudes 
a l'egard du projet de llberalisatlon du marche de l'electricite. 
Je suis convaincu que l'appllcatlon de cette loi telle qu'eile 
est prevue va avolr des consequences extremement graves 
pour notre economie, et plus particulierement pour les petits 
consommateurs. 
A l'article 6 alinea 2, le Conseil des Etats a trouve une solu
tion blenvenue pour tenter d'attenuer les effets du nouveau 
systeme propose par le projet de loi, en demandant que l'on 
accorde sufflsamment d'importance, dans le cadre de l'ex
ploltation du reseau, a l'allmentation en energie aux nlveaux 
inferieurs. Ce principe est Juste, mals II risque d'etre une pe
titlon de principe sl l'on n'indique pas las rnoyens par les
quels on accorde de l'importance a l'alimentation en energie 
aux niveaux Interieurs. C'est la raison pour laquelle je pro
pose de completer le debut de l'alinea 2 en prevoyant que 
lorsque le Conseil federal edicte les princlpes qui flxeront la 
retribution de maniere transparente et en fonction des coOts, 
il velllera par voie de compensatlon a ce que l'alimenta1ion 
en energle aux nlveaux Interieurs solt garantie a des tarifs 
ralsonnables. 
De quoi s'agit-il? II s'agit en definitive de proceder a une 
compensatlon entre las secteurs lucratifs et les secteurs 
moins lucratifs de la distrlbution, pour assurer concretement 
que las nlveaux inferieurs alent la garantie que l'alimentation 
en energie leur parvienne a des tarifs raisonnables. C'est en 
fait une mesure d'appllcation qui devance un peu celle plus 
vaste decidee a l'alinea 3 par le Conseil des Etats. Je suis 
persuade que l'lntroduction de cette notlon de compensa1ion 
entre las differents secteurs de l'alimentetion en energie per
mettra d'a1teindre le but vise par le Conseil des Etats. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Zu Artikel 6 
Absatz 2: Hier schafft die Mehrheit der Kommission eine 
Verdeutlichung. Es geht darum, dass die Bezüger die Ga
rantie haben, dass nur jene Leistungen zu bezahlen sind, 
die auch effektiv genutzt werden. Es geht also um das Netto
prinzip. Damit soll vermieden werden, dass Transitkosten 
nur zu einem Teil von den Benutzern bezahlt werden und der 
andere Tell dann nach dem Bruttoprinzip einfach von der Öf
fentlichkeit bzw. von allen Übrigen zu vergüten ist Das will 
gesagt sein. 
Herr Leutenegger Hajo, wir haben natürlich in Artikel 6 Ab
satz 1 das Grundprinzip nicht aufgehoben. Die Berechnung 
der Kosten erfolgt unter Berücksichtigung des Aufwandes 
für Netzregulierung, Spannungshaltung, Wirkverluste, Re
servehaltung, Unterhalt; die Leistungsbereitschaft muss also 
auch mit berücksichtigt werden, aber nur nach Massgabe 
der effektiven Netzbenutzung. Insofern ist die Auffassung 
der Kommisslonsmahrheit sicher schlüssig. 
Zu Artikel 6 Absatz 3bis: Hier hat der Ständerat ein dreistufi
ges Verfahren vorgesehen, in dem die Kantone die Möglich
keit haben, die Massnahmen gemäss Artikel 10 vorzuneh
men, also die Netzgebiete zuzuteilen und auch Strukturbe
reinigungen bei kleinen Unternehmen anzuordnen. Laut der 
zweiten Stufe kann.der Bundesrat, wenn diese Massnahmen 
nicht greifen, überregionale Netzgesellschaften gründen 
oder subsidiär andere Massnahmen treffen. Das dritte Ele
ment wäre noch die Schaffung des Ausgleichsfonds. 
Nun ist die Mehrheit der Kommission der Auffassung, dass 
es diese überregionalen Netzgesellschaften nicht braucht, 
dass also dieses dreistufige Verfahren im Grunde genom
men durch ein zweistufiges Verfahren abzulösen ist, indem 
subsidiär der Ausgleichsfonds zum Tragen kommen soll. 
Diese Vereinfachung ist eigentlich der materielle Unter
schied. 
Die Minderheit hat argumentiert, dass die Kantone da nicht 
mehr in der Verantwortung stünden, aber die Diskussion hat 
jetzt auch gezeigt, dass die Gründung von überregionalen 
Netzgesellschaften als Enteignung wirken und von daher 
auch hochsensibel sind. So oder so: Hier darf man vom 
Bundesrat erwarten, dass er mit der notwendigen Sensibili
tät ans Werk geht, falls die Lösung mit den überregionalen 
Gesellschaften zum Tragen kommen soll. 
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Für den Fall, dass die Bestimmung über die Gründung von 
überregionalen Netzgesellschaften eingeführt wird, haben 
wir den Antrag der Minderheit II (Maillard),.der die öffentlich
rechtliche Ausgestaltung möchte. Da muss Ich aber daran 
erinnern, dass wir den Grundsa1zentscheid auf der nationa
len Ebene in Artikel 8 zu fällen haben. Dort sind eine klare 
Mehrheit und auch der Ständerat dafür, dass die nationale 
Netzgesellschaft privatwirtschaftlich organisiert werden soll. 
Es entspricht folglich der Systematik, dass wir auch auf der 
tieferen, der überregionalen Ebene, die privatrechtfiche Lö
sung vorsehen mOssen. 
Es Ist auch richtig, dass der Staat, also der Bundesrat, die 
Möglichkeit hat, entsprechenden Druck auszuüben, wenn es 
überregional nicht funktionieren soll. Aber wir vertrauen 
auch auf die Privatinitiative, auf die Selbstdisziplin dieser 
Unternehmungen und darauf, dass sie in der Lage sind, pri
vatwirtschaftlich die entsprechenden Organisationsformen 
selber zu schaffen. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, bei Artikel 6 Absatz 2 
und bei Artikel 6 Absatz 3bis die Mehrheit zu unterstützen 
und sowohl die beiden Minderheitsanträge als auch den An
trag Grobet, der hier ein neues System fordert, abzulehnen. 
Wir konnten uns mit dem Antrag Grobet in der Kommission 
nicht auseinander setzen, aber er bringt neue Vorschläge, 
und wir sind hier in der Differenzbereinigung und haben 
schon als Erstrat - und auch der Ständerat als Zweitrat - ja 
das Grundkonzept bestimmt. Wir können hier die Diskussion 
nicht wieder von neuem beginnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Zunächst zu Artikel 6 Ab
satz 2: Hier empfehle ich Ihnen, der Minderheit Leutenegger 
Hajo - und damit auch dem Ständerat - zu folgen; dies aus 
zwei Gründen: Die Formulierung «Dritt-Leitungsnetz» ist ge
setzgeberisch nicht sehr klar, und die Ergänzung, dass sich 
die Vergütung nach den effektiv aus diesem Dritt-Leitungs
netz bezogenen Energiemengen und Leistungen zu richten 
habe, ist Verordnungsmaterie und daher überflüssig. Der 
Bundesrat wird bei den Grundsätzen, die er dann anwenden 
muss, ohnehin die Kostenorientierung und das Verursacher
prinzip zum Anlass nehmen. Von daher ersuche Ich Sie, bei 
Absatz 2 der Minderheit zu folgen. 
Das helsst aber auch, dass der Antrag Grobet, der ein 
neues System einführt, abgelehnt werden muss, wenn Sie 
dem Ständera1 folgen. 
Zu Artikel 6 Absatz 3bis: Da ersuche ich Sie, der Minderheit l 
(Hämmerle) zu folgen. Der Beschluss des Ständerates be
inhaltet ein dreistufiges Verfahren. Das wurde durch den 
Kommissionssprecher, Herrn Durrer, dargestellt Das Kon
zept des Ständerates ist vorzuziehen, da es die Kantone 
stärker in die Pflicht nimmt, prlorltär die in ihrer Kompetenz 
stehenden Massnahmen zur Angleichung der Durchlei
tungskosten umzusetzen, ansonsten der Bundesrat durch 
Anordnung von Netzgesellschaften noch weiter gehen kann. 
Erst wenn alle vorhergehenden Massnahmen ausgeschöpft 
sind, kommt der Kostenausgleich über den Fonds zum Zug. 
Andererseits ersuche ich Sie, den Antrag der Minderheit II 
(Malllard) abzulehnen. Die Anordnung von überregionalen 
öffentllch-rechtllchen Netzgesellschaften durch den Bundes
rat geht zu weit, da sie auch eine Änderung der Rechtsform 
von privatrechtlichen Gesellschaften vorschreiben würde. 

Schmid Odilo (C, VS): /JdJf der Fahne ist tatsächlich ein 
Fehler: Wir haben nicht vom "'Dritt-Leitungsnetz» gespro
chen, sondern vom -Jeweiligen Leitungsnetz». Das ist auch 
im Kommissionsprotokoll falsch wiedergegeben worden. Es 
war übrigens Herr Rechstelner Rudolf, der diese Präzi
sierung eingebracht hat, und die Kommission hat diesen An
trag angenommen. Der Begriff ccDritt-Leitungsnetz» ist hier 
falsch, es heisst ccaus dem jeweiligen Leitungsnetz». 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Ich kann das 
bestätigen, ich habe das gestern auch noch einmal kontrol
liert. Aus dem Kommissionsprotokoll geht klar hervor, dass 
wir das anders formuliert haben, also nicht von ccDritt-Lel• 
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tungsnetz» gesprochen haben. Das ist falsch auf die Fahne 
gekommen. Hier müsste man redaktionell korrekt den Be
griff «aus dem jeweiligen Leitungsnetz» verwenden. Wir ha
ben das in der Kommission lange diskutiert; es ist nicht 
korrekt auf die Fahne gekommen. Die Fahne ist erst vorges
tern erschienen, wir konnten das nicht mehr korrigieren. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Ich nehme das zur Kennt-
nls. Ein Argument fällt damit dahin, das zweite Jedoch nicht. 

Abs. 1, 3-AI. 1, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre prel/minaire 
Für den Antrag der Mehrheit .•.• 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.• 68 Stimmen 

Definitiv- Deflnitivement 
Für den Antrag der Mehrheit .... 132 Stimmen 
Für den Antrag Grobet .... 30 Stimmen 

Abs. 3bis - Al. 3bis 

Abstimmung - Vote 

Eventuell -A t/tre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 112 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 52 Stimmen 

Definitiv- Deffnitivement 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 84 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 

Abs. 5, 6-AI. 5, 6 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Nach Absprache mit 
dem Kommissionspräsidenten beantrage ich Ihnen, die Ab
sätze 5 und 6 sowie die Anträge Clna und Suter zusammen 
mit Artikel 25ter zu behandeln. - Sie sind damit einverstan
den. 

Verschoben - Renvoye 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Titel 
Rechnungsführung und Berufsbildung 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
Der Bundesrat kann die Unternehmen gemäss Absatz 1 zur 
Erleichterung der Umstrukturierung und zur nachhaltigen 
Qualitätssicherung zu Umschulungsmassnahmen und zur 
beruflichen Grundausbildung (Lehrstellenangebot) verpflich
ten. 

Art. 7 
Proposition de Ja commission 
Tttre 
Comptablllte et formation professlonnelle 
A/.1 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
A/.3 
Le Conseil federal peut obllger les entreprises au sens de 
l'allnea 1 er a prendre des mesures de reconversion et pour 
la formation professionnelle (offre d'emplois d'apprentis
sage) afin de faciliter leur reorganisation et d'assurer dura
blement la qualite des prestatlons. 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 3 
...• besitzen. Sie beschränkt sich ausschliesslich auf ihre 
Aufgabe als Netzbetreiberin des Übertragungsnetzes. Der 
Bezug •••. 
Abs. 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Hämmerte, Maillaid, Rechstelner 
Rudolf, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Abs.1 
Der Betrieb des Übertragungsnetzes auf gesamtschweize
rischer Ebene obliegt einer öffentlich-rechtlichen spezialge
setzllchen Aktiengesellschaft (Schweizerische Netzgesell
schaft, SNG), In der der Bund die kapital- und stlmmenmäs
sige Mehrheit hält 
Abs.2 
Die SNG ist eine nicht gewinnorlentierte Gesellschaft. Allfäl
llge Gewinne sind durch eine Anpassung der Ubertragungs
tarife auszugleichen. 
Abs. 3 ' 
Die Höhe des Aktienkapitals sowie Art, Nennwert und An
zahl der Beteiligungspapiere sind in den Statuten festzule
gen. 
Abs.4 
Kantone und Gemeinden können sich direkt oder durch Ein
bringung ihrer Beteiligungen am Übertragungsnetz an der 
Gesellschaft beteiligen. 
Abs.5 
Die Organisation der SNG richtet sich nach diesem Gesetz, 
den aktienrechtlichen Vorschriften und den Statuten. 
Aps.6 
Die SNG kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesell
schaftszweck mit sich bringt. Sie kann namentlich Grund
stücke erwerben und veräussem, Mittel am Geld- und 
Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen sowie Gesellschaften 
gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere 
Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie darf jedoch keine 
Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizitätserzeugung und -ver
tellung ausüben sowie keine Beteiligungen an Unternehmen 
der Elektrizitätserzeugung und -verteilung besitzen. Der Be
zug und die Lieferung von Elektrizität aus betriebsnotwendi
gen Gründen, insbesondere zur Netzregulierung, sind zu
lässig. 
Abs.7 
Der Bundesrat kann der SNG das Enteignungsrecht einräu
men. 

Art. 8 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 3 
.... de distribution. Elle se bome exclusivement a sa tAche 
d'expioitation du reseau de transport. l..'.acquisition ••.• 
Al.4 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Härnmerie, Maillard, Rechsteiner 
Rudolf, Sommaruga, Teuscher, Wyss) 
Al. 1 
Le reseau de transport est expioite sur tout le territoire 
suisse par une soclete anonyme de drolt publlc, pourvue 
d'un statut legal particulier (Soclete sulsse pour l'exploitation 
du reseau, SER), dans laquelle la Confederation dlspose de 
la majorlte du capital et des voix. 
Al.2 
La SER est une societe a but non lucratif. D'eventueis bene
fices doivent Atre compenses par une adaptatlon des tarifs 
d'acheminement. 

Bulletln offtclal de r Assemblee fedt§rale 



/<O' 
29. November 2000 1291 Nationalrat 99.055 

Al. 3 
Le montant du capital-actions, de meme que Ja nature, la va
leur nominale et le nombre des titres de participation sont 
fixes dans les Statuts. 
A/.4 
Cantons et communes peuvent participer a Ja societe, direc
tement ou par l'apport de leurs elements de reseaux. 
Al. 5 
l.'.organisation de la SER est reglee par la loi, par le droit des 
societes anonymes et par les Statuts. 
A/.6 
La SER peut passer tous les actes juridiques impliques par 
l'activite de la societe. Elle peut en particulier acquerir et ce
der des biens fonciers, Jever et placer des fonds sur le mar
che monetaire et sur le marche des capitaux, ainsl que 
fonder des societes, participer a des societes ou collaborer 
d'autre manlere avec des tiers. Elle ne peut cependant exer
cer aucune activite se rattachant a Ja production ou a la dis
tribution de courant, nl posseder des parts dans des 
entreprlses qui s'en chargent l.'.acquisltion et la fourniture de 
courant necessaires a l'exploitatlon, notamment a la gestion 
du reseau, sont admises. 
Al. 7 
Le Conseil federal peut accorder a Ja SER le droit d'expro
priatlon. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Organisa
tion des Marktes ist das Herzstack eines funktionierenden 
Elektrizitätsmarktes. Es gilt, einen fairen, transparenten und 
spekulationsfreien Marktplatz zu schaffen. Das Hochspan
nungsnetz Ist ein natarliches Monopol, es gibt keinen Wett
bewerb zwischen verschiedenen Verteilnetzen. Natürliche 
Monopole gehören auch bei einem liberalen Staatsverständ
nis nicht in die Hände von Privaten. Das war auch der Grund 
dafür, dass Ihnen die SP-Fraktion bereits in der Frühjahrs
sesslon beantragt hatte, eine öffentlich-rechtliche Netzge
sellschaft zu schaffen. 
Ich möchte Ihnen nochmals kurz die Bedenken gegen eine 
privatrechtliche Lösung in Erinnerung rufen. Das Hochspan
nungsnetz droht damit zum Spekulationsobjekt von Privaten 
zu werden. Akut ist auch die Gefahr eines Verkaufs des Net
zes ins Ausland. Es gibt keinerlei demokratische Kontrolle, 
und - das Ist zentral - wir verbauen uns damit die Option für 
künftige Nutzungsmöglichkeiten des Hochspannungsnetzes. 
Der Ständerat hat diesen Bedenken mit dem neuen Arti
kel Bbis teilweise Rechnung getragen. Er hat zumindest die 
Bedenken ernster genommen als der Nationalrat. Er schlägt 
uns nun eine Lösung vor, die sich im Rahmen des Privat
rechtes bewegt, aber mit der Vinkulierungsbestimmung Han
delsbeschränkungen aufnimmt, eine schweizerische Kon
trolle garantiert und auch eine Minimalvertretung der 
öffentlichen Hand, das heisst von Bund und Kantonen, vor
sieht. 
Aber leider ist der Ständerat auf halbem Weg stehen geblie
ben. Das Hochspannungsnetz bleibt auch bei der ständerät
lichen Lösung Spekulationsobjekt von Privaten, und das ist 
genau das, was wir nicht wollen. Es ist eine unbefriedigende 
Lösung, und deshalb beantragen wir Ihnen nochmals die 
Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Netzgesellschaft. Da
mit verhindern Sie, dass das Hochspannungsnetz In Zukunft 
zum Spekulationsobjekt werden kann. Sie sichern damit 
eine demokratische Kontrolle über eine zentrale Infrastruktur 
unseres Landes, und Sie sichern damit gleichzeitig der öf
fentlichen Hand künftige Nutzungsmöglichkeiten, wie sie 
sich zum Beispiel mit der Datenautobahn abzeichnen. 
Ich möchte es nochmals betonen: Eine öffentlich-rechtliche 
Lösung steht In keinerlei Widerspruch zu einer liberalen 
Marktordnung, denn der Marktplatz ist die zentrale Voraus
setzung für den Wettbewerb überhaupt. Hier zeichnen sich 
interessante Entwicklungen auch auf internationaler Ebene 
ab. Holland z. B. hat beschlossen - ich glaube, es war Im 
September -, das Hochspannungsnetz entgegen den ur
sprünglichen Absichten zu verstaatlichen, um den Wettbe
werb zu garantieren. 
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Ich bitte Sie deshalb: Stimmen Sie unserem Minderheitsan
trag zu, und sichern Sie mit einer staatlichen, öffentlich
rechtlichen Netzgesellschaft einen fairen, transparenten und 
vor allem spekulationsfreien Marktplatz für die Zukunft. 

Schneider Johann N. (R, BE): Artikel 8 regelt den Betrieb, 
Artikel Bbis stellt die Besitzverhältnisse des Übertragungs
netzes sicher. Mir scheint diese Klarstellung aus staats- und 
sicherheitspolitischen Gründen richtig. 
Ich stimme dem Ständerat zu und lade Sie ein, Artikel Bbis 
Absatz 2 so einfach wie möglich und gerecht zu formulieren. 
Meine Version stellt ein Gleichgewicht zwischen dem Besitz 
und dessen Vertretung im Verwaltungsrat sicher, überlässt 
die detaillierten Festlegungen den Gesellschaftsstatuten und 
schränkt auf Gesetzesebene nicht unnötig ein. Die schwei
zerischen Besitzer haben mit der von mir beantragten For
mulierung jederzeit das Sagen Im Verwaltungsrat 

Grobet Christian (S, GE): J'aimerais tout d'abord souligner, 
Monsieur le President, que c'est une proposition subsidlaire 
que je presente, dans l'hypothese ou la proposition de mino
rite a l'article 8 serait repoussee. Dans cette hypothese 
eventuelle, je propose que le texte du Conseil des Etats seit 
complete. II est evident que la societe que la loi propose de 
creer va jouer un röle exträmement important C'est une so
ciete d'interät public qul doit defendre l'interet public. Pour 
qu'elle puisse agir dans cette perspective et d'une maniere 
conforme a l'interet public, il me parait normal que la moitie 
des actions et la moitle des voix llees a celles-ci soient entre 
les malns de la Confederation et des cantons, en plus du 
droit prevu par la version du Conseil des Etats de deleguer 
au moins un representant de chaque echelon au conseil 
d'administration. 
Cette representation majoritaire des pouvoirs publics au sein 
de Ja nouvelle societe sera Ja garantie que l'lnteret public 
sera effectlvement respecte dans les decisions qui seront 
prises par cette societe dans le cadre de la gestion du re
seau national. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Die evangelische und un
abhängige Fraktion lässt mitteilen, dass sie die Minderheit 
Leutenegger Oberheizer unterstützt. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): National- und Ständerat haben 
sich dem Grundsatz des bundesrätllchen Entwurfes ange
schlossen, das Übertragungsnetz einer nationalen, privat
rechtlich organisierten Gesellschaft anzuvertrauen. Die 
Rahmenbedingungen dazu sind in den Artikeln 8 und 9 fest
gelegt, und es macht wirklich keinen Sinn, in der Differenz
bereinigung wieder Grundsatzdebatten zu führen, die wir 
schon.geführt haben. 
Deshalb beantrage ich Ihnen namens der CVP-Fraktion, 
beim bisherigen Entscheid zu bleiben und den Minderheits
antrag Leutenegger Oberheizer abzulehnen. 

Malllard Plerre-Yves (S, VD): Nous sommes a l'un des 
points cruciaux de cette loi. J'annonce deja qu'avec cet 
article-la et l'article 25, trols syndicats, la VPOD (SSP), le 
Syna - les syndlcats chretlens - et la FTMH ont annonce 
que la rnaitrise publique des reseaux et un rythme d'ouver
ture le plus lent possible sont pour eux des objectlfs a attein
dre, sinon lls se preparent a lancer un referendum. C'est-a
dire que trois syndicats nationaux se preparent a lancer un 
referendum sur cette loi sl ces points-la - ouverture lente du 
marche et maitrise publlque des reseaux - ne sont pas ga
rantis. 
Vous etes en train - Ja majorite qul, en commission, s'est op
posee a la proposition Leutenegger Oberheizer - de faire 
une inventlon assez unique. II s'agit de creer legalement un 
monopole prive. Dans tous les autres secteurs, notamment 
dans le secteur du rail, meme les gens les plus liberaux ad
mettent que sl la gestion du trafic peut etre liberalisee, le re
seau, lui, doit rester en main publique, parce qu'il ne s'agit 
pas de se faire concurrence sur des reseaux de chemin de 
fer. lci, personne ne suppose qu'on va pouvoir se faire con-
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currence sur des reseaux a haute tension; alors, pourquoi 
ne pas faire le meme raisonnement jusqu'au bout et consl
derer qu'il s'agit la d'une societa de droit public? Si des capl
taux prives sont mobilises pour acheter ce reseau, lls se 
re1T1Jnereront sans aucune garantie que les prestatlons 
soient effectuees a satisfactlon pour toute la coHectlvite. 
Cette Invention du rnonopole de droit prive est une aberra
tlon; je vous invlte verltablement a la refuser. Pour cela, 
Mme Leutenegger Oberheizer a fait une propositlon com
plete, detaillee que je vous invite, au nom du groupe socia
llste, a soutenir. Si malheureusement cette propositlon 
devalt etre refusee, la proposition Grobet peut etre une pro
positlon de rattrapage utlle et interessante. Mals la proposl
tlon de mlnorite Leutenegger Oberheizer est la meilleure 
pour garantir ce qui est elementaire, en toute theorie econo
mique, a savolr que les monopoles naturels appartlennent a 
la collectlvite et ne sont pas captes par des capitaux prlves. 
C'est cette solutlon-la qui devrait s'lmposer. 
J'ajoute que la solutlon prlvee emmene les partlsans de 
cette solutlon vers une serie de contradictlons assez eton
nantes. II s'agit donc d'une societe de droit prive, mais c'est 
le Conseil federal qui fixe les statuts de la societe. II y dele
gue meme des representants au conseil d'administratlon. 
Donc, on a une sorte de systeme mixte ou les revenus iront 
a ceux qul auront engage les capitaux et oü le pouvoir de 
decision sur l'organisation de la societe - parce que per
sonne icl n'admet de lalsser ce pouvolr de decision entlere
ment aux malns du prlve - est cede au Conseil federal. 
II est bien difficile de s'lmaginer comment tout cela va pou
voir fonctlonner et comment le Conseil federal pourra aglr de 
la manlere la plus independante et la plus souveraine face a 
des detenteurs de capitaux qui auront achete ce reseau. 
J'almerais dire enfin que des groupes ont deja prepare les 
capitaux necessalres pour acheter cette soclete. En com
mission, nous avons rec;u une belle plaquette editee par 
M. de Pury et la famllle M0ller-Möhl pour racheter ce reseau 
a haute tension: 1 milllard de francs de fonds propres et 
2 milliards de francs de fonds d'emprunts sont deja prets. 
Est-ce que vous souhaitez que des capitaux prives puissent 
racheter ce reseau, ce monopole et en tirer les benefices 
qu'ils en attendent sans aucun risque, sans aucune concur
rence? C'est une foliel 
Je vous invite a soutenlr, au nom du groupe socialiste, la 
propositlon de mlnorite Leutenegger Oberheizer. 

Teuscher Franziska (G, BE}: Es ist zentral für den liberali
sierten Markt, wie die schweizerische Netzgesellschaft orga
nisiert Ist, denn der Service public muss auch in einem 
liberallslerten Markt garantiert sein. Als wichtigste Voraus
setzung dafür, dass der Markt überhaupt spielen kann, 
braucht es das Hochspannungsnetz als neutralen Markt
platz. Man Ist sich mlWerweile einig, dass eine nationale 
Netzgesellschaft die beste Garantin für einen diskriminle
rungsfreien Zugang zum Netz ist.. 
Der Bundesrat war aber in seinem Vorschlag relativ vage, 
was die Bedingungen· dieser Netzgesellschaft betrifft. Der 
Ständerat hat wohl auch deshalb Artikel Sbis eingefügt, der 
die Organisation der schweizerischen Netzgesellschaft ge
nauer regeln wird. Der Ständerat hat damit aber einen Zwit
ter geboren, wie dies Herr Malllard vorhin ausgeführt hat, 
einen Zwitter, der weder staatlich noch privatrechtlich orga
nisiert, sondern ein Zwischending ist Es ist tatsächlich die 
Frage, ob mit einer solchen Organisationsform die Marktöff
nung für alle gut vonstatten gehen kann. 
Für die grüne Fraktion ist es zentral, dass die Netzgesell
schaft in staatlichen Händen Ist. Daher unterstützen wir den 
Minderheitsantrag. Ich kann mich den Ausführungen von 
Frau Leutenegger Oberheizer und Herrn Malllard anschlies
sen: Natürliche Monopole wie das Hochspannungsnetz ge
hören zum Staat und nicht in die Hände von Privaten. Nur so 
kann verhindert werden, dass die Unternehmen von auslän
dischen Gesellschaften aufgekauft werden können, und nur 
so kann die demokratische Kontrolle über das Hochspan
nungsnetz gewährleistet sein. 

Herr Durrer hat zu Beginn In seinen Ausführungen erwähnt, 
dass die Bevölkerung bei Fragen der Liberalisierung sehr 
kritisch sei; ich denke, die Bevölkerung ist das zu Recht! 
Wer also der Bevölkerung auch in Zukunft einen guten Ser
vice public garantieren will, der muss die Minderheit Leute
negger Oberheizer unterstützen! 

Stelner Rudolf (R, SO): Wir müssen uns heute nochmals 
mit etwas befassen, über das National- und Ständerat in der 
ersten Lesung bereits verbindlich entschieden haben. Beide 
Räte haben in der ersten Lesung einer privatrechtlich orga
nisierten Gesellschaft zugestimmt. Im Nachhinein - sichtlich 
aus Verärgerung über den Ausgang der Abstim1T1Jngen vom 
24. September 2000 - wird der im Frühjahr bereits einmal 
abgelehnte Antrag wieder eingebracht, die Netzgesellschaft 
sei öffentlich-rechtlich als spezialgesetzllche Aktiengesell
schaft auszugestalten. 
Erlauben Sie mir hier die Bemerkung, dass mit diesem Ver
gehen das Differenzbereinigungsverfahren arg strapaziert 
wird, denn grundsätzlich gibt es in dieser Frage zwischen 
National• und Ständerat gar keine Differenz. Der Ständerat 
hat lediglich die von beiden Räten verbindlich verabschie
dete privatrechtlich organisierte Gesellschaft noch Im Detail 
etwas ausgestaltet, aber eine grundsätzliche Differenz be
steht nicht. 
In Anbetracht der Bestrebungen, dass die Netzgesellschaft 
von den jetzigen Eigentümern die Übertragungsnetze dann 
übernehmen, ja sogar enteignen können soll, bedeutet das 
Vergehen, das jetzt beantragt wird, nichts anderes als eine 
Verstaatlichung der Übertragungsnetze Im Hochspannungs
bereich. Sie stehen also letztlich vor einer staats- und gesell
schaftspolitischen Grundsatzfrage. Die Antwort scheint mir 
und der FDP-Fraktion klar. Wir haben anderweitig wesentli
che Staats- und Regiebetriebe mit monopolistischer Stellung 
abgeschafft. Wir haben Swisscom, Post, SBB und Ruag in 
die Freiheit entlassen, und nun kommt man und will eine 
neue staatliche Monopolgesellschaft schaffen. Dies ist umso 
weniger nötig, als auch sachlich überhaupt kein Bedürfnis 
besteht. 
Die privaten Eigentümer der Netz- und Hochspannungsbe
reiche haben während Jahrzehnten bewiesen, dass sie ihr 
Metier beherrschen. Sie haben mit Verantwortungsbewusst
sein und Sachverstand ein Übertragungsnetz geschaffen, 
das bezüglich Versorgungssicherheit seinesgleichen suchen 
kann. Sie bieten Gewähr, dass sie innerhalb der neuen na
tionalen Netzgesellschaft oder im Verbund mit ihr diese Ver
sorgungssicherheit auch f0r die Zukunft sicherstellen. 
Auswuchse, wie sie da beschrieben werden, hat es nie ge
geben und wird es auch künftig nicht geben. Betrachten Sie 
die Fo,mullerungen im EMG: Das Regelwerk, das wir hier 
für die privat ausgestaltete Aktiengesellschaft schaffen, Ist 
viel zu eng. Ein Missbrauch der Monopolstellung der Netz
gesellschaft ist zum Vornherein nicht möglich. 
Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, den Antrag der 
Minderheit Leutenegger Oberheizer abzulehnen und sich 
auch durch Referendurnsdrohungen darin nicht beirren zu 
lassen. Gleichzeitig erkläre ich Im Namen der Fraktion auch 
Zustimmung zum Einzelantrag Schneider bezüglich der Ver
tretung im Verwaltungsrat. 

Speck Christian (Y, AG): Seinerzeit, bei der ersten Beratung 
im Nationalrat, sind wir noch für mehrere Netzgesellschaf
ten, die sich in das Übertragungsnetz teilen, eingetreten, 
dies aus der Überlegung heraus, dass damit ein gewisser 
Wettbewerb vorhanden wäre. Wir sind da unterlegen, Sie 
haben bestimmt, es sei eine schweizerische, privatrechtliche 
Netzgesellschaft zu bilden; der Ständerat Ist dem gefolgt. 
Der Ständerat hat dann - aus Gründen, die aus den Voten 
von Herrn Malllard und Frau Teuscher hervorgingen - die 
Organisation dieser Netzgesellschaft unter Artikel Sbls be
schlossen. Das ermöglicht es überhaupt, dass wir noch ein
mal über die Netzgesellschaft sprechen - ansonsten wäre ja 
keine Differenz vorhanden. 
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Ich möchte Sie sehr bitten, an den Beschlüssen beider Räte 
festzuhalten. Auch wir haben uns davon überzeugen lassen, 
dass es aus Effizienz- und Kostengründen richtig ist, wenn 
wir eine schweizerische Netzgesellschaft haben. Sie muss 
aber, wie das jetzt auch vorgesehen Ist, privatrechtlich orga• 
nisiert sein. Eine Verstaatlichung der Netzgesellschaft ist 
das, was beide Räte bei den Beratungen nicht wollten. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit Leuten
egger Oberholzer abzulehnen. Ebenfalls bitte ich Sie, dem 
Antrag Schneider betreffend die Vertretung im Verwaltungs
rat zuzustimmen. In der Kommission haben wir über diese 
Problematik bereits diskutiert, die Formulierung «im Verhält
nis ihrer Beteiligung» ist sicher richtig. Stimmen Sie dem 
Einzelantrag Schneider bitte zul 

Durrer Adalbert {C, OW), für die Kommission: Wir haben in 
der Kommission formell bejaht, dass Im Rahmen des Diffe
renzbereinigungsverfahrens noch einmal im Grundsatz über 
die Netzgesellschaft diskutiert werden soll. Im sensiblen 
Umfeld der Abstimmung vom 24. September 2000 über die 
Energievorlagen und des Liberallsierungsprozesses Insge
samt ist es polltlsch sicher richtig, dass wir hier noch einmal 
über die Netzgesellschaft sprechen. In der Sache haben im 
Ständerat und Im Erstrat sehr eingehende Auseinanderset
zungen stattgefunden. Links und rechts wurden sich darüber 
einig, dass es eine natlonale Netzgesellschaft braucht. Dem 
stand ja das Modell von zwei Gesellschaften gegenüber. 
Schon das war ein Kompromiss. 
Strittig ist die grundsatzpolitische Frage, ob eine solche Trä
gerschaft privatwirtschaftlich oder öffentlich-rechtlich ausge
staltet, also zur Staatsdomäne werden soll. Hier Ist die 
Kommissionsmehrheit unverändert der Auffassung, dass 
das privatwirtschaftliche Modell das richtige ist. Ängste, die 
durch gewisse Spekulatlonsabsichten geschürt wurden - es 
wurden heute auch Namen genannt -, konnten in der Kom
mission eliminlert werden. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass wir in Artikel 6 In Bezug auf die Berechnung der Durch
leitungskosten ganz klare Leitlinien gesetzt haben. Insbe
sondere haben wir ja Monopolrenten aus der Netzbenützung 
explizit verboten. Es ist nicht redlich, wenn man das Modell 
nun plötzlich wieder mit diesen Fragen in Verbindung bringt 
und die Diskussion so führt, als stünden wir noch im Ver
nehmlassungsverfahren. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass eine öffentlich
rechtlich ausgestaltete nationale Netzgesellschaft einen 
grossen Staatsapparat mit administrativem Mehraufwand 
nach sich zieht. Das liegt nicht auf der Linie des Uberallsie
rungsprozesses, den wir hier ja Insgesamt bewerkstelligen 
möchten. Ich darf auch noch einmal auf Artikel Sbis, Organi
sation der schweizerischen Netzgesellschaft, verweisen, 
den der Ständerat eingeführt hat Auch hier wurde ja ver
schiedenen Ängsten Rechnung getragen. Im Zusammen
hang mit dem Antrag Grobet werde ich auf einige Fragen 
dazu noch ganz kurz eingehen. 
Die Kommissionsmehrheit hat bei Artikel 8 eine Ergänzung 
eingeführt, die verdeutlicht, dass sich die nationale Netzge
sellschaft wirklich auf Ihre Kernaufgaben beschränken und 
nicht plötzlich andere Aufgaben an sich reissen soll. Ich 
denke dabei z. B. an das Contracting, das sicher etwas At.
traktlves, aber nicht die Aufgabe der nationalen Netzgesell
schaft ist Deshalb diese Ergänzung, die im Ständerat keine 
Probleme schaffen dürfte. 
Ganz kurz zu den Bnzeianträgen: Herr Kollege Schneider 
hat mir gesagt, dass er als Nichtjurist über etwas gestolpert 
sei. Der Antrag Schneider sieht in Artikel 8bls Absatz 2 die 
Formulierung «Die Besitzer sind im Verwaltungsrat Im Ver
hältnis ihrer Beteiligung vertreten» vor. Der Antragsteller 
meinte damit die Elg~ntürner. Ich gehe davon aus, dass sie 
einer redaktionellen Anderung, die den sachenrechtlich rich
tigen Begriff verwenden würde, zustimmen könnten. In der 
Sache möchte Ich mich als Kommissionssprecher nicht zum 
Antrag Schneider äussern. Wir konnten ihn nicht vorbespre
chen. 
Hingegen kann ich zum Antrag Grobet etwas sagen: Bei 
einem privatwirtschaftlichen Modell wird Ihren Anliegen 
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meines Erachtens in Artikel Sbls Rechnung getragen. In Arti
kel Sbls Absatz 2 Ist festgehalten: «Bund und Kantonen ist in 
den Statuten das Recht einzuräumen, Je einen Vertreter in 
den Verwaltungsrat abzuordnen." Artikel Sbis Absatz 4 sieht 
vor, dass die Gesellschaft eine schweizerische Beherr
schung sicherstellen muss. Demzufolge braucht es keine 
Zustimmung zum Antrag Grobet mehr. 
Ich beantrage Ihnen, bei der Ergänzung zu Artikel 8 der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Der Bundesrat ersucht Sie, 
an Ihrem ursprünglichen Beschluss festzuhalten. So dezi
diert der Bundesrat für eine schweizerische Netzgesellschaft 
war und immer noch Ist, so dezidiert ist er der Meinung, dass 
sie nicht als staatliche Netzgesellschaft ausgebaut werden 
muss; dies umso weniger, als alle Garantien im Gesetzent
wurf - ich verweise auf Artikel Sbis - vorgesehen sind. Eine 
Monopolrente ist ausgeschlossen, die schweizerische Be
herrschung der Gesellschaft muss gewährleistet sein, und 
auch die Vertretung von Bund und Kantonen im Verwal
tungsrat Ist sichergestellt. 
Wie wir schon bei der erstmaligen Beratung des strittigen 
Punktes gesagt haben, ist die Funktion dieser Netzgesell
schaft sehr viel wichtiger als die Besitzverhältnisse. 
Zudem hat nun die Mehrheit in ihrem Antrag noch präzi
siert, dass sich die Gesellschaft ausschllessiich auf ihre 
Aufgabe als Netzbetreiberin beschränken müsse - eine Prä
zisierung, die u. E. nicht unbedingt notwendig gewesen 
wäre. Somit sind alle Anliegen berücksichtigt, damit diese 
wichtige Aufgabe Im Sinne des Service public geleistet wer
den kann. 

Abstimmung:- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •.•• 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .••. 65 Stimmen 

Art. Sbls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Grobet 
Abs.2 
In den Statuten ist VOrzl.lt'!8hen, dass Bund und Kantone 
über die Hälfte der Aktien und die ihnen entsprechenden 
Stimmen verfügen und ihnen das Recht eingeräumt wird, 
mindestens je einen Vertreter in den Verwaltungsrat abzu
ordnen. 

•Antrag Schneider 
Abs.2 
Die Besitzer sind im Verwaltungsrat im Verhältnis ihrer Betei
ligung vertreten. 

Art 8bls 
Proposition de 1a commisslon 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Grobet 
AJ.2 
Les statuts doivent prevoir que la Confederation et les can
tons disposent de la moitie des actlons et des voix liees a 
celles-ci et qu'ils aient le droit de deleguer au moins un re
presentant de chaque echelon au consell d'administration. 

Proposftfon Schneider 
AJ.2 
Les proprietalres sont representes au conseil d'admlnistra· 
tion en fonction de leur participation. 

Abs. 1, 3-5 -Al. 1, 3-5 
Angenommen -Adopte 
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Abs.2-Al.2 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag der Kommission .... 100 Stimmen 
Für den Antrag Grobet .... 61 Stimmen 

Definitiv- Definltivement 
Für den Antrag Schneider .••• 91 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 73 Stimmen 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 erster Satz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1 zweiter Satz 
Festhalten 

Antrag Banga 
Abs. 1 erster Satz 
Festhalten 

Art.10 
Proposition de Ja. commission 
Ai. 1 premiere phrase 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Al. 1 deuxieme phrase 
Maintenir 

Proposition Banga 
Al. 1 premiere phrase 
Maintenir 

Banga Boris (S, SO}: Ich gebe Ihnen zuerst meine Interes
senbindung bekannt Ich bin Verwaltungsratspräsident eines 
kleinen Verteilwerkes. Im Weiteren gebe ich Ihnen bekannt, 
dass ich In der Zwischenzeit im Rahmen dieser Liberalisie
rung Grausames erlebt habe, wirklich Grausames! Wir wer
den demnächst einen Drittel unseres Umsatzes verlieren, 
und Ich kann Ihnen sagen: Die grossen Strombarone, die 
uns während Jahren die Hosen ausgezogen haben, machen 
jetzt die Kleinen mit ihrer Kriegskasse kaputt. Ich könnte vor
aussagen, dass In diesem Saal - wie das Jetzt bei der 
Swlsscom passiert; denken Sie an die beiden Motionen der 
Sicherheitspolitischen Kommissionen - in drei Jahren das 
Wehklagen beginnen wird. 
Ich komme zu meinem Antrag: Ich möchte bei Artikel 1 0 Ab
satz 1 an der nationalrätllchen Fassung festhalten. Sie ha
ben meinen Antrag am 20. März mit 98 zu 39 Stimmen 
gutgehelssen; der Ständerat hat dies praktisch über den 
Kanzleitisch hinweg geschoben, und die Kommission hat 
sich einverstanden erklärt. 
Es geht mir um Folgendes: Die Kantone müssen in einem 
demokratischen Verfahren festlegen, wer die Zuteilung ma
chen kann. Es ist ja ·so, dass die meisten Kantone Ober 
eigene Elektrizitätsunternehmungen oder zumindest Ober 
Beteiligungen an solchen Unternehmungen verfügen. Sie 
werden der Versuchung ausgesetzt sein, die eigenen oder 
die Ihnen nahe stehenden Unternehmen gegenüber den 
städtischen oder den Gemeindewerken zu bevorzugen. Ich 
will nicht, dass die Exekutive das bestimmt, denn die gleiche 
Exekutive hockt in den Verwaltungsräten bei den Strombaro
nen! Die ständerätUche Fassung genügt mir nicht, Ich 
möchte ausdrücklich festgehalten haben, dass die Kantone 
die Zuständigkeiten in einem demokratischen Verfahren zu 
bestimmen haben. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Bei Artikel 1 0 
ist der Leistungsauftrag unbestritten. Der Ständerat wollte 
mit dem Leistungsauftrag zur Sicherstellung der Versorgung 
gewährleisten, dass der Leistungsauftrag keine sachfrem
den Auflagen beinhalten kann. Es wäre natürlich sehr ver
lockend - beispielsweise auch im Bereich finanzieller, flskali-
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scher Möglichkeiten -, im Leistungsauftrag Auflagen vorzu
sehen. Der Ständerat hatte also durchaus eine gute Absicht, 
aber er hat eine Unklarheit geschaffen, indem aus seiner 
Formulierung auch falsche Schlüsse gezogen werden kön· 
nen. Deshalb haben wir versucht, diese Irritationen redaktio
nell zu vermelden, und haben nur noch den Leistungsauftrag 
an die Netzbetreiberin vorgesehen. 
Es geht ja vor allem darum, dass man die Umschreibung 
auch Im Kontext mit dem Marginale, also dem Titel von Arti
kel 10, sehen muss, dass es um die Sicherstellung der An
schlüsse geht und um gar nichts anderes. Wenn wir hier die 
Versorgung ansprechen, dann kann allerlei anderes hinein
Interpretiert werden, das eben nicht zum engeren Rahmen 
von Artikel 10 gehört. Das ist der Grund, weshalb Ihnen die 
Kommission beantragt, an unserem Beschluss festzuhalten. 
Auf den Antrag Banga kann Ich persönlich nicht eingehen, 
weil wir ihn In der Kommission nicht diskutiert haben. 

Abs. 1 erster Satz - Al. 1 premiere phrase 

Abstimmung - \..tJte 
Für den Antrag der Kommission .•.. 84 Stimmen 
Für den Antrag Banga .... 70 Stimmen 

Abs. 1 zweiter Satz-Ai. 1 deuxieme phrase 
Angenommen -Adopte 

Art. 14 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Rechsteiner RudoH, Härnmerle, Leutenegger Oberholzer, 
Sommaruga, Stump, Wyss} 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 14 al. 1 
Proposition de Ja commission 
Majortte 
Maintenlr 
Minorite 
(Rechstelner Rudolf, Hämmerte, Leutenegger Oberholzer, 
Sommaruga, Stump, Wyss} 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Rechsteiner Rudolf (S, BS}: Die Minderheit beantragt Ih
nen, hier dem Ständerat zu folgen. Es geht darum, ob die 
Schiedskommission von sich aus aktiv werden kann oder 
nicht. Die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass diese 
purchleitungsgebühren zum Tell in langen Rechtsverfahren 
erstritten werden müssen und dass hier von den grossen 
Elektrizitätswerken bewusst auf Zeitgewinn gemacht wird, 
indem man hohe Durchleitungsgebühren festlegt und Ent
scheide In gerichtlichen Verfahren verzögert, sodass der 
Stromhandel während Jahren recht eigentlich blockiert wird; 
ich verweise auf das Beispiel Deutschland. 
Wir möchten, dass die Schiedskommission von sich aus ak
tiv werden und zu hohe Preise korrigieren kann, sodass Ent
scheide nicht durch den Justizapparat verzögert werden. Wir 
meinen, dass der Sinn und Geist des Handels eben darin 
besteht, dass dieser Handel auch rasch stattfinden kann und 
das Gesetz wirklich eine Liberalisierung bringt, die nicht 
Schritt für Schritt in Prozessen erkämpft werden muss. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH}: Bel der Schiedskommission 
fragt es sich, ob sie nur über Streitigkeiten entscheiden und 
nur auf Beschwerde hin tätig werden soll oder ob damit ein 
Kontrollorgan gemeint ist. das weiter gehende Aufgaben und 
Kompetenzen hat. 
Wir sind der Meinung, dass die Kommission nur dann tätig 
werden soll, wenn Differenzen zu schlichten sind. Die Kom
mission soll nicht eine Behörde werden, die von sich aus ak
tiv wird und beispielsweise Durchleitungsverfügungen unter 
die Lupe nimmt. Wenn etwas nicht In Ordnung ist, dann wird 
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die betroffene Partei mit Sicherheit Beschwerde ergreifen. 
Das ist der Zeitpunkt, in welchem die Kommission tätig wer
den soll. 
Die Kann-Formulierung des Ständerates birgt zudem eine 
gewisse Unsicherheit. Je nachdem, wie die Kommission ihre 
Aufgabe versteht, baut sie eine Kontrollorganisation mit ent
sprechenden Kosten und Aktivitäten auf. Insofern ist die For• 
mulierung zu wenig präzise. 
Die Fassung des Bundesrates enthält bereits die Kompe
tenz zu einer gewissen Eigenständigkeit, indem die Kom
mission Im Bedarfsfall die Durchleitung sowie die Vergütung 
für die Durchleitung verfügen kann. Das sollte genügen. 
Wir bitten Sie, der Mehrheit, d. h. der Fassung des Bundes
rates, zuzustimmen. 

Decurtlns Walter (C, GR): Es gibt Sachen, die sehr wichtig 
sind, und es gibt Sachen, die wichtig sind. Diese Sache hier 
ist wichtig. Artikel 14 definiert die Aufgaben der Schiedskom
mission. Die CVP-Fraktion ist der Meinung - und Ich kann 
meinem Vorredner zustimmen -, dass die Kommission bei 
Streitigkeiten entscheiden und dann aktiv werden soll, wenn 
sie angerufen wird - sie soll aber nicht von sich aus eine Tä
tigkeit entwickeln. 
Aus diesem Grunde empfehlen wir Ihnen, der Fassung des 
Bu,:idesrates und der Mehrheit der Kommission zuzustim
men. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Es geht hier um die Auf. 
gabe der Schiedskommission, und zwar um die Frage, ob 
die Schiedskommission bei der Prüfung der Durchleitungs
vergütungen auch von sich aus aktiv werden soll oder ob die 
Kommission immer warten muss, bis es Streit gibt, damit sie 
aktiv werden kann. 
Die Formulierung gemäss Minderheit Rechstelner Rudolf 
bzw. Beschluss des Ständerates ist - da bin ich überzeugt
zum Vorteil von allen. Denn wenn die Kommission von sich 
aus Durchleitungsvergütungen prüfen kann, kann sie damit 
Streitigkeiten verhindern, und das ist im Interesse von allen. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der SP-Fraktion, dem Antrag 
der Minderheit Rechstelner Rudolf zuzustimmen. Wir erspa
ren uns damit unnötigen Zeitverlust. Wir können auch un
nötige Kosten sparen, denn Streit verhindern ist immer 
günstiger als Streit schlichten. 

Durrer Adalbert (C, ON), für die Kommission: Wir haben 
die Frage zu entscheiden, ob die Schiedskommission nur im 
Streitfall eingreifen soll oder ob sie von Amtes wegen ex of
ficio tätig werden kann. Die Mehrheit ist klar für die erste, re
striktivere Lösung. Es besteht eine offensichtliche Angst vor 
einem überschiessenden Verwaltungseifer, und es besteht 
natürlich auch die Gefahr, dass eine solche Kommission ver
politisiert werden könnte. 
Ich glaube, den Ängsten kann man Rechnung tragen, indem 
man auf unser Kontrollregime verweist und darauf, dass 
man auch vorbeugen kann. Wir haben ein dreistufiges Kon
trollregime: Wir haben einmal die Schiedskommission mit 
klaren Aufgaben - aber nur im Streitfall -, wir haben die 
Preisüberwachung und das ganze Rechtsschutzverfahren. 
Kommt dazu, dass die Unternehmungen auch jederzeit aus
kunftspflichtig sind, wenn eine dieser Behörden auf Aus· 
künfte angewiesen ist. 
Ich glaube, das ist eine sachgerechte Lösung, und deshalb 
bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Als die Formulierung, die 
der Ständerat beschlossen hat und der sich die Minderheit 
Rechsteiner Rudolf anschliessen will, im Ständerat zur Dis
kussion stand, habe Ich mich nicht dagegen gewehrt, und 
zwar deswegen, weil die Konsumentinnen und Konsumen
ten nicht die gleichen Möglichkeiten zur Überprüfung der 
Zulässigkeit der Durchleitungsvergütungen haben wie die 
Schiedskommission. Die Konsumentinnen und Konsumen
ten !_<önnen nur auf die veröffentlichte Jahresrechnung für 
die Ubertragung und Verteilung zurückgreifen; die Schleds-
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kommlssion aber hat ein umfassendes Elnslchtsrecht. Die 
volkswirtschaftlichen Kosten einer ungenügenden Monopol
regulierung treffen dann aber alle Konsumentinnen und Kon
sumenten. Diese Kosten sind auch wesentlich höher als der 
zusätzliche administrative Aufwand, der allenfalls durch die 
Überprüfung durch die Schiedskommission verursacht wird. 
Von daher habe ich im Ständerat diese neue Formulierung 
unterstützt und ersuche Sie jetzt auch, den Ständerat und 
die Minderheit zu unterstützen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Art. 15; Art. 23 Abs.1, 3; Art. 24 Zlff.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 15; art. 23 al. 1, 3; art. 24 eh. 1 
Proposition de ta commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 24 Zlff. 5 
Antrag der Kommission 
Mehmeit 
Einleitung 
Der Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1978 zum Atomge
setz wird wie folgt ergänzt: 
Art. 10 Abs. S 
Der Bundesrat regelt die Enzelheiten. Er kann die Erzeuger 
radioaktiver Abfälle zur Mitgliedschaft In einer öffentlichen 
Körperschaft und zur Leistung angemessener Beiträge an 
die Sicherstellung der aus der Abfallbeseitigung erwachse
nen Kosten verpflichten. Sofern die Entsorgung der Nuklear
anlagen und der radioaktiven Abfälle finanziell nicht sicher
gestellt ist, erhebt der Bund auf der Nuklearelektrizität eine 
kostendeckende Entsorgungsabgabe zur Sicherstellung al
ler Nuklearentsorgungskosten. 

Mindemeit 
(Fischer, Bigger, Brunner Tonl, Hegetschweller, Keller, Kunz, 
Leutenegger Hajo, Lustenberger, Maurer, Speck, Steiner) 
Streichen 

Art.24ch.5 
Proposition de la commission 
Majorite 
tntroduction 
L!arräte federal du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'en
ergie atomlque est complete comme suit 
Art. 10al. 3 
Le Conseil federal regle las details. II peut obliger les pro
ducteurs de dechets radloactifs a s'affllier a un organisme de 
droit public et a verser des contributlons equitables pour as
surer Ja couverture des frais de l'ellmination des dechets. Si 
la desaffectatlon et Je damantelement des centrales nucleai
res alnsi qua l'evacuatlon des dechets radloactlfs ne sont 
pas garantls financierement, la Confederation preleve sur 
l'electrlclte d'orlgine nucleaire une taxe destlnee a an couvrir 
las frais. 

Minorite 
(F!SCher, Bigger, Brunner Toni, Hegetschweiler, Keller, Kunz, 
Leutenegger Hajo, Lustenberger, Maurer, Speck, Steiner) 
Biffer 

Fischer Ulrich (R, AG): Hier soll eine Ergänzung eingefügt 
werden, welche unnötig, unsystematisch und irreführend ist. 
Diese Bestimmung ist unnötig, weil die Finanzierung der 
Stilllegung und Entsorgung von Kernanlagen rechtlich und 
tatsächlich bereits gesichert ist. 
Für die Stilllegung und Entsorgung bestehen Fonds auf
grund von bundesrätlichen Verordnungen aus den Jahren 
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1983 und 2000. Die nötigen finanziellen Mittel für diese Auf
gaben stehen bereit. Für die Stilllegung betrug der Fonds 
Ende 1999 rund 903 Millionen Franken, was bereits genü
gend ist. Für die Entsorgung waren Ende 1999 rund 7,6 Mil
liarden Franken von total geschätzten 13, 1 MIiiiarden 
Franken nach 40 Jahren Betriebszeit der Kernkraftwerke 
vorhanden. Diese Beträge sind zurückgestellt, stehen zur 
Verfügung, und deshalb ist eine solche Ergänzung unnötig. 
Im März 2001 wird der Bundesrat die Botschaft zur Kern
energiepolitik publizieren. Er wird sich darin mit der Aus
stiegs-Initiative, mit der «Moratorium plus»-lnitlatlve und 
dem neuen Kernenergiegesetz befassen. Der Komplex 
Kernenergie wird umfassend neu geregelt. Das Parlament 
kann die Marschrichtung festlegen, und wenn es das Parla
ment als nötig erachtet, auch für die Stilllegung und Entsor
gung eine neue, andere Regelung treffen, was ich allerdings 
als nicht notwendig erachte. Dort - und nicht im EMG - sol
len die Probleme rund um die Kernenergie gelöst werden. 
Der Vorstoss Ist hier deshalb unsystematisch. 
Die Regelung im EMG zur Unzeit erweckt den Eindruck, 
dass bei der Stilllegung und Entsorgung Defizite vorhanden 
seien, dass etwas nicht stimme, dass Regelungsbedarf vor
handen sei, und so wird völlig unnötigerweise Beunruhigung 
erzeugt. Von all dem kann keine Rede sein, der Antrag die
ser ganz knappen Mehrheit Ist Irreführend und unfair. Wenn 
für die Kernenergie wirklich andere Vorschriften nötig sind, 
sollten Sie das Im neuen Kernenergiegesetz regeln, aber si
cher nicht hier im EMG. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Stelner Rudolf (R, SO): Der Sprecher der Minderheit, Herr 
Fischer, hat die Schwachpunkte des Antrages der Mehrheit 
bereits erläutert. Deshalb sei nur nochmals summarisch he
rausgestrichen: Im März 2001 werden wir die Botschaft 
des Bundesrates zur Kernenergiepolitik erhalten. Dannzumal 
werden wir Gelegenheit haben, diesbezüglich umfassende 
Regelungen zu treffen und die Marschrichtung bezüglich der 
Kernenergie festzulegen. Im Rahmen der dannzumaligen 
Vorlage werden die Probleme im Bereich der Kernenergie zu 
lösen sein und nicht im Rahmen des jetzigen EMG. Ich bitte 
Sie: Blättern Sie zurück, lesen Sie nochmals Artikel 1 der jet
zigen Gesetzesvorlage. Dort steht nämlich der Zweckartlkel 
des EMG. Dort steht unter anderem geschrieben, Zweck 
des vorliegenden Gesetzes sei es, «die Voraussetzungen für 
einen wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt zu schaf
fen». Das hat mit den Problemen, die gemäss Antrag der 
Mehrheit Im Atomgesetz nun neu angegangen werden sol
len, nichts zu tun. Der Antrag der Mehrheit Ist also ganz klar 
schon systematisch am falschen Ort 
Zudem ist auch die Finanzierung der Stilllegung und Entsor
gung von Kernanlagen bereits jetzt rechtlich und tatsJichllch 
geregelt. Ich verweise auf die Ausführungen von Herrn Fi
scher. Wir haben für die Stilllegung und Entsorgung auf
grund gesetzlicher Vorschriften bestehende Fonds geäufnet, 
für die Stilllegung derzeit einen solchen mit 903 Millionen 
Franken, für die Entsorgung mit 7 Milliarden Franken. Wenn 
die Zeit abgelaufen ist, .wird ein Betrag von 13, 1 Milliarden 
Franken zur Vertagung stehen. Der Antrag der Mehrheit ist 
also nicht nur systematisch falsch, weil er nicht in das EMG 
gehört, sondern auch sachlich in jeder Beziehung unnötig. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion, den An
trag der Minderheit zu unterstatzen. 

Bader Elvira (C, SO): Der Antrag Schmid Odilo in der Kom
mission bzw. der Antrag der Mehrheit will in der Kommission 
bzw. der Mehrheit den Bundesbeschluss zum Atomgesetz 
ändern. Der Ständerat lehnte zwei in die gleiche Richtung 
zielende Anträge ab. Ich glaube, er tat dies zu Recht, denn 
nach meiner Meinung und derjenigen der Mehrheit der CVP
Fraktlon gehört dieses Thema nicht ins EMG, sondern ins 
Atomgesetz. Die Gelegenheit, dieses Thema später zu bera
ten, werden wir auch erhalten. 
Die Finanzierung der Entsorgung der Schweizer Kernkraft
werke ist umfangmässig richtig bemessen und trägt dem 

Verursacherprinzip Rechnung. Die Stilllegungsfonds, ge
spiesen von Beiträgen der Kernkraftwerke, decken die Kos
ten, die durch Stilllegung und Abbruch von ausgedienten 
Kemanlagen sowie durch die Entsorgung der dabei anfallen
den Abfälle entstehen. Das Fondskapital beläuft sich, wie 
schon erwähnt, auf 903 Millionen Franken der geschätzten 
Gesamtkosten von 1,5 Milliarden Franken. Auch der Entsor
gungsfonds wird gespiesen, und auch dort werden die Mittel 
zurückgestellt, wie es Herr Fischer schon ausgeführt hat. 
Die CVP-Fraktion bedauert, dass der Graben zwischen 
Wasserkraft und Kernenergie wieder aufgerissen wird, weil 
beide doch für unser Land sehr wichtig sind. 
Ich bitte Sie Im Namen der CVP-Fraktlon, den Antrag abzu
lehnen, denn dieses Thema gehört nicht hierher und rennt 
offene Türen ein. 

Teuscher Franziska (G, BE}: Der Energiepreis ist im libera
lisierten Markt eine Schlüsselgrösse. Alle Stromproduzenten 
werden versuchen, ihren Strom zu einem möglichst billigen 
Preis auf dem übersättigten Strommarkt abzusetzen. Die 
Herren Fischer und Steiner und auch Frau Bader Elvira ha
ben gesagt, es sei unsystematisch, wenn wir hier eine Ab
gabe auf Atomstrom erheben wollten. Die grüne Fraktion ist 
überzeugt, dass es richtig ist, im EMG eine Sicherheit einzu
bauen. Ich möchte das kurz ausführen. 
Wir müssen auch im EMG sicherstellen, dass die Produzen
ten im Preis alle Faktoren mit berücksichtigen, die die Kos
ten eines Produktes tatsächlich ausmachen. Dazu gehören 
bei der Atomenergie auch die Kosten für die Entsorgung und 
die Stilllegung. Daher schlägt Ihnen die Kommissionsmehr
heit vor, im EMG eine Sicherung einzubauen, damit der öf
fentlichen Hand nicht plötzlich Kosten für die Entsorgung von 
AKW entstehen. Der Bund kann eine l«)stendeckende Ab
gabe auf Atomstrom erheben, wenn die Finanzierung der 
Entsorgung und Lagerung der Abfälle nicht sichergestellt ist. 
Damit wird nur das Verursacherprinzip umgesetzt, das im 
Umweltschutzgesetz festgelegt ist. Die Stilllegungs- und 
Entsorgungsl«)sten für die AKW betragen rund 14,6 Milliar
den Franken. Bis jetzt Ist nur ein Bruchteil dieses Geldes 
vorhanden. Schweizer Atomstrom wird es auf dem liberali
sierten Markt sowieso schwer haben. Die AKW-Betreiber 
werden daher alles daran setzen, einen möglichst tiefen 
Strompreis zu haben. Dabei werden sie nur zu gerne ver
gessen, dass sie auch noch die Entsorgungs- und StilUe
gungskosten Im Preis mit berücksichtigen mussen. Dies gilt 
es zu verhindern. Der Bund muss daher die Möglichkeit be
kommen, diese Abgabe auf Atomstrom zu erheben. Nur so 
können wir sicherstellen, dass die öffentliche Hand nicht mit 
immensen Summen ungedeckter Kosten rechnen muss. 
Den Herren, die hinter der Minderheit Fischer stecken, 
möchte ich eines zu bedenken geben: Auch sie können nicht 
sicherstellen, dass der Stlillegungsfonds je genügend Reser
ven haben wird, um die Kosten für die Entsorgung und Still
legung zu finanzieren. Sie riskieren damit eine erhebliche 
Steuererhöhung zur Entsorgung der Atomanlagen, was 
auch nicht im Interesse ihrer Wähler und Wählerinnen sein 
kann. Daher ist es viel sinnvoller, das Verursacherprinzip im 
EMG zu verankern und umzusetzen und dem Bund die Mög
lichkeit einzuräumen, notfalls eine solche Abgabe auf Atom
strom zu erheben. 
ich bitte Sie daher im Namen der grünen Fraktion, den An· 
trag der Minderheit Ftscher abzulehnen. 

Speck Christian (V, AG): Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen, 
der Minderheit Fischer zuzustimmen. Die In der Kommission 
von Herrn Odilo Schmid In Artikel 24 neu eingebrachte For
derung, die Kernkraft zu verteuern, war in den Beratungen in 
unserem Rat nie ein Thema. Dies aus der einfachen Tatsa
che heraus, dass sie auch nicht in ein Marktgesetz gehört 
Erst während den Beratungen im Ständerat, einige Tage 
nach den Abstimmungen über die Energievorlagen, brach
ten die Ständeräte Maissan und Epiney gleich lautende An
träge ein. 
Bereits Im Ständerat wurde darauf hingewiesen, dass der 
Bezug zur abgelehnten Förderabgabe offenkundig Ist. Aus 
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Enttäuschung wird hier offensichtlich versucht. einen Gra
ben zwischen Wasserkraft und Kernkraft aufzureissen, was 
für die Zukunft beider Teile nicht förderlich ist. Wir brauchen 
In unserem Land sowohl die 60 Prozent Wasserkraft wie 
auch die 40 Prozent Kernenergie. Dabei ist zu berücksichti
gen, dass praktisch alle schweizerischen Stromproduzenten 
sowohl bei der Wasserkraft wie auch bei der Kernkraft enga
giert sind. Beide Produktionsarten sind im Übrigen auch 
C02-frei. 
Dass bei Kostensenkungsmassnahmen alle Produktionsar
ten betroffen sein werden, ist klar. Aber bis heute wurde be
wusst keine Debatte über die Wasserzinsen gestartet. Ein 
Ausspielen der beiden Hauptproduktionsarten gegeneinan
der hilft den Betroffenen sicher nicht weiter. Der Antrag Epi
ney wurde im Ständerat mit 25 zu 9 Stimmen abgelehnt, der 
Antrag Maissan wurde zurückgezogen. 
Ich habe zu Beginn gesagt, dass die Fragen der Entsorgung 
nicht ins EMG gehören. Sie werden bei der Revision des 
Kernenergiegesetzes behandelt werden müssen. Trotzdem, 
als Entgegnung auf die ständigen, unwahren Behauptungen 
der AKW-Gegner sei festgehalten, dass sowohl beim Stillle
gungsfonds, Verordnung vom 5. Dezember 1983, als auch 
beim Entsorgungsfonds, Verordnung vom 6. März 2000, die 
Vorgaben mehr als erfüllt sind. Die Zahlen wurden von ver
schiedenen Vorrednern bereits zitiert, ich verzichte darauf. 
Ich möchte einfach festhalten, dass eine Unwahrheit nicht 
wahrer wird, auch wenn man sie oft wiederholt. 
Noch ein Wort betreffend Quersubventionierung Was
serkraft/Kernkraft. Ich kann Ihnen sagen, dass die NOK mit 
400 Millionen Franken Abschreibungen das Wasserkraft
werk llanz wieder wettbewerbsfähig gemacht haben. Ein Teil 
dieser Mittel stammt auch aus dem Kernkraftwerk Beznau. 
Es ist so, dass die älteren Wasserkraftwerke, auch die älte
ren Kernkraftwerke tun das, günstiger produzieren; das ist 
eine Binsenwahrheit. Darum sind In der Vergangenheit . 
Quersubventionen nach beiden Seiten geflossen. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag Fischer zuzustimmen. 

Schmid Odilo (C, VS): Herr Speck, Ich habe es schon mal 
gesagt: Im „eash» vom März 1999 stand geschrieben, die 
Wasserkraft habe die Atomkraft mit 25 bis 30 Milliarden 
Franken quersubventlonlert. Ich kann die Zahl nicht überprü
fen; es bleibe dahingestellt. Aber auch die „Nzz» hat vor 
zwei, drei Wochen geschrieben, es sei unbestritten, dass die 
Bergkantone mit den Wasserkraftwerken die Atomkraft quer
subventioniert hätten. Sie hat allerdings keine Zahl genannt 
Was ist daran falsch, wenn Ich das ab und zu behaupte? 

Speck Christian (V, AG): Ich bin bei Zitaten aus Zeitungen 
immer vorsichtig. Wir alle nehmen dies auch _mit einer gewis
sen Vorsicht zur Kenntnis. Weil Sie die Betiauptung aufge
stellt haben, die Wasserkraftwerke hätten die Atomkraft 
quersubventioniert, habe ich Ihnen ein Beispiel dafür gege
ben, dass auch das Umgekehrte vorgekommen ist. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Die Diskussion kommt hier zu 
einem wichtigen Punkt: Die Atomindustrie hat ein Problem. 
Nehmen wir das Kernkraftwerk, das Herr Speck Im Verwal
tungsrat auch mitgestaltet Lelbstadt. Leibstadt hat Kosten 
von 8 Rappen pro Kilowattstunde, und der Spotmarktpreis 
liegt bei 5 Rappen pro KIiowattstunde. Was wird im freien 
Markt passieren? 
1. Man wird Geld sparen, auch bei der Sicherheit; das ist be
reits abzusehen. 
2. Es ist möglich, dass die Entsorgungskosten nicht gedeckt 
werden. 
Sie haben von Herrn Fischer gehört, dass 980 Millionen 
Franken tatsächlich einbezahlt sind; der Rest fehlt. Die Ge
samtrechnung beläuft sich auf die Summe von 16 Milliarden 
Franken. Es wäre gewissermassen logisch, dass man bei
spielsweise das AKW Leibstadt einfach in den Konkurs lau
fen lässt und dann dem Bund Entsorgungskosten von 
einigen Milliarden Franken aufbürdet. Wie es genau heraus
kommt, wissen wir nicht. weil wir auch nicht wissen, wie die 
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Preise in fünf oder in zehn Jahren wirklich aussehen wer
den. Aber die Gefahr, dass hier der Bund noch ganz gross 
zur Kasse gebeten wird, ist vorhanden, denn Rückstellun
gen sind eben nicht geldwerte Kapitalanlagen. Rückstellun
gen von Atomkraftwerken bedeuten, dass sie das eigene 
Werk einfach höher bewerten, und das bedeutet in diesem 
Fall, dass sie ein Aktivum bewerten, das überhaupt nicht 
verkäuflich ist. Niemand kauft jemandem ein solches Werk 
ab, und erst recht kauft es niemand, wenn eine Panne pas
siert oder von der HSK die Schliessung wegen mangelnder 
Betriebssicherheit usw. verfügt wird. 
Der Bundesrat hat nun eine Verordnung beschlossen, ge
mäss welcher man das Geld einzahlen will. Das Problem ist 
einfach, dass man jetzt künstlich die Betriebsdauer verlän
gert hat und dass niemand welss, ob die Werke so lange 
laufen und ob sie überhaupt die Mittel erwirtschaften kön
nen, um die Entsorgungsrechnung zu bezahlen. Es ist auch 
falsch zu sagen, das Werk Beznau habe irgendwann einmal 
ein Wasserkraftwerk quersubventioniert, denn wir müssen 
uns vor Augen halten, dass wir Abfälle haben, die wir einige 
tausend Jahre hüten müssen. Wir hinterlassen unseren 
Nachkommen Lasten, echte Kosten, die in ihrer Höhe unab
sehbar sind. Eine abgeschlossene Rechnung liegt nicht vor. 
Der vorllegende Antrag der Mehrheit sieht gewissermassen 
eine solidarische Finanzierung vor, d. h., wenn ein Werk aus 
Sicherheitsgründen geschlossen werden muss, dann sollen 
die anderen Werke für die fehlenden Gelder aufkommen. Ich 
meine, dass damit eine entscheidende Lücke bei der Finan
zierung geschlossen wird, die durch den Übergang in den 
freien Markt entsteht. Diese Solidarhaftung sollten wir jetzt 
beschllessen, im Zeitpunkt der Marktöffnung, denn jetzt ent
steht das Problem. Ob dann nachher bei der Revision des 
Atomgesetzes wirklich eine sachdienliche Lösung nachge
schoben wird, möchte ich doch sehr bezweifeln, denn im Rat 
hat sich die Atomlobby stets auf Kosten der Wasserkraft be
reichert. Man hat die eigenen Fehler und die eigenen Pro
bleme noch nie zugegeben. Es ist Zeit, dass wir hier die 
Lücken stopfen und den Bundeshaushalt vor Folgekosten In 
Milliardenhöhe bewahren. 

Beck Serge (L, VD): Monsieur Rech.stelner, j'aimerais sa
voir si les contrlbutlons prelevees, prevues par la majorlte de 
la commlssion, s'appliqueraient egalement au courant Im
porte d'orlgine nuclealre, ou si flnalement c'est seulement un 
moyen de penaliser la productlon indigene et de s'alleger la 
conscience en important du courant d'orlglne nucleaire pro
duit dans les pays de l'Est avec des conditions de traltement 
et de demantelement des Installations qui ne sont pas du 
tout garantles? 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Beck, wir setzen hier das 
Verursacherprinzip durch. Das Ist keine Strafsteuer, sondern 
wir wollen, dass die Schweizer Atomkraftwerke für ihren 
Dreck aufkommen; das Ist bis Jetzt noch nie der Fall gewe
sen. Deshalb wäre es auch falsch, für die Entsorgungskos
ten Importierten Strom zu belasten - abgesehen davon, 
dass das wahrscheinlich gegen die WTO-Bestimmungen 
verstossen würde. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Ich glaube, 
Sie haben jetzt einen Vorgeschmack auf das bekommen, 
was uns im Zusammenhang mit der Debatte über das Kern
energiegesetz erwartet 
Die Kommission hat diese Frage mit der gleichen Emotiona
lität diskutiert und mit einer Stimme zugunsten der Mehrheit 
entschieden. Demnach soll unter Artikel 24 Im Rahmen der 
Änderung des bisherigen Rechtes Artikel 10 Absatz 3 des 
Bundesbeschlusses zum Atomgesetz ergänzt werden, zu
sätzlich zu den bestehenden Verordnungen über den Still
legungsfonds und den Entsorgungsfonds. Der Bund hat 
demnach eine Verpflichtung, auf Nuklearelektrizität kosten-
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deckende Entsorgungsabgaben zu erheben, wenn die Kos
ten nicht sichergestellt sind. 

· Das ist die Streitfrage, und die Kommissionsmehrheit emp
fiehlt Ihnen, ihrem Antrag zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Sowohl die Frage des Still• 
legungsfonds als auch jene des Entsorgungsfonds ffir Kern
kraftwerke sind geregelt, und rNar Im Atomrecht Der 
Stilllegungsfonds funktioniert seit den Achtzigerjahren; der 
Entsorgungsfonds ist beschlossen und wird auf den 1. Ja
nuar 2001 in Kraft treten. 
Ich verhehle Ihnen nicht, dass dieser Entsorgungsfonds zum 
Tell auch durch Ihre Kommission und durch Ihre Bemühun
gen, Herr Rechstelner Rudolf, gepuscht wurde. Ich würde 
aber Jetzt an Ihrer Stelle die Früchte Ihrer Arbeit auch zur 
Kenntnis nehmen und geniessen, denn man kann sagen, 
dass das funktioniert. 
Diese Regelung gehört sachlich nicht In dieses Gesetz; wir 

. haben das im Atomrecht geregell Zudem läuft die Totalrevi
sion des Atomgesetzes; voraussichtlich im März 2001 wird 
der Bundesrat die Botschaft zum revidierten Kernenergiege
setz verabschieden. Es kommt noch eine Beobachtung 
dazu: Nach dem Legalitätsprinzip müsste die Höhe der Ab
gabe - mindestens In den Grundzügen - auf Gesetzesstufe 
festgeschrieben werden. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Bundesrat, es geht um 
die Frage, wer die milllardenhohen Entsorgungskosten be
zahlt, wenn ein Werk aus Irgendwelchen Gründen vorzeitig 
geschlossen wird. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: In der Tat geht es darum. 
Deswegen ist dieser Entsorgungsfonds ja Ins Leben gerufen 
worden. Er wird sukzessive geäufnet, und dabei spielt die 
Zeitdauer eine gewisse Rolle; das wissen Sie, und wir auch. 

Abstimmung - \.t>te 
Für den Antrag der Minderheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 76 Stimmen 

Art. 25 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 Bst. b, Abs. 2 Bst. b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit I 
(Hegetschweiler, Keller, Leutenegger Hajo, Leutenegger 
Oberholzar, Rechsteiner Rudolf, Sommaruga, Teuscher, 
Wyss} • 
Abs. 1 Bst. b 

1. von 30 Prozent .... 
Abs. 2Bst. b 
b ..... von 60 Prozent .. ;. 

Minderheit II 
(Leutenegger Hajo, Hegetschweiler, Keller) 
Abs. 1 Bst. b 

1. von 25 Prozent .... 
Abs.2Bst. b 
b ..... von 50 Prozent .... 

Minderheit III 
(Speck, Blgger, Brunner Toni, Eymann, Fischer, Kunz) 
Abs. 1 Bst. a 
a ..... Eigenerzeugung 3 GWh .... 
Abs. 1 Bst. b 

1. von 1 o Prozent .... 
Abs.2Bst. a 
a .... Eigenerzeugung 0,5 GWh .... 

Abs.2Bst. b 
b ..... von 20 Prozent .... 

Minderheit IV 
(Maillard, Dupraz) 
Abs. 1 Bst. b 

1. von 1 O Prozent. •.. 
Abs.2Bst. b 
b ..... von 20 Prozent .... 

Antrag Grobet 
Abs.2 
Fünf Jahre nach Inkrafttreten .... 

Art. 25 al. 1, 2 
Proposition de 1B commission 
Majorite 
Al. 1 /et. b, al. 2 /et. b 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite t 
(Hegetschweller, Keller, Leutenegger Hajo, Leutenegger 
Oberholzer, Rechsteiner Rudolf, Sommaruga. Teuscher, 
Wyss) 
Al. 1 let. b 

1. de 30 pour cent .... 
Al.2/et b 
b ..... de 60 pour cent .... 

Minorite II 
(Leutenegger Hajo, Hegetschweiler, Keller} 
Al. 1 /et. b 

1. de 25 pour cent .... 
Al.2/et. b 
b ..... de 50 pour cent .... 

Minorlte III 
(Speck, Bigger, Brunner Tonl, Eymann, Fischer, Kunz) 
Al. 1 let. a 
a .... depasse 3 GWh .... 
Al. 1 let. b 

1. de 10 pourcent ••.• 
Al. 2/et. a 
a ..... depasse 0,5 GWh; 
Al.2/et. b 
b ..... de 20 pour cent .... 

Mlnorlte IV 
(Maillard, Dupraz} 
Al. 1 let. b 

1. de 10 pour cent •..• 
Al. 2/et. b 
b •.••. de 20 pour cent •.•• 

Proposition Grobet 
A/.2 
Cinq ans _apres l'entree en vigueur .... 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Die Minderheit I beantragt Ih
nen eine breitere Marktöffnung, nämlich 30 Prozent auf den 
Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Gesetzes und 60 Prozent 
nach drei Jahren. Der Ständerat ist zwar dem dringenden 
Anliegen nach einer breiteren Öffnung etwas entgegenge
kommen. Wir meinen aber, aufgrund der aktuellen Entwick
lungen müsse man noch einen Schritt weitergehen. 
Die vollständige Marktöffnung wird erst nach sechs Jahren 
stattfinden. Diese Frist ist eindeutig zu lang, steht aber jetzt 
nicht mehr zur Debatte. Immerhin Ist zu sagen, dass kein 
EU-Land den freien Marktzugang so zögerlich gestaltet wie 
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die Schweiz. Die Gegner einer breiteren Marktöffnung, ins
besondere die Vertreter der Stromproduzenten, predigen 
zwar laufend Markt und Liberalisierung, schützen aber in 
diesem Fall Kartelle und verhindern den Wettbewerb so 
lange wie nur möglich. 
Die Schweiz braucht eine raschere Marktöffnung, nicht nur 
fOr Grossverbraucher. Auch KMU und Haushalte - hier 
meine Ich nicht nur die HauseigentQmer, sondern auch die 
Mieter - sollen rasch zu tieferen Strompreisen kommen und 
nicht noch über Jahre die Kosten der Marktöffnung für die 
Grosskunden bezahlen mQssen. Wird der Markt nur so weit 
geöffnet, wle es der Ständerat beschlossen hat, oder ledig
lich so, wie es der Bundesrat vorsieht, geht das vor allem auf 
Kosten der Kleinkonsumenten. Sind die Elektrizitätsversor
gungsunternehmen oder Endverteiler jedoch In grösserem 
Umfang marktberechtigt, kommen die Vorteile der Marktöff
nung von Anfang an rascher auch den Kleinkonsumenten 
zugute. 
Die Endverteiler verlieren beim Inkrafttreten dieses Geset
zes sehr wahrscheinllch grössere Kunden, die sich auf dem 
freien Markt die besten Angebote aussuchen können. Dieser 
Prozess läuft schon seit einiger Zeit, unabhängig davon, 
was wir ins Gesetz schreiben. Das hat zur Folge, dass KMU 
und Kleinkunden bis zur vollständigen Liberalisierung die 
Zeche bezahlen; darum soll dieser Zeitraum möglichst kurz 
sein. Ich möchte gewisse Probleme mit Abschreibungen -
insbesondere bei welschen Produzenten - nicht herunter
spielen. Die NAI haben wir in diesem Gesetz aber so behan
delt, dass ein gangbarer Weg gefunden wurde. 
Mit der vorgeschlagenen Fassung mit 30 und 60 Prozent soll 
auch vermieden werden, dass grosse Stromproduzenten 
ausserhalb Ihres Versorgungsgebietes mit Grosskunden 
lukrative Ueferverträge abschliessen und im eigenen Ver
sorgungsgebiet die Preise hochhalten können, weil die End
verteiler - also Stadt- und Ortsnetze - nur Anspruch auf . 
beschränkte freie Quoten für ihre festen Kunden haben. 
Diese Quoten mQssen schon deshalb erhöht werden, damit 
Missbräuche dieser Art verhindert werden können. 
Unser Antrag liegt im Interesse des Marktes und der Konsu
menten, insbesondere der kleineren Bezüger und der KMU, 
die ebenfalls möglichst rasch vom liberalisierten Markt profi
lleren sollten. 
Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zum Antrag der Min
derheit 1. 

Tlllmanns Pierre (S, VD): Monsieur Hegetschweiler, avec ia 
llberalisatlon a 30 pour cent, les centrales hydraullques ris
quent de ne pas pouvoir etre competltives. Elias ne pourront 
pas amortir leurs lnvestissements; elles ne pourront pas re
slster a la balsse des prix; elles rlsquent donc de dlsparaitre 
ou de se voir rachetees par des grandes centrales nucleai
res etrangeres. Est-ce que le sort des centrales hydraull
ques ne vous falt pas soucl? 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Dazu kann man sagen: Für 
die NAI - für deren Probleme ich Verständnis habe, wenn es 
um Amortisationsprobleme geht; das habe ich bereits ge
sagt - haben wir Ober diese Darlehen mit zinsgünstlgen Be
dingungen im Gesetz einen Weg aufgezeigt, den wir so 
verfolgen müssen. Ich glaube, damit haben wir Ihren Anlie
gen Sorge getragen und kommen Ihnen entgegen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Der Ständerat hat In Artikel 25 
Absätze 1 und 2 die Quote für den Marktzugang der Endver
teiler gegenüber Bundesrat und Nationalrat verdoppelt. Die
ser Zugang fOr Endverteiler ist keine besondere Wohltat 
oder ein Vorauseilen gegenüber den Forderungen der EU, 
wle teilweise behauptet wird. Es ist vielmehr ein Mittel, um 
eine massive Marktverzerrung durch die grossen Produzen
ten während der Übergangsfrist zu begrenzen, die wir in die
ser Marktöffnung haben. 
Die Minderheit IV (Maillard) möchte das Rad zurückdrehen 
und beim Entwurf des Bundesrates bleiben. Dies nützt Jenen 
nichts, welche derart ihre NAI besser abschreiben können 
wollen, weil der effektive Markt längst im Gang ist Erinnern 
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Sie sich an die Äusserungen von Herrn Banga Um grosse 
Kunden wird mit härtesten Bandagen gekämpft Die Mittel 
für diese Angebote stammen von den fasten Kunden, auch 
In der Westschweiz, und auch dort wird gekämpft, in beiden 
Regionen hin und her. 
Andererseits ist mit Artikel 25bis ein Instrument geschaffen 
worden, um den punktuellen NAI-Themen zu begegnen. Ich 
betone: Es ist nicht ein generelles NAI-Thema; es gibt punk
tuelle NAI-Probleme. Es Ist nicht so, dass alle Wasserkraft
werke ein Problem hätten. Sehr viele Wasserkraftwerke 
arbeiten sehr günstig; sie haben bezeichnenderweise sehr 
tiefe variable Kosten; es Ist eine Frage der Amortisationen 
der Kapitalkosten, und da sind nicht alle gleich schlecht 
dran, sondern sehr viele sind sehr gut dran. 
Die Minderheit III (Speck) will die Endverteiler aus dem 
Markt verdrängen, will die Position der grossen Produzenten 
verbessern; das Ist ein Antrag, der dort domiziliert ist Davon 
profitieren aber nur relativ wenige Kunden: etwa 1000 In die
ser ersten Stufe von 3 Millionen KIiowattstunden. Man kann 
hier also wirklich nicht von KMU sprechen. Gerade diese 
grossen Kunden haben aber auch grosse Chancen, Im Rah
men des faktischen effektiven Marktes von den Produzenten 
auch ohne Marktzugang interessante Angebote zu erhalten. 
Hier von einer grösseren Marktöffnung zu sprechen, ist also 
etwas schöngefärbt. Es geht viel mehr um die Sicherung von 
Marktanteilen für die Produzenten. Wenn Sie den Endvertei
lern eine Marl(tposition ermöglichen wollen, können Sie die
ser Minderheit III nicht zustimmen. 
Die Endverteiler sind zudem entgegen vielen Behauptungen 
gezwungen, ihre Beschaffungsvorteile den fasten Kunden 
weiterzugeben. Dafür sorgt Artikel 15 mit der Preisüber
wachung, dafür sorgt der vom Ständerat neu eingefügte Ab
satz 1 Buchstabe c In Artikel 28. Dass dieser durchaus voll
zlehbar ist, wurde uns von der Verwaltung bestätigt. Dafür 
sorgt auch Artikel 7, der ja eine getrennte Rechnungslegung 
vorschreibt Nur mit einem ausreichenden Marktzugang der 
Endverteiler haben Sie Gewähr, dass auch die kleineren 
Konsumenten - ich denke dabei ausdrücklich an die KMU 
von der Marktöffnung profitieren können. 
Diejenigen allerdings, weiche die Marktöffnung nicht be
schleunigen wollen, wären mit dem Antrag der Minderheit III 
auch nicht gerade gut beraten. FQr die wenigen NAI-Fälle 
wurde - ich betone es nochmals - Artikel 25bis geschaffen. 
Wenn Sie aber die gesetzliche Marktöffnung den Erwartun
gen der Verbraucher anpassen wollen und Ihnen der Antrag 
der Minderheit 1 (Hegetschweller) zu weit gehen sollte, biete 
ich Ihnen mit dem Antrag der Minderheit II einen Kompro
miss an, für welchen ich um Unterstützung bitte. Geht Ihnen 
auch dieser Antrag zu weit, ist eine Zusllmmung ohne Diffe
renz zum Beschluss des Ständerates auch keine allzu 
schlechte Sache, sondern anzustreben. Ein Bremsen dieser 
Entwicklung schadet den Kleinkunden und wirft die Endver
teiler irreversibel aus dem Markt. 
Ich danke Ihnen fOr Ihre Zustimmung zu einer vernünftigen 
Marktentwicklung. 

Speck Christian r,J, AG): Ich bitte Sie zu beachten, dass es 
sich bei Artikel 25 um Übergangsbestimmungen handelt Bei 
den vier Minderheitsanträgen und dem Antrag der Mehrheit 
Ist zu berücksichtigen, dass diese fOr die Dauer von sechs 
Jahren gelten. Nach sechs Jahren ist der Markt offen. Die 
soeben begründeten Anträge der Minderheiten I und II wol
len in der UbergangsRhase die Quoten für Endverteiler, die 
während der ganzen Übergangszeit weiterhin über das ört
liche Monopol verfügen, massiv erhöhen, die Minderheit 1 
sogar mit 30 Prozent bei Inkrafttreten des Gesetzes bzw. 
60 Prozent nach drei Jahren. Das würde bedeuten, dass wir 
nicht nur bei den Grossabnehmern eine totale Marktöffnung 
hätten. Das hätte all die Folgen, die der Bundesrat In seiner 
Botschaft schon fastgehalten hat und die es zu vermeiden 
gilt; deshalb auch die gestaffelte Marktöffnung. 
Kollege Leutenegger Hajo hat klar festgehalten und versi
chert, dass die Endverteiler ihren Marktvorteil aus den Quo
ten, die sie auf dem freien Markt zu Spottpreisen kaufen 
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können, Ihren Kunden weitergeben. Da sind gewisse Zweifel 
angebracht; deshalb hat der Ständerat in Artikel 28 Absatz 1 
einen Buchstaben c eingefügt, wonach sie dazu gezwungen 
werden sollen, ihre Preisvorteile auch weiterzugeben. 
Mit dem Antrag der Minderheit III versuche ich eine Lösung 
einzubringen, die den vom Bundesrat und vom National
rat beschlossenen Martköffnungssatz für Endverteiler von 
1 O Prozent bzw. 20 Prozent nach drei Jahren beinhaltet Zu
sä1Zlich beantragt meine Minderheit III, dass für energiein
tenslve mittlere Unternehmen die Schwellenwerte für den 
Marktzutritt gesenkt werden: 3 Gigawatt sofort und 0,5 Giga
watt nach drei Jahren. Damit ermöglichen Sie energieinten
siven mittleren Unternehmen, die gleiche Marktposition zu 
erhalten, wie sie die Grossabnehmer haben. Das hat den 
Vorteil, dass ein Teil der Preisvorteile, die da gewährt wer
den, direkt den Endkunden zukommen. Haushalte und 
Kleingewerbe werden von der von Bundesrat und National
rat beschlossenen Quote in der Höhe von 10 bzw. 20 Pro
zent profitieren, aber auch davon, dass beim Strom bereits 
in der Übergangszelt eine allgemeine Preissenkung stattfin
den wird. 
Der Antrag der Minderheit III ergänzt die vom Bundesrat an
gestrebte, geordnete Marktöffnung um eine wirtschaftlich 
ausgewogene Lösung. Der Marktöffnungsgrad Ist beim An
trag der Minderheit III etwas grösser als beim Antrag der 
Kommissionsmehrheit und als beim Beschluss des Stände
rates, der 20 bzw. 40 Prozent vorsieht. Es geht nicht darum, 
die Marktöffnung zu verzögern, aber es wird ein anderer An
satz gewählt. 
Mit dieser Lösung können die Romands leben, denn sie ha
ben zu Recht Bedenken, dass Insbesondere in ihrem Gebiet 
markante Veränderungen bei den Arbeitsplätzen stattfinden 
werden. Sie sind an einer geordneten Marktöffnung interes
siert. Deshalb will der Antrag der Minderheit IV (Maillard) 
auch am Entwurf des Bundesrates, der 1 o bzw. 20 Prozent 
vorsieht. festhalten. Eine geordnete Marktöffnung wird durch 
den Antrag der Minderheit III eher gewährt als durch den An
trag der Kommissionsmehrheit auf 20 bzw. 40 Prozent. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit III zuzustimmen. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Je vais d'abord tenir quelques 
propos generaux sur la question du rythme d'ouverture; 98 
me permettra de ne pas les repeter lors de la proposition de 
minorite sulvante, par laquelle je vous demanderai de ne 
pas decider de passer obligatoirement, deja aujourd'hui, ä 
l'ouverture totale du marche de l'electriclte six ans apres 
l'entree en vigueur de cette loi. Mais j'y viendrai tout ä 
!'heure. 
Nous sommes devant un des deux grands polnts de cette loi 
ou se rencontrent trols motlvations favorables a cette ouver
ture: l'une est la motlvatlon que je quallfierai de naive, celle 
qui inspire une bonne partle des personnes qui ont des motl
vatlons ecologistes. 1.!autre, c'est la motlvatlon qui est celle 
d'une foi aveugle au marche; lä, une bonne partie des gens 
qul soutiennent cette lol pensent que le marche est par es
sence un beneflce et profltera par essence quasi supranatu
relle a tout le monde. Troisierne motlvation: ceux-ci sont les 
plus avises et savent exactement de quoi lls parlent et ce qui 
se passera. Ce sont ceux qui agissent par calcul et qui sa
vent tres bien que cette loi leur permettra d'avoir des prlx 
beaucoup plus bas pour les gros consommateurs, mals 
aussi qu'lls pourront investir dans le secteur electrique et 
realiser des proflts interessants. 
Dans tous les pays, et c'est lä qu'II faut essayer de depasser 
la naivete et la foi aveugle, dans tous les pays qui ont ouvert 
leur marche jusqu'ä present, las benefices qu'on attend par 
naivete ou par fol aveugle ne se sont pas realises. Nulle part 
la liberallsatlon n'a falt mourir le nucleaire, nulle part la libe
ralisetlon n'a profite aux petits consommateurs ä moyen 
tenne. J'ai regarde l'evolution des prix dans !'Union euro
peenne; j'al soumis ces graphiques a la commisslon qui, 
pourtant donc, a pu en prendre connaissance. Concemant 
l'evolution des prix en Europa, depuis 1996, date a laquelle 
certains pays ont entierement liberalise leur marche, Je 
prends slmplernent deux exemples: l'Angleterre qui a llbera-

lise entlerement son marche en 1996, et la France qui, eile, 
raste encore aujourd'hui un pays tres ferme a la llberalisa
tion. Evolution donc des prix pour les petits consommateurs: 
plus 13 pour cent pour les petits consommateurs anglals 
apres trois ans de liberalisatlon, alors que pour les petits 
consommateurs franyais, les prix ont baisse de 9 pour cent. 
On n'a donc aucune correlatlon entre llberalisatlon et baisse 
des prlx pour les petlts consommateurs, on a egalement la 
demonstration du contraire. Je ne parle meme pas de ce qui 
s'est passe en Califomle cet ete, ou la llberallsatlon a con
dult ä des hausses qul ont ete jusqu'a multipller par quatre 
les prix pour les petits consommateurs. 
Devant ces faits, je suis face a un mur. II y a des gens ici qui 
n'acceptent simplement pas de constater les realites, d'ac
cepter les faits. Autre falt, il y a une structure de l'economie 
electrique en Sulsse qui n'est comparable a aucune autre 
economie electrique en Europa. 
Nous avons une structure eclatee, marquee par le federa
lisme, avec de toutes petltes entites. Nous avons egalernent 
une structure du marche de l'electricite ou les pouvolrs pu
blics et les collectivites locales jouent un röle tres important. 
Ouvrlr le marche rapldernent, dans ces conditlons, c'est me
nacer tout cet ediflce et s'ouvrir au danger de la captation de 
ce secteur par des multinationales etrangeres ou sulsses. A 
ce titre d'ailleurs, il n'y a pas de grosses differences, slmple
ment c'est l'eclatement de taute une structure patiemment 
construite qui va avoir lieu. 
J'ajoute que les pays etrangers, eux, ont ouvert leur marche 
avec des entreprises nationales ou supraregionales souvent 
tres fortes. lls ont subventionne rnasslvernent ä coups de 
milllards leur branche electrique - il ne s'agissait pas lä de 
prAts a taux preferentlels, comme nous le prevoyons dans 
cette loi -, mais de veritables Subventions a fonds perdu 
pour l'economie nucleaire en France, pour la production 
charbonnlere en ltalie et en Allemagne. Ces subventlons a 
fonds perdu par mllllards .... Rien n'est prevu dans cette lol
la pour subventlonner l'energie hydraulique qul, alle, merite
rait de l'etre. On consent eventuellernent a faire des prAts. 
On a eu une grande conquAte dans cette commission - cer
tains crolront que c'est une grande conqu6te, 98 n'est qua 
du vent --, ce sont des pretendus prets ä taux preferentiel. Je 
n'ai aucune confiance que 98 puisse resoudre en quol que 
ce soit les problemes de J'energle hydraulique. 
Le seul moyen de proteger notre Industrie energetique hy
draulique, de proteger les collectivites publiques qul sont ac
tlves dans ce secteur, c'est d'avoir une ouverture la plus 
lente possible. lci, Je ne defends aucun dogmatisme. 1.!Union 
europeenne prevolt une ouverture de 30 pour cent du mar• 
ehe d'ici 2006. La proposition de minorite IV (Dupraz), soute
nue par tous les conseillers d'Etat romands en charge, quel 
que solt leur parti - en Suisse romande ces posltlons-la sont 
celles de quasi 90 pour cent de l'echiquler politique -, vlse ä 
autoriser rouverture du marche a raison de 30 pour cent, tel 
que la dlrective europeenne le prevolt. Et puis, ensuite, il 
sera blen temps, si veritablement ce marche se revele un 
benefice pour tous, de passer ä une etape ulterieure, mais 
ne vous laissez pas aveugler par ceux qui crolent au marche 
sans reflexlon ou par ceux qui croient par naivete que cette 
loi garantlra quelque chose pour l'ecologle. 
Je termine en parlant de 1a proposltion de minorite III 
{Speck). AJJ risque de decevoir ses auteurs, cette proposl
tlon n'est pas mellleure que celle des autres minorites. La 
difference c'est qu'elle reserve slmplement les redlstribu
tions d'eventuels avantages pris sur le marche aux entrepri
ses, et pas a l'ensemble des consommateurs. Pour les 
Romands, 98 n'est pas une meilleure solution. Monsieur 
Speck, nous aurions pu faire une alliance pour defendre la 
decision de notre Conseil, vous n'en avez pas voulu. Eh 
bien, malheureusernent, votre propositlon est pire que ceiles 
des autres minorites. 
En l'etat, le seul moyen de s'adapter ä la directlve euro
peenne, de payer moins egalement, parce que plus on 
l'ouvre lentement, moins on aura ä donner de l'argent a 
l'economie hydraulique par ces fameux prets ä taux d'interet 
preferentlel - et je fais une derniere tentative, desesperee -, 
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c'est devoter la proposltlon de minorite iv. et je vous invite a 
le faire. 

Teuscher Franziska (G, BE): In der Frage, wie schnell der 
Markt geöffnet werden soll, scheiden sich die Geister wohl 
noch immer am heftigsten. Die vier Minderheiten der UREK 
mögen Ausdruck dafür sein, dass wir hier Immer noch kei
nen mehrheitsfähigen Kompromiss gefunden haben. 
Irgendwie ist es Ja absurd: Hier im Rat diskutieren wir dar
über, wer wann Zugang zum freien Markt haben soll, und 
unterdessen liberalisiert der Markt sich selber In gesetzlo
sem Raum. Diese Tatsache müsste auch Pierre-Yves Mail
lard zur Kenntnis nehmen. Bereits herrschen WIidwuchs und 
WIidwestmentalität Die grossen Strombezüger sichern sich 
ein gutes Angebot, das Nachsehen haben einmal mehr die 
Kleinen - Haushalte und KMU -, denn diese können erst als 
Letzte vom liberalisierten Markt profitieren. 
Die Mehrheit der grünen Fraktion ist immer noch der Mei
nung, dass der Markt so schnell wie möglich geöffnet wer
den sollte. Das ist keine naive Haltung, wie Herr Malllard es 
vorhin gesagt hat Es sind viele energiepolitisch tätige Orga
nisationen und auch Teile der SP. die diese Einschätzung 
teilen. Ich denke, wir kommen nicht weiter, wenn wir einan
der in dieser Frage Naivität vorwerfen. Es gibt hier unter
schiedliche Einschätzungen - der Markt wird uns in einigen 
Jahren zeigen, wer Recht hat und wer nicht 
Die grüne Fraktion wird in einer ersten Phase die Minder
heit 1 (Hegetschweiler) unterstützen. 
Die Argumente für die schnelle Marktöffnung muss ich nicht 
noch einmal lange ausführen. Es ist klar, dass es bei den 
Elektrizitätswerken zu einer Strukturbereinigung kommen 
wird - unabhängig davon, ob wir den Markt schneller oder 
langsamer öffnen. Denn die grossen Strombezüger haben 
längst einen Deal mit Anbietern gemacht und für sich ein 
günstiges Angebot ausgehandelt Daher ist es eine Illusion 
zu glauben, die kleinen Elektrizitätswerke könnten ~ich 
retten wenn sie für eine langsamere Marktöffnung seien. 
Elektrlzitätswerke haben nur eine Zukunft, wenn sie sich 
wandeln, zu Dienstleistungszentren werden und so neue, 
zukunftsgerichtete Arbeitsplätze schaffen. 
Wer zu spät kommt, den bestraft der Markt. Im Namen der 
Mehrheit der grünen Fraktion bitte ich Sie daher, bei der 
Marktöffnung noch etwas mehr Tempo zu geben und daher 
die Anträge zu unterstützen, welche für eine raschere Markt
öffnung sind. 
Ich bitte Sie, die Anträge der Minderheiten III (Speck) und IV 
(Malllard) abzulehnen - denn damit hätten die Konsumentin• 
nen und Konsumenten das Nachsehen. 

Malllard Plerre-Yves (S, VD):. Je me suis un peu emporte 
tout a l'heure, Je m'en excuse, mals je malntlens mes argu
ments. J'almerals quand meme vous dire que l'argument 
vient toujours de dlre: «le marche est lade taute fac;on». Si 
c'etait vral, les differentes legislations en Europa n'auraient 
aucune influence sur la realite. Or, entre les leglslatlons an
glaise, allemande, ·fran98ise - Madame Teuscher, c'est la 
ma questlon - vous constatez bien une grande difference, et 
vous constatez bien que ces legislatlons differentes aboutis
sent a des sltuatlons reelles differentes et a des marches qul 
ne sa developpent pas du tout de la mäme manlere. 
Madame Teuscher, ma questlon est la suivante: est-ce que 
vous croyez vralment que la loi que nous faisons icl, quelle 
qu'elle soit, n'aura aucune influence sur la realite ou est-ce 
que vous croyez tout de meme que si nous faisons une 
banne lol, eile aura une lnfluence sur 1a realite? 

Teuscher Franziska (G, BE): Ich denke schon, dass das 
Gesetz einen Einfluss auf die Realität hat. Aber ich denke 
eben, das Gesetz müsste möglichst schnell verabschiedet 
und nicht noch lange verzögert werden, weil sich sonst der 
Markt im gesetzlosen Rahmen abspielen wird. Wir haben 
die Auswirkungen beispielsweise bereits in der Stadt Bern: 
Die grossen Unternehmen beziehen Ihren Strom nicht mehr 
bei den städtischen Elektrizitätswerken. 

Amtliches Bullet!n der Bundesversammlung 

Menetrey-5avary Anne--Catherine (G, VD): La minorite ro
mande du groupe ecologiste soutlendra la proposition de 
mlnorite IV (Maillard), a savoir le malntlen du rythme 
d'ouverture prevu par le Conseil federal, confirmant alnsl la 
decislon de notre Conseil lors du premler debat. Nous sou
tlendrons egalement la propositlon de mlnorite Dupraz a 
l'alinea 3. Nous estimons en effat qu'auJourd'hul 1a situation 
s'est oonsiderablement modlflee par rapport au debat du 
mois de mars. D'une part, du fait du refus par le peuple de la 
taxe d'encouragement de 0,3 centlme et, d'autre part, par 
les decisions du Conseil des Etats. 
En Suisse romande, de nombreuses entrepr!ses electriques 
sont a la fois productrices et dlstrlbutrices de courant. Elles 
sont aux malns des collectivites publlques. Dans le canton 
de Vaud, par exemple, celles-ci en sont proprietalres a rai
son de 75 pour cent. Or, 1a conjugalson de trois facteurs va 
les plonger dans les difficultes: d'abord, l'acceleratlon du 
rythme et de l'ampleur de l'ouverture des marches, ensuite 
robllgatlon falte aux entreprlses de repercuter les beneflces 
eventuels de l'ouverture sur les consommateurs sans pou
voir les utlliser pour amortir leurs lnvestissements, et enfln 
l'absence regrettable de la taxe attendue preclsement pour 
ces amortlssements. 
Ce seront les collectivites publiques qui en feront les frais. 
C'est un coOt estlme a 650 milllons de francs pour la Suisse 
romande et a 90 mlllions de francs pour la seule ville de Lau
sanne. Ainsi, le cltoyen contribuable devra payer d'un cöte 
ce que le citoyen oonsommateur economisera de l'autre. 
Les partisans de l'ouverture rapide du marche portent un re
gard crltlque sur les grandes entreprises hydroelectriques: 
investissements disproportlonnes, proJets dispendieux, im
prevoyance. II n'en reste pas moins qu'elles existent et qu'el
les assurent une productlon lndlgene propre. II ne s'agit pas 
que d'lnvestissements non amortissables. II ne taut pas non 
plus n'avoir devant les yeux qu'EOS et la Grande Dixence. 
De nombrauses petites entrepr!ses hydroelectriques sont 
egalement menacees. 
Le ralentissement du rythme d'ouverture et de l'arnpleur 
d'ouverture est pef'9U par les entraprlses et les collectlvites 
publiques comme un moyen de sauvegarde plus important 
que les prets qu'elles pourralent obtenlr seien l'article 25bis. 
A cet egard, on peut noter que ces prets ~ lnterets, ~re
mis aux entreprises offrant toutes les garant1es de securtte, 
ressemblent - a s'y meprendre - aux prets de n'importe 
quelle banque. 
Probablement qu'ils ne perrnettront pas de tlrer d'affaire les 
usines hydroelectriques. 
On a beaucoup parle des risques a long terme d'une ouver
ture hätive du marche - bradage de l'hydraulique, faillites, 
rachats par les grandes oompagnles etrangeres, dumplng, 
perte d'emploi, etc. 
Je voudrais encore slgnaler, plutöt que ces catastrophes an
noncees, qu'il y a un lnteret ecologique a malntenir les entre
prises mlxtes des oollectivites publlques. Des communes qul 
ont developpe des reseaux urbains peuvent mettre en pla~ 
une politique de developpement coordonnee, avec une mim
misation des atteintes a l'environnement 
C'est avec ces conslderatlons que Je vous demande de sou
tenlr la proposition de minorite IV (Maillard). 

Fischer Ulrich (R, AG): In dieser Differenzbereinigung ist 
wohl der Öffnungsrhythmus die Piece de resistance. Dabei 
geht es nicht um eine Grundsatz-, sondern um eine Ermes
sensfrage. Hier treffen die Interessen der grossen und klei
nen Konsumenten, der Produzenten, der Verteiler, der Ro
mands usw. aufeinander; alle haben andere Interessen. In 
der FDP-Fraktion wurde Intensiv über diese Frage gespro
chen. Wir sind zu keiner einhelligen Meinung gekommen, 
haben uns aber schliesslich mit grosser Mehrheit der Lö
sung des Ständerates angeschlossen. 
Tatsächlich hätte auch die Möglichkeit bestanden, mit dem 
Antrag der Minderheit III (Speck) eine gute Kompromisslö
sung zu treffen, bei welcher der generelle Öffnungsrhythmus 
rascher wäre und für die Verteiler In dem Sinne, wie die Ro-
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mands das möchten, dennoch ein Spielraum bleiben würde. 
Schliesslich aber haben wir uns doch auf die Lösung des 
Ständerates geeinigt. 
Ich empfehle Ihnen, der Lösung des Ständerates bzw. dem 
Antrag der Mehrheit zuzustimmen und damit auch eine Dif
ferenz auszuräumen. 

Decurtlns Walter (C, GR): Ausnahmsweise bin Ich jetzt ein
mal der Meinung meines Vorredners. Die CVP-Fraktion be
antragt Ihnen, bei der Lösung des Ständerates zu bleiben. 
Das wäre eine Abstufung, eine Etappierung der Offnung von 
20 respektive 40 Prozent. Ich glaube, dass man mit diesem 
Kompromiss leben könnte. Es sind selbstverständlich 
Ängste vorhanden, und zwar in der Romandia, wie wir jetzt 
gehört haben, aber auch bei den Stromproduzenten im 
Berggebiet. Ich selber frage mich auch, wieso wir eigentlich 
in die Situation gekommen sind, dass unsere einheimische, 
saubere Energie unter ihrem Wert geschlagen wird und nicht 
konkurrenzfähig ist. Wir können sehr billig Strom aus dem 
Ausland beziehen. Die Kraftwerke dort machen die Hausauf
gaben sicher nicht, leben von der Substanz und wollen ein
fach Devisen. Sie wollen einfach Geld. Später dann müssen 
wir muss Europa - diesen Ländern heHen, die Anlagen zu 
sanieren. Das ist eigentlich der Grund. Da können wir nichts 
machen. 
Uns geht es aber eigentlich - und das kommt dann bei der 
Diskussion von Artikel 25bis zur Sprache - um die Erhaltung 
der sauberen Wasserenergie, der einheimischen Energie. 
Dort möchte ich schon empfehlen, bei der Lösung zu blei
ben, die die Mehrheit präsentiert. In diesem Fall glaube ich 
auch, dass es politisch machbar ist. Dieser Kompromiss -
20 und 40 Prozent - liegt vor. Ich glaube, es gibt eine halbe 
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Nicht alle sind völlig zu
frieden, aber wir brauchen immer einen Konsens, und mit 
dieser Lösung haben wir einen Kompromiss, dem alle -
zwar nicht voll, aber einigermassen - zustimmen können. 
Das ist eigentlich die Lösung, die politisch machbar ist. 

Brunner Toni (V, SG): Im Namen einer Mehrheit der SVP
Fraktlon empfehle ich Ihnen, bei Artikel 25 der Minderheit III 
(Speck) zuzustimmen. Diese Variante verlangt zusätzlich zu 
den 1 O bzw. 20 Prozent freien Einkauf für Endverteiler eine 
Senkung der Schwellenwerte für Endkunden in den ersten 
drei Jahren auf 3 Gigawatt und in den drei darauffolgenden 
Jahren auf 0,5 Gigawatt. Damit erhalten zusätzllch zu den 
Endverteilern vor allem energieintensive mittlere Unterneh
mungen Zugang zum Markt, womit sie den ganz grossen 
Kunden schlussendlich gleichgestellt würden. Das ergibt 
eine Marktöffnung, die in Prozenten etwas höher ist als die 
Variante des Ständerates und der Kommissionsmehrheit; sie 
stösst damit in die richtige Richtung. 
Die Minderheit III bezweckt eine geordnete Marktöffnung, 
wie sie der Bundesrat bereits vorgeschlagen hat. Es war 
auch bei uns in der Fraktion so, dass wir verschiedene Mei
nungen hatten, aber obsiegt hat eindeutig die Minderheit III. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Minderheit III zuzustim
men. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Ich habe ein wenig den Ein
druck, dass die Übergangsregelungen überbewertet wer
den. Ich messe der Marktöffnungsgeschwindigkeit persön
lich weniger Gewicht bei, weil ich den Eindruck habe, die 
Marktöffnung sei bereits Im Gang. Wichtig ist, dass der 
Markt nach sechs Jahren für alle offen ist. Wenn man wirk
lich etwas ändern wollte, hätte man die sechs Jahre bei
spielsweise auf drei Jahre halbiert. Das wäre eine wesent
liche Massnahme gewesen. 
Es ist bekannt: In unserer Fraktion gibt es ganz verschie
dene, auseinander gehende Meinungen. Die einen - ich 
gehöre dazu - möchten eher noch schneller öffnen, die an
deren möchten für die kleinen Konsumenten überhaupt nicht 
öffnen. Die Mehrheit der Fraktion hat sich aber schliesslich 
entschieden, die Marschrichtung des Ständerates zu unter
stützen, weil wir darin einen Mittelweg erkennen und weil wir 

auch der Meinung sind, die Verteilwerke sollten gegenüber 
den grossen Verbundwerken nicht zu stark benachteiligt 
werden. 
Den Antrag der Minderheit III (Speck) lehnen wir ab, und 
zwar weil wir der Meinung sind, im Falle eines Referendums 
sei es wichtig, dass auch die Haushalte von einer beschleu
nigten Öffnung profitieren würden. Man sollte nicht alle 
Rabatte nur den grösseren Konsumenten zuhalten. Es is1 
falsch zu meinen, dass mit diesem Antrag die kleinen und 
mittleren Unternehmen wirklich profitieren könnten, denn 
0,5 Gigawattstunden entsprechen doch einer halben Million 
Kilowattstunden. Da kommen Sie mit einem kleinen Betrieb 
nicht mehr zu Rabatten. 
Persönlich möchte ich dem geschätzten Kollegen Malllard 
mitteilen, dass ich nicht der Meinung bin, die Wasserkraft in 
der Schweiz sei dauerhaft gefährdet. Zum einen hat man in 
Artikel 25bis nun eine Übergangsregelung vorgeschlagen, 
die auch die Erneuerung beinhaltet. Zum anderen ist festzu
halten, dass die grosse Mehrheit der Wasserkraftwerke aus
serordentlich günstig Strom produziert und dass es nur 
einzelne, neue Werke oder Renovationen sind, die hier Hilfe 
brauchen. Hier, meine ich, müssen wir irgendwann in den 
nächsten zehn Jahren auch noch nachbessern, d. h., wir 
müssen für die Wasserkraftwerke dauerhafte, bessere Rah
menbedingungen schaffen, sei dies durch Einbezug des 
Stromes aus nichterneuerbaren Energien ins C02-Gesetz 
oder sei es durch eine Einspeisevergütung nach bundes
deutschem Vorbild. 
Die eigentlichen Proflteure bei einer Annahme des Antrages 
der Minderheit IV (Maillard) wären vor allem die Atomkraft
werke. Ich stelle einfach fest: Es gibt keinen liberalisierten 
Markt, in dem neue Atomkraftwerke gebaut werden, weil 
dies vom Risiko her für die Investoren zu gefährlich ist und 
weil sie einfach nur mit staatlich garantierten Tarifen wirklich 
kostendeckend gebaut werden können. Deshalb ist es auch 
verständlich, dass ausgerechnet die Franzosen den Markt 
nicht ganz öffnen. Sie benutzen einfach die Haushalte als 
Steuerzahler, um über die Stromtarife die Kostengarantie für 
den ganzen Nuklearpark zu leisten. Wir lehnen das - ich 
meine: zu Recht - mit einer überwältigenden Mehrheit ab; 
es ist Zeit, dass wir den Markt öffnen. Es gibt neue Techno
logien, die sehr kostengünstig sind, namentlich die Winden
ergie. Mit tausend Pfeilern in der Nordsee können wir den 
schweizerischen Atompark ersetzen, zu Kosten, die nicht 
höher liegen als die heutigen mittleren Gestehungspreise für 
Strom. Das ist die Zukunft. Für diese Anbieter möchten wir 
auch den Markt öffnen, und zwar rasch. Deshalb will die 
Mehrheit der Fraktion dem Beschluss des Ständerates zu
stimmen. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Ich darf noch 
einmal kurz die Ausgangslage erwähnen: Die EU schreibt in 
ihrer Richtlinie eine Offnung von im Minimum 33 Prozent des 
Marktes bis zum Jahr 2003 vor. Faktisch Ist es so, dass in 
Europa die vollständige Öffnung sehr schnell voranschreitet, 
in einigen Ländern bereits Realität, in anderen in Realisie
rung ist. Wieder andere haben es jetzt mindestens politisch 
so beschlossen. 
Ein zweiter Punkt ist zu beachten: Wir haben In der Schweiz 
1200 Unternehmungen, die sich in diesem kleinen lande Im 
Bereich Produktion, Übertragung und Verteilung bewegen. 
Die Segmentierung ist sehr vielfältig. Wir haben die sechs 
grossen Verbundwerke, wir haben kantonale, städtische und 
kommunale Werke. Wir haben gemischtwirtschaftliche und 
sehr viele kleine Unternehmungen. Es ist klar, dass sich alle 
überlegen, was diese Marktöffnung für sie ganz konkret be
deutet. 
Es wird Ihnen in den letzten Wochen und Tagen gleich ge
gangen sein wie mir: Mit einem Absolutheitsanspruch, wie 
man ihn selten erlebt, haben mir Leute zu begründen ver
sucht, warum ich das oder dies oder jenes mittragen solle. 
Diese verschiedenen Ansichten haben sich zum Teil diame
tral widersprochen. Das zeigt einfach auf, dass viele Interes
sen im Spiel sind, und die Folgen - zu welchen Konsequen
zen also der Antrag der Minderheit I oder jener der Minder-
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heit ll führt - können wir allesamt nicht präzise abschätzen; 
das wurde auch mehrfach richtig gesagt. 
Aber was wir hier im Parlament anstreben müssen und was 
unsere Aufgabe ist: Wir müssen die Öffnung in der Gesetz
gebung so organisieren, dass möglichst viele gerecht an die
ser Öffnung partizipieren können. Wir müssen umgekehrt 
ein Tempo anschlagen, das möglichst hoch, aber so gestal
tet ist, dass es auch verkraftbar ist - organisatorisch für die 
Unternehmungen, sei das im administrativen oder im techni
schen Bereich. Sie muss so gestaltet sein, dass sie für mög
llchst viele Unternehmungen betriebswirtschaftlich verkraft• 
bar ist und dass auch die Arbeitsplätze und die Ausbildungs
stätten der Elektrizitätswirtschaft, auch im dezentralen 
ländlichen Raum, nicht vergessen gehen. 
Wenn wir diese politischen Ziele überlegen und dann 
schauen, welche Möglichkeiten uns mit dem Mehrheitsan
trag und den verschiedenen Minderheitsanträgen zur Aus
wahl stehen, dann kommt man sicher zum Schluss - das ist 
die Sicht der Kommissionsmehrheit-, dass uns der Stände• 
rat eine vernünftige Lösung präsentiert, von der abzuwei
chen es eigentilch keine triftigen Gründe gibt. Die Ziele, die 
ich erwähnt habe, werden eigentlich durch die ständerätliche 
Lösung am besten unter einen Hut gebracht Wir haben die 
Marktöffnungsdauer - die wurde hier nicht bestritten - von 
sechs Jahren, und innerhalb dieser sechs Jahre haben wir 
gemäss Ständerat eine erste Stufe der Inkraftsetzung. Die 
würde dem Land in etwa eine Marktöffnung von 30 Prozent 
bringen. Die zweite Stufe, drei Jahre später, würde mit 
40 Prozent ungefähr 50 Prozent des Marktes öffnen, bevor 
wir dann in sechs Jahren die vollständige Öffnung hätten. 
Zu den Minderheitsanträgen ich will Sie nicht mit Zahlen 
erschlagen: Der Antrag der Minderheit 1 (Hegetschweiler) 
zielt auf eine Marktöffnung von ungefähr 38 Prozent per so
fort und von ungefähr 67 Prozent nach drei Jahren. Bei der 
anderen Extremvariante, beim Antrag der Minderheit IV . 
(Maillard), der an der ursprünglichen Fassung des Bundes
rates festhalten möchte, hätten wir nur eine Marktöffnung 
von 21 Prozent per sofort und von 33 Prozent nach drei Jah
ren. Auch hier llegt die ständerätliche Fassung irgendwo in 
der Mitte. Es geht aber nicht nur um die Mitte im arithmeti
schen Sinn, sondern die ständerätllche Fassung bringt auch 
die grösste Übereinstimmung bezogen auf den Zielkonflikt, 
den wir haben. 
Ich glaube, ganz wichtig ist eben auch, dass wir diese Markt
öffnungsschritte im Kontext sehen mit dem, was noch folgt, 
nämlich mit der Darlehenslösung für die NAI und mit der 
noch zu entscheidenden Frage, ob man auch die Erneue
rung mit einbeziehen will. Ich glaube, das sind dann ganz 
wichtige Fragen, und ich denke, hier müsste man auch Zu
geständnisse machen. Wenn man Hand bietet zu einer 
schnelleren Öffnung, muss eben auch das Abfederungs
instrumentarium zugunsten der Wasserkraft berücksichtigt 
werden. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen namens der Kommissi
onsmehrheit, der ständerätlichen Fassung zustimmen. 

Leuenberger Moritz. Bundesrat: Herr Durrer hat Ihnen die 
Ausgangslage gut und plastisch geschildert. Die komplexe 
Verwobenheit divergierender gesellschaftlicher Interessen, 
die vor keiner einzigen Fraktion, nicht einmal vor den Grü
nen, halt macht, kommt in der reichhaltlgen Fahne mit einer 
Mehrheit und vier Minderheiten ja optisch sehr gut zum Aus
druck. 
Ursprünglich hat Ihnen der Bundesrat ja die von der Minder
heit IV (Maillard) aufgenommene Variante vorgeschlagen, 
aber in der Zwischenzeit sind doch zwei Dinge geschehen: 
Als erstes gilt es einmal festzuhalten, dass von neun, von 
zehn und von sechs Jahren die Rede war, als wir den Ent
wurf in die Vernehmlassung schickten. Aber man hat damals 
immer in absoluten Zahlen gesprochen und nicht berechnet, 
wie lange die parlamentarische Beratung dieses Geschäftes 
dauern wird. 
Im Ständerat ist dieses Geschäft ausdrücklich sistiert wor
den, um den Ausgang der Abstimmung vom 24. September 
abzuwarten. Es sind jetzt auch die entsprechenden Konse-
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quenzen daraus gezogen worden - nicht bei diesem Artikel, 
aber bei anderen. 
Die Verzögerung durch die parlamentarische Beratung ist 
das eine, und das andere - es wurde erwähnt - ist die Ge
schwindigkeit des Marktes, der sich dieser Materie schon 
längst angenommen hat 
In Berücksichtigung dieser beiden Elemente empfiehlt Ihnen 
der Bundesrat die Lösung des Ständerates und der Mehrheit 
der Kommission. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Wir stimmen zuerst über 
den Antrag Grobet betreffend den Einleitungssatz von Ab
satz 2 ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 14 7 Stimmen 
Für den Antrag Grobet .••. 19 Stimmen 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Nun kommen wir zu den 
verschiedenen Minderheitsanträgen. 

Erste Eventua/abstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit IV •... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 69 Stimmen 

zweite Eventua/abstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit II .... 109 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 •..• 54 Stimmen 

Dritte Eventualabstimmung - Troisieme vote pre/iminaire 
Für den Antrag der Mehrheit .... 132 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 39 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit .... 130 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit IV .... 40 Stimmen 

Art 25Abs. 3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Dupraz, Decurtins, Maillard, Schmid Odilo) 
Im Jahre 2006 unterbreitet der Bundesrat den Räten einen 
Bericht über die in der Schweiz und im Ausland gemachten 
Erfahrungen und beantragt gesetzliche Änderungen betref
fend die Durchleitungspfllcht nach Artikel 5. 

Art. 25al. 3 
MaJorfte 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Minorfte 
(Dupraz, Decurtins, Malllard, Schmid Odilo) 
En 2006, Je Conseil federal soumet aux Chambres federales 
un rapport sur las experiences faites en Suisse et a l'etran
ger sur l'ouverture du marche de l'electricite et propose des 
modlfications legales concernant l'extension du droit a 
l'acheminement seien l'article 5. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Jene vais pas reprendre tout 
le developpement, je me contente juste d'un argument. 
Si, veritablement, comme un certain nombre d'entre vous le 
croient, par foi ou par naivete comme Je l'ai dit, le marche est 
une reusslte qui profite a tout le monde, eh bien, avec la pro
position de minorite qui vous est faite ici, vous avez la possl
bilite de passer a. la liberalisation totale, non pas en 2008 
comme le prevoit la loi, mais en 2007. En effet, la propositlon 
qui vous est faite ici est de dire: «Avant de passer a la libera
lisation totale, on fait un bilan de ce qui s'est passe en 
Suisse et en Europa, et le Conseil federal est oblige de faire 
des propositions de mod!fications legales qui tiennent 
compte de ce bilan.» Que peut-on vous proposer de plus rai
sonnable et de plus sense qu'une telle proposition? Avant de 
passer a la liberalisation totale, on examine la realite et on 
ne prend pas aujourd'hui, en l'an 2000, une decision pour 
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2008 qui pourrait peut-etre se reveler etre une catastrophe 
et qui nous obligerait a relegiferer avec une procedure de 
consultation, etc., si veritablement c'etait une mauvaise 
chose. 
Je vous invite donc slmplement a vous donner la chance, si 
par hasard - ce que je crois - cette liberallsation aboutit a 
des consequences tres nefastes, de corriger le tir en 2006. 
C'est le sens de cette proposition de minorite qui a ete sou
tenue au-dela de la Suisse romande dans la commission, et 
mäme au-dela de la gauche, puisqu'elle a ete soutenue ega
lement par des representants des groupes radlcal-democra
tlque et democrate-chretlen. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Die CVP-Fraktion lässt 
mitteilen, dass sie die Mehrheit unterstützt. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Die Minderheit Dupraz ver
langt, dass der Bundesrat im Jahre 2006 den Räten einen 
Bericht über die in der Schweiz und im Ausland gemachten 
Erfahrungen unterbreitet und gesetzliche Änderungen be
treffend die Durchleitungspflicht beantragt. 
Nachdem sich die Schweiz gemäss der Vorlage und den bis
herigen Beschlüssen der beiden Räte mit der Öffnung des 
Elektrizitätsmarktes gegenüber dem übrigen Europa ohne
hin etwas schwer tut, kann doch nicht im Ernst ein weiteres 
Verzögerungsinstrument eingebaut werden. Wenn Im Jahr 
2006 der Bericht vorliegen soll, ist ja die Marktöffnung noch 
nicht elnm~l vollständig vollzogen, bestenfalls befinden wir 
uns in der Offnungsstufe II mit 40 Prozent Marktöffnung, wie 
dies jetzt beschlossen worden ist. 
Erfahrungen können also kaum vorliegen, mit der vollständi
gen Marktöffnung ohnehin nicht. Vergleiche mit dem Aus
land sind wenig aussagekräftig, weil sich die Verhältnisse 
wohl nicht vergleichen lassen. Wir hoffen auch nicht, dass 
das Gesetz schon geändert werden muss, bevor die Markt
öffnung überhaupt vollständig erfolgt ist; erst dann würde ein 
solcher Bericht Sinn machen. Es ist leicht durchschaubar, 
dass es sich bei diesem Antrag um einen ziemlich plumpen 
Versuch handelt, die vollständige Marktöffnung weiter hin
auszuschieben. 
Das kann nicht der Sinn dieser Vorlage sein. Ich bitte Sie 
deshalb, den Antrag abzulehnen und der Mehrheit zu folgen. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Ich kann es 
kurz machen. Es ist hier wie beim Autofahren: Wir können 
nicht in Richtung eines liberalisierten Marktes vorwärts steu
ern und gleichzeitig auf die Bremse treten. Wir haben jetzt 
mit der Zustimmurw zur ständerätlichen Fassung nicht in 
den fünften Gang geschaltet oder gar den Turbo gezündet, 
sondern wir fahren sehr moderat und an die Verhältnisse an
gepasst, im dritten oder vierten Gang. Statt mit dem anderen 
Fuss auf der Bremse zu stehen und falsche Signale an die 
Kleinkonsumenten, die Haushalte und die KMU auszusen
den, sollten wir versuchen, vernünftige Sicherheiten einzu
bauen - bei der Darlehenslösung, allenfalls bei der Erneue
rungslösung, beim Service public und bei den Schranken für 
die Gestaltung der Durchleitungsprelse. Das ist die richtige 
Lösung. Sollte sich auf dem Weg zur vollständigen Öffnung 
zeigen, dass Korrekturen nötig sind, wie das im Ausland - in 
England oder Norwegen zum Beispiel - der Fall war, hat der 
Bundesrat die Möglichkeit, solche Korrekturen einzuleiten, 
sei es faktisch, sei es über das Verordnungsrecht oder, wenn 
es dannzumal wirklich nötig ist, in der Gesetzgebung. Auch 
wir als Parlament haben jederzeit diese Möglichkeit. Aber es 
ist nun wirklich nicht einsichtig, praktisch auf das Datum hin, 
an dem die vollständige Öffnung erst Realität wird, einen Be
richt zu verlan_gen und heute schon auf Vorrat irgendwelche 
gesetzlichen Anderungen zu beantragen, ohne zu wissen, 
worum es dannzumal gehen könnte. 
Von daher war die Kommission grossmehrheltlich der Auf
fassung, dass man den Antrag der Minderheit ablehnen 
müsse, was ich Ihnen auch empfehle. 
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Leuenberger Moritz, Bundesrat: Wenn wir in diesem Ge
setz eine NAI-Lösung finden, dann ist die vollständige Öff
nung auch für die Elektrizitätsbranche kein Hindernis mehr. 
Wir liegen, wie gesagt wurde, absolut im Trend der meisten 
EU-Mitgliedstaaten, die alle in Richtung einer vollständigen 
Öffnung gehen. Die vollständige Marktöffnung ab dem sieb
ten Jahr ist als ein Signal an die Haushalte und die kleinen 
und mittleren Unternehmungen wichtig. Sie müssen wissen, 
dass nicht sie die Zeche für den Marktzugang der Grossver
braucher bezahlen. 
Aus diesem Grund tritt der Bundesrat für seine ursprüngli• 
ehe Lösung - vollständige Öffnung im siebten Jahr - ein. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 101 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 44 Stimmen 

Art. 25bis 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... Darlehen zu Vorzugszinsen und mit Rangrücktritt an 
Wasserkraftwerke ausrichten, die wegen .... 

Abs. 1bis 
Mehrheit 
Der Bund kann während zehn Jahren nach Inkrafttreten die
ses Absatzes in Ausnahmefällen Darlehen gemäss Absatz 1 
zur Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke ausrichten, 
sofern die Massnahmen: 
a. die Umweltqualität spürbar verbessern; und 
b. den Landschaftsschutz sowie den qualitativen und quanti
tativen Gewässerschutz nicht beeinträchtigen. 
Minderheit 
(Fischer, Bader Elvira, Brunner Ton!, Kunz, Maurer, Speck, 
Steiner) 
Streichen 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Teuscher, Hämmerte, Leutenegger Oberholzer, Rechstelner 
Rudolf, Schmid Odilo, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 4 
Darlehen und Vorzugszinsen sind zurückzuzahlen, sobald 
die Eigenkapitallage dies ermöglicht. 

Art.25bls 
Proposition de /a commisslon 
Al. 1 
.... des präts a taux preferentiel et avec creance subordon
nee aux centrales hydroelectriques •••• 

Al. 1bis 
Ma/orite 
Pendant dlx ans a compter de l'entree en vlgueur de cet ali
nea, la Confederation peut accorder, dans des cas excep
tionnels, des präts au sens de l'alinea 1 er pour la modemi
sation de centrales hydroelectriques existantes, pour autant 
que ces mesures: 
a. amellorent sensiblement la qualite de l'environnement; et 
b. ne portent pas atteinte a la protection des sites ni a la pro
tection qualitative et quantitative des eaux. 
Minorite 
(Fischer, Bader Elvira, Brunner Tonl, Kunz, Maurer, Speck, 
Steinar) 
Bitter 
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AJ.2 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

AJ.3 
Maforlta 
Bitter 
Minorlte 
(Teuscher, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner 
Rudolf, Schmid Odilo, Wyss) 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Al. 4 
Les prets doivent etre rembourses et les interets preferen
tiels verses des que la situation du capital propre le permet 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir holen hier jetzt die 
Behandlung der Absätze 5 und 6 von Artikel 6 nach. Es geht 
um die Anträge Cina, Suter und §robet. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, 
dass es nicht von vornherein illegitim und unangebracht Ist, 
wenn man sich für die Wasserkraft und die erneuerbaren 
Energien einsetzt. Zum Volksentscheid zu den Energievor
lagen vom 24. September 2000 möchte ich immerhin aus
führen, dass dieser Entscheid das Parlament nicht dazu 
legitimiert, ein Gesetz zu erlassen, mit welchem die Wasser
kraft in arge Bedrängnis gebracht wird. Des Weiteren bleibt 
der Auftrag in Artikel 89 der Bundesverfassung bestehen, 
der Bund solle «die Entwicklung von Energietechniken, ins
besondere in den Bereichen des Energiesparens und der er
neuerbaren Energien», fördern. Diesen Verfassungsauftrag 
gilt es zu erfüllen. 
Lassen Sie mich In diesem Zusammenhang auch erwähnen, 
dass selbst die EU im Strudel der Liberalisierung ihren er
neuerbaren Energien besonders Sorge trägt. In der EU
Richtlinie zum Energiebinnenmarkt ist festgehalten, dass 
der Elektrizitätserzeugung auf der Grundlage erneuerbarer 
Energien aus Gründen des Umweltschutzes Vorrang gege
ben werden kann. Unser Nachbar Deutschland hat dies zum 
Anlass genommen, im ••Gesetz für den Vorrang erneuerba
rer Energien» eine Mindestvergütung von 15 Pfennig pro 
Kilowattstunde für Strom aus Wasserkraft und anderen er
neuerbaren Energien festzusetzen. Sie sehen also, dass 
man sich andernorts der Bedeutung der Energiegewinnung 
auf der Grundlage erneuerbarer Energieträger bewusst ist 
Um den fragilen Kompromiss, der im Rahmen der Kommis
sionsarbeit gefunden wurde, nicht zu gefährden, ziehe ich 
meinen Antrag zurück. Ich bitte Sie aber inständig, die weni
ger weit reichenden Bestimmungen zum Schutze der Was
serkraft voll zu unterstützen. Mit diesem Rückzug wird auch 
dem Antrag~Suter der Boden entzogen. Ich bitte Sie, einen 
Schritt zugunsten der Wasserkraft zu tun. 

Grobet Christian (S, GE): Lors du premier examen de ce 
projet de loi par notre Conseil, nous avions adopte ces deux 
dispositlons. J'al ete etonne de voir qua la commission du 
Conseil national n'avait pas demande leur maintlen, puisque 
le Conseil des Etats a biffe ces alineas 5 et 6 de l'artlcle 6 du 
projet. 
Ces deux dispositlons ont ete elaborees avec beaucoup de 
soin par la commission du Conseil national. Elles visent a 
prendre des mesures pour garantir le maintien des energies 
renouvelables et la production d'energie electrique par des 
entreprises industrielles. II me semble que ces dlspositions 
s'inscrivent parfaltement dans le cadre de la politlque ener
getique de la Confederation, qui vlse non seulement a diver
sifler les sources d'energle, mals surtout a encourager les 
nouvelles sources d'energie, et tout particulierement las 
energies renouvelables. 
Par voie de consequence, je vous demande de malntenir les 
alineas 5 et 6 de i'artlcle 6 que le Conseil des Etats a biffes. 

Fischer Ulrich (R, AG): Nach dem Verzicht des Schweizer
volkes und der Stände auf eine generelle Subventionierung 
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der erneuerbaren Energien herrscht grosse Übereinstim
mung darüber, dass Härtefälle bei der Wasserkraft im Sinne 
der nichtarnortislerbaren Investitionen abzufedern seien. 
Der Ständerat hat zu diesem Thema In Artikel 25bis eine 
vernünftige Lösung vorgeschlagen, nämlich dass Darlehen 
bei Härtefällen auszurichten seien. Der Ständerat hat sich 
dabei bewusst auf wenige Fälle beschränkt, nämlich auf die 
Wasserkraft, und hat festgehalten, dass die Darlehen zu
rückzuzahlen seien, wenn die Ertragslage sich entspre
chend verbessert habe. Das Ziel dieser Regelung ist klar. 
Man will die nichtamortisierbaren Investitionen abgelten, 
aber keinesfalls eine generelle Unterstützung der Wasser
kraft, wie der Antrag der Mehrheit es vorsieht, welcher auch 
die Erneuerung finanzieren will. 
Dieser Antrag der Mehrheit ist rechtlich fragwürdig, er ist 
auch demokratisch fragwürdig und er Ist sachlich unnötig 
und falsch. Die Verfassungsmässigkeit dieser Regelung wird 
mit einem juristischen Klimmzug über den Umweltschutzar
tikel hergestellt, indem entsprechende Klauseln eingeführt 
werden. 
Die echte Ratio legis hier ist aber beileibe nicht etwa der 
Umweltschutz, sondern es ist eine klar wlrtschaftspolitlsche 
Massnahme, für die keine verfassungsmässige Grundlage 
besteht. Was die Mehrheit will, ist eine verfassungspolitische 
Schlaumeierel, und da darf das Parlament nicht mitma9hen. 
Volk und Stände haben am 24. September In der Uber
gangsbestimmung zur Verfassung eine Subventionierung 
der erneuerbaren Energien, auch der Wasserkraft, abge
lehnt Es ist nicht angängig, ein solches Anliegen durch die 
Hintertür bereits zwei Monate später trlckreich wieder aufzu
nehmen. Nach meinem Demokratieverständnis hat eine sol
che Regelung in diesem Gesetz keinen Platz. 
Wenn aber heute schon eine solche Regelung getroffen 
würde, sollte sie für zehn Jahre in Kraft bleiben. Wenn dem 
so wäre, dann würden nur wenige Flusskraftwerke davon 
profitieren. Flusskraftwerke werden aber heute auch ohne 
entsprechende Subventionen erneuert. Ich darf daran erin
nern, dass Rupoldingen und Gösgen beispielsweise mit je 
200 Millionen Franken ohne Subventionen saniert werden. 
Demgegenüber sind die grossen Alpenkraftwerke erst Mitte 
dieses Jahrhunderts zu erneuern. Deshalb ist ja auch vorge
sehen, dass dieser Artikel erst später in Kraft gesetzt wer
den soll und dann für zehn Jahre gültig sein könnte. Wie die 
Situation aber in 30 oder 50 Jahren aussieht, wissen wir 
heute nicht. Es ist meiner Ansicht nach unsinnig, bereits 
heute auf Vorrat solche Hilfestellungen zu fixieren, obwohl 
wir nicht wissen, ob dannzumal solche Regelungen sinnvoll 
und nötig sind. Unsere Nachkommen im Parlament können 
das immer noch regeln, wenn es dannzumal nötig sein wird. 
Im Übrigen bin ich aber vollends überzeugt, dass die Was
serkraft In einigen Jahren wieder konkurrenzfähig sein wird, 
wenn die Überkapazitäten in Europa abgebaut sind und Öl
und Gaspreis weiterhin hoch bleiben. Ich meine, die Unter
stützung der Erneuerung der Wasserkraft sei im heutigen 
Gesetz bei der heutigen Gesetzgebung unnötig und sinnlos. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Teuscher Franziska (G, BE): In Ausnahmefällen kann der 
Bund nach Absatz 1 dieses Artikels Darlehen an Wasser
kraftwerke ausrichten, welche wegen der Marktöffnung nicht 
in der Lage sind, notwendige Amortisationen selber vorzu
nehmen. Der Bundesrat bezeichnet diese Ausnahmefälle. 
Im vorliegenden Artikel hat der Ständerat dann auch präzi
siert, wann solche Darlehen ausbezahlt ward~ sollen. Er 
legte in Absatz 3 fest, dass Darlehen nur geleistet werden 
sollen, wenn die Betreiber eine genügende Sicherheit anbie
ten können. Die Mehrheit der UREK will diesen Absatz strei
chen. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der Kommissionsminderheit, 
an der Fassung des Ständerates festzuhalten. Wenn der 
Bund schon Darlehen zu Vorzugszinsen zur Verfügung stellt, 
hat das doch nur einen Sinn, wenn es sich um Betriebe han
delt, die auf gesunden Füssen stehen, sonst ist es Etiketten
schwindel, von rückzahlbaren Darlehen zu sprechen und 
diese an Elektrizitätswerke zu geben, die keine finanziellen 



A.2.A 
Conseil national 1306 

Sicherheiten vorweisen können; denn diese Werke werden 
im liberalisierten Markt ihre Darlehen mit Sicherheit nie zu
rückzahlen können. Es wäre dann aus meiner Sicht ehrli
cher, diese Elektrizitätswerke gleich zu verstaatlichen. 
Wenn der Bund Darlehen gewährleistet, ohne die genü
gende Sicherheit der Betreiber als Kriterium zu verlangen, 
geraten auch die Bundesfinanzen durcheinander. 
Viele von Ihnen haben gestern in der Budgetdebatte ge
warnt, wir sollten mit den Bundesfinanzen sorgfältig umge
hen. Das gilt es vor allem heute zu bedenken, wenn wir von 
Darlehen zu Verzugszinsen sprechen. Herr Bundesrat Leu
enberger sagte im Ständerat selber, dass Darlehen häufig 
nicht mehr zurückbezahlt werden. Daher muss der Bund 
sehr vorsichtig abwägen, wem er überhaupt ein solches 
Darlehen geben will. Sonst drohen die Bundesfinanzen wie
der aus dem Lot zu geraten, und es endet in einem finanziel
len Fiasko. Es Ist daher nichts als nachhaltige Finanzpolitik, 
wenn der Bund Restriktionen einbaut, wem er solche Darle
hen ausbezahlen will. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen und dem Kon
zept des Ständerates zu folgen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Speck Christian (V, AG): Bereits vor der Abstimmung über 
die Energieabgaben im September haben wir in der UREK 
über die Möglichkeit diskutiert, Darlehen für NAJ zu gewäh
ren. Die Anträge wurden damals mit dem Hinweis auf die 
Förderabgabe, in der bekanntlich ein Teil für die NAI vorge
sehen war, abgelehnt Nachdem diese Förderabgabe mit 
Ausnahme des Kantons Graubünden auch von sämtlichen 
Bergkantonen - das ist zu vermerken - abgelehnt worden 
ist, hat der Ständerat die Problematik richtigerweise wieder 
aufgenommen. Er schlägt in Artikel 25bis eine Darlehens
lösung vor - befristet auf zehn Jahre -, für den Fall, dass die 
betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen nicht 
vorgenommen werden können. Damit wird das Abstim
mungsergebnis zur Kenntnis genommen und auch akzep
tiert. 
Eine Mehrheit der UREK unseres Rates will nun auch die Er-
11euerung bestehender Wasserkraftwerke in diese Bestim
mung aufnehmen. Dies sprengt den Rahmen der Darlehens
lösung, ist praktisch nicht oder nur sehr schwer einzugren
zen, entspricht auch nicht dem Abstimmungsergebnis und 
ist in verfassungsmässiger Hinsicht fragwürdig. Eine zeitge
mässe Erneuerung ist eine der Auflagen, die bei allen Kon
zessionserteilungen verlangt wird. Es besteht hier zurzeit 
kein Anlass, einzugreifen. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie, dem Antrag der Minderheit Fi
scher und dem Antrag der Kommission betreffend die Darle
hen zu Vorzugszinsen und mit Rangrücktritt zuzustimmen 
und den Antrag der Minderheit Teuscher abzulehnen. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Die liberale Fraktion 
lässt mitteilen, dass sie die Minderheit unterstützt. 

Stelner Rudolf (R, SO): Der von einer Mehrheit der Kom
mission bei Artikel 25bis eingefügte Absatz 1 bis hat nach 
Meinung der FDP-Fraktion vor dem Hintergrund der Abstim
mungsergebnisse vom 24. September 2000 über die Ener
gieabgaben keinen Bestand. Volk und Stände haben eine 
Subventionierung erneuerbarer Energien inklusive der Was
serkraft klar abgelehnt. 
Was nun aber der Mehrheitsantrag will, ist nichts anderes, 
als eine derartige Subventionierung. Es ist bezeichnend, 
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dass dafür auf Biegen und Brechen eine Verfassungsgrund
lage gesucht werden musste, die dann im Umweltschutzarti
kel auch gefunden wurde. Dabei geht es den Promotoren 
nicht oder nicht primär um den Umweltschutz, sondern ganz 
klar um Geld für die Erneuerung von Wasserkraftwerken. Es 
ist Geld, für das innert der nächsten zehn Jahre - Herr Fi
scher hat es bereits ausgeführt - kaum Bedarf besteht und 
das in Zukunft von den Werken selber wird erwirtschaftet 
werden können. Denn wir sind klar der Überzeugung, dass 
die Wasserkraft schneller als erwartet wieder konkurrenzfä
hig sein wird, nämlich dann, wenn die Überkapazitäten auf 
dem europäischen Markt abgebaut sind. Der Mehrheitsan
trag ist also nicht nur rechtlich und vor allem demokratisch 
fragwürdig, sondern auch sachlich unnötig und falsch. 
Die FDP-Fraktion beantragt Ihnen, auch den Minderheitsan
trag Teuscher zu Absatz 3 abzulehnen. Die kurze Begrün
dung lautet: 
1. Es wird Sache der Verhandlungspartner sein, Vertragsbe
dingungen auszuarbeiten, die auch eine gewisse Sicherheit 
bezüglich dieser Darlehen geben. Darin besteht absolute 
Vertragsfreiheit, da müssen wir nichts ins Gesetz schreiben. 
2. Wir müssen klar festlegen, dass Wasserkraftwerken ge
holfen werden soll, nichtamortisierbare Investitionen abzu
bauen; wir gewähren beispielsweise auch Darlehen zu 
Vorzugszinsen; es macht dann umgekehrt wenig Sinn, wie
der hohe Barrieren bezüglich Sicherheiten zu errichten. 
Wir bitten Sie also, den Minderheitsantrag Fischer zu unter
stützen und den Minderheitsantrag Teuscher abzulehnen. 

Lustenberger Ruedi {C, LU): Die Diskussion zu Artikel 25bis 
führen wir vor allem auch vor dem Hintergrund der Abstim
mungsergebnisse vom 24. September 2000. Es stellt sich 
nämlich in der Tat die Frage, wie weit der Gesetzgeber aus 
demokratiepolitischen Überlegungen heraus die bestehen
den Wasserkraftwerke stutzen soll. 
Für die CVP-Fraktion spielen vor allem längerfristige Überle
gungen mit, wenn sie sich für den Antrag der Mehrheit aus
spricht. Aufgrund der sich abzeichnenden mittelfristigen 
Marktsituation einerseits und vor allem wegen des unbestrit
tenen Nachhaltigkeitscharakters der Wasserwirtschaft ande
rerseits sind wir daran interessiert, dass bestehende Werke 
nicht nur amortisiert, sondern auch erneuert werden. Kommt 
dazu, dass nach ökonomischen Grundsätzen betrachtet 
Amortisation und Erneuerung zusammengehören wie Mut
ter und Kind. In aller Regel wird bei einer umfassenden Er
neuerung eines Werkes der Wirkungsgrad gesteigert. Das 
führt dazu, dass ein erneuertes Werk im momentan harten 
Markt auch wieder konkurrenzfähiger wird. 
Ich bin überzeugt, dass es uns die nachfolgende Generation 
danken wird, wenn wir heute mit einem massvollen Ent
scheid - das stellt der Antrag der Kommissionsmehrheit 
dar - dazu beitragen, die einheimische Wasserkraft über die 
Runden zu bringen. Herr Fischer hat gesagt, wir wüssten 
nicht, wie die Situation in 30 Jahren aussehen werde. Genau 
deshalb müssen wir aufpassen, dass bestehende Wasser
kraftwerke jetzt nicht eingehen. Herr Fischer, Sie haben in 
ihrer Argumentation den Beweis geliefert, dass die Kommis
sionsmehrheit Recht hat. 
Namens der überwiegenden Mehrheit der CVP-Fraktion 
bitte ich Sie, den Antrag der Kommissionsmehrheit zu unter
stützen, einen Antrag notabene, der in der Kommission nach 
hartem Ringen zustande gekommen ist. Er kam zustande, 
weil sich die Verfechter der ökologischen und der ökonomi
schen Seite in der Kommission ungefähr in der Mitte getrof
fen haben. 
Ich erlaube mir noch ein kurzes Votum zum Antrag Grobet: 
Die CVP-Fraktion erachtet es als überflüssig, diesen Antrag 
anzunehmen, weil das Anliegen grundsätzlich in Artikel 25ter 
integriert ist. 
Zum Antrag der Minderheit Teuscher stelle ich fest, dass die 
CVP-Fraktion diesen Antrag ablehnt. 
Ich bitte Sie also im Auftrag der Mehrheit der CVP-Fraktion, 
bei Artikel 25bis der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 
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Sommaruga Slmonetta (S, BE): Mit den Geldern, die wir 
unter Absatz 1 - also für die NAI - sprechen, tun wir etwas 
für die Vergangenheit, sozusagen für die verpassten Chan
cen. Wenn wir mit Absatz 1 bis zusätzliche Darlehen vorse
hen, dann tun wir etwas für die Zukunft. Es geht hier um die 
Erneuerung von bestehenden Wasserkraftwerken, und zwar 
sollen diese Darlehen nur unter ganz gewissen und strengen 
Bedingungen gegeben werden: erstens, wenn die Umwelt
qualität spürbar verbessert wird; und zweitens, wenn der 
Landschafts- und der Gewässerschutz nicht beeinträchtigt 
werden. Solche Darlehen sind angesichts dessen, dass die 
Wasserkraft mit der Strommarktöffnung bekanntlich unter 
Druck kommen wird, sicher gerechtfertigt 
Der Antrag der Mehrheit stellt aber nicht nur klare Bedingun
gen, um Darlehen zu geben, sondern er ist auch auf zehn 
Jahre befristet. Dieser Absatz kann auch später in Kraft ge
setzt werden, nach dem Inkrafttreten des Gesetzes. Das ist 
nicht unwichtig, weil wir die Darlehen für die Erneuerung erst 
dann geben wollen, wenn sie notwendig sind. 
Herr Stelner hat die Frage gestellt, ob es möglich sei, jetzt, 
nach der Abstimmung vom 24. September 2000, überhaupt 
noch Mittel für die Wasserkraft vorzusehen; ob es zulässig 
sei, hier noch Darlehen vorzusehen. Es geht wie gesagt um 
Darlehen, die auch mit Zinsen belegt werden. Trotzdem 
muss ich zugeben: Wenn wir diese Frage in einem sehr en
gen Rahmen stellen, dann dürften wir heute keine Gelder 
mehr sprechen; dann dürften wir aber auch keine Gelder für 
die NAI mehr sprechen. Wir sehen aber, dass es keinen Wi
derstand gegen diese NAI-Abgeltung gibt; schliesslich beruft 
man sich auf den Strukturartikel der Bundesverfassung. 
Wenn wir das tun, dann müssen wir uns jedoch auf den Um
weltschutzartikel in der Bundesverfassung berufen und müs
sen diese Darlehen für die Erneuerung der Wasserkraft 
ebenfalls sprechen. 
Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie, dem Antrag der 
Mehrheit zuzustimmen. Ich möchte Sie aber noch auf etwas 
hinweisen: Absatz 1 und Absatz 1 bis gehören zusammen; 
wir werden sie nur zusammen akzeptieren. 
Die SP-Fraktion unterstützt auch die Anträge Suter und 
Cina. Beide Anträge dienen dazu, die erneuerbaren Ener
gien zu stärken. Mit dem Antrag Cina tun wir zusätzlich et
was für die Holznutzung und die Biomassennutzung. Mit 
dem Antrag Suter haben wir einen Beitrag für die einheimi
schen erneuerbaren Energien. Für sie sollen endlich auch 
faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. 
Wir bitten Sie deshalb, den Anträgen Suter und Cina eben
falls zuzustimmen. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Ich möchte 
• mich namens der Kommission nur noch kurz zur Darlehens

problematik äussern. Die Problematik der NAI ist ja eine 
Frage der Marktpreisentwicklung, die nicht vorhersehbar ist 
Man kenn also die NAI-Situation nicht zum Vornherein mit 
Sicherheit beurteilen. Umgekehrt erhöhen Darlehen lediglich 
die Bilanzsumme, indem sie auf der Aktivseite Cash einbrin
gen, auf der Passivseite aber Fremdkapital sind, womit das 
Eigenkapital gegenüber den Wertberichtigungen nicht er
höht wird. Somit ist in der Sache mit blossen Darlehen nicht 
geholfen; es ist eine untaugliche Massnahme. Es ist wichtig, 
dass diese Darlehen auch buchhalterisch Eigenkapitalcha
rakter haben; deshalb brauchen wir diesen RangrOcktritt. 
Zum Vorzugszins: Es ist natürlich nicht die Meinung, dass 
der Bund hier Geld verlieren soll, aber es ist andererseits 
auch nicht die Meinung, dass der Bund aus der Wasserkraft 
üb~r die Zinsgestaltung noch eine Rendite erwirtschaften 
soll. Es geht darum, dass er die Zinsen aufgrund der Selbst
kosten gestaltet. 
Zur Frage des Verzichts auf die Sicherheitsstandards: Man 
wollte hier nicht unnötige Barrieren im Sinne von Ratings 
aufbauen, wie das die Banken gegenüber Kreditsuchenden 
machen. Vielmehr hat der Bundesrat die Möglichkeit, über 
die Gestaltung des Darlehens im Sinne von Prognosen nur 
dort Geld einzusetzen, wo die Chance besteht, am Schluss 
diese Darlehen wieder zurückzubekommen. 

Noch ganz kurz zum wichtigen Absatz 1bis betreffend die 
Erneuerung: Ich bin auch der Meinung, dass demokratische 
Entscheide zu respektieren sind. Aber man kann nun m. E. 
die Abstimmungsresultate schon nicht so interpretieren, 
dass keine politische Hilfe zugunsten der Wasserkraftwerke 
mehr möglich sei. 
Es wurde schon gesagt: Offenbar besteht bei den NAI ein 
Konsens darüber, dass wir es tun wollen, und bei der Er
neuerung müssen wir sehen, dass es vor allem um ein politi
sches Zeichen geht. Es geht um eine kurze, schwierige 
Phase von zehn Jahren, während welcher man helfen kann. 
Es werden wenige Werke sein, die diese Hilfe in Anspruch 
nehmen können, aber gerade das ist wichtig, damit nicht 
grundsätzlich alle Investitionen im Bereich der Wasserkraft 
zum Erliegen kommen. Es ist auch wichtig, dass man das 
Bekenntnis zur Wasserkraft ernst meint und nicht nur als 
Lippenbekenntnis versteht. Das wird auch in einem mögli
chen Abstimmungskampf Ober dieses Gesetz durchschaut 
werden. 
Umgekehrt möchte ich noch ein Argument zu den Umwelt
standards und -anforderungen beisteuern. Es geht nicht nur 
um die Verfassungsgrundlage; es ist auch wichtig, dass in 
der Anwendung - auch bei den Gerichten - die beiden 
Umweltvoraussetzungen, die definiert werden, nicht als Ver
schärfung der heutigen Rechtslage verstanden werden, 
sondern lediglich so, dass das moderne gesetzliche Instru
mentarium in Bezug auf die Umweltstandards - Gewässer
schutzgesetz, Umweltschutzgesetz usw. - eingehalten wer
den muss. Eine Verschärfung ist damit aber nicht gemeint; 
das ist sehr wichtig. Sonst schiessen wir uns nämlich, bezo
gen auf die Stärkung der Wasserkraft, selber ins Bein. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, dem Antrag der Mehrheit 
zuzustimmen und alle übrigen Anträge abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zu Absatz 1 will ich mich 
nicht näher äussern. Ich will aber auch festhalten, dass die 
nun ausdrOcklich genannten Vorzugszinsen nichts Besonde
res bedeuten, denn vom Bund ein Darlehen zu erhalten, ist 
immer etwas Vorzügliches. Sonst müsste man ja nicht aus
drücklich hinschreiben, es handle sich um Bundesdarlehen: 
man könnte sie auch irgendwo anders holen. 
Was Absatz 1 bis angeht, hat der Bundesrat während der Ab
stimmungskampagne vor dem 24. September immer wieder 
gesagt, dass er nicht bereit Ist, solche Darlehen zu geben. 
Konsequenterweise unterstützt er jetzt deswe~en die Min
derheit. 

Abs. 1, 2, 4-AI. 1, 2, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 53 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 80 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 71 Stimmen 

Art. 25bis 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 151 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acqulse 
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Art. 25ter 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Vergütung für die Durchleitung von Elektrizität aus erneuer
baren Energien 
Text 
Für die Produktion aus erneuerbaren Energien bis 500 kW 
Leistung ist die Durchleitung während zehn Jahren nach In
krafttreten des Gesetzes gebührenfrei. 

Minderheit 
(Speck, Brunner Toni, Durrer, Fischer, Keller, Leutenegger 
Hajo, Lustenberger) 
Streichen 

Antrag Vallendar 
.... Energien bis 1000 kW Leistung .... 

Art. 25ter 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Titre 
Retribution de l'acheminement d'electricite produite a partir 
d'energie renouvelable 
Texte 
Durant dix ans a compter de l'entree en vigueur de la loi, 
l'acheminement d'electricite produite a partir d'energie re
nouvelable dans des centrales d'une puissance ne depas
sant pas 500 kW sera gratuit. 

Minorite 
(Speck, Brunner Toni, Durrer, Fischer, Keller, Leutenegger 
Hajo, Lustenberger) 
Bitter 

Proposition Vallendar 
.... ne depassant pas 1000 kW .... 

Speck Christian (V, AG): Bekanntlich hat der Ständerat in 
Artikel 6 die Befreiung der erneuerbaren Energien ersatzlos 
gestrichen. In der Kommission des Nationalrates wurde der 
Gedanke wieder aufgenommen; er liegt jetzt in Artikel 25ter 
vor Ihnen. Dass für die Produktion aus erneuerbaren Ener
gien bis 500 Kilowatt Leistung die Durchleitung während 
zehn Jahren nach Inkraftsetzung des Gesetzes gebührenfrei 
sein soll, widerspricht ganz eindeutig den Grundsätzen einer 
fairen Netzbenutzungsgebühr. Damit wird den erneuerbaren 
Energien eine ungerechtfertigte Vorrangstellung gewährt. 
Ob nun diese Marktverzerrung einen grösseren oder einen 
kleineren Anteil des durchgeleiteten Stromes bedeutet, ist 
dabei unerheblich. Begehrlichkeiten in diese Richtung ha
ben wir schon bei den Beratungen im Nationalrat verschie
dentlich abgelehnt. Herr Rechsteiner hat in der Kommission 
gesagt, dass der jetzt vorliegende Antrag nur ein kleines Ge
schenk an die kleinen Produzenten sei; eine Marktverzer
rung aber bleibt es dennoch. 
Die Förderung der erneuerbaren Energien, insbesondere 
aus Kleinkraftwerken, ist richtig. Diese Förderung wird auch 
praktiziert. Ich muss Sie jedoch darauf hinweisen, dass 
heute in Artikel 7 im Energiegesetz festgehalten ist, dass die 
Produktion bis zu 1000 Kilowatt, also einem Megawatt, von 
den örtlichen Verteilern abgenommen werden muss. Sie 
muss nicht nur abgenommen werden, das Bundesgericht 
hat auch den so genannten Rückliefertarif auf 15 bis 16 Rap
pen pro Kilowatt festgelegt. 
Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren nicht 
nur Kleinkraftwerke erhalten, was richtig ist, sondern darü
ber hinaus, zum Beispiel in alten Fabrikwerken, gutes Geld 
mit solchen Werken verdient. Dazu kommt, dass auf dem 
Markt schon heute, ähnlich wie die Ökolabel bei der Nah
rungsmittelproduktion in der Nahrungsmittelindustrie, Öko
label auch für den Strom aus erneuerbaren Energien 
geschaffen wurden. Es hat sich gezeigt, dass die Konsu-
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menten auch bereit sind, dafür einen Mehrpreis zu bezah
len. Das ist alles richtig, aber es sprengt den Rahmen, wenn 
wir für diese Kleinkraftwerke Möglichkeiten zur Vermarktung 
schaffen, ihnen gleichzeitig einen Rückliefertarif in vorge
schriebener Höhe garantieren und ihnen zusätzlich noch 
freie Durchleitung gewähren. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen und der 
Minderheit zuzustimmen. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Die FDP-Fraktion empfiehlt Ih
nen, dem Minderheitsantrag zu folgen und den Antrag der 
Kommissionsmehrheit abzulehnen. Hier wird wieder ver
sucht, das Resultat der Abstimmungen vom 24. September 
2000 umzudrehen. Wer Energie aus dem Netz bezieht, be
ansprucht dieses Netz und soll auch dafür bezahlen. Wer 
Energie aus dem Netz bezieht, will seinen Verbrauch ge
messen und verrechnet haben. Soll auch dies kostenlos er
folgen? Oder sollen auch dies wieder die andern bezahlen? 
Das EMG will eine diskriminierungsfreie Netzbenützung. 
Artikel 25ter widerspricht diesem Ziel diametral. Die Netzbe
nutzungskosten müssen unabhängig von der Energieher
kunft bleiben. Mit der Zustimmung zu Artikel 25ter würden 
wir die Subventionen, die das Volk deutlich abgelehnt hat, 
durch die Hintertür einführen. Die erneuerbare Energie von 
Kleinproduzenten wird nach Artikel 7 des Energiegesetzes 
bereits bevorzugt entschädigt. Eine doppelte Bevorzugung 
ist unangemessen. Es wäre auch fragwürdig, wenn die Netz
benutzung für aus dem Ausland importierten Solar- oder 
Windstrom nicht bezahlt werden müsste, obwohl ja alle 
Netzstufen benutzt würden. 
Es ist auch zu beachten, dass solcher Strom nicht je nach 
Verbrauch zur Verfügung steht, sondern vom Netzbetreiber 
bedarfsgerecht zu ergänzen ist. Solarstrom wird nicht dann 
produziert, wenn ihn der Käufer verbraucht, sondern dann, 
wenn das Wetter passt. Unser Volk ist ja diesem Irrtum - ich 
hätte fast gesagt, diesem solaren Irrtum - nicht erlegen. 
Auch das Parlament sollte diesem Irrtum nicht erliegen. Der 
Vollzug der in Artikel 25ter festgehaltenen Bestimmung 
würde einen ungeheuren administrativen Aufwand erzeu
gen. Der Netzbetreiber müsste Gewähr haben, dass der 
vom Kunden bestellte Strom tatsächlich aus einem Klein
kraftwerk stammt und dass dessen Produktion nicht bereits 
mehrfach verkauft worden ist; die Ergänzungsenergie wäre 
wieder separat zu verrechnen usw. Die Kosten und der erst 
noch fragliche Nutzen stünden somit in einem schlechten 
Verhältnis. Zu alledem soll dieser Zusatzaufwand nicht ein
mal entschädigt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, hier dem Minderheitsantrag zuzustim
men und auch den Antrag Vallendar, der ja noch weiter geht 
als der Mehrheitsantrag, abzulehnen. 

Vallender Dorle (R, AR): Für meinen Antrag sprechen min
destens zwei Gründe: 
1. 1 m Energiegesetz, das wir erst 1998 beschlossen haben, 
ist in Artikel 7 zu lesen, dass im Hinblick auf die An
schlussbedingungen für unabhängige Produzenten Wasser
kraftwerke mit einer Leistung bis zu 1 Megawatt zugelassen 
sind - Kollege Speck hat darauf hingewiesen. Auch im Ener
giegesetz haben wir also die Wasserkraftwerke bis zu einer 
Leistung von 1 000 Kilowatt bevorzugt. 
2. Es macht daher Sinn, hier im EMG die genau gleichen Li
miten einzufügen. Der Grund, dass wir im Energiegesetz so 
legiferiert haben: In vielen Fällen werden bei erneuerbaren 
Energien erst Anlagen mit grösseren Leistungen wirtschaft
lich. Dies ist speziell bei Wasserkraftwerken oder bei Bio
massekraftwerken der Fall. 
Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ermöglicht es den 
Betreibern von Stromproduktionsanlagen aber, auf dem 
Markt Fuss zu fassen und während zehn Jahren einen Kun
denstamm aufzubauen. Nach dieser Zeit sind sie daher 
ebenfalls in die Pflicht zu nehmen. 
Ich fasse zusammen: Wenn Sie meinen Antrag unterstützen 
und die Leistungsgrenze auf 1000 Kilowatt anheben, geben 
Sie den erneuerbaren Energien eine echte Chance und för
dern auch noch die dezentrale Energieerzeugung. 



;( 2.S-
99.055 Conseil national 1314 29 novembre 2000 

Zu diesem Ergebnis kam auch Herr Bundesrat Leuenberger 
bei der Beratung von Artikel 7 Energiegesetz, als er der da
maligen Minderheit Speck sagte: «Sie müssen sehen, dass 
in Schweden, also in einem Land, in dem der Markt im 
Strombereich bereits eingeführt ist, ebenfalls Anlagen finan
ziell bevorzugt werden, wenn sie klein sind.» Damals beim 
Energiegesetz wollte Kollege Speck die Leistungsgrenze auf 
nur 300 Kilowatt festlegen. Heute, beim EMG, will er die 
Besserstellung von Produktionsanlagen von erneuerbaren 
Energien sogar ganz streichen. 
Ich bitte Sie um Unterstützung meines Antrages zugunsten 
der erneuerbaren und nachhaltigen Energien. 

Decurtlns Walter (C, GA): Im Namen der CVP-Fraktion 
empfehle ich Ihnen, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 
Er betrifft nur die Kleinstkraftwerke bis zu einer Leistung von 
500 Kilowatt. An der letzten Sitzung behandelten wir einen 
Antrag Eberhard, der viel weiter ging. Nach meiner Ansicht 
geht es darum, einen Akzent zu setzen, einen Impuls zu 
geben für die erneuerbaren Energien. Die gebührenfreie 
Durchleitung dieser Energien schadet wirklich niemandem. 
Es ist ja weniger als ein Prozent und sollte auf die Elektrizi
tätswirtschaft keinen Einfluss haben. 

Keller Robert 01, ZH): Ich habe den Auftrag, im Namen der 
SVP-Fraktion auf folgende Punkte hinzuweisen: Wir wollen 
die erneuerbaren Energien fördern - das ist richtig und wich
tig -, doch wir wollen das für teures Geld erstellte Netz nicht 
gratis zur Verfügung stellen. Warum? In Artikel 7 des Ener
giegesetzes steht, dass Strom von Kleinkraftwerken mit ei
ner Leistung bis 1 Megawatt durch die örtlichen Werke 
abgenommen werden muss. Auch die Entschädigung ist mit 
15 bis 16 Rappen pro Kilowatt festgelegt. Das sollte unserer 
Ansicht nach genügen. Wir wollen eine faire Netzbenutzung 
für alle Abnehmer. Wir wollen gleich lange Spiesse. Wir wol• 
len keine noch grössere Marktverzerrung während zehn 
Jahren, weil die Energie dadurch verteuert wird und es auch 
ordnungspolltisch falsch ist. 
Die SVP-Fraktion unterstützt den Antrag der Minderheit 
Speck und lehnt den Antrag der Mehrheit sowie den Antrag 
Vallendar ab. 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Die liberale Fraktion teilt 
mit, dass sie die Minderheit unterstützt. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Bei den Kleinkraftwerken han
delt es sich um Anlagen, die in der Regel höhere Geste
hungskosten haben, als gemäss Artikel 7 des Energiegeset
zes vergütet werden. Es handelt sich um kleine Wasserkraft
werke, um die Verstromung von Holzenergie und um 
Solarkraftwerke. Ich weise darauf hin, dass diese Kraftwerke 
vom Staat zum Tell sehr unfair behandelt werden. Wenn Sie 
heute Solarstrom über eine Solarstrombörse beziehen, zah
len Sie auf den vollen Betrag von 1 Franken pro Kilowatt
stunde noch zusätzlich 6 Rappen Mehrwertsteuer. Das ist 
eine Zusatzbelastung, ·die die konventionellen Kraftwerke in 
diesem Ausmass selbstverständlich nicht tragen. 
Die kleinen Kraftwerke nehmen in der Regel nur eine ge
ringe Durchleitung in Anspruch, weil dieser Strom zumeist in 
einem kleinen geographischen Umkreis konsumiert wird. 
Das heisst, die oberen Netze werden entlastet. Auch dies 
rechtfertigt es, hier ein Entgegenkommen zu signalisieren 
und diese Kleinstanlagen von Durchleitungsgebühren zu be
freien. 
Herr Keller, wir können nicht immer davon sprechen, dass 
wir die erneuerbaren Energien fördern wollen, und gleichzei
tig nichts tun. Denken Sie auch daran: Die Kernenergie trägt 
ihre Kosten nicht. Wir haben keine Haftpflichtversicherung, 
es ist eine Hochrisikotechnologie, bei der am Schluss immer 
die Allgemeinheit für Schäden aufkommt, wenn es zu Zwi
schenfällen oder schweren Unfällen kommt. 
Schliessllch bitte ich Sie in Rechnung zu stellen, dass wir 
hier eine befristete Lösung vorschlagen. Die Mehrheit hat 
von zehn Jahren gesprochen; wir wollen dann weiter sehen, 

welche Hilfe diese Kleinstanlagen nach Ablauf dieser Frist 
noch brauchen. 
Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung und darum, eventuali
ter den Antrag Vallendar zu unterstützen. 

Durrer Adalbert (C, ON), für die Kommission: Wir haben die
se Diskussion damals schon im Zusammenhang mit dem 
Antrag Eberhard geführt, der angenommen worden ist. Wir 
haben sie früher bei Artikel 7 des Energiegesetzes geführt, 
wo es um die Abgeltung der Produktion von Kleinkraftwerken 
ging. Jetzt geht es auch wieder um diese «Glaubensfrage». 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen, Artikel 25ter 
zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich verweise auf die Aus• 
führungen des Kommissionspräsidenten. Zum Antrag Val• 
lender ist zu sagen, dass richtig zitiert wurde, was ich 
damals beim Energiegesetz gesagt habe: Dass es eigentlich 
logisch wäre, wenn im Energiegesetz und hier dieselbe 
Grösse gelten würde. Allein: Mit gewissen Vollzugsproble
men wäre der Antrag Vallender, wenn er durchkommt, dann 
schon konfrontiert. Aber ich stelle Ihnen dies anheim. 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Wir stimmen zuerst über 
Artikel 6 Absätze 5 und 6 ab. Der Antrag Cina ist zurückge
zogen worden. 

Art. 6 Abs. 5, 6 - Art. 6 al. 5, 6 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission ...• 91 Stimmen 
Für den Antrag Grobet .... 49 Stimmen 

Art. 25ter 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre pre/imlnaire 
Für den Antrag Vallender •... 75 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 70 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Vallendar .•.. 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 53 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance estlevee a 12 h 45 
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Art. 28 Abs. 1 Bat. c 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Lustenberger, Blgger, Brunner Toni, Eymann, Fischer, Kel-
ler, Kunz, Leutenegger Ha)o, Speck) · 
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c •.•.• Buchstabe b weiterzugeben an: 
1. energieintensive Unternehmen, die nicht unter die Bestim
mungen von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 25 
Absatz 2 Buchstabe a fallen; 
2. die übrigen festen Kundinnen und Kunden. 

Art. 28 al. 1 let. c 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Lustenberger, Bigger, Brunner Toni, Eymann, Fischer, Kel
ler, Kunz, Leutenegger Hajo, Speck) 
c. de reporter les reductions de prix .... lettre b: 
1. sur les entreprises a haute intensite energetique auxquel
les les dispositions de l'article 25 alinea 1 er lettre a et de l'ar
ticle 25 alinea 2 lettre a ne s'appliquent pas; 
2. sur !es autres clients captits. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): In Artikel 25 EMG-Entwurf ha
ben wir den Grundsatz über die Marktöffnung stipuliert. 
Darin wird festgehalten, dass während der nächsten sechs 
Jahre ungefähr 250 Grossbezüger begünstigt werden, wel
che mehr als 10 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbrau
chen. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Eine Studie 
des Bundesamtes für Energie hat festgestellt, dass in der 
Schweiz über 4000 KMU-Betriebe als energieintensiv gel
ten. Diese 4000 energieintensiven KMU•Betriebe gehen bei 
Artikel 25 leer aus. In der gestrigen Debatte hat die Minder
heit Speck allerdings den Antrag gestellt, diese Schwelle zu 
senken. Dieser Antrag wurde leider abgelehnt Der Minder• 
heitsantrag bei Artikel 28 zielt in die gleiche Richtung, ist je
doch meines Erachtens in der Praxis besser umsetzbar. 
Ich stelle fest, dass in der Politik sehr viel über dringend zu 
verbessernde Rahmenbedingungen für KMU gesprochen · 
wird. Die allermeisten Parteiprogramme deklamieren dieses 
Anliegen sogar als prioritär. Sie haben jetzt Gelegenheit zu 
beweisen, dass Ihre diesbezüglichen Aussagen in den Par
teiprogrammen nicht nur Lippen- bzw. Buchstabenbekennt
nisse sind. 
Ich bitte Sie In diesem Sinne, den Minderheitsantrag anzu
nehmen. 
Sie haben auch das Anrecht zu erfahren, welches meine 
diesbezüglichen Interessen sind: Ich gebe Ihnen bekannt, 
dass ich mit meinem Kleinbetrieb nicht zu den 4000 ener
gieintensiven Betrieben in der Schweiz zähle und hier somit 
keine persönlichen Interessen vertrete. Ich vertrete die Inte
ressen der KMU im Allgemeinen. 
Bitte stimmen Sie diesem Antrag zu. 

Schmid Odilo (C, VS): Im Namen der CVP-Fraktion bean• 
trage ich Zustimmung zum Antrag der Minderheit. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Der Ständerat hat bei Artikel 28 
Absatz 1 neu einen Buchstaben c eingefügt, der bewirkt, 
dass Endverteiler \lerpflichtet sind, allfällige beim freien Ein
kauf errungene Vorteile weiterzugeben. Es bleibt allerdings 
die Frage offen, wie diese Vorteile weiterzugeben sind. Hier 
ist zu erwähnen, dass kleinere KMU-Kunden verschiede
nenorts mehr für den gleichen Bezug bezahlen müssen als 
die Haushalte. Andererseits sind viele solche Betriebe der 
Konkurrenz aus dem Ausland ausgesetzt; deshalb sollten 
sie vor allem von der Marktöffnung profitieren können. 
Die FDP-Fraktion unterstützt deshalb das Anliegen der Min
derheit der Kommission, obwohl die Formulierung noch nicht 
völlig befriedigt; wir hoffen, dass der Ständerat etwas Besse
res finden wird. 

Speck Christian (V, AG): Sie haben mit Ihrem gestrigen 
Entscheid die Quote des Marktzutrittes für die Endverteiler 
verdoppelt. Sie haben ihnen damit auch einen beträchtlichen 
Marktvorteil gegeben. Die Vertreter der Endverteiler haben 
uns gestern versichert, dass sie diesen Marktvorteil, diesen 
Preisvorteil, auch an ihre Kunden weitergeben. Offenbar ist 
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es so, dass der Ständerat diesen Versprechungen nicht 
ganz glaubt. Deshalb hat er den Buchstaben c beigefügt und 
damit im Gesetz verankert, dass der Preisvorteil an die fes
ten Kunden weitergegeben werden muss. Die Minderheit 
Lustenberger macht nun noch eine Differenzierung, indem 
sie die Endverteiler zwingt, energielntenslve Betriebe dabei 
bevorzugt zu berücksichtigen. 
Die SVP-Fraktion unterstützt den Antrag der Minderheit Lus
tenberger und bittet Sie, ihm zuzustimmen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, EL): Man kann zur 
Frage des Tempos der Marktöffnung unterschiedliche Mei
nungen haben. Es geht aber nicht an, dass die Vorteile der 
nun beschlossenen und aus meiner Sicht zu langsamen 
Marktöffnung den gefangenen Verbraucherinnen und Ver
brauchern - das sind die privaten Haushalte und die KMU -
vorbehalten werden können. 
Die SP-Fraktion begrüsst deshalb Absatz 1 Buchstabe c, 
wie er vom Ständerat eingebracht worden ist. Buchstabe c 
verpflichtet die Versorgungsunternehmen, die preislichen 
Vorteile der schrittweisen Liberalisierung an die Endverbrau
cherinnen und Endverbraucher weiterzugeben, die keinen 
Anspruch auf direkte Durchleitung haben. Es handelt sich 
hier um eine Konsumentenschutzbestlmmung zugunsten 
der privaten Haushalte und der KMU. 
Der Antrag der Minderheit Lustenberger ist aus unserer 
Sicht abzulehnen. Er ist ökonomisch und ökologisch falsch. 
Er schafft Innerhalb der Gruppe der gefangenen Kundinnen 
und Kunden elne neue Kategorie. Zum einen diskriminiert er 
die privaten Haushalte, zum andern aber auch all jene KMU, 
die nicht zu den energieintensiven gehören. Er arbeitet wei
ter mit einem unbestimmten Rechtsbegriff, der praktisch 
nicht vollzlehbar ist, wie auch die Kommissionsberatung ge
zeigt hat. Er führt schlussendlich dazu, dass die privaten 
Haushalte nochmals diskriminiert werden. Das ist aus unse
rer Sicht das Gravierende. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Beschluss des Ständerates zuzu
stimmen. Das dürfte nicht zuletzt auch in einer Volksabstim
mung - falls es zu einem Referendum kommt - von Bedeu
tung sein. 

Durrer Adalbert (C, OW}, für die Kommission: Damit wir die 
Proportionen sehen: Wir sprechen hier nur von einer Über
gangslösung für die nächsten sechs Jahre. Wir sprechen 
nicht von den energieintensiven Grossbezügern; diese ha
ben wir bereits bei den Marktöffnungsstufen privilegiert. Es 
geht also noch um den Rest. 
Hier besteht eigentlich zwischen dem Antrag der Mehrheit 
und dem Antrag der Minderheit in der Stossrichtung keine 
Differenz, wir wollen die Vorteile grundsätzlich weitergeben. 
Jetzt können wir es auf zwei Arten regeln, indem wir 'klare 
Kriterien im Gesetz festlegen oder das relativ offen gestal
ten. 
Die Mehrheit hat für eine offene Formulierung votiert, weil im 
Rahmen der Tarifhoheit die einzelnen Elektrizitätsversor
gungsunternehmen über die Tarifstruktur selber segmentie
ren können, wie man das Ganze verteilen will. Man muss 
das nicht proportional tun. In einer Region oder in einem 
Versorgungsgebiet sind vielleicht die KMU - und nicht nur 
die energ!eintensiven Unternehmen - eher darauf angewie
sen. An anderen Orten besteht vielleicht aufgrund der Struk
tur eher der Bedarf, die festen privaten Kunden und 
Kundinnen, also die Haushalte, zu entlasten; das gäbe einen 
gewissen Spielraum. 
Wir haben hier beim Antrag der Minderheit Lustenberger die 
Situation, dass in Ziffer 1 ganz klar die energieintensiven Un
ternehmungen genannt sind; daraus muss man eine ge
wisse Privilegierung ableiten. Ich gehe aber auch davon aus, 
dass dieser Minderheitsantrag zumindest noch verbesse
rungsfähig wäre. In der Auslegung dürfte er, wie er jetzt for
muliert ist, einige Probleme bieten. 
Das waren im Wesentlichen die Gründe, weshalb die Mehr
heit der Kommission für den Beschluss des Ständerates ge
stimmt hat. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass auch der 
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Minderheitsantrag offenbar relativ grosse Unterstützung hat, 
auch vonseiten von Sprechern, die in der Kommission ur
sprünglich noch für die Fassung des Ständerates votiert ha
ben. Eine Glaubensfrage Ist das nicht, und hier von einer 
Referendurnsdrohung zu sprechen, finde ich reichlich dis
proportional. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, dem Stän
derat und der Mehrheit zuzustimmen. Dabei gehe ich davon 
aus, dass wir Wettbewerbsverzerrungen wenn Immer mög
lich verhindern wollen. Wenn es Preisvorteile gibt, sollen 
diese aufgrund von Kostenstrukturen und nicht gestützt auf 
BezQgerprioritäten aufgeteilt werden. Grundsätzlich wollen 
wir vom Verursacherprinzip und von der Kostenorientierung 
ausgehen; diese beiden Kriterien sollen uns als Massstab 
dienen. 
Stimmen Sie also der Kommissionsmehrheit bzw. dem Stän
derat zu. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag dar Minderheit .... 77 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ..•• 57 Stimmen 

Art. 30 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss das Ständerates 

Art. 30 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherar a la decision du Conseil das Etats 

Angenommen -Adopte 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est /evee a 12 h 45 

30 novembre 2000 
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Art. 6 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat erlässt Grundsätze für eine transparente und 
kostenorlentlerte Berechnung der Vergiltung. Dabei Ist Ins
besondere der Einspeisung .•.• 

Art. 6 al. 2 
Proposition de fa commission 
Le Conseil federal edlcte .... des coOts. Dans ce contexte, il 
convlent en partlculler d'accorder •••• 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Gestat
ten Sie, dass ich erst kurz noch eine Erläuterung anbringe. 
Auf der Fahne hat sich lelder ein Fehler eingeschlichen, und 
Ich bitte Sie, den zu korrigieren. Die Kommission des Stän
derates hat Felgendes beschlossen: «Der Bundesrat erlässt 
Grundsätze fOr eine transparente und kostenorlentierte Be
rechnung der Vergütung.» Der zweite Satz, der hier auf der 
Fahne Ist, fällt weg. Es wird weitergefahren: «Dabei Ist ins
besondere der Einspeisung von Energie auf unteren Ebenen 
angemessen Rechnung zu tragen.» Dies, damit Sie wissen, 
wovon Ich spreche. 
In Absatz 2, wie er vom Ständerat in der ersten Lesung ver
abschiedet worden Ist, haben wir festgehalten, dass die Leis
tungsbereitstellung berechnet werden darf. Dabei ist aber 
der Einspeisung von Energie auf unteren Ebenen angemes
sen Rechnung zu tragen. Das helsst, die lokalen Erzeuger 
bezahlen nurtellwelse an die Kosten der Qberlagerten Netze. 
Dabei wurde der Forderung Rechnung getragen, dass den 
Produzenten, die Ihre Produktion auf unteren Netzebenen 
auf eigenen Leitungen einspeisen, nicht auch noch die ge
samte Abgeltung fOr die oberen Netzebenen belastet wird. 
Wir waren der Meinung, und ich habe dies damals auch im 
Rat so vertreten, dass weder das Brutto- noch das Netto
prinzip in ihrer Extremform die Überwälzung der Netzkosten 
verursachergerecht lösen, weshalb die Vorgaben in der Ver
ordnung geregelt werden massen. Dabei setzen wir voraus, 
dass bei den anzuwendenden Grundsätzen ohnehin die 
Kostenorientierung und das Verursacherprinzip zur Anwen
dung gelangen. 
Der Nationalrat hat hier eine Ergänzung angebracht, die zu
mindest nach seiner Auffassung lediglich eine Präzisierung 
oder, wie es der Kommissionssprecher im Nationalrat aus
drückte, eine Verdeutlichung darstellt. Demnach dOrten nur 
die effektiv aus dem Jeweiligen Netz beanspruchten Energie
mengen und Leistungen verrechnet werden. Gemäss Natio
nalrat masste das so genannte Nettoprinzip angewendet 
werden. fl 

Ihre Kommission bittet Sie jedoch, an der Version des Stän
derates festzuhalten. Wenn nur die effektiven BezQge aus 
den oberliegenden Netzen verrechnet werden, also das Net
toprinzip angewendet wird, dann bezahlen diejenigen, die 
sich mit Eigenproduktion versorgen können, unter Umstän
den gar nichts an die oberllegenden Netze, obwohl sie Im
mer vom ganzen Netz profitieren. 
Ich wiederhole, Ihre Kommission Ist der Meinung, dass es 
genagt. wenn wir die Grundsätze Im Gesetz festlegen. Die 
Richtung für die Verordnung ist im zweiten Satz vorgegeben: 
«Dabei Ist Insbesondere der Einspeisung von Energie auf 
unteren Ebenen angemessen Rechnung zu tragen.» Wir ha
ben aber noch eingefügt: «Der Bundesrat erlässt Grund
sätze .... » Es handelt sich demzufolge nicht mehr um eine 
Kann-Formulierung. Im zweiten Satz haben wir noch das 
Wort «insbesondere» eingefügt. 
Ich bitte Sie Im Namen der Kommission, dem Antrag der 
Kommission zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich bitte Sie, dem Antrag 
Ihrer Kommission zu folgen. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 7 Tltel, Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 tltre, al. 3 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier bitte 
Ich Sie im Namen der einstimmigen Kommission, dem Natio
nalrat zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 8 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier ha
ben wir uns der Formulierung des Nationalrates angeschlos
sen, weil sie lediglich eine redaktionelle Verdeutlichung 
beinhaltet. 

Angenommen - Adopte 

Art. Bbls Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. Bbls al. 2 
Proposition de la commission 
Malntenir 

Forster-Vannlni Erika (R, SG), für die Kommission: Hier geht 
es um Absatz 2. Der Nationalrat hat sich unserer Meinung, 
nämlich dem Nationalitätenvorbehalt, angeschlossen. Er will 
aber im Gesetz nicht expllzlt festlegen, dass Bund und Kan
tone Im Verwaltungsrat vertreten sind. Die detallllerte Festle
gung - so der Nationalrat - sei In den Gesellschaftsstatuten 
festzuhalten. 
Im Namen der Kommission bitte Ich Sie, am Beschluss un
seres Rates festzuhalten. Zum einen ist der Begriff «Besit
zer» im Beschluss des Nationalrates unklar. Wenn schon, 
dann müssten die Aktionäre oder die Eigentümer genannt 
werden. Zum zweiten Ist es uns wichtig, dass die schweize
rischen Anliegen Im Verwaltungsrat vertreten sind. Das ist 
mit je einem Vertreter von Bund und Kanton gegeben. Wo
bei Ich zuhanden der Materialien noch festhalten möchte, 
dass alle Kantone zusammen nur einen Vertreter abordnen 
können. 
Ich bitte Sie Im Namen der Kommission festzuhalten. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 1 o Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 10 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier 
möchte ich Ihnen beliebt machen, sich dem Nationalrat an
zuschllessen. 
Man muss die Umschreibung auch im Kontext mit dem Titel 
von Artikel 10 sehen: Es geht lediglich um die «Sicherstel
lung der Anschlüsse». Wichtig ist, dass der Leistungsauftrag 
keine sachfremden Auflagen beinhalten kann. Dies kommt 
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nach der Meinung der Kommission In der Fassung des Na
tionalrates besser zum Ausdruck. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 14 al. 1 
Proposition de la commission 
Malntenir 

Forster-Vanninl Erika (R, SG), für die Kommission: Hier 
empfiehlt Ihnen die Kommission einstimmig Festhalten an 
Ihrem ursprünglichen Beschluss. 
Weshalb hat sich die Kommission so entschieden? Die Er
fahrung In anderen Ländern zeigt, dass die Durchleitungsge
bühren zum Teil in langen Rechtsverfahren erstritten werden 
müssen, so dass der Stromhandel während Jahren recht ei
gentlich blockiert wird. Wir waren und sind der Meinung, 
dass die Schiedskommission von sich aus zu hohe Preise 
korrigieren können soll, so dass nicht zuerst geklagt werden 
muss. Die Konsumentinnen und Konsumenten können be
kanntlich auch nur auf die veröffentlichte Jahresrechnung für 
die Übertragung und Verteilung zurückgreifen. Die Schieds
kommission hat demgegenüber ein umfassendes Einsichts
recht Die volkswirtschaftlichen Kosten einer ungenügenden 
Monopolregulierung treffen aber alle Konsumentinnen und 
Konsumenten. Die Kosten sind zudem höher als der zusätz
liche administrative Aufwand durch die Schiedskommission. 
Mit dem dreistufigen Kontrollregime, nämlich Schiedskom
mission, Preisüberwachung und Rechtsschutzverfahren, ist 
dies nicht gegeben. 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Bundesrat Leuenberger, 
die erst in unserer Fraktion aufgeworfen wurde und die Ich 
nicht beantworten konnte. Gemäss Artikel 14 kann - nach 
Auffassung der LIREK - die Schiedskommission von sich 
aus tätig werden. Ich habe soeben darüber Bericht erstattet. 
Gemäss Artikel 15 wird der Preisüberwacher tätig. Ich bitte 
Sie, Herr Bundesrat Leuenberger, falls möglich hier SteJlung 
zu nehmen, ob sich aus diesen beiden Artikeln keine Uber
schneidungen ergeben könnten. Wenn Sie Festhalten be
schliessen würden, wäre diese Frage allenfalls In der natio
nalrätllchen Kommission noch zu klären. 

Lombard! Filippo (C, Tl): Je m'associe evldemment aux re
flexions que la presidente de notre commisslon a portees a 
votre connalssance. Je voudrais ajouter cecl. Toutes les dls
cusslons que nous avons eues ces demlets mois et que 
nous avons encore aujourd'hui nous montrent bien que, 
d'une part, nous aurons une liberallsation rapide de facto et 
que, d'autre part, nous aurons une periode relatlvement lon
gue, de plusleurs annees, jusqu'a ce que la soclete suisse 
pour l'exploitation du reseau soit composee et soit efflcace, 
jusqu'a ce que les cantons aient regle a leur nlveau les alres 
de desserte et les procedures legales qui vont s'appllquer 
dans ce domaine. Nous rlsquons donc d'avolr une phase 
transitolre assez longue dans laquelle toutes sortes de sltua
tions relatlvement sauvages peuvent se produire. 
Evidemment, le monopole natural dont la presidente de no
tre commission vous a parle est le premier de ces risques, 
mals d'autres risques aussi existent. II est donc absolument 
important qu'une commlsslon forte puisse jouer un röle de 
regulateur; il est important que le Conseil federal la matte 
immedlatement en condltion d'avoir tous les moyens de 
presslon et d'lntervention actlve dans ce domaine. A mon 
avis, il n'est pas suffisant de penser que le Surveillant des 
prix pulsse, a cöte de toutes les questlons dont il s'occupe, 
s'occuper aussi de celle-la. Donc, il est lmportant qua cette 
commission soit forte, qu'elle ait un pouvoir propre d'initla
tlve et qu'elle se speciallse dans le domalne qul lui est con
fere par opposltlon a une survelllance generale exercee par 
le Survelllant des prix. 
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Leuenberger Morltz, Bundesrat: Jch ersuche Sie, dem An
trag Ihrer Kommission zu folgen, und beantworte die Frage 
von Frau Forster folgendermassen: Wir müssen zwischen 
der Schiedskommission einerseits und der Preisüberwa
chung andererseits unterscheiden. Die Schiedskommission 
entscheidet Ober die Durchleitungspfllcht, also wenn es frag
llch ist, ob die Gesellschaft A die Leitung der Gesellschaft B 
benützen kann oder nicht. Das ist mit der Schiedskommis
sion Im Eisenbahnwesen zu vergleichen, die Ober den Free 
Access entscheidet, wenn streitig ist, ob eine Infrastruktur 
durch einen Dritten benützt werden kann oder nicht. Die 
Schiedskommission ist zudem auch zuständig, Ober die 
Höhe der Durchleitungsvergütung zu entscheiden, während 
der PrelsOberwacher fOr die Energiepreise zuständig ist. 
Nun können diese beiden Funktionäre jeweilen schon einen 
gegenseitigen Einfluss aufeinander haben. Deswegen steht 
in Artikel 14, dass die Schiedskommission den PreisOber
wacher - übrigens auch die Wettbewerbskommission -
orientieren muss. Wenn in Artikel 14 steht, dass die 
Schiedskommission vorsorglich auch die Vergütung fOr die 
Durchleltung verfügen kann, geht es nur um eine vorsorgli
che Vertagung, dass die Durchleitung überhaupt abgel
tungswOrdlg Ist WOrde die Schiedskommission einen Prei;i 
festlegen, der dem Preisüberwacher nicht gefällt, Ist ihm sei
nerseits in Artikel 15 wieder das Recht gegeben, hier einzu
greifen. 
Im Übrigen unterstützt der Bundesrat Ihre Formulierung, 
dass die Kommission die Durchleitungsvergütungen von 
sich aus prüfen und entscheiden kann, weil es hier auch um 
die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten geht, 
die ein solch grosses Verfahren nicht selber In die Hand 
nehmen wollen. Da braucht es eine Kommission, die sich 
darum kümmert 

Angenommen - Adopte 

Art.25bis 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Darlehen zu Selbstkosten des Bundes und mit Rangrück
tritt an Wasserkraftwerke ausrichten, deren Träger wegen .•.. 

Abs. 1bls 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
{BOttlker, Dettling, Forstar, Hofmann, Schweiger, Spoerry) 
Streichen 

Abs. 4 
Darlehen und Zinsen sind zurückzuzahlen, sobald die Er
tragslage und die Liquidität dies ermöglichen. 

Art.25bis 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
.•.. accorder, dans des cas exceptionnels, a prix coutant et 
avec rang subordonne, des präts aux exploitants de .... 

Al. 1bis 
Ma}orite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
{BOttlker, Dettling, Forster. Hofmann, Schwelger, Spoerry) 
Bitter 

Al.4 
Las präts doivent etre rembourses avec interets d~s qua la 
rentabilite et les Uquldltes de l'entreprise le permettent. 

Abs. 1-AI. 1 

Forster-Vannlni Erika (R, SG), für die Kommission: Hier 
schllessen wir uns im Prinzip dem Nationalrat an. Ich 

Am!llches Bulletin der Bundesversammlung 

möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, dass wir be
schlossen haben, dass Darlehen «zu Selbstkosten» des 
Bundes und nicht zu Vorzugszinsen ausgerichtet werden. 
Wir haben wieder eingeführt: "···· deren Träger wegen der 
Öffnung des Elektrizitätsmarktes vorübergehend nicht in der 
Lage sind ...... Das Ist bei der nationalrätllchen Fassung un
tergegangen. 
Ich bitte Sie im Namen der einstimmigen Kommission, deren 
Version zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Forster-Vannini Erika (R, SG), fOr die Kommission: Sie se
hen, dass hier ein Minderheitsantrag vorliegt. Der Entscheid 
zugunsten des Antrages der Mehrheit Ist mit 7 zu 6 Stimmen 
gefallen. 
Es ist klar zu unterstreichen, dass die Darlehen des Bundes 
für Wasserkraftwerke mit nichtamortlslerbaren Investitionen 
nach Absatz 1 dazu dienen sollen, die von den neuen Rah
menbedingungen des Elektrlzltätsmarktgesetzes hart getrof
fenen Wasserkraftwerke Oberlebensfähig zu machen. Bel 
den Darlehen nach Artikel 25bls Absatz 1bis geht es darum, 
ln Ausnahmefällen Darlehen zur Erneuerung zu gewähren, 
wenn diese eine ökologische Ausrichtung aufweist. Es han
delt sich dabei klar um eine Bestimmung mit Verfassungs
grundlage; der Artikel stotzt sich auf die Umweltschutzartlkel 
ln der Verfassung. Dle Darlehen zur Erneuerung bestehen
der Wasserkraftwerke werden deshalb nur ausgerichtet, 
«sofern die Massnahmen: a. die Umweltqualität spürbar ver
bessern; und b. den Landschaftsschutz sowie den qualita
tiven und quantitativen Gewässerschutz nicht beein!rächti
gen». Dle Mehrheit hat sich für diesen Absatz 1bts ent
schieden. 
Dabei Ist festzuhalten, dass die Mittel In den jeweiligen Bud
gets einzustellen sind und der Kontrolle des Parlamentes 
damit nicht entzogen werden. 

Büttlker Rolf (R, SO): Ich bitte Sie im Namen einer starken 
Minderheit, Artikel 25bls Absatz 1 bis zu streichen und damit 
dem Nationalrat nicht zu folgen. Ich möchte Ihnen das kurz 
begründen. 
Es Ist klar und eindeutig: Dieser Artikel nimmt die Zielset
zungen des vom Schweizervolk am 24. September 2000 
deutlich abgelehnten Förderabgabegesetzes wieder auf. Mit 
dem Förderabgabegesetz hätten Erträge aus der Förderab
gabe die zukünftige Erneuerung bestehender Wasserkraft
werke unterstützen sollen. Gemäss diesen Artikeln sollen es 
Gelder bzw. - so, wie es hier steht, Darlehen aus der Bun
deskasse sein. Aus der Sicht des Steuerzahlers hat sich die 
Situation verschärft, und Sie wissen, dass der Begriff «neue 
Steuern» Im Abstimmungskampf ein zentrales Argument 
ausgelöst und bei der Entscheidungsfindung mitgespielt hat. 
Der steuerzahler wird an diesem Artikel nicht Freude haben. 
Ich möchte klar unterstreichen, dass die Darlehen des Bun
des für Wasserkraftwerke mit nichtarnortlslerbaren Investitio
nen in Absatz 1 - dazu haben wir Hand geboten - dazu 
dienen sollen, die von den neuen Rahmenbedingungen, von 
den neuen Spielregeln des Elektrizitätsmarktgesetzes, hart 
betroffenen Wasserkraftwerke Oberlebensfähig zu machen. 
Bei den Darlehen geht es aber darum, mit Subventionen die 
ökologisch ausgerichtete Sanierung bestehender Wasser
kraftwerke zu finanzieren. Dieser vom Nationalrat eingefügte 
Artikel hat nach meiner Meinung vor dem Hintergrund der 
erwähnten negativen Abstimmungsergebnisse vom 24. Sep
tember 2000 Ober die Energieabgaben keine Rechtfertigung 
und ist - nach dieser Abstimmung - staatspolitisch nicht ver
tretbar. 
Der Ständerat hat in seiner Beratung des Elektrizitätsmarkt
gesetzes anlässlich der Herbstsession 2000 die richtige Lö
sung bereits vorgeschlagen, nämlich die Abfederung von 
Härtefällen bei nlchtamortisierbaren Investitionen bei Was
serkraftwerken. Damit soll die Vergangenheit bewältigt wer-
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den: Alle Wasserkraftwerke sollen beim Eintritt in den 
Wettbewerb - bei der Marktöffnung - etwa die gleichen Be• 
dlngungen, die gleichen Chancen, die gleich langen Spiesse 
haben. Eine generelle Unterstützung der Wasserkraft fQr zu
künftige Investitionen und Sanierungen, auch wenn diese an 
ökologische Bedingungen gebunden sind, entbehrt aber Jeg
licher Grundlage. Mit solchen Subventionen warden Struk
turerhaltung und Heimatschutz betrieben, was mit den 
Zielsetzungen eines Elektrizitätsmarktgesetzes nicht zu ver
einbaren ist. Es Ist eine Illusion, zu glauben, dass die 
schweizerischen Wasserkraftwerke mit Subventionen gegen 
die zukünftigen Auswirkungen des Marktes geschatzt wer
den können. Wir wollen mit dem Elektrizitätsmarktgesetz 
aber Wettbewerb in der stromproduktlon und stromversor
gung einführen. Deshalb soll der Bund nicht voreilig allfällfge 
Unternehmerrisiken subventionieren. Auch aus ordnungs
poli1ischen Gründen muss dieser neue Artikel abgelehnt 
werden. 
Im Übrigen kann gesagt werden, dass die Elektrizitätsbran
che daran ist, In eigener Initiative Massnahmen zu ergreifen. 
Das ·Ist Im Hinblick auf die Marktöffnung lobenswert. Die 
Elektrlzltätsunternehmen haben erkannt, dass ein Markt fQr 
Ökostrom besteht. Viele bemühen sich, Ihre Kraftwerke 
nach ökologischen Kriterien zu zertifizieren und Okostrom
marken aufzubauen. Das ist unter Marktbedingungen der 
richtige Weg. Sinn und Ziel des Marktes Ist es eben, dass 
der Konsument entscheiden kann, welche Produkte in wel
cher Qualität und Preislage er konsumieren wlll. Darüber 
hinaus Ist auch keineswegs abzusehen, welche finanziellen 
Folgen eine solche Subventionsnorm haben könnte. Das ist 
ein weiterer Schwachpunkt dieses Artikels. Im Extremfall 
könnten hier Ober die Jahre Darlehensforderungen von meh
reren Milliarden Franken zusammenkommen. 
Herr Bundesrat Leuenberger, ich wäre Ihnen dankbar - sehr 
wahrscheinlich auch der ganze ständerat -, wenn Sie zu 
den Kostenfolgen dieses Artikels etwas sagen würden. 
Heute Morgen hat man uns in der Kommission gesagt, dass 
mit dieser "Gesetzeskonstruktion» - mit der Inkraftsetzung 
irgendwann und ausserhalb des Elektrizitätsmarktgeset
zes - die Kostenfolgen nicht abzuschätzen seien. Aucli 
wenn das dann Im Budget irgendwann bewilligt werden 
muss, dürfen wir ohne absehbare Kostenfolgen nicht leglfe
rleren. Fazit: 
1. Wir schaffen einen neuen Subventionstatbestand auf Dar
lehensbasis, der vor allem aus der Sicht der steuerzahler 
am 24. September 2000 klar abgelehnt wurde. 
2. Nach dem Abstimmungsresultat vom 24. September 2000 
muss dieser Subventionsartikel auf Darlehensbasis heute 
aus staatspolitischen Überlegungen folgerichtig abgelehnt 
werden. 
3. Ordnungspolitlsch steht dieser Artikel In einem Elektrizi
tätsmarktgesetz völlig schief In der Landschaft. 
4. Wir machen mH diesem eigenartigen Vorgehen unnötig 
Gesetzgebung auf Vorrat. 
Ich möchte Herrn Bundesrat Leuenberger fragen, ob wir in 
der Annahme richtig liegen, dass die Inkraftsetzung dieses 
Artikels ausserhalb des Elektrizitätsmarktgesetzes Irgendwo 
in der Zukunft noch nicht feststeht, so, wie er formuliert ist. 
5. Demzufolge sind eben die flnanzlellen Auswirkungen 
nicht absehbar. 
Schllessllch muss man auch sagen: Die rechtliche Grund
lage für den vorliegenden Artikel konnte nur mit künstllchen 
Umwegen über den Umweltschutz erreicht werden und Ist 
vor allem nach dem Legalitätsprinzip - auf recht dünnem Eis 
aufgebaut. 
Ich bitte Sie deshalb, einer solchen Entwicklung, die recht
lich und demokratisch fragwürdig Ist und dem Zweck dieses 
Gesetzes widerspricht, rechtzeitig den Riegel vorzuschie
ben. 
Wir haben jetzt die Möglichkeit, zu solchen Folgerungen 
Nein zu sagen. Ich bitte Sie darum. 

Brändll Chrlstoffel (V, GR): Das Problem der NAI ist, Ich 
möchte das hier deutlich sagen, nur indirekt ein Problem der 

Berggebiete. Die Berggebiete haben Interesse an einer Si
cherstellung der Kraftwerke, sie haben kein Interesse daran, 
dass Ruinen im Berggebiet zurückgelassen werden. Die 
Berggebiete haben Interesse an den durch diese Werke ge
schaffenen Arbeitsplätzen, sie haben Interesse an den Ein
nahmen; das Ist die Situation für die Berggebiete. 
Deshalb sagen wir Ja zu diesem Darlehensmodell - ich 
sage dies deutlich - zugunsten der Eigentümer dieser Kraft• 
werke, und die Eigentümer sind in erster Linie nicht die 
Berggebiete. Wir sehen mH der Strommarktllberallsierung 
Übergangsprobleme und sind der Auffassung, dass wir hier 
Instrumente bereitstellen müssen, damit diese Übergangs
zeit bestanden werden kann. 
Nun beinhaltet Artikel 25bls zwei Ansätze; efner besteht 
darin, dass man eine AHlastenfinanzlerung ermöglicht. Da 
wurde In der VergangenheH bereits Investiert. Es geht hier 
also nur noch um Schuldentilgung. Beim anderen Ansatz 
geht es darum, dass man Erneuerungsinvestitionen, die Jetzt 
dann anfallen, sicherstellt, auch um eine nachhaHige, lang
fristige Sicherung der Wasserkraft zu erreichen. Ich muss 
Ihnen sagen, dass mir persönlich die Erneuerung an und für 
sich der sympathischere Teil dieser Darlehenslosung ist. 
Herr Büttlker hat nun einen Zusammenhang mit der Volksab
stimmung vom 24. September 2000 hergestellt. Er hat richtig 
zitiert, dass es damals um dfe Frage ging, für die Erneue
rung neue Steuern einzuführen. Er hat dann hier den Unk zu 
Subventionen gemacht. Darum geht es Ja hier gar nicht! Hier 
geht es um eine Darlehenslösung f0r die Sicherstellung der 
Wasserkraft und eben nicht um eine Subventlonslösung. In 
Artikel 25bis Absätze 2 und 3 wird deutlich ausgeführt, dass 
der Bundesrat die Ausnahmefälle bezeichnet und weitere 
Voraussetzungen und Bedingungen für die Gewährung der 
Darlehen festlegt. Absatz 3 Ist wichtig: "Das Darlehen wird 
gewährt, wenn der Darlehensnehmer eine genügende Si
cherheit anbieten kann.» Es geht hier also um eine Darle
henslösung, eine Übergangsfinanzierung für Altlasten und 
um ErneuerungslnvestHionen, die in nächster Zelt anfallen. 
Wir wollen diese strommarktliberallslerung, wir wollen sie 
rasch. Sie wissen, dass es in einer Referendumsabstlm
mung politisch nicht unbedeutend ist, wie wir diese Frage 
angehen, weil hier doch gegenwärtig Kräfte Im Spiel sind, 
die auf einen "helssen» Wahlkampf hinweisen. Ich möchte 
Sie doch bitten, hier auch diesen Aspekt zu berücksichtigen. 
Ebenso wichtig - und diese Bemerkung möchte Ich mit einer 
Frage an Herm Bundesrat Leuenberger verbinden - Ist die 
Überweisung des Postulates unserer Kommission, wo es 
darum geht, die Positionierung der Wasserkraft zu definie
ren, Daten auszuarbeiten, die Probleme darzustellen und 
dann aus einer Gesamtschau heraus Instrumente vorzustel
len, wie wir die Bedeutung der Wasserkraft auch in Zukunft 
erhaHen können. • 
Ich erhoffe mir von diesem Bericht sehr viel. Ich erhoffe mir 
auch, dass wir zu einem Gesamtkonzept kom1J1en, und Ich 
sehe deshalb diese Darlehenslösung eher als UbergangslO
sung. Je rascher wir auf dem anderen Weg vorangehen, 
umso eher wird dann diese Lösung hier hinfällig. 
lch möchte Sie aber doch bitten, dem Nationalrat zuzusti.m
men, d. h. der Darlehenslösung für Erneuerung und Altlas
ten. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR): Es bestand eigentlich im Ver
laufe der Diskussion Ober das Elektrizitätsmarktgesetz In 
diesem Rat stets Einigkeit darüber, dass die Wasserkraft 
durch die Marktöffnung vorübergehend unter Druck gerate 
und deshalb zu fördern sei. Die Vertreter der Gebirgskan
tone haben auch stets darauf hingewiesen, dass für sie die 
Erneuerung eigentlich viel wichtiger sei als das Problem der 
NAI. 
Herr B0ttlker hat auf die Abstimmung vom 24. September 
2000 hingewiesen. Diese Abstimmung gilt es politisch zu 
würdigen; das ist eine Tatsache, da bin Ich einverstanden. 
Aber diese Würdigung kann doch nicht einfach darin beste
hen, dass das Abstimmungsresultat gleichermassen wie ein 
Urteil qualifiziert wird, dem materielle Rechtskraft erwächst. 
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Was will Ich damit sagen? Ich bin damit einverstanden, dass 
man das Abstimmungsresultat so Interpretiert, dass das Volk 
gesagt hat: Wir wollen die Wasserkraft nicht durch neue Ab· 
gaben fördern. Aber das Volk hat nicht gesagt: Wir sind ge
gen die Förderung der Wasserkraft. 
Wlr sind jetzt im Differenzbereinigungsverfahren. Ich möchte 
doch darauf hinweisen, dass der Nationalrat Absatz 1bis mit 
immerhin 94 zu 53 Stimmen zugestimmt hat. Herr Büttiker, 
es geht hier nicht um Subventionen, sondern wie bei Ab
satz 1 um Darlehen, darüber hinaus um Darlehen, die nur 
mit restriktiver Zurückhaltung gewährt werden können. 
Wenn heute auch von Herrn BOttlker gesagt wurde, man 
müsse doch zunächst die Grössenordnungen kennen, Ober 
die man rede, so möchte Ich auf das Postulat unserer Kom
mission hinweisen, mit dem Ja gerade vom Bundesrat eine 
Auslegeordnung verlangt wird. Diese hat unter anderem 
auch aufzuzeigen, in welcher Höhe und In welchem zeitli
chen Rahmen entsprechende lnvestltlonen anfallen. Diese 
Darlehenspositionen werden dann im jährlichen Voran
schlag einzubauen sein, und wir haben dann wiederum die 
Möglichkeit, Ober diese Kredite zu befinden. 
Darum bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Spoerry Vrenl {R, ZH): Ich gehöre der Kommissionsminder
heit an, welche den neuen Absatz 1 bis nicht in dieses 
«Marktöffnungsgesetz» aufnehmen möchte. Ich möchte das 
aber weniger an materiellen lnhalten abhandeln, wie das 
meine Vorredner der Kommissionsminderheit gemacht ha
ben, sondern Ich möchte vor allen Dingen auch ein paar ge
setzessystematische Gedanken anbringen. 
Zum Ersten: Der Bundesrat wird das Elekrtlzltätsmarktge
setz in Kraft setzen, und dann soll ein einziger Absatz aus 
einem Artikel, dieser Absatz 1bis, Irgendwann später einmal 
in Kraft gesetzt werden. Ich weiss, dass es rechtlich möglich . 
Ist, dass der Bundesrat Teile von Gesetzen, bei denen er 
vielleicht noch nicht alles vorbereitet hat, nachträglich In 
Kraft setzt. Aber es Ist doch sehr seltsam, einen einzigen 
Absatz aus einem Artikel später In Kraft zu setzen. 
Zum zweiten: Es Ist deswegen besonders seltsam, weil es 
sich ja um ein Anliegen handelt, das auch ein Anliegen der 
Energievorlagen war, die in der Abstimmung vom 24. Sep
tember 2000 allesamt von Volk und Ständen verworfen wor
den sind. Es stellt sich von mir aus gesehen wlrklfch die 
Frage nach der Respektierung des Volkswillens, ganz be
sonders auch, weil ja die Frage der Kostenfolge Im Moment 
nicht beantwortet und völlig offen Ist 
Zum Dritten ist zu betonen, dass dieser Absatz 1 bis, der 
dann später Irgendwann In Kraft gesetzt werden soll, sich In-

. nerhalb eines Artikels befindet, der auf zehn Jahre be
schränkt ist. Wie die Ausgestaltung von Absatz 1 bis erfolgen 
soll, bezieht sich auf den Absatz 1 dieses Artikels, der aber 
zehn Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes ausser Kraft 
tritt. Mit anderen Worten: Sie haben dann einen Absatz, der 
später in Kraft gesetzt wird und sich auf einen Artikel be
zieht, der allenfalls dann gar nicht mehr existiert. 
Ich muss wirklich ·sagen: Diese drei Punkte zeigen doch, 
dass dieser Absatz 1 bis, der vom Nationalrat eingefügt wor
den ist, einen Schnellschuss darstellt, der nun wirklich an ei
ner nachvollziehbaren und kohärenten Gesetzgebung 
vorbelzlelt und zudem heute noch unbekannte Kosten pro
voziert. Mit einer solchen Gesetzgebung kann man nicht 
wlrkllch nachhaltig für die Stärkung dar Wasserkraft eintre
ten. Wir alle wollen die Wasserkraft in unserem Land erhal• 
tan. Aber es wurde jetzt immer gesagt - und das lässt sich 
belegen -, dass die Erneuerung der Wasserkraftwerke nicht 
In den nächsten zehn Jahren anfällt, während denen dieser 
Artikel 25bis Oberhaupt gilt, sondern dass dieser Erneue
rungsbedarf später kommt. 
Deswegen bitte Ich Sie doch sehr: Überlassen Sie es der 
nächsten Polltlkergeneratlon, nach der Übergangszeit von 
zehn Jahren, für die wir jetzt eine Lösung bezüglich der NAI 
gefunden haben, die Situation der Wasserkraft dannzumal 
wieder zu beurteilen und dannzumal allfällig notwendige 
Massnahmen zu ergreifen. 
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Ich bme Sie, dem Antrag der Minderheit BOttlker zu folgen 
und diesen Absatz 1bis nicht ins Gesetz aufzunehmen. 

Marty Dick {R, Tl): Trols tres braves observatlons: 
1. Je crols que l'argument qul veut que catte dlsposltion in
trodulte par le Conseil national viole la volonte du peuple 
sulsse est faux. Le pauple sulsse n'a pas vote contre un re
nouveau ou contre la mlse a dlsposltion de moyens finan
clers pour les centrales hydraullques. Le peuple suisse a dlt 
non ä des taxes. Je crols qu'll ast faux de vouloir en dedulre 
que cet article est contraire a la volonte des drolts populai
res. 
2. SI deja on veut deranger !'Etat de drolt dans catte discus
sion, Je me permets alors de rappeler qu'au debut des an
nees quatre-vingt-dix, le peuple sulsse s'est prononce avec 
une majorlte de 71 pour cent - si je me rappelle bien - pour 
les energles renouvelables. Qu'est-ce qu'ont falt le Gouver
nement et le Parlament? lls ont mls au point le programme 
«Energie 2000». Ce programme a eu a dlsposltion un tiers 
seulement des ressources qu'on avait promises de mattre a 
disposltlon de ce programme. La consequence a ete que 
seulement un tlers des objectlfs de ca programme a pu atre 
atteint. SI donc II y a eu dans cette histoire d'energle une vlo
lation de la volonte populalre, j'estime que c'est blen dans ca 
cas. 
3. II n'y a pas tres longtemps, c'etalt la mame lune, jeudl der
nier dans catte mäme salle, on a taut a coup parle de la llbe
ralisatlon - paut-Atre mal pensee et trop vlte falte - de 
Swlsscom. Taut a coup, quand Swisscom vend des Installa
tions sur le Säntis, on se dit qu'on est peut-ätre alle trop vlte. 
Je crols que les cantrales hydrauliques et l'energle hydraull
que sont un patrlmolne de tout le pays, et que ca patrlmoine 
doit ätre sauvegarde dans une phase aussi dellcate que 
celle d'une liberallsatlon - que japprouve et qua je sou
tlens - de l'energle electrlque. Nous aurons encore besoln 
de cette energle hydraulique, et ja crols qua c'est dans l'lnte
rät de taut le pays qu'on fasse taut le necessaire pour sauve
garder le patrimoine. 

Cornu Jean-Claude {R, FR): Je ne suls de loin pas un spe
clallste de ce domaine de l'economie et de la technlque; je 
ne fals pas partle de la commlssion. Cela ne m'a pas emp&
che au fll des dernlers mois de suivre de tres pres les debats 
qui ont eu lleu au niveau du Parlament et egalemant dans le 
cadre de la campagne en vue de la votation populalre fede
rale du 24 septembre 2000 a cet egard. Je n'al pas manque 
non plus d'ätre exträmement attentif aux preoccupatlons de 
certains - les producteurs d'energle hydroelectrique, !es 
dlstributeurs d'energla hydroelectrlque, beaucoup sont des 
cantons, des collectlvites publlques -, quant aux voies qu'on 
etait an train de prendre saus rangle leglslatlf par rapport a 
cette ouverture et a catte llberalisatlon du marche de l'elec
trlclte. 
J'al ete quelqua peu surpris, je dols bien le dlre, de volr que, 
malgre les resultats du 24 septembre, certains l'ont pris 
comme un feu vert, mäme las cantons de montagne, a une 
ouvarture aussi rapide que posslble du marche. Et c'est 
avec quelque crainte que j'al prls en conslderatlon les de
bats du Conseil national et les proposltlons qui avalent ete 
faltes dans le cadre du debat au Conseil national. 
Aujourd'hui, ja dols dire qu'apres la relatlve excltatlon notam
ment de la part des gouvernements des cantons romands, 
des producteurs et des dlstributeurs d'electricite romands, 
dont la structure au nlveau de leurs entreprises alectriques 
n'est pas la mäme que dans J'ensemble da la Sulsse, je suis 
quelque peu rassure de voir que l'essentlel dans cette lol est 
sauf, a savolr que le rythme de l'ouverture de ce marche de 
l'alectrlclta raste ralsonnable, raste acceptable. C'est ce qul 
me semble ätre le polnt essential de la lol et que ceux qul 
parlent de referendum devralent considerer a l'avenlr. 
S'agissant des INA, ce probleme apparaissalt comme insur
montabie encore queiques semalnes avant la votatlon. 
Quelques jours avant la votatlon du 24 septembre, ce pro
bleme n'apparalssait pas aussl omnipresent et aussi grave 
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qua ce qu'on avait bien voulu dlre. II n'empäche qu'au nl
veau leglslatlf on a, depuls, tenu campte des preoccupatlons 
des uns et des autres et qu'on a lntrodult l'article 25bls qul 
est un pi~ller, mals qul me semble quand mäme, le cas 
echeant et par rapport aux quelques cas et aux quelques 
entreprlses qui rencontreront vralment des problemes, une 
maniere de s'en sortir et d'evlter qua deflnltlvement ou decl
dement alles tombent en faillite ou solent reprlses plus vite 
qu'on ne l'imaginalt par des concurrents etrangers. Voile. ce 
qua j'avals a. dlre a. cet egard. 
Quant a la proposltlon combattue par la mlnorite Büttiker a. 
rallnea 1 bis, eile me semble beaucoup plus dlscutable. 
D'abord, il n'en a guere ete questlon avant las deliberations 
au Conseil national, et '?8 me semble ätre une maniere de 
garer les choses par la bande qui n'a rlen a voir avec une 
politlque de fand et serieuse en la matiere. 
Mme Spoerry l'a dlt, introduire une norme dont l'entree en vl
gueur serait differente et divergerait de l'ensemble de la lol, 
mäme sl cette norme est par la suite limitee dans le temps, 
c'est deja. en sol dlscutable. De voulolr faire adrnettre que le 
probleme de ces entreprlses hydroelectriques devrait ätre lle 
a. des problemes ecologlques, c'est une nouvelle fois une 
manlere de prendre a. quelque part en otage les uns et Jes 
autres. Que l'on se preoccupe de flscalite ecologique, oui, 
mals quand on parle de flscallte; que l'on parle d'energles 
renouvelables dans une lol sur las energles; mals qu'on 
n'essaie pas d'lntroduire ces normes et ces conslderations 
par la bande, qu'on passe par une dlsposition transitoire sur 
le marche de l'electrlcite pour faire admettre ces preoccupa
tlons qui, sur le fond, sont pour le raste valables. 
En matlere de politique regionale, nous aurons l'occasion 
d'en parler cette semalne, II y a de gros efforts a faire. Mals 
ces gros efforts a faire ne vont pas dans le sens qui a ete un 
petit peu celul peut-ätre du Parlament ces dernleres annees, 
a savolr de prendre ä quelque part !es cantons de montagne 
comme des alibis a des autres fins. Je suls en faveur d'une 
politlque definitivement offensive en faveur des regions, 
mals jene crols pas que l'on peut, par la bande et dans un 
domaine aussi difficile et compllque, faire croire aux reglons 
de montagne, aux producteurs d'energle et d'electriclte, aux 
dlstrlbuteurs qul auront des problemes, que c'est par ce 
genre de dlsposltlon taut a. falt anachronique qu'on va les re
gler. 
Donc, je vous demande serieusement de suivre Ja minorlte 
et de ne pas entrer en matlere sur ce genre de dlspositlon. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ich verstehe das Bemühen, bei 
dieser schwierigen Materie Brücken zu bauen, damit wirkli
che Mehrheiten hinter der Lösung stehen können. Ich be
fürchte aber, dass das, was jetzt im Entstehen begriffen Ist, 
nicht eine Brücke Ist, sondern ein zweifacher Abgrund, und 
davor möchte Ich warnen. Ich verstehe nach wie vor nicht, 
warum gewisse Kreise von einem Problem des Berggebie
tes sprechen. Herr Brändll sieht dies ebenso - und jetzt Herr 
Cornuauch. 
In der Sache sind zwei Dimensionen auseinander zu halten, 
auf der einen Seite selbstverständlich das Problem der - wie 
es Herr Brändli bezeichnet hat - «Altlasten». Ich meine, das 
sei mit Absatz 1 und den übrigen Bestimmungen im Wesent
lichen gelöst. Das Problem der Härtefälle können wir bewäl
tigen. 
Die «Erneuerung» aber, die jetzt hinzugekommen Ist, Ist in 
meinem Verständnis etwas anderes. Ich habe In meiner frü
heren Amtstätigkeit eine ganze Reihe derartiger Projekte be
gleiten und mitbeurteilen müssen und habe auch ihre 
Finanzierung einigermassen studieren können. Was hier 
vorgeschlagen wird, widerspricht doch dem Marktgedanken 
dieser Vorlage und ist darum an sich problematisch. 
Aber abgesehen von diesem sachlichen Problemen meine 
ich, diese Brücke fahre In zwei Abgründe, und Ich rate dem 
Ständerat - und erlaube mir auch, ihn dazu aufzufordern -, 
etwas Distanz zu gewinnen zur Hektik, die in Bezug auf 
diese Vorlage in den letzten Tagen ausgebrochen ist. Hier 
stellen sich mindestens rechtsstaatlich und demokratisch 
ganz wichtige Fragen, scheint es mir. 

4 decembre 2000 

1. Mit «rechtsstaatlich» meine Ich zunächst einmal die Sys
tematik. Frau Spoerry hat darauf hingewiesen: Man verweist 
auf eine Bestimmung, die möglicherweise gar nicht mehr in 
Kraft Ist. 
2. Das Ist doch ein Blankocheck für den Bundesrat, irgend
wann einmal, in zwanzig bis dreissig Jahren, diese Bestim
mung In Kraft zu setzen. Das leuchtet von der Sache her 
schon ein, weil eben dannzumaJ die Heimfallsfrlsten ablau
fen. Aber das zeigt doch eben gerade das fundamentale 
rechtsstaatliche Problem dahinter. Normalerweise bedeutet 
die Kompetenz des Bundesrates, dass er eine Vorlage dann 
in Kraft setzt, wenn sie vollzugsberelt ist. Das geht normaler
weise um ein paar Monate, vielleicht einmal wenige Jahre. 
Hier geht es um viele, viele Jahre, also nicht um das Inkraft
setzen in diesem traditionellen Sinne. Hier geht es um eine 
ganz gewöhnliche Rechtsetzungsdelegation. Der Bundesrat 
soll die Kompetenz erhalten, In zwanzig oder drelssig Jahren 
die dannzumalige Rechtsordnung teilweise beiseite zu 
schieben und durch eine andere zu ersetzen, die frühere 
Generationen irgendwann einmal geboren haben. 
3. Rechtsstaatlich fragw0rdig Ist auch die Art der Beschrän
kung. Wenn man die «Umweltqualität» etwas näher an
schaut: Welche Ist damit gemeint? Doch wahrscheinlich 
jene, die dann In zwanzig bis dreissig Jahren gilt. Das Ist 
dem Text zufolge an sich völlig klar. Was wird dannzumal der 
«Landschaftsschutz» sein? Auch das ist offen. Ich möchte 
auch fragen, was eigentlich die «Sp0rbarkeit» der Umwelt
qualität sein soll. Die Umweltqualität soll «spürbar» sein; 
was helsst das? Ich möchte doch fragen, ob das nicht zu ei
nem Bumerang wird und vor allem das Risiko von dannzu
mal höheren Standards elnschllesst 
4. Schliesslich Ist Absatz 1 bis demokratisch fragwürdig. Ich 
spreche nicht nur von der Volksabstimmung vom 24. Sep
tember 2000, sondern vor allem von der Zeitachse. Demo
kratie darf ja nur Herrschaft auf Zeit sein. Keine Generation 
hat die Kompetenz, künftige Generationen derart zu binden, 
wie Sie dies hier versuchen. 
Darum meine Ich, wir müssten der Minderheit folgen und un
seren Nachfolgerinnen und Nachfolgern gegenüber auch et
was Vertrauen haben. 

Gentll Plerre-Alain (S, JU): J'almerals m'inscrlre en faux 
contre deux des arguments qul viennent d'Eitre evoques par 
M. Pfisterer. 
Le premler est de dlre qua cet allnea contredit le marche. 
C'est preclsement non pas pour contredire le marche, mals 
pour antlclper certalns de ses effets negatlfs a court terme 
qua cet allnea a ete pravu. Nous savons tous qua la sltuation 
presente du marche de l'electrlcite se caracterlse par un sur
plus d'offre, ce qul penallse l'energle hydraullque. 
II est taut a falt raisonnable, et c'est le but de cet alinea, de 
prevoir qua cette tendance s'lnversera et qu'a ce moment-la., 
nous serons exträmement contents de dlsposer d'energie 
hydraullque de quallte produlte par des installatlons qul 
auraient ete mlses a Jour. II laut prevoir le renversement de 
la tendance, et c'est le but de cet allnea. 
M. Pfisterer a dlt egalement qu'il relevalt de la responsabilite 
des gens qui prenalent des decisions aujourd'hul de ne pas 
penallser les generatlons futures en chargeant flnanciere
ment de manlere excesslve les comptes. C'est un argument 
pertlnent qul dolt ätre mesure. Mais II y a une autre respon
sabllite, c'est celle qui dolt nous conduire a prevoir un cer
taln nombre d'evenements, notamment de prevolr qu'un 
Jour, ineluctablement, il y aura une tendance ä 1a balsse 
dans la foumlture d'electrlclte et qu'a ce moment-la nous se
ront exträmement heureux de beneflcler de la productlon 
des centrales hydroelectrlques. 
C'est ca soucl de prevolr qui doit nous condulre a. accepter 
cet alinea. Ce n'est donc pas une charge inutile qua nous 
imposons aux generations futures, mais c'est le soucl que 
nous prenons de leur menager un avenir dans lequel lls 
pourront, eux aussi, disposer d'electricite dans des condi
tions satisfaisantes. 
C'est-la ralson pour laquelle je vous prie de sulvre la majorlte 
de la commlssion. 
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Schwelger Rolf (R, ZG): Herr Kollege Gentfl hat sich In dem 
Sinne geäussert, dass wir In der heutJgen Zeit für dle Zu
kunft Vorsorge treffen müssen. Herr Gentil, es ist allen ln 
diesem Saal klar, dass jene Bestimmung, die eingefQhrt wer
den soll, für die Zukunft gedacht Ist, selbst von denjenigen, 
die sie einführen wollen. Die Fristansetzung, die In diesem 
Gesetz gemeint Ist, basiert auf den konkreten Gegebenhei
ten, nämlich darauf, dass man genau welss, dass für die 
Speicherkraftwerke der Erneuerungsbedarf e 
Jahren bzw. Jahrzehnten beginnt. Die heute zu bes 
sende Formulierung bzw. Norm wird also so oder so erst In 
einigen Jahren bzw. Jahrzehnten Platz greifen. 
Nun stellt sich die Frage, ob nicht ein anderes Vorgehen be
deutend richtiger wäre. Die Kommission schlägt Ihnen als 
eines der nächsten Traktanden die Überweisung eines Pos
tulates vor, wonach der Bundesrat sich über die gesamte 
Problematik der Wasserkraft seine Gedanken machen und 
uns Bericht erstatten muss. Ich meine, dass es richtig ist, In 
Kenntnis dieser umfassenden Standortbestimmung jene 
Schritte ins Auge zu fassen und in Erwägung zu ziehen, die 
sich aufgrund dieses Berichtes dann ergeben. Heute schon 
etwas beschliessen zu wollen, das In seiner Konsequenz 
Oberhaupt nicht fundiert ist, erachte Ich als falsch. 
Nur ein kleines Beispiel: Damit die Norm elnigermassen als 
verfassungsmässig gilt, müssen Sie sich auf die Umwelt
schutzgesetzgebung beziehen. Es wird wörtlich vorgeschla
gen, dass Darlehen zur Erneuerung von Wasserkraftwerken 
nur dann ausgerichtet werden dürfen, wenn die Umweltqua
lität spürbar verbessert wird. Für mich sind durchaus Situa
tionen denkbar, In denen man im Interesse der Wasserkraft 
Erneuerungen vornimmt, bei denen die Umweltqualität aber 
gleich bleibt. Nach dem vorgeschlagenen Wortlaut dürfte in 
einer solchen Situation eine Erneuerung nicht vorgenom
men werden. Hier schränken wir uns auf eine Art und Welse 
ein, die meines Erachtens nicht sinnvoll ist. Ich meine, dass 
dann, wenn die Zelt «reif» ist, Vorschläge gemacht und Ent
scheidungen getroffen werden, die der Wasserkraft wirklich 
etwas bringen - dies kann früher oder später der Fall sein-. 
also In Kenntnis der dannzumallgen Gegebenheiten, der Be
dürfnisse, der Stellung der Wasserkraft, die sie dannzumal 
im Markt hat, aber auch in Kenntnis der möglichen Lösungs
wege. 
DarOber, dass der Wasserkraft die notwendige Beachtung 
geschenkt werden muss, herrscht In diesem Saale Einigkeit. 
Aber man sollte im situativ richtigen Zeitpunkt den richtigen 
Weg einschlagen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat hat sich 
· stets gegen einen solchen Artikel gewandt, Insbesondere 
während der Abstimmung über die Energievorlagen, die am 
24. September 2000 In der Volksabstimmung verworfen wur
den. An diesem standpunkt halten wir fest und unterstützen 
die Minderheit. 
Dennoch helsst das nicht, dass wir alle Argumente unter
stützen, die die Minderheit Jetzt vorgebracht hat, ganz Im 
Gegenteil; das muss Ich schon richtig stellen: 
Die Ablehnung der Energievorlagen bedeutet nicht automa
tisch, dass das Volk gegen die Erneuerung der Wasserkraft 
gewesen wäre. Wir - insbesondere Ich - haben Immer wie
der gesagt, dass wir fQr diese Energievorlagen sind, damit 
die Wasserkraft unterstützt werden kann, und dass wir dage
gen sind, dass man das mit steuergeldern macht. Ich werde 
dann auch dagegen sein, wenn es darum geht, zu entschei
den, ob jetzt die Ersatzlösung mit diesen Darlehen kommt. 
Dabei bleibe Ich jetzt. Man kann aber nicht sagen, das Volk 
habe sich gegen die Erneuerung der Wasserkraft In dieser 
Form ausgesprochen, das wäre ein Kurzschluss. 
Im Weiteren kann ich schon jetzt sagen, dass wir bereit sind, 
das Postulat entgegenzunehmen, das Ihre Kommission vor
schlägt. Dort werden dann Abklärungen zu treffen sein, die 
eine Antwort auf z. B. die Frage von Herrn Büttlker, was das 
koste, erlauben werden. Was es kosten wird, kann ich jetzt 
nicht sagen, well Im Artikel «in Ausnahmefällen» steht, d. h., 
der Bundesrat muss dann individuell von Fall zu Fall ent-
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scheiden, in welchem Ausmass er Darlehen geben wird. 
Dazu kann man jetzt absolut nichts sagen. Alles, was ich 
dazu sagen kann Ist, dass es keine Milliardenbeträge sein 
werden. Es wäre auch wieder übertrieben, wenn man von 
solchen Zahlen sprechen würde. 
Die rechtliche Grundlage dieses neuen Artikels scheint mir 
auch gegeben, indem der Umweltartikel der Bundesver
fassung angerufen wird. Die Buchstaben a und b nehmen 
ausdrOckllch auf diesen Artikel Bezug. Das will Ich einfach 
der Fairness halber gesagt haben. Es ist nicht alles richtig, 
was gegen diesen Artikel - den Ich zwar auch ablehnen 
möchte - vorgetragen wurde. 
Ich habe mich noch gefragt: Wenn Sie den Artikel tatsäch• 
llch übernehmen, bedeutet das, dass der Bundesrat gemäss 
Artikel 30 dieses Gesetz nur teilweise und dann diesen Ab
satz erst später In Kraft setzen könnte? Ich meine, es Ist al
les machbar. (Heiterkeft) 
Ich beantrage Ihnen, der Minderheit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 22 stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Wir be
antragen Ihnen hier, dass Darlehen und Zinsen zurOckzu
zahlen sind. Unser Antrag ist kohärent mit dem bereits 
beschlossenen Absatz 1 von Artikel 25bls. 
Leider hat sich wieder ein Fehler In die Fahne eingeschli
chen; es sollte «sobald die Ertragslage und die Liquidität 
dies ermöglichen» helssen. Weshalb? Wir sind der Meinung, 
dass die Eigenkapitallage eine nicht zu definierende Grund
lage Ist, die z. 8. durch die Dividendenausschüttung beein
flusst werden kann. Wir möchten deshalb auf die «Ertrags
lage» und die «Liquidität» zurückgreifen. Damit haben wir 
fassbare Begriffe. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 25ter 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 
(David, Ep!ney, Gentil, lnderkum, Lombard!) 
Titel 
Übergangskosten ' 
Text 
Für die Produktion aus erneuerbaren Energien bis 1 MW 
Leistung aus Anlagen, die nicht wirtschaftlich betrieben wer
den können, kann der Bundesrat die Durchleltung während 
1 O Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als gebühren
frei erklären. 

Art 25ter 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Biffer 

Mlnorite 
(David, Epiney, Gentil, lnderkum, Lombard!) 
Titre 
CoQts transitolres 
Texte 
Durant 10 ans a compter de l'entree en vigueur de la lol, le 
Conseil federal peut exempter du paiement de la retrlbution 
d'achemlnement l'electrlcite produite a partlr d'energies re
nouvelables dans des centrales d'une pulssance Interieure a 
1 MW qui ne peuvent atteindre le seuil de la rentabillte com
merciale. 
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Forster-Vannlni Erika (R, SG), für die Kommission: Hier ha
ben wir wieder einen Mehrheits- und einen Minderheitsan
trag. Die Mehrheit hat sich mit 6 zu 5 Stimmen für die Strei
chung dieser Bestimmung entschlossen. Die Mehrheit Ist 
der Meinung, dass zwar die stossrlchtung des Minderheits
antrages grundsätzlich begrOssenswert Ist, dass aber da
durch Verzerrungen der Durchleitungsprelse bewirkt wer
den. Entstandene Durchleitungskosten mOssen von den 
anderen Netzbenutzern bezahlt werden. Die Lösung wäre 
intransparent und nicht verursachergerecht. 
DarOber hinaus könnten sich erhebilche Vollzugs- und Ab
wicklungsprobleme ergeben. Eine ÜberprOfung, ob die Ge
bOhrenbefreiung auch tatsächllch den BezOgerinnen und 
BezOgern weitergegeben wird, wäre schwierig. 
Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass sol
che Regelungen nicht in ein «Marktgesetz» hineingehören. 
Die Dreiteilung Produktion/Netz/Markt bestimmt, dass bei 
der Produktion und beim Markt Wettbewerb herrschen soll. 
Nicht aber beim Netz. Dieses muss wettbewerbsneutral ge
staltet sein. 
In der Kommission wurde zudem geltend gemacht, dass am 
Beispiel der Kantone Glarus und st. Gallen mit einem relativ 
grossen Anteil an Kleinkraftwerken die Folgen klar belegt 
werden können. Im Kanton Glarus Hegt die hydraulische 
Erzeugung aus Kraftwerken unter 1 Megawatt, nämlich bei 
40 Millionen Kilowatt, und im Kanton st. Gallen bei 76 Millio
nen Kilowatt. Das zeigt Folgendes: Wenn man von einem 
Benutzungspreis von 12 Rappen pro Kilowatt für Haushalt
kunden ausgeht, mOssten allein in diesen Kantonen die 
Netzbetreiber - das werden kommunale Elektrizitätswerke 
sein - den Endkunden, die nichterneuerbare Energien be
ziehen, zusätzlich 14 Millionen Franken verrechnen. 
Die Minderheit - Herr David wird das nachher ausführlich 
begründen - ist der Meinung, dass auch im Bereich der er
neuerbaren Energien die Durchleitung in die Erleichterun
gen aufzunehmen ist. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen - mit 6 zu 
5 Stimmen - dem Antrag auf Streichung dieses Artikels zu
zustimmen. 

David Eugen (C, SG): Nach wie vor steht in Artikel 89 Ab
satz 1 der Bundesverfassung: «Bund und Kantone setzen 
sich im Rahmen Ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausrei
chende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und um
weltverträgliche Energieversorgung sowie für einen spar
samen und rationellen Energieverbrauch.» In Artikel 89 Ab
satz 2 steht «Der Bund legt Grundsätze fest Ober die 
Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und Ober 
den sparsamen und rationellen Energieverbrauch.» 
lrgenawann mOssen wir diese Verfassungsversprechen, die 
jetzt 1 o Jahre alt sind, In irgendeiner Form erfOllen. 
Es Ist hier bei der vorangegangenen Diskussion geltend ge
macht worden, dass die Bevölkerung im September 2000 
die drei Energievorlagen abgelehnt habe. Das trlffl zu, aber 
Kollege Marty hat zu Recht gesagt, dass die Bevölkerung 
damals neue Steuern ablehnte. Die 47 Prozent, die sich für 
die Förderungsmassnahmen trotz der Steuern ausgespro
chen haben, zeigen aber, dass ein starker Wille vorhanden 
Ist - und Im Übrigen wurde das auch von den Gegnern die
ser Vorlagen nie bestritten -, dass die erneuerbaren Ener
gien zu fördern sind und ihnen auch eine echte Marktchance 
einzuräumen ist. 
Mit dem Gesetz, das wir hier machen, wird der Markt ilbera
lis!ert. Es ist ganz klar, dass die erneuerbaren Energien mit 
diesem Gesetz der grossen Gefahr ausgesetzt sind, Ober
haupt aus dem Markt gedrängt zu werden, weil die nichter
neuerbaren Energien viel billiger sind. 
Unser Vorschlag will nun, dass die Transportkosten für die 
erneuerbaren Energien befristet verbilligt und damit deren 
Marktchancen verbessert werden. Allerdings kann und soll 
das nicht generell gemacht werden, sondern gezielt nur bis 
zu einer bestimmte Lelstungsgrösse - 1 Megawatt - möglich 
sein. In diesem Sinne hat der Nationalrat beschlossen. 
Wir haben in der Kommission einen Antrag gestellt, das 
noch weiter einzugrenzen, um wirklich diese Förderung nur 
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gezielt für die erneuerbaren Energien wirksam werden zu 
lassen, nämllch für jene Anlagen, die mit den 15 Rappen 
Produktionskosten gemäss Energiegesetz noch nicht wirt
schaftlich betrieben werden können. 
Dieser Vorschlag, der jetzt vor Ihnen liegt, ist auch bezOglich 
der Kosten dieser Massnahme richtig, denn er belastet dies 
bei der Ausspelsung. Der Vortell tritt auch bei der Ausspel
sung ein. Wenn Unternehmen Kunden haben, welche er
neuerbare Energie beziehen, wird diesen die Energie minus 
die Transportkosten berechnet. Es ist richtig, dass jenen 
Kunden, die bei den gleichen Werken nichterneuerbare En
ergie beziehen, die Transportkosten im Preis belastet wer
den. 
Dies Ist aber beim Endkonsum eine richtige Vertellung des 
Belastungsunterschiedes. Ich welss nicht, wer von Ihnen 
heute erneuerbare Energie bezieht. Es gibt viele Werke, die 
bereits erneuerbare Energie anbieten; die Preise schwan
ken noch zwischen 70, 80 und 90 Rappen. Sie mOssen be
denken, dass diese Energien, wenn wir jetzt hier eine kleine 
Massnahme im Bereich der Durchleltungskosten für sie tref
fen, im Preis immer noch stark, erhebilch Ober jenen Ener
gien liegen, die nicht erneuerbar erzeugt werden. 
Ich finde es falsch, wenn man behauptet, in diesem Gesetz 
dürften solche Überlegungen Oberhaupt keinen Platz haben. 
Ich finde es Oberhaupt falsch, wenn man in der Energlepoii
tik nur noch auf die Karte «Liberalisierung» setzt, den Markt 
bereinigen will, die ökologischen und auch die nationalen In
teressen, die einheimische Energie, hintansetzt und nur 
noch MarktOberlegungen anstellt. Es braucht Wettbewerb im 
Energiesektor, aber wir müssen die anderen Werte, die es 
neben den eben genannten Marktwerten gibt, ebenfalls be
achten. 
Der Nationalrat hat einer weiter gehenden Regelung zuge
stimmt, wir von der Minderheit haben diese Regelung einge
schränkt; aber es bleibt - das Ist ganz klar - eine Kompo
nente der Förderung für erneuerbare Energien. Ich bitte Sie, 
diesen kleinen Schritt In diese Richtung zu tun. 

Büttiker Rolf (R, SO): Ich bitte Sie, In dieser Frage dem An
trag der Mehrheit zu folgen. Ich möchte Sie darauf aufmerk
sam machen, dass wir in diesem Rat Ober diese Frage 
bereits einmal abgestimmt haben, und zwar am 4. Oktober 
2000. Damals haben wir bei Artikel 6 Absatz 5 sogar einen 
tieferen Ansatz von 500 Kilowatt Leistung abgelehnt. Die 
HauptbegrOndung lautet, Herr David, dass die Konzeption 
und die Systematik dieses Gesetzes auf der Dreiteilung Pro
duktion/Netz/Markt beruhen. Wir haben die Konzeption so 
festgelegt, dass nicht überall, aber bei der Produktion und 
beim Markt Wettbewerb herrschen soll. Beim Netz mOssen 
wir als Gesetzgeber darauf achten, dass das Gesetz wettbe
werbsneutral ei~gesetzt wird und dass nicht einzelne Ener
gieträger - aus durchaus lobenswerten Granden, da möchte 
ich Ihnen zustimmen - bevorzugt werden. Wenn wir Ihrem 
Minderheitsantrag zustimmen, verletzen wir dieses Prinzip 
und bringen das ganze System, die ganze Philosophie die
ses Gesetzes, durcheinander. 
Im Übrigen muss ich Sie auf Folgendes aufmerksam ma
chen: Als wir bei Artikel 6 Absatz 2 diskutiert haben, dass 
der Durchleitung, der Einspeisung auf unteren Netzebenen, 
angemessen Rechnung getragen werden muss, hat Bun
desrat Leuenberger darauf hingewiesen, dass man auch 
diesem Problem bei der Einspeisung auf unteren Ebenen -
das ist bei diesen Kleinkraftwerken der Fall - durchaus 
Rechnung tragen kann. 
Ihr Anilegen, ein berechtigtes Anilegen, kann man bei dieser 
Gesetzessystematik nicht berücksichtigen; und ich muss Sie 
auf die Globalkompetenz des Bundesrates In Artikel 6 Ab
satz 2 hinweisen, wo bei der Höhe der Durchleitung eine ge
wisse Kompetenz für den Bundesrat festgelegt ist. Ich muss 
Ihnen sagen, Herr David, dass für die erneuerbaren Ener
gien bereits heute an mehreren Stellen gesorgt wird. Im En
ergiegesetz ist die Übernahme bzw. Entschädigung von 
elektrischer Energie unabhängiger Produzenten geregelt, 
das wissen Sie. Im vorliegenden EMG steht In Artikel 25, 
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dass der Markt für die erneuerbare Energie aus Kraftwerken 
bis 1 Megawatt Bruttoleistung bereits ab Beginn der Markt
öffnung vollständig offen Ist Im Übrigen hat Frau Kommissi
onspräsidentin Forstar darauf hingewiesen, dass in einigen 
Kantonen - vor allem in den Kantonen St. Gallen und Gla
rus, wo man nachgerechnet hat - erhebliche Kosten entste
hen, wenn man gebührenfrei ans Netz gehen kann. 
Das muss jemand bezahlen; es sind die kommunalen Elek
trizitätswerke, die das bezahlen mOssen, und da stehen 
meistens die Gemeinden In der Pflicht 
Ausgehend vom Prinzip und vom System des Gesetzes, 
ausgehend vom Ansatz, Produktion, Netz und Markt zu tren
nen und bei Produktion und Markt den Wettbewerb spielen 
zu lassen, sind wir als Gesetzgeber aufgerufen, dafQr zu 
sorgen, dass alle die gleichen Chancen, die gleich langen 
Splesse, haben, wenn sie ans Netz gehen. Deshalb Ist es 
nicht angezeigt, hier einzelne Energien zu bevorzugen. 
Deshalb muss Ich Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Wir ersuchen Sie, der 
Mehrheit zuzustimmen, eventuell der Minderheit, nicht aber 
dem Beschluss des Nationalrates, weil dessen Ansatzpunkt 
ein falscher Ist. Wir möchten, wenn schon, dem Verursa
cherprinzip folgen und Wettbewerbsverzerrungen verhin
dern. Mit der Lösung des Nationalrates kommt es zu 
Wettbewerbsverzerrungen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 17 Stimmen 

Art. 28 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 28 al. 1 Jet. c 
Proposition de la commission 
Malntenir 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Wir spre
chen hier nur von einer Übergangslösung für die nächsten 
sechs Jahre. Wir sprechen nicht von den energleintenslven 
GrossbezQgern; diese haben wir ja bereits bei den Marktöff
nungsstufen prMleglert Hier besteht zwischen den Anträ
gen zumindest In der Stossrichtung keine Differenz. Wir 
wollen die Vorteile grundsätzlich weitergeben. Wir können 
dies auf zwei Arten regeln: indem wir entweder schon klare 
Kriterien festlegen oder das Gesetz relatlv offen gestalten. 

· Ihre Kommission hat mit 10 zu 1 Stimmen beschlossen, an 
der Formulierung gemäss ursprOngllchem Ratsbeschluss 
festzuhalten, weil sie der Meinung Ist, dass Im Rahmen der 
Tarifhoheit die einzelnen Elektrizitätsversorgungsunterneh
men Ober die Tarifstruktur selber segmentieren können, wie 
das Ganze verteilt werden soll. In einer Region oder in el• 
nem Versorgungsgebiet sind die KMU eher darauf angewle• 
sen; an anderen Orten besteht aufgrund der Struktur eher 
der Bedarf, die festen privaten Kunden und Kundinnen, also 
die Haushalte, zu entlasten. 
Mit dem Beschluss des Nationalrates, Buchstabe c zu er
gänzen, sollen die energleintensiven Unternehmen, die nicht 
unter die Bestimmung von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a 
und Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a fallen, klar privilegiert 
werden. Ihre Kommission Ist hingegen der Meinung, dass 
Preisvorteile aufgrund von Kostenstrukturen und nicht von 
BezOgerprlorltäten aufgeteilt werden sollten. 
Sie beantragt Ihnen deshalb Festhalten am ursprünglichen 
Ratsbeschluss. 

Leumann-Würsch Helen (R, LU): Ich habe In der ersten 
Runde der Beratung bereits darauf hingewiesen, dass es 
KMU gibt, die nicht zu den GrossbezQgern gehören, die auf 
der einen Seite im Vergleich zu ihrem Umsatz und zu ihren 
Kosten sehr hohe Energiekosten bezahlen mOssen und die 
auf der anderen Safte exportorientiert sind und deshalb den 
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GrossbezQgem gegenOber einen deutlichen Nachteil haben. 
Wenn Sie, Herr Bundesrat, mir bestätigen können, dass -
so, wie der Ständerat das formuliert haben will - diese KMU 
bevorzugt behandelt werden können, kann Ich mich an
schliessen. Wenn das aber nicht so ist, wenn die KMU nicht 
wie die Grossunternehmen von einem Preisvorteil In erster 
Priorität profltleren können, möchte ich den Antrag stellen, 
dass wir uns dem Beschluss des Nationalrates anschlles
sen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Ehrllcherwelse muss Ich 
sagen, Frau Leumann: Es ist so, wie Ich es vorher gesagt 
habe: Das Verursacherprinzip und die Kostenorientierung 
werden unser Massstab sein. Dass KMU Im Besonderen be
vorzugt warden, das kann Ich aus diesem Artlkel nicht ablei
ten, so dass es darauf hinausläuft, dass Sie Ihn bekämpfen. 
Aber ich wfll Ihnen ja nicht etwas versprechen, was Ich hier 
nicht mit gutem Gewissen festhalten könnte. Es Ist nicht das 
Kriterium, ob es ein KMU oder ein grosser Betrieb ist. Fak
tisch dürfte es viele KMU betreffen, aber das ist nicht das 
Kriterium. 

Leumann-Würsch Helen (R, LU): Ich beantrage, dem Be
schluss des Nationalrates zuzustimmen, und ich möchte, 
dass wir hier abstimmen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission .... 32 Stimmen 
Für den Antrag Leumann .... 2 Stimmen 
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Texte de racte leglslatlf (FF 2000 5761) 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Ich gratuliere Herrn Bun
desrat Moritz Leuenberger an dieser Stelle noch einmal zu 
seiner glänzenden Wahl zum Bundespräsidenten. (Beifall) 

Elektrizitätsmarktgesetz 
Lol sur le marche de l'electrlclte 

Art. 25bls Abs. 1, 1bis, 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1bis 
Der Bund kann während zehn Jahren nach Inkrafttreten dle-
ses Absatzes in Ausnahmefällen Darlehen zu Selbstkosten 
des Bundes und mit Rangrucktritt zur Erneuerung be
stehender Wasserkraftwerke ausrichten, sofern die Mass
nahmen: 
a die Umweltqualität spürbar verbessern, und 
b. den Landschaftsschutz sowie den qualitativen und quanti
tativen Gewässerschutz nicht beeinträchtigen. 
Abs. 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
{Fischer, Bader Elvlra, Bigger, Brunner Toni, Hegetschweiler, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Steiner) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 25bls al. 1, 1 bis, 4 
Proposition de la commission 
Ma}orlte 
Al. 1 
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Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 1bis 
Pendant dix ans a compter de l'entree en vigueur de cet ali
nea, la Confederation peut accorder, dans des cas excep
tionnels, des prl!lts au prix coutant pour elle et avec rang 
subordonne pour le renouvellement de centrales hydrauli
ques, pour autant que ces mesures: 
a. amel!orent sensiblement la quallte de l'environnement, et 
b. ne portent pas atteinte a la protection des s!tes ni a la pro
tection qualitative et quantitative des eaux. 
Al.4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Fischer, Bader Elvira, Bigger, Brunner Toni, Hegetschweiler, 
Keller, Kunz, Leutenegger Hajo, Maurer, Speck, Steiner) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Schmid Odilo (C, VS): Anlässlich des Differenzbereini
gungsverfahrens habe ich in der UREK, nachdem uns die 
Fahne mit den Beschlüssen des Ständerates ausgeteil1 
wurde, darauf verzichtet, meinen Antrag zu Artikel 6 Absatz 
2, der die Durchleitungsgebühren und Leistungsabgeltungen 
betraf, nochmals einzubringen. 
Nun bitte ich Herrn Bundesrat Leuenberger zu erklären, auf 
welche Art er bereit ist, seine Kompetenz einzusetzen, damit 
die Produktionsgebiete und die Industrie nicht über Gebühr 
zu Leistungen zur Vergütung für die Durchleitung herange
zogen werden. Meine Sorge gilt der Industrie, aber auch den 
Berggebieten, die viel Eigenproduktion haben. 
Darf ich Sie bitten, Herr Bundesrat Leuenberger, hierzu eine 
Stellungnahme abzugeben? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Herr Odilo Schmid, mit der 
vom Ständerat beschlossenen Formulierung von Artikel 6 
Absatz 2 wird dem Anliegen, das Sie vorgetragen haben, 
Rechnung getragen. Die für die Festlegung der Durchlei
tungsgebühren zuständigen Behörden - ich denke da in er
ster Linie an die Schiedskommission - können von ihrem 
Ermessensspielraum Gebrauch machen und in den betreffe.. 
nen Netzgebieten faire Durchleitungspreise festlegen. Das 
möchte ich ausdrucklich festgehalten haben. 

Fischer Ulrich (R, AG): Die Idee von Artikel 25bis besteht 
darin, einzelne Härtefälle, die sich aus der Öffnung des 
Marktes ergeben, abzufedern. Keinesfalls aber war es die 
Idee dieses Artikels, die Wasserkraft generell zu subventio
nieren. Der Ständerat hat diese Idee korrekterweise aufge
nommen und das beschlossen, was In diesem Zusammen
hang nötig ist und in dieses Gesetz gehört. Wie ich bereits 
bei der letzten Beratung gesagt habe, ist die Lösung, welche 
Ihnen die Kommissionsmehrheit vorschlägt, rechtlich frag
würdig, sachlich unnötig und überdies auch vom Standpunkt 
der Demokratie aus problematisch. Die Verfassungsmässig
keit wurde mit einem Juristischen Klimmzug hergestellt, in
dem der Umweltschutzartikel bemüht wurde. Das Ziel von 
Artikel 25bis ist aber eindeutig nicht der Umweltschutz, son
dern es handelt sich klar um eine wirtschaftspolitische 
Massnahme. Es Ist sehr fraglich, ob diese Umweltbedingun
gen im konkre1en Anwendungsfall auch tatsächlich eingehal
ten werden könnten, indem bei der Sanierung einer Wasser
kraftanlage die Umweltqualität verbessert würde. 
Es ist ein juristischer Trick, es ist unehrlich, und schon des
halb wäre dieser Artikel abzulehnen. 
Aufgrund der Argumentation im Ständerat wurde zwar im 
Differenzbereinigungsverfahren die Verbindung zu Absatz 2 
gelöst, sodass dieser Absatz 2 nun tatsächlich auch selbst· 
ständig bestehen könnte. Dennoch ist es eine Gesetzge
bung auf Vorrat, und es ist fraglich, ob diese je einmal 
benötigt werden wird. Es Ist heute völlig ungewiss - vielmehr 
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ist es unwahrscheinlich, dass die Bestimmung je in Kraft ge
setzt werden muss. 
Heute wären praktisch ausschliesslich Flusskraftwerke be
troffen, die aber tatsächlich ohne «Staatskrücken» erneuert 
werden. Ich habe bereits die Beispiele Ruppoldingen und 
Gösgen erwähnt, die saniert werden, ohne dass der Staat 
hier irgendwie eingreifen müsste. 
Die Sanierung der grossen Alpenkraftwerke, um die es den 
Antragstellern ja vorwiegend geht, steht erst Mitte dieses 
Jahrhunderts an. Wie aber die wirtschaftliche Stellung der 
Wasserkraft in dreissig oder fünfzig Jahren aussieht, ist 
heute unbekannt. Wahrscheinlich ist es so, dass die Was
serkraft zu diesem Zeitpunkt durchaus wieder konkurrenz
fähig sein wird, weil bis dahin die Überkapazitäten in der 
Produktion abgebaut, die fossilen Brennstoffe teurer und zu
dem aus Umweltschutzgründen eingeschränkt sein werden. 
Ich meine, diese «Staatskrücke» wird zu diesem Zeitpunkt 
mit höchster Wahrscheinlichkeit gar nicht nötig sein. Vor al
lem ist es unsinnig, bereits heute auf Vorrat eine solche Ge
setzesbestimmung zu erlassen, die immer noch erlassen 
werden könnte, wenn es dereinst tatsächlich nötig wäre; das 
wäre ja erst in dreissig bis fünfzig Jahren der Fall. Das schon 
heute zu tun, ist wenig sinnvoll. 
Schliesslich zur demokratiepolitischen Frage: Noch vor zwei 
Monaten haben Volk und Stände die Subventionierung der 
Wasserkraft abgelehnt. Es wäre eine Missachtung des 
Volkswillens, wenn man diese Bestimmung durch die Hinter
türe wieder einfügen wollte. Schliesslich wäre, wenn Sie der 
Minderheit zustimmen, auch die Möglichkeit gegeben, eine 
weitere Differenz gegenüber dem Ständerat auszuräumen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen und diese 
Differenz zum Beschluss des Ständerates auszuräumen. 

Speck Christian 01, AG): Artikel 25bis nimmt eine der Ziel
setzungen des abgelehnten Förderabgabebeschlusses auf, 
nämlich die zukünftige Erneuerung bestehender Wasser
kraftwerke, die jetzt mit Darlehen aus der Bundeskasse fi
nanziert werden sollen. 
Ich möchte klar unterstreichen, dass die Darlehen des Bun
des für nichtamortisierbare Investitionen für Wasserkraft
werke in Absatz 1 dazu dienen sollen, die von den neuen 
Rahmenbedingungen des Elektrizitätsmarktgesetzes (EMG) 
hart betroffenen Wasserkraftwerke überlebensfähig zu ma
chen. Bei den Darlehen für Erneuerung geht es aber darum, 
mit Subventionen die ökologisch ausgerichtete Sanierung 
bestehender Wasserkraftwerke zu finanzieren. 
Dieser von der UREK des Nationalrates eingefügte Artikel 
hat meiner Meinung nach vor dem Hintergrund der erwähn
ten negativen Abstimmungsergebnisse über die Energieab
gaben keine Rechtfertigung. Der Ständerat hatte bei seiner 
Beratung des EMG im Oktober bereits die richtige Lösung 
vorgeschlagen, nämlich die Abfederung von Härtefällen. Da
mit soll Vergangenheit bewältigt werden. Eine generelle Un
terstützung der Wasserkraft für zukünftige Investitionen und 
Sanierungen, auch wenn sie an ökologische Bedingungen 
gebunden sind, entbehrt jeglicher Grundlage. Mit solchen 
Subventionen würde Strukturerhaltung betrieben, was mit 
den Zielsetzungen des EMG nicht zu vereinbaren ist. 
Wir wollen im EMG Wettbewerb in Stromproduktion und Ver
sorgung einführen; deshalb soll der Bund nicht voreilig allfäl
lige Unternehmensrisiken subventionieren. In Artikel 25bis 
Absatz 1 bis heisst es, «sofern die Massnahmen: a. die Um
weltqualität spürbar verbessern, und b. den Landschafts
schutz sowie den qualitativen und quantitativen Gewässer
schutz nicht beeinträchtigen»; das als Voraussetzung, damit 
für die Erneuerung überhaupt Darlehen gewährt werden 
können. Ich möchte nun doch Herrn Bundesrat Leuenber
ger, den zukünftigen Bundespräsidenten - wenn er einen 
Moment seine Aufmerksamkeit dem Nationalrat widmen 
könnte, Entschuldigung -, konkret fragen: Können Sie mir 
anhand eines Beispiels aufzaigen, was die zitierte Formulie
rung für ein Kraftwerk bedeutet? Es ist mir nämlich nicht klar, 
was bei bestehenden Kraftwerken diesbezüglich noch ge
macht werden soll. Ich wäre sehr froh, wenn Herrn Bundes
rat Leuenberger dies klären könnte. 
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Wenn wir dieser Erweiterung der Darlehenslösung zustim
men, ist nicht abzusehen, welche finanziellen Folgen eine 
solche neue Subventionsnorm haben könnte. Herr Fischer 
hat als Vertreter der Minderheit bereits erwähnt, dass es im 
Moment auch nicht absehbar ist, wann diese Folgen eintre
ten würden. 
Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese übertriebenen Forde
rungen abzulehnen. Ich bitte Sie im Namen der SVP-Frak
tion, dem Ständerat zu folgen und Absatz 1 bis zu streichen. 

Decurtins Walter (C, GR): Materiell will ich auf die Diffe
renz, wie wir sie hier vor uns haben, nicht gross eingehen. 
Wir haben das diskutiert, und es hat keinen Sinn, dass wir 
hier noch einmal alles aufrollen. Nur: In der Differenzbereini
gung hat der Ständerat die Fassung unseres Rates bei Arti
kel 25bis Absatz 1 bis, der die Erneuerung bestehender 
Wasserkraftwerke betrifft, mit 2 Stimmen Unterschied knapp 
verworfen. Wie es hiess, wurde als einer der Hauptgründe 
für die Ablehnung gesagt, die Formulierung des Nationalra
tes entbehre eines sauberen gesetzessystematischen Auf
baus. Ich bin aber überzeugt, dass dieser Einwand mit der 
Fassung, wie wir sie vor uns haben, unerheblich ist. 
Etwas muss ich aber klar und deutlich erklären: Wenn man 
die Bergkantone wirklich in die Knie zwingen will, wenn man 
allen ihren Wünschen und berechtigten Forderungen nicht 
entsprechen und diese abschmettern will, so kann man das 
zwar machen. Man darf sich nachher aber nicht wundern, 
wenn sich die Bergkantone auf der Seite der Referendums
befürworter befinden. Es wird dann also einmal die Retour
kutsche kommen. 
Darum ersuche ich Sie, dem Antrag der Kommissionsmehr
heit zuzustimmen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Herr Fischer hat ausgeführt, 
der Ständerat habe ja mit Artikel 25bis schon eine Lösung 
getroffen. Schauen wir doch, worum es dort genau geht. Der 
Ständerat ist dafür, dass der Bund Darlehen für alte Schul
den gibt. Damit haben Sie aber für die Zukunft der Wasser
kraft noch keine Vorkehrungen getroffen. Mit der Liberalisie
rung steht die Wasserkraft in Konkurrenz mit dem Strom, der 
am Spotmarkt gehandelt wird. Wenn Sie etwas erneuern 
wollen, dann müssen Sie mal schauen, wie die Preisent
wicklung an den internationalen Märkten verläuft: In den 
letzten drei Jahren, seit diese Spotmarktnotierungen auch in 
der Schweiz publiziert werden, können Sie feststellen, dass 
die Preise für Strom immer zwischen 2 und 5 Rappen 
schwanken. Bei den von Herrn Fischer zitierten Erneuerun
gen der Kraftwerke von Ruppoldingen und Gösgen haben 
wir in den ersten Jahren Gestehungskosten von 14 und 
20 Rappen pro Kilowattstunde. Sie sehen also, dass es bei 
def heutigen Marktverhältnissen höchst unwahrscheinlich 
sein wird, dass in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren 
irgendein Investor gefunden werden kann, der überhaupt 
noch ein Wasserkraftwerk erneuert, selbst wenn es nur 
darum geht, bestehende Anlagen zu ersetzen - beispiels
weise neue Generatoren oder Turbinen zu installieren. Die 
Beispiele Ruppoldingen und Gösgen sind tatsächlich zwei 
Beispiele, die noch realisiert worden sind. Aber der Ver
gleich ist eben insofern problematisch, als diese Investitions
entscheide noch unter dem Monopolregime getroffen wur
den. Das sind Entscheide, die zu Beginn der Neunzigerjahre 
gefällt wurden. Jetzt profitieren diese Werke noch von der 
sechsjährigen Übergangsfrist im Elektrizitätsmarktgesetz. 
In Zukunft sieht es, wie gesagt, ganz anders aus. Wir haben 
ganz klar eine Reihe von Kraftwerken, bei denen der Sanie
rungsbedarf ausgewiesen ist: Ich nenne aus meiner Region 
das Flusskraftwerk in Rheinfelden, wo mit einer Erneuerung 
der Generatoren die Produktion vervierfacht werden könnte. 
Dieses Werk ist geplant, auch konzessioniert, alles ist ge
nehmigt; der Bau wurde nun aber, der zitierten Marktverhält
nisse wegen, auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Die Kommissionsmehrheit legt Ihnen nun den neuen Antrag 
in der Fassung der Minderheit im Ständerat vor. Beachten 
Sie bitte, dass es sich hier nicht um eine Subvention handelt, 
dass die Darlehen vielmehr zu Selbstkosten geleistet wer-
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den und im Prinzip rückzahlbar sind. Wenn Sie der langen 
Lebenserwartung der Wasserkraftwerke Rechnung tragen -
diese halten vierzig bis achtzig Jahre lang-, dam ist es mei
nes Erachtens so, dass die Rückzahlung dieser Darlehen 
mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit gewährleistet ist. Es ist 
mir kein Fall bekannt, wo ein Wasserkraftwerk dauerhaft in 
der Verlustzone operierte. Allerdings kann es tatsächlich 
eine Weile dauern, bis die Gewinnschwelle erreicht wird. Die 
langen Abschreibungsfristen sind ja auch der Grund, wes
halb zurzeit überhaupt nichts mehr investiert wird. 
Es scheint, dass das Referendum gegen dieses Gesetz in 
gewissen Kreisen bereits vorbereitet wird. Für uns entsteht 
dann ein Problem: Wenn im Gesetz keine Vorkehrungen für 
die Wasserkraft getroffen werden, wird unsere Seite nicht 
mit ganzem Herzen hinter dem Gesetz stehen können, weil 
dann durch die Liberalisierung, ökologisch gesehen, eine 
Verschlechterung des Erzeugungsprofils der Schweiz wahr
scheinlich wäre. 
Es wurde auch im Kampf um die Abstimmung vom 24. Sep
tember 2000 immer wieder gesagt, man werde im Elektrizi
tätsmarktgesetz Vorkehrungen für die Wasserkraft treffen. 
Heute ist nun der Tag, an dem Sie darüber entscheiden. Ich 
bitte Sie, an Ihrem früheren Entscheid festzuhalten, der 
Mehrheit der Kommission zu folgen und hier für die bespro
chene Lösung zu stimmen. Im Ständerat wurde der Be
schluss des Nationalrates nur mit 22 zu 20 Stimmen 
abgelehnt. Ich bin überzeugt, dass in der nächsten Runde 
im Ständerat eine Mehrheit unserem Beschluss zustimmen 
wird. Dann macht dieses ganze Gesetz Sinn; dann können 
wir liberalisieren, ohne befürchten zu müssen, dass die 
Schweizer Wasserkraft zugrunde geht. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Zuerst zum 
formellen Aspekt des Antrages der Mehrheit, die festhalten 
will; es wurde bereits von verschiedenen Sprechern gesagt: 
Wir haben im Antrag der Mehrheit der Kommission eine Kor
rektur gegenüber unserer letzten Fassung, indem wir den 
Verweis auf Artikel 25bis Absatz 1 fallen lassen. Dieser Ver
weis würde in der Tat zum unsinnigen Resultat führen, dass 
unter Umständen zum Zeitpunkt, in dem Absatz 1 bis zum 
Tragen kommt, Absatz 1 gar nicht mehr besteht, weil der 
Bundesrat das Inkrafttreten auf einen späteren Zeitpunkt 
hinausschieben kann. Insofern ist es gesetzessystematisch 
richtig, diesen Fehler auszumerzen; das hat der Ständerat 
zu Recht erkannt. 
Nun aber zum Wesentlichen, zu einigen materiellen Punk• 
ten: Ganz wichtig ist, dass Absatz 1 bis eine Ermächtigungs
norm ist. Der Bund wird ermächtigt, in Ausnahmefällen über 
das Instrument von Darlehen zur Erneuerung der Wasser
kraft beizutragen. Hierzu muss ich auch auf die Möglichkeit 
des Parlamentes hinweisen, diese Prozesse zusätzlich über 
die jährlichen Budgets zu steuern. Wenn man also Angst 
hat, dass hier die Bundeskasse zum Zeitpunkt X zu stark be
lastet werden könnte, haben wir die Möglichkeit, den Mittel
einsatz über die Finanzplanung und den Voranschlag zu 
steuern. Das ist auch wichtig. Wir schaffen hier auch keine 
«Krücke auf Vorrat», sondern wir schaffen mit diesem Artikel 
Sicherheit. Das muss ich gerade auch Ihnen sagen, Herr Fi
scher, wenn Sie hier von «Krücke auf Vorrat» sprechen und 
sagen, man könne dann später schauen. Wissen Sie, Was
serkraftkantone haben das Vertrauen in viele Politiker verlo
ren, die eben immer, wenn es darum ging, Wort zu halten, 
ihre Versprechen nicht eingelöst haben. 
Ich erinnere an die Debatten Ober die Wasserzinsen und an 
die Diskussionen, die wir im Nationalrat in Zusammenhang 
mit dem Förderabgabebeschluss oder über das Elektrizitäts
marktgesetz geführt haben. Deshalb wäre es doch sicher 
richtig, hier dieses Signal zu setzen. Damit bin ich bei der 
politischen Aussage. Es geht hier um ein politisches Signal 
zugunsten der Wasserkraft. Es geht darum, über die Lippen
bekenntnisse, die in Artikel 89 der Bundesverfassung und 
auch im Energiegesetz wunderschön festgeschrieben sind, 
hinauszugehen und konkrete Zeichen zu geben, dass man 
den Willen hat, diese auch umzusetzen. 

Es wurde zu Recht auch darauf hingewiesen, dass die Alli
anz der Bergkantone - der Wasserschlosskantone - mit der 
übrigen Energiewirtschaft brüchig geworden ist. Es geht 
doch eher darum, dass man eine solche Allianz auch wieder 
stärkt; sei es nun im Hinblick auf die erwähnte mögliche 
Volksabstimmung, sei es im Hinblick auf andere sehr wich
tige energiepolitische Vorlagen, bei denen auch gegensei
tige Solidarität gefragt sein wird. Ich habe persönlich auch 
die allergrösste Mühe, wenn man den Volksbeschluss vom 
24. September 2000 dahingehend Interpretiert, dass keine 
Unterstützung der Wasserkraft möglich sein soll. 
Ich habe mich auch gegen Anträge gewehrt, mit denen ver
sucht wurde, bei der Strommarktöffnung neue Abgaben ein
zuführen. Demokratiepolitisch Ist der Spielraum für neue 
Abgaben nicht gegeben. Aber das Volk hat über neue Abga
ben zugunsten der Wasserkraft und nicht über die Förde
rung der Wasserkraft mit allgemeinen staatlichen Mitteln 
entschieden. Die letztere Interpretation ist nicht korrekt. Das 
Volk hat nicht mehr und nicht weniger beschlossen als eben: 
keine Förderabgaben zugunsten der Wasserkraft. 
Zu den Fragen von Herrn Speck an die Adresse von Herrn 
Bundesrat Leuenberger: Ich befürchte, dass Herr Bundesrat 
Leuenberger diese Fragen nicht beantworten wird, weil er Ja 
die Meinung der Minderheit vertreten wird. So gestatte ich 
mir, wenigstens aus der Sicht der Kommissionsmehrheit zu 
sagen, was unter die Massnahmen gemäss Artikel 25bls Ab
satz 1 bis Buchstaben a und b fallen könnte. Darunter fällt 
z. B. ein Wasserkraftwerk, das heute Trockenstrecken hat. 
Mit anderen Worten: ein Wasserkraftwerk, das mehr Wasser 
entnimmt, als nach Gewässerschutzgesetz zulässig ist, das 
aber eben den Schutz einer Konzession hat und erst saniert 
werden kann, wenn eine Erneuerung stattfindet. Es geht hier 
also z. B. um die Sanierung von Trockenstrecken. Ein ande
res denkbares Beispiel wäre, dass bei einer Sanierung eine 
offene Zentralenanlage durch eine Kavernenanlage ersetzt 
würde, oder dass man durch eine Schutz- und Nutzungspla
nung - wie sie im Gewässerschutzgesetz vorgesehen ist -
freiwllllg einzelne Landschaftsteile vollständig schützt und 
dafür andere Intensiver nutzen kann. Anwendungsfälle ge
mäss den Buchstaben a und b wird es bei künftigen Erneue
rungen also sehr viele geben. 
Wichtig ist aber, dass wir hier einen Pflock einschlagen und 
klar sagen, dass mit diesen Bestimmungen die Standards 
des jeweils geltenden Rechtes nicht erhöht werden dürfen -
weder in der Anwendung noch durch die Rechtsprechung. 
Das scheint mir wichtig zu sein: 
Ich ersuche Sie namens der Kommissionsmehrheit, diese 
Differenz zum Ständerat beizubehalten. Ich bin überzeugt, 
dass wir hier einen Konsens finden werden. 

1 
Dupraz John (R, GE), pour la commission: Je demande a 
notre Conseil de suivre la proposition de la majorite de la 
commisslon a l'article 25bis alinea 1 bis pour les ralsons sui
vantes. 
M. Fischer, porte-parole de la minorite, a fait reference au 
vote du 24 septembre dernler. Je crois qu'il le fait a tort, car, 
dans ce vote, les citoyennes et les citoyens suisses ont dit 
non a des taxes ou a des lmpöts nouveaux, mals ils n'ont 
pas dit non au maintien des forces hydroelectriques de ce 
pays. D'autre part, cette proposition a ete refusee a une 
courte majorite au Conseil des Etats et il est tout a fait logi
que que la commission de votre Conseil vous propose de 
maintenir cette dlvergence, notamment par rapport a l'in
quietude des milieux hydroelectriques face a la liberalisation 
du marche qui nous attend. 
Vous savez que le referendum menace et je crols qua nous 
devons donner un maximum d'assurances pour que cette 
liberalisation se fasse dans les mellleures condltions. Le 
60 pour cent de notre energie electrique est produit par la 
force hydroelectrique et II serait regrettable de ne pas preter 
plus attention a ce moyen d'approvisionnement en energie 
electrique qui est propre, indigene, renouvelable et que nous 
maTtrisons. Nous avons le devolr de precaution maximum 
vis-a-vis du maintien de ces Installations. C'est dans ce sens 
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que, par une volonte politique, nous voulons montrer notre 
soutlen a la foroe hydroelectrique dans ce pays. 
C'est pourquoi je vous invite a. suivre la majorite de la com
mission et a malntenir la divergence. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es ist richtig, dass dieser 
Artikel, wie die Vertreter der Kommissionsmehrheit und 
Kommissionssprecher sagen, im Falle eines Referendums 
für die Abstimmung relevant sein könnte, Dennoch muss ich 
darauf hinweisen, dass der Bundesrat einen solchen Artikel 
stets abgelehnt hat, insbesondere auch bei den Abstimmun
gen über die Energievorlagen. 
Nicht dass wir gegen eine Erneuerung der Wasserkraftanla
gen wären - das haben wir im Gegenteil bei dieser Abstim
mung ja immer unterstrichen -, aber wir haben festgehalten, 
dass dies nicht via die Bundeskasse geschehen solle, son
dern beispielsweise mit den Energieabgaben, die jetzt aller
dings verworfen wurden. Der Fairness halber muss ich aber 
hinzufügen, dass die Verwerfung dieser Vorlagen - die ja 
durch das Parlament ausgearbeitet wurden nicht bedeutet, 
dass das Schwelzervolk gegen die Erneuerung der Wasser
kraftanlagen gewesen wäre. Diesen Rückschluss zu ziehen 
wäre auch falsch, so wie es auch nicht richtig ist, diesen An
trag hinsichtlich seiner Verfassungsmässigkeit anzuzweifeln. 
Ich glaube, die Verfassungsmässigkelt ist durchaus gege
ben; die Fragen, die Herr Speck in diesem Zusammenhang 
gestellt hat, hat Herr Durrer beantwortet. Es ist auch mög
lich, dass der Umweltschutzgedanke dann dereinst an den 
Alternativen gemessen werden müsste, die zur Verfügung 
stünden, wenn ein Wasserkraftwerk nicht erneuert werden 
könnte. Oder es könnte, wie Herr Durrer gesagt hat, einiges 
verbessert werden, das jetzt nicht optimal ist, oder das dann 
eben In zwanzig Jahren nicht optimal sein wird. 
Dennoch, dieser Artikel ist ein Artikel auf Vorrat, der erst 
etwa in zwanzig Jahren zum Tragen käme. Der Ständerat • 
hat hier schon einen Kompromiss gefunden; er hat nämlich 
ein Postulat formuliert, welches der Bundesrat entgegenneh
men will. Er wird damit eingeladen, die mittel- und langfri
stige Stellung der einheimischen Wasserkraft in einem 
liberalisierten Markt im Hinblick auf die Erhaltung und Er
neuerung bestehender Anlagen zu prüfen und darüber einen 
Bericht vorzulegen, der auch erste Erfahrungen mit der 
Marktöffnung in anderen Ländern berOcksichtigt. Folgende 
Punkte werden insbesondere genannt: die energie- und re
gionalwirtschaftliche Bedeutung der Wasserkraft; die Aus
wirkungen auf die einzelnen Wasserkraftwerke, der zeitliche 
Rahmen der anfallenden Investitionen, die Höhe der erfor
derlichen Investitionen und die Finanzierung, die alHällig not
wendigen Massnahmen des Bundes und der Kantone sowie 
die Wettbewerbsverzerrungen. Wir nehmen dieses Postulat 
entgegen und sind der Meinung, dass wir dies in der sehr 
langen Frist von zwanzig Jahren tun können. 
Ich ersuche Sie also, hier der Minderheit und dem Ständerat 
zu folgen. 

Lustenberger Auedt (C, LU): Herr Bundesrat, Sie haben 
jetzt gerade erklärt, der Bundesrat sei bereit, ein entspre
chendes Postulat des Ständerates entgegenzunehmen. 
Steht damit der Bundesrat nicht im Widerspruch zu seiner 
Haltung, die er jetzt bezüglich dieses Artikels 25bis an den 
Tag legt? Wäre es nicht offener und vielleicht fast ehrlicher, 
halt zu sagen: Wir sind nach der Abstimmung über die Bü
cher gegangen und sehen diese Notwendigkeit ein? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Indem wir das Postulat 
entgegennehmen, prüfen und diesen Bericht abgeben, wer
den wir auch aufgrund dieses Berichtes nicht automatisch 
zum Schluss kommen, hier sei vonseiten der Bundeskasse 
etwas zu unternehmen. Wir können auch zum Schluss kom
men, dass aus Energieabgaben -vielleicht anderer Art, das 
können auch Abgaben aus dem Netzbetrieb sein - eine Un
terstützung zugunsten der Wasserkraft erfolgen kann. 
Mit diesem Artikel hier würden wir uns schon heute festle
gen, dass aus der Bundeskasse bezahlt wird. Wir haben im-
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mer gesagt, dass wir das nicht wollen. Das Schweizervolk 
hat bei der Abstimmung die Konsequenz gezogen. Wir wol• 
len bei unseren Aussagen bleiben, die wir während dieses 
Abstimmungskampfes gemacht haben. Ich weiss nicht, ob 
es sehr viel glaubwürdiger wäre, wenn wir uns kurz nach 
dieser Abstimmung wieder eine neue Meinung bilden wür
den. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.• 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 49 Stimmen 

Art. 25ter 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Übergangskosten 
Text 
Für die Produktion aus erneuerbaren Energien bis 1 MW 
Leistung aus Anlagen, die nicht wirtschaftlich betrieben wer
den können, kann der Bundesrat die Durchleitung während 
zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als gebüh
renfrei erklären. Die für die Netzbetreiber entstehenden 
Mehrkosten werden analog Artikel 24 Ziffer 4 abgegolten. 

Minderheit 
(Leutenegger Hajo, Bigger, Brunner Toni, Durrer, Fischer, 
Hegetschweiler, Keller, Kunz, Maurer, Speck, Steinar) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 25ter 
Proposition de la commission 
Majorite 
7itre 
Coüts transitoires 
Texte 
Durant dix ans a compter de l'entree en vlgueur de la loi, le 
Conseil federal peut exempter du palement de la retributlon 
d'acheminement l'electricite produite a partir d'energles re
nouvelables dans des centrales d'une puissance inferleure a 
1 MW qui ne peuvent atteindre le seuil de la rentabillte com
merciale. Les frais supplementaires encourus par les ex
ploitants de reseau sont finances conformement a l'arti
cle 24 chlffre 4. 

Minorite 
(Leutenegger Hajo, Bigger, Brunner Toni, Durrer, Fischer, 
Hegetschweiler, Keller, Kunz, Maurer, Speck, Steinar) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Leutenegger Hajo {R, ZG): Sie haben bei Artikel 25bis so
eben der Kommissionsmehrheit zugestimmt und damit eine 
wichtige Differenz zum Ständerat bestehen lassen. Ich 
meine, man kann für die Haltung beider Seiten durchaus 
Verständnis haben. Im Ständerat war ja das Resultat, wie 
schon erwähnt, sehr knapp. Es bestehen meines Erachtens 
also durchaus Chancen, dass der Ständerat hier auf die Li
nie des Nationalrates einschwenken wird, vielleicht mit ge
wissen Änderungen. 
Anders sieht es bei Artikel 25ter aus: Hier war das Resultat 
im Ständerat wesentlich deutlicher, klarer, und bei uns war 
es nicht ganz so klar wie bei Artikel 25bis. Ich schlage Ihnen 
im Namen der Kommissionsminderheit vor, dem Ständerat 
zu folgen und diesen Artikel zu streichen. Sie leisten damit 
einen Beitrag zur effizienten Differenzbereinigung und zur 
raschen Umsetzung des Gesetzes. Ich bin auch überzeugt, 
dass der Ständerat dann bei Artikel 25bis leichter ein
schwenken wird. 
Ich darf Sie aber auch daran erinnern, warum die Kommissi
onsminderheit diesen Artikel als unzweckmässig betrachtet: 
Mit dem EMG wollen wir Wettbewerb bei Produktion und 
Handel schaffen. Das Netz aber soll für alle Erzeuger und 
Verbraucher frei zugänglich sein und soll diskriminierungs
frei Energie für alle transportieren. Artikel 25ter widerspricht 
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diesem Grundsatz massiv. Das Anliegen, kleinere Anlagen 
zu stützen, welche Strom aus erneuerbaren Energien erzeu
gen, ist bekannt. 
Das EMG trägt diesem Anliegen auch ohne Artikel 25ter be
reits mehrfach Rechnung. So wurde Artikel 6, insbesondere 
Absatz 2, so angepasst, dass die Erzeugung auf unterer 
Netzebene besonders zu berücksichtigen ist. Da profitieren 
diese Kleinanlagen bereits mit. In Artikel 24 Absatz 4 ist fest
gehalten, dass die Produktion dieser Anlagen zu erhöhten 
Preisen gemäss Artikel 7 des Energiegesetzes abzunehmen 
ist; auch hierin werden kleinere Anlagen bevorzugt. In Arti
kel 25 Absatz 1 Buchstabe c erhalten diese Anlagen sofort 
Zugang zum Markt, was ein erheblicher Vorteil ist. 
Diesen Vorteil werden die Kleinproduzenten bestens zu nut
zen wissen. Wir haben in der Schweiz begehrte Ökostrom
angebote und gut funktionierende Solarstrombörsen. Der 
Preis dieser Produkte scheint in diesem Nischenmarkt zu 
stimmen. Lassen Sie sich nicht abschrecken von Äusserun
gen über die Netzkosten. Die Netzkosten müssen alle be
zahlen, ob sie zu hoch oder zu niedrig sind; es ist geregelt, 
wie man damit umgehen will. Aber alle haben sie zu bezah.. 
len. Die Produktion dieser kleinen Anlagen wird zudem rich
tigerweise auch mit dem C02-Abgabegesetz Vorteile errin
gen. Es gibt also bereits eine Vielzahl von Fördermassnah
men. Elne weitere Subvention - und darum würde es sich 
handeln - über die Befreiung von Netzkosten ist somit nicht 
nur gegen den Grundsatz dieses Gesetzes, sondern unse
res Erachtens auch nicht notwendig. 
Es kommt hinzu, dass dies eine Subventionierung darstellen 
würde, welche unser Volk ja deutlich abgelehnt hat. Ich 
glaube, da hat man bei der Interpretation der Volksabstim
mung keine Schwierigkeiten. Betroffen von diesem Artikel 
wären vor allem kleinere voralpine Netze, namentlich in den 
Kantonen St. Gallen und Glarus. Sie könnten kaum mehr ei
gene Netzeinnahmen erzlelen und wären völlig auf die Un
terstützung durch den Ausgleich über das Hochspannungs
netz angewiesen. 
Auch dies spricht gegen diesen Artikel, weshalb ich Ihnen 
nochmals dessen Streichung empfehle. 

Speck Christian 0/, AG): Der Ständerat hat mit klarer Mehr
heit beschlossen, Artikel 25ter zu streichen, und rNar haupt
sächlich ausgehend von folgender Überlegung: Das EMG 
sieht eine Dreiteilung in Produktion, Netz und Markt vor. Bei 
der Produktion und beim Markt soll Wettbewerb herrschen, 
nicht aber beim Netz; das Netz muss wettbewerbsneutral 
gestaltet sein. Demzufolge kann man im Netz systembedingt 
auch nicht gewisse Energien bevorzugen. Bereits beim letz
ten Durchgang haben wir darüber ausführlich diskutiert. 
Nur zwei Punkte möchte ich nochmals in Erinnerung rufen: 
Bereits !ln mehreren Stellen wird für die erneuerbaren Ener
gien gesorgt. Im Energiegesetz ist die Übernahme brN. die 
Entschädigung elektrischer Energie unabhängiger Produ
zenten geregelt; ich habe auf die Höhe von 15 bis 16 Rap
pen hingewiesen. 
Zudem steht nach Artikel 25 der vorliegenden Fassung des 
EMG der Markt für die·erneuerbaren Energien aus Kraftwer
ken mit bis zu 1 Megawatt Bruttoleistung bereits ab Beginn 
der Marktöffnung vollständig offen. Kollege Leutenegger 
Hajo hat zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Werke 
sich auch im Markt arrangieren werden, z. 8. mit Ökostrom
marken, mit denen sie auf dem Markt auch teurer verkaufen 
können. 
Das wirtschaftliche Netz für die erneuerbaren Energien ist so
mit bereits heute eng gestrickt und bedarf keiner weiteren Er
gänzungen. Die Auswirkungen von Artikel 25ter wären für ein 
Marktgesetz auch unangemessen und nicht zu akzeptieren. 
Ebenfalls möchte ich darauf hinweisen, dass von einer sol
chen Bestimmung, einer solchen Freigabe der Benutzung 
des Netzes vor allen Dingen die kommunalen Elektrizitäts
werke betroffen sind, die einen entsprechenden Betreiber 
haben; sie würden dadurch zusätzlich belastet. Dies würde 
zur Folge haben, dass diese Netzbetreiber keine Entschädi
gung für ihr Netz erhalten würden. Sie würden während der 
nächsten Jahre dadurch Schwierigkeiten bekommen. 

Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzu
stimmen und damit dem Ständerat und auch dem Bundesrat 
zu folgen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Es gibt rNei Arten von Ein
wänden, die gegen diesen Artikel 25ter angeführt werden, 
der übrigens, Herr Speck, im Ständerat gar nicht so deutlich 
abgelehnt wurde, sondern mit 22 zu 17 Stimmen. Es gibt 
den Einwand, der prinzipielle Gründe gegen diese vorüber
gehende Prlvilegierung der erneuerbaren Energien geltend 
macht, und es gibt die Einwände, die verfahrenstechnische 
Gründe in den Vordergrund stellen. Über die grundsätzli
chen Vorbehalte haben wir uns bereits ausgiebig unterhal
ten. Was wir aber sicher nicht behaupten können, ist, dass 
mit diesem Artikel eine Marktverzerrung entsteht, im Gegen
teil. Wenn Im Energiebereich überhaupt irgendwann einmal 
ein Markt geschaffen werden soll, dann müssen wir zuerst 
gleich lange Spiesse schaffen. Es wird wohl niemand in die
sem Saal behaupten, dass die kleinen Kraftwerke, die er
neuerbare Energien produzieren, heute über gleich lange 
Spiesse verfügen wie die grossen. 
Herr Leutenegger Hajo hat moniert, dass wir im Gesetz be
reits mehrere Unterstützungsmassnahmen für die kleinen 
Kraftwerke hätten. Ich darf Ihnen versichern, Herr Leuten
egger, und das wissen Sie auch, dass es keine Kumulierung 
von Unterstützungsmassnahmen gibt, sondern dass dies 
eine der möglichen Unterstützungsmassnahmen ist, die 
aber nicht mit anderen kombiniert wird. 
Es geht in diesem Artikel 25ter, der übrigens in den Über
gangsbestimmungen steht und auf zehn Jahre befristet ist, 
darum, überhaupt erst die Voraussetzungen für einen ech
ten Markt zu schaffen, der dann eben verschiedene Energie
produktionen anbietet 
Im Unterschied zum letzten Mal, als dieser Artikel 25ter in 
diesem Rat behandeft wurde, haben wir für die Privilegie
rLing der kleinen Kraftwerke eine zusätzliche Schranke ein
gefügt. Diese zusätzliche Schranke macht meines Erach
tens auch Sinn. Wir wollen nämlich nur Anlagen privilegie
ren, die nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Sie 
sollen von einer gebührenfreien Durchleitung während zehn 
Jahren profitieren können. 
Eine deutliche Verbesserung in Bezug auf die Übernahme 
der Mehrkosten, also auf die verfahrenstechnischen Abläufe, 
haben wir in diesem Artikel 25ter geschaffen, indem wir jetzt 
einen Verweis auf Artikel 24 Ziffer 4 machen. Wir haben jetzt 
für die Verrechnung der Kosten ein Verfahren gewählt, das 
bereits in beiden Räten akzeptiert wurde und das auch sinn
voll ist. 
Ich möchte noch ein Wort zur Bedeutung dieses Artikels in 
der gesamten Elektrizitätsmarktdebatte anführen. Es wurde 
verschiedentlich darauf hingewiesen, dieser Artikel gehöre 
nicht in dieses Gesetz, sondern in das Energiegesetz. Ich 
teile diese Meinung nicht. Es geht hier um eine Marktmass
nahme, und deshalb gehört diese Massnahme auch in das 
Marktgesetz. Es gibt aber noch einen anderen Grund, 
warum dieser Artikel in dieses Gesetz gehört und warum er 
vor allem Jetzt in dieses Gesetz gehört: Soltten wir das Elek
trizitätsmarktgesetz nämlich -.or dem Volk verteidigen müs
sen - und ich gehe davon aus, dass wir diese Gesetz vor 
dem Volk verteidigen müssen -, dann wird dieser Artikel ei
nes der besten Argumente für die Annahme des Gesetzes 
sein. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, dem Antrag der 
Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Dupraz John (R, GE), pour la commission: Je crois qu'apres 
Mme Sommaruga, il est difficile de rajouter quetque chose 
pour t\tre plus compiet. Elle a parfaitement argumente sur le 
bien-fonde du maintlen de cette divergence. II s'agit en effet 
d'une mesure de marche puisqu'il s'agit, lors du choc provo
que par la liberalisation du marche de l'electricite, de per
mettre a des petites centrales dont le seull de rentabillte 
n'est pas atteint - j'insiste sur ce fait - de pouvoir exister et 
vendre leur courant, et de pouvoir le transporter jusqu'au 
consommateur. 
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Je dois dire que les tenants de la minorite demontrent un 
acharnement systematique et absolu contre Jes energies re
nouvelables. Je ne comprends pas cet acharnement, car 
cette mesure est peu coüteuse, eile est limitee dans le 
temps et, encore une fois, eile ne concerne que les petites 
centrales qui n'atteignent pas le seuil de rentabilite. 
Ce projet de loi suscite de nombreuses inquietudes. Si nous 
allons au-devant d'un referendum, il s'agit d'avoir un maxi
mum d'arguments par la suite pour convaincre le peuple de 
voter cette loi. 
Au nom de la majorlte de la commission, je vous invite a sui
vre celle-ci et a malntenlr la divergence, d'autant plus qu'au 
Conseil des Etats, cette proposltion n'a ete refusee que par 
22 voix contre 17 et qu'il n'y a pas une majorite vraiment 
nette, comme l'a dit le porte-parole de la minorlte. 
Dans un esprlt d'apaisement et consensuel, je vous de
mande de bien vouloir maintenir cette divergence. 

Christen Yves (R, VD): Monsieur Dupraz, je partage vos ar
guments, mals j'almerais savoir, puisque vous avez dit que 
cette mesure etait peu co0teuse, s'il s'agit de 0,0001 pour 
mille ou de 0,0002 pour mille. 

Dupraz John (R, GE), pour la commission: Cela, je ne pour
rais pas vous le dire. Mais c'est entre deuxl (Hilarite) 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Die CVP-Fraktlon lässt 
mitteilen, dass sie die Mehrheit unterstützt. 

Durrer Adalbert (C, OW), für die Kommission: Ich kann es 
auch kurz machen. Sie haben es in der Debatte gehört, die 
Positionen waren auch in der Kommission bezogen: Der 
Mehrheit der Kommission geht es darum, für die Übergangs
zeit von zehn Jahren für die kleinen Wasserkraftwerke gleich 
lange Spiesse zu schaffen. Es Ist also eine befristete Mass
nahme. Die Korrektur, die gegenüber unserer ursprüngli
chen Fassung noch eingefügt wurde, betrifft die Einschrän
kung auf Anlagen, die nicht wirtschaftlich betrieben werden 
können - das hat Frau Sommaruga bereits erwähnt Es geht 
letztlich um eine Schutzmassnahme, um eine Stärkungs
massnahme zugunsten der dezentralen Versorgung. 
Das Ist der Grund dafür, dass Ihnen die Kommissionsmehr
heit beantragt, an der erwähnten Korrektur festzuhalten. 

Speck Christian (V, AG): Ich glaube, so, wie Herr Kollege 
Dupraz das gemacht hat, kann man die Frage des zweiten 
Vizepräsidenten Christen nicht einfach abhandeln. Es wurde 
In der Kommission immer festgehalten, das seien keine 

. Peanuts; das sind 1 bis 2 Prozent. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich ersuche Sie, der Mehr
heit zuzustimmen. Es haben Ja jetzt beide Rät~ mit dem vor
hergehenden Artikel 24 unter Ziffer 4 einer Anderung des 
Energiegesetzes zugestimmt, welche die Überwälzung der 
Mehrkosten für die Einspeisung von dezentralen Kraftwer
ken auf die schweizerische Netzgesellschaft ermöglicht. 
Beim Artikel, über den Sie jetzt abstimmen, geht es um die 
gleiche Art von Anlagen. 
Die Kommissionsmehrheit schränkt diese Anlagen nun noch 
weiter ein, indem nur jene Produktion von der Durchleitungs
gebühr befreit wird, welche nicht wirtschaftlich ist. Von der 
gebührenfreien Durchleitung dürlte daher nur ein Anteil von 
deutlich weniger als einem Prozent wenn ich nochmals auf 
diese Zahl zurückkommen kann - des lnlandverbrauches 
profitieren. Die Abwälzung der Mehrkosten gemäss dem 
zweiten Satz ist eine sinnvolle Ergänzung. Damit sollen die 
resultierenden Mehrkosten nicht den anderen Kunden ange
lastet werden, die sich einfach zufällig in dem betroffenen 
Netz befinden, sondern transparent allen inländischen Netz
benutzerinnen via das Übertragungsnetz. 
Also: Zustimmung zur Mehrheit. 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 
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Präsident (Hess Peter, Präsident): Wir müssen noch einen 
Nachtrag zur Fahne 99.055-5 behandeln. Dem Sekretariat 
der UREK ist bei der Erstellung der letzten Fahne der Diffe
renzbereinigung insofern ein Fehler unterlaufen, als man es 
unterlassen hat, die Beschlüsse des Ständerates auf der · 
Fahne aufzuführen. Wir haben diesen Beschlüssen still
schweigend zugestimmt. Wir haben also unsere Zustim
mung gegeben zu etwas, was verbaliter nicht auf der Fahne 
gewesen ist 

Elektrfzltätsmarklgese1z 
Lol sur le marche de l'electrlclte 

Art. 6 Abs. 2; Bbls Abs. 2; 14 Abs. 1; 28 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

. Art. 6 al. 2; Bbls al. 2; 14 al. 1; 28 al.1 let. c 
, Proposition de Ja commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Loi sur le marche de l'electriclte 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 07.06.99 (BBI 1999 7370) 
Message du Conseil federal 07.06.99 (FF 1999 6646) 
Nationalrat/Conseil national 15.03.00 (Enrtrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 15.03.00 (Fortsetzung-Suite) 
Natlonalrat/Consell national 20.03.00 (Fortsetzung-Suite) 
Sländerat/Consell des Etats 07.06.00 (Zweitrat-DeUldeme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.00 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 29. 11.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 29. 11.00 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 30.11.00 (Fortsetzung - Suite) 
Sländerat/Consell des Etats 04.12.00 (Differenzen- Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 07 .12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 11.12.00 (Fortsetzung-Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Elnigungskonfarez/Conference de concillation 13.12.00 
Nationalrat/Conseil national 13.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
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Ständerat/Consell des Etats 15.12.00 (Schlussabstimmung- Vote flnal) 

Elektrizitätsmarktgesetz 
Lol sur le marche de l'electrlcite 

Art. 25bls Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
.... dieses Gesetzes in .... 
.... ausrichten, sofem die Massnahmen die Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit der betreffenden Werke spürbar 
verbessern. Durch Verordnung der Bundesversammlung 
kann diese Frist um maximal 10 Jahre verlängert werden. 
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Arl 25bls al. 1bls 
Proposition de la commission 
.... de cette loi .... 
.... pour autant que ces mesures ameliorent notablement la 
rentabilite des centrales ooncernees et leur oompatibillte 
avec l'environnement. Ce delai peut etre proroge de 1 O ans 
au maxlmum par une ordonnance de !'Assemblee federale. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG}, für die Kommission: Wie Sie 
aus der Fahne ersehen können, hat sich der Nationalrat aus
ser bei zwei Artikeln unserer Fassung angeschlossen. Wie 
Sie sich erinnern, haben wir Artikel 25bis Absatz 1 bis am 
letzten Montag in diesem Rat abgelehnt; dies weil der Bund 
mit Artlkel 25bis bereits ermächtigt wird, Darlehen zu Selbst
kosten an Wasserkraftwerke auszurichten. Es wird somit 
schon einiges für die Wasserkraft getan. Eine generelle Un
terstützung der Wasserkraft für künftige Sanierungen und In
vestitionen, auch wenn sie an ökologische Bedingungen 
gebunden sei, so der Ständerat am letzten Montag, sei nicht 
notwendig. 
Der Nationalrat hat nun mit 107 zu 49 Stimmen beschlos
sen, an einer solchen Bestimmung zur Erneuerung der Was
serkraftwerke festzuhalten. Allerdings hat er einige Korrek
turen an seiner ursprünglichen Fassung angebracht. So 
wurde der Verweis auf Artikel 25bis Absatz 1 fallen gelas
sen. Formell weist der Artikel damit keine Fehler mehr auf. 
Aber auch mat~riell hat der Nationalrat an seinem ursprüng
lichen Artikel Anderungen vorgenommen. Die Darlehen für 
Erneuerungen sollen analog Artikel 25bis nun zu Selbstko
sten und mit Rangrücktritt ausgerichtet werden. Dass mit 
den Auflagen in den Buchstaben a und b die Verfassungs
grundlagen für solche Darlehen gegeben sind, habe ich Ih
nen bereits das letzte Mal erläutert. 
Nach wie vor gilt es, bei Absatz 2 Fragen zu beurteilen: er
stens, ob das Volk mit seinem Nein zur Förderabgabe zur · 
Erneuerung der Wasserkraftanlagen generell Nein gesagt 
hat, und zweitens, ob die Formulierung dieses Absatzes, die 
das Inkrafttreten bewusst offen lässt, nicht eine Bestimmung 
auf Vorrat bedeutet; dies umso mehr, als wir ja bekanntlich 
dem Bundesrat ein Postulat überwiesen haben. Mit dem Po
stulat beauftragen wir den Bundesrat, die mittel- und langfri-.,.. 
stige Stellung der einheimischen Wasserkraft in einem 
liberalisierten Markt Im Hinblick auf die Erhaltung und Er
neuerung bestehender Anlagen zu prüfen und darüber einen 
Bericht vorzulegen. 
In der Kommission hat sich heute mehrheitlich die Meinung 
durchgesetzt, dass sich aus dem Nein zur Förderabgabe 
kein generelles Nein zur Förderung der Wasserkraft ableiten 
lasse. Deshalb sei es auch vertretbar, im EMG ein politi
sches Signal zugunsten der Wasserkraft zu setzen. Diese 
Auffassung, und dies möchte ich hier betonen, wurde nicht 
von allen Mitgliedern geteilt. Aber angesichts der Tatsache, 
dass wir uns als Gesetzgeber nicht noch lange Zeit lassen 
können, und im Bewusstsein, dass der Nationalrat wohl 
kaum auf unsere Linie einschwenken wird, hat sich die Kom
mission mit einem Stimmenverhältnis von 6 zu 3 bei 1 Ent
haltung dafür entschieden, bei Artikel 25bis Absatz 1 bis in 
den Grundzügen dem Nationalrat zu folgen. 
Wir sind aber der Meinung, dass neben dem Kriterium der 
Umweltverträglichkeit auch wirtschaftliche Kriterien herbei
zuziehen sind. Damit möchten wir zum Ausdruck bringen, 
dass eine finanzielle Unterstützung durch Darlehen nur ge
währt werden darf, wenn zwei Kriterien gegeben sind, näm
lich erstens die Umweltverträglichkeit und zweitens eben 
auch die Wirtschaftlichkeit. Eine Unterstützung von Anlagen, 
die nicht wirtschaftlich betrieben werden können, wird da
durch ausgeschlossen. 
Ich möchte Sie nach darauf aufmerksam machen, dass wir 
die Inkraftsetzung dieses Artikels ebenfalls geändert haben. 
Der Artikel soll gemäss unserem Dafürhalten ab Inkraftset
zen des Gesetzes und nicht erst nach Inkraftsetzen dieses 
Absatzes erfolgen. Sollte es sich als notwendig erweisen, 
kann die Frist durch Verordnung der Bundesversammlung 
um maximal 10 Jahre verlängert werden. Die Erlassform der 
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Verordnung der Bundesversammlung ist, wie Ihnen bekannt 
ist, nicht referendumspflichtig. 
Zuhanden der Materialien möchte ich zudem noch festhal
ten, dass die Absätze 2, 3 und 4 von Artikel 25bis auch für 
den Artikel 25bis 1 bis gelten. Diese Angaben dienen den 
Materialien. Damit ist eine klare Aussage für spätere Ausle
gungen enthalten. 
Wir bitten Sie mit 6 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung, unserem 
Antrag zu folgen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich stelle fest, dass Ihre 
Kommission dem Rat eigentlich beantragt, in die Einigungs
konferenz zu gehen; gest0tzt darauf unterbreitet sie Ihnen 
einen Kompromissvorschlag. Zwar hat der Bundesrat die 
Fassung, wie sie noch durch den Nationalrat beschlossen 
wurde, bekämpft. Er müsste logischerweise auch gegen die
sen Antrag kämpfen, denn so unglaublich weit von der Lö
sung des Nationalrates ist er nicht entfernt. Ich nehme aber 
zur Kenntnis, dass wir im Endstadium der parlamentari
schen Beratung sind und sich eine Einigung abzuzeichnen 
scheint. Deshalb will ich jetzt nicht noch einen anderen An
trag stellen. 
Bei dem von Ihnen formulierten Antrag stelle ich meinerseits 
fest, dass Sie ganz offensichtlich eine Lösung wollen, die 
nicht dem Referendum unterstellt ist und sofort in Kraft tre
ten kann. Diesbezüglich hatten wir In der vorherigen Bera
tungsrunde gegenüber dem Artikel, den der Bundesrat 
später noch separat hätte in Kraft setzen können, unsere 
Skepsis zum Ausdruck gebracht; das ist also eine Verbesse
rung. Wir stellen im Weiteren fest, dass gemäss der jetzigen 
Formulierung nichtamortisierbare lnvestltlonen durch diese 
Verlängerung nicht betroffen wären, sondern nur die Er
neuerung der Wasserkraft. 
Das möchte ich mindestens noch festgehalten haben, wenn 
ich schon den Artikel nicht ausdrücklich bekämpfe. (Heiter
keit) 

Angenommen -Adopte 

Arl25ter 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), für die Kommission: Sie ha
ben sich soeben entschieden, Artikel 25bis Absatz 1 bis in 
der Fassung Ihrer Kommission ins Gesetz aufzunehmen. Mit 
Artikel 25ter soll gemäss Nationalrat unter dem Titel «Über
gangskosten» die Produktion aus erneuerbaren Energien 
zusätzlich privilegiert werden. 
Wir haben in diesem Rat einen ähnlich lautenden Antrag am 
letzten Montag abgelehnt. Der Nationalrat wiederum hat dar
auf seinen Antrag leicht modifiziert, indem er eine zusätzli
che Schranke eingebaut hat. Es sollen nunmehr nur noch 
Anlagen unter einem Megawatt Leistung prMlegiert werden, 
die nicht wirtschaftlich betrieben werden können, und dies 
während zehn Jahren. Zudem wird für die Abgeltung auf Ar
tikel 24 Ziffer 4 verwiesen. Damit hat der Nationalrat eine 
Verbesserung in Bezug auf die Übernahme der Mehrkosten 
gemacht. Trotzdem hat sich Ihre Kommission mit 7 zu 2 
Stimmen bei 1 Enthaltung für die Streichung dieses Artikels 
ausgesprochen. Wir sind der Meinung, dass z.war die Stoss
richtung des Antrages grundsätzlich begrüssenswert ist, 
dass aber dadurch Verzerrungen der Durchleltungspreise 
bewirkt werden. Wir haben schon mehrmals darauf hinge
wiesen, dass solche Regelungen nicht in ein Marktgesetz 
hineingehören. Die Dreiteilung in Produktion, Netz und 
Markt bestimmt, dass bei der Produktion und beim Markt 
Wettbewerb herrschen sollen, nicht aber beim Netz. Dieses 
muss wettbewerbsneutral gestaltet sein. 
Dieses sind die Gründe, weshalb ich im Namen der Kommis
sion beantrage, an unserem Beschluss auf Streichung fest
zuhalten. 
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Eplney Simon (C, VS): Vous avez constate que, dans Ie ca
dre de l'examen de ces deux articles, la commisslon a de
cide de ne pas deposer des propositions de minorite et de 
laisser a la Conference de conciliatlon le soin de trouver des 
solutlons de compromis. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de pro
positions de minorite ne veut pas dlre qu'il y a unanimite de 
la commission - pour que cela soit clair. 

Frlck Bruno (C, SZ): Wenn ich jetzt das Wort ergreife, so 
tue Ich es, ohne einen Antrag zu stellen. Ich möchte damit 
das Votum von Herrn Epiney unterstützen. Ich möchte un
l!ere Kommissionsmitglieder nicht mit dem Auftrag und der 
Uberzeugung in die Einigungskonferenz senden, der ganze 
Ständerat würde bis zum Letzten für die Streichung dieses 
Artikels kämpfen. Im Gegenteil, er ist sachlich gerechtfertigt, 
er wurde wesentlich verbessert, wie Frau Kommissionspräsi
dentin Forster dargelegt hat. Aber ich weiss, dass in einer 
Einigungskonferenz auch Verhandlungsstoff da sein muss; 
ich meine, die beste Lösung wäre, wenn der Nationalrat bei 
Artikel 25bls Absatz 1 bis unserem Rat folgt und wenn un
sere Delegationsmitglieder in der Einigungskonferenz bei 
Artikel 25ter dem Nationalrat zustimmen. Damit hätte man 
sehr gut entschieden und eine kluge und umfassende Lö
sung getroffen. 

Büttlker Rolf (R, SO): Zum Votum von Herrn Frick muss 
schon noch etwas gesagt werden. 
Wir haben natürlich den Nachteil gehabt, dass zuerst der Ar
tikel behandelt worden ist, gegen den wir in der Kommission 
gewisse Vorbehalte angebracht haben. Sie haben es gehört, 
ihm ist mit 6 zu 3 Stimmen zugestimmt worden; wir haben 
uns dann schlussendlich bei Artikel 25bis Absatz 1 bis im 
Sinne eines Kompromisses der Kommissionsmehrheit ange
schlossen. Wir haben auf einen Minderheitsantrag und auf 
Opposition im Rat verzichtet. Wir haben den Artikel eben zu
handen der Einigungskonferenz laufen lassen. Bei Artikel 
25ter erwarten wir jetzt von der Mehrheit natürlich auch, 
dass sie das auch so sieht und wir in der Einigungskonfe
renz mit beiden Artikeln antreten können. Das gibt uns in der 
Einigungskonferenz auch etwas mehr Handlungsspielraum. 
Ich bin natürlich nicht der Auffassung von Herrn Frick, dass 
wir bei Artikel 25ter dem Nationalrat· folgen sollten. Mein 
Kompromissvorschlag lautet dann eher, dass wir bei Artikel 
25ter dem Ständerat folgen sollten, denn - Herr Bundesrat 
Leuenberger hat es eben gesagt - unsere Lösung bei Artikel 
25bis Absatz 1 bis unterscheidet sich nur ganz wenig von der 
Lösung des Nationalrates. Dort könnte man dann allenfalls, 
mit dem Kompromissvorschlag des Ständerates, in etwa 
dem Nationalrat folgen. Das wäre eine Lösung, aber nicht 
die, die Herr Frickjetzt vorgeschlagen hat. Er wollte nicht nur 
den Fünfer und das Weggli, er wollte auch noch die Bäckers
frau. 

Angenommen -Adopte 

Schluss der Sitzung um 18.00 Uhr 
La seance est /evee a 18 h 00 

11 decembre 2000 
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Elektrizitätsmarktgesetz 
Lai sur le marche de l'elecb'lclte 

Art. 25bls Abs. 1 bis 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL 25bls al. 1bis 
Proposition de /a Conference de conciliation 
Adharer a. la decision du Conseil des Etats 

Art. 25ter 
Antrag der Einigungskonferenz 
Für die Produktion aus erneuerbaren Energien aus Anlagen 
bis 1 MW Leistung, die nicht wirtschaftlich betrieben werden 
können, kann der Bundesrat die Durchleitung während zehn 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als gebührenfrei 
erklären. Für Wasserkraftwerke gilt dies bis zu einer Leis• 
tung von maximal 500 kW. Die für die Netzbetreiber entst& 
henden Mehrkosten werden analog Artikel 24 Ziffer 4 abge-
golten. 
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Art 25ter 
Proposition de la Conference de conciliation 
Durant dix ans a compter de l'entree en vigueur de la lol, Je 
Conseil federal peut exempter du paiement de la retribution 
d'acheminement l'electricite produite a partir d'energies re
nouvelables dans des centrales d'une puissance Interieure a 
1 MW qui ne peuvent atteindre le seui[ de la rentabillte com
merciale. Les centrales hydrauliques peuvent beneficier de 
cette mesure lorsque leur puissance maximale ne depasse 
pas 500 kW. Les frais supplamentaires encourus par les 
exploltants de reseau sont finances conformement ä l'arti
cle 24 chiffre 4. 

Durrer Adalbert {C, OW), für die Kommission: Die Einigungs
konferenz von heute Morgen schlägt Ihnen Folgendes vor: 
Bei Artikel 25bis - dort geht es um die Darlehen an Wasser
kraftwerke - ist der Ständerat grundsätzlich auf die Linie des 
Nationalrates eingeschwenkt. Es wurde vom Ständerat noch 
ein Problem gelöst: Die Inkraftsetzung dieser Bestimmung in 
Artikel 25bis liegt nicht im freien Ermessen des Bundesra
tes, sondern erfolgt zusammen mit der Inkraftsetzung des 
Gesetzes. Dafür wird vorgesehen, dass nach zehn Jahren in 
dieser ersten Übergangsphase allenfalls noch eine Verlän
gerung um weitere zehn Jahre beschlossen werden kann. 
Die Kompetenz für diesen Beschluss liegt aber bei der Bun
desversammlung. Er wird also wieder auf die Gesetzge
bungsebene verlegt. 
Eine weitere Änderung betrifft die Umweltstandards. Es ist 
so, dass die Darlehensgewährung inskünftig nicht nur davon 
abhängig ist, dass durch ein Erneuerungsprojekt die Um
weltverträglichkeit verbessert werden muss, sondern dass 
auch die Wirtschaftlichkeit erhöht werden muss. Ich denke, 
IJier wird etwas explizite gesagt, was der Bundesrat bei der 
Uberprüfung der Darlehensgewährung sicher auch von Am
tes wegen einbezogen hätte. 
Zu Artikel 25ter, Übergangskosten: Es geht dort um die Privi
leglerung von Alternativenergien bei der Benutzung des Lei
tungsnetzes. Dort war der Ständerat hart geblieben und 
hatte auf der Streichung beharrt Die Einigungskonferenz ist 
nun auf die nationalrätliche Linie eingeschwenkt; allerdings 
auch hier mit einer Modifikation, indem die Privllegierung der 
Wasserkraft während der ersten zehn Jahre nur bis zu einer 
Leistung von 500 Kilowatt möglich ist. Das lst die Grenze, 
die wir ja ursprünglich auch im Nationalrat vorgesehen hat
ten. Das ist eine sinnvolle Vorschrift; diese 500 Kilowatt rei
chen aus, um die Verstromung aus Trinkwasser oder eben 
auch Kleinwasserkraftwerke zu privilegieren. Für die übrigen 
Alternativenergien gilt aber weiterhin die Grenze von einem 

. Megawatt. Das macht Sinn bei der Windenergie, das macht 
Sinn bei der Verstromung aus Biomasse, und das macht na
türlich auch Sinn bei der Solarenergie; ich denke hier insbe
sondere an die Fotovoltaik. 
Ich glaube, die Einigungskonferenz hat nun den Durchbruch 
geschafft. Mit der Zustimmung zu diesen beiden modifizier
ten Artikeln wird auch eine Brücke gebaut, um in einem all
fälligen Referendumskampf bestehen zu können, so beste
hen zu können, dass sicher auch viele Kräfte aus dem 
Berggebiet und wahrscheinlich auch aus der Land- und 
Forstwirtschaft, aber auch die Klelnkraftwerkbetreiber und 
weitere Kräfte auf der Seite der Gesetzesbefürworter kämp
fen können. 
Es ist sehr wichtig, dass das Parlament dieses dringend er
forderliche EMG nun bereinigen und am Freitag in der 
Schlussabstimmung verabschieden kann. 

Dupraz John (R, GE), pour la commission: La Conference 
de conclllation s'est reunie ce matin et a examine les deux 
dlvergences malntenues par Je Conseil des Etats. 
La premlere, ä l'article 25bis alinea 1 bis, concerne les aides 
pour les renovations. Le Conseil des Etats a falt un grand 
pas vers le Conseil national en ce sens qu'il a prevu, apres 
le delai de 10 ans a dater de l'entree en vigueur de la loi, 
une possibilite de proroger ce delai de 1 o ans au maximum 
par une ordonnance de !'Assemblee federale. La Conte-
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rence de conciliatlon s'est ralliee a cette decision qui rejolnt 
l'essentiel des preoccupations de notre Conseil. 
Quant a la deuxleme mesure concemant les coOts transitoi
res ä l'artlcle 25ter, alors que !e Conseil des Etats avait pure
ment et simplement biffe cette dlsposltion, apres en avoir 
largement discute ce matin, nous avons falt une distinctlon 
entre l'electricite produite, d'une part, a partlr de centrales 
hydrauliques et, d'autre part, provenant d'autres centrales 
(solaires, eoliennes). Nous avons maintenu la meme dispo
sition, si ce n'est que la nouvelle limite est fixee a 500 kilo
watts pour las centrales hydraullques. Pour toutes les autres 
centrales - solaires, eoliennes -, nous allons Jusqu'a 1 me
gawatt. Cette disposit!on permet de donner un coup de 
pouce aux energies renouvelables, c'etait un signe que vou
lait notre Conseil. 
C'est par 15 volx contre 11 que cette disposltion a ete ac
ceptee par la Conference de conclllatlon. Alnsi, on peut dire 
que la loi est equilibree, que c'est un bon compromis entre 
les differentes forces en presence et que cette lol devrait 
pouvoir passer la rampe d'un referendum, si referendum il y 
avait. 
Je vous invite a vous rallier aux propositions de la Confe
rence de conciliation. 

Fischer Ulrich (R, AG): Die Einigungskonferenz hat zwei 
Bestimmungen beschlossen, die unnötig, wettbewerbsver
zerrend und aufwendig sind. Wir können diesen Bestimmun• 
gen nicht zustimmen. Bei einer Differenzbereinigung, bei der 
zwei Differenzen bestehen, Ist es sonst Brauch und Sitte, 
dass man eine Lösung findet, Indem man im einen Fall der 
kleinen Kammer und im anderen Fall der grossen Kammer 
zustimmt Hier haben wir nun einseitig entschieden, diesmal 
zulasten des Ständerates, und ich meine, hier könne man 
nicht mehr von einem echten Kompromiss sprechen. Des
halb können wir dieser Regelung nicht zustimmen. 

Malllard Pierre-Yves {S, VD): Monsieur Ascher, j'aimerais 
vous poser la questlon suivante. Je fais partie de l'lmpor• 
tante minorite, mais minorite quand mäme, du groupe socia
liste qui estfondamentalement opposee a cette liberalisation 
qui va trop loin, qui menace notre energie hydraulique. Et 
vous venez maintenant, au nom du groupe radical-democra
tique, dire qu'il s'agit d'un mauvais compromis, alors que ce 
qui a ete obtenu ce matin en Conference de conciliation est 
quelque chose d'exträmement modeste, et qui d'ailleurs ne 
servira en rien a nous sauver de tous les problemes que po
sera cette liberalisation. Est-ce que vous n'etes pas simple• 
ment en train de fixer la barre tres haut, trop haut pour 
donner l'impression que vous etes les perdants, alors que 
vous savez tres bien que cette loi profitera essentlellement 
aux milieux economiques et a ceux qui cherchent a falrei.du 
profrt gräce ä. cette loi sur le marche de l'electricite? 

Fischer Ulrich {R, AG): Herr Maillard, dieses Gesetz enthält 
jetzt schon lauter Zugeständnisse, die gegen die Liberalisie
rung gerichtet sind, und ich meine, auch ohne diese zwei zu
sätzlichen Bestimmungen, welche heute noch abschties
send eingefügt wurden, habe man genügend Zugeständ
nisse gemacht, damit die alternativen Energien und die 
Wasserkraft einen genügenden Schutz haben. 

Präsident {Hass Peter, Präsident): Herr Fischer, stellen Sie 
einen formellen Antrag, über den abgestimmt werden muss? 

Fischer Ulrich {R, AG): Ich stelle keinen formellen Antrag, 
weil wir ja noch die Schlussabstimmung vor uns haben; die 
genügt dann. 

Speck Christian {V, AG): In der Einigungskonferenz von 
heute Morgen hatten wir bekanntlich über die zwei Differen
zen in den Artikeln 25bls und 25ter zu befinden. Der Stände
rat hatte ursprünglich die Streichung beider Bestimmungen 
beantragt. Im Sinne eines Entgegenkommens ist bei Artikel 
25bls dann auch unsere Fraktion darauf eingetreten, dass 
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man unter gewissen Präzisierungen auch die Erneuerung 
von bestehenden Kraftwerken in diese Bestimmung ein
schliesst, und hat dem Artikel dann auch zugestimmt Bel 
Artikel 25ter, der jetzt zur Diskussion steht, möchte ich ein
fach auf Felgendes aufmerksam machen: Auch in dieser ab
geschwächten Form - wonach jetzt nur Wasserkraftwerke 
mit einer Leistung von maximal 500 Kilowatt in die Bestim
mung aufgenommen worden sind - bedeutet das Subventio
nen von jährlich 40 bis 50 Millionen Franken. Bezahlen 
müssen diese Subventionen mit dem Zuschlag auf das 
Hochspannungsnetz gemäss Artikel 24 Ziffer 4 die anderen 
Stromkonsumenten. 
Wir haben aus diesem Grund dem zweiten Vergleich nicht 
zustimmen können und bitten Sie, diesen auch abzulehnen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Ich hoffe, Sie sind sich b~ 
wusst, was jetzt zur Abstimmung steht: Es stehen die Ergeb
nisse der Einigungskonferenz zur Abstimmung. Wenn Sie 
hier Nein stimmen, dann ist das ganze Elektrizitätsmarktge
setz gestorben, und wir müssen noch einmal von vorne b~ 
ginnen. Im Übrigen muss ich mich auch inhaltlich sehr 
darüber wundern, was Herr Fischer und Herr Speck - bei
des ehemalige bzw. gegenwärtige Verwaltungsräte von 
Atomkraftwerken - hier zum Besten gegeben haben. Die 
Atomkraft, Herr Speck, hat in den letzten dreissig Jahren via 
Mischtarife etwa 30 bis 40 MIiiiarden Franken Quersubven
tionen erhalten. Bel dem, was die Einigungskonferenz bean
tragt. müssten wir die Wasserkraft tausend Jahre lang 
subventionieren, bis sie überhaupt je in den Bereich der Ge
schenke kommt, welche die Atomindustrie erhalten hat. Es 
Ist nicht gerechtfertigt, bei einer emissionsfreien, sauberen 
Technologie von Wettbewerbsverzerrungen zu sprechen, 
wenn wir bei der Liberalisierung nur das Allerschlimmste 
verhindern. Dieses Gesetz ist weiss Gott kein Gesetz ge
worden, von dem die erneuerbaren Energien in wirklich 
grossem Masse profitieren können. 
Die Einigungskonferenz beantragt, dass Strom, der aus 
nicht wirtschaftlichen Technologien, wie beispielsweise der 
Fotovoltaik, gewonnenen wird, während zehn Jahren gratis 
durchgeleitet wird. Das macht pro KIiowattstunde etwa 
5 Rappen aus. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass die 
Personen, die heute an den Solarstrombörsen 1 Franken pro 
Kilowattstunde zahlen, auch noch 7 Rappen Mehrwertsteuer 
bezahlen müssen, nur weil sie sauberen Strom beziehen, 
dann ist dieses Entgegenkommen der Einigungskonferenz 
weiss Gott ein sehr kleines Geschenk. Ich möchte Ihnen 
auch in Erinnerung rufen, dass in Deutschland jeder, der So
larstrom einspeist, 99 Pfennige pro Kilowattstunde erhält. 
Dieser Betrag ist vom Staat garantiert Dies bewirkt auch, 
dass die Preise sinken, dass die Technologie so anständig 
gefördert wird, wie man das ln der Schweiz früher im Be
reich der Atomtechnologie gemacht hat. 
Bei der Einigungskonferenz heute Morgen hat man sich also 
in der Mitte gefunden und nicht irgendwo bei einem Extrem. 
Das jetzt vorliegende EMG ist das Ergebnis eines mühsa
men Prozesses, aber -es ist ein akzeptables Ergebnis. Wir 
haben einiges für die erneuerbaren Energien getan, aber 
unvergleichlich weniger, als was früher in diesem Rat an 
Krediten, Vorleistungen, geschenkten Haftpflichtprämien, 
geschenkten Unfallversicherungsprämien usw. für die Kern
energie gesprochen wurde. Wir sollten nun dieses Gesetz 
genehmigen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zum Antrag der Einigungskon
ferenz. 

Speck Christian (V, AG): Ich stelle keine Frage an Kollege 
Ruedl Rechstelner. Ich möchte einfach einmal mehr festhal
ten: Ich habe absolutes Verständnis für seinen Einsatz als 
Direktbetroffener für diese Lösung für die Kleinkraftwerke, 
aber ich möchte ihn doch bitten, uns seine steten, immer 
wieder In den Raum gestellten Behauptungen betreffend die 
Quersubventionen für die Kernenergie - die nicht wahrer 
werden, auch wenn sie immer wieder aufgestellt werden -
vielleicht doch einmal zu belegen. Die Behauptungen sind 

nämlich auch widerlegt. Diese Gelegenheit bietet sich dann 
bei der Revision des Kernenergiegesetzes. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die CVP-Fraktion hat sich 
während der ganzen Diskussion und während dieser lang
wierigen Debatten immer dafür eingesetzt, dass konstruktive 
und vertretbare Lösungen - vertretbar auch nach der Ab
stimmung vom September 2000 - gefunden werden konn
ten. Die CVP-Fraktion hat sich aber auch immer für die Er
haltung der einheimischen erneuerbaren Energien einge
setzt, vor allem für die Erhaltung der einheimischen 
Wasserkraft. Deshalb empfiehlt Ihnen die CVP-Fraktion, 
dem Antrag der Einigungskonferenz zuzustimmen. 
Es gibt nach den Voten von Herrn Fischer und Kollega 
Speck noch eine Präzisierung anzuführen: In Artikel 25ter 
wird nun die Einspeisung von Elektrizität aus Kleinkraftwer
ken verbilligt oder kostenlos gewährt. Gemäss den Antwor
ten der Verwaltung ist hier aber nicht eine Sowohl-als-auch-, 
sondern eine Entweder-oder-Politik angesagt, das heisst: 
Diese Energien aus Kleinkraftwerken werden entweder über 
Artikel 7 Energiegesetz gefördert und bevorzugt oder über 
Artikel 25ter EMG. Es gibt also gemäss Aussage der Verwal
tung keine Sowohl-als-auch-Subventionierung oder -Bevor
zugung. Dies muss an dieser Stelle gesagt sein, damit nicht 
Irgendwelche falschen Vorstellungen herrschen. 
Nun habe ich Ihnen zum Schluss noch eine staatspolitische 
Verantwortung darzulegen, die dieser Rat wahrzunehmen 
hat die staatspolitische Verantwortung nämlich, dass man 
manchmal auch sachpolitische Entscheide, die nicht unbe
dingt hundertprozentig auf der eigenen Linie liegen, der 
Staatspolitik unterzuordnen hat. Es darf nicht angehen, dass 
die Elektrizitätsmarktöffnung in einem rechtsfreien Raum 
stattfindet. Da muss ich all jene, die jetzt unentschieden 
sind, sich allenfalls der Stimme enthalten oder das Gesetz 
ablehnen wollen, an ihre staatspolitische Verantwortung er
innern. Sonst hinterlassen wir einen Scherbenhaufen und 
lassen letztlich ein sehr wichtiges Geschäft, eine sehr wich
tige Angelegenheit, im rechtsfreien Raum stehen. Das kön
nen wir uns nicht leisten. 
Deshalb bitte ich Sie, den Anträgen der Einigungskonferenz 
zuzustimmen. 

Dupraz John (R, GE), pour la commission: Je ne puis pas 
accepter ce qui a ete dit par MM. Fischer et Speck. On ne 
peut pas dire qua las resultats de la Conference de concilia
tion ne sont pas un compromis. Je constate une fols de plus, 
dans ce Parlament, qu'il y a des gens qui sont incapables de 
faire un gaste envers les minorites et qui sont incapables de 
compromis •. 
Je rappellerai a MM. Fischer et Speck qu'en ce qui concerne 
l'article 25ter, il a ete refuse dans sa redaction initiale par le 
Conseil des Etats par 22 voix contre 17; que ce meme artl
cle, dans sa verslon initiale, a ete accepte par notre Conseil 
a deux contre un, 92 voix contre 53. Et de dire que ce n'est 
pas un compromisl II faudrait blen que vous sachiez que 
«compromis», ce n'est pas de se ralller a la majorlte, ce 
n'est pas la majorite qul ecrase la minoritel Je constate qua 
le texte qui ressort des travaux de la Conference de concilia
tion est un veritable compromis, chacun ayant falt un gaste. 
II y a un proverbe qui dlt qua celui qui veut le plus, veut le 
moins. Et de ne pas voter ces articles, cela veut dlre ne pas 
voter la loi, et il n'y auralt pas de loi sur le marche de l'electri
cite, ce qui serait quand meme regrettable. 
Je voudrais rendre attentlfs partlculierement mes collegues 
du groupe radical-democratique, et je m'en excuse aupres 
des autres conseilleres et conseillers nationaux, qua de ne 
pas voter ce compromis, c'est ne pas avoir de loi et c'est ne 
pas vouloir la liberalisatlon du marche de l'electricite. 
Alors un peu de raison, votons las propositions resultant des 
travaux de la Conference de conciliation. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich bin froh, dass Sie sich 
in diesem Punkt in der Einigungskonferenz finden konnten. 
Ich glaube, dass jetzt unter dem Strich ein Gesetz vorliegt, 
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das die notwendige Öffnung bringt, das aber auch die flan
kierenden Massnahmen, die notwendig sind, angemessen 
berücksichtigt. Ich glaube, dass mit diesem Vorschlag in ei
ner allfälligen Abstimmung, die mir allerdings nicht notwen
dig zu sein scheint, auch das Schweizervolk grossmehr
heitlich einverstanden sein wird. 

Angenommen -Adopte 

Nationalrat 
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Art. 25bls al. 1bls 
· Proposition de la Conference de conciliatlon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Art. 25ter 
Antrag der Einigungskonferenz 
Für die Produktion aus erneuerbaren Energien aus Anlagen 
bis 1 MW Leistung, die nicht wirtschaftlich betrieben werden 
können, kann der Bundesrat die Durchleitung während zehn 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als gebührenfrei 
erklären. Für Wasserkraftwerke gilt dies bis zu einer Leis
tung von maximal 500 kW. Die für die Netzbetreiber ent
stehenden Mehrkosten werden analog Artikel 24 Ziffer 4 
abgegolten. 

Art. 25ter 
Proposition de la COnference de conciliation . 
Durant dix ans a compter de l'entree en vigueur de la 101, le 
Conseil federal peut exempter du paiement de la retribution 
d'achemlnement l'electriclte produite a partir d'energles re
nouvelables dans des centrales d'une puissance infarieure a 
1 MW qul ne peuvent atteindre le seuil de la rentabilite com
merciale. Las centrales hydrauliques peuvent beneficier de 
cette mesure lorsque leur puissance maximale ne depasse 
pas 500 kW. Las frais suppiementaires encourus par las ex
ploltants de reseau sont finances conformement a l'arti
cle 24 chiffre 4. 
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Forster-Vannlnl Erika {R, SG), für die Kommission: Arti
kel 25bls Absatz 1 bis wurde in der Einigungskonferenz in 
der von unserem Rat verabschiedeten Fassung vom Montag 
übernommen. 
Artikel 25ter haben wir ja in seiner ursprünglichen Fassung 
am Montag abgelehnt. Der Nationalrat ist uns nun insofern 
entgegengekommen, als Artikel 25ter nur noch für Wasser
kraftwerke bis zu einer Leistung von 500 KIiowatt und nicht 
wie ursprünglich bis zu 1 Megawatt Anwendung findet. Mit 
den Vorleistungen dieses Artikels ist es möglich, dass z. B. 
Trinkwasserleitungen mit Turbinen, Solaranlagen oder Holz
stromanlagen in den wirtschaftlichen Bereich gelangen und 
dadurch erst realisiert werden können. 
Zuhanden des Protokolls möchte Ich noch zwei Auflagen 
festhalten: 
1. Dabei wird nur die physische Durchleitung gebührenfrei, 
nicht aber z. B. die Systemdienstleistungen oder die Mes
sung. 
2. Die Forderungen aus Artikel 24 des Energiegesetzes und 
jene aus Artikel 25ter des Elektrizitätsmarktgesetzes dürfen 
nicht kumulativ angewendet werden. Gemäss Schätzung 
der Verwaltung werden mit der Gebührenbefreiung Kosten 
von etwa 40 bis 45 Millionen Franken entstehen, die auf an
dere Benützer überwälzt werden müssen. 
Die Einigungskonferenz hat nach ausführlicher Debatte dem 
vorlfegenden Beschluss mit 18 zu 2 Stimmen bei 5 Enthal
tungen zugestimmt. 
Ich bitte Sie, ebenfalls zuzustimmen. 

Büttlker Rolf (R, SO): Ich muss sagen, dass ich mit dem 
Resultat der Einigungskonferenz so, wie es jetzt heraus9e
kommen ist, nicht einverstanden bin. In der Sache kann ich 
damit leben. Es wurde abgestimmt, das Verfahren mit der 
Einigungskonferenz ist durchgespielt worden; dazu möchte 
ich nichts mehr sagen, auch nicht die Argumente aufführen, 
aufgrund derer ich in beiden Fällen für die Lösung des Stän
derates plädiert hätte. 
Aber so, wie das Ergebnis bei diesen beiden letzten Diffe
renzen zustande gekommen ist, bin ich nicht einverstanden. 
So, wie das bei der Förderung und Erneuerung der Wasser
kraft und bei der freien Durchleitung bei Artikel 25ter gelau
fen ist fühle ich mich hintergangen, auch nach der letzten 
Sitzung der UREK-SR, wo wir anders verblieben sind, als es 
dann in der Einigungskonferenz gelaufen ist. Ich meine, das 
sei punkto Politstil kein Mei,terstück gew~en. . . 
Bei der Beratung dieses Gesetzes habe ich zwei-, dreimal 
festgestellt, dass da Dinge passiert sind, die nicht nur mit 
der Sache, sondern auch mit Taktik und Vorgehen etwas zu 
tun haben. Ich meine, mit der Koppelung habe es angefan
gen - Förderabgabebeschluss bzw. -gesetz auf der einen 
Seite und EMG auf der anderen Seitet Dann kam die Ver
schiebung der Beratung - und jetzt noch dieses Vorgehen. 
Es ist klar: Diejenigen, die auf der Seite des Ständ~rates 
standen und eigentlich ein EMG ohne diese Förderinstru
mente machen wollten - die Volksentscheide vom 24. Sep
tember sind, vorsichtig und differenziert ausgedrückt, 
mindestens teilweise geritzt worden -, können jetzt auch 
wieder nichts anderes machen, als dem EMG zuzustimmen, 
obwohl sich in der Einigungskonferenz der Nationalrat fast 
zu 100 Prozent durchgesetzt hat. 
Herr Bundesrat Leuenberger hat an der letzten Sitzung ge
sagt, dass die Lösung bei Artikel 25bis Absatz 1 bis eher auf 
der Seite des Nationalrates liege, und bei Artikel 25ter ha
ben wir Jetzt auch dem Nationalrat zugestimmt. Das Vorge
hen in der Einigungskonferenz wurde so gewählt, dass sich 
der Nationalrat natürlich vor dem Zielstrich zu 100 Prozent 
durchsetzen konnte. Die anderen konnten sich nicht mehr 
wehren, weil sie das EMG unbedingt wollen und nichts an-
deres tun konnten, als zuzustimmen. . 
Aber so, wie das gelaufen ist, muss ich Ihnen sagen, bin ich 
nicht einverstanden und fühle mich hintergangen. 

Escher Rolf (C; VS): Ich fühle mich durch Herrn Kollege 
Büttiker, der mir und einem anderen Kollegen nicht gerade 
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hier im Plenum, aber nach der Einigungskonferenz praktisch 
einen Wortbruch vorgeworfen hat, geschulmeistert. Dies im 
Zusammenhang mit der Sitzung unserer Kommission vom. 
letzten Montag. Ich bitte Sie darum, das Protokoll zu lesen, 
sobald dieses kommt: Ich habe am Montag bei Artikel 25ter 
für die unentgeltliche Durchleitung für die Kleinkraftwerke 
gestimmt. Wir haben uns dann in dieser Sitzung gegenseitig 
gefragt, ob wir am Montagabend einen Minderheitsantrag 
stellen würden. Wir haben uns gegenseitig dazu verpflichtet, 
das nicht zu tun. Wir haben uns aber nirgends und nie ver
pflichtet, in der Einigungskonferenz genau das Gleiche zu 
tun; sonst brauchen wir keine Einigungskonferenz. 
In der Einigungskonferenz habe ich dem Artikel zugestimmt, 
in dem man in Bezug auf die Wasserkraftwerke die Leistung 
von einem Megawatt auf ein halbes Megawatt reduziert. Ich 
frage mich schliesslich doch auch, ob es einen Wert hat, die
sen Artikel zu blockieren und im Hinblick auf das Referen
dum, das höchstwahrscheinlich kommen wird, die ganze 
ökologische Seite «auf die Palme» zu bringen. Ich frage 
mich, ob das noch vernünftig ist. 
Ich meine: Wenn das Gesetz so nicht passt, soll man den 
Antrag stellen, es abzulehnen. Ich weiss, wer die Zeche des 
Uberalisierungsgesetzes bezahlt: Hier wie an anderen Orten 
sind das die dünn besiedelten Gebiete. 
Wir von unserer Seite haben mitgeholfen, ein vernünftiges 
Gesetz zu erarbeiten. Wir stehen zu diesem Gesetz. Wenn 
von Ihrer Seite aber der Antrag kommt, dem nicht zuzustim
men, werde Ich dem Gesetz nicht zustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Erlauben Sie mir noch 
eine Bemerkung im Nachgang zu diesem kleinen Rededuell. 
Einmal mehr zeigt es sich, dass die gesamte schweizerische 
Energiepolitik von zwei sehr stark ideologisch geprägten La
gern paralysiert wird; es besteht eine grosse Schwierigkeit, 
zu konsensfähigen Lösungen zu kommen. Es darf sicher 
auch festgestellt werden, dass die Energiepolitik auch ein 
Tummelfeld von verschiedenen Begehrlichkeiten ist, bei Pro
duzenten und Verwertern. 
Es ist diese Pattsituation der verschiedenen Lager, die es so 
schwierig macht, Lösungen zu finden, die dann in der Volks
abstimmung, sofern eine solche überhaupt notwendig ist -
wenn Sie mich fragen, wäre sie bei diesem Gesetz absolut 
nicht notwendig -, Bestand haben. Es gibt so viele Bereiche 
in unserer Politik, bei denen ich feststellen kann, wie beide 
Seiten aufeinander zugehen können: die Sozialpartner bei
spielsweise oder die Partner in der Verkehrspolitik. Aber in 
der Energiepolitik haben wir einfach immer noch eine «ver
hockte» Situation. 
Ich wünschte mir schon, dass hier - im nächsten Jahrtau
send vielleicht - eine gewisse Entkrampfung möglich wäre, 
damit wir wieder Energiepolitik betreiben können, statt im
mer nur den Weg des geringsten Widerstandes ausloten zu 
müssen, wie das leider auch jetzt wieder der Fall ist. Ich be
grOsse es, dass wenigstens das noch möglich Ist, und hoffe, 
dass wir dieses Gesetz in Kraft setzen können und nicht von 
den Tatsachen und vom Markt überrollt werden, was für 
viele, die sich jetzt gegen dieses Gesetz wehren, eine viel 
unangenehmere Situation wäre. Das einfach noch vor Weih
nachten. (Heiterkeit) 

Angenommen -Adopte 

Schluss der Sitzung um 11.55 Uhr 
La seance est Jevee ä 11 h 55 

13 decembre 2000 
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Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 07.08.99 (BBI 1999 7370) 
Message du Consen federal 07.06.99 (FF 1999 6646) 

Natlonalrat/ConseU national 15.03.00 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nalfonalrat/Consefl national 15.03.00 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 20.03.00 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 07.06.00 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.00 (Fortsetzung- Sulta) 
Nationalrat/Conseil national 29.11.00 (Differenzen - 0"'8rgences) 
Nationalrat/Conseil national 29.11.00 (Fortsetzung-Suite) 
Natlonalrat/Conseil national 30.11.00 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.12.00 (Differenzen - 0"'8rgences) 
Nationalrat/Conseil national 07.12.00 (Differenzen- Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 11. 12.00 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Consell des Etats 11.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Elnlgungskonferenz/Conterence de conclllatlon 13.12.00 
Nationalrat/Conseil national 13.12.00 (Differenzen - D"'8rgences) 
Ständerat/ConseU des Etats 13.12.00 (Dlflerenzan-Dlvergences) 
Nalionalrat/ConseH national 15.12.00 (Schlussabstlmmung-Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 15.12.00 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2000 6189) 
Texte de l'acte ltlgislatlf (FF 2000 5761) 

Lauper Hubert (C, FR), pour Ja commission: Au nom de Ja 
sous-commission de redaction de langue frani;,aise, je me 
dois de faire une declaration a. propos de l'article 29 de la loi 
sur le marche de l'electricite. C'est l'ancien article 25ter que 
nous avons approuve mercredi, suite a. la Conference de 
conciliatlon. Nous avons constate, au rnornent ou le texte 
etait deja. imprime en vue de la votation finale, que Je texte 
franyais de l'article 29 ne correspondait pas exacternent au 
texte allemand. En effet, s'agissant de la puissance des cen
trales beneflciant du prlvilege de l'article 29, le texte alJe
mand, dans sa premiere phrase, dit ceci: "···· für die Produk
tion aus erneuerbaren Energien aus Anlagen bis 1 Me
gawatt Leistung ...... Cecl signifle que les Installations 
«jusqu'a et y compris 1 megawatt» sont concernees, alors 
que le texte franyais parle de centrales «d'une puissance in
ferieure a. 1 megawatt», ce qui n'est pas exacternent la 
memechose. 
Renselgnements pris aupres du presldent de 1a commission 
legislative eJ aupres de l'administration, il s'avere que c'est 
le texte de langue allemande qul a servi de projet redaction
nel et que c'est la traductlon franyaise qul est inexacte. Das 
lors, le texte qui sera publie pour la premiere phrase de l'arti
cle 29 contiendra Jes termes suivants: « .... dans des centra
les d'une puissance maximale de 1 megawatt ...... 
Je vous remercle de prendre acte de cette modification. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Je vais m'exprlmer au nom 
d'une minorite du groupe soclaliste pour rappeler une der
niere fois les raisons qui font que nous nous opposons vi
goureusement a cette loi, et pour vous apporter quelques 
nouvelles recentes qui, je l'espere, vont encore permettre a 
quelques-uns d'entre vous de prendre conscience de ce qua 
nous sommes en train de faire avec cette loi. 
Aux Etats-Unis, entre le 1 er et le 5 decembre 2000 sur le 
Northwest Hub of Mid-Columbia, qui gere les prix pour Jes 
Etats du nord-ouest des Etats-Unis, les prix viennent de pas
ser en quatre jours de 290 dollars a 1200 dollars par me
gawattheure, ce qui signifie 1,2 dollar par kilowattheure. 
C'est une multipllcation par 20 des prix de l'eJectricite par 
rapport aux prlx qui sont sur la cöte est en raison de pheno
menes speculatlfs. Les autorites de la concurrence en Cali
fornie viennent d'obtenlr la preuve que les entreprises 
electrlques ont stoppe leur productlon en pleine periode de 
penurle pour obtenir une augmentation du prix. 
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Deuxleme nouvelle: un seminaire de la Commission euro
peenne vient de conclure que Ja securite de l'approvisionne
ment energetlque europeen est menacee. La ministre 
allemande de l'energie vlent de dire que ce qui paraissait ini
maginable il y a encore quelques mcis commence a devenir 
un danger real a cause des baisses d'investissement dans le 
secteur energetique. II y a des cralntes par rapport a la secu
rite de l'approvisionnement energetique en Europa. 
Troisieme Information: .... 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Herr Maillard, ich bitte 
Sie, sich kurz zu halten. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Je vais etre tres bref, Mon
sieur le President, mais c'est un sujet important. 
La catastrophe de Cleuson-Dixence, a laquelle nous devons 
penser d'une part pour !es personnes qui ont subi cette ca
tastrophe, mais d'autre part aussi pour la pression qu'elle 
met sur une des plus grosses entreprises hydroelectriques, 
nous prouve simplement que, dans ce domaine-la, c'est la 
securite qui doit l'emporter sur les exigences du profit. Avec 
cette loi, nous allons mettre an difficulte l'ensemble de notre 
production hydraulique. Partout on constate qua les llberali
sations aboutissent a des phenomenes speculatifs, a des 
hausses de prix pour les petits consommateurs. Ce qui est 
nouveau, c'est que la garantle et la securite de l'approvision
nement sont desormais menacees. 
Je vous invite donc a rejeter cette loi, et je conclurai par un 
seul mot. II y a d'immenses pressions pour qua cette loi soit 
votee a l'unanimite dans ca Parlament. Je ne comprends 
pas pourquoi certains souhaitent l'unanimite, a moins qu'il y 
alt une seule explication, c'est qu'un certain nombre de gens 
voudraient ne pas avoir la mauvaise conscience que, face 
aux cetastrophes previsibles, un certain nombre d'entre 
nous aient ete clairvoyants et vous aient annonce ces catas
trophes. 
Cela ne se passera pas comme QS.. Une minorite s'opposera 
a cette loi, malgre las pressions. Je souhaite que le debat 
que nous avons au dans ce Parlament sur cette loi sur le 
marche de l'electricite ne fasse que commencer dans l'en
semble du pays. 
Je vous invite a rejeter cette loi. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Eine Mehrheit der SP-Fraktion 
stellt sich hinter das Gesetz über die Öffnung des Strom
marktes. Die Verhältnisse in den USA sind nicht mit denjeni
gen In der Schweiz zu vergleichen. Die freie Wahl eines 
Stromlieferanten zählt für uns zu den Menschenrechten. Mit 
der Inkraftsetzung dieses Gesetzes können Millionen von 

. Konsumentinnen und Konsumenten zum ersten Mal wählen, 
ob sie sauberen Strom oder gefährlichen Atomstrom wollen. 
Wir teilen die Sorge um den Umweltschutz und den Service 
publlc. Das Gesetz räumt dem Bundesrat und den Kantonen 
zahlreiche Kompetenzen ein, um das Leistungsniveau zu 
halten und den Umweltschutz zu stärken. 
Wir erwarten, dass der Bundesrat von diesen Kompetenzen 
Gebrauch macht, und bitten Sie um Zustimmung zu diesem 
Gesetz. 

Fischer Ulrich {R, AG): Nachdem in den letzten Tagen ge
wisse Missverständnisse aufgekommen sind, möchte ich 
Folgendes festhalten: Dieses Gesetz wurde in der Beratung, 
speziell in der letzten Phase, mit Bestimmungen angerei
chert, welche zu Ungerechtigkeiten und Marktverzerrungen 
führen und überhaupt nicht in dieses Gesetz der Marktöff
nung gehören. 
Die Vorteile, die eine rasche Marktöffnung indessen bein
haltet, führen uns dazu, diesem Gesetz, wenn auch ohne 
Begeisterung, zuzustimmen - in der Hoffnung, dass es mög
lichst rasch in Kraft gesetzt werden kann. 

Speck Christian r,J, AG): Gerade aufgrund der jetzt auch 
von Herrn Maillard geäusserten Bedenken haben Bundesrat 
und Parlament eine stufenweise Marktöffnung beschlossen, 
um auch der Branche eine Übergangslösung anzubieten. 
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Die SVP•Fraktion ist mit verschiedenen Detailfragen dieser 
Gesetzgebung nicht einverstanden gewesen. Wir unterstüt• 
zen dieses Gesetz jadoch aus der Überlegung, dass es jetzt 
höchste Zeit Ist, für die Marktöffnung einen gesetzlichen 
Rahmen zu schaffen, damit auch die Konsumenten und 
letztlich das Gewerbe in den Genuss der Marktöffnung kam· 
men. 
Wir unterstützen das Gesetz. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Es bereitet jetzt all jenen, die 
anderthalb Jahre an der Erarbeitung dieses Gesetzes mitge
arbeitet haben, etwas Mühe, wenn Herr Maillard hierher 
kommt und sagt, er habe jetzt neue Argumente. Herr Mail
lard, das ist kein Zeichen guter Politik. Die CVP-Fraktion 
steht hinter diesem Gesetz. Das Gesetz trägt im Wesentii
chen die Handschrift unserer Fraktion. Deshalb können wir 
die Angriffe abwehren, die sowohl von links wie auch von 
rechts gegen dieses Gesetz vorgebracht werden; wir stehen 
dazu. 
Ich bitte Sie, diesem Gesetz zuzustimmen. 

Elektrizitätsmarktgesetz 
Lol sur le marche de l'electrlclte 

Abstimmung - Vota 
(namentlich - nominattt: Beilage - Annexe 99.055/1148) 
Für Annahme des Entwurfes ...• 160 Stimmen 
Dagegen ..•• 24 Stimmen 
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Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 07.06.99 (BBI 1999 7370) 
Message du Conseil faderal 07.06.99 (FF 1999 6648) 
Nationalrat/Conseil national 15.03.00 (Erstrat - Premier ConselQ 
Nationalrat/Conseil national 15.03.00 (Forl!letzung - Suite) 
Nationalrat!Consell national 20.03.00 (Forl!letzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 07.06.00 (Zweitrat- Deuxillme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.00 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 29.11.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 29.11.00 (Fortsatzung - Suite) 
Nationalrat!Consell national 30.11.00 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.12.00 (Dtfferenzen - Dlvergences) 
Nallonalrat!Consell national 07.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat!Consell national 11.12.00 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Einlgungskonlerez/Conference de concillallon 13.12.00 
Na!lonalratfConseJI national 13.12.00 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat!Consell des Etats 13.12.00 (Differenzen- Dlvergences) 
Nallonalrat/Consell national 15. 12.00 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 15.12.00 (Schlussabstimmung- Vota llnal} 
Text des Erlasses (BBI 2000 61 89) 
Texte de racte legislatlf {FF 2000 5761) 

Schwelger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Namens der 
Radaktionskommission mache ich Sie auf eine Änderung 
aufmerksam, die im Verlaufe dieser Nacht noch «geboren» 
werden musste. (Heiterkeit) Es geht um den ominösen Arti
kel 25ter, welcher mittlerweile zu Artikel 29 geworden ist. 
Dieser Artikel wurde anhand der deutschen Fassung bera
ten. In der deutschen Fassung heisst es, dass für die Pro
duktion aus erneuerbaren Energien aus Anlagen «bis 1 
Megawatt Leistung» gewisse Vergünstigungen gewährt wer
den. Der französische Text hiess: "· ... dans las centrales 
d'une puissance inferieure a 1 megawatt .... » Dieser Text 
stimmte nicht ganz mit dem deutschen überein, weil er Anla
gen, welche genau 1 Megawatt Leistung haben, ausschloss. 
Die Radaktionskommission schlägt Ihnen deshalb eine -
wahnsinnig wichtige - Änderung vor, wonach es neu heisst: 
« •••• d'une puissance maximale de 1 megawatt .... » 

La presldente (Saudan Fran90ise, vice-presidente): Le 
Conseil prend note de cette modification. 

Elektrizitätsmarktgesetz 
Lol sur le marche de l'electrlclte 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 36 Stimmen 
Dagegen ..•. 2 Stimmen 

15 decembre 2000 
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Ref.0369 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft: Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
Objet: Lai sur le marche de l'electricite (LME) 

Gegenstand: Art. 8, Abs. 1-3 
Objet du vote: 

Abstimmung vom / Vote du: 15.03.2000 19:36:28 

Aeppfi Wartmann + s ZH FehrHans : * V lZH Kofmel 
Aeschbacher = E ZH Fehr Hans.Jürg • S~H Kunz 
Antille + R VS Fehr JaCQueline + S IZH Kurrus 
Baader casoar ' - V BL FehrUsbeth = V ZH Lachat 
Bader Elvira + C SC FehrMario + s iZH Lallve d'Eoinav 

, Banaa + s SC Fetz + s BS Laubacher 
~gerter = R BE 1 FIScher..Seengen = R~G Lauper 
• Baumann Alexander = V TG 1 Föhn = V sz , Leu 

Baumann Ruedl + G BE • Freund = V AR 1 Leuteneoaer Halo 
Baumann Stephanie + s BE FreyClaude . R NE LeuteneoaerSusann 
Beck = L VO FrevWalter . VZH Leuthard 
Berberat . s NE Gadlent + V IGA Loepfe 
Bemasconi + R 3E Galll : .. C BE Lustenberger 
Bezzola + R GF Garbani + SNE Maillard 
Blaaer = V SG Gendottl + R Tl Maltre 
Blanasca . - Tl Genner + G ZH Marietan 
Binder = V ZH Glezendanner . VAG MartiWemer 
Blocher . V ZH Gla.sson + R FR MasPOII 
Borer = V SC Glur = V•AG Mathys 
Bortoluzzi . V ZH Goll + S ZH Maurer 
Bosshard = R ZH Gonseth + G BL Maurv Pasauler 
BrunnerTonl • V SG 1 Grobet + s GE Meier-Schatz 
Buanon . V VD Gross Andreas . S ZH Menetrev Savarv 

1 BOhlmann + G LU GrossJost + s TG Messmer 
• Bührer . R SH Gulsan . R1VD Mever Therese 

Cavalll + s Tl Günter + s BE Mörgeli 
Channuls + s FR Gutzwlller + RZH Muanv 
Chevrier + C vs ! Gvsin Hans Rudolf = R BL MQller Erich 

• Chiffelle + s VD G'ISln Remo + s BS MQller-Hemml 
Christen + R V□ • Haering Binder + s ZH Nabholz 
Cina + C vs Haller = V BE Neirynck 
Cuche . G NE Hllmmerle + S:GF Oehrll 
de Dardel + s GE Hassler + V ,GF Pedrina 

1 Decurtins + C C:.ifl Heberlein = R.ZH Pelll 
Dormann Rosemarie + C LU Heoetschweiler = RZH Pfister Theophil 
Dormond Marlvse + s ~D Helm + C SC Polla 

1 Dunant = V BS Hess Berhard . - BE Raaaenbass 
• Dupraz + R GE Hess Peter + C ZG Randeaaer 
1 Durrer + C V, HessWalter . C SG • Rechsteiner Paul 
1 Eberhard • C sz Hofmann Urs + s AGI • Rechstelner-Basel 
, Eaerszeai + R &.G Hollenstein + G SG ' Rennwald 
• EoolV + L 3E Hubmann + S:ZH Rlklin 

Ehrler + C AG lmhof + C BL Robblani 
Engelberger = R VI Janlak + S BL Rossinl 
Estermann . C LU Joder = V BE Ruey 
Evmann + L BS Jossen + s vs SandozMaroel 
Fasel + G FR Jutzet + s FR Schenk 
Fässler + s SG • Kaufmann = V ZH • Scherer Mare&! 
Fattebert . V VD 1 Keller Robert . V ZH • Scheurer Remv 
Favre + R VD Koch . S ZH i Schlüer 

+ Ja/ oul/ sl 
nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R SC . V LU 
= R BL 
+ C IU 
0 R SZ 

i 
V LU 
'c FR 

* 
[ü 
izG, 

e+ S BL 
+ C !AG 
+ C Al 
+ C LU 
+ s IVD 
+ CGE 
+ C vs 
+ s GL . - Tl 
= V AG . V iZH 
+ s G8 
+ C SG 
+ G VD 
+ R TG 
+ C FR 
= V ZH. 
+ G GEI . R ZH 
+ s ZH 
+ R ZH . C VD 
= V BE 
+ s Tl . R Tl 
= V SG 
+ L 3E 
+ C TG 
+ R BS . s SG 

+ s BS 
+ s IU . C ZH 
+ C Tl . svs 
= LVD . RVD . V BE 
= V iZG 
+ L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Comolate / Tutto 1 Fraktion/ Grouoe / Grunoo C D F G L R s 
ja/oui/si 104 1 ia/oui/sl 27 0 0 9 4 16 43 
nein / non / no 46 • nein/ non / no 0 0 0 0 2 17 0 
enth. / abst. / ast. 1 1 enth. / abst. / asl 0 0 0 0 0 1 0 
entschuldlot / excuse / scusato 48 1 entschuldigt/ excuse / scuaato 8 0 o• 1 0 9 9 

Bedeutung Ja / Slgnlflcation de oul: Antrag der Mehrheit Antrag der Mehmelt 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Mlndemelt 1 (Hegetschweiler) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schmid Odilo + C !VS 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab . s VD 
Seiler Hansoeter # V BE 
Siegrlst + V AG 
Slmoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Speck = V &.G 
Spielmann . - 3E, 
Spuhler • V TG 
Stahl = V zt-
Stammluzl • R ~c; 
Stelneooer = R UA 
Steiner = R SC 
Strahm + s BE 
Studer Helner • E Ac; 
Stumo + s AG 
Suter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei * s iZH 
Theller = R LU 
Tillmanns • S VD 
Trioonez = R BE 
Tschäooat + s BE 
Tschuocert = R LU 
Vallendar + R AR 
Vaudroz Jean-Claud ,. C ßE 

Vaudroz Rene + R vc 
Vermot + s BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hanslörg = V rG 
Wandfluh = V BE 
WasserfaRen • R BE 
Weiaelt = R SG 
Weyeneth • V BE 
Wldmer + s LU 
Widrig • C BG 

Wiederkehr . E ZH 
Wlttenwller + R SG 

Wvss Ursula + s BE 
Zäch ,+ C AG 
Zanettl + s SCJ 
Zaofl + C ZH 
Zbinden + s Ac; 
Zlsyadis +' - VD 
Zuoolaer = V ZH 
Zwvoart + E BE 

E V -
1 3 1 
1 26 0 
0 0 0 
3 14 4 

Antrag der Mehrheit 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

15.03.2000 19:37:01 / 0035 
Conseil na.1lonal, Systeme devote electronlque 

ldentlf: 46. 1 /15.03.2000 19:36:28 Ref.: (Erfassung) Nr:0369 

Antra 
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Ref.0375 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft: Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
Objet: Loi sur le marche de l'electricite (LME) 

Gegenstand: Art. 8, Abs. 4 
Objet du vote: 

Abstimmung vom /Vote du: 15.03.200019:37:28 

AecDliWartmann + s ZH Fahr Hans . V ZH Kofmel 
Aeschbacher + E ZH Fahr Hans-Jiirg . S SH Kunz 
Antille + R vs Fahr JaCQueline + s ZH Kurrus 
Baader Casoar = V BL Fehr Lisbeth + V ZH Lachat 
Bader Elvira + C s□ Fehr Mario + s ZH Lalive d'Epinay 
Banga + s so Fetz + s BS Laubacher 
Bangerter = R BE Fischer-Seengen = RAG Lauper 
Baumann Alexander . V TG Föhn + V SZ Leu 
Baumann Ruedl + G BE Freund + V LAA Leuteneaaer Haio 
Baumann Stephanie + s BE FreyClaude . R NE Leutenegger Susann 
Back = L VD FreyWalter . V ZH Leuthard 
Berberat . s NE Gadient + V ~F Loeofe 
Bemasconl + R Gt: Galli . C BE Lustenberger 
Bezzola = R GR Garbanl + s NE Malllard 
Biaaer + V ISG Gendottl + R Tl Maitre 
Blgnasca . - Tl Genner + G lZH Marietan 
Binder = V IZH Giezendanner . V ~G Marti Werner 
Blocher . V ZH Glasson = R FR Maspoli 
Borer = V $0 Glur + V M Mathys 
Bortoluzzi . V ZH Goll + s lZH Maurer 
Bosshard = R ZH Gonseth + G BL Maurv PaSQuier 
Brunner Toni . V $G Grobet + s GE Meier-Schatz 
Buanon . V IVD Gross Andreas . s ZH Menetrev Savarv 
Biihlmann + G LU GrossJost + s TG Messmer 
Biihrer . R SH Gulsan . R VD Meyer Therese 
Cavalli + s Tl Giinter + s BE Mörgeli 
Chaoouis + s FR Gutzwiller + R ZH Mugny 
Chevrler + C IVS Gvsln Hans Rudolf = R BL MiillerErich 
Chlffelle + s VD Gvsln Remo + s BS Müller-Hemm! 
Christen + R VD Haerlng Binder + s :LH Nabholz 
Gina + C vs Haller + V BE Nelrynck 
Cuche . G NE Hämmerle + s GR Oehrli 
de Dardel + s GE Hassler + V ßR Pedrina 
Decurtins + C GF Heberieln = R ZH Pelli 
Dormann Rosemarie + C LU Hegetschweiler = R ZH Pfister Theophil 
Dormond Marlvse + s VD Heim + C so Polla 
Dunant + V BS Hass Berhard . - BE Raaaenbass 
Dupraz + R GE Hass Peter + C IZG Randegger 
Durrer + C ',/1 Hass Walter . C SG Rechstelner Paul 
Eberhard . C sz Hofmann Urs + s AG Rechstelner-Basel 
Egerszegi = R M Hollenstein + G SG Rennwald 
Eaalv + L BE Hubmann + s IZH Riklin 
Ehrler + C 11.G lmhof + C BL Robbianl 
Engelberger = R "' Janlak + s BL Rosslnl 
Estermann . C LU Joder + V BE Ruey 
Evmann + ·L BS Jessen + s IVS Sandoz Marcel 
Fasel + G FR Jutzet + s FR Schenk 
Fässler + s SG Kaufmann + V IZH Scherer Marcel 
Fattebert . V VD Keller Robert . V IZH Scheurer Remy 
Favre = R VD Koch . s IZH Schlüer 

+ ja/oul/sl 
nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht tellgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R SO 
• IV LU 
+ R BL 
+ C IU 
= R SZ 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= R ZG 

e+ s BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
+ s VD 
+ C IGE 
+ C IVS 
+ s GL . - Tl 
+ V ~G . V ZH 
+ s GE 
+ C SG 
+ G VD 
+ R TG 
+ C FR 
= V IZH 
+ G GE . R IZH 
+ s lZH 
+ R ZH . C VD 
+ V BE 
+ s Tl . R Tl 
+ V SG 
= L GE 
+ C TG 
+ R BS . s ISG 

+ s BS 
+ s IU . C IZH 
+ C Tl . s vs 
+ L VD . R VD . V BE 
+ V ILG 

+ L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C D F G L R s 
ja/ oul/sl 120 Ja/ oul / si 27 0 0 9 4 14 43 
nein / non / no 31 nein / non / no 0 0 0 0 2 21 0 
enth. / abst / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt / excuse / scusato 48 entschuldigt / excuse / scusato 8 0 0 1 0 8 9 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: Antrag der Mehrheit Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit 1 (Hegetschweller) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schmid Odllo + C IVS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab . s VD 
Seiler Hansoeter # V BE 
Slegrist + V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Soeck = V AG 
Spielmann . - GE 
Spuhler . V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi = RAG 
Steineaaer = R UR 
Steinar = R so 
Strahm + s BE 
Studer Heiner . E AG 
Stump + s AG 
Suter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei . s ZH 
Theller = R LU 
Tillmanns . s VD 
Trloonez = R BE 
Tschäppät + s BE 
Tschucnert = R LU 
Vallendar + R AR 
Vaudroz Jean-Claud ~· C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot + s BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansiöra + V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen . R BE 
Weiaelt + R SG 
Weyeneth . V BE 
Wldmer + s LU 
Wldrla . C SG 

Wiederkehr . E ZH 
Wrttenwiler + R SG 
wvss Ursula + s BE 
Zäch + C AG 
Zanettl + s so 
Zaofl + C ZH 
Zbinden + s AC:. 
Zisvadis + • V□ 
Zuppiger = V ZH 
Zwvaart + E BE 

E V -
2 20 1 
0 8 0 
0 0 0 
3 15 4 

Antrag der Mehrheit 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

15.03.2000 19:38:01 / 0036 
Conseil national, Systeme devote electronlque 

ldentif: 46. 1 /15.03.2000 19:37:28 Ref.: (Erfassung) Nr:0375 

Antra 
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Ref.0402 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft: Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
Objet: Lai sur le marche de l'electricite (LME) 

Gegenstand: Art. 25 ter 
Objet du vote: 

Abstimmung vom/ Vote du: 20.03.2000 18:13:50 

Aeooli Wartmann + s ZH FehrHans = V ZH Kofmel 
Aeschbacher + E ZH Fehr Hans-Jüra + S SH Kunz 
Antllle + R VS Fehr Jacqueline + s ZH Kurrus 
Baader Caspar = V BL Fehr Lisbeth = V ZH Lachat 
Bader Elvira + C SC FehrMarlo + s ZH Lalive d'Eoinav 
Banga + s SC Fetz + s BS Laubacher 
Bangerter = R BE Fischer-Seengen = RM Lauper 
Baumann Alexander = V TG Föhn = V sz Leu 
Baumann Ruedi + G BE Freund = V AR Leuteneaaer Hajo 
Baumann Steohanie + s BE FrevClaude = R NE Leuteneaaer Susann 
Back = L VD FreyWalter = V ZH Leuthard 
Berberat + s NE Gadient + V GA Loeofe 
Bemasconi + R GE Galli . C BE Lustenberger 
Bezzola + R ~H Garbani + s NE Malllard 
Bigger = V ~G Gendottl = R Tl Maitre 
Blanasca . - Tl Genner + G ZH Marietan 
Binder = V ZH Giezendanner = V AG MartlWemer 
Blocher . V ZH Glasson = R FR Maspoli 
Borer = V 50 Glur = V AG Mathys 
Bortoluzzl = V ZH Goll + s ZH Maurer 
Bosshard = R ZH Gonseth + G BL Maury PaSQuier 
BrunnerToni = V SG Grobet + s GE Meier-Schatz 
Bugnon = V il/D Gross Andreas + s ZH Menetrev Savarv 
BQhlmann + G LU GrossJost . s TG Messmer 
BQhrer = R SH Guisan . R VD Meyer Therese 
Cavalli + s Tl Günter + s BE Mörgeli 
Chappuls + s FR Gutzwiller = R ZH Mugny 
Chevrier + C vs Gysln Hans Rudolf = R BL MOllerErich 
Chiffelle + s VD Gvsin Remo + s BS MOller-Hemmi 
Christen = R VD Haerlna Binder + s ZH Nabholz 
Cina + C vs Haller = V BE Neirvnck 
Cuche + G NE Hämmerle + s GF Oehrli 
de Dardel + s GE Hassler + V GF Pedrina 
Decurtlns + C GA Heberleln = R ZH Pelll 
Dormann Rosemarie + C LU Hegetschweiler = R ZH Pfister Theophil 
Dormond Marlyse + s il/D Heim + C SC Polla 
Dunant = V BS Hess Berhard + - BE Raaaenbass 
Dupraz + R GE Hess Peter + C ZG Randeaaer 
Durrer + C "' Hess Walter + C SG Rechsteiner Paul 
Eberhard + C sz Hofmann Urs + s /.\G Rechsteiner-Basel 
Egerszegi = R AG Hollenstein + G SG Rennwald 
Eggly = L GE Hubmann + s ZH Rlklln 
Ehrler + C LA.c; lmhof = C BL Robbiani 
Enaelberaer + R 1/', Janiak + s BL Rosslni 
Estermann = C LU Joder = V BE Ruey 
Eymann + ·L BS Jossen + s vs Sandoz Marcel 
Fasel + G FR Jutzet + s FR Schenk 
Fässler + s 5G Kaufmann = V ZH Scherer Marcei 
Fattebert = V VD Keller Robert 0 V ZH Scheurer Remv 
Favre = R VD Koch + s ZH Schlüer 

+ ja/oui/si 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R so 
= V LU 

= R BL 
+ C IU 
= R SZ 
= V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= RZG 
~ S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
+ s VD 
+ C GE 
+ C vs 
+ s GL . - Tl 

= V AG . V ZH 
+ s GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
+ C FR 
= V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ s ZH 
+ R lZH 
+ C r,/D 
+ V BE 
+ s Tl 
= R Tl 

= V ~G 
= L GE 
+ C rrn . R BS 
+ s SG 

+ s BS 
+ s IU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vs . L il/D 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. / abst / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion/ Groupe / Gruppo C D F G L R s 
ja/oul /sl 111 ia/ oui / sl 31 0 0 10 1 7 50 
nein / non / no 70 nein / non / no 2 0 0 0 4 30 0 
enth. / abst / ast. 1 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 17 entschuldigt/ excuse / scusato 2 0 0 0 1 6 2 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit (Baumbergar) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchmidOdilo + C vs 
Schmied Walter = V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab + Sil/D 
Seiler Hansoeter # V BE 
Siearist + V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Speck = V AG 
Spielmann + - GE 
Spuhler = vrm 
Stahl . V ZH 
Stamm Luzi = RAG 
Steinegger = R UR 
Stelner = ASO 
Strahm + s BE 
Studer Helner + E AG 
Stump + s ~G 
Suter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theiler = R LU 
Tlllmanns . S VD 
Trioonez = R BE 
Tschäooät + s BE 
Tschuooert = R LU 
Vallender + R~R 
Vaudroz Jean-Claud !+ C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vermot + s BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix . C SG 
Walter Hansiörg = V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen . R BE 
Weiaelt = R SG 

Weyeneth + V BE 
Wldmer + s LU 
Widrig + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wlttenwller . RSG 
Wvss Ursula + s BE 
Zäch + C AG 
Zanettl + s su 
Zaofl + C ZH 
Zbinden + S )!\G 
Zlsyadls + - VD 
ZuPoiaer = V ~H 
Zwvaart + E BE 

E V -
4 5 3 
0 34 0 
0 1 0 
1 3 2 

Antrag der Mehrheit 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

20.03.2000 18: 14: 19 / 0019 
Cooseil national, Systeme devote electronlque 

ldentif: 46. 1 /20.03.2000 18:13:50 Ref.: (Erfassung) Nr:0402 

Antra 



Al, o 
99.0055_1 

Ref.0406 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft: Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
Objet: Loi sur le marche de l'electricite (LME) 

Gegenstand: Art. 30, Abs. 2 
Objet du vote: 

Abstimmung vom/ Vote du: 20.03.2000 19:01 :11 

Aeppli Wartmann + s ZH Fahr Hans = V ZH Kofmel 
Aeschbacher + E ZH Fahr Hans-Jüra + s SH Kunz 
Antille + R vs Fahr Jacaueline + s ZH Kurrus 
Baader Caspar = V BL Fahr Lisbeth = V ZH Lachat 
Bader Elvira + C ISO Fahr Marlo + S ZH Lalive d'Epinay 
Banga + S ISC Fetz + S BS Laubacher 
Banaerter = R BE Fischer-Seengen - RAG Lauoer 
Baumann Alexander = V rrn Föhn = V SZ Leu 
Baumann Ruedl + G BE Freund = V AR Leutenegger Hajo 
Baumann Stephanie + s BE FreyClaude = R NE Leutenegger Susann 
Beck = U/D FrevWalter = V ZH Leuthard 
Berberat + S NE Gadient + V GI Loepfe 
Bemasconi + R GE Galli . C BE: Lustenberaer 
Bezzola + R GA Garbanl + s NE Maillard 
Blaaer = V SG Gendottl + R Tl Maitre 
Bignasca . - Tl Genner + G ZH Marletan 
Binder = V ZH Giezendanner = V ~G MartiWemer 
Blocher . V ZH Glasson = R FR Masooll 
Borer - V SC Glur = V AG Mathvs 
Bortoluzzi = V ZH Goll + s ZH Maurer 
Bosshard = R ZH Gonseth + G BL Maury Pasquier 
Brunner Toni = V SG Grobet + s GE Meier-Schatz 
Buanon = V VD Gross Andreas + s ZH Menetrev Savarv 
Bühlmann + G LU Gross Jost . s !T"G Messmer 
Bührer = R SH Guisan . R r.,o Meyer Therese 
Cavalll + s Tl Günter + s BE Mörgeli 
Chappuis + s FR Gutzwlller = R ZH Muanv 
Chevrler + C vs Gvsln Hans Rudolf = R BL Müller Erich 
Chiffelle + s VD Gvsin Remo + s BS Müller-Hemmi 
Christen = R VD Haerlng Binder + s ZH Nabholz 
Cina + C vs Haller = V BE Neirvnck 
Cuche + G NE Hämmerte + s GA Oehrll 
de Dardel + s GE Hassler + V GA Pedrlna 
Decurtins + C GA Heberlein = R ZH Pelli 
Dormann Rosemarle + C LU Heaetschweller = R ZH Pfister Theoohll 
Dormond Marlyse + s VD Heim = C so Polla 
Dunant = V BS Hess Berhard = - BE Raggenbass 
Duoraz + R GE Hass Peter = C ZG Randeaaer 
Durrer = C VI Hass Walter = C SG RechsteineF Paul 
Eberhard = C sz Hofmann Urs + s AG Rechstelner-Basel 
Eaerszeal = R AG Hollenstein + G SG Rennwald 
Eggly = L GE Hubmann + s ZH Rlklln 
Ehrler = C AG lmhof = C BL Robbianl 
Enaelberaer = R 1/-j Janlak + s BL Rossinl 
Estermann = C LU Joder = V BE Ruev 
Evmann + L BS Jossen + s vs Sandoz Marcel 
Fasel . G FR Jutzet + s FR Schenk 
Fässler + s SG Kaufmann = V ZH Scherer Marcel 
Fattebert = V VD Keller Robert = V ZH Scheurer Remv 
Favre = R VD Koch + s ZH Schlüer 

+ ja/oui/ sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= RSO 
= V LU 
= R BL 
+ C IU 

= R SZ 
= V LU 
+ C FR 
= C LU 
= R~G 

e+ S BL 
= CLA.f 
= C Al 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS 
+ s GL . - Tl 
= V AG . V ZH 
+ S GE 
= C SG 
+ G VD 
= RTG 
+ C FR 
= V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ s ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ s Tl 
+ R Tl 
= V SG 
= L GE 

= C TG 
* R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ s IU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vs 
= L VD 
+ RVD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V :a1 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C D F G L R s 
ja/ oul / si 93 ja/ oui / sl 18 0 0 9 1 8 50 
nein / non / no 88 nein / non / no 15 0 0 0 5 29 0 
enth. / abst / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 18 entschuldlat / excuse / scusato 2 0 0 1 0 6 2 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatlon de oui: Antrag der Mehrheit Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: Antrag der Minderheit (Speck) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchmidOdllo + C vs 
Schmied Walter = V BE 
Schneider * R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler Hanspeter # V BE 
Siegrlst = V AG 
Slmoneschi-Cortesl + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Soeck = V AG 
Spielmann + - GE 
Spuhler = V TG 
Stahl * V ZH 
Stamm Luzi = R AG 
Steineaaer = RUF 
Steiner = R SC 

Strahm + s BE 
Studer Helner + E AG 
Stump + s AG 
Suter * R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel + s ZH 
Theller = R LU 
Tlllmanns * s VD 
Triponez = R BE 
Tschäooät + s BE 
Tschuppert = R LU 
Vallendar = R AR 
Vaudroz Jean-Claud ~= C GE 

Vaudroz Rene = R VD 
Vermot + s BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix . C ISG 
Walter Hansiörg = V !T"G 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen . R BE 
Welgelt = R ~G 
Weyeneth * V BE 
Wldmer + s LU 
Widrig = C SG 
Wiederkehr * E ZH 
Wittenwiler . R SG 
WYSs Ursula + s BE 
Zäch + C AG 
Zanettl + s SC 
Zaofl + C ZH 
Zbinden + s !\(; 

Zlsyadls + - VD 
Zupplaer = V ZH 
Zwvgart + E BE 

E V -
3 2 2 
1 37 1 
0 0 0 
1 4 2 

Antrag der Mehrheit 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

20.03.2000 19:01 :39/ 0023 
. Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentif: 46. 1 /20.03.2000 19:01 :11 Ref.: (Erfassung) Nr:0406 

Antra 
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Ref.0408 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft: Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
Objet: Lai sur le marche de l'electricite (LME) 

Gegenstand: Gesamtabstimmung 
Objet du vote: Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 20.03.2000 19:02:04 

AeoDII Wartmann . s ZH FehrHans o V ZH 
Aeschbacher + E ZH Fehr Hans-Jüra + s SH 
Antille + R VS Fehr Jacauellne + s ZH 
Baader Caspar 0 V BL FehrUsbeth + V ZH 
Bader Elvira + C SC FehrMarlo + s ZH 
Banga 0 s SC Fetz + s BS 
Banaerter 0 R BE Flscher-Seenaen 0 RIAG 
Baumann Alexander = V TG Föhn + V 152 
Baumann Ruedl + G BE Freund o V ~R 
Baumann Steohanie + s BE FrevClaude = R NE 
Back 0 L Vt FrevWalter o V !ZH 
Berberat = s NE Gadient + V ~F 

• Bemasconl + R ~E Galll . C BE 
i Bezzola + R 3F Garbani = s NE 

Blaaer 0 V SG Gendottl + R Tl 
Bignasca . • Tl Genner + G ZH 

i Binder 0 V ZH Glezendanner 0 V M 
• Blocher 

. V ZH Glasson + R FR 
Borer 0 V SC Glur + V AG 
Bortoluzzl o V ü1 Goll • s !ZH 
Bosshard 0 R ZH Gonseth + G BL 
BrunnerTonl o V SG Grobet = s GE 

Buanon 

~-Büh!mann 
Bührer 
Cavalli 

1 ChaPDUis 
1 Chevrier + C VS 

Gross Andreas + s ZH 
GrossJost • s rn' 
Gulsan . R VD 
Günter + s BE 
Gutzwl!ler 0 RZH 
Gysin Hans Rudolf o R BL 

Chiffelle = s VD Gvsln Remo + S BS 
Christen + R VD Haerina Binder + S ZH 
Cina + C vs Haller 0 V BE 
Cuche + G NE Härnmerle + S GA 
de Darclel = s GE Hassler i + VGA 
Decurtlns + C GF Heberlein 0 RZH 
Dormann Rosemarle + C LU Heoetschweller 0 R ZH 
Dormond Marlyse = s IVD Helm o C so 
Dunant +,V BS Hess Berhard + • BE 
Duoraz + R GE Hess Peter 0 CZG 
Durrer + C VI HessWalter + CSG 
Eberhard + C sz Hofmann Urs + S IAC: 
Eaerszeai 0 R AC: Hollenstein + G iSG 
Eaa!v + L GE Hubmann + s ZH 
Ehr!er + C AG lmho1 0 C BL 
Enaelberaer 0 R VI 
Esterrnann + C LU 
Evrnann + L BS 
Fasel + G FR 
Fässler + s SG 
Fattebert + V vc 

Janlak + s BL 
Joder ffi 

BE 
Jossen vs 
Jutzet 

s 
FR 

Kaufmann ZH 
1 Keller Robert + V 2H 

Favre + RVD Koch = S ZH! 

Kofmel 
Kunz 
KurrLIS 

1 Lachat 
• Lalive d'Eoinav 

Laubacher 
Lauoer 
Leu 
Leutenem:ier Haio 
Leuteneaaer Susann 
Leuthard 

• Loepfe 
Lustenberoer 
Maillard 
Maitre 

• Marietan 
• Martl Werner 

Masooll 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pal!Ouler 
Meier-Schatz 
Menetrey Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Möroell 
Mugny 
Müller Erich 
Müller-Hemmi 
Nabholz 
Nelrvnck 
Oehril 
Pedrlna 
Pelll 
Pfister Theoohil 
Polla 
Raoaenbass 
Randeooer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robblani 
Rossini 
Ruev 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
ScheurerRemy 
SchlOer 

+ ja/oul/si 
= nein / non / no 

* entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

0 ABC Schmid Odllo 
0 V LU Schmied Walter 
+ R BL Schneider 
+ C IU Schwaab 
0 R SZ Seiler Hanspeter 
+ V LU Siearlst 
+ C FR Simoneschl-Cortesl 
0 C LU Sommaruga 
+ R ZG Soeck 

EI+ s BL Soielmann 
+ C AG Spuhler 
+ C Al Stahl 
+ C LU Stamm Luzi 
= s VD Steinegger 
+ C GE Stelner 
+ C VS, Strehm 
+ s GL Studer Heiner . • Tl Stumo 
0 V AG Suter . V ZHI Teuscher 
= $ 3El 

:ffl 
• Thanel 
1 Theller 
Tlllmanns 

= R TG1 Trioonez 
+ C FRi Tschäooät 
= V ZH Tschuooart 
= G !GE Vallender 
0 R ZH Vaudroz Jean-Claud 
+ s ZH Vaudroz Rene 
+ R ZH Verrnot 
+ C IVD Vollmer 
+ V BE Waber Christian 
0 s Tl Walker Felix 
+ R Tl Walter Hanslöra 
0 V SG Wandfluh 
+ L ~E Wasserfallen 
0 C TG Welaelt . R BS Weveneth 
+ s SG Wldmer 
+ s BS Wldrla 
= s IU Wiederkehr 
+ C ZH Wlttenwiler 
+ C Tl WvssUrsula 
= s vs Zäch 
0 L VD Zanettl 
+ R1vu Zapf! 
0 V BE Zbinden 
o V ZG Zlsvadis 
0 L NE Zuoolaer 
= V 2H Zwvaart 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C D F G L R SIE V . 
Ja/oul /si 104 ja/ oul/ sl 27 0 0 9 3 14 301 4 16 1 
nein / non / no 24 nein / non / no 0 0 0 1 0 4 13 0 4 2 
enth. / abst / ast. 51 enth. / abst. / ast. 6 0 0 0 3 19 410 19 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 20 entschuldigt/ excuse / scusato 2 0 0 0 0 6 5 1 1 4 2 

Bedeutung Ja/ Slgnification de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: 

:g 
• R 
= s vo 
# V BE 
+ V 1'G 
+ C Tl 
+ s BE 
0 V 1'G 
= • GE 

+ V TG . V ZH 
0 R M':. 
0 R UF 
= R SC 
• s BE 
+ E M':. 
+ s AG . R BE 
+ G BE 
0 SIZH 
0 R LU . s VD 
0 R BE 
+ s BE 
0 R LU 
+ R AFI 

~+ C GE 
0 R VD 
0 s BE 
+ s BE. 
+ E BEI . C 5G 
+ V rrG: 
0 V BEI . R BE 
o R SG . V BE 
+ s LU 
0 C :,{: . E ZH 
• R SGI 
+ s BEI 
+ C AG 
+ s SC 

+ C ZH 
+ s AG 
= • VD 
o V ZH 
+ E BE 
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Ref.1148 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft: Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) 
Objet: Loi sur le marche de l'electrlclte (LME) 

Gegenstand: Schlussabstimmung 
Objet du vote: Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 15.12.2000 09:11 :58 

Abate + R 11 ! Fattebert + V vo Kofmel 
! Aeon!iWamnann + s ZH 1 Favre + R VD Kunz 
! Aeschbacher + E ZH ! FehrHans 0 !V ZH Kurrus 
[ Antille + R VS • Fehr Hans-Jüra + S SH Lachat 

Baader Caspar + V BL Fehr Jaooueline + s ZH Lalive d'Eoinav 
BaderEMra + C SO Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
Banaa 0 s so 
Banaarter + R BE 

i Baumann Alexander + V TG 

! FehrMarlo + S ZH 
i Fetz + S BS 

Flschar-8eengen + RAG ~eoaerHalo 
! Baumann Ruedi + G BE 
• Baumann Sle!>hanle + s BE 

Fohn + V sz 
Freund + V AR 

1 Leutenaoaer Susanne 
I Leuthard 

Beck + L VD FrevClaude + R NE ! Loeofe 
Berberat • s NE FrevWalter 0 V ZH Lustenberaer 

• Bemasconi + R GE Gadient + V GR Maillard 
! Be.zzola . R GR Galll + C BE Maiire 
! Bigger + V SG Garbani = s NE Marletan 
! Bignasca . . TI Germer + G ZH MartlWemer 
! Binder + V ZH Glezendanner + V AG Martv Källn 

Blocher = V ZH Glasson + R FR MR.imnß 
BOl'ar = V so Glur + V Malhvs 
Bortoluzzi + V ZH Goll = s Maurer 
Bosshard + R ZH 
BrunnerTonl + V SG 

Gonseth + G 
Grobet = s ~ 

• Boonon + V VD Gross Andreas + s Menetrev Savarv 
! Bühlmann 0 G LU GrossJost + s Messiner 

Bührer + R SH Guisan + R Maver Therese 
Cava!D 0 s TI Gllnter = s Möraell 

i Chenrnrls = s FR Gutzwiller + R ZH Mugny 
• Chevrier + C vs Gvsln Hans Rudolf + R BL • Müller Erich 
i Chiffeße = s vo Gvsin Remo + S BS • Müller-Hemm! 
! Christen + R VD Haerlna Binder + S ZH Nabholz 
! Cina + C vs Haller + V BE Netrvnck 

Cuclle = G NE Hämmerle + s GR Oehrli 
de Dardel = s GE Hass!er + V GR Pedrina 
Decurtins + C GR Heberlein + R ZH Pel6 
Donze + E BE Hegetschweller + R ZH Pfister Theophil 
D0l'mann Rosemarle + C LU Helm + C so Polla 
Dormond Marlvse = s VD Hess Barherd + • BE Raaaenbass 
Dunant + V BS Hass Peter # C ZG 

!DUDrBZ + R GEI Hass Walter + C SG Rechsteiner Paul 
Durrer + C "JW. Hofmann Urs + s AG • Rechsteiner-Basel 
Eberhard + C sz Hollensteln . G SG • Rennwald 
EDel'!l2eaf + R AG Hubmann + s ZH Rlklln 
Eaolv .. L GE . fmhaf + C BL ! Robbiani 
Ehrler + C AG ! Janfak + s BL Rossinl 
Enaelberaer + .R NW ! Joder + V BE · Ruey 
Estermann + C LU ! Jessen + s vs SandozMarcel 
Evmann + L BS ! Jutzet = SFR Schenk 
Fasel 0 G FR Kaufmann + V ZH Scherer Marcel 
Fässler + s SG Keller Robert + V ZH Scheurer AemV 

+ ja/oul/sl 
nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R so 
+ V LU 
+ R BL 
+ C IU 
+ R SZ 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 
+ il + 
+ 
+ C Al 
+IC LU 
= s vo 
+ C GE 
+ C VS 
+ s GL 
+ s ZH 
+ - 11 
= V AG 
+ V ZH 
- S GE 
+ C SG 
= G VD 

.+ R TG 
+ C FR 
+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH 
+ s ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
+ S TI 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+·R BS 
= s SG 
+ s BS 
= s IU 
+ C ZH 
+ C 11 
= s vs 
+ L VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 

o enth. / abst / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comp!ete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppe C D F G L R s 

• Ja/oul/81 160 ja/ oul/sl 34 0 0 4 5 42 31 
nein / non / no 24 nein / non / no 0 0 0 3 0 0 16 
enth. / abst. / ast. 8 enth. / abst / ast 0 0 0 2 0 0 4. 
entschuldigt/ excuse / scusato 7 ! entschuldigt / excuse / scusato 0 0 0 1 1 1 1 1 

Bedeutung Ja/ Significatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

• Schlüer + V ZH 
! Schmid Odllo + C VS 
Schmied Waller + V BE 

! Schneider + R BE 
• Schwaab 0 s vo 
Seiler Hanspeter + V BE 
Siearist + V AG 
Slmoneschl-Cortesi + C TI 

• Sommaruga + S BE 

~ 
+ V AG 
= • GE 
+ V TG 

Stahl + V ZH 
Stamm Luzl + R AG 
Stelneaoer + A UR 
Steiner + R so 
Strahm + s BE 
Studer Hafner + E AG 
S!umD + s AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel 0 S ZH 
Theiler + R LU 
Tlllmanns = S VD 
Trinnnez + R BE 
Tschinnät + s BE 

+ R LU 
Vallendar + RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R VO 
Vermot = S BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian • E BE 
Walker Felix + C SG 

! Walter Hansiöm + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 

• Weiaell + R SG 
• WAVMelh + V BE 
Wldmer + s LU 
Widrig + C SG1 
Wiederkehr * E ZH 
WiltenWJ1er + R SG 
WvssUl'Sllia + S BE 
Zäch + C AG 
Zanettl + s so 
Zaofl + C ZH 
Zblnden + s AG 
Zl!M!ttls = • VD 
Zuooiaer + V ZH 

E V -
3 39 2 
0 3 2 
0 2 0 
2 0 1 
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Ablauf der Referendumsfrist: 7. April 2001 ( 1. Arbeitstag: 9. April 2001) 

Elektrizitätsmarktgesetz 
(EMG) 

vom 15. Dezember 2000 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 76 Absätze 1 und 2, 89, 90, 91 Absatz 1 und 97 Absatz 1 der 
Bundesverfassung 1, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 7. Juni 19992, 

beschliesst: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art.1 Zweck 
1 Dieses Gesetz bezweckt, die Voraussetzungen für einen wettbewerbsorientierten 
Elektrizitätsmarkt zu schaffen. 
2 Es soll ausserdem die Rahmenbedingungen festlegen für: 

a. eine zuverlässige und erschwingliche Versorgung mit Elektrizität in allen 
Landesteilen; 

b. die Erhaltung und Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Elektrizitätswirtschaft. 

Art. 2 Geltungsbereich 

1 Dieses Gesetz gilt für Elektrizitätsnetze, die mit 50 Hz Wechselstrom betrieben 
werden. • 
2 Das Bahnstromnetz (16,7 Hz Wechselstrom oder Gleichstrom) und dessen An
lagen können für die Belieferung von Endverbraucherinnen und -verbrauchern, für 
die Belieferung von Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder für den Stromhandel 
in Anspruch genommen werden, wobei die Anforderungen des Bahnbetriebs Vor
rang haben. In diesem Falle gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 

1 SR 101 
2 BBI 1999 7370 
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Art. 3 Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und mit anderen betroffenen 
Organisationen 

1 Der Bund und, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Kantone arbeiten für den Voll
zug dieses Gesetzes mit betroffenen Organisationen, insbesondere solchen der Wirt
schaft zusammen. 
2 Vor dem Erlass von Ausführungsvorschriften prüfen sie frei willige Massnahmen 
dieser Organisationen. Soweit möglich und notwendig, übernehmen sie deren Ver
einbarungen ganz oder teilweise in das Ausführungsrecht 

Art. 4 Begriffe 

In diesem Gesetz bedeutet: 

a. Elektrizitätsversorgungsunternehmen: Privat- oder öffentlichrechtlich orga
nisierte Elektrizitätsunternehmen, die nicht ausschliesslich in den Bereichen 
Erzeugung oder Übertragung tätig sind; 

b. Elektrizitätserzeugerinnen: Natürliche oder juristische Personen, die Elektrizität 
erzeugen und keine eigenen Übertragungsleitungen und V erteilnetze besitzen; 

c. Endverbraucherinnen und -verbraucher: Natürliche oder juristische Perso
nen, die Elektrizität für den Eigenverbrauch beziehen; 

d. Stromhandelsunternehmen: Natürliche oder juristische Personen, die Elekt
rizität kaufen oder verkaufen ohne selber Elektrizität zu produzieren, zu 
übertragen oder zu verteilen; 

e. Feste Kundinnen und Kunden: Endverbraucherinnen und -verbraucher, die 
keinen Anspruch auf Durchleitung von Elektrizität haben; 

f. Elektrizitätsnetz: Anlage aus einer Vielzahl von Leitungen und den erfor
derlichen Nebenanlagen zur Übertragung und Verteilung von Elektrizität; 

g. Übertragungsnetz: Elektrizitätsnetz hoher Spannung zur Übertragung von 
Elektrizität über grössere Distanzen; 

h. Verteilnetz: Elektrizitätsnetz mittlerer oder niedriger Spannung zum Zwecke 
der Belieferung von Endvetbraucherinnen und -verbrauchern oder Elektri
zitätsversorgungsunternehmen; 

i. Netzbetreiberinnnen: Privat- oder öffentlichrechtlich organisierte Unter
nehmen, welche die Netzdienstleistungen (Art. 10 Abs. 1) für den Betrieb 
des Elektrizitätsnetzes erbringen; 

J· Erneuerbare Energien: Wasserkraft, Sonnenenergie, Geothermie, Umge
bungswänne, Windenergie und Biomasse. 

2. Kapitel: Durchleitungspflicht, Vergütung und Rechnungsführung 

Art.5 Durchleitungspflicht 
1 Wer ein Elektrizitätsnetz betreibt, ist verpflichtet, Elektrizität auf nicht diskrimi
nierende Weise durchzuleiten für: 
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a. Endverbraucherinnen und -verbraucher; 

b. Elektrizitätserzeugerinnen; 

c. Elektrizitätsversorgungsunternehmen; 

d. Stromhandelsunternehmen. 
2 Im Übertragungsnetz besteht die Durchleitungspflicht nicht, soweit die Netzbetrei
berin nachweist, dass dadurch der Betrieb des Netzes und die Versorgungssicherheit 
im Inland gefährdet werden. 
3 Im Verteilnetz besteht die Durchleitungspflicht nicht, soweit die Netzbetreiberin 
nachweist, dass nach Belieferung ihrer Kundinnen und Kunden keine Kapazität 
mehr vorhanden ist. 
4 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er legt insbesondere die Kriterien fest, 
wann eine Durchleitung als nicht diskriminierend gilt. 

Art. 6 Vergütung für die Durchleitung 
1 Die Vergütung für die Durchleitung von Elektrizität richtet sich nach den notwen
digen Kosten eines effizient betriebenen Netzes und eines angemessenen Betriebs
gewinnes. Dazu zählen insbesondere die Kosten für Netzregulierung, Spannungs
haltung, Wirkverluste, Reservehaltung, Unterhalt, Durchleitungsrechte, Erneuerung 
und Ausbau sowie für die angemessene Verzinsung und Amortisation des einge
setzten Kapitals. 

2 Die Erwirtschaftung einer Monopolrente ist unzulässig. 

3 Der Bundesrat erlässt Grundsätze für eine transparente und kostenorientierte Be
rechnung der Vergütung. Dabei ist insbesondere der Einspeisung von Energie auf 
unteren Spannungsebenen angemessen Rechnung zu tragen. 
4 Für die Durchleitung von Elektrizität sind auf der gleichen Spannungsebene im 
Netz einer Netzbetreiberin gleiche Preise zu verrechnen. Bei Zusammenschlüssen 
von Netzgesellschaften besteht eine Übergangsfrist von fünf Jahren ab dem 
Zusammenschluss. 
5 Die Kantone treffen die geeigneten Massnahmen zur Angleichung unverhältnis
mässiger Unterschiede der Durchleitungsvergütung auf ihrem Territorium. Falls die
se Massnahmen zur Angleichung nicht genügen, ordnet der Bundesrat überregionale 
Netzgesellschaften an oder trifft subsidiär andere geeignete Massnahmen. Er kann 
insbes.andere auch einen Ausgleichsfonds mit obligatorischer Beteiligung aller Netz
gesellschaften anordnen. Die Effizienz der Durchleitung muss gewahrt bleiben. 

6 Die Betreiberinnen von Elektrizitätsnetzen vereinbaren unter Berücksichtigung der 
Grundsätze dieses Artikels ein einheitliches, transparentes Schema zur Berechnung 
der Kosten. Kommt keine Vereinbarung zu Stande oder entspricht sie nicht den 
Grundsätzen dieses Artikels, so kann der Bundesrat entsprechende Bestimmungen 
erlassen. 
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Art. 7 Rechnungsführung und Berufsbildung 

1 Unternehmen, die in den Bereichen Erzeugung, Übertragung oder Verteilung tätig 
sind, müssen in ihrer Buchhaltung für jeden dieser Bereiche sowie für allfällige 
sonstige Aktivitäten getrennte Konten führen. Die Jahresrechnungen müssen ge
trennte Bilanzen und Erfolgsrechnungen enthalten; die Jahresrechnungen für Über
tragung oder Verteilung sind zu veröffentlichen. 
2 Unternehmen nach Absatz l vereinbaren unter Berücksichtigung internationaler 
Normen und Empfehlungen anerkannter Fachorganisationen ein Reglement über die 
Rechnungsführung sowie Inhalt und Form der Jahresrechnungen. Soweit notwendig, 
kann das zuständige Departement3 entsprechende Bestimmungen erlassen. 

3 Der Bundesrat kann die Unternehmen nach Absatz 1 zur Erleichterung der Um
strukturierung und zur nachhaltigen Qualitätssicherung zu Umschulungsmassnah
men und zur beruflichen Grundausbildung (Lehrstellenangebot) verpflichten. 

3. Kapitel: Netzbetrieb 

Art. 8 Schweizerische Netzgesellschaft 

I Das Übertragungsnetz auf gesamtschweizerischer Ebene wird von einer nationalen 
privatrechtlichen Gesellschaft (schweizerische Netzgesellschaft) betrieben. 
2 Der Bundesrat kann ihr das Enteignungsrecht einräumen. 

3 Die Gesellschaft darf weder Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizitätserzeugung und 
-Verteilung ausüben noch Beteiligungen an Unternehmen der Elektrizitätserzeugung 
und -verteilung besitzen. Sie beschränkt sich ausschliesslich auf ihre Aufgabe als Netz
betreiberin des Übertragungsnetzes. Der Bezug und die Lieferung von Elektrizität aus 
betriebsnotwendigen Gründen, insbesondere zur Netzregulierung, sind zulässig. 

4 Der Bundesrat kann einen Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren Energien fest
legen, den die Gesellschaft für den Betrieb des Übertragungsnetzes zur Erfüllung der 
Aufgaben nach Artikel 10 einsetzen muss . 

• 
Art. 9 Organisation der schweizerischen Netzgesellschaft 
1 Die schweizerische Netzgesellschaft ist als Aktiengesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz zu organisieren. 

2 Bund und Kantonen ist in den Statuten das Recht einzuräumen, je einen Vertreter 
in den Verwaltungsrat abzuordnen. 

3 Mehr als die Hälfte der Aktien sind als vinkulierte N amenaktien auszugeben. 

4 Die Gesellschaft muss schweizerisch beherrscht sein. 
5 Die Statuten und deren Änderung bedürfen der Genehmigung durch den Bundes
rat. 

3 Heute: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. 
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Art.10 Aufgaben der Netzbetreiberinnen 
1 Den Betreiberinnen von Elektrizitätsnetzen obliegt insbesondere die: 

a. Gewährleistung eines sicheren, zuverlässigen, leistungsfähigen und wirt
schaftlichen Netzes; 

b. Durchleitung von Elektrizität und Regulierung des Netzes unter Berück
sichtigung des Austausches mit andern Verbundnetzen; 

c. Bereitstellung und der Einsatz der benötigten Reserveenergie und Reserve
leitungskapazitäten; 

d. Festlegung und Erhebung der Vergütung für die Durchleitung von Elektri
zität; 

e. Erarbeitung von technischen Mindestanforderungen für den Anschluss von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen, Verteilnetzen, Direktleitungen und derglei
chen; sie berücksichtigen dabei internationale Normen und Empfehlungen 
anerkannter Fachorganisationen. 

2 Sie können weitere Energiedienstleistungen wie Beratungen, Stromsparmassnah
men und Drittfmanzierungen (Contracting) anbieten. 
3 Die Vergütungsansätze und technischen Mindestanforderungen nach Absatz 1 
Buchstaben d und e sind von den Betreiberinnen der Elektrizitätsnetze zu veröffent
lichen. 

4. Kapitel: 
Sicherstellung der Anschlüsse und Kennzeichnung von Elektrizität 

Art. lt Sicherstellung der Anschlüsse 
1 Die Kantone regeln die Zuteilung der Netzgebiete an die auf ihrem Gebiet tätigen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Die Zuteilung eines Netzgebietes kann mit 
einem Leistungsauftrag an die Netzbetreiberin verbunden werden. 
2 Elektrizität&versorgungsunternehmen sind verpflichtet, in ihrem Netzgebiet alle 
Endverbraucherinnen und -verbraucher sowie alle Elektrizitätserzeugerinnen an das 
Elektrizitätsnetz anzuschliessen; abweichende bundesrechtliche und kantonale Be
stimmungen sind vorbehalten. 
3 Die Kantone können insbesondere Bestimmungen erlassen über Anschlüsse aus
serhalb des Siedlungsgebietes und Anschlusskosten. 
4 Die Kantone können auf ihrem Gebiet tätige Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
dazu verpflichten, Endverbraucherinnen und -verbraucher auch ausserhalb ihres 
Netzgebietes an das Netz anzuschliessen, wenn: 

a. die Selbstversorgung oder der Anschluss an ein anderes Netz nicht möglich 
oder unverhältnismässig ist; 

b. der Anschluss für das zu verpflichtende Elektrizitätsversorgungsunterneh
men technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 
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Art.12 Kennzeichnung von Elektrizität 
1 Zum Schutz der Endverbraucherinnen und -verbraucher kann der Bundesrat 
Vorschriften über die Kennzeichnung von Elektrizität erlassen, insbesondere über 
die Art der Elektrizitätserzeugung und die Herkunft der Elektrizität. Er kann eine 
Kennzeichnungspflicht einführen. 

5. Kapitel: Internationales Verhältnis 

Art. 13 Grenzüberschreitende Durchleitung 

Der Bundesrat kann nach ausländischem Recht organisierten Unternehmen die 
grenzüberschreitende Durchleitung verweigern, wenn kein Gegenrecht gewährt 
wird. 

Art. 14 Internationale Vereinbarungen 

1 Der Bundesrat kann internationale Vereinbarungen. die in den Anwendungsbe
reich dieses Gesetzes fallen, abschliessen. 
2 Für internationale Vereinbarungen technischen oder administrativen Inhalts kann 
er diese Befugnis dem zuständigen Bundesamt4 (Bundesamt) übertragen. 

6. Kapitel: Eidgenössische Schiedskommission 

Art.15 Wahl, Zusammensetzung und Organisation 
1 Der Bundesrat wählt eine aus fünf bis sieben Mitgliedern bestehende Eidgenös
sische Schiedskommission (Kommission). Er bezeichnet die Präsidentin oder den 
Präsidenten und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten. Die Mitglieder müs
sen unabhängige Sachverständige sein. 
2 Die Kommission ist von den Verwaltungsbehörden unabhängig. Sie ist adminis
trativ dem Departement zugeordnet. 
3 Die Kommission verfügt über ein eigenes Sekretariat. Das Dienstverhältnis des 
Personals d,es Sekretariats richtet sich nach der Personalgesetzgebung des Bundes. 
4 Die Kommission erlässt ein Reglement über ihre Organisation und Geschäftsfüh
rung. das der Genehmigung des Bundesrates bedarf. 

Art. 16 Aufgaben 
1 Die Kommission kann von sich aus die Durchleitungsvergütungen prüfen und ent
scheidet über Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Durchleitungspflicht und 
Vergütung (Art. 5 und 6). Sie kann die Durchleitung sowie die Vergütung für die 
Durchleitung vorsorglich verfügen. 

4 Heute: Bundesamt für Energie 
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2 Die Kommission unterliegt in ihren Entscheiden keinen Weisungen von Bundesrat 
und Departement. 
3 Die Kommission informiert die Wettbewerbskommission und die Preisüberwa
chung laufend über die bei ihr hängigen V erfahren. Sind Fragen des Preismiss
brauchs zu beurteilen, so konsultiert sie die Preisüberwachung. 
4 Die Kommission erstattet dem Bundesrat jährlich einen Tätigkeitsbericht. 

7. Kapitel: Preisüberwachung und Rechtsschutz 

Art. 17 Preisüberwachung 

Die Preisüberwachung erfolgt gestützt auf das Preisüberwachungsgesetz vom 
20. Dezember 19855• Dabei gelangt auch bei behördlich festgesetzten oder geneh
migten Preisen für Elektrizität das Verfahren nach den Artikeln 9-11 des Preisüber
wachungsgesetzes vom 20. Dezember 1985 zur Anwendung. Die Preisüberwachung 
berücksichtigt allfällige öffentliche Interessen. 

Art.18 Rechtsschutz 

1 Gegen Verfügungen der Kommission kann beim Bundesgericht Verwaltungsge
richtsbeschwerde erhoben werden. 
2 Gegen Verfügungen des Departementes, des Bundesamtes und letzter kantonaler 
Instanzen kann bei der Rekurskommission des Departementes Beschwerde erhoben 
werden. 
3 Das Verfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 19686 über 
das Verwaltungsverfahren und dem Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 
1943 7, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
4 Streitigkeiten aus Durchleitungsverträgen werden durch die Zivilgerichte beurteilt. 

8. Kapitel: Auskunftspflicht, Datenschutz und Gebühren 

Art.19 Auskunftspflicht 
1 Unternehmen, die in den Bereichen Erzeugung, Übertragung oder Verteilung tätig 
sind, müssen den Bundesbehörden, kantonalen Behörden und der Kommission die 
Auskünfte erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes notwendig sind. 
2 Sie müssen den Behörden und der Kommission die notwendigen Unterlagen zur 
Verfügung stellen und den Zutritt zu den Anlagen ermöglichen. 

5 SR 942.20 
6 SR 172.021 
7 SR 173.110 
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Art. 20 Bearbeitung von Personendaten 
1 Das Bundesamt bearbeitet im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Gesetzes Per
sonendaten einschliesslich besonders schützenswerter Daten über strafrechtliche 
Verfolgungen und Sanktionen (Art. 24). 
2 Es kann diese Daten elektronisch aufbewahren. 

Art. 21 Amts- und Geschäftsgeheimnis 
1 Alle mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen unterstehen dem 
Amtsgeheimnis. 
2 Das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis bleibt in jedem Fall gewahrt. 

Art. 22 Gebühren 

Für Aufsicht, Kontrollen und besondere Dienstleistungen des Bundes werden kos
tendeckende Gebühren erhoben. Der Bundesrat bestimmt deren Höhe. 

9. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 23 Übertretungen 

1 Mit Haft oder mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a von der zuständigen Behörde oder Kommission verlangte Auskünfte ver
weigert oder unrichtige Angaben macht (Art. 19); 

b. Vorschriften über die Kennzeichnung von Elektrizität verletzt (Art. 12); 

c. gegen eine Ausführungsvorschrift, deren Verletzung für strafbar erklärt 
wird, oder gegen eine unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels 
an ihn gerichtete Verfügung verstösst. 

2 Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 50 000 Franken bestraft. 

Art. 24 Zuständigkeit 

Die Widerhandlungen nach Artikel 23 werden vom Bundesamt nach dem Bundesge
setz vom 22. März 197 48 über das Verwaltungsstrafrecht verfolgt und beurteilt. 

10. Kapitel: Schlussbestimmungen 

1. Abschnitt: Vollzug 

Art. 25 
1 Die Kantone vollziehen die Artikel 6 Absatz 5 erster Satz, 11 und 32. 

8 SR 313.0 
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2 Der Bundesrat vollzieht die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes und erlässt die 
erforderlichen Ausführungsbestimmungen, soweit damit nicht andere Bundesbehör
den beauftragt sind. 
3 Vor dem Erlass von Ausführungsbestimmungen hören Bundesrat und Departement 
insbesondere die Kantone, die Elektrizitätswirtschaft und die Konsumentenorgani
sationen an. 
4 Der Bundesrat kann den Erlass technischer oder administrativer Vorschriften dem 
Bundesamt übertragen. 

5 Der Bundesrat kann private Organisationen zum Vollzug beiziehen. 

2. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts 

Art. 26 

1. Das Wasserrechtsgesetz vom 22. Dezember 19169 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

in Anwendung der Artikel 23 und 24his der Bundesverfassung 10, 

Art. 8 

Aufgehoben 

2. Das Atomgesetz vom 23. Dezember 19591 1 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

• gestützt auf die Artikel 24quinquies, 64 und 64his der Bundesverfassung12·, 

Art. 4 Abs. 1 Bst. d 

Aufgehoben 

9 SR 721.80 
10 Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 76 und 81 der Bundesverfassung vom 

18. April 1999 (SR 101). 
11 SR 732.0 
12 Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 90, 118, 122 und 123 der Bundesver

fassung vom 18. April 1999 (SR 101). 
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3. Das Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 190213 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

in Anwendung der Artikel 23, 26, 36, 64 und 64 bis der Bundesverfassung 14, 

Art. 15 Abs. 2 zweiter Satz 

2 ••• Wird keine Verständigung über die zu treffenden Massnahmen erzielt, so ent
scheidet das Departement. 

Art. 19 

Aufgehoben 

Art. 44 

Das Enteignungsrecht kann für die Erstellung und Änderung von Einrichtungen zur 
Fortleitung und Verteilung elektrischer Energie und der für deren Betrieb notwendi
gen Schwachstromanlagen geltend gemacht werden. 

4. Das Energiegesetz vom 26. Juni 199815 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 24septies und 24°cties der Bundesverfassung 16, 

Art. 7 Abs. 7 
7 Die Mehrkosten der Elektrizitätsverteiluntemehmen für die Übernahme von elekt
rischer Energie von unabhängigen privaten Produzenten werden von der nationalen 
Netzgesellschaft mit einem Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspan
nungsnetze finanziert. 

13 SR 734.0 
14 Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 81, 87. 92, 122 und 123 der Bundes -

verfassung vom 18. April 1999 (SR 101). 
15 SR 730.0 
16 Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 74 und 89 der Bundesverfassung vom 

18. April 1999 (SR 101). 
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3. Abschnitt: Übergangsbestimmungen 

Art. 27 Marktöffnungsstufen 
1 Auf den Zeitpunkt des Ink:rafttretens dieses Gesetzes besteht der Anspruch auf 
Durchleitung nach Artikel 5 für: 

a. Endverbraucherinnen und -verbraucher, deren Jahresverbrauch je Ver
brauchsstätte einschliesslich der Eigenerzeugung 20 GWh übersteigt; 

b. Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Umfang: 
1. von 20 Prozent des direkten Jahresabsatzes an feste Kundinnen und 

Kunden, 
2. der Bezugsmengen, die sie an durchleitungsberechtigte Endverbrauche

rinnen und -verbraucher sowie an durchleitungsberechtigte Elektrizi
tätsversorgungsunternehmen direkt oder indirekt liefern, 

3. der Überschussenergie, die sie von unabhängigen Produzenten nach 
Artikel 7 des Energiegesetzes vom 26. Juni 199817 abnehmen müssen; 

c. Elektrizitätserzeugerinnen und -versorgungsunternehmen zur Belieferung 
von beliebigen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern mit Elektrizität, 
die aus erneuerbaren Energien, ausgenommen Wasserkraft über 1 MW Brut
toleistung, gewonnen wurde. 

2 Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht der Anspruch auf Durchlei
tung nach Artikel 5 zusätzlich für: 

a. Endverbraucherinnen und -verbraucher, deren Jahresverbrauchswert je Ver
brauchsstätte einschliesslich der Eigenerzeugung 10 GWh übersteigt; 

b. Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Umfang von 40 Prozent des direk
ten Jahresabsatzes an feste Kundinnen und Kunden. 

3 Sechs Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht unbeschränkter Anspruch 
auf Durchleitung nach Artikel 5. 

Art. 28 Darlehen an Wasserkraftwerke 
1 Der Bund kann während zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Aus
nahmefällen Darlehen zu Selbstkosten des Bundes und mit Rangrücktritt an Wasser
kraftwerke ausrichten, deren Träger wegen der Öffnung des Elektrizitätsmarktes 
vorübergehend nicht in der Lage sind, die betriebswirtschaftlich notwendigen 
Amortisationen vorzunehmen. 
2 Der Bund kann während zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Aus
nahmefällen Darlehen zu Selbstkosten des Bundes und mit Rangrücktritt zur Er
neuerung bestehender Wasserkraftwerke ausrichten, sofern die Massnahmen die 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit der betreffenden Werke spürbar ver
bessern. Durch Verordnung der Bundesversammlung kann diese Frist um maximal 
zehn Jahre verlängert werden. 

17 SR 730.0 
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3 Der Bundesrat bezeichnet die Ausnahmefälle und legt weitere Voraussetzungen 
und Bedingungen für die Gewährung der Darlehen fest. 
4 Das Darlehen wird gewährt, wenn der Darlehensnehmer eine genügende Sicherheit 
anbieten kann. 

5 Darlehen und Zinsen sind zurückzuzahlen, sobald die Ertragslage und die Liqui
dität dies ermöglichen. 

Art. 29 Vergütung für die Durchleitung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien 

Für die Produktion aus erneuerbaren Energien aus Anlagen bis 1 MW Leistung, die 
nicht wirtschaftlich betrieben werden können, kann der Bundesrat die Durchleitung 
während zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als gebührenfrei erklären. 
Für Wasserkraftwerke gilt dies bis zu einer Leistung von maximal 500 kW. Die für 
die Netzbetreiber entstehenden Mehrkosten werden von der schweizerischen Netz
gesellschaft mit einem Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungs
netze abgegolten. 

Art. 30 Gründung der schweizerischen Netzgesellschaft 
1 Die Betreiberinnen von Übertragungsnetzen gründen bis spätestens drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes die schweizerische Netzgesellschaft (Art. 8 und 9). 
Wird die Gesellschaft nicht fristgerecht gegründet, so sorgt der Bundesrat für ihre 
Errichtung. 

2 Bis zum Zeitpunkt der Gründung gilt Artikel 5 Absatz 3 auch für den Betrieb des 
Übertragungsnetzes. 

Art. 31 Übergang von Rechten an Grundstücken auf die Netzgesellschaft 
1 Die Betreiberinnen von Übertragungs- und Verteilnetzen können bei der Gründung 
oder Kapitalerhöhung der schweizerischen Netzgesellschaft Rechte an Grundstücken 
mit einem schriftlichen Vertrag als Sacheinlage einbringen. Im Sacheinlagevertrag 
müssen diese Rechte hinreichend bezeichnet werden. Solche Rechte gehen von Ge
setzes wegen mit der Eintragung des massgeblichen Geschäfts im Handelsregister 
auf die Netzgesellschaft über. 

2 Diese Wirkung gilt auch für Rechte an Grundstücken, die als nicht übertragbar be
gründet wurden und die von den Betreiberinnen von Übertragungs- und Verteilnet
zen in die Netzgesellschaft eingebracht werden. 
3 Die Netzgesellschaft muss innert drei Monaten seit Eintragung des massgeblichen 
Geschäfts im Handelsregister den Übergang des Eigentums an einem Grundstück 
(Art. 655 ZGB 18) beim zuständigen Grundbuchamt zur Eintragung in das Grund
buch anmelden. Als Rechtsgrundausweis für den Übergang bedarf es einer öffentli
chen Urkunde über diese Tatsache. 

18 SR 210 
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Art. 32 Versorgungspflicht und Preise für feste Kundinnen und Kunden 
1 Bis zur vollständigen Marktöffnung sind die Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
verpflichtet, in ihrem Netzgebiet: 

a. feste Kundinnen und Kunden regelmässig und ausreichend mit Elektrizität 
zu versorgen; 

b. festen Kundinnen und Kunden innerhalb der gleichen Kundengruppe glei
che Preise zu verrechnen; 

c. Preisvorteile auf Grund ihres Anspruchs auf Durchleitung nach Artikel 27 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 und Absatz 2 Buchstabe b festen Kundinnen 
und Kunden weiterzugeben. 

2 Die Kantone legen die Bedingungen fest, unter denen festen Kundinnen und Kunden 
in Ausnahmefällen unterschiedliche Anschlussgebühren verrechnet werden dürfen. 

Art. 33 Anpassung bestehender Vertragsverhältnisse 
1 Wenn neue Marktöffnungsschritte in Kraft gesetzt werden, können Elektrizitäts
versorgungsunternehmen verlangen, dass die Elektrizitätsbezugsverträge mit ihren 
Vorlieferanten angepasst werden: 

a. im Umfang der Bezugsmengen der von ihnen innerhalb ihres Netzgebietes 
zu beliefernden durchleitungsberechtigten Endverbraucherinnen und -ver
braucher; 

b. im Umfang ihres eigenständigen Anspruchs auf Durchleitung. 
2 Werden von Zwischenlieferanten Vertragsanpassungen nach Absatz 1 verlangt, so 
können die Zwischenlieferanten ihrerseits im gleichen Umfang unter Einrechnung 
der Eigenerzeugung gegenüber ihren Vorlieferanten die Anpassung der Elektrizitäts
bezugsverträge verlangen. 

4. Abschnitt: Referendum und Inkrafttreten 

Art. 34 

I Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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Delai referendaire: 7 avril 2001 ( 1er jour ouvrable: 9 avril 2001) 

Loi sur le marche de l'electricite 
(LME) 

du 15 decembre 2000 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu les art. 76, al. 1 et 2, 89, 90, 91, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution 1, 

vu le message du Conseil federal du 7 juin 19992, 

arrete: 

Chapitre 1 Dispositions generales 

Art.1 But 
1 La presente loi vise a creer les conditions d'un marche de l' electricite axe sur la 
concurrence. 
2 Elle doit en outre fixer les conditions generales garantissant: 

a. un approvisionnement en electricite fiable et d'un prix abordable dans toutes 
les parties du pays; 

b. le maintien et le renforcement de 1a competitivite internationale de 
l' industrie suisse de l' electricite. 

Art. 2 Champ d'application 
1 La presente loi s' applique aux reseaux electriques de 50 Hz courant altematif. 
2 Le reseau electrique des chemins de fer (courant altematif 16,7 Hz ou courant 
continu) et les installations connexes de ceux-ci peuvent servir a alimenter des con-• 
sommateurs finaux, des entreprises d'approvisionnement ou le commerce de 
l'electricite, les exigences de l'exploitation ferroviaire etant toutefois prioritaires. En 
pareil cas, les dispositions de la presente loi sont applicables. 

Art. 3 Collaboration avec les organisations concemees 
1 La Confederation et, dans le cadre de leurs competences, les cantons, collaborent 
avec les organisations concemees, notamment les organisations economiques, a la 
mise en reuvre de la presente loi. 

1 RS 101 
2 FF 1999 6646 
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2 A vant d' edicter des dispositions d' execution, ils examinent les mesures volontaires 
prises par ces organisations. Dans la mesure ou cela est possible et necessaire, ils 
reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'execution les accords conclus 
par ces organisations. 

Art. 4 Definitions 

On entend par: 

a Entreprise d' approvisionnement en electricite: une entreprise electrique de 
droit prive ou public qui ne travaille pas exclusivement dans les secteurs de 
la production ou du transport de courant; 

b. Producteur d' electricite: une personne physique ou morale qui produit du 
courant sans etre proprietaire des lignes de transport ni des reseaux de distri
bution; 

c. Consommateur final: une personne physique ou morale qui achete du cou
rant pour sa propre consommation; 

d. Entreprise faisant le commerce d' electricite: une personne physique ou mo
rale qui achete ou vend de l'electricite sans en produire, en transporter ou en 
distribuer elle-meme; 

e. Client captif: le consommateur final qui n'a pas de droit a l'acheminement 
d'electricite, a savoir qu'il ne peut pas choisir son fournisseur; 

f. Reseau electrique: une installation comprenant un grand nombre de lignes 
ainsi que les installations annexes necessaires pour le transport et la distri
bution de courant; 

g. Reseau de transport: le reseau a haute tension pour le transport de courant 
sur de grandes distances; 

h. Reseau de distribution: le reseau a moyenne et hasse tension pour I' appro
visionnement du consommateur final ou de l'entreprise d'approvisionne
ment; 

1. Exploitant de reseau: une entreprise de droit prive ou public fournissant les 
services necessaires a l'exploitation du reseau (art. 10, al. 1); 

J. Energies renouvelables: la force hydraulique, l' energie solaire, la geother
mie, la chaleur ambiante, l' energie eolienne et la biomasse. 

Chapitre 2 Obligation d'acheminer, retribution et comptabilite 

Art. 5 Obligation d' acheminer 
1 Quiconque exploite un reseau est tenu d' acheminer l' electricite sur son reseau de 
maniere non-discriminatoire a destination: 

a. des consommateurs finaux; 

b. des producteurs d'electricite; 
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c. des entreprises d'approvisionnement en electricite; 

d. des entreprises faisant le commerce d' electricite. 
2 L' exploitant n' a pas l' obligation d' acheminer l' electricite sur le reseau de transport 
s'il prouve que l'exploitation du reseau et la securite de l'approvisionnement dans le 
pays sont menaces. 
3 L'exploitant n'a pas l'obligation d'acheminer l'electricite sur le reseau de distribu
tion s'il prouve qu'il n'a plus de capacite apres avoir approvisionne ses clients. 
4 Le Conseil föderal regle les modalites. Il fixe en particulier les criteres d'un ache
minement non-discriminatoire. 

Art. 6 Retribution de 1' acheminement 
1 La retribution de l'acheminement de l'electricite est calculee en fonction des coiits 
indispensables a une exploitation efficace du reseau assortie d'un gain approprie. Il 
s' agit notamment des coiits de gestion du reseau, de maintien de la tension et des 
reserves, des pertes au transport, de l'entretien, des droits d'acheminement, du re
nouvellement et de l'extension du reseau ainsi que de la remuneration equitable du 
capital et de son amortissement. 
2 La creation d'une rente de monopole n' est pas admise. 

3 Le Conseil föderal edicte les principes qui permettent de fixer la retribution de 
maniere transparente et en fonction des coiits. Dans ce contexte, il convient en parti
culier d'accorder suffisamment d'importance a l'alimentation en energie aux ni
veaux de tension inferieurs. 
4 Sur le reseau d'un exploitant, l'acheminement d'electricite au meme niveau de 
tension doit etre facture au meme prix. En cas de fusions de societes exploitant des 
reseaux, un delai transitoire de eing ans court a partir de 1a date de la fusion. 
5 Les cantons prennent les mesures qui s'imposent pour compenser d'excessives 
differences de coiits d'acheminement sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent 
pas, le Conseil federal ordonne la creation de societes supraregionales d' exploitation 
ou prend subsidiairement d' autres mesures appropriees. II peut en particulier insti
tuer un fonds de compensation auquel toutes les societes participant au reseau doi
vent s'affilier. L'acheminement doit etre efficacement assure. 
6 Les exploitants de reseaux conviennent d'un schema uniforme et clair pour le 
calcul des coftts, conformement aux principes du present article. S'ils ne parviennent 
pas a un accord ou si celui-ci ne respecte pas les principes du present article, le 
Conseil federal peut edicter des dispositions. 

Art. 7 Comptabilite et formation professionnelle 

1 Les entreprises operant dans la production, le transport ou la distribution d' elec
tricite tiennent une comptabilite separee pour chacun de ces domaines ainsi que pour 
leurs autres activites. Les comptes annuels presentent separement les bilans et les 
comptes de resultats; les comptes annuels relatifs au transport et a la distribution 
sont publies. 
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2 Les entreprises visees a l'al. 1 conviennent d'un reglement concernant 1a compta
bilite ainsi que le contenu et la forme des comptes annuels, conformement aux nor
mes internationales et aux recommandations des organisations specialisees recon
nues. Le departement concerne3 peut edicter des dispositions si necessaire. 
3 Le Conseil föderal peut obliger les entreprises visees a l'al. 1 a prendre des mesures 
en matiere de reconversion et de formation professionnelle ( offre de places 
d'apprentissage) afin de faciliter leur restructuration et d'assurer durablement 1a 
qual.ite des prestations. 

Chapitre 3 Exploitation du reseau 

Art. 8 Societe suisse pour l' exploitation du reseau 
1 Le reseau de transport est exploite sur tout le territoire suisse par une societe natio
nale de droit prive (societe). 
2 Le Conseil federal peut accorder le droit d'expropriation a la societe. 

3 La societe ne peut exercer aucune activite se rattachant a la production ou a 1a 
distribution de courant, ni posseder des parts dans des entreprises de production ou 
de distribution. Elle se consacre exclusivement a sa täche d' exploitation du reseau 
de transport. L'acquisition et la fourniture de courant necessaires a l'exploitation, 
notamment a la gestion du reseau, sont admises. 
4 Le Conseil fäderal peut fixer la proportion d'electricite provenant d'energies re
nouvelables que 1a societe doit utiliser pour s'acquitter des täches prevues a l'art. 10. 

Art. 9 Organisation de 1a societe 
1 La societe revet la forme d'une societe anonyme ayant son siege en Suisse. 
2 Les statuts de 1a societe donnent a la Confederation et aux cantons le droit de 
deleguer chacun un representant au conseil d'administration. 

3 Plus de la moitie des actions doivent etre des actions nominatives liees. 
4 La sock~te doit etre sous contröle suisse. 

5 Les statuts et leur modification sont soumis a l'approbation du Conseil föderal. 

Art.10 Täches des exploitants de reseaux 
1 Les exploitants de reseaux assurent en particulier: 

a. l'existence d'un reseau siir, fiable, performant et economique; 

b. l'acheminement d'electricite et la gestion du reseau, compte tenu des echan
ges avec d' autres reseaux interconnectes; 

3 Departement federal de I' environnement, des transports, de l' energie et de la 
communication. 
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c. la mise a disposition et l' utilisation de la reserve d' energie et des capacites 
des lignes de secours necessaires; 

d. le calcul et le prelevement de la retribution due pour 1' acheminement 
d' electricite; 

e. l'elaboration d'exigences techniques minimales pour le raccordement d'ins
tallations productrices d'electricite, de reseaux de distribution ou de lignes 
directes notamment; ces exigences doivent tenir campte des normes et re
commandations internationales des organisations specialisees reconnues. 

2 Les exploitants de reseaux peuvent offrir d'autres prestations de services en ma
tiere energetique telles que le conseil, les mesures d'economies d'energie et le fman
cement indirect (contracting). 

3 Ils publient les tarifs de retribution et les exigences techniques minimales visees a 
l'al. 1, let. d et e. 

Chapitre4 
Garantie des raccordements et marquage distinctif 

Art.11 Garantie des raccordements 

1 Les cantons reglent l'attribution d~s aires de desserte aux entreprises d'approvi
sionnement operant sur leur territoire. L'attribution d'une aire peut etre assortie d'un 
mandat de prestations. 
2 Dans leur aire de desserte, les entreprises d' approvisionnement sont tenues de 
raccorder au reseau tout consommateur final et tout producteur d'electricite; les 
dispositions derogatoires federales et cantonales sont reservees. 
3 Les cantons peuvent en particulier edicter des dispositions sur le raccordement en 
dehors des zones urbanisees et sur les cofits de raccordement. 
4 Ils peuvent obliger les entreprises d' approvisionnement operant sur leur territoire a 
raccorder des consommateurs finaux au reseau meme en-dehors de leur aire de 
desserte: 

a. si l' autoapprovisionnement ou le raccordement a un autre reseau sont im
possibles ou qu'ils entrainent des frais disproportionnes; 

b. · si le raccordement est possible du point de vue de la technique et de 
l'exploitation et qu'il est economiquement supportable pour l'entreprise 
d' approvisionnement. 

Art.12 Marquage distinctif 

Pour 1a protection des utilisateurs fmaux, le Conseil federal peut edicter des dispo
sitions sur les marques distinctives, notamment quant au type de production du 
courant et a 1a provenance de l'electricite. II peut introduire une obligation de mar
quage distinctif. 

5765 



Aßl.. 

Loi sur Ie marche de l' electricite 

Chapitre S Relations internationales 

Art. 13 Acheminement transfrontalier 

Le Conseil federal peut refuser l' acheminement transfrontalier a des entreprises 
etrangeres si la reciprocite n'est pas accordee. 

Art.14 Accords internationaux 
1 Le Conseil federal est habilite a conclure des accords internationaux dans le do
maine d' application de la presente loi. 
2 II peut deleguer cette competence a l'of:fice competent (of:fice)4 pour les accords 
internationaux portant sur des questions techniques et administratives. 

Chapitre 6 Commission federale d'arbitrage 

Art. 15 Choix, composition et organisation 
1 Le Conseil federal institue une Commission federale d'arbitrage (commission) 
composee de cinq a sept membres. II nomme le president et le vice-president. Les 
membres de la commission doivent etre des specialistes independants. 
2 La commission est independante des autorites administratives. Elle est rattachee au 
departement sur le plan administratif. 
3 La commission dispose de son propre secretariat. Les rapports de service du per
sonnel sont regis par la legislation sur le personnel de la Confederation. 
4 La commission edicte un reglement concernant son organisation et sa gestion, 
reglement qui est soumis a l'approbation du Conseil federal. 

Art.16 Taches 

l La commission peut verifier les prix de l'acheminement et Statue sur le~ litiges 
concernant l' obligation d' acheminer l' electricite et la retribution de 1' acheminement 
(art. 5 et 6). Elle peut decider a titre provisionnel de l'acheminement et de sa retri
bution. 
2 La commission n.'est soumise a aucune directive du Conseil federal ou du departe
ment en ce qui concerne ses decisions. 
3 Elle inf orme au fur et a mesure la Commission de la concurrence et l' organe de 
surveillance des prix sur les procedures en cours. Lorsqu'elle etudie des questions 
relatives aux abus en matiere de prix, la commission consulte l'organe de sur
veillance des prix. 
4 La commission etablit chaque annee un rapport sur son activite a l'attention du 
Conseil federal. 

4 Office federal de I' energie 
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Chapitre 7 Surveillance des prix et voies de droit 

Art. 17 Surveilfance des prix 

La surveillance des prix est regie par la loi föderale du 20 decembre 1985 concer
nant la surveillance des prix:5. La procedure visee aux art. 9 a 11 de cette loi est 
egalement applicable lorsque les prix de l'electricite sont approuves ou fixes par une 
autorite. L'organe de surveillance des prix tient aussi compte d'eventuels interets 
publics. 

Art.18 Voies de droit 
1 Les decisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de droit admi
nistratif au Tribunal föderal. 
2 Les decisions du departement, de l' office et des autorites cantonales de derniere 
instance peuvent faire l'objet d'un recours a. la commission de recours du departe
ment. 
3 La procedure est regie par la loi föderale du 20 decembre 1968 sur la procedure 
administrative6 et par la loi federale du 16 decembre 1943 d'organisationjudiciaire7, 

pour autant que la presente loi n'en dispose pas autrement. 

4 Les litiges portant sur les contrats d'acheminement d'electricite sont juges par les 
tribunaux civils. 

Chapitre 8 
Obligation de renseigner, protection des donnees, emoluments 

Art.19 Obligation de renseigner 
1 Les entreprises operant dans le domaine de la production, du transport ou de la 
distribution d'electricite foumissent aux autorites föderales et cantonales ainsi qu'a. 
la commission les informations necessaires a.Tapplication de 1a presente loi. 

• 2 Elles foumissent les documents necessaires aux autorites et a. la commission et leur 
garantissent l' acces aux installations. 

Art. 20 Traitement des donnees personnelles 
1 Dans les limites des objectifs de la presente loi, l' office traite des donnees person
nelles, notamment des donnees sensibles concemant des poursuites ou des sanctions 
penales (art. 24). 
2 I1 peut conserver ces donnees sous forme electronique. 

5 RS 942.20 
6 RS 172.021 
7 RS 173.110 

5767 



Loi sur le marche de l'electricite 

Art. 21 Secret de fonction et secret d' affaires 
1 Toute personne chargee de la mise en reuvre de la presente loi est soumise au 
secret de fonction. 
2 Les secrets de fabrication et le secret d' affaires sont garantis dans tous les cas. 

Art. 22 Emoluments 

La Confederation per~oit des emoluments qui couvrent ses frais pour la surveillance, 
les contröles et les prestations particulieres qu' eile fournit. Le Conseil federal fixe le 
montant des emoluments. 

Chapitre 9 Dispositions penales 

Art. 23 Contraventions 

1 Est passible des arrets ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque a 
intentionnellement: 

a. refuse de donner les renseignements demandes par l'autorite ou la commis
sion competentes ou fait de fausses declarations (art. 19); 

b. enfreint la disposition sur le marquage distinctif de l'electricite (art. 12); 

c. enfreint une disposition d'execution dont la violation est declaree punissable 
Oll contrevient a une decision a lui signifiee avec indication de la peine pre
vue au present article. 

2 Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus quiconque a agi par negli
gence. 

Art. 24 Competence 

Les infractions visees a l' art. 23 sont poursuivies et jugees par l' office competent 
co:nformement a la loi federale du 22 mars 1974 sur le droit penal administratif8 • 

• 

Chapitre 10 Dispositions finales 
Section 1 Mise en reuvre 

Art. 25 

1 Les cantons mettent en reuvre les art. 6, al. 5, 1 re phrase, 11 et 32. 
2 Le Conseil federal met en reuvre les autres dispositions de la presente loi et edicte 
les dispositions d' application necessaires si d' autres autorites federales n' en sont pas 
chargees. 

8 RS 313.0 
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3 A vant d' edicter des dispositions d' application, le Conseil federal et le departement 
entendent notamment les cantons, l'industrie de l'electricite et les organisations de· 
consommateurs. 
4 Le Conseil federal peut charger l' office d' edicter des prescriptions techniques et 
administratives. 
5 Le Conseil föderal peut appeler des organisations privees a collaborer a la mise en 
reuvre. 

Section 2 Modification du droit en vigueur 

Art. 26 

1. La loi du 22 decembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH)9 

est modifiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 23 et 24bis de 1a constitution IO; 

Art. 8 

Abroge 

2. La loi du 23 decembre 1959 sur l'energie atomique (LEA) 11 est modifiee 
comme suit: 

Preambule 

vu les art. 24quinquies, 64 et 64bis de la constitution 12; 

Art. 4, al. 1, let. d 

Abrogee 

9 
10 

11 
12 

RS 721.80 
Ces dispositions correspondent aux art. 76 et 81 de la Constitution du 18 avril 1999 
(RS 101) 
RS 732.0 
Ces dispositions correspondent aux art. 90, 118, 122 et 123 de la Constitution 
du 18 avril 1999 (RS 101) 
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3. La loi federale du 24 juin 1902 sur les installations electriques (LIE)13 est 
modifiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 23, 26, 36, 64 et 64·bis de la constitution 14; 

Art. 15, al. 2, 2e phrase 

2 ••• Si aucun accord n'est trouve quant aux mesures a prendre, le departement 
tranche. 

Art. 19 

Abroge 

Art. 44 

Le droit d'expropriation peut etre exerce pour la construction et la transformation 
d'installations de transport et de distribution d'energie electrique et des installations 
a courant faible necessaires a leur exploitation. 

4. -La loi du 26 juin 1998 sur l'energie15 est modifiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 24septies et 24octies de la constitution 16; 

Art. 7, al. 7 
7 Les frais supplementaires encourus par les entreprises de distribution d' electricite 
du fait de 1a reprise d' energie electrique foumie par des producteurs prives indepen
dants sont finances par la societe nationale d'exploitatiori du reseau au moyen d'un 
supplement applique aux cotits d'acheminement des reseaux a haute tension. 

13 
14 

15 
16 

RS 734.0 
Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 122 et 123 de la Constitution 
du 18 avril 1999 (RS 101). 
RS 730.0 
Ces dispositions correspondent aux art. 74 et 89 de la Constitution du 18 avril 1999 
(RS 101). 
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Section 3 Dispositions transitoires 

Art. 27 Etapes de l' ouverture du marche 
1 Ont droit a l'acheminement au sens de l'art. 5 des l'entree en vigueur de cette loi: 

a. tous les consommateurs finaux dont la demande annuelle par site de con
sommation depasse 20 GWh, production propre comprise; 

b. les entreprises d'approvisionnement en electricite, a hauteur: 
1. de 20 % de leurs ventes annuelles directes a des clients captifs; 
2. des quantites d'electricite qu'elles livrent directement ou indirectement 

a des consommateurs finaux ou a des entreprises d'approvisionnement 
eligibles, a savoir qu'ils ont un droit a l'acheminement d'electricite et 
peuvent donc choisir leur fournisseur; 

3. des surplus d'energie qu'elles sont tenues de reprendre aux producteurs 
independants en vertu de l' art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur 
l' energie17; 

c. les producteurs d'electricite et les entreprises d'approvisionnement, quel que 
soit le consommateur final qu'ils alimentent, qui produisent le courant a 
partir d' energies renouvelables, sauf pour les centrales hydrauliques de plus 
de 1 MW de puissance brute. 

2 Trois ans apres l'entree en vigueur de la loi, ont egalement droit a l'acheminement 
au sens de l'art. 5: 

a. les consommateurs finaux dont la demande annuelle par site de consomma
tion, production propre comprise, depasse 10 GWh; 

b. les entreprises d'approvisionnement en electricite a hauteur de 40 % de leurs 
ventes annuelles directes a des clients captifs. 

3 Six ans apres l'entree en vigueur de la loi, le droit a l'acheminement au sens de 
l'art. 5 n'est plus limite. 

Art. 28 Prets aux centrales hydroelectriques 
1 Pendant dix ans a compter de l'entree en vigueur de 1a presente loi, la Confedera
tion peut accorder, dans des cas exceptionnels et a prix coiitant, des prets de rang 
subordonne aux exploitants de centrales hydroelectriques que l' ouverture du marche 
de l' electricite empeche temporairement de proceder aux amortissements necessaires 
a l'exploitation. 
2 Pendant dix ans a compter de l' entree en vigueur de la presente loi, la Confe
deration peut accorder, dans des cas exceptionnels et a prix coiitant, des prets de 
rang subordonne pour le renouvellement de centrales hydrauliques, pour autant que 
ces mesures ameliorent sensiblement la rentabilite des centrales et leur impact sur 
l' environnement. Ce delai peut etre proroge de dix ans au plus par une ordonnance 
de l' Assemblee föderale. 

17 RS 730.0 
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3 Le Conseil föderal designe les cas exceptionnels et fixe les autres conditions du 
pret. 
4 Le pret est accorde lorsque le beneficiaire offre une securite suffisante. 
5 Le pret doit etre rembourse avec interets des que la Situation et les liquidites de 
l' entreprise le permettent. 

Art. 29 Retribution de l'acheminement d'electricite produite a partir 
d' energies renouvelables 

Durant dix ans a compter de l' entree en vigueur de la presente loi, le Conseil föderal 
peut exempter du paiement de la retribution d'acheminement l'electricite produite a 
partir d'energies renouvelables dans des centrales d'une puissance maximale de 
1 MW qui ne peuvent atteindre le seuil de la rentabilite commerciale. Les centrales 
hydrauliques peuvent beneficier de cette mesure lorsque leur puissance maximale ne 
depasse pas 500 kW. Les frais supplementaires encourus par les exploitants de 
reseaux sont finances par 1a societe (art. 8) au moyen d'un Supplement applique aux 
cofits d' acheminement des reseaux a haute tension. 

Art. 30 Creation d'une societe suisse pour l'exploitation du reseau 
1 Dans les trois ans qui suivent 1' entree en vigueur de la presente loi, les exploitants 
de reseaux de transport fondent une societe au sens des art. 8 et 9. Si la societe n'est 
pas creee dans le delai imparti, le Conseil federal pourvoit a sa creation. 
2 Jusqu'a la creation de la societe, l'art. 5, al. 3, s'applique aussi a l'exploitation du 
reseau de transport. 

Art. 31 Transfert de droits sur des immeubles a la soch~te 
1 Lors de la fondation ou de l' augmentation de capital de la societe, les exploitants 
des reseaux de transport et de distribution peuvent ceder leurs droits sur des immeu
bles a titre d'apport en nature, sur la base d'un contrat ecrit. Celui-ci doit definir les 
droits avec suffisamment de clarte. De par la loi, ces droits sont transferes a la so
eiere des l'inscription de l'operation.au registre du commerce. 
2 II en va de meme des droits sur des immeubles non transmissibles qui sont apportes 
par les exploitants des reseaux de transport et de distribution a la societe. 

3 Dans les trois mois qui suivent l'inscription de l'operation au registre du com
merce, la societe doit requerir aupres du bureau du registre foncier l'inscription au 
registre foncier du transfert de propriete de l'immeuble (art. 655 CC18). Un acte 
authentique est necessaire pour certifier la cession. 

18 RS 210 
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Art. 32 Obligation d'approvisionner et prix appliques aux clients captifs 
1 Jusqu'a l'ouverture integrale du marche, les entreprises d'approvisionnement en 
electricite sont tenues sur leur aire de desserte: 

a. d'approvisionner les Clients captifs en electricite de maniere reguliere et en 
quantite suffisante; 

b. de facturer des prix identiques aux clients captifs faisant partie de la meme 
categorie; 

c. de faire beneficier leurs clients captifs des reductions de prix obtenues en 
vertu de leur droit a l'acheminement au sens de l'art. 27, al. 1, let. b, eh. 1, et 
al. 2, let. b. 

2 Les cantons fixent les conditions auxquelles il est possible de facturer exception
nellement des taxes de raccordement differentes a des clients captifs. 

Art. 33 Adaptation des rapports contractuels 
1 Si une nouvelle etape de l'ouverture du marche prend effet, les entreprises d'appro
visionnement peuvent demander l'adaptation des contrats de livraison d'electricite 
conclus avec leurs foumisseurs: 

a. a hauteur des achats des consommateurs finaux eligibles qu' elles doivent 
approvisionner dans leur aire de desserte; 

b. a hauteur de leur propre droit a l' acheminement. 

2 Lorsque des foumisseurs intermediaires demandent une adaptation de contrat en 
vertu de l'al. 1, ils peuvent exiger de leurs fournisseurs qu'ils adaptent dans la meme 
mesure les contrats de livraison, compte tenu des quantites autoproduites. 

Section4 Referendum et entree eo vigueur 

Art. 34 
1 La presente loi est'sujette au referendum facultatif. 
2 Le Conseil fäderal fixe la date de l' entree en vigueur. 

Conseil national, 15 decembre 2000 

Le president: Peter Hess 

Conseil des Etats, 15 decembre 2000 

La presidente: Fran~oise Saudan 
Le secretaire: Ueli Anliker Le secretaire: Christoph Lanz 

Date de publication: 28 decembre 2000 19 

Delai referendaire: 7 avril 2001 (1 er jour ouvrable: 9 avril 2001) 

19 FF 2000 5761 
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Termine di referendum: 7 aprile 2001 ( 1° giomo lavorativo: 9 aprile 2001) 

Legge 
sul mercato dell'energia elettrica 
(LMEE) 

del 15 dicembre 2000 

L'Assembleafederale della Confederazione Svizzera, 

visti gli articoli 76 capoversi 1 e 2, 89, 90, 91 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della 
Costituzione federalel; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 19992, 

decreta: 

Capitolo 1: Disposizioni generali 

Art.1 Scopo 

1 La presente legge ha 1o scopo di istituire le condizioni necessarie per instaurare un 
mercato dell'energia elettrica basato sulla concorrenza. 
2 Stabilisce inoltre le condizioni quadro per: 

a. garantire un approvvigionamento in energia elettrica affidabile e finanzia
riamente accessibile in tutto il Paese; 

b. preservare e rafforzare 1a concorrenzialita del mercato svizzero dell' energia 
elettrica a livello internazionale. 

Art. 2 Campo d' applicazione 
1 La presente legge si appiica alle reti elettriche ehe funzionano con una corrente 
alternata di 50 Hz. 
2 La rete elettrica delle ferrovie (a corrente alternata o continua di 16,7 Hz) e i rela
tivi impianti possono essere utilizzati per rifornire i consumatori finali o le aziende 
di approvvigionamento, come pure per i1 commercio di energia elettrlca, pur rima
nendo prioritarie le esigenze della gestione ferroviaria. In questo caso, si applicano 
le disposizioni della presente legge. 

1 RS 101 
2 FF 1999 6311 
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Art. 3 Collaborazione eon l'eeonomia e le altre organizzazioni interessate 
1 La Conf ederazione e, nell' ambito delle loro eompetenze, i Cantoni eollaborano 
eon le organizzazioni interessate, in partieolare quelle eeonomiehe, per 1' eseeuzione 
della presente legge. 
2 Esaminano i provvedimenti volontari di ta1i organizzazioni prima di emanare pre
scrizioni d'esecuzione. Per quanto possibile e neeessario, riprendono totalmente o 
parzialmente i relativi aeeordi nel diritto d'eseeuzione. 

Art. 4 Definizioni 

N ella presente legge s' intendono per: 

a. aziende d'approvvigionamento di energia elettrica: aziende elettriehe di di
ritto privato o pubblieo ehe non operano esclusivamente nei settori produ
zione o trasmissione; 

b. produttori di energia elettrica: persone fisiehe o giuridiehe ehe produeono 
energia elettriea e ehe non posseggono linee di trasmissione e reti di distri
buzione proprie; 

e. consumatori finali: persone fisiehe o giuridiehe ehe aequistano energia elet
triea per uso proprio; 

d. aziende ehe commerciano energia elettrica: persone fisiehe o giuridiehe ehe 
eomprano o vendono energia elettriea, ma ehe non la produeono, trasmetto
no o distribuiseono; 

e. clienti vincolati: eonsumatori finali ehe non hanno diritto a1 transito di ener
gia elettriea; 

1c f. rete elettrica: impianto eomprendente una serie di linee e gli impianti acees
sori neeessari ai fini della trasmissione e della distribuzione di energia elet
triea; 

g. rete di trasmissione: rete elettriea ad alta tensione per la trasmissione di 
energia elettriea su lunghe distanze; . 

h. ret& di distribuzione: rete elettriea a media o bassa tensione avente quale 
seopo la fomitura di energia elettriea a eonsumatori finali o ad aziende d'ap
provvigionamento di energia elettriea; 

1. gestori della rete: aziende di diritto privato o pubblieo ehe forniseono pre
stazioni di servizio relative alla rete (art. 10 cpv. 1) per la gestione della rete 
elettrica; 

j. energie rinnovabili: forza idriea, energia solare, geotermia, ealore ambien
tale, energia eoliea e biomassa. 
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Capitolo 2: 
Obbligo di garantire il transito di energia elettrica, retribuzione 
e contabilita 

Art. S Obbligo di garantire il transito di energia elettriea 
1 Chi gestisee una rete elettriea e tenuto a garantire il transito di energia elettriea in 
modo non diseriminatorio per: 

a. i eonsumatori finali; 

b. i produttori di energia elettriea; 

e. le aziende d'approvvigionamento di energia elettriea; 

d. le aziende ehe eommerciano in energia elettriea. 
2 Nella rete di trasmissione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettriea non 
sussiste seil gestore della rete fornisee 1a prova ehe tale obbligo eomprometterebbe 
1a gestione della rete e 1a sieurezza di approvvigionamento all' interno del Paese. 
3 Nella rete di distribuzione, l' obbligo di garantire il transito di energia elettriea non 
sussiste se il gestore della rete fornisee la prova ehe, dopo aver rifornito i propri 
elienti, non e rimasta eapaeita residua. 
4 II Consiglio federale disciplina i partieolari. Stabilisee segnatamente i criteri per 
determinare quando un transito di energia elettri.ea puo essere eonsiderato non di
scriminatorio. 

Art. 6 Retribuzione per il transito di energia elettriea 
1 La retribuzione per il transito di energia elettriea si basa sui eosti ritenuti neeessari 
per la gestione efficiente di una rete e sull' ottenimento di un utile adeguato. Sono 
intesi in partieolare i eosti per la regolazione della rete, la tenuta della tensione, le 
perdite durante la trasmissione, la gestione delle riserve, 1a manutenzione, i diritti di 
transito, il rinnovo e il potenziamento, eome pure per l' adeguato pagamento degli 
interessi e dell' ammortamento relativi al eapitale impiegato. 
2 La ereazione di und rendita di monopolio non e ammessa. 
3 ll Consiglio federale emana i principi per un ealcolo della retribuzione trasparente 
e eorrispondente ai costi reali. A tal riguardo, oeeorre tenere debitamente eonto 
dell'immissione di energia ai livelli di tensione inferiori. 
4 Per il transito di energia elettriea, sullo stesso livello di tensione nella rete di un 
gestore devono essere applieati gli stessi prezzi. Nel easo di fusioni tra societa di 
gestori di reti, e fissato un termine di transizione di cinque anni a partire dalla data 
della fusione. 
5 I Cantoni adottano le misure adeguate per armonizzare diff erenze sproporzionate 
tra le retribuzioni per il transito di energia elettriea sul loro territorio. Qualora tali 
misure non siano sufficienti per l'armonizzazione, il Consiglio federale ordina l'isti
tuzione di societa sovraregionali dei gestori di rete o adotta sussidiariamente altre 
misure adeguate. Puo in particolare anehe ordinare l'istituzione di un fondo di eom-

5428 



Mercato dell' energia elettrica 

pensazione al quale tutte le societa di gestori di reti siano obbligate a partecipare. 
L' efficienza del transito deve essere garantita. 
6 I gestori di reti elettriche concordano uno schema uniforme e trasparente per i1 eal
eolo dei eosti ehe tenga eonto dei principi del presente artieolo. Se non e stato rag
giunto un aeeordo o se quest'ultimo non corrisponde ai principi del presente artico
lo, il Consiglio federale puo emanare disposizioni in merito. 

Art. 7 Contabilita e formazione professionale 

1 Le aziende ehe operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione 
tengono nella loro contabilita eonti separati per ognuno di questi settori, eome pure 
per eventuali ulteriori attivita. Nei eonti annuali figurano bilanei e conti economiei 
separati; i conti annuali relativi ai trasporti o alla distribuzione sono pubblicati. 
2 Le aziende di cui al capoverso 1 eoneordano un regolamento coneemente la eonta
bilita. eome pure il eontenuto e la forma dei conti annuali in eonsiderazione delle 
norme e delle raecomandazioni intemazionali di organizzazioni specializzate rico
nosciu te. All'oeeorrenza, il Dipartimento competente3 puo emanare disposizioni in 
merito. 

3 Per agevolare la ristrutturazione e per garantire durevolmente la qualita delle pre
stazioni il Consiglio federale puo obbligare le aziende di eui al eapoverso 1 ad 
adottare misure di rieonversione e di formazione professionale di base ( offerta di 
posti di tiroeinio). 

Capitolo 3: Gestione della rete 

Art. 8 Societa svizzera dei gestori di rete 
1 La rete di trasmissione esistente su tutto il territorio svizzero e gestita da una so
cieta nazionale di diritto privato (Societa svizzera dei gestori di reti). 
2 II Consiglio federale puo aceordare alla Societa svizzera dei gestori di reti i1 diritto 
di espropriazione. 
3 La soeieta non e autorizzata a svolgere attivita nei settori della produzione e distri
buzione di energia elettriea ne a detenere partecipazioni in aziende ehe producono o 
distribuiseono energia elettrica. Si limita esclusivamente al suo eompito di gestione 
della.rete di trasmissione. Sono ammessi l'acquisto e la vendita di energia elettriea 
per motivi legati alla gestione, in particolare ai fini della regolazione della rete. 
4 II Consiglio federale puo stabilire una proporzione di energia elettrica prodotta con 
energie rinnovabili ehe la societa deve impiegare per la gestione della rete di tra
smissione in ottemperanza ai compiti di cui all'artieolo 10. 

3 Attualmente il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle ro
municazioni. 
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Art. 9 Organizzazione della Societa svizzera dei gestori di reti 
1 La Societa svizzera dei gestori di reti dev'essere organizzata come una societa 
anonima con sede in Svizzera. 
2 Gli statuti devono prevedere, sia per la Confederazione sia per i Cantoni, il diritto 
di delegare ciascuno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione. 
3 Oltre la meta delle azioni devono essere emesse quali azioni nominative vincolate. 
4 La societa deve garantire un pacchetto maggioritario svizzero. 
5 Gli statuti e le relative modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale. 

Art..10 Compiti dei gestori di reti 
1 I gestori di reti elettriche sono tenuti in particolare a: 

a. garantire una rete sicura, affidabile, efficiente ed economica; 

b. garantire i1 transito di energia elettrica e la regolazione della rete in conside
razione dello scambio con altre reti interconnesse; 

c. mettere a disposizione e a impiegare la necessaria riserva energetica e le ca
pacita di incanalamento delle riserve; 

d. determinare e riscuotere la retribuzione per il transito di energia elettrica; 

e. elaborare requisiti tecnici minimi concernenti l' allacciamento di impianti per 
la produzione di energia elettrica, le reti di distribuzione, le linee dirette e 
simili; a tale proposito, tengono conto delle norme e delle raccomandazioni 
internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. 

2 Essi possono offrire ulteriori prestazioni dei servizi energetici quali la consulenza, 
le misure di risparmio in materia di energia elettrica e il finanziamento indiretto 
( contracting). 

3 Devono pubblicare gli importi determinati per la retribuzione e i requisiti tecnici 
minimi di cui al capoverso 1 lettere d e e. 

Capitolo 4: 
Garanzia dell'allacciamento e caratterizzazione dell'energia elettrica 

Art. lt Garanzia dell' allacciamento 

I I Cantoni disciplinano l' attribuzione dei comprensori alle aziende d' approvvigio
namento di energia elettrica attive sul loro territorio. L' attribuzione di un compren
sorio puo essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore della re
te. 

2 Nel loro comprensorio, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica sono 
tenute ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali e tutte le aziende pro
duttrici di energia elettrica; sono fatte salve le disposizioni contrarie del diritto fede
rale e cantonale. 
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3 I Cantoni possono emanare in particolare disposizioni concementi gli allaccia
menti al di fuori degli insediamenti e i costi di allacciamento. 
4 Possono obbligare le aziende d' approvvigionamento di energia elettrica ehe opera
no sul loro territorio ad allacciare consumatori finali alla rete anche al di fuori del 
proprio comprensorio, se: 

a. l'autoapprovvigionamento o l'allacciamento a un'altra rete non e possibile o 
e eccessivamente problematico; 

b. per l'azienda d'approvvigionamento di energia elettrica assoggettata all'ob
bligo l' allacciamento e tecnicamente e praticamente possibile nonche eco
nomicamente sostenibile. 

Art. 12 Caratterizzazione dell'energia elettrica 

Per la protezione dei consumatori finali, il Consiglio federale puo emanare prescri
zioni sulla caratterizzazione dell'energia elettrica, segnatamente sul modo di produ
zione e sulla provenienza. Puo introdurre l'obbligo di caratterizzazione. 

Capitolo 5: Diritto internazionale 

Art.13 Transito transfrontaliero di energia elettrica 

II Consiglio federale puo negare il transito transfrontaliero di energia elettrica ad 
aziende organizzate secondo il diritto estero, se non e garantita la reciprocita. 

Art.14 Accordi intemazionali 

I II Consiglio federale puo concludere accordi intemazionali ehe rientrano nel cam
po d' applicazione della presente legge. 
2 Per gli accordi intemazionali di contenuto tecnico o amministrativo, puo delegare 
tale competenza all'ufficio federale competente 4 (Ufficio federale). 

Capitolo 6: Commis~ione federale di arbitrato 

Art.15 Nomina, composizione e organizzazione 
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di arbitrato (Commis
sione) composta da cinque a sette membri e ne designa i1 presidente eil vicepresi
dente. I membri sono specialisti indipendenti. 
2 La Commissione e indipendente dalle autorita amministrative ed e aggregata am
ministrativamente al Dipartimento. 

3 Dispone di una propria segreteria. Il rapporto di servizio del personale della se
greteria e retto dalla legislazione sul personale della Confederazione. 

4 Attualmente l'Ufficio federale dell'energia. 
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4 Emana un regolamento concemente la propria organizzazione e gestione, il quale 
dev' essere approvato dal Consiglio federale. 

Art.16 Compiti 
1 La Commissione ha facoltä. di verificare le retribuzioni per i1 transito e decide in 
merito alle controversie concementi l' obbligo di garantire i1 transito di energia elet
trica e la retribuzione (art. 5 e 6). Puo ordinare a titolo preventivo i1 transito di ener
gia elettrica e la relativa retribuzione. 
2 Non soggiace ad alcuna istruzione del Consiglio federale edel Dipartimento per 
quanto riguarda le sue decisioni. 

3 Informa regolarmente la Commissione della concorrenza e la sorveglianza dei 
prezzi in merito alle procedure pendenti. Per le decisioni riguardanti l' abuso in ma
teria di prezzi, consulta la sorveglianza dei prezzi. 

4 Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto d'attivita. 

Capitolo 7: Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica 

Art.17 Sorveglianza dei prezzi 

La· sorveglianza dei prezzi si svolge conformemente alla corrispondente legge fede
rale del 20 dicembre 19855. A ta1 riguardo, anche ai prezzi dell'energia elettrica fis
sati o approvati da un' autoritä. e applicabile 1a procedura di cui agli articoli 9-11 
della legge sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985. La sorveglianza dei 
prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici. 

Art.18 Protezione giuridica 

1 Contro le decisioni della Commissione e ammissibile il ricorso di diritto ammini
strativo a1 Tribunale federale. 
2 ControJe decisioni del Dipartimento, dell'Ufficio federale e delle ultime istanze 
cantonali e ammissibile i1 ricorso alla Commissione di ricorso del Dipartimento. 

3 La procedura e retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura 
amministrativa e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 19437, 

sempreche la presente legge non disponga altrimenti. 
4 Le controversie derivanti dai contratti di transito sono giudicate dai tribunali civili. 

5 RS 942.20 
6 RS 172.021 
7 RS 173.110 
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Capitolo 8: Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse 

Art.19 Obbligo di informare 
1 Le aziende ehe operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione 
devono fomire alle autorita federali, a quelle cantonali e alla Commissione le infor
mazioni necessarie all' applicazione della presente legge. 
2 Devono mettere a disposizione delle autorita e della Commissione la documenta
zione necessaria e consentire l' accesso agli impianti. 

Art. 20 Trattamento di dati personali 
1 L'Ufficio federale, nei limiti dello scopo della presente legge, tratta dati personali, 
compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni 
penali (art. 24). 
2 Puo conservare questi dati su un supporto elettronico. 

Art. 21 Segreto d'ufficio e segreto d'affari 
1 Tutte le persone cui compete l'esecuzione della presente legge sono tenute al se
greto d'ufficio. 
2 Il segreto di fabbricazione e d'affari e garantito in ogni caso. 

Art. 22 Tasse 

La Confederazione riscuote tasse a copertura dei costi per la sorveglianza, i controlli 
e prestazioni particolari. Il Consiglio federale ne stabilisce l' ammontare. 

Capitolo 9: Disposizioni penali 

Art. 23 Contravvenzioni 

1 Chiunque intenzionalmente 

a. rifiuta di fomire le informazioni richieste dall'autorita competente o dalla 
Commissione, oppure fomisce dati inesatti (art. 19); 

b. viola le prescrizioni sulla caratterizzazione dell'energia elettrica (art. 12); 

c. viola una norma esecutiva la cui violazione e dichiarata punibile o una deci
sione emanata sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo 

e punito con la detenzione o la multa fino a 100 000 franchi. 
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena e della multa fmo a 50 000 franchi. 
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Art. 24 Competenza 

Le infrazioni di cui all'articolo 23 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale 
secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 197 48 sul diritto penale 
amministrativo. 

Capitolo 10: Disposizioni finali 

Sezione 1: Esecuzione 

Art. 25 
1 I Cantoni applicano gli articoli 6 capoverso 5 primo periodo, 11 e 32. 
2 11 Consiglio federale esegue le ulteriori disposizioni della presente legge e emana 
le necessarie disposizioni d' esecuzione, nella misura in cui non ne siano incaricate 
altre autorita federali. 

3 Prima di emanare disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale eil Dipartimento 
consultano in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato dell' energia elettrica e 
le organizzazioni dei consumatori. 
4 Puo delegare all 'Ufficio federale l' emanazione di prescrizioni tecniche o ammini
strative. 

5 Per l'esecuzione puo avvalersi della collaborazione di organizzazioni private. 

Sezione 2: Modifica del diritto vigente 

Art. 26 

1. La legge federale del 22 dicembre 19169 sulle forze idriche e modificata come 
segne: 

• Ingresso 

in applicazione degli articoli 23 e 24bis della Costituzione federaleto, 

Art. 8 

Abrogato 

8 RS 313.0 
9 RS 721.80 
10 Queste disposizioni corrispondono agli art. 76 e 81 della Costituzione federale del 18 

aprile 1999 (RS 101). 
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2. La legge federale del 23 dicembre 195911 sull'energia nucleare e modificata 
comesegue: 

lngresso 

visti gli articoli 24quinquies, 64 e 64bis della Costituzione federalel2, 

Art. 4 cpv. 1 lett. d 

Abrogata 

3. La legge federale del 24 giugno 190213 sugli impianti elettrici e modificata 
comesegue: 

lngresso 

in applicazione degli articoli 23, 26, 36, 64 e 64 bis della Costituzione federale1 4, 

Art. 15 cpv. 2 secondo periodo 
2 •••• Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendersi, decidera 
il Dipartimento. 

Art. 19 

Abrogato 

Art. 44 

Per l'installazione o la modifica di impianti per il trasporto o la distribuzione di 
energia elettrica, come pure per gli impianti a bassa tensione necessari alla loro ge
stione, si pub far valere il diritto d' espropriazione. 

11 
12 

13 
14 

RS 732.0 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 90, 118, 122 e 123 della Costituzione 
federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 
RS 734.0 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87, 92, 122 e 123 della Costituzione 
federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 
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4. La legge sull'energia del 26 giugno 1998 15 e modificata come segue: 

lngresso 

visti gli artieoli 24septies e 24°cties della Costituzione federalel6, 

Art. 7 cpv. 7 
7 I costi supplementari delle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica per 
la ripresa di energia elettriea fornita da produttori privati indipendenti sono finan
ziati dalla societa nazionale dei gestori di reti mediante un supplemento sui eosti di 
trasmissione delle reti ad alta tensione. 

Sezione 3: Disposizioni transitorie 

Art. 27 Fasi dell'apertura del mereato 
1 Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di ener
gia elettriea di eui all' artieolo 5 e garantito a: 

a. i eonsumatori finali il eui eonsumo annuo per punto di eonsumo, produzione 
propria eompresa, supera i 20 GWh; 

b. le aziende d'approvvigionamento di energia elettriea in ragione: 
1. del 20 per eento dello smercio diretto annuo a elienti vineolati, 
2. delle quantita ehe fomiseono direttamente o indirettamente ai eonsu

matori finali e alle aziende d'approvvigionamento di energia elettriea 
ehe benefi.ciano del diritto di transito, 

3. dell'energia in eeeesso ehe devono aeeettare dai produttori indipendenti 
eonformemente all'artieolo 7 della legge sull'energia del 26 giugno 
1998 17; 

e. i produttori di energia elettriea e le aziende di approvvigionamento ehe pro
dueono energia elettriea a partire da energie rinnovabili, a preseindere dal 
eonsumatore finale ehe riforniseono, fatte salve le eentrali idroelettriehe 
aventi un~ potenza lorda superiore a 1 MW. 

2 Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di ener
gia elettriea di eui all'artieolo 5 e garantito a: 

15 
16 

17 

a. i eonsumatori fi.nali il eui eonsumo annuo per punto di eonsumo, produzione 
propria eompresa, supera i 10 GWh; 

RS 730.0 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74 e 89 della Costituzione federale del 18 
aprile 1999 (RS 101). 
RS 730.0 
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b. le aziende d'approvvigionamento di energia elettriea in ragione del 40 per 
eento dello smercio diretto annuo a elienti vineolati. 

3 Sei anni dopo 1' entrata in vigore della presente legge, e garantito il diritto illimitato 
di transito di eui all'artieolo 5. 

Art. 28 Mutui alle eentrali idroelettriehe 
1 In easi eceezionali, per un periodo di dieei anni a deeorrere dall' entrata in vigore 
della presente legge, la Confederazione puo concedere mutui a prezzo di eosto e 
crediti eon eessione di grado alle eentrali idroelettriehe ehe, in seguito all' apertura 
del mereato dell' elettricita, non sono in grado temporaneamente di effettuare. gli 
ammortamenti neeessari all'azienda. 
2 In easi eeeezionali, per un periodo di 10 anni a deeorrere dall' entrata in vigore 
della presente legge, la Confederazione puo eoncedere mutui a prezzo di eosto e 
erediti eoneessione di grado per il rinnovo di eentrali idroelettriehe esistenti, sempre 
ehe ta1i misure migliorino sensibilmente l' economieita e l' impatto ambientale degli 
impianti in questione. Mediante ordinanza, l' Assemblea federale puo prorogare que
sto termine di 10 anni al massimo. 

3 Il Consiglio f ederale definisee i easi eceezionali e stabilisee le altre eondizioni 
preliminari per la eoneessione dei mutui. 
4 Il mutuo e eoneesso quando il beneficiario offre sufficienti garanzie. 
5 I mutui e i relativi interessi vanno rimborsati non appena la situazione finanziaria e 
le liquidita dell'azienda lo permettono. 

Art. 29 Retribuzione per il transito di energia elettriea prodotta eon energie 
rinnovabili 

Per la produzione a partire da energie rinnovabili eon impianti fino ad una potenza 
di 1 MW ehe non possono essere gestiti in modo eeonomieo, il Consiglio federale 
puo, per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge 
dichiarare esente da tassa il transito. Per le eentrali idroelettriehe lo stesso vale fino 
ad una potenza massima di 500 kW. I eosti supplementari ehe ne risultano per i ge.r 
stori di reti sono eoperti dalla Societa svizzera dei gestori di reti eon un supplemento 
sui eosti di trasmissione delle reti ad alta tensione. 

Art. 30 Costituzione della Societa svizzera dei gestori di reti 
1 Al piu tardi tre anni dopo l 'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti di 
trasmissione costituiseono una Societa svizzera dei gestori di reti (art. 8 e 9). Seen
tro tale data la societa non e aneora stata eostituita, il Consiglio federale provvede 
alla sua istituzione. 
2 Fino al momento della costituzione, l' articolo 5 eapoverso 3 si appliea anche al
l' esereizio della rete di trasmissione. 
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Art. 31 Trasferimento di diritti su fondi alla Societa dei gestori di reti 
1 Al momento della eostituzione o dell'aumento di eapitale della Societa svizzera dei 
gestori di reti, i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione possono partecipare 
al eapitale mediante conferimento in natura di diritti su fondi, attestato da un eon
tratto scritto. Nel eontratto di eonferimento, ta1i diritti devono essere definiti suffi
eientemente. In seguito all'iscrizione dell'atto giuridieo determinante nel registro di 
eommercio, ta1i diritti diventano per legge di proprieta della Societa dei gestori di 
reti. 
2 Lo stesso vale per i diritti su fondi ehe sono stati definiti non trasferibili e ehe i 
gestori di reti di trasmissione e di distribuzione hanno eonferito alla Soeieta dei ge
stori di reti. 
3 Entro tre mesi dall'iserizione dell'atto giuridieo determinante nel registro di eom
mercio, la Societa dei gestori di reti deve notificare il trapasso di proprieta su un 
fondo (art. 655 CCl8) all'uffieio del registro fondiario eompetente, affinche provve
da all'iscrizione nel registro fondiario. Quale attestazione del titolo fondiario per il 
trapasso, occorre un atto pubblieo relativo a tale transazione. 

Art. 32 Obbligo dell' approvvigionamento e prezzi per elienti vineolati 
1 Fino alla completa apertura del mereato, le aziende d'approvvigionamento di ener
gia elettrica hanno l'obbligo, nel loro comprensorio, di: 

a. fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai elienti vincolati; 

b. fatturare gli stessi prezzi ai clienti vincolati appartenenti alla medesima eate
goria di clienti; 

e. far benefieiare i propri elienti vincolati delle riduzioni di prezzo ottenute in 
virtu dell'articolo 27 eapoverso 1 lettera b numero 1 e eapoverso 2 lettera b. 

2 I Cantoni stabiliscono le eondizioni seeondo le quali, in easi eccezionali, possono 
essere fatturate ai elienti vincolati tasse di allaeciamento diverse. 

Art. 33 Adeguamento dei contratti esistenti 

1 Al momento in eui sono messe in vigore nuove fasi di apertura del mereato, le 
aziende d' approvvigionamento di energia elettriea possono esigere ehe i contratti di 
fornitura di energia elettriea eon i fomitori precedenti siano adeguati: 

a. in ragione delle quantita ehe esse forniseono ai eonsumatori fmali con diritto 
di transito all'intemo del proprio comprensorio; 

b. in ragione del proprio diritto al transito di energia elettriea. 
2 Se si esigono adeguamenti dei contratti secondo il capoverso 1 da parte di fornitori 
intermedi, questi possono a loro volta esigere dai loro fomitori preeedenti l'adegua
mento, nella stessa misura e tenendo conto della produzione propria, dei contratti di 
fornitura di energia elettriea. 

18 RS 210 
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Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore 

Art. 34 

1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo. 

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 

Il presidente: Peter Hess 

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 

La presidente: Franc;ioise Saudan 
Il segretario: Ueli Anliker 

Data di pubblicazione: 28 dicembre 200019 

Termine di referendum: 7 aprile 2001 

1467 

19 FF2000 5426 

Il segretario: Christoph Lanz 
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